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VORWORT

Seit 2011 befindet sich die arabische Welt im Umbruch. Zum einen 
beobachten wir einen konfliktreichen Prozess der Neuausrichtung 
der regionalen Ordnung mit unmittelbaren Folgen für Europa. Zum 
anderen finden in den Ländern Nordafrikas und des Nahen Ostens 
innenpolitische Auseinandersetzungen um die künftige Ausgestal-
tung der Staats- und Gesellschaftsordnungen statt. Nicht überall  
wird ein Weg in Richtung Demokratie beschritten. Aber in allen 
Staaten existieren zivilgesellschaftliche Akteure, die sich mit einem  
unglaublichen Kraftakt für universelle Werte und Normen, für Rechts- 
staatlichkeit, für Partizipation und Säkularismus, kurz für Demokra-
tie einsetzen. 

Es war daher eine politisch hervorragende Entscheidung, den Friedens- 
nobelpreis 2015 an das sogenannte Dialog-Quartett in Tunesien zu 
vergeben. Die vier Preisträger sind zentrale zivilgesellschaftliche 
Organisationen, welche die jüngere Geschichte Tunesiens erheblich 
mitgeprägt haben: der Gewerkschaftsverband Union Générale des 
Travailleurs Tunisiens (UGTT), der Arbeitgeberverband Union Tuni-
sienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA), die 
unter dem Ben Ali-Regime drangsalierte Ligue Tunisienne des Droits 
de l’Homme (LTDH) und die Anwaltskammer Ordre National des 
Avocats de Tunisie. Das Vierergespann stand im Sommer 2013 für 
das Engagement der demokratisch-orientierten tunesischen Gesell-
schaft und hat erfolgreich als Korrektiv in den politischen Prozess 
eingegriffen und mit seiner Aufforderung zum Dialog verhindert, 
dass das Land ins Chaos abdriftet. Denn der Demokratisierungspro-
zess im Ursprungsland des „Arabischen Frühlings“ stand damals auf 
der Kippe: Islamistischer Terror, aber auch die scheinbar sanfte Is-
lamisierung der regierenden Ennahda-Partei in allen gesellschaftli-
chen Bereichen drohten die ohnehin labilen politischen Strukturen 
völlig aus dem Gleichgewicht zu bringen. 

Mit dieser Auszeichnung würdigte das Osloer Nobelpreis-Komitee 
letztlich alle zivilgesellschaftlichen Organisationen, die stellvertre-
tend für den Dialog, für eine aufgeklärte Verfasstheit des Staates 
und für die ursprünglichen Ideale des „Arabischen Frühlings“ stehen,  
und setzte somit ein wichtiges Signal. Denn nicht nur in Tunesien  
bemühen sich zivilgesellschaftliche Akteure – teilweise unter schwers- 
ten Bedingungen – um eine demokratische Gesellschaftsordnung. 
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Die Studie „Nordafrikas säkulare Zivilgesellschaft. Ihr Beitrag zur 
Stärkung von Demokratie und Menschenrechten“ setzt daher an 
der richtigen Stelle an und stellt die zivilgesellschaftlichen Akteure 
in den Staaten Nordafrikas in den Mittelpunkt der Analyse. Sie hat 
nicht den Anspruch, eine vollständige Bestandsaufnahme zu liefern, 
obgleich die Beiträge einen guten Einblick vermitteln, wie es um 
zivilgesellschaftliche Organisationen in den fünf nordafrikanischen 
Ländern Marokko, Algerien, Tunesien, Libyen und Ägypten bestellt 
ist. Vielmehr stellt sie institutionalisierte und vernetzte Organisa-
tionen vor, die als „Wegbereiter“ demokratische Prozesse vorantrei-
ben. Die Beiträge machen aber auch deutlich, dass zivilgesellschaft-
liches Engagement im schwierigen Umgestaltungsprozess erlahmen 
und ermüden kann. Daher ist es ganz besonders wichtig, sie zu 
würdigen, zu ermutigen und zu unterstützen. Das tut nicht zuletzt 
auch die Konrad-Adenauer-Stiftung mit ihrer Arbeit in der Region.

Zugleich ist die vorliegende Studie die zweite in einer Reihe, die sich 
gesellschaftlichen und politischen Akteuren in Nordafrika widmet, 
die die Chancen und Grenzen für die Transformation ihrer Gesell-
schaften maßgeblich bestimmen. Der Studie „Islamische Akteure 
in Nordafrika” von 2012, in der islamisch und islamistisch geprägte 
Organisationen und Gruppierungen, ihre Ziele und Aktivitäten vor-
gestellt wurden, folgt nun eine über die säkularen zivilgesellschaft-
lichen Organisationen. Mit dieser Reihe möchten wir zum einen eine 
Wissenslücke schließen, zum anderen aber will die Konrad-Adenau-
er-Stiftung damit auch einen Beitrag zur Diskussion über die politi-
schen Transformationsprozesse in Nordafrika leisten und zu den 
notwendigen Schlussfolgerungen für die deutsche und europäische 
Außen-, Sicherheits- und Entwicklungspolitik kommen.

Es ist meine Überzeugung, dass die vorliegende Studie dazu einen 
wichtigen und notwendigen Beitrag leistet. Mein herzlicher Dank gilt 
daher vor allem der Herausgeberin, Dr. habil. Sigrid Faath, sowie 
den Autoren für ihre Bereitschaft, an diesem Werk mitzuwirken. 

Für Europa ist Nordafrika ein Teil der unmittelbaren Nachbarschaft. 
Die Flüchtlingskrise im Mittelmeerraum und der Flüchtlingsstrom 
nach Europa, aber auch die jüngsten Terroranschläge in Paris, 
Brüssel und Istanbul haben noch einmal die direkten Auswirkungen 
der Entwicklungen in der südlichen Nachbarschaft auf Europa vor 
Augen geführt. Vor diesem Hintergrund müssen wir viel stärker als 
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bisher die Bestrebungen in unseren Nachbarländern im Süden un-
terstützen, eine stabile und demokratische Ordnung aufzubauen.

Die Aufbruchsstimmung in der arabischen Welt vor fünf Jahren ist 
inzwischen der Ernüchterung gewichen. Aber die Menschen haben 
ihre Hoffnung auf eine demokratische und gerechte Gesellschafts-
ordnung nicht aufgegeben. Die Konrad-Adenauer-Stiftung fühlt sich 
all denen verpflichtet, die in diesem Sinne eine wertvolle Arbeit leis-
ten, und will mit dieser Studie auch dieser Verpflichtung Ausdruck 
verleihen.

Dr. Hans-Gert Pöttering  
Vorsitzender der Konrad-Adenauer-Stiftung  
Präsident des Europäischen Parlaments a. D.
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VORBEMERKUNG DER HER AUSGEBERIN

Fünf Jahre sind seit den Massenprotesten des Jahres 2011, die in 
Tunesien, Ägypten und Libyen zu Machtwechseln führten und Rück-
wirkungen in allen Ländern Nordafrikas und des Nahen Ostens hat-
ten, vergangen. Die Hoffnungen großer Teile der Bevölkerung vor 
allem in den Staaten, in denen es zu Machtwechseln kam, wurden 
enttäuscht: Das Jahr 2011 war in keinem dieser Länder der Beginn 
für einen Politikwandel, der mehr soziale Gerechtigkeit und Entwick-
lung in allen Landesteilen, Rechtsstaatlichkeit und gute Regierungs-
führung mit sich gebracht hätte. 

Der politische und gesellschaftliche Aufschwung islamistischer Or-
ganisationen, der 2011 in diesen Ländern einsetzte, leitete viel-
mehr eine konfliktreiche und teilweise blutige Auseinandersetzung 
um die Neuverteilung der Macht ein. Machtpolitische Erwägun-
gen drängten die sozialen Forderungen der Protestierenden in den 
Hintergrund. Gleichzeitig kam es zu einer politischen und gesell-
schaftlichen Bipolarisierung zwischen Verfechtern und Gegnern ei-
nes islamistischen Staats- und Gesellschaftsmodells mit bislang un-
terschiedlichen Ergebnissen: In Libyen setzen sich die bewaffneten 
Auseinandersetzungen fort, ein libyscher Staat ist praktisch nicht 
existent; in Ägypten setzte das Militär den gewählten islamisti-
schen Präsidenten im Juli 2013 ab und revitalisierte die autoritären 
Kontrollmechanismen; in Tunesien übernahm im Februar 2015 eine 
Koalition aus im Prinzip säkular orientierten Parteien und der isla-
mistischen Ennahda-Partei die Regierung, wodurch effektives Re-
gierungshandeln erschwert wird. In Marokko stellt seit 2012 eben-
falls eine von Islamisten geführte Koalition die Regierung; Versuche 
der Islamisten, in ihrem Sinne zu islamisieren und ihre Auffassun-
gen in Staat und Gesellschaft umzusetzen, werden allerdings durch 
die Autorität des Königs ausgebremst. In Algerien wurde die staat-
liche Kontrolle seit 2011 generell verstärkt; liberalisierende Refor-
men erfolgen nur in homöopathischen Dosen, um die Folgen ab-
schätzen zu können.

So unterschiedlich die Entwicklungen in den einzelnen nordafrikani-
schen Staaten seit 2011 verlaufen sind, der Konflikt um das Ord-
nungsmodell: islamistisch oder nicht islamistisch bleibt in allen 
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Staaten virulent. Die gesellschaftliche und politische Bipolarisierung 
wurde durch die Attraktivität, die von bewaffneten islamistischen 
Organisationen wie dem „Islamischen Staat“ für viele Jugendliche 
und junge Erwachsene in Nordafrika ausgeht, seit 2013/14 noch 
verschärft. Der islamistische Aufschwung in Nordafrika beeinflusst 
seit 2011 auch die Fremdwahrnehmung der Länder und spiegelt sich 
folglich in der Berichterstattung internationaler Medien, in wissen-
schaftlichen Publikationen und in der Themenwahl für Konferenzen 
wider. Das Spektrum islamistischer Gruppen und Organisationen, 
von bewaffneten Gruppen bis legalen politischen Parteien, stand 
bislang im Vordergrund. Auch die 2012 von der Konrad-Adenauer-
Stiftung geförderte und verlegte Studie „Islamische Akteure in 
Nordafrika“ widmete sich explizit jenen Organisationen und Grup-
pen, die den Islam zur Grundlage ihres Handelns erklären und nach 
den Umbrüchen 2011 politisch und gesellschaftlich an Einfluss ge-
wonnen haben. 

Mit der vorliegenden Studie werden nun jene Akteure in den Mittel-
punkt gestellt, die seither weitaus weniger Beachtung fanden, ob-
wohl sie potentielle Wegbereiter für demokratische Prozesse sind. 
Gemeint sind Organisationen der Zivilgesellschaft, die für eine Re-
ligion und Politik trennende politische Ordnung eintreten, in der zi-
viles Recht die Beziehungen der Staatsbürger untereinander und 
zwischen Bürgern und Staat regelt, und die sich zudem für ein de-
mokratisches, auf der Basis der universell verbrieften Menschen-
rechte stehendes Staats- und Gesellschaftsmodell engagieren. Ge-
genwind erhalten diese Organisationen nicht nur von islamistischer 
Seite, sondern auch von all jenen, die sich in den bestehenden au-
toritären, paternalistischen und klientelistischen Strukturen ein-
richteten. Sie erhalten aber auch Gegenwind von politischen Ent-
scheidungsträgern selbst dann, wenn sie Schnittmengen mit den 
säkularen, demokratisch orientierten zivilgesellschaftlichen Organi-
sationen haben. Aus stabilitäts- und machtpolitischen Gründen han-
deln die politischen Entscheidungsträger oft gegen diese Organisa-
tionen. 

Mit der vorliegenden Studie soll der säkular und demokratisch orien-
tierten Zivilgesellschaft, die auf der Basis der universellen Menschen- 
und Bürgerrechte steht und in diesem Sinne in Ägypten, Algerien, 
Libyen, Marokko und Tunesien für Pluralismus, Gleichstellung, Min-
derheitenschutz usw. eintritt, Sichtbarkeit verliehen werden.
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Die Studie gliedert sich entsprechend ihrer Zielsetzung in einen 
Analyseteil und einen handbuchartig aufbereiteten Anhang, der 
Detail informationen zu ausgewählten zivilgesellschaftlichen Orga-
nisationen bereitstellt. Ein einleitender Beitrag führt in den Unter-
suchungsgegenstand und die generell problematische Situation sä-
kularer zivilgesellschaftlicher Akteure in den nordafrikanischen 
Staaten ein. Die Einführung weist auf Entwicklungen hin, die seit 
2011 Folgen für die säkularen zivilgesellschaftlichen Akteure hatten. 

Die alphabetisch geordneten Länderbeiträge zu Ägypten, Algerien, 
Libyen, Marokko und Tunesien beschreiben ausgewählte säkulare 
zivilgesellschaftliche Akteure, darunter etliche, die sich nach 2011 
gründeten. In den Länderbeiträgen werden die gesetzlichen und 
politischen Rahmenbedingungen analysiert, unter denen die säku-
laren zivilgesellschaftlichen Akteure tätig sind, und auf ihre orga-
nisatorischen Stärken und Schwächen hingewiesen. Die Autoren 
versuchen schließlich, die Chancen der säkular und demokratisch 
orientierten Akteure einzuschätzen, die Zukunft in ihren Ländern 
gesellschaftlich und politisch gestaltend zu prägen.

Die Länderanalysen und die im Anhang gebotenen Detailinformatio-
nen zu einzelnen Organisationen sollen einen Eindruck über die lan-
desspezifische Situation der säkularen Zivilgesellschaften in Nord-
afrika vermitteln und ein Lagebild fünf Jahre nach den politischen 
Umbrüchen des Jahres 2011 zeichnen, wenngleich die Umbruch- 
situation in den nordafrikanischen Staaten fortbesteht. Ein auswer-
tender Beitrag führt die länderspezifischen Ergebnisse zusammen. 
Die Länderanalysen und die Kurzprofile ausgewählter Organisatio-
nen basieren auf zum Teil mehrfachen Forschungsreisen der Auto-
ren und der Herausgeberin im Zeitraum Frühjahr bis Herbst 2015. 
Bei diesen Reisen wurden zahlreiche Gespräche mit Vertretern zivil-
gesellschaftlicher Organisationen, Wissenschaftlern und Repräsen-
tanten staatlicher Einrichtungen geführt. Die Studie dokumentiert 
den Ist-Zustand zum Ende des Jahres 2015.

Die Studie wendet sich an ein breiteres Publikum. Arabische Namen 
und Begriffe werden vereinfacht umschrieben oder folgen der je-
weils landesüblichen lateinischen Variante. Eingedeutschte Namen 
und Begriffe wurden gemäß Duden geschrieben. Namen von zivil-
gesellschaftlichen Organisationen, von politischen Parteien und In-
stitutionen sind in der jeweils landesüblich verbreiteten französisch-
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sprachigen (Algerien, Marokko, Tunesien) oder englischen (Ägypten, 
Libyen) Variante wiedergegeben. Da Französisch im deutschen 
Sprachraum weniger geläufig ist als Englisch, wurde französischen 
Bezeichnungen bei der Erstnennung die wörtliche oder sinngemäße 
deutsche Übersetzung beigefügt. 

Es soll an dieser Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen werden, 
dass die Beiträge die Meinung der Autoren und Autorinnen zum 
Ausdruck bringen und nicht die ihres jeweiligen Arbeitgebers oder 
der Konrad-Adenauer-Stiftung. Die Konrad-Adenauer-Stiftung hat 
durch ihre Förderung und enge Zusammenarbeit diese Studie erst 
ermöglicht. Daher sei an dieser Stelle der Stiftung für die gute 
Koope ration gedankt. 

Berlin, November 2015 
PD Dr. Sigrid Faath



Nordafrikas zivilgesellschaftliche Weg-
bereiter für Demokratie und Pluralismus: 
Zum Untersuchungsgegenstand 
 
Sigrid Faath

 
1. Die Zivilgesellschaft im Mittelpunkt des Interesses

Seit den politischen und gesellschaftlichen Umbrüchen des Jahres 
2011 in Nordafrika genießt die Zivilgesellschaft mehr Aufmerksam-
keit. Es waren schließlich die massiven Proteste zivilgesellschaft-
licher Akteure gegen die Staatsführungen, die den Anstoß für die 
Machtwechsel in Tunesien, Ägypten und Libyen gaben und in ande-
ren Ländern Nordafrikas und des Nahen Ostens die Zivilgesellschaft 
zu ähnlichen Protesten anregten.1 Zu den sozialen Forderungen 
der Protestbewegungen kamen schnell Forderungen nach Freiheit 
und Demokratie hinzu. Damit schien sich in Nordafrika und in eini-
gen Staaten des Nahen Ostens, vor allem in Syrien und Jemen, eine 
neue Ära anzubahnen. 

Die in Osteuropa in den 1990er Jahren eingeleiteten Demokratisie-
rungsprozesse hatten gezeigt, dass zivilgesellschaftlichen Akteu-
ren bei der Durchsetzung von liberalisierenden Reformen und als 
Auslöser von Prozessen, die zum demokratischen Wandel autoritä-
rer Systeme führen können, eine wichtige Rolle zufällt. Die schnell 
wachsende Zahl zivilgesellschaftlicher Organisationen und zivil-
gesellschaftlicher Aktionen nach 2011 in Nordafrika, darunter zahl-
reiche Initiativen von jungen Erwachsenen, stärkte die Hoffnung in 
ein „demokratisches Erwachen“. Der Begriff „Arabischer Frühling“ 
verbreitete sich in den internationalen Medien. Der Begriff wur-
de zum Synonym für die politischen Umbrüche des Jahres 2011 und 
darüber hinaus generell für Proteste der Bevölkerung in Nordafrika 
und dem Nahen Osten gegen Regime, die soziale und freiheitliche 
Belange ihrer Bevölkerungen vernachlässigten. 

Die Europäische Union (EU), einzelne europäische Staaten, darun-
ter Deutschland, die USA, Organisationen der Vereinten Nationen 
und zahlreiche andere internationale Einrichtungen boten Tunesien, 
Ägypten und Libyen nach den Machtwechseln 2011 in verschiedens-
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ter Form Hilfe an, um den demokratischen Transformationsprozess 
zu unterstützen. Bei allen Hilfs- und Fördermaßnahmen wurde ins-
besondere die Zivilgesellschaft berücksichtigt.2 Die osteuropäischen 
Erfahrungen der 1990er Jahre vor Augen, sollte der Zivilgesellschaft 
geholfen werden, ihren Handlungsspielraum auszuweiten und ihre 
Kapazitäten zur Einflussnahme auf Politik und Gesellschaft zu stär-
ken. „Zivilgesellschaft“ war in diesem Zusammenhang meist – ohne 
dies explizit hervorzuheben – die an den Werten eines demokra-
tischen, freiheitlichen Rechtsstaates orientierte Zivilgesellschaft, 
die sich gewaltfrei engagiert. 

2. Die Zivilgesellschaft und ihre Organisationen: Zur Begriffs-
verwendung

2.1. Zivilgesellschaft: Ein Sammelbegriff, der auch Unvereinbares 
umfasst

Der Begriff „Zivilgesellschaft“ wird im allgemeinen Sprachgebrauch 
oft normativ belegt und automatisch gleichgesetzt mit gewaltfreier 
gesellschaftlicher Selbstorganisation, die demokratischen, rechts-
staatlichen Prinzipien folgt. In einer Studie des Deutschen Entwick-
lungsinstituts aus dem Jahr 2013 zu zivilgesellschaftlichen Organi- 
sationen (ZGO) in Entwicklungs- und Transformationsländern werden  
allerdings Einschränkungen gemacht. Dort heißt es: „Zwar sind 
nicht alle gesellschaftlichen Organisationen ‚zivilgesellschaftlich‘ in 
dem Sinne, dass sie ihre Ziele gewaltfrei und im Einklang mit frei-
heitlichen Prinzipien im öffentlichen Raum propagieren und durch-
setzen wollen; man denke etwa an mafiöse Vereinigungen und nicht 
staatliche Gewaltakteure.“3 Die Autoren gehen jedoch davon aus, 
dass „die Mehrzahl“ der ZGO in Entwicklungs- und Transformations-
ländern den demokratischen Willensbildungsprozess fördert und für 
eine freiheitliche Ordnung steht.4 

Der Nachweis, dass sich jeweils eine Mehrzahl der ZGO für eine frei-
heitliche demokratische Ordnung einsetzt, dürfte nicht einfach sein 
bei der Bandbreite an ZGO, die mehr oder weniger organisiert sind 
und deren Aktivitäten sowohl offene als auch verdeckte, legale als 
auch illegale umfassen können. Die Autoren verweisen selbst auf 
diese Schattierungen der Zivilgesellschaft. 
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Die ZGO, die in Nordafrika seit 2011 den öffentlichen Raum einneh-
men oder einzunehmen versuchen, stehen für die unterschiedlichs-
ten gesellschaftlichen Werte und Ziele. Es zählen Organisationen 
dazu, die in ihrem Staatsverständnis und in ihrem Verhältnis zur 
Staatsführung (kooperativ bis radikal ablehnend) und bei der Wahl 
ihrer Mittel (friedlich bis gewaltbereit) grundlegend voneinander ab-
weichen. Im Einklang mit freiheitlichen Prinzipien stehen nicht we-
nige, ob es die Mehrheit ist, muss offen bleiben. Ein normativ ver-
engtes Verständnis von Zivilgesellschaft würde in Bezug auf die 
nordafrikanischen Staaten die Realitäten verdecken. 

Der Begriff „Zivilgesellschaft“ wird deswegen im Rahmen der vor-
liegenden Studie in einer allgemeinen, nicht normativen Bedeutung 
verwendet. Er umfasst „all jene real existierenden Strukturen und 
zu Assoziationen zusammengeschlossenen Akteure, die den gesell-
schaftlichen Raum zwischen Familie, Ökonomie und Staat füllen“.5 
Zur Zivilgesellschaft zählt demnach auch das breite Spektrum nicht 
demokratisch orientierter zivilgesellschaftlicher Akteure bis hin zu 
den gewaltbereiten und Gewalt einsetzenden Gruppen.6 Politische 
Parteien werden hingegen der „politischen Gesellschaft“ zugeordnet 
und folglich in den folgenden Länderanalysen nicht berücksichtigt.7 
Zivilgesellschaftliche Aktivitäten und Organisationen können aller-
dings unter Umständen zur Gründung von politischen Parteien bei-
tragen oder es können politische Parteien aus ihnen hervorgehen.

Wenn auf die normative Orientierung von Teilen der Zivilgesell-
schaft hingewiesen werden soll, dann wird ein erklärender Zusatz 
bzw. ein entsprechendes Adjektiv angefügt. So wird beispielsweise 
zur Unterscheidung der ZGO nach der jeweils angestrebten norma-
tiven Ordnung für Staat und Gesellschaft der Zusatz „säkular“ für 
eine auf ziviler Rechtsgrundlage geschaffene Ordnung verwendet. 

Als „säkular demokratisch“ werden Organisationen bezeichnet, 
wenn sie nicht nur eine auf zivilem Recht basierende Ordnung, son-
dern einen säkularen, demokratischen Rechtsstaat anstreben. Das 
Adjektiv „islamistisch“ weist darauf hin, dass eine auf religiösem 
Recht basierende Ordnung das Ziel der Organisation ist. 
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2.2. Zivilgesellschaftliche Organisationen 

Für die unterschiedlichen Organisationsformen der Zivilgesellschaft 
wird der Begriff Zivilgesellschaftliche Organisation(en), abgekürzt 
ZGO, verwendet, weil der Begriff ZGO umfassender ist als der Be-
griff Nichtregierungsorganisation. In der hier übernommenen Welt-
bank-Definition des Begriffs Zivilgesellschaft sind Nichtregierungs-
organisationen lediglich eine Komponente der Zivilgesellschaft. Die 
Definition der Weltbank schließt zum Beispiel private Think Tanks, 
Organisationen mit religiöser Referenz, Gewerkschaften und Bür-
gerinitiativen mit ein.8

Bei den ZGO kann es sich unter rechtlichen Gesichtspunkten um of-
fiziell nach den geltenden Gesetzen „registrierte“ (legale), aus diver-
sen Gründen „nicht registrierte“ (gemäß Gesetz damit „illegale“) Or-
ganisationen handeln, von denen wiederum einige „geduldet“ sein 
können und (zumindest zeitweilig) nicht in ihren Aktivitäten behin-
dert werden. Andere können formal legal sein, dennoch in ihren Ak-
tivitäten (zeitweilig oder dauerhaft) eingeschränkt werden oder an-
deren Formen staatlicher Kontroll- und Repressionsmaßnahmen 
ausgesetzt sein. 

ZGO können politische, wirtschaftspolitische oder außenpolitische 
Entscheidungen beeinflussen wollen oder sich auf soziale, entwick-
lungsfördernde, umweltschützende, humanitäre, ausbildungs- und 
bildungsfördernde, kulturelle, religiöse Aufgaben konzentrieren und 
komplementär zu den entsprechenden staatlichen Initiativen han-
deln, anstelle des Staates soziale Dienste anbieten, staatliche Initia-
tiven stärken, unterlaufen oder gegen den Staat propagandistisch 
oder gewaltsam aktiv werden. Dies sind nur einige Beispiele, die 
Liste der Möglichkeiten ist damit noch längst nicht erschöpft.

ZGO umfassen im Prinzip alle nichtstaatlichen Organisationen (wie 
Berufsorganisationen, Interessenverbände, Gewerkschaften), Ver-
einigungen, Gruppen, Netzwerke, Foren, Think Tanks. Im Idealfall 
sind sie vollständig oder weitgehend finanziell vom Staat unabhän-
gig und verfügen über einen gewissen autonomen Handlungsspiel-
raum. Mit anderen Worten: Im Idealfall erhalten ZGO keine staatli-
chen Direktiven und sind nicht staatlich gelenkt oder so stark vom 
Staat vereinnahmt, dass sie quasi staatliche Einrichtungen sind. 
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Zur Kategorie der ZGO gehören schließlich auch Gruppen und Netz-
werke, die sich (bewaffnet oder unbewaffnet) in Opposition zur Re-
gierung befinden. Darüber hinaus zählen auch kriminelle Organisa-
tionen zu den ZGO.9 

Das „Ideal“ der weitgehenden Unabhängigkeit ist für viele ZGO ins-
besondere im finanziellen Bereich allerdings nicht realisierbar. Kri-
minelle Organisationen und solche ZGO mit Finanzquellen, die dubios 
sind und verschleiert werden, ausgenommen, sind viele ZGO auf 
staatliche oder ausländische Unterstützung angewiesen. 

3. Fünf Jahre nach dem „Arabischen Frühling“: Zwei Zivilgesell-
schaften in erbittertem Widerstreit 

Die Weltbank stellte 2011 in ihrem Weltentwicklungsbericht10 fest, 
dass ein Viertel der Weltbevölkerung entweder in fragilen und von 
Konflikten erschütterten Staaten oder in Staaten mit einem hohen 
gesellschaftlichen Gewaltniveau lebt. Fünf Jahre nach dem „Ara-
bischen Frühling“ sind die innerstaatlichen Konflikte in Nordafrika 
um Macht und Ressourcen sowie das Recht, die staatliche und ge-
sellschaftliche Ordnung zu definieren, noch nicht gelöst. Das Ge-
waltniveau in den Gesellschaften ist hoch. 

Die zivilgesellschaftlichen Akteure vertreten nicht nur unterschiedli-
che, sondern zum Teil gegensätzliche normative Konzepte und Ziele.  
Nicht alle zivilgesellschaftlichen Akteure lehnen zudem Gewalt ab; 
für einige ist Gewalt ein legitimes Mittel, um ihre Interessen durch-
zusetzen. Im Verlauf der 2011 angestoßenen Prozesse zur Reform 
bzw. zum Umbau der politischen und gesellschaftlichen Ordnungen 
in den nordafrikanischen Staaten traten zwischen einzelnen politi-
schen und zivilgesellschaftlichen Akteuren vor allem die gegensätz-
lichen Vorstellungen über die zukünftige Ordnung von Staat und 
Gesellschaft deutlich hervor. 

3.1. Grundsatzkontroversen halten an

Die Machtwechsel in Tunesien, Libyen und Ägypten waren verbun-
den mit einem politischen und gesellschaftlichen Aufschwung is-
lamistischer Organisationen und Gruppen, von denen ein Teil im 
neuen politischen Rahmen für den legalen Weg optierte, während 
andere eine hohe Bereitschaft zum Einsatz von Gewalt zeigten, um 
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ihre Interessen durchzusetzen. Wieder andere gingen in den be-
waffneten Untergrund oder folgten den Aufrufen islamistischer 
Gruppen im Ausland (Syrien, Irak) zum bewaffneten Kampf (Jihad). 

In Marokko und Algerien war es zwar 2011 nicht zu vergleichbaren 
Massenprotesten wie in Tunesien, Libyen und Ägypten gekom-
men, mit den Rückwirkungen der Proteste und schließlich mit den 
sicherheitspolitischen Folgen des Bürgerkrieges in Libyen, zu de-
nen die verstärkten Aktivitäten transnational vernetzter gewalt-
bereiter, gut bewaffneter islamistischer Gruppen zählen, müssen sie 
sich jedoch ebenfalls auseinander setzen. In beiden Staaten war es 
2011 der Staatsführung gelungen, durch massive Subventionen und 
in Marokko zudem durch eine Verfassungsreform, die bereits am 
1. Juli 2011 in Kraft trat, die Mobilisierungskraft der Protestbewe-
gung zu brechen. Bei den folgenden Parlamentswahlen erwies sich 
in Marokko die islamistische Partei für Gerechtigkeit und Entwick-
lung PJD allerdings als stärkste Kraft und stellt seither gemäß Be-
stimmung der neuen Verfassung den Regierungschef. Nur in Alge-
rien konnten islamistische Parteien ihren politischen Einfluss nicht 
stärken; seit den Erfahrungen des Bürgerkrieges in den 1990er Jah-
ren ist in Algerien bei großen Teilen der Bevölkerung die Angst vor 
islamistischem Extremismus tief verwurzelt. An der gesellschaft-
lichen Basis allerdings setzen Islamisten ihre Aktivitäten fort und 
verbreiten radikale Positionen. 

3.2. Überwiegend enttäuschte politische Ambitionen und Erwar- 
tungen 

Die innerstaatlichen Konflikte um Macht, Ressourcen und das Recht, 
die staatliche und gesellschaftliche Ordnung zu definieren und zu 
monopolisieren, konnten in Ägypten, Libyen und Tunesien durch die 
ersten Wahlen nach den Machtwechseln 2011 nicht in geordnete 
Bahnen gelenkt und in friedliche Konfliktaustragung überführt wer-
den. Zu gegensätzlich und unvereinbar sind dazu nach wie vor die 
Vorstellungen der politischen und zivilgesellschaftlichen Akteure  
über die zukünftige Ordnung und die Erwartungen an den Staat: 
Während ein Teil einen säkularen, demokratischen, pluralistischen 
Rechtsstaat, der auf der Basis der universellen Menschen- und Frei-
heitsrechte steht, anstrebt, treten andere zwar für einen säkula-
ren Staat ein, sind jedoch keine expliziten Verfechter demokratisch 
rechtsstaatlicher Reformen. Beide Gruppen wiederum sehen sich 
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konfrontiert mit den Befürwortern einer auf religiösem Recht basie-
renden (islamistischen) Staats- und Gesellschaftsordnung. 

Große Teile der Bevölkerung erwarten zudem ungeduldig entwick-
lungspolitische Maßnahmen, Arbeitsplätze und eine materielle  
Besserstellung; andere fixieren sich primär auf die religiöse Beein-
flussung der Bevölkerung gemäß islamistischer Auslegung der isla-
mischen Religion. 

Die Befürworter eines „islamischen Staates“ auf der Basis religiösen 
Rechts wie die Befürworter eines modernen Rechtsstaates in Ägyp-
ten, Libyen und Tunesien hatten 2011 gehofft, ihre jeweiligen Vor-
stellungen zügig durchsetzen zu können. Zufriedenstellend verliefen 
die Entwicklungen für keine Seite. 

In Ägypten wurde am 3. Juli 2013 der gewählte islamistische Staats- 
präsident Mursi, dem vorgeworfen wurde, die Herrschaft der Muslim- 
bruderschaft zu etablieren und nicht als Präsident aller Ägypter zu 
handeln, nach Massendemonstrationen vom Militär abgesetzt und 
inhaftiert und die Muslimbruderschaft und ihre Partei, die Freedom 
and Justice Party (FJP), verboten. Die neue Führung unter Staats-
präsident al-Sisi verstärkte autoritäre Mechanismen und Kontroll-
strukturen, die sich gegen Islamisten der Muslimbruderschaft, aber 
auch gegen all jene richten, die sich für Pluralismus, Demokratie, 
Freiheiten und Rechtsstaatlichkeit engagieren und Kritik an der re-
pressiven Politik der Staatsführung üben. 

In Libyen verschärften die unterschiedlichen religiösen Positionen 
ebenfalls den machtpolitischen Konflikt und mündeten seit Sommer  
2014 in eine neuerliche bewaffnete Konfrontation, deren Ende nicht 
absehbar ist. Unter dem Etikett der islamistischen terroristischen 
Gruppe „Islamischer Staat“ gelang es bewaffneten Gruppen zudem, 
sich ab Herbst 2014 sukzessive kleinere „Herrschaftsterritorien“ 
(Darna, Banghazi-Süd, Sirt) zur Umsetzung ihrer islamistischen 
Staats- und Gesellschaftsvorstellungen zu sichern. Einen funktio-
nierenden Staat mit allgemein anerkannten nationalen und lokalen 
Institutionen gibt es nach fünf Jahren fast ununterbrochener  
gewaltsamer Auseinandersetzungen nicht. 

In Tunesien wurden viele Wähler von der islamistischen Partei 
Ennahda (Partei der Erneuerung) enttäuscht, die ihnen im Oktober 
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2011 bei den Wahlen zur Verfassunggebenden Versammlung noch 
als eine Alternative zur bisherigen, alles dominierenden Regierungs-
partei des alten Regimes erschienen war. Ennahda wurde vor allem 
als weniger korrupt eingeschätzt. Die allzu offenkundige Ämter-
besetzung mit Ennahda-Mitgliedern, das ausbleibende Vorgehen  
gegen islamistische Gewalttäter und solchen, die zu Gewalt aufrie-
fen, und der mangelnde Schutz der Frauen- und Minderheitenrechte  
stärkten die zivilgesellschaftliche Ablehnungsfront. Bei den Parla- 
ments- und Präsidentschaftswahlen vom Oktober bzw. November 
2014 sprach sich die Mehrheit der Wähler deshalb gegen die isla-
mistische Partei Ennahda aus und wählte mehrheitlich die 2012 als 
säkulare Alternative zum „islamistischen Konzept“ gegründete Par-
tei Nidaa Tounes. Dennoch ist der Machtkonflikt zwischen Islamis-
ten und den Gegnern eines islamistischen Konzepts noch nicht be-
endet. 

3.3. Wenig positive Entwicklungen im sozioökonomischen Bereich

Die Proteste des „Arabischen Frühlings“ waren ursprünglich soziale  
Proteste gewesen und die Forderungen der Protestierenden waren  
dementsprechend zunächst und überwiegend sozioökonomischer 
Natur. In keinem der drei Staaten, die 2011 mit ihrem bisherigen 
Regime brachen, konnten sie bislang erfüllt würden. Die politische 
Agenda und die konflikthaften Auseinandersetzungen um Macht und 
die Definitionshoheit über die „neue Ordnung“ drängten die sozio-
ökonomischen Aspekte in den Hintergrund. Entsprechend enttäuscht  
und unzufrieden sind große Teile der Bevölkerung; die hohe Zahl 
sozialer Proteste und Streiks in Tunesien belegen dies anschau-
lich. Die sozioökonomischen Probleme nahmen seit 2011 in Tune-
sien und Ägypten noch weiter zu, weil in beiden Staaten der Touris-
mus einbrach und eine schnelle Wiederbelebung desselben wegen 
der anhaltenden Gefahr terroristischer Anschläge nicht zu erwarten 
ist. Zurückhaltend sind wegen der Sicherheitslage auch die auslän-
dischen Investoren. 

In Libyen ist als Folge der Kämpfe von 2011 und 2014 die Erdöl- 
produktion, Hauptdevisenbringer des Landes, von über einer Million  
Barrel/Tag auf nur noch rund 300.000 Barrel/Tag drastisch einge- 
brochen. Die institutionelle Zweiteilung Libyens und der Streit über 
die Aufteilung der gegenwärtig nur noch geringen Deviseneinnahmen 
verhindern nationale Investitionen, zumal hohe Summen durch  
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Militärausgaben aufgebraucht wurden. Die Einnahmen erlauben nur 
noch eine Notversorgung der Bevölkerung.

3.4. Etwas am Rande der größten Turbulenzen: Algerien und Marokko

Algerien spürt die Rückwirkungen des drastisch gefallenen Erdöl-
preises und kann nicht mehr wie 2011 durch weitere Subventionen 
und Lohnerhöhungen soziale Proteste eindämmen und sozialen  
Frieden erkaufen. Die 2012 angekündigten politischen Reformen zö-
gerten sich immer wieder hinaus. Dieses Zögern verunsichert gene-
rell die Bevölkerung, zumal die Nachfolgefrage des kranken Staats- 
präsidenten im Raum steht und keine offenen Diskussionen um die 
zukünftige staatliche Ordnung geführt werden. Die islamistischen 
Aktivitäten an der gesellschaftlichen Basis und neuerliche politische 
Ambitionen einiger Islamisten, die in den 1990er Jahren den be-
waffneten Kampf gegen den Staat aufgenommen hatten, nachdem 
ihnen der Weg über Wahlen an die Macht versperrt worden war, 
werden von den Gegnern islamistischer Konzepte mit Sorge beob-
achtet. Die Legalisierung als politische Partei, die von Islamisten für 
ihre seit 1992 verbotene Partei Islamische Heilsfront FIS (Front  
Islamique du Salut) 2015 erneut gefordert wurde, lehnte die Staats-
führung kategorisch ab. Die politischen Ziele werden die ehemali-
gen FIS-Mitglieder damit nicht einfach ad acta legen.

Marokko ist das einzige nordafrikanische Land, das parallel zu politi-
schen Reformen eine Reihe zentraler wirtschaftlicher Reformen, da-
runter der Abbau des Subventionssystems und die Reform des Ren-
tensystems, sowie Wirtschaftsfördermaßnahmen umsetzen konnte. 
Marokko konnte deswegen in verschiedenen Indexen, darunter der 
Doing Business Index von 2015, Plätze gutmachen. 

Die Verfassungsreform von 2011 stellte zwar nicht die kleine Gruppe  
der Maximalisten zufrieden, die eine konstitutionelle Monarchie 
nach Art der heutigen europäischen Monarchien wünschen, sie ent-
hält jedoch Bestimmungen, die qualitativ weitreichende Neuerun-
gen sind. Die islamistische Partei PJD, die als stärkste Fraktion der 
ersten Kammer des Parlaments den Regierungschef stellt und die 
Koalitionsregierung leitet, ist zwar einerseits an der Regierung, hat 
aber nicht die Macht, ihr „islamistisches Islamisierungskonzept“ ein-
fach voranzutreiben. Bremsend wirkt sich der Einfluss von König 
Mohamed VI. und der Gegner islamistischer Konzeptionen aus. 
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4. Die Bedeutung einer säkularen, demokratischen Zivilgesell-
schaft für Nordafrika 

Für zivilgesellschaftliche Akteure, die eine säkulare, demokratische, 
moderne rechtsstaatliche Ordnung fördern wollen und die Domi-
nanz religiösen Rechts in Staat und Gesellschaft zurückweisen, ist 
es auch fünf Jahre nach dem „Arabischen Frühling“ schwer, ihr An-
liegen praktisch umzusetzen.11 Sie haben in den zivilgesellschaft-
lichen Organisationen des islamistischen Spektrums massive und 
auch militante, zum Teil gewaltbereite Konkurrenz erhalten, die 
durch ihre Graswurzelarbeit das Ziel islamistischer Parteien unter-
stützen, die staatliche Rechtsordnung den religiösen Vorgaben ih-
res spezifischen Religionsverständnisses unterzuordnen. Säkulare, 
demo kratisch-rechtsstaatlich orientierte Akteure erhalten jedoch 
auch von all denen Gegenwind, die zwar eine säkulare Ordnung wol-
len und das Primat religiösen Rechts im Staat ablehnen, die jedoch 
autoritären Konzepten verhaftet sind und höchstens in Teilberei-
chen liberalisierende Reformen anstreben.

Die vorliegende Studie geht von der Annahme aus, dass langfristig  
gewaltfreiere Konfliktlösungen und ein friedlicheres kooperatives 
Miteinander der ethnisch, sprachlich, religiös, weltanschaulich und 
in Bezug auf die Lebensführung und Ordnungsvorstellungen plura-
listischen Gesellschaften Nordafrikas nur durch ein intensives politi-
sches und vor allem gesellschaftliches Engagement zugunsten von 
Pluralismus, Durchsetzung der universellen Menschenrechte und 
Gewaltfreiheit gelingen kann. Dazu bedarf es der Förderung demo-
kratischer Kultur und jener Akteure, die sich diesen Werten ver-
pflichtet sehen. Das heißt, das fortgesetzte Engagement der säkula-
ren demokratischen Zivilgesellschaft ist eine Grundvoraussetzung, 
wenn in den Staaten Nordafrikas langfristig ein neues gesellschaft-
liches Miteinander in einer pluralistischen, Diversität, Menschen- 
und Freiheitsrechte anerkennenden und schützenden Ordnung 
stattfinden soll, die dazu beiträgt, innergesellschaftliche Gewalt ab-
zubauen, darunter insbesondere auch jene Gewalt, die mit Verweis 
auf „religiöse Gebote“ gerechtfertigt wird.12 Die nötigen Freiräume für 
Kreativität und Innovation werden auch nur dann entstehen kön-
nen, wenn die bestehenden Denkblockaden und Zwänge aufgebro-
chen werden.13
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Gabriel Ben-Dor14 bemängelte mit Blick auf die Ereignisse des „Ara-
bischen Frühlings“, dass bislang ein formalistischer Ansatz in Bezug  
auf Demokratieförderung in arabischen Staaten dominierte, also 
das Schwergewicht auf Wahlen und den Prozess der Verfassungs-
gebung gelegt wurde. Deren Bedeutung stellt er nicht in Frage, 
aber er verweist darauf, dass zum Erfolg der Demokratieförde rung 
in allen Staaten auch eine „demokratische Kultur“ aufgebaut wer-
den muss, die u. a. die grundlegenden Werte vermittelt und die Kon-
zepte erläutert und einübt, wie z. B. Gleichheit vor dem Gesetz, Res-
pekt der Minderheitenrechte, Toleranz unterschiedlicher Meinungen 
und Umgang mit unterschiedlichen Positionen. Eine politische, in-
stitutionelle und soziale Stabilisierung sowie eine ökonomische Ent-
wicklung braucht ein sicheres Umfeld mit einem möglichst geringen 
Gewaltniveau, zu dem die säkularen, demokratisch orientierten zivil-
gesellschaftlichen Akteure prinzipiell einen Beitrag leisten könnten.

Die EU und Deutschland sind in Nordafrika vielfältig engagiert. Ihr 
Ziel ist die Förderung nachhaltiger Entwicklung und partizipativer, 
demokratischer, rechtsstaatlicher Strukturen und Institutionen. 
Die normative Orientierung der Partner an diesen Werten ist eine 
Grundvoraussetzung, wenn dieses Ziel langfristig überhaupt eine 
Chance auf Erfolg haben soll. Die Studie stellt deswegen diese Kate-
gorie der Zivilgesellschaft in Nordafrika in den Mittelpunkt, die zu-
dem weit weniger mediale Aufmerksamkeit erfährt als die islamisti-
schen Organisationen. 

In den Länderbeiträgen, die auf längeren Forschungsaufenthalten 
der Autoren Frühsommer/Sommer und Herbst des Jahres 2015 be-
ruhen, soll untersucht werden, wie es um jene ZGO steht, die sich 
für eine säkulare Demokratie auf der Basis der universell verbrief-
ten Menschenrechte und den modernen Rechtsstaat einsetzen. 
Nicht immer bezeichnen sich die ZGO, die sich für diese Ziele ein-
setzen, selbst offen als „säkular“; einige benutzen den Begriff expli-
zit, andere sprechen von „staatsbürgerlicher Kultur“, die sie fördern 
wollen, und vermeiden den Begriff, weil sie negative Reaktionen des 
Umfeldes fürchten. Mit dem Begriff säkular wird fälschlicherweise 
oftmals automatisch Atheismus oder Ablehnung von Religion assozi-
iert. Bislang fällt es islamisch geprägten Gesellschaften schwer, mit 
dem „Zwang zur Religion“ zu brechen.15 
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Die Länderanalysen sollen anhand ausgewählter Beispiele aufzei-
gen, wie diese säkularen ZGO organisatorisch und kapazitätsmäßig 
aufgestellt sind, in welchen Teilbereichen sie aktiv sind, wie groß 
ihre Reichweite ist, wen sie hauptsächlich mit ihren Projekten errei-
chen, mit welchen internen und externen Problemen sie sich selbst 
konfrontiert sehen, wie demokratisch die ZGO selbst intern funktio-
nieren und welche Chancen die säkularen ZGO haben, sich langfristig 
zu behaupten und „Terrain“ zu gewinnen. Besondere Beachtung wurde  
hierbei auch den Initiativen junger Erwachsener zuteil, sofern sie 
nicht nur lokal aktiv sind. 

Bei der Auswahl der ZGO, die in den Anhang aufgenommen wurden,  
der tabellarisch nach einheitlichem Raster Detailinformationen zu-
sammenstellt, wurde darauf geachtet, dass es sich um solche ZGO 
handelt, die landesweit oder zumindest in mehreren Regionen des 
Landes aktiv sind und seit 2011 bzw. seit ihrer Gründung regel-
mäßige Aktivitäten entfalteten. Sie sollten durch ihre Aktivitäten 
versucht haben, konstruktiv auf die politischen und gesellschaftli-
chen Entwicklungen seit 2011 Einfluss zu nehmen, sie sollten Sach-
kompetenz zu wichtigen politischen und gesellschaftlichen Themen 
besitzen, sie sollten kooperationsfähig sein und möglichst die Fähig-
keit zur Zusammenarbeit in nationalen und internationalen Netz-
werken besitzen oder anstreben; und sie sollten auch auf politischer 
Ebene wahrgenommen werden. 

Es handelt sich also um jene ZGO, die sich von anderen politischen 
und gesellschaftlichen Akteuren abheben, weil  

 ■ sie sich nicht nur im Diskurs zu Pluralismus und den universellen 
Menschenrechten (Frauenrechte, Minderheitenrechte; Gleichheit, 
Gleichstellung der Geschlechter; Religions- und Glaubensfreiheit  
etc.) bekennen, sondern auch durch ihr Handeln und ihr konkre-
tes Engagement diese Normen stärken, verbreiten und durch-
setzen und damit einen Mentalitätswandel herbeiführen wollen; 

 ■ sie sich für rechtsstaatliche Prinzipien und für eine gesamtgesell-
schaftliche Entwicklung einsetzen und 

 ■ sie mit ihren Aktivitäten zum Abbau von Gewalt in Staat und 
Gesellschaft beitragen und friedliche Konfliktlösungsmecha-
nismen fördern wollen.



27

Seit 2011 ist die Unübersichtlichkeit generell bei den zivilgesell-
schaftlichen Akteuren in den nordafrikanischen Staaten wegen der 
zahlreichen Neugründungen und wegen fehlender Detailinformatio-
nen zu einzelnen Akteuren groß. Für politisch bzw. entwicklungs-
politisch engagierte ausländische Einrichtungen ist eine bessere 
Kenntnis der säkularen, demokratisch orientierten zivilgesellschaft-
lichen Akteure in allen nordafrikanischen Staaten unabdingbar, um 
auf neue Situationen gegebenenfalls mit neuen Partnern oder unter 
Hinzuziehung neuer Partner reagieren zu können. Die Studie möchte 
hierzu einen Beitrag leisten.
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In der Sackgasse: Ägyptens Menschen-
rechtsorganisationen im Visier des 
Sicherheitsstaates
 
Jannis Grimm und Stephan Roll 

 
Zusammenfassung 
Menschenrechtsorganisationen mit einem universellen Verständnis 
von Menschenrechten, die für Pluralismus und Gewaltfreiheit eintre-
ten, sind gegenwärtig die wichtigsten potentiellen Wegbereiter für 
Demokratie in Ägypten. Ihr Einfluss ist allerdings begrenzt. Die rund 
zwei Dutzend größeren Organisationen, die seit den späten 1980er 
Jahren gegründet wurden und die Speerspitze der demokratisch ori-
entierten Zivilgesellschaft bilden, müssen zunehmend um ihr eige-
nes Überleben kämpfen. Aufgrund ihrer Arbeit als Dokumentare 
staatlichen Machtmissbrauchs werden sie immer häufiger selbst zu 
Opfern von Repression, die seit der Machtübernahme des Militärs 
im Sommer 2013 und der darauffolgenden Wahl Abdel Fatah al-Sisis 
in das Präsidentenamt neue Ausmaße annahm. Während die Men-
schenrechtsorganisationen im Protest gegen Polizeiwillkür und die 
Verengung des rechtlichen Rahmens verstärkt den Schulterschluss 
suchen, fallen ihre Strategien im Umgang mit dem Regime verschie-
den aus. In ihrer Mehrheit akzeptieren sie allerdings den ihnen vor-
geschriebenen Handlungsrahmen nicht, der dazu dienen soll, dem 
Staat volle Kontrolle über die zivilgesellschaftlichen Organisationen 
(ZGO) zu geben. Einige erwägen, ihre Büroinfrastruktur in Nachbar-
länder zu verlegen oder ihre Arbeit einzustellen. Ob diese für uni-
verselle Menschenrechte und demokratische Ideen eintretenden 
Organisationen in Ägypten weiterhin arbeitsfähig bleiben, hängt in 
erster Linie davon ab, wie lange die Staatsführung ihre umfassende 
Repressionspolitik aufrechterhält. Ohne entsprechenden politischen 
Druck scheint technische Hilfe von außen für ZGO derzeit nahezu 
wirkungslos. Umso mehr gilt es, nach Möglichkeiten zu suchen, die se 
Organisationen zu schützen, da sie unverzichtbare Partner bei der 
Förderung von Rechtsstaatlichkeit und Pluralismus in Ägypten sind.
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1. Zivilgesellschaft im Fokus des Staates

Am 21. Juni 2014 wurde die Menschenrechtsanwältin Yara Sallam 
von Mitarbeitern der ägyptischen Staatssicherheit festgenommen. 
Zusammen mit einer Cousine war sie am Rand eines nicht geneh-
migten Straßenprotests gegen das neue, sehr repressive Versamm-
lungsrecht aufgegriffen worden. Beide Frauen bestritten die Teil-
nahme an der Demonstration, dennoch wurde Sallam im Oktober 
2014 zu einer Haftstrafe von drei Jahren verurteilt. Yara Sallam ist 
kein Einzelfall: Massenverhaftungen und Willkürjustiz sind in Ägyp-
ten seit der Machtübernahme des ägyptischen Militärs im Juli 2013 
an der Tagesordnung. Daran änderte sich auch durch die Wahl des  
ehemaligen Verteidigungsministers Abdel Fatah al-Sisi in das Präsi-
dentenamt im Frühjahr 2014 nichts. Im Gegenteil: Repressive Maß-
nahmen, die anfänglich nur das islamistische Bevölkerungsseg-
ment – insbesondere die Muslimbruderschaft – betrafen, wurden 
seitdem sukzessive auf alle regimekritischen Stimmen ausgedehnt. 

Obgleich nicht nur Menschenrechtsorganisationen gegen die staatli-
che Repression mobilisieren, sind vor allem sie es, die sich in einem 
umfassenden Sinn gegen eine Wiedereinführung des Sicherheits-
staates engagieren. Anders als etwa eine Vielzahl von sektorspezi-
fischen Gewerkschaften, politischen Splitterparteien, aber auch der 
Großteil der islamistischen Opposition, vertreten sie eben nicht in 
erster Linie die Partikularinteressen ihrer Anhängerschaft, sondern 
ein universelles Verständnis von Menschen- und Bürgerrechten und 
treten für unbedingte Gewaltfreiheit in der politischen Auseinander-
setzung ein. Angesichts der Polarisierung der ägyptischen Gesell-
schaft entlang religiöser und politischer Konfliktlinien und der Koop-
tierung einer Vielzahl zivilgesellschaftlicher Organisationen (ZGO) 
und Graswurzelinitiativen durch staatliche Institutionen oder Patro- 
nagebeziehungen zu einflussreichen Geschäftsleuten sind sie heute  
die einzig verbliebenen neutralen und damit glaubwürdigen Weg-
bereiter für einen grundlegenden demokratischen Wandel in Ägypten.  
Gerade auch deshalb werden sie selbst zunehmend zum Opfer 
staatlicher Repression. So war die Verhaftung von Yara Sallam kein 
Zufall, sondern zuvorderst eine deutliche Warnung an ihren Arbeit-
geber: Ihre Tätigkeit für die Egyptian Initiative for Personal Rights 
(EIPR), eine der größten Menschenrechtsorganisationen des Landes,  
war wohl der eigentliche Grund für ihre Festnahme. 
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Was die Zunahme an Repression für die Arbeit der ägyptischen 
Menschenrechtsorganisationen impliziert, auf welche Strategien sie 
im Umgang mit dem Regime setzen und welche Bedeutung ihnen im 
gegenwärtigen Entwicklungsprozess des Landes zukommt, ist Ge-
genstand dieses Beitrages. Hierzu sollen im Folgenden zunächst die 
Entwicklung der ägyptischen Menschenrechtsszene und ihre heutige 
Struktur dargestellt werden. Anschließend wird der politische wie 
rechtliche Rahmen beschrieben, in dem die Menschenrechtsorgani- 
sationen gezwungen sind, zu arbeiten. In einem dritten Abschnitt 
werden schließlich Strategien aufgezeigt, die von den verschiede-
nen Organisationen im Umgang mit der Staatsführung und deren 
repressiver Politik gewählt werden.

2. Menschenrechtsorganisationen als Speerspitze der 
freiheitlich und demokratisch orientierten Zivilgesellschaft

Lange Zeit brachte die ägyptische Gesellschaft kaum klassische Er-
scheinungsformen sozialer Bewegungen und zivilgesellschaftlicher 
Zusammenschlüsse hervor, wie sie durch Demokratieforscher im 
Kontext der liberalen westlichen Demokratien kategorisiert worden 
waren. Doch seit Mitte der 2000er Jahre zeichnen Regionalforscher 
das Bild einer vielfältigen und engagierten Zivilgesellschaft, die sich  
unter dem Mantel politischer Stagnation entwickelte.1 Mitte der 
1990er Jahre gab es in Ägypten bereits um die 15.000 ZGO, wenn 
auch viele von diesen kaum Abstand vom Regime nahmen, mitunter 
zu einzelnen Funktionären ein Klientelverhältnis pflegten oder nur 
oberflächlich unabhängig von staatlichen Institutionen waren. Bis 
2008 verdoppelte sich diese Zahl auf annähernd 30.000 ZGO, von 
denen die islamistischen Vereinigungen mit 43 Prozent den Groß-
teil ausmachten, dicht gefolgt von semistaatlichen lokalen Entwick-
lungsorganisationen (25 Prozent) und koptischen Organisationen 
(9 Prozent).2 

Zusätzlich zu dieser formalisierten Form zivilgesellschaftlicher Par-
tizipation war während der Präsidentschaft von Hosni Mubarak 
(1981 bis 2011) die Autorität und Legitimität staatlicher Institutio-
nen vielerorts so weit erodiert, dass Bürger zur Vermittlung ihrer 
Interessen zunehmend informelle Kanäle nutzten, die auf nachbar-
schaftlichen, verwandtschaftlichen oder konfessionellen Verbin- 
dungen sowie Stammeszugehörigkeiten gründeten.3 Dieser „Sozial-
vertrag der Informalität“ wurde mit dem politischen Umbruch von 
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2011 teilweise in den liberalisierten politischen Wettbewerb über-
führt.4 Die Deutung der Proteste und Erhebungen von 2011 gegen 
die Staatsführung in Ägypten und in anderen Staaten Nordafrikas 
und des Nahen Ostens als spontane Eruption angestauter Frustra-
tionspotentiale über die sozioökonomischen Missstände ist daher 
durchaus zu hinterfragen.5 Protestkampagnen, die das politische Es-
tablishment in Ägypten herausforderten, wie etwa 2005 die Kifaya-
Bewegung gegen die Misswirtschaft unter Präsident Mubarak oder 
die Mahalla-Arbeiterbewegung,6 hatten schon zuvor eine kritische 
Öffentlichkeit befördert, die sich 2011 der frei werdenden Hand-
lungsspielräume bediente. 

Bedingt durch die Öffnung des zivilgesellschaftlichen Raumes wuchs 
infolge der Volksaufstände auch die Anzahl ägyptischer ZGO rapide  
an. Nach Auskunft des Sozialministeriums ließen sich bis Winter 
2014 landesweit etwa 45.000 ZGO erfassen, dazu kommt eine nen-
nenswerte Zahl nicht formal beim Sozialministerium registrierter 
Organisationen.7 Diese stehen entweder organisatorisch oder ideo-
logisch der seit Ende 2013 verbotenen Muslimbruderschaft nahe, 
oder sie arbeiten zu sensiblen politischen Themen und scheuen sich 
daher, ihre Arbeitsinhalte durch eine Registrierung für die Sicher-
heitsbehörden transparent zu machen. Zu letzteren zählen auch die 
zahlreichen nationalen Menschenrechtsorganisationen, die sich be-
reits innerhalb des eng gesteckten autoritären Rahmens unter Prä-
sident Mubarak in Ägypten etabliert hatten. Sie nahmen in den vier 
Jahren nach den Massenprotesten von 2011 in den Diskussionen um 
Übergangsgerechtigkeit und Ausgestaltung einer neuen Verfassung 
eine Vorreiterrolle ein. Allerdings waren sie wenig erfolgreich darin, 
die politische Öffnung zu nutzen, um ihre Organisationsstrukturen 
stärker zu vernetzen und eine regelrechte Menschenrechtsbewegung  
in Ägypten zu etablieren.8 Dies mag zum Teil darauf zurückzufüh-
ren sein, dass die ägyptischen Menschenrechtsorganisationen ihr 
Personal überwiegend aus dem akademisch gebildeten Mittel- und 
Oberschichtsmilieu rekrutieren. Die Aktivisten bilden somit nur ei-
nen eingeschränkten Ausschnitt der ägyptischen Gesellschaft ab, 
was ihnen immer wieder den Vorwurf des Elitismus eingebracht hat. 

Heute besteht die Menschenrechtsszene aus einer überschaubaren 
Gruppe nichtstaatlicher Organisationen, die unter dem Dach des 
Forums unabhängiger nichtstaatlicher ägyptischer Menschenrechts-
organisationen vereint sind. Die Mitgliedschaft innerhalb dieser in-
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formellen Koalition kann dabei als verlässlicher Gradmesser für die  
Be reitschaft herhalten, staatlichem Missbrauch entgegenzutreten.9  
So lassen sich relativ leicht rund zwei Dutzend unterschiedlich 
struk turierte Gruppen und Organisationen identifizieren, die jeweils 
stark auf bestimmte Themenfelder im Bereich der Menschen-, Bür-
ger- und Persönlichkeitsrechte spezialisiert sind und sich dadurch 
gegenseitig ergänzen. Ihre Betätigungsfelder beinhalten die Bereit-
stellung und Publikation allgemeiner Informationen über die Men-
schenrechtslage und die Übergangsgerechtigkeit, die Untersuchung 
von Korruptionsfällen und Nepotismus, die Fürsprache für kulturelle,  
religiöse und ethnische Minderheiten oder die Rechte von Inhaf-
tierten und politisch Verfolgten. Sie widmen sich aber auch gender- 
spezifischen Themen, bieten Rechtsbeistand für die Opfer politischer  
Gewalt und setzen sich für soziale Umverteilung, Presse- und Mei-
nungsfreiheit ein. 

Das Fundament für dieses Menschenrechtsnetzwerk wurde in den 
späten 1980er und frühen 1990er Jahren durch eine Reihe von Bür-
gerrechtsverteidigern um die Anwälte Ahmed Nabil al-Hilaly, Sohn 
des letzten Premierministers unter König Farouk und Gründer meh-
rerer marxistischer Bewegungen in Ägypten (etwa der Ägyptischen 
Kommunistischen Bewegung oder der Demokratischen Bewegung  
zur Nationalen Befreiung) sowie der Sozialistischen Volkspartei,  
Hisham Mubarak und Ahmed Seif al-Islam gelegt. Sie gehörten jener  
Generation an, die in den 1970er Jahren durch die ägyptische Stu-
dentenbewegung politisiert wurde.10 Die drei prominenten Juristen 
kämpften für eine Veränderung der Wahrnehmung von Menschen-
rechten im öffentlichen Bewusstsein der ägyptischen Gesellschaft. 
Denn die zentrale Schwierigkeit, mit der die Menschenrechtsaktivisten 
zu Beginn ihrer Arbeit konfrontiert waren, war die verbreitete Auf-
fassung von Menschenrechten als „westliches“, insbesondere „US-
amerikanisches“ Produkt zur Rechtfertigung von Intervention 
in die nationalen arabischen Politiken – eine Idee, die auch unter  
der Präsidentschaft al-Sisis derzeit wieder verstärkt propagiert 
wird, um Kritik an Führungsstil und Performanz der Staatsführung 
zu delegitimieren.

Ahmed Nabil al-Hilaly, der aufgrund seines Einsatzes für soziale Ge-
rechtigkeit und Arbeiterrechte und des Verzichts auf seinen Erbtitel 
Pascha und das Vermögen seiner Familie in Menschenrechtskreisen  
auch als „Heiliger der ägyptischen Linken“ bezeichnet wird,11 be-
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zahlte für sein Engagement bereits unter Präsident Gamal Abdel 
Nasser wiederholt mit mehrjährigen Haftstrafen. Mit seinem Einsatz  
für bürgerliche und persönliche Freiheits- und Gleichheitsrechte –  
auch für die seiner ideologischen Gegenspieler, der Islamisten, die 
al-Hilaly nach Präsident Sadats Ermordung (1981) in den 1980er 
Jahren selbst vor Gericht verteidigte – prägt er bis heute das Selbst-
verständnis der in Ägypten aktiven Menschenrechtsgruppen, die 
sich als parteiübergreifende und unabhängige Dokumentare von 
Menschenrechtsverletzungen jenseits persönlicher politischer Prä-
ferenzen betrachten.

Al-Hilalys Mitstreiter Hisham Mubarak gründete 1985 mit der Egyp-
tian Organisation for Human Rights (EOHR) als Tochterabteilung der 
transnationalen Arabischen Organisation für Menschenrechte die ers-
te formal nur der Verteidigung von Menschenrechten verpflichtete 
Institution in Ägypten, auf die 1994 – als mittlerweile eigenständige 
Organisation – das Office of Legal Aid for Human Rights folgte. Ahmed  
Seif al-Islam überführte die Organisation nach Hisham Mubaraks 
Tod 1998 schließlich in das bis heute aktive Hisham Mubarak Law 
Center (HMLC), dem Aushängeschild und Wegbereiter der heutigen 
ägyptischen Menschenrechtsbewegung – insbesondere im Bereich 
der Rechtshilfe für die Opfer von Polizeigewalt, Amtsmissbrauch und 
staatlicher Willkür. Mit landesweit zwei Büros in Aswan und Kairo 
nahm das Zentrum bald eine Führungsrolle bei der Verteidigung der 
Rechte politischer Gefangener, insbesondere von Folteropfern und 
inhaftierten Demonstranten ein, die es bis heute nicht verloren hat. 
Versuche der ägyptischen Staatsführung, die Arbeit des Zentrums 
zu unterbinden oder seine Mitglieder einzuschüchtern – z. B. durch 
die polizeiliche Stürmung des Hauptquartiers in Kairo während der 
Proteste auf dem Tahrir-Platz im Februar 2011 und die Verhaftung 
seines Führungspersonals oder durch staatsanwaltschaftliche Er-
mittlungen wegen ausländischer Finanzierung –, blieben bislang er-
folglos.12

In den 1990er und frühen 2000er Jahren folgte die Gründung weite-
rer Menschenrechtsorganisationen, die dem heutigen Netzwerk an-
gehören: Das Al-Nadim Center for Rehabilitation of Victims of Vio-
lence and Torture, das sich um die psychologische Betreuung von 
Folteropfern bemüht, nahm 1993 unter Leitung der Universitäts-
professorin Aida Seif al-Dawla seine Arbeit auf. Seit Anfang 2001 
unterhält das Zentrum auch eine eigene Abteilung zur Betreuung 
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weiblicher Opfer häuslicher Gewalt und sexueller Übergriffe. Eben - 
falls 1993 wurde das Cairo Institute for Human Rights Studies 
(CIHRS) gegründet, das einen regionalen Fokus hat und sich auf 
Grundlage eigener Studien und Beratungspapiere für eine Verbes-
serung des nationalen rechtlichen Rahmens gemäß der internatio-
nalen Menschenrechtskonventionen stark macht. 1998 wurde von 
dem Rechtsanwalt Mohamed Zarei dann die Human Rights Associa-
tion for the Assistance of Prisoners (HRAAP) ins Leben gerufen, die 
in die Fußstapfen des HMLC trat und sich fortan für Gefangenen-
rechte und eine Reform des ägyptischen Strafvollzugswesens und 
seiner Behörden einsetzte. Der HRAAP gelang es im Laufe ihrer Ar-
beit, die Folter in Polizeistationen und Gefängnissen zu einem Kern-
thema der ägyptischen Menschenrechtsbewegung zu machen. 

2002 folgte die Gründung der Egyptian Initiative for Personal Rights 
(EIPR) durch Hossam Bahgat, einem Absolventen der Wirtschafts- 
und Politikfakultät der Cairo University, der sich das Gründungs-
kapital für seine Organisation von Seif al-Islam borgte. Bis heute 
entwickelte sich die EIPR zu einer der führenden Menschenrechts-
organisationen in Ägypten. Sie deckt ein breites Themenfeld von 
politischen, sozialen und wirtschaftlichen Rechten ab. Ähnlich auf-
gestellt wie die EIPR ist auch das 2009 durch den Rechtsanwalt und 
Linksaktivisten Khalid Ali gegründete Egyptian Center for Economic 
and Social Rights (ECESR). Beide Organisationen bilden die Avant-
garde der Zivilgesellschaft im Kampf gegen Korruption, Misswirt-
schaft und soziale Ungerechtigkeit. Nach dem Zusammenbruch des 
Mubarak-Regimes reichte das ECESR 2011 etwa eine Reihe von er-
folgreichen Klagen gegen staatliche Landverkäufe und Privatisie-
rungsvorhaben ein, denen zumindest zum Teil stattgegeben wurde.13  

Ihr Direktor Khaled Ali trat überdies 2012 bei den ägyptischen Prä-
sidentschaftswahlen als Kandidat der Menschenrechtsbewegung an. 
Gefeiert in Kairo durch die liberale Menschenrechtsgemeinde, konn-
te Ali landesweit indes kaum mehr als 130.000 und damit nur 0,58 
Prozent der Wählerstimmen auf sich vereinen. 

Mit dem Arabic Network for Human Rights Information (ANHRI) und 
der Association for Freedom of Thought and Expression (AFTE) wur-
den 2004 und 2006 zwei weitere Organisationen gegründet, die den 
Schwerpunkt ihrer Arbeit auf die Themen Meinungsfreiheit und Zu-
gang zu amtlichen Informationen gelegt haben. Das ANHRI bietet  
seitdem eine Internetseite an, die als Kommunikationsplattform für 
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die Menschenrechtsbewegung in der arabischen Welt dienen soll 
und Statements der Partnerorganisationen sammelt und archiviert. 
Die AFTE konzentriert sich dagegen auf die Dokumentation und Auf-
arbeitung von Fällen staatlicher Zensur. Sie unterhält eine Rechts-
abteilung für die Opfer von Zensur und Verfolgung aufgrund ihrer 
journalistischen und karikaturistischen Publikationen. Innerhalb der 
Menschenrechtsszene tritt sie am vehementesten für das „Recht 
auf die Äußerung schockierender Ideen“ ein.14 Dabei nimmt die Or-
ganisation immer wieder auch öffentliche Kritik auf sich, indem sie 
absolute Kunstfreiheit und die Abschaffung der Straftatbestände 
der Religions- und Sittenbeleidigung fordert, welche wiederholt in-
strumentalisiert wurden, um Regimekritiker mundtot zu machen. 

Auch die Frauenrechtsbewegung beteiligte sich rege am Kampf ge-
gen die Einschränkung persönlicher Freiheits- und Gleichheitsrechte 
durch staatliche Institutionen. In den 1980ern ging aus der feminis-
tischen Bewegung an den ägyptischen Universitäten um die Studen-
tinnen Fatima Khafagy, Hoda Badran und Amal Abdel Hady eine Reihe  
von Frauenrechtsorganisationen hervor, die bis heute im Land aktiv  
sind – allen voran die New Woman Foundation (NWF, 1984), das 
Egyptian Center for Women’s Rights (ECWR, 1991) und die Alliance 
for Arab Women (1987), die heute als Dachverband eines Netzwerks 
arabischer Frauenrechtsorganisationen fungiert. 

1995 entstand nach dem Vorbild des Hisham Mubarak Law Centers 
dann das Center for Egyptian Women’s Legal Assistance (CEWLA), 
welches es sich zur Aufgabe setzte, rechtlichen Beistand für Opfer 
sexueller Gewalt zu leisten. 2007 gründete Mozen Hassan die Stu-
diengruppe Nazra for Feminist Studies, die einen breiteren Gender-
Fokus als ihre Vorgängereinrichtungen verfolgt und neben Frauen-
rechten auch zu Verstößen gegen die Rechte sexueller Minderheiten 
(LGBT), die Rechte von Kindern und ethnischen und religiösen Min-
derheiten arbeitet. Nazra for Feminist Studies zeichnet sich ins-
besondere durch einen akademischen Zugang und eine besonders 
präzise Aufarbeitung und Dokumentation untersuchter Vorgänge aus.  
Ebenso wie die EIPR setzt die Organisation beim Monitoring von Men- 
schenrechtsverletzungen auf lückenlose Beweisführung und ein 
Höchstmaß an Professionalität und Neutralität, um die Angreifbar-
keit ihrer Berichte zu reduzieren. Dokumente der beiden Organisa-
tionen, wie etwa ihre Berichte zum Massaker von Rabaa al-Adawiya,15 
gelten daher als seltene unabhängige Zeitzeugnisse der ägyptischen 
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Transformation, entstanden in einem Umfeld politischer Zensur und 
Manipulation von Informationsquellen.

3. Der politische Rahmen seit 2013: Eine neue Dimension von 
Repression

Seit 2011 verschlechterten sich die Rahmenbedingungen für die 
Men schenrechtsorganisationen in Ägypten zunehmend. Eröffnete 
der Zusammenbruch des Mubarak-Regimes zunächst neue Spiel-
räume für zivilgesellschaftliches Handeln, wurden diese spätestens 
seit dem Sommer 2013 wieder geschlossen. Präsident al-Sisis oft-
mals artikulierte Vision uneingeschränkter staatlicher Herrschaft 
trägt totalitäre Züge und hebt sich hierdurch von dem unter Husni 
Mubarak praktizierten Autoritarismus ab.16 Staatsgewalt richtet sich 
nicht nur gegen die islamistischen Gegner der Staatsführung, son-
dern nahezu ausnahmslos gegen alle regimekritischen Stimmen der 
ägyptischen Zivilgesellschaft. 

Ägyptische Menschenrechtsorganisationen sind vor dem Hintergrund,  
dass es seit 2012 kein funktionierendes Parlament gibt (Neuwahl:  
Oktober bis Dezember 2015) und die Medien weitgehend staatlicher  
Kontrolle unterliegen, die einzig verbliebene Kontrollinstanz. Aller-
dings werden sie selbst zunehmend von Zeugen zu Opfern. Sie 
müssen nicht nur die physische Repression des Regimes fürchten, 
sondern haben zudem mit der systematischen Verengung des ge-
setzlichen Rahmens zu kämpfen. 

3.1. Physische Repression: Polizeiwillkür, Folter, Entführungen

Gemessen an den Opferzahlen durchläuft Ägypten gegenwärtig of-
fenbar das dunkelste Kapitel seiner neueren Geschichte.17 Unabhän-
gige Menschenrechtsorganisationen wie das ECESR, das mit „Wiki 
Thawra“ eine Plattform zur statistischen Auswertung der Opferzah-
len gründete, sprachen bereits Anfang 2014 von weit über 2.000 Zi-
vilisten, die bei Demonstrationen und Straßenprotesten ums Leben 
kamen. Allein bei der gewaltsamen Räumung des Rabaa-Platzes in 
Kairo am 14. August 2013 sind nach Angaben des ECESR, aber auch 
anderer Menschenrechtsorganisationen, über 900 Menschen umge-
kommen. Human Rights Watch spricht daher von den „worst mass 
unlawful killings“ in der modernen Geschichte Ägyptens.18
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Auch andere Auswüchse staatlicher Repression werden durch die 
Menschenrechtsorganisationen regelmäßig dokumentiert. Ihre Be-
richte zeigen, dass Folterpraktiken auf Polizeistationen und in Ge-
fängnissen – obwohl vom Innenministerium grundsätzlich geleug-
net – gegenüber der Amtszeit von Präsident Mohammed Mursi 
massiv zugenommen haben.19 Überdies dokumentieren die Orga-
nisationen auch Fälle verweigerter medizinischer Versorgung oder 
unter lassener Hilfeleistung, die wiederholt zum Tode von Menschen 
in Polizeigewahrsam führten.20 Den Statistiken des Al-Nadim Cen-
ters zufolge wurden in Präsident al-Sisis erstem Amtsjahr mindes-
tens 289 Menschen durch Polizeikräfte gefoltert, 272 kamen durch 
Polizeigewalt ums Leben.21 Die Dunkelziffer dürfte indes noch weit 
höher liegen, da viele der Betroffenen aus Furcht vor Stigmatisie-
rung oder rechtlichen und persönlichen Konsequenzen eine An-
zeige und den Kontakt mit Aktivisten scheuen. Der Großteil der 
dokum entierten Fälle geht somit auf direkte Kontaktaufnahmen von 
Menschen rechtsanwälten, wie etwa denen des Al-Haqanya Center 
for Law and Legal Profession oder des Al-Nadim Centers, zu mut-
maßlichen Opfern zurück, was deren Arbeit umso bedeutsamer 
macht. 

Ähnliches gilt für die Aufarbeitung von Fällen sexueller Gewalt der 
Sicherheitskräfte gegen Häftlinge und Demonstrierende. Aus Furcht 
vor weiterem Missbrauch und vor sozialer Ausgrenzung verschwei-
gen viele der Betroffenen ihre Gewalterfahrungen, weshalb sich 
die tatsächliche Dimension sexueller Gewaltanwendung nur erah-
nen lässt. Dass diese einer politischen Logik der Abschreckung folgt 
und systematischer Natur ist, legen jüngste Recherchen einer Reihe  
ägyptischer Menschenrechtsorganisationen, allen voran der EIPR 
und des Al-Nadim Centers, nahe, die ihre Ergebnisse als Vorsichts-
maßnahme im Ausland unter dem Dach der Fédération Internatio-
nale des Droits de l’Homme (FIDH)22 publiziert haben. Demnach 
nahmen sexuelle Übergriffe ägyptischer Sicherheitskräfte insbeson-
dere gegenüber Frauen seit der Machtübernahme durch das Militär 
2013 deutlich zu.23 Zwar trat im Juni 2014 ein neuer Strafparagraph 
zu sexueller Nötigung in Kraft, doch Verstöße werden nur selten 
durch die Staatsanwaltschaft verfolgt. Auffällig ist zudem seit Win-
ter 2014 die Zunahme an Übergriffen auf Homosexuelle im Zuge ei-
ner regelrechten Kampagne gegen den angeblichen gesellschaft- 
lichen Moral- und Sittenverfall.24 Für sie gibt es keinerlei rechtlichen 
Schutz. 



41

Ein relativ neues Phänomen, das seit dem Militärputsch 2013 zu-
nehmend in den Fokus der Menschenrechtsorganisationen rückt, ist 
die außergerichtliche Zwangsverschleppung regimekritischer Bür-
ger. Zwischen Anfang April und Anfang Juni 2015 wurden nachweis-
lich mehr als 160 Menschen entführt.25 Werden die verschwundenen 
Anhänger und Mitglieder der Muslimbruderschaft hinzu gezählt, mit 
deren Verbleib sich die Egyptian Coordination of Rights and Free-
doms, ein Zusammenschluss von Anwälten, befasst, so wurden seit 
Jahresbeginn 2015 bereits über 1.250 Menschen verschleppt.26 Die 
Zwangsverschleppungen – zumeist durch Beamte in Zivilkleidung 
auf offener Straße, bisweilen aber auch aus Privatwohnungen oder 
vom Campus staatlicher Universitäten – halten überdies an. Wäh-
rend Dutzende weiterhin vermisst bleiben, wurden einige der Ver-
schleppten mittlerweile freigelassen. Andere wurden in den Gefäng-
nissen Tora, Al-Qanater und Al-Aqrab gesichtet. Mehrere Aktivisten 
wurden nach Bekanntwerden ihres Aufenthaltsorts auf Basis einer 
Reihe offenkundig konstruierter Beschuldigungen einem Haftrichter 
vorgeführt, um die Verschleppung nachträglich zu legitimieren. 

3.2. Verrechtlichung von Repression

Parallel zu physischen Übergriffen und Einschüchterungsversuchen 
setzt die Staatsführung in wachsendem Maße auf eine Verrecht-
lichung von Repression: In Abwesenheit eines Parlaments27 wurde  
der Handlungsspielraum zivilgesellschaftlicher Akteure während 
Präsident al-Sisis erstem Amtsjahr sukzessive durch Präsidialdekrete  
beschränkt. Diese sind zumeist bewusst schwammig formuliert, um 
den zuständigen Behörden bei der flächendeckenden juristischen 
Verfolgung von Regimekritikern freie Hand zu lassen.28 Hierbei sind 
das neue Versammlungsgesetz, die verschärften Regeln zur auslän-
dischen Finanzierung von ZGO und Projekten der Zivilgesellschaft, 
die sukzessive Erweiterung der strafrechtlichen Definition des Ter-
rorismusstraftatbestandes und die Einführung einer Registrierungs-
pflicht, welche in- und ausländische ZGO unter die Kontrolle des 
Sozialministeriums stellt, nur die sichtbarsten Beispiele für den zu-
nehmend restriktiven Rahmen, den das Regime absteckt und der 
autoritäres Regieren auch ohne Notstandsverordnungen ermöglicht. 

Das neue Demonstrationsgesetz etwa hat zu einem De-facto-Verbot 
aller Demonstrationen geführt, da die Behörden mit Verweis auf die 
nationale Sicherheit kaum noch Genehmigungen erteilen. Zudem 
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liefert es heute den gängigsten Vorwand für die strafrechtliche Ver-
folgung von politischen Häftlingen, darunter Aktivistinnen und Akti-
visten der Protestbewegung von 2011 wie der Blogger Alaa Abdel 
Fatah oder die Menschenrechtsanwältin Yara Sallam. Zusätzlich rü-
cken der vage Strafparagraph zum Straftatbestand des Terrorismus 
in der neuen Verfassung vom Januar 2014 (Artikel 237), das Präsi-
dialdekret zur Definition terroristischer Vereinigungen vom 17. Fe-
bruar 201529 und das vom Präsidenten im August 2015 unterzeich-
nete neue, äußerst drakonische Antiterrorismusgesetz immer neue 
Segmente der Bevölkerung – zuletzt selbst diejenigen, die in öffent-
lichen Berichten und Medienbeiträgen staatlichen Verlautbarungen 
widersprechen – in den Kompetenzbereich von Militärgerichtsbarkeit 
und Staatssicherheit.30 Letztere wurden für den konstitutionell ver-
brieften Kampf gegen „alle Erscheinungsformen von Terrorismus“ 
mit weitreichender Handlungsvollmacht ausgestattet und unterlie-
gen faktisch keiner rechtstaatlichen Kontrolle.31

Am stärksten wurde der Handlungsspielraum der ägyptischen Zivil-
gesellschaft allerdings durch das Vereinigungsgesetz 84/2002 ein-
geschränkt. Das Gesetz aus der Ära Präsident Mubaraks, das seit 
2002 formell die Arbeit von ZGO in Ägypten reguliert und als eines  
der restriktivsten seiner Art in der Region gilt, wurde bis Herbst 
2014 kaum beachtet.32 Während der Präsidentschaft von  Mohamed 
Mursi 2013 unternahm die Administration gemeinsam mit einigen 
Vertretern der Zivilgesellschaft schließlich einen Anlauf zur Refor-
mierung des Gesetzes. Der im Juni 2013 veröffentlichte Entwurf, 
der trotz nennenswerter Verbesserungen gegenüber dem bis dato 
geltenden Gesetz Kritik auf sich zog,33 konnte schließlich aufgrund 
des Putsches gegen die Mursi-Regierung wenige Wochen darauf 
nicht mehr implementiert werden. 

Nach Übernahme der Amtsgeschäfte durch al-Sisi unternahm des-
sen Sozialministerin Ghada Waly einen neuen Versuch zur Überar-
beitung des Gesetzes, nicht jedoch ohne den Großteil der umstrit-
tenen Bestimmungen aus dem Entwurf der Vorgängerregierung in 
ihre Vorlage zu übernehmen.34 Mehrere vorab veröffentlichte Ent-
würfe scheiterten daher im Sommer 2014 auch an der massiven öf-
fentlichen Kritik im In- und Ausland. Die Reformversuche wurden  
seitdem offiziell bis zur Wahl eines neuen Parlaments vertagt. Statt-
dessen wird allerdings das Gesetz von 2002 konsequenter umge-
setzt:35 Am 10. November 2014 endete eine offizielle Fristsetzung 
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des Sozialministeriums, bis zu der sich bereits bestehende ZGO for-
mell unter Gesetz 84/2002 registrieren lassen mussten. Unterzeich-
nende Organisationen unterwerfen hierdurch ihre Arbeitsinhalte 
und Arbeitsprozeduren faktisch den Weisungen des Ministeriums. 

Dabei steht das Gesetz in offensichtlichem Konflikt mit der neuen  
ägyptischen Verfassung, deren Artikel 75 den ägyptischen Bürgern 
das Recht auf die Gründung von Vereinigungen durch simple öffent-
liche Bekanntmachung garantiert. Das repressive Potential des Ge-
setzes ergibt sich vor allem aus dem großen Interpretationsspiel-
raum, den die vage formulierten Paragraphen den Behörden lassen: 
So besagt etwa Artikel 11, dass einem Verein die Anerkennung un-
tersagt werden kann, wenn seine Aktivitäten die nationale Einheit 
oder die öffentliche Ordnung und Moral gefährden könnten, oder 
wenn er die Partikularinteressen einzelner Parteien oder Gewerk-
schaften vertritt. Artikel 17 verbietet zudem die Annahme von Gel-
dern aus dem Ausland ohne ausdrückliche Zustimmung des Minis-
teriums. Verschärft wurde diese Vorgabe noch durch eine Revision 
des Strafrechts im September 2014, abermals per Präsidialdekret. 
Seitdem steht der Bezug von Geld und Sachleistungen aus dem 
Ausland grundsätzlich unter Strafe, sollten die Mittel dazu genutzt 
werden, die öffentliche Ordnung oder nationale Interessen zu ge-
fährden.

Bei Verstößen gegen diese bewusst vage gehaltenen Bestimmungen 
können empfindliche Geld- und Haftstrafen verhängt werden; ägyp-
tischen Staatsangestellten droht sogar die Todesstrafe. Die dehnbare 
Formulierung des Präsidialdekrets von 2014 legt nahe, dass poten-
tiell auch ausländische Organisationen, Journalisten, Stiftungen, 
Unternehmen oder wissenschaftliche Einrichtungen hiervon betrof-
fen sein können. Dies erschwert insbesondere die prekäre Lage 
der deutschen politischen Stiftungen in Kairo, die schon seit dem 
Urteil gegen die Konrad-Adenauer-Stiftung wegen angeblich illega-
ler Geldtransfers und fehlender Lizenz faktisch nicht mehr bestim-
mungsgemäß arbeiten können.

4. Die Strategien: Zwischen Ablehnung und strategischer 
Akzeptanz

Um sich gegen die zunehmende Repression besser wehren zu kön-
nen, suchten die ägyptischen Menschenrechtsorganisationen den 
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Schulterschluss. Seit Sommer 2014 veröffentlichten sie immer häu-
figer gemeinsame Erklärungen, zum Teil auch mit anderen ZGO, 
Sektorgewerkschaften und sogar politischen Splitterparteien,36 in 
denen sie Menschenrechtsverletzungen anprangerten und diverse  
Gesetzesvorlagen und Politiken der Staatsführung scharf kritisier-
ten.37 Vor allem in Bezug auf die Ausgestaltung des rechtlichen Rah-
mens versuchten die Menschenrechtsorganisationen ihre Kräfte 
zu bündeln. In einer durch das CIHRS veröffentlichten gemein-
samen Erklärung wandten sich die Organisationen im Juli 2014 in 
drastischen Worten gegen den vorab veröffentlichten Entwurf für 
ein neues Vereinigungsgesetz: 

„The undersigned organizations consider this to be equivalent to 
a declaration of war by the government on freedom of association 
and the work of civil society organizations in Egypt. […] It is shock-
ing that this severe deterioration should occur only two months be-
fore Egypt is scheduled to undergo its second Universal Periodic 
Review (UPR) of the situation of human rights in the country, a pro-
cess which will be undertaken by the United Nations in October and 
November of this year. Regrettably, since Egypt’s first UPR in 2010, 
the government has not upheld the commitments that it made at 
that time to improve the environment in which NGOs work and to 
amend the infamous associations law no. 84/2002 to bring it into 
compliance with international standards.” 38

Als deutlich wurde, dass auf ein Entgegenkommen der Staatsführung 
nicht zu hoffen war, insbesondere nachdem Sozialministerin Waly 
bekanntgab, das Vereinigungsgesetz werde dabei helfen, Organisa- 
tionen zu überwachen, die illegal und zu „unklar definierten Feldern“  
wie etwa Menschenrechten arbeiteten,39 entwickelten die verschie-
denen Menschenrechtsorganisationen, ebenso wie andere ZGO, un-
terschiedliche Anpassungsstrategien, um innerhalb des restriktiven 
rechtlichen Rahmens einen Teil ihrer begrenzten Handlungsfähigkeit 
zu bewahren. In Hinblick auf die Fristsetzung zur Registrierung ihrer 
Aktivitäten stellten einige Organisationen sogar ihre Arbeitsfähig-
keit grundsätzlich infrage. 

Im Unterschied zu anderen ZGO stellte indes bislang keine der be-
kannteren Menschenrechtsorganisationen ihre Arbeit gänzlich ein.40 
Allerdings wurde innerhalb einiger Organisationen die Möglichkeit 
diskutiert, Büroinfrastruktur und Belegschaft ins Ausland zu ver-
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legen oder Teilbereiche ihrer Arbeit einzustellen. Die bekanntesten 
Organisationen, die diesen Schritt unternahmen, sind das CIHRS 
und die Arab Penal Reform Organisation (APRO). 

Nach 20 Jahren Präsenz in Ägypten verlagerte das CIHRS im Dezem-
ber 2014 sein gesamtes Regionalprogramm von Kairo nach Tunis. In 
Tunesien war bereits in den ersten Wochen nach dem Machtwechsel 
2011 ein liberales Vereinigungsgesetz erlassen worden, das im Ge-
gensatz zu seinem ägyptischen Pendant internationalen Standards 
zur Vereinigungsfreiheit entspricht. In einer Presseerklärung anläss- 
lich der Umstrukturierung führte das CIHRS den steigenden Druck 
der Sicherheitsorgane an, der darauf abziele „jede unabhängig, kri-
tische Stimme im öffentlichen Raum auszuschließen“, sei es die von 
Individuen oder Institutionen, von Islamisten oder Säkularen. Zu-
dem wies es auf die Erosion der Säulen des Rechtstaates und der 
Verfassung hin. Von allen arabischen und nichtarabischen Ländern, 
in denen das CIHRS gemeldet sei, sei Ägypten das einzige, in dem 
Menschenrechtsorganisationen derartigen Druck und Bedrohung er-
führen – und selbst in der modernen Geschichte des Landes sei die 
gegenwärtige Situation beispiellos.41 

Die APRO wandte sich hingegen kurz vor Ablauf der Registrierungs-
frist in einem offenen Brief an die ägyptische Steuerbehörde, in der 
sie mit Verweis auf das „ungünstige Arbeitsumfeld“ bekanntgab, 
vorerst alle Aktivitäten ruhen zu lassen.42

Wiederum andere ZGO ignorierten die Frist schlichtweg. Das ANHRI 
etwa verwies auf den undemokratischen Charakter des Gesetzes und  
auf den bisherigen Status des ANHRI als Anwaltskanzlei. Diese Taktik  
verfolgten auch andere ZGO, die sich zur Umgehung der Registrie-
rungspflicht als Medienunternehmen, Kapitalgesellschaften, gemein- 
nützige Stiftungen oder Anwaltskanzleien angemeldet haben – Be-
reiche, die deutlich weniger restriktiv reguliert sind.43 Unklar bleibt 
allerdings, ob etwa diese Registrierung die Organisationen de facto  
von einer zusätzlichen Registrierung gemäß Vereinigungsgesetz 
entbindet. Letzten Endes liegt dies im Interpretationsspielraum des 
Sozialministeriums, dem die Registrierungspflicht die Möglichkeit 
bietet, zivilgesellschaftliche Gruppen über ihren rechtlichen Status  
im Ungewissen zu lassen. So lässt sich die 60-tägige Frist, binnen  
derer das Ministerium zu eingereichten Registrierungsanträgen Stel- 
lung nehmen soll, aus administrativen Gründen willkürlich ausdeh-
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nen. Anträge könnten über Jahre im Ministerium liegen bleiben, wo-
durch die betroffenen Organisationen faktisch gezwungen wären, 
ihre Tätigkeiten bis zur Statusklärung einzustellen.

Die Option der Nichtregistrierung dürfte zudem zunehmend unattrak- 
tiv werden, seitdem das Ministerium im Juni 2015 damit begonnen 
hat, seine Drohungen, gegen nicht registrierte ZGO juristisch vor-
zugehen, wahrzumachen. Bis zur Jahresmitte wurden bereits über 
400 ägyptische ZGO geschlossen.44 Überdies zeigt sich aber auch, 
dass selbst ein eindeutig geklärter Status keine ausreichende Sicher- 
heit vor Strafverfolgung bietet. Die Egyptian Democratic Academy 
(EDA) etwa geriet trotz ihrer fristgerechten Registrierung ins Visier 
strafrechtlicher Ermittlungen zu ihren Finanzierungsquellen – Seite 
an Seite mit den nicht registrierten Menschenrechtsorganisationen 
CIHRS, HMLC und ECESR.

Während sich bis zum Ablauf der Frist nach Auskunft des Ministeri-
ums landesweit etwa 45.000 ZGO erfassen ließen, kam von Ägyp-
tens großen Menschenrechtsorganisationen bislang nur die EIPR 
Anfang 2015 dem Aufruf nach – indes nicht ohne anzukündigen, 
weiter auf eine demokratische Reform des Gesetzes hinwirken zu 
wollen. Allerdings bedeutete die grundsätzliche (strategisch moti-
vierte) Akzeptanz des vorgegebenen rechtlichen Rahmens auch, 
dass sich die EIPR deutlich verkleinern musste. Um nicht in Konflikt 
mit den Bestimmungen des bestehenden Vereinigungsgesetzes zu 
geraten, das explizit finanzielle Unterstützung für ägyptische Or-
ganisationen aus dem Ausland ohne Zustimmung des zuständigen 
Ministeriums verbietet, setzt die EIPR nun ausschließlich auf inlän-
dische Spenden.45 Eine Reihe von Aktivitäten mussten folglich aus 
Geldmangel eingestellt werden. 

Während die EIPR Ende August 2015 noch auf eine Antwort des Sozial- 
ministeriums wartete, wurde anderen, kleineren Menschenrechts- 
organisationen, wie etwa der Foundation of Victims of Abduction 
and Forced Disappearance, die sich primär mit dem Phänomen der 
Zwangsverschleppungen befasst, die Registrierung als zivilgesell-
schaftliche Menschenrechtsorganisation aus „Sicherheitsgründen“ 
verweigert. Gegen andere ZGO, darunter das HMLC und das CIHRS, 
wurden jüngst neue strafrechtliche Ermittlungen aufgenommen.46
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5. Fazit: Schutzbedürftige Partner

Ende 2014 wurde die ägyptische Staatsführung im Menschenrechts-
rat der Vereinten Nationen scharf für die Repressionen gegen die 
Zivilgesellschaft kritisiert. In ihrer Erwiderung, die im März 2015 
den Vereinten Nationen übermittelt wurde, akzeptierte die ägyp-
tische Staatsführung einen Großteil der Empfehlungen. Geschehen 
ist seitdem allerdings nichts. Die Menschenrechtslage hat sich viel-
mehr weiter verschlechtert, was nicht zuletzt das neue Antiterror- 
is musgesetz in aller Deutlichkeit vor Augen führt. Hervorzuheben 
ist auch, dass ZGO und insbesondere Menschenrechtsorganisatio-
nen nur einer von vielen Sektoren der Zivilgesellschaft sind, der ins 
Visier des Sicherheitsstaates geraten ist: Unabhängige Medien, Ar-
beitervereinigungen und Gewerkschaften, politische Parteien, Fuß-
ballclubs und informelle Aktivistennetzwerke sehen sich ebenso mit 
harten Repressionen konfrontiert, die ihre Existenzgrundlage be-
drohen. Immer offensichtlicher wird, dass Ägypten den 2011 ein-
geschlagenen politischen Transformationspfad verlassen hat und 
sich unter Präsident al-Sisi ein autoritärer Polizeistaat etabliert, 
dessen Unterdrückungsmaßnahmen gegen Kritiker und Opposition 
weit über das Maß hinausreichen, das bereits vor 2011 zivilgesell-
schaftliches Engagement erschwerte.

Vor diesem Hintergrund ist die Arbeit von Menschenrechtsorganisa-
tionen wichtiger denn je. Sie sind ein unverzichtbarer Partner bei 
der Förderung von Rechtsstaatlichkeit und politischem sowie gesell-
schaftlichem Pluralismus. Ihr Einfluss auf Gesellschaft und Politik 
ist allerdings sehr begrenzt: Nicht nur die staatliche Repression, 
sondern auch die mangelnde Wahrnehmung ihrer Arbeit durch die 
Bevöl kerung ist hierbei ein Problem. Diese kommt nicht von unge-
fähr: Seit Juni 2013 ist eine Zuspitzung einseitiger und politisch ge-
färbter Berichterstattung über die ägyptische Menschenrechtssze-
ne zu beobachten. Sowohl die Staatsmedien als auch die meisten 
priva ten Medien stehen auf Seiten der Staatsführung – die kriti-
schen Standpunkte und Recherchen von Aktivisten finden dagegen 
kaum Eingang in die Massenmedien. 

Ob sich kurz- und mittelfristig neue Spielräume für Ägyptens Menschen- 
rechtsbewegung eröffnen werden, hängt in erster Linie von der Frage  
ab, wie lange die Staatsführung selbst ihren Ansatz der nahezu 
kompromisslosen Repressionspolitik aufrechterhält. Zwar ist nicht 
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erkennbar, dass es innerhalb der Staatsführung Personen gibt, die 
den repressiven Kurs aus normativen Erwägungen missbilligen, 
doch es gibt Stimmen, die dafür plädieren, zumindest eine pluralis-
tische Fassade aufrechtzuerhalten. Sowohl im ägyptischen Außen- 
als auch im Finanzministerium finden sich einzelne Funktionsträger, 
die angesichts der verheerenden Wirtschaftslage und der damit ein-
hergehenden absehbaren Notwendigkeit internationaler Finanzhilfen  
ungezügelte Repressionen, insbesondere aber rechtlich nicht ge- 
deckte Maßnahmen im Widerspruch zu den außen- und wirtschafts-
politischen Interessen des Landes sehen.47 

Bislang dominieren jedoch die Hardliner des Sicherheitsestablish-
ments und der Justiz die Politik gegenüber der Zivilgesellschaft des 
Landes. Ermutigt wird ihr Kurs der Exklusion nicht zuletzt durch 
die Reaktion des westlichen Auslandes, das zwar immer wieder die 
Menschenrechtslage in Ägypten anprangert, jedoch kaum sanktio-
niert. Die offenbar bei westlichen Regierungen verbreitete Vorstel-
lung, man könne sich einerseits mit dem Regime arrangieren und 
andererseits im Hintergrund die Menschenrechtsorganisationen 
langfristig als Wegbereiter eines demokratischen Wandels auf-
bauen, erscheint dabei äußerst naiv. Solange diese ZGO in Ägyp-
ten ums nackte Überleben kämpfen müssen, ist jegliche technische 
Hilfe von außen nahezu wirkungslos. Ohne den entsprechenden 
politischen Druck auf die ägyptische Staatsführung, der Menschen-
rechtsverteidigern einen gewissen Schutz bieten könnte, ist der-
zeit völlig unklar, wie sich selbige in Ägypten noch lange über Was-
ser halten sollen. 
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Algeriens säkulare Zivilgesellschaft: 
Zwischen Reformbeiträgen und 
Systemerhalt 
 
Jasmin Lorch

 
Zusammenfassung 
Die Proteste des „Arabischen Frühlings“ führten in Algerien weder 
zu einem demokratischen Wandel noch zu einem nennenswerten 
Erstarken islamistischer Gruppen. Um ihren Machterhalt zu sichern, 
verstärkte die autoritäre Staatsführung dennoch ihre Kontrolle über 
die Gesellschaft. Zivilgesellschaftliche Organisationen (ZGO), die 
für ein säkulares, an den international verbrieften Menschenrech-
ten ausgerichtetes politisches und gesellschaftliches System eintre-
ten, sind seither vermehrt bürokratischen Hürden und Repression 
ausgesetzt. Zudem kooptiert die Staatsführung säkulare ZGO. Folg-
lich sind in Algerien derzeit unabhängige, nicht staatlich kooptierte 
säkulare ZGO klar in der Minderzahl. Drei Gruppen von säkularen 
ZGO können – in unterschiedlichem Maße – als „potentielle Weg-
bereiter für Demokratie“ betrachtet werden: Die säkularen ZGO der 
Menschenrechtsbewegung, der Frauenrechtsbewegung und Initiati-
ven zur Stärkung der Kapazitäten lokaler ZGO. Die erste Gruppe 
leistet Beiträge zur Demokratisierung, indem sie sich für die Men-
schenrechte einsetzt und das bestehende autoritäre System offen 
in Frage stellt. Der Aktionsradius der Menschenrechtsorganisatio-
nen ist jedoch oft begrenzt. Die Frauenrechtsbewegung setzt sich 
für die Gleichberechtigung von Frauen und damit für eine Demokra-
tisierung der Gesellschaft ein. Aufgrund der historischen Erfahrung 
der „schwarzen Dekade“ der 1990er Jahre fürchten viele säkulare 
Frauenrechtsaktivistinnen ein Wiedererstarken der islamistischen 
Opposition. Die Staatsführung nutzt diese Angst geschickt aus, um 
sich der säkularen Mittelschicht als einzig mögliches Bollwerk gegen 
die von ihr postulierte islamistische Bedrohung zu präsentieren. 
Einige jüngere Initiativen versuchen, die Kapazitäten lokaler ZGO 
zu stärken, und könnten dadurch langfristig eine demokratischere 
politische Kultur fördern. Diese Initiativen sind teilweise von der 
Staatsführung kooptiert. So besteht die Gefahr, dass regierungs-
kritische ZGO aus dem öffentlichen Raum verdrängt werden.
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1. Spielräume für die Zivilgesellschaft 

Die Gründung weitgehend unabhängiger zivilgesellschaftlicher Orga- 
nisationen (ZGO) in Algerien geht auf die frühen 1990er Jahre zu-
rück. Die Auswirkungen des internationalen Ölpreisschocks stürzten 
das nach der Unabhängigkeit des Landes 1962 sukzessive etablierte  
sozialistische Einparteiensystem des Front de Libération Nationale 
(FLN) in eine schwere politische Krise. Sinkende Staatseinnahmen 
aus dem Export der reichen Ölvorkommen des Landes und ein Ab-
bau von Sozialleistungen vergrößerten die wirtschaftliche Not brei-
ter Bevölkerungsschichten. Dies führte im Oktober 1988 zu landes- 
weiten Protesten, die eine Bedrohung für das autoritäre System 
darstellten und der Staats- und Militärführung Algeriens die Gren-
zen des sozialistischen Einparteienstaates drastisch vor Augen führ-
ten.1 Die Staatsführung reagierte mit begrenzten Liberalisierungs-
maßnahmen: 1989 wurde eine neue Verfassung verabschiedet, die 
formal Parteien-, Gewerkschafts- und Vereinigungspluralismus ver-
ankerte.2 Die Pressezensur wurde gelockert. 1990 trat schließlich 
Gesetz 90-31 in Kraft, das die Gründung unabhängiger ZGO regelte.3 

Im Zuge dieses politischen Liberalisierungsprozesses erstarkte je-
doch auch die islamistische Opposition. Als sich abzeichnete, dass 
der islamistische Front Islamique du Salut (FIS) aus den ersten freien  
Parlamentswahlen 1991/92 als Sieger hervorgehen würde, putschte  
das Militär. Der FIS wurde verboten. Es folgten rund zehn Jahre blu-
tigen Bürgerkrieges, welche in Algerien bis heute als „schwarze De-
kade“ bezeichnet werden.4 

Seit Ende der 1990er Jahre kommt es zwar in einigen Regionen des  
Landes nach wie vor zu Anschlägen bewaffneter islamistischer Grup- 
pen, eine Bedrohung für die politische Stabilität sind sie allerdings 
nicht. Insgesamt gilt sowohl das gewaltbereite als auch das mode-
rate islamistische Spektrum seit Ende des Bürgerkrieges als stark 
geschwächt.5 Erneut gestiegene Einnahmen aus den Ölexporten er-
möglichten es dem algerischen Staat seit Ende des Bürgerkriegs, 
ein Mindestmaß an sozialem Frieden zu erkaufen.6 

Auch nach der Rückkehr zu relativ stabilen Verhältnissen seit Ende 
der 1990er Jahre blieben die autoritären politischen Strukturen er-
halten. Die Erfahrung der „schwarzen Dekade“, die Angst großer 
Teile der Bevölkerung vor einem neuerlichen Aufschwung des mili-
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tanten islamistischen Spektrums und erneuten bewaffneten Konflik-
ten gilt gemeinhin als Grund dafür, dass Algerien im Unterschied zu 
anderen nordafrikanischen Staaten im Zuge des sogenannten Ara-
bischen Frühlings weder einen demokratischen Umsturz noch ein 
nennenswertes Erstarken islamistischer Parteien erlebte.7 Es kam 
zwar 2011 wiederholt zu sozialen Protesten, das bestehende Herr-
schaftssystem an sich gefährdeten sie allerdings nicht, zumal die 
Staatsführung die Angst vor einem Wiedererstarken des militanten 
Islamismus geschickt zugunsten ihres Machterhalts nutzte und sich 
als alternativloses Bollwerk gegen islamistischen Extremismus dar-
stellte.8

Die Proteste der Coordination Nationale pour le Changement et la 
Démocratie (CNCD), ein Zusammenschluss von ZGO, Gewerkschaf-
ten und politischen Oppositionsparteien, der demokratische Reformen  
forderte, mobilisierten denn auch nur wenige. Auch einige ZGO, die 
in diesem Beitrag erfasst werden, gehörten 2011 der CNCD an, da-
runter vor allem die Ligue Algérienne pour la Défense des Droits 
de l’Homme (LADDH), die Organisation Rassemblement Actions 
Jeunesse (RAJ), SOS Disparus und die Frauenrechtsgruppe Tharwa  
Fatma n’Soumer (TFNS).9 Aufgrund ihres relativ geringen gesell-
schaftlichen Mobilisierungspotentials und des massiven Aufgebots 
staatlicher Sicherheitskräfte gelang es der CNCD jedoch nicht, von 
der Staatsführung weitreichende demokratische Reformen zu er-
zwingen.10 Aber auch der islamistischen Opposition gelang es nach 
2011 nicht, ihre Handlungsspielräume zu erweitern.11 

Im Unterschied zu säkularen ZGO in anderen Ländern Nordafrikas 
sind säkulare zivilgesellschaftliche Akteure in Algerien seit dem Jahr 
2011 somit nicht mit einem im Vergleich zu den Vorjahren gewach-
senen Einfluss islamistischer Akteure und Weltbilder konfrontiert. 
Jedoch erhöhte die algerische Staatsführung seit 2011 generell ihre 
Kontrolle über den politischen und gesellschaftlichen Bereich; da-
von sind nicht nur die diversen islamistischen Parteien, Vereinigun-
gen und Gruppen betroffen, sondern auch alle anderen politischen 
und zivilgesellschaftlichen Akteure. In diesem Zusammenhang wurde  
die administrative und politische Kontrolle über unabhängige ZGO 
massiv verstärkt. Die Einengung des Handlungsspielraums rief Kri-
tik hervor. Gleichzeitig prägen allerdings auch die Erfahrungen der 
„schwarzen Dekade“ nach wie vor die Denkmuster und die politi-
schen Strategien führender Vertreter säkularer ZGO.12
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2. Rahmenbedingungen für zivilgesellschaftliches Engagement 
seit 2011: Wachsende staatliche Kontrolle

Die algerische Verfassung garantiert das Recht der Versammlungs-
freiheit und erklärt die Förderung von ZGO zum offiziellen staat- 
lichen Ziel.13 In Folge der Proteste seit Jahresbeginn 2011 kündigte  
Präsident Bouteflika eine Reihe politischer Reformen an, darunter 
auch Erleichterungen zur Gründung von Vereinigungen.14 De facto 
haben sich die rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen für 
ZGO seither allerdings verschlechtert, wobei die Regelungen beson-
ders gegen regierungskritische ZGO angewendet werden können.15

2.1. Verschärfung des Vereinigungsgesetzes

Im Januar 2012 verabschiedete die Regierung ein neues Vereini-
gungsgesetz (Gesetz 06-12), das auf ihre Unabhängigkeit vom Staat 
bedachte ZGO als massiven Rückschritt gegenüber dem Gesetz von 
1990 ansehen.16 Seit Inkrafttreten des neuen Gesetzes dürfen die 
staatlichen Behörden die Zulassung (Registrierung) von ZGO ohne 
Angabe von Gründen ablehnen und bereits existierende Organisa-
tionen ohne Anrufung eines Gerichts auflösen. Gemäß Artikel 29 
dürfen die Behörden alle Vereinigungen verbieten, die in „die inter-
nen Angelegenheiten des Staates eingreifen“ oder „die nationale 
Souveränität gefährden“. Dies ist ein Gummiparagraph, welcher der 
Regierung ein willkürliches Vorgehen gegen jedwede ZGO ermög-
licht. Die Befugnisse des Staates, in die Binnenstrukturen von ZGO 
einzugreifen, wurden ausgeweitet.17

Zudem wurde die Finanzierung lokaler ZGO durch ausländische Ge-
ber eingeschränkt. Dem neuen Gesetz zufolge wird die notwendige  
staatliche Genehmigung für solche Zuwendungen nur noch dann er-
teilt, wenn zwischen Geber und Empfänger bereits ein „Koopera-
tionsabkommen“ besteht. Die Formulierung des Gesetzestextes 
lässt jedoch offen, was unter einem solchen bereits existierenden 
„Koope rationsabkommen“ zu verstehen ist. Damit haben staatliche 
Behörden freie Hand, ZGO den Zugang zu externen Geldern zu ver-
weigern.18

Das Gesetz räumt ferner ZGO, die bereits unter dem Gesetz von 1990  
registriert waren, eine Frist von zwei Jahren ein, um ihre Statuten 
in Einklang mit dem neuen Vereinigungsgesetz zu bringen. Um nicht 
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in die Illegalität zu geraten, haben seither zahlreiche regierungskri-
tische Vereinigungen ihre Statuten angepasst und bei den Behör-
den eine Erneuerung ihrer Registrierung beantragt. Oft wurden sol-
che Anträge von den zuständigen staatlichen Stellen bislang weder 
formal genehmigt noch abgelehnt. Folglich operieren die betroffe-
nen ZGO derzeit in einer rechtlichen „Grauzone“. Dieser Status wie-
derum ermöglicht es der Staatsführung, die Aktivitäten von ZGO 
umgehend zu verbieten, sobald diese als politische Bedrohung oder 
einfach störend empfunden werden. Auch mehrere ZGO, die in die-
sem Beitrag erfasst sind, befinden sich aktuell in diesem „System 
der Unsicherheit“.19

Die Verschärfung der Gesetzeslage stellt eine Reaktion der Staats-
führung auf die politischen Umwälzungen in Nordafrika seit 2011 
dar. Selbst Kritiker der Regierung räumen ein, dass die algerische 
Staatsführung mit dem neuen Vereinigungsgesetz unter anderem 
ihre Kontrolle über transnationale Finanzströme an militante isla-
mistische Organisationen verstärken wollte.20 Die Staatsführung 
nutzt das Gesetz aber auch ganz bewusst als Mittel, um kritische 
ZGO und andere, auf einen Regimewechsel abzielende zivilgesell-
schaftliche Initiativen im Zaum zu halten.21 Hierzu passt, dass al-
len in diesem Beitrag aufgeführten Vereinigungen, welche im Jahr 
2011 die CNCD unterstützten, bislang eine (Neu-)Registrierung un-
ter dem Vereinigungsgesetz von 2012 verweigert wurde. 

Seit Anfang des Jahres 2012 verschlechterten sich auch die Rah-
menbedingungen für in Algerien ansässige internationale Geber. 
Viele von ihnen haben seither das Land verlassen, darunter Ende 
2013 auch die Friedrich-Ebert-Stiftung (FES).22

2.2. Kooptierte säkulare Gruppen: Der Staat schafft sich seine 
eigene Zivilgesellschaft, unabhängige Gruppen haben es schwer 

Der algerische Staat unterstützt loyale ZGO mit großzügigen Zu-
wendungen in Form jährlicher Subventionen. Fast alle offiziell re-
gistrierten Vereinigungen erhalten diese Gelder. Gleichzeitig üben 
die Behörden Druck auf registrierte ZGO aus, damit diese sich nicht 
politisch engagieren.23 Dies erklärt, warum nur die allerwenigsten 
von ihnen eine kritische Position gegenüber der Regierung einneh-
men. Wie es ein bekannter Publizist ausdrückte: „Niemand sägt an 
dem Ast, auf dem er sitzt.“24 
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Hinzu kommt, dass viele nominell unabhängige ZGO von ehemaligen 
Staatsbeamten geführt werden.25 Vor diesem Hintergrund stellt es 
auch ein Dilemma dar, dass viele internationale Geber nur mit offi-
ziell registrierten Gruppen arbeiten möchten, da eine Registrierung 
fast zwangsläufig eine stärkere staatliche Kooptierung nach sich 
zieht.

Demgegenüber haben unabhängige und kritische ZGO nicht nur 
mit bürokratischen Hindernissen, sondern auch mit staatlichen Re-
pressionen zu kämpfen. So werden Bürgerrechtsaktivisten und un-
abhängige Gewerkschafter mitunter für mehrere Monate inhaftiert. 
Auch Fälle von Misshandlung durch die staatlichen Sicherheitskräfte  
sind dokumentiert. Menschenrechtsgruppen beschuldigen die Regie- 
rung, die Justiz zur Unterdrückung politischer Gegner zu instrumen-
talisieren, denn regierungskritische Vertreter der Zivilgesellschaft 
sehen sich oft mit zivil- und strafrechtlichen Klagen konfrontiert, 
die offensichtlich fabriziert sind.26 Einige ZGO befürchten zudem, 
von den staatlichen Geheimdiensten beobachtet oder gar infiltriert 
zu werden, was zu Misstrauen und Spaltungen innerhalb des zivil-
gesellschaftlichen Spektrums führt.

Viele regierungskritische Aktivisten der Zivilgesellschaft vertreten 
daher die Ansicht, dass es in Algerien zwei Zivilgesellschaften gebe, 
die „autonome Zivilgesellschaft“ und die „Zivilgesellschaft des Staa-
tes“.27 Ein Blick auf die offizielle Statistik legt nahe, dass die staats-
nahen, unpolitischen ZGO klar in der Überzahl sind. 

Laut dem algerischen Innenministerium existieren im Land rund 
100.000 ZGO, von denen die meisten gänzlich unpolitische Aktivitä-
ten verfolgen. Hierzu zählen etwa kulturelle Projekte, Maßnahmen 
zum Erhalt historischer Gebäude und Denkmäler sowie Sport- und 
Freizeitaktivitäten.28 Viele dieser offiziell registrierten Gruppen gel-
ten zudem als komplett inaktiv.29 

Vor diesem Hintergrund bezweifeln viele lokale Experten, dass sä-
kulare zivilgesellschaftliche Akteure zu einer Demokratisierung Al-
geriens beitragen können.30 Auch Andrea Liverani, der die bislang 
umfassendste Arbeit zum Thema Zivilgesellschaft in Algerien ver-
fasste, argumentiert, dass das Ensemble säkularer ZGO die Stabili-
tät des autoritären politischen Systems in Algerien eher stärke.31
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3. Potentielle Wegbereiter für Demokratie: Ein kleines Grüpp-
chen mit internen Widersprüchen

Der vorliegende Beitrag hebt gezielt auf diejenigen säkularen Orga-
nisationen innerhalb der algerischen Zivilgesellschaft ab, die sich 
explizit der Förderung der international verbrieften Menschenrechte 
und eines demokratischeren politischen und gesellschaftlichen Sys-
tems verschrieben haben.32 Mit Blick auf die Gesamtheit der säkula-
ren ZGO in Algerien ist diese Gruppe klar in der Minderzahl. Die Be-
deutung der hier näher betrachteten ZGO für die Staatsführung und 
ihr Verhältnis zur Staatsführung variiert zudem.

So stehen die Menschenrechtsorganisationen (3.1.) in einem anta-
gonistischen Verhältnis zur Staatsführung. Sie prangern Menschen-
rechtsverletzungen öffentlich – und oftmals auch in internationa-
len Foren – an und stellen das autoritäre politische System offen 
in Frage. Einige von ihnen waren im Jahr 2011 aktive Mitglieder der 
CNCD, die für eine Demokratisierung des politischen Systems in 
Algerien eintrat. Dementsprechend haben die Gruppen der Men-
schenrechtsbewegung derzeit allesamt mit beträchtlichen bürokra-
tischen Hindernissen und teilweise sogar mit handfesten staatlichen 
Repressionen zu kämpfen.

Dagegen zeichnet sich die säkulare Frauenrechtsbewegung (3.2.) 
eher durch ein ambivalentes Verhältnis zur Regierung aus. Zum ei-
nen fechten viele Frauenorganisationen staatliche Gesetze und 
Richtlinien an, die Frauen diskriminieren; einige sind offiziell an-
erkannt, andere werden lediglich „geduldet“. Zum anderen arbeiten 
viele Frauenrechtsgruppen in Einzelfragen auch wiederum mit der 
Regierung zusammen, um schrittweise Reformen zu erzielen. Über-
dies nutzt die Staatsführung den bestehenden Antagonismus zwi-
schen der säkularen Frauenrechtsbewegung und der islamistischen 
Opposition gezielt aus, um ihren Machterhalt zu sichern.33 

Die Initiativen zur Stärkung der Kapazitäten der lokalen Zivilgesell-
schaft um das Réseau NADA (3.3.) haben ein kooperatives und 
weitgehend konfliktfreies Verhältnis zur Staatsführung. Ihre Unab-
hängigkeit ist begrenzt; ihre Aktivitäten sind weitgehend unpoli-
tisch. Öffentlich stellen sie das autoritäre System nicht in Frage. 
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Mittlerweile haben einige Vertreter der Regierungskoalition erkannt, 
dass ZGO, die zwar einen gesellschaftlichen Wandel fordern und öf-
fentlich eigene politische Reformvorschläge vertreten, dabei aber 
nicht in Fundamentalopposition zum herrschenden System gehen, 
eine wichtige Rolle dabei spielen können, gesellschaftliche Stabilität 
und ein Mindestmaß an „sozialem Frieden“ im Lande zu sichern.34 

3.1. Die Menschenrechtsbewegung

Seit den frühen 1990er Jahren existieren weitgehend unabhängige 
Menschenrechtsorganisationen, die sich für die Verwirklichung der 
in der Menschenrechtscharta der Vereinten Nationen festgeschrie-
benen Menschenrechte und die Etablierung rechtsstaatlicher Struk-
turen einsetzen. Hierzu zählen vor allem die LADDH, SOS Disparus 
und das Réseau des Avocats pour la Défense des Droits de l’Homme 
(RADDH), welche Menschenrechtsverletzungen durch die Regierung  
auch öffentlich kritisieren. Diese drei Menschenrechtsgruppen koope-
rieren (in wechselnden Ausmaß) sowohl miteinander als auch mit 
der Organisation Rassemblement Actions Jeunesse (RAJ), einer 
Bürgerrechtsorganisation, die sich für die Erweiterung der politi-
schen Partizipationsmöglichkeiten von Jugendlichen engagiert.

Die LADDH ist die älteste und bekannteste Menschenrechtsorgani-
sation Algeriens. Im Jahr 2011 gehörten die LADDH und ihr Gründer, 
Ali Yahia Abdennour, zu den wichtigsten Organisatoren der CNCD.35 
Seit vielen Jahren verfasst die LADDH Berichte zur Situation der 
Menschenrechte und zum Zustand des Rechtswesens in Algerien. 
Zudem betreibt die Organisation politische Lobbyarbeit gegen das 
Vereinigungsgesetz von 2012. Ein Kollektiv der LADDH unterstützt 
aktuell auch die Arbeitslosenbewegung und die Protestbewegung 
gegen die geplante Exploration des Schiefergases im Süden des 
Landes. Da es der algerischen Justiz stark an Unabhängigkeit man-
gelt, konzentriert sich die LADDH derzeit darauf, Menschenrechts-
verletzungen zu beobachten und zu dokumentieren. Durch Face-
book-Einträge und andere Online-Veröffentlichungen versucht sie 
international ein Bewusstsein für die Menschenrechtslage in Alge-
rien zu schaffen. 

Wie andere regierungskritische Organisationen arbeitet auch die 
LADDH seit dem Jahr 2012 in einer rechtlichen Grauzone und mit 
einem „Gefühl der Verwundbarkeit“.36 Wie vorgeschrieben passte  
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die LADDH ihre Statuten an das neue Vereinigungsgesetz an. Bis 
dato blieben ihre Anträge auf Neuregistrierung jedoch unbeantwor-
tet. Unlängst wollten einzelne Mitglieder der LADDH eine spezielle 
Organisation zur Bekämpfung von Korruption gründen. Auch hierfür 
erhielten sie keine staatliche Genehmigung.

Ein weiteres Problem der LADDH stellt ihre interne Zerstrittenheit  
dar. Seit einigen Jahren existieren drei Fraktionen der Menschen-
rechtsliga, die alle für sich in Anspruch nehmen, die „richtige“ LADDH  
zu repräsentieren. Über die Gründe für die Zersplitterung wird spe-
kuliert. Während einige Beobachter davon ausgehen, dass die LADDH  
aufgrund persönlicher Streitigkeiten zerbrach, machen andere einen 
Mangel an internen demokratischen Entscheidungsprozeduren dafür 
verantwortlich. Wieder andere weisen auf rivalisierende Einflüsse 
der miteinander zerstrittenen politischen Oppositionsparteien Front 
des Forces Socialistes (FFS) und Rassemblement pour la Culture 
et la Démocratie (RCD) innerhalb der LADDH hin. Einige vermuten 
auch, dass die intransparente Verteilung von Geldern der Grund für 
die Konflikte sein könnte.37 

Die Zersplitterung der LADDH hat negative Auswirkungen auf deren 
Kooperation mit anderen lokalen ZGO. Überdies führte sie auch zu 
Verwirrung auf Seiten ausländischer Geber. Mittlerweile scheinen 
viele nationale und internationale Partner die LADDH-Fraktion um 
Präsident Noureddine Benissaad zu unterstützen.

Anders als die LADDH arbeitet das RADDH, ein eher loses Netzwerk 
von rund fünfzehn Anwälten, die sich für den Schutz der Menschen-
rechte einsetzen, vor allem unter Ausnutzung des Rechtsweges. So 
verteidigen die Anwälte des RADDH Gewerkschaftsaktivisten und 
Mitglieder der Arbeitslosenbewegung, die wegen ihres politischen 
Engagements verhaftet und angeklagt wurden. Seit seiner Grün-
dung im Jahr 2012 erstellte das RADDH nach eigenen Angaben rund 
300 juristische Dossiers für die Verteidigung von insgesamt 200 Ak-
tivisten. Wo die Beschreitung des nationalen Rechtswegs nicht zum 
Erfolg führt, rufen die Anwälte des RADDH teilweise auch interna-
tionale Rechtsorganisationen an.38 

Es gehört zur Strategie der Mitglieder des RADDH, im Rahmen ih-
rer anwaltlichen Plädoyers auch immer wieder die Missstände des 
bestehenden Rechtssystems anzuprangern. So kritisierten Anwälte 
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des RADDH wiederholt öffentlich die mangelnde Unabhängigkeit der 
algerischen Justiz und deren Instrumentalisierung zur Einschüchte-
rung politischer Gegner.39 Ebenso erheben die Anwälte gerichtliche 
Klagen, wenn ein Gefangener von der Polizei misshandelt wurde. 
Der relativ kleinen Gruppe der RADDH-Anwälte steht eine große An-
zahl von Aktivisten gegenüber, die juristische Unterstützung benöti-
gen. Gleichzeitig lähmt die Fülle der Mängel des Rechtssystems die 
Arbeit des RADDH. Zudem wird die Arbeit des Netzwerks auch da-
durch behindert, dass seine Mitglieder selbst mit staatlicher Repres-
sion, Drohungen und fabrizierten Rechtsklagen zu kämpfen haben.40

Darüber hinaus verfasst das RADDH Berichte über das Rechtssystem 
und die Lage der Menschenrechte in Algerien. Das Netzwerk bietet 
auch Schulungen für seine Mitglieder an, um deren Kompe tenzen im 
Bereich der Menschenrechtsarbeit zu verbessern. Solche Schulungen  
werden meist in Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen  
durchgeführt, wie z. B. mit Amnesty International in Straßburg. Sie 
finden stets außerhalb von Algerien statt.

Auf der nationalen Ebene kooperiert das RADDH vor allem mit SOS 
Disparus, das es bei der Ausarbeitung von juristischen Dossiers un-
terstützt. Zudem arbeitet das Netzwerk teilweise mit der LADDH-
Fraktion von Noureddine Benissaad zusammen. Das RADDH unter-
hält Kooperationen mit Menschrechtsorganisationen im Ausland, 
darunter mit Amnesty International, EUROMED Rights und der  
Fédération Internationale des Droits de l’Homme (FIDH) in Paris, 
in dem der Koordinator des Netzwerks, Amine Sidhoum, Mitglied ist.

Auch die Organisation SOS Diparus/Collectif des Familles de Dispa-
rus en Algérie (CFDA)41 setzt sich für die Etablierung rechtsstaatli-
cher Strukturen und die Verwirklichung der Menschenrechte in  
Algerien ein. Allerdings tut sie dies anhand eines konkreten Themas: 
Sie kämpft für die juristische Aufarbeitung der Menschenrechtsver-
letzungen, die während der „schwarzen Dekade“ vom Militär und 
anderen staatlichen Sicherheitskräften verübt wurden. Vor allem 
versucht SOS Diparus aufzuklären, was mit den rund 8.000 Men-
schen geschah, die während des algerischen Bürgerkrieges spurlos 
„verschwanden“. 

Bei ihrer Arbeit stützt sich die Organisation auf Gespräche mit Fa-
milienangehörigen von Verschwundenen. Zudem betreibt SOS Dis-
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parus auch aktiv eigene Recherchen, wie beispielsweise Nachfor-
schungen auf Friedhöfen, wo sich eine größere Anzahl namenloser 
(Massen-)Gräber befinden. Mütter von Verschwundenen, die von 
SOS Disparus unterstützt werden, demonstrieren regelmäßig vor 
staatlichen Einrichtungen, um die Regierung dazu zu bewegen, die 
Wahrheit über den Verbleib ihrer Familienmitglieder offenzulegen. 
SOS Disparus kritisiert, dass einige Mitglieder des Sicherheitsappa-
rates, die während des Bürgerkrieges schwere Menschenrechts- 
verletzungen begangen haben, bis heute hochrangige Posten beklei-
den und es keine juristische Aufarbeitung gab. Folglich ist die Arbeit 
der Vereinigung der Staatsführung ein Dorn im Auge. Bis heute ist 
SOS Disparus in Algerien nicht formal registriert.42 Wie die LADDH 
war auch die Organisation SOS Disparus ein Mitglied der CNCD, die 
im Jahr 2011 für demokratische Reformen auf die Straße ging.43

SOS Disparus wendet sich gegen die aktuelle Praxis der Regie-
rung, die im Jahr 2005 verabschiedete Charta für den Frieden und 
die Nationale Versöhnung dazu zu nutzen, Angehörige von Ver-
schwundenen zwar materiell zu entschädigen, ihnen aber gleichzei-
tig den Anspruch auf eine juristische Aufklärung über deren Schick-
sal zu verwehren.44 Dabei arbeitet SOS Disparus auch mit anderen 
Opferverbänden zusammen, die gänzlich andere Zielgruppen und 
politische Meinungen vertreten, darunter Verbände für die Opfer 
des isla mistischen Terrorismus. Damit lässt die Organisation klar 
eine pluralistische Ausrichtung und Arbeitsweise erkennen.45 Neben 
ihrer Kernarbeit verfasst SOS Disparus Berichte über die Lage der 
Menschenrechte in Algerien46 und organisiert Veranstaltungen, die 
sich mit dem lokalen Rechtswesen befassen. Hierbei kooperiert sie 
mit anderen Menschenrechtsorganisationen wie der LADDH, dem 
RADDH oder RAJ. 

Die Bürgerrechtsorganisation RAJ setzt sich für die Stärkung einer  
demokratischen Bürgerkultur (citoyenneté), für die Ausweitung poli-
tischer Partizipationsmöglichkeiten, für die Etablierung unabhängi-
ger rechtsstaatlicher Strukturen und für eine demokratische Umge-
staltung der Gesellschaft ein.47 Die wichtigste Zielgruppe von RAJ ist 
die algerische Jugend, die mit Problemen wie Arbeitslosigkeit, politi-
scher Frustration und wirtschaftlicher Perspektivlosigkeit kämpft. 
Während des „Arabischen Frühlings“ unterstützte auch RAJ offiziell 
die CNCD.48 Dennoch versteht sich die Organisation in dem Sinne 
als unpolitisch, dass sie offiziell keiner politischen Partei nahesteht. 



64

Nach den Legislativwahlen vom Mai 2012 führte die Organisation  
eine Umfrage zu den politischen Einstellungen von Jugendlichen 
durch, deren Ergebnisse sie auch dem Innenministerium und den 
Vertretern verschiedener politischer Parteien übermittelte. Eine 
Antwort erhielt sie jedoch nicht.

RAJ organisiert Seminare und öffentliche Diskussionsrunden zu 
Themen, die in Algerien sensibel sind, darunter die Themen Arbeit, 
Menschenrechte, Vereinigungsfreiheit, politische Ökonomie oder 
Hochschulbildung. Zu diesen Debatten lädt die Organisation oft 
Politologen und Soziologen sowie Mitglieder ihrer Partnerorganisa-
tionen – wie beispielsweise der LADDH oder SOS Disparus – ein. 
Die zuständigen staatlichen Behörden verweigern solchen Veran-
staltungen von RAJ jedoch häufig die erforderliche Genehmigung.

Darüber hinaus möchte RAJ zur Entstehung einer einflussreichen 
und unabhängigen zivilgesellschaftlichen Bewegung in Algerien bei-
tragen. Aus diesem Grund setzt sich die Organisation aktiv für die 
Abschaffung des Vereinigungsgesetzes von 2012 ein. So haben Mit-
glieder von RAJ vor dem Sitz des nationalen Parlaments gegen das 
Gesetz demonstriert. Auch RAJ wurde eine (Neu-)Registrierung un-
ter dem Gesetz von 2012 bislang verweigert. Mitglieder von RAJ 
hatten bereits mehrfach mit staatlichen Repressalien zu kämpfen 
und wurden teilweise sogar von den staatlichen Sicherheitskräften 
verhaftet.49

Intern bemüht sich RAJ um demokratische Organisationsstrukturen  
und Verfahren der Entscheidungsfindung. So darf etwa der Präsi-
dent der Organisation dieses Amt nur zweimal in Folge bekleiden, 
um Wechsel in der Führungsriege zu ermöglichen. Die in Kommunen 
und Universitäten ansässigen lokalen Komitees von RAJ entwickeln 
ihre eigenen Programme und Aktivitäten. Derzeit sind alle Mitglie-
der von RAJ ehrenamtlich tätig. Internationale Partner finanzieren 
der Organisation jedoch die Durchführung einzelner Projekte. 

3.2. Die Frauenrechtsbewegung

Die Organisationen der säkularen Frauenrechtsbewegung setzen 
sich für die rechtliche, politische und gesellschaftliche Gleichstel-
lung von Frauen ein. Zur amtierenden Regierung stehen einige von 
ihnen in einem ambivalenten Verhältnis, vor allem weil sie das gel-



65

tende Familienrecht, den „Code de la Famille“, der Elemente des is-
lamischen Rechts, der Scharia, enthält und die Rechte von Frauen 
innerhalb der Familie beschneidet, ablehnen.50 Dennoch existieren 
hinsichtlich ihrer konkreten Position zum Familiengesetz und ihrer 
konkreten Haltung zur Staatsführung zwischen den einzelnen Orga-
nisationen beträchtliche Unterschiede. Einige Gruppen, wie Tharwa 
Fatma n’Soumer (TFNS), treten rigoros für die Abschaffung des Fa-
miliengesetzes ein und haben eher wenig direkten Kontakt zur 
Staatsführung. Demgegenüber versuchen andere Organisationen, 
wie das Centre d’Information et de Documentation sur les Droits de 
l’Enfant et de la Femme (CIDDEF), eine Reform des Gesetzes zu er-
wirken und arbeiten dabei auch mit Repräsentanten der Staatsfüh-
rung zusammen. Während Organisationen, welche die staatliche 
Politik kaum kritisieren oder personelle Verbindungen zur Staats-
führung haben, oft formell registriert sind und staatliche Subven-
tionen beziehen, agieren regierungskritische Frauenorganisationen 
meist in einer rechtlichen Grauzone. 

Auch der Umgang der säkularen Frauenrechtsorganisationen mit 
moderaten islamistischen Gruppen variiert. Während einige von ih-
nen jeden Kontakt zu islamistischen Parteien und Vereinigungen 
vermeiden, treten andere mit diesen politischen Akteuren in einen 
offenen Diskurs. So diskutieren einige säkulare Frauenrechtsaktivis- 
tinnen regelmäßig in Fernsehdebatten mit Mitgliedern der modera-
ten islamistischen Parteien. 

Die Organisation TFNS, die einst von Aktivistinnen der politischen 
Linken gegründet wurde, versteht sich als „feministische“ Gruppe 
und setzt sich für die vollständige soziale und politische Gleichheit 
von Männern und Frauen ein. Nach Ansicht von TFNS stellt die Ver-
wirklichung einer solchen Gleichberechtigung eine unabkömmliche 
Voraussetzung für die Entwicklung einer demokratischen, staats-
bürgerlichen Kultur in Algerien dar.51 Wie die LADDH, SOS Disparus 
und RAJ war auch TFNS Mitglied der CNCD, die im Jahr 2011 Mani-
festationen zugunsten eines demokratischen Wandels organisierte.52  
Im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen von 2014 unterstützte TFNS 
die Bewegung „Barakat“ („Es reicht!“), die sich gegen ein viertes 
Mandat von Präsident Bouteflika aussprach. 

TFNS betreibt politische Lobbyarbeit für die Abschaffung des Familien- 
gesetzes und fordert öffentlich, die Stellung von Frauen innerhalb 
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der Familie fortan nur noch durch das Zivilrecht zu regeln. Zudem 
leistet die Organisation Bildungsarbeit und versucht durch Seminare 
und Diskussionsveranstaltungen zu einer gesellschaftlichen Sensibi-
lisierung für das Thema Gleichberechtigung beizutragen. Laut ihrer 
Präsidentin Ouarida Chouaki möchte TFNS mit diesen Bildungs- 
kampagnen auch der aktuellen Entwicklung einer verstärkten Isla-
misierung der Bildungsinhalte im staatlichen Schulsystem entgegen-
wirken. Des Weiteren versucht die Organisation, durch Projekte zur 
Förderung der Erwerbstätigkeit von Frauen die ökonomische und da-
mit auch gesellschaftliche Position von Frauen zu stärken. 

Obgleich TFNS zu den ältesten und bekanntesten Frauenrechts- 
orga nisationen in Algerien gehört, waren ihre organisatorischen Kapa- 
zitäten 2015 stark begrenzt, wie anlässlich des Gesprächs mit der 
Vereinigung im Rahmen der Recherche für diesen Beitrag deutlich 
wurde. So hatte die Gruppe bereits zu diesem Zeitpunkt keine fest-
angestellten Mitarbeiter und unterhielt keine eigene Webseite mehr. 
Die prominente Präsidentin der Vereinigung, Ouarida Chouaki, die 
das Sprachrohr von TFNS gegenüber der lokalen Presse und der in-
ternationalen Gemeinschaft war, verstarb am 14. August 2015 un-
erwartet; eine Nachfolgerin wurde bislang noch nicht ernannt. Da-
mit erscheint der Fortbestand der Vereinigung über den Tod ihrer 
wichtigsten Repräsentantin hinaus als ungewiss.53

CIDDEF zählt zu den aktivsten Gruppen der Frauenrechtsbewegung 
und setzt sich sowohl für die rechtliche und politische Gleichheit der 
Geschlechter als auch für die Rechte von Kindern ein. Ähnlich wie 
TFNS möchte auch diese Organisation durch ihr Engagement zur 
Etablierung einer demokratischen, staatsbürgerlichen Kultur bei-
tragen. Obgleich CIDDEF nur fünf permanent aktive Mitglieder hat, 
unterhält die Organisation eine Vielzahl von Aktivitäten. So gibt 
CIDDEF eine Zeitschrift über die Situation der Kinder- und Frauen-
rechte in Algerien heraus, führt Informationsveranstaltungen durch 
und bietet Rechtsberatung für Frauen an. Zudem unterhält CIDDEF 
in Algier ein Dokumentationszentrum mit Büchern, Zeitschriften 
und sonstigen Informationsmaterialien zum Thema Frauen- und 
Kinderrechte, das auch von Wissenschaftlern und Partnerorganisa-
tionen genutzt werden kann.54 

Darüber hinaus betreibt CIDDEF nach eigenen Angaben politische 
Lobbyarbeit für die Reform von Gesetzen, die Frauen diskriminie-
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ren. Hierzu erarbeitet CIDDEF auch Berichte und Gutachten, die es 
Ministerien, Parlamentariern und anderen staatlichen Vertretern zur  
Verfügung stellt. Einzelne Mitglieder der Organisation, vor allem ihre  
Präsidentin Nadia Ait-Zai, werden von der Regierung zu Politik- und  
Gesetzesvorhaben konsultiert. CIDDEF setzt sich für eine Reform 
des Familiengesetzes ein, weist aber gleichzeitig auch öffentlich da-
rauf hin, dass es im Widerspruch zur algerischen Verfassung steht, 
in der die Gleichheit von Mann und Frau zwar postuliert, aber nicht 
umgesetzt werde. Im März 2014 führte CIDDEF Maßnahmen zur 
Kapazitäts- und Kompetenzentwicklung für Parlamentarierinnen 
durch.55

Nadia Ait-Zai und andere CIDDEF-Vertreterinnen sind für die lokalen 
Medien gefragte Interviewpartnerinnen.56 In Fernsehdebatten und 
öffentlichen Diskussionsrunden setzen sie sich auch mit islamisch-
konservativen und islamistischen Meinungsführern auseinander. So 
erörtert etwa CIDDEF-Präsidentin Nadia Ait-Zai, die selbst Juristin  
ist, öffentlich Möglichkeiten, das Familiengesetz auf Grundlage des 
islamischen Rechtes zu reformieren. Zu Bildungs- und Informations-
veranstaltungen von CIDDEF werden bisweilen Mitglieder von reli-
giös-konservativen oder islamistischen Organisationen eingeladen. 
CIDDEF lässt damit eine pluralistische Ausrichtung und eine offene  
Diskussionskultur erkennen, die auch vor Debatten mit dem isla-
mistischen Spektrum nicht zurückschreckt. Trotz ihrer themen- 
orientierten Kooperation mit Vertretern der Regierung und staatli-
chen Behörden und Institutionen operiert auch CIDDEF in einer recht-
lichen Grauzone. Zum Zeitpunkt der Recherche hatte CIDDEF einen 
Antrag auf Neuregistrierung unter dem Vereinigungsgesetz von 
2012 gestellt, der von staatlicher Seite aber bislang unbeantwortet 
blieb.

Femmes en Communication (FeC) setzt sich ebenfalls für die Gleich- 
berechtigung der Geschlechter ein und legt dabei einen besonde-
ren Schwerpunkt auf Maßnahmen zur Eindämmung von Gewalt ge-
gen Frauen. Mit ihren Projekten möchte FeC Frauen dazu befähigen, 
als gleichberechtige Staatsbürgerinnen am politischen und gesell-
schaftlichen Leben teilzuhaben. Hiermit soll auch die algerische Zivil- 
gesellschaft insgesamt gestärkt werden. 

Um diese Ziele zu erreichen, setzt FeC vor allem auf Informations-
arbeit. Das wohl größte Projekt der Organisation ist das Webradio 
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„Voix de Femmes“ (Stimme der Frauen). Die ausgestrahlten Beiträge  
versuchen Hörer(innen) über die Situation und die Probleme von 
Frauen, wie etwa das Thema häusliche Gewalt, zu informieren. Zu-
dem berichtet das Radio ausführlich über Gesetzesnovellen, welche 
die Rechte von Frauen betreffen, wie etwa die jüngst verabschiede-
ten Reformen des Strafrechts, die Gewalt in der Familie unter Strafe 
stellen. FeC unterhält ein eigenes Programm zur Ausbildung von 
Journalistinnen, das darauf abzielt, deren Kenntnisse auf dem Ge-
biet der Frauenrechte zu verbessern.57 

Zudem betreibt FeC politische Lobbyarbeit, um Gesetzesänderungen  
zugunsten der Gleichberechtigung von Frauen zu erwirken. In die-
sem Rahmen erarbeitet die Organisation auch Positionspapiere und 
Gutachten, die staatlichen Behörden als Orientierungsgrundlage 
dienen sollen. Aus pragmatischen Gründen setzt sich FeC für eine 
Reform und nicht für eine Abschaffung des Familiengesetzes ein. 

Seit Jahren unterhält FeC auch Programme zur Kapazitäts- und Kom- 
petenzentwicklung für Parlamentarierinnen. Aktuell zielen diese vor 
allem darauf ab, die Fähigkeiten derjenigen weiblichen Abgeordneten  
zu verbessern, die erst infolge der 2012 verabschiedeten Quoten-
regelung ins Parlament einzogen und daher noch wenig politische 
Erfahrung besitzen.58 Zu diesen Seminaren werden nach Aussagen 
eines führenden FeC-Mitglieds auch weibliche Delegierte islamisti-
scher Parteien eingeladen. In Fernsehdebatten setzt sich die Prä-
sidentin von FeC, Nafissa Lahreche, ebenfalls mit Vertretern isla-
mistischer Parteien auseinander, wobei sie auch den Koran als 
Diskussionsgrundlage heranzieht.

Während sich einzelne Journalistinnen von FeC/Radio „Voix de 
Femmes“ durchaus regierungskritisch äußerten, bezeichnete ein 
führendes Mitglied von FeC das herrschende nicht demokratische 
Regierungssystem im Vergleich zu einer (gewählten) von der isla-
mistischen Opposition gestellten Regierung als deutlich bessere 
Alter native. Es scheint offensichtlich, dass solche Positionen von 
den politischen Machthabern genutzt werden können, um ihren 
Herrschaftsanspruch zu legitimieren.

Um die sozioökonomische Situation von Frauen zu verbessern, unter- 
hält FeC nach eigenen Angaben in rund 40 Wilayaten (Gouvernoraten) 
Projekte zur Unterstützung von Kleinunternehmerinnen im Kunst-
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gewerbe. So vermittelt die Organisation diesen Frauen beispielsweise  
Kompetenzen in den Bereichen Vermarktung und Finanzen. 

In Algerien arbeitet FeC mit verschiedenen ZGO zusammen, darun-
ter mit CIDDEF und (in Bezug auf bestimmte Sachfragen) mit RAJ. 
Sie hat Unterstützung von der Europäischen Union sowie der fran-
zösischen und der kanadischen Botschaft erhalten und mit dem US-
amerikanischen National Democratic Institute (NDI) kooperiert.

Das Rassemblement contre la Hogra et pour les Droits des Algé-
riennes (RACHDA) setzt sich für Gleichberechtigung und für die 
Verwirklichung der politischen und sozioökonomischen Rechte von 
Frauen innerhalb eines demokratischen und rechtsstaatlichen Sys-
tems ein.59 Nach eigenen Angaben hat RACHDA in zahlreichen Wila-
yaten des Landes Seminare zum Thema Frauenrechte angeboten und  
organisiert Sensibilisierungskampagnen zum Thema Gewalt gegen 
Frauen, darunter in Algier, Annaba, Bejaia, Constantine, Oran und 
Mostaghanem. 

RACHDA unterhält zwei Beratungszentren für „Frauen in Not“, eines 
in Algier und eines in Constantine. In Algier betreibt die Organisation  
zudem das Frauenhaus Darna, das von einer italienischen Geber-
organisation und der Europäischen Union mit unterstützt wird.60 Das 
Frauenhaus Darna erhält auch staatliche Subventionen. Seit 2013 
erhält RACHDA jährliche Subventionen vom Ministerium für Natio-
nale Solidarität. RACHDA arbeitet mit dem algerischen Roten Kreuz 
zusammen, welches von der Staatsführung kooptiert ist. 

RACHDA betreibt politische Lobbyarbeit für Gesetzesreformen, um  
die rechtliche Stellung von Frauen zu verbessern. Zu diesem Zweck  
arbeitet RACHDA ebenfalls teilweise eng mit Parlamentsabgeord-
neten und staatlichen Behörden zusammen. So war RACHDA Mit-
glied verschiedener von der Regierung eingesetzter Kommissionen. 
Die Reformen des Familiengesetzes, die 2005 verabschiedet wur-
den, bezeichnete Dalila Aoudj, die Präsidentin von RACHDA, in ei-
nem Ge spräch im März 2015 als großen Fortschritt. Als größtes 
Hindernis für die Verwicklung der Frauenrechte in Algerien nannte 
sie den gesellschaftlichen und politischen Einfluss des Islamismus. 
Grundsatzkritik am bestehenden, autoritären Regierungssystem 
äußerte sie indes nicht. RACHDA kann somit als in beträchtlichem 
Maße kooptiert gelten. Seit den 1990er Jahren gibt RACHDA die 
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Reihe „Femmes contre l’oubli“ (Frauen gegen das Vergessen) heraus,  
das islamistische Gewalttaten gegen Frauen zur Zeit des algerischen  
Bürgerkriegs dokumentiert. Trotz der Fülle ihrer Aktivitäten ist die 
Organisation relativ klein und hatte in der ersten Jahreshälfte 2015 
lediglich drei festangestellte Mitarbeiterinnen.

3.3. Initiativen zur Stärkung der Kapazitäten der Zivilgesellschaft

Ein Ensemble von ZGO um das Réseau NADA, ADWA Rights und das  
Centre de Ressources pour les Organisations de la Société Civile 
(CROSC) hat es sich zum Ziel gesetzt, die Kapazitäten der lokalen 
Zivilgesellschaft stärken. Das Potential dieser säkularen Organisa-
tionen, als Wegbereiter für Demokratie zu agieren, wird allerdings 
dadurch beschränkt, dass sie nur über eine sehr begrenzte Unab-
hängigkeit von der Staatsführung verfügen. 

Das Réseau NADA wurde 2004 als Initiative der Scouts Musulmans 
Algériens (SMA) gegründet.61 Die SMA fungierten nach der Unabhän-
gigkeit Algeriens 1962 bis zum Ende des sozialistischen Einpartei-
ensystems 1989 als Massenorganisation und sind bis heute eng mit 
dem politischen Establishment verbunden. Aktive und ehemalige 
Parteikader des Rassemblement Nationale Démocratique (RND), ei-
ner Partei, die 1997 aus dem FLN hervorging und quasi als dessen 
Schwesterpartei bezeichnet werden kann, bekleiden führende Posi-
tionen innerhalb der SMA.62 

Im Jahr 2011 wurde das Réseau NADA als eigenständige Vereinigung  
offiziell registriert. Dennoch weist das Netzwerk bis heute eine be-
trächtliche Nähe zu den SMA und deren Präsidenten, Benbraham 
Noureddine, auf, der ein amtierendes Mitglied und früherer Parla-
mentsabgeordneter des RND ist. Führende Mitglieder des Réseau 
NADA unterhalten gute Beziehungen zu Noureddine, und Anhänger  
regierungskritischer Gruppen sind teilweise sogar der Meinung, dass  
das Kinderrechtsnetzwerk im Wesentlichen einen Anhang von ADWA  
Rights, einer von Benbraham Noureddine geleiteten ZGO, darstellt.63  
Im Jahr 2012 organisierte ADWA Rights zusammen mit dem US-
amerikanischen National Democratic Institute (NDI) eine Initiative  
zur Beobachtung der Wahlen zum nationalen Parlament und den 
lokalen Parlamenten auf Wilayats- und kommunaler Ebene vom Mai 
2012, an welcher sich elf algerische ZGO beteiligten, darunter auch 
CIDDEF und eine Fraktion der LADDH.64 Für das Jahr 2015 plante 
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ADWA Rights Aktivitäten im Bereich Kapazitäts- und Kompetenz- 
bildung sowie im Bereich politische Bildung.

Das Réseau NADA ist heute ein Dachverband von rund 150 Vereini-
gungen, die sich für die Rechte von Kindern einsetzen. Das Netzwerk 
betrachtet die Verwirklichung der Kinderrechte als einen wichtigen 
Beitrag zur Entwicklung Algeriens. Um Kinder vor Gewalt zu schüt-
zen, bietet das Réseau NADA Unterstützungsprogramme für Kinder 
in familiären Konfliktlagen an, geht gegen Kindesmissbrauch vor und  
richtete eine kostenfreie Hotline ein, bei der Fälle von Kindesmiss-
handlung gemeldet werden können. Auf der politischen Ebene setzt 
sich das Netzwerk für die Etablierung eines besseren rechtlichen 
Rahmens zum Schutz von Kindern ein. Als Leitlinie benutzt es dabei 
die internationale Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen, 
welche Algerien zwar ratifizierte, bislang aber nur unzureichend in 
nationales Recht umsetzte. Das Réseau NADA arbeitet mit zahlrei-
chen staatlichen Institutionen zusammen, darunter mit dem Justiz-, 
dem Familien- und dem Gesundheitsministerium und der Polizei.65 

Überdies versucht das Réseau NADA, die Kapazitäten der lokalen  
Zivilgesellschaft zu stärken und diese zu professionalisieren. So un-
terhält das Netzwerk Programme, um die organisatorischen Fähig-
keiten seiner Mitgliedsorganisationen zu optimieren. Zudem setzt 
es sich für eine Reform des Vereinigungsgesetzes von 2012 ein und 
unterbreitete dem Innenministerium konkrete Vorschläge, wie die 
in dem Gesetz festgeschriebene Partnerschaft zwischen Staat und 
Zivil gesellschaft besser gestaltet werden könnte. Nach Angaben ei- 
nes führenden Vertreters des Réseau NADA zielen diese Maßnah-
men darauf ab, anstelle einer rein „figurativen Zivilgesellschaft“ 
eine starke und unabhängige Zivilgesellschaft zu schaffen, die gleich- 
zeitig als Partner und als Korrektiv des Staates fungieren kann.66 
Hierfür erachtet das Netzwerk auch das Engagement von mehr pro-
fessionellem (d. h. angestellt beschäftigtem) Personal in ZGO als un-
abdingbar. 

Das derzeit ambitionierteste Projekt im Bereich Kapazitäts- und 
Kompetenzentwicklung ist das Centre de Ressources pour les Or-
ganisations de la Société Civile (CROSC). CROSC wurde 2014 mit 
Unter stützung der französischen Botschaft und der Delegation der 
Europäischen Union gegründet. Derzeit befindet sich das CROSC 
in einer Pilotphase, die bis 2017 dauern soll und während derer es 
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legal und administrativ vom Réseau NADA getragen wird.67 Nach 
eigenen Angaben setzten sich Vertreter des Réseau NADA beim 
Innen ministerium für die Gründung des CROSC ein. Zu den Grün-
dungsmitgliedern des CROSC gehören neben dem Réseau NADA 
und ADWA Rights auch unabhängigere Gruppen wie SOS Disparus, 
eine Fraktion der LADDH und die für Algerien zuständige Sektion von  
Amnesty International.68 Für seine europäischen Unterstützer stellt 
das CROSC auch eine Fortführung der Programme „ONG I“ und 
„ONG II“ dar, die von der Europäischen Union finanziert wurden 
und ebenfalls die Stärkung der Kapazitäten der algerischen Zivil-
gesellschaft zum Ziel hatten.69

Zu den übergeordneten Zielen des CROSC gehört es auch, die Par-
tizipation zivilgesellschaftlicher Organisationen im Bereich der loka-
len Entwicklung auszuweiten und die Zusammenarbeit zwischen der 
lokalen Zivilgesellschaft und den staatlichen Behörden zu fördern. 
Konkret bietet das Zentrum Trainingsprogramme an, bei denen zivil-
gesellschaftliche Gruppen ihre Kompetenzen auf den Gebieten Pro-
jektplanung, Kommunikation, Management, Organisationsaufbau und  
Mitteleinwerbung erweitern können. Zudem versucht das CROSC, 
den Austausch zwischen ZGO zu erleichtern und stellt in Form einer  
Webseite, einer Datenbank und eines Jahrbuchs Informationen über 
das zivilgesellschaftliche Spektrum in Algerien bereit.70 Während der  
dreijährigen Pilotphase sollen die Management- und Projektkapazitä-
ten von mindestens 360 ZGO in insgesamt achtzehn Wilayaten ge-
stärkt werden, in denen es ansonsten wenig Bildungs- und Trainings- 
angebote gibt. Nach Ende der Pilotphase soll das CROSC als eigen-
ständige Organisation registriert werden. Wie erfolgreich die sehr 
junge Initiative tatsächlich sein wird, ist noch nicht absehbar. 

Neben Initiativen zur Stärkung der Kapazitäten von ZGO sind in den 
vergangenen Jahren auch einige „Think Tanks“, Expertenrunden und  
Internetplattformen entstanden, die es sich zur Aufgabe gemacht  
haben, neue Konzepte zur Reform der Politik, Wirtschaft und Gesell-
schaft Algeriens zu erarbeiten und diese in die gesellschaftliche und 
politische Debatte einzuspeisen. Hierzu zählt beispielsweise NABNI 
(Notre Algérie Bâtie sur de Nouvelles Idées), ein Zusammenschluss 
von Experten, Wissenschaftlern und Unternehmern, der im Jahr 
2011 seine Arbeit aufnahm. 
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Zu Beginn seines Bestehens konzentrierte sich NABNI vorwiegend 
auf die Ausarbeitung wirtschaftlicher Reformvorschläge, wobei das 
Netzwerk vor allem die Notwendigkeit einer Abkehr von der vor-
wiegend auf dem Export von Erdöl basierenden Rentenökonomie 
betonte und den Aufbau nachhaltiger wirtschaftlicher Struktu-
ren forderte. Im Laufe der Zeit weitete NABNI sein Tätigkeitsgebiet 
aus. Derzeit fokussieren die Reformvorschläge des Netzwerks im 
Wesentlichen auf die fünf Bereiche Wirtschaft, Bildung, Gesundheit, 
gesellschaftliches Zusammenleben und (gute) Regierungsführung 
(gouvernance).71 

Im Jahr 2015 rief NABI zudem den Reflexionszirkel „Algérie rêvée“ 
(Geträumtes Algerien) ins Leben, der sich unter anderem mit den 
historischen und ideellen Grundlagen des gesellschaftlichen und 
politischen Systems in Algerien beschäftigt. Eine öffentliche Dis-
kussionsrunde des Zirkels im Juli 2015, an der namhafte algerische 
Wissenschaftler teilnahmen, betonte die Bedeutung interkultureller 
Toleranz für die Entwicklung des Landes.72 Bislang ist NABNI aller-
dings vorwiegend im Internet präsent und nicht offiziell als ZGO re-
gistriert. Kritischen Mitgliedern zufolge schränken sein elitärer Cha-
rakter und die Tatsache, dass seine Berichte fast ausschließlich auf 
Französisch erscheinen, die gesellschaftliche Reichweite von NABNI 
ein.

4. Potentielle Wegbereiter für Demokratie: Ihr Einfluss und ihre 
Probleme 

Von den hier betrachteten Organisationen sind es wohl die Menschen-
rechtsgruppen (3.1.), die am eindeutigsten die Rolle von potentiellen 
„Wegbereitern für Demokratie“ verkörpern. Sie setzen sich für die 
Verwirklichung der in der Menschenrechtscharta der Vereinten Na-
tionen verbrieften Menschenrechte und die Etablierung rechtsstaat-
licher Strukturen ein. Darüber hinaus fordern sie einen demokra-
tischen Wandel in Algerien und stellen das bestehende autoritäre 
Regierungssystem offen in Frage. Während des Jahres 2011 unter-
stützten mehrere Menschenrechtsgruppen die CNCD, die für demo-
kratische Reformen demonstrierte. Vor diesem Hintergrund über-
rascht es kaum, dass die Menschenrechtsbewegung seit 2012 mit 
wachsenden bürokratischen und politischen Hindernissen zu kämp-
fen hat und ihre Aktivitäten zum Teil stark einschränken musste. 
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Die hier dargestellten Menschenrechtsorganisationen sind im „west-
lichen“ Ausland vergleichsweise gut bekannt, und auch die un-
abhängige, französischsprachige Presse in Algerien berichtet rela-
tiv umfassend über ihre Aktivitäten. Unklar ist aber, inwieweit diese 
Organisationen auch von der ländlichen Bevölkerung wahrgenom-
men und unterstützt werden. Alle hier betrachteten Menschen-
rechtsgruppen sind hauptsächlich in den Städten, vor allem in der 
Hauptstadt Algier, aktiv, und sie werden vorwiegend von Angehöri-
gen der urbanen, frankophonen Mittelschicht geführt. Die Spaltung 
der LADDH als der ältesten und bekanntesten Menschenrechtsorga-
nisation des Landes wirkt sich zudem negativ auf den Zusammen-
halt und den Einfluss der algerischen Menschenrechtsbewegung 
insge samt aus.

Einige Aktivisten der Menschenrechtsbewegungen befürchten, un-
freiwillig zum Erhalt des autoritären Systems beizutragen. So ant-
wortete etwa ein Mitglied der LADDH auf die Frage, inwiefern die  
LADDH zum Aufbau eines pluralistischen Systems in Algerien beitrage, 
dass es hierauf zwei Antworten gebe. Einerseits könne bereits die 
Existenz von Gruppen wie der LADDH, SOS Disparus und RAJ als 
Beitrag zur Realisierung eines pluralistischeren politischen Systems 
betrachtet werden. Andererseits seien solche Organisationen aber 
auch dazu da, um der Regierung „als Alibi für diesen Pluralismus zu 
dienen, welcher (in Wirklichkeit, J. L.) keiner ist“.73 

Diese Aussage illustriert ein generelles Muster: In gewisser Hinsicht 
ist die Existenz kritischer ZGO für die amtierende, autoritäre Staats-
führung durchaus von politischem Nutzen, denn sie ermöglicht es 
ihr, national wie international das Bild eines pluralistischen Systems 
zu präsentieren und damit (pseudo-)demokratische Legitimität zu 
gewinnen.

Die Organisationen der säkularen Frauenrechtsbewegung (3.2.) tra-
gen zur Etablierung demokratischer und pluralistischer gesellschaft-
licher Strukturen bei, indem sie sich für die Gleichberechtigung von 
Mann und Frau und für die Verwirklichung der international verbrief- 
ten Frauen- und Kinderrechte einsetzen. Auf der makropolitischen  
Ebene leisten sie aber auch einen Beitrag zum Fortbestand des auto- 
ritären Regierungssystems. Aufgrund der Erfahrungen der „schwar-
zen Dekade“ fürchten viele säkulare Frauenrechtsaktivistinnen eine 
erneute Ausweitung des politischen Einflusses islamistischer Kräfte.  
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Diese Angst nutzen Vertreter der herrschenden Elite zum Zweck ih-
res Machterhalts, indem sie der säkularen Frauenrechtsbewegung – 
wie auch der säkularen Mittelschicht insgesamt – das bestehende 
autoritäre System als einzig denkbares Bollwerk gegen die von ihnen 
postulierte islamistische Bedrohung präsentieren.74 

Eine einflussreiche gesellschaftliche Opposition gegen die derzeitige  
autoritäre Staatsführung repräsentieren die säkularen Frauenrechts- 
organisationen auch deshalb nicht, weil sie in ihrer Haltung zu vielen 
staatlichen Gesetzen tief gespalten sind. Ein gutes Beispiel hierfür 
ist das Familiengesetz: Während einige säkulare Frauenrechtsgrup-
pen für die Reform des Gesetzes eintreten, fordern andere seine Ab-
schaffung. Nicht zuletzt sind auch die Organisationskapazitäten der 
meisten säkularen Frauenorganisationen stark begrenzt. Wie viele 
andere algerische ZGO auch werden die meisten von ihnen von einer 
einzigen Person – oft einer Wissenschaftlerin oder einer Journalistin 
aus der städtischen Elite oder Mittelschicht – geleitet und haben da-
rüber hinaus nur wenige festangestellte Mitarbeiter. Vor diesem Hin-
tergrund stellt sich die Frage, inwiefern der Diskurs dieser Gruppen 
tatsächlich breitere Teile der Bevölkerung – inklusive der ländlichen 
Bevölkerung – erreicht und auch deren Interessen widerspiegelt. 

Initiativen zur Stärkung der Kapazitäten der Zivilgesellschaft, wie sie 
jüngst vom Réseau NADA und dem CROSC ins Leben gerufen wur-
den, können potentiell Beiträge zu einem schrittweisen gesellschaft-
lichen Wandel leisten, wenn es ihnen gelingt, lokale zivilgesellschaft-
liche Gruppen bei der Etablierung demokratischer Binnen struk turen 
und einer demokratischen politischen Kultur zu unterstützen. 

Aufgrund ihrer begrenzten politischen Unabhängigkeit ist die Rolle  
von ZGO wie Réseau NADA auf der makropolitischen Ebene aber 
durchaus auch als ambivalent zu betrachten. In einem autoritären 
politischen System mögen Arbeitsbeziehungen und personelle Ver-
bindungen zu amtierenden und ehemaligen Mitgliedern der Staats-
führung oftmals notwendig sein, um zivilgesellschaftliche Projekte 
überhaupt zu ermöglichen. Gleichzeitig ist jedoch die Proliferation  
kooptierter ZGO stets auch problematisch, da sie dazu beitragen 
kann, unabhängige ZGO aus dem öffentlichen Raum zu verdrängen.75 

Auch das Ziel des CROSC und des Réseau NADA, die algerische Zivil- 
gesellschaft möglichst weitgehend zu professionalisieren, ist im 
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Hinblick auf deren demokratisches Potential ein zweischneidiges 
Schwert. Die Forschung zu ZGO zeigt deutlich, dass ein hoher Pro-
fessionalisierungsgrad den freiwilligen Charakter von ZGO und ihre 
Verankerung in der Gesellschaft oft zunichtemachen kann. Profes-
sionalisierte ZGO werden oft zu „Jobmaschinen“ für die gebildete  
Mittelschicht und zu sozialen Dienstleistern ohne nennenswertes 
politisches Reformpotential.

5. Perspektiven

Der gesellschaftliche und politische Einfluss von ZGO, die als „Weg-
bereiter für Demokratie“ fungieren könnten, ist derzeit in Algerien 
stark begrenzt. Hinzu kommt, dass die amtierende Staatsführung 
massive Anstrengungen unternimmt, lokale zivilgesellschaftliche 
Gruppen zu kooptieren und die historische Erfahrung des Bürger-
krieges in den 1990er Jahren strategisch zum Zweck ihres Macht-
erhalts nutzt.76 In diesem politischen Kontext leisten selbst die-
jenigen säkularen ZGO, die es sich zum Ziel gesetzt haben, eine 
Demokratisierung von Staat und Gesellschaft zu befördern, teilweise  
auch Beiträge zum Fortbestand des autoritären Systems – wenn-
gleich dies zweifellos oft ungewollt geschieht.

Um ihren gesellschaftlichen Einfluss zu vergrößern, müssten die 
hier identifizierten „potentiellen Wegbereiter für Demokratie“ zu-
nächst ihren Aktionsradius und ihre Zielgruppen erweitern und auch  
die ländliche Bevölkerung vermehrt in ihre Projekte und Mitglieds-
strukturen integrieren. Wie in vielen autoritären Systemen ist die 
algerische Zivilgesellschaft zudem stark in sich gespalten. Um das  
heterogene Ensemble von ZGO in die Lage zu versetzen, einen ernst  
zu nehmenden Beitrag zur Etablierung demokratischer und pluralis-
tischer Strukturen zu leisten, müssten diese Spaltungen überwun-
den werden. Eine wichtige Voraussetzung hierfür wäre, dass die  
hier als „potentielle Wegbereiter für Demokratie“ identifizierten ZGO  
zunächst ihre eigenen Kommunikations- und Netzwerkfähigkeiten  
verbessern und verstärkt Mechanismen zur friedlichen und demo-
kratischen Konfliktlösung entwickeln. Sie müssten überdies ihre eige-
nen Organisationsstrukturen demokratisieren. In vielen Fällen hieße  
dies vor allem, die Dominanz einzelner Führungspersonen durch 
partizipative Mechanismen der internen Entscheidungsfindung zu 
beschränken. 
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Fallbeispiele von Ländern, in denen die Zivilgesellschaft zu einer Demo- 
kratisierung des politischen Systems beitragen konnte, zeigen deut-
lich, dass zivilgesellschaftliche Akteure ein autoritäres politisches 
System niemals alleine reformieren können, sondern hierfür stets 
Allianzen mit oppositionellen oder reformorientierten Eliten eingehen  
müssen. Vor diesem Hintergrund stellt es für viele säkulare zivil-
gesellschaftliche Akteure in Algerien ein Dilemma dar, dass es der-
zeit im Land kaum eine einflussreiche, demokratische und säkular 
orientierte politische Opposition zu geben scheint, mit welcher sie 
kooperieren könnten. 

Aus Sicht einiger prominenter algerischer zivilgesellschaftlicher Ak-
tivist(innen) ließ das restriktive politische System bislang wenig Raum 
für das Entstehen einer politischen Alternative jenseits der derzeit 
amtierenden autoritären, aber weitgehend säkular orientierten 
Staatsführung einerseits und der islamistischen Opposition ande-
rerseits.77 Vor diesem Hintergrund wird langfristig eine Demokrati-
sierung des politischen Systems nur erfolgreich sein können, wenn 
ein demokratischer Wandel auf der zivilgesellschaftlichen Ebene  
Hand in Hand geht mit einem entsprechenden demokratischen 
Wandel der politischen Eliten.
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Die säkularen zivilgesellschaftlichen 
Organisationen in Libyen seit 2011: 
Überleben im Chaos
 
Ali Algibbeshi und Hanspeter Mattes

 
Zusammenfassung 
In Libyen waren während der Qaddafi-Ära zivilgesellschaftliche Or-
ganisationen (ZGO) als „westliche“ Einrichtungen diffamiert und 
ihre Zulassung folglich extrem eingeschränkt. Nach dem Sturz des 
Qaddafi-Regimes im Oktober 2011 blühte die Zivilgesellschaft aber 
schnell auf. 2014 wurden bereits rund 4.000 Vereinigungen gezählt. 
Diese konzentrierten sich mehrheitlich in den größeren Küstenstädten  
Tripolis, Banghazi und Misrata. Inhaltlich stehen neben karitativen 
Belangen zugunsten von Opfern des achtmonatigen Bürgerkrieges 
2011, der zum Sturz Qaddafis geführt hatte, vor allem Menschen-
rechts- und Frauenfragen sowie Wahl- und Verfassungsaspekte im 
Mittelpunkt. Problematisch war anfangs die geringe Schulung der 
Mitglieder dieser neuen ZGO in Selbstorganisation, Programm- 
entwicklung und Fundraising. Diese Defizite konnten inzwischen durch 
viele Kooperationsangebote insbesondere internationaler Organi- 
sa tionen teilweise abgebaut werden. Allerdings schränken die seit  
2014 drastisch verschlechterten innenpoli tischen Rahmenbedingun- 
gen die Arbeit der ZGO stark ein. Der im Mai 2014 ausgebrochene  
Bürgerkrieg zwischen Armee und nichtislamistischen Brigaden („Ope- 
ration Karama“) auf der einen Seite und islamistischen Brigaden 
(„Operation Fajr“) auf der anderen Seite sowie die Einschüchterung 
und Ermordung von politischen Aktivisten und Menschenrechtlern 
vor allem durch islamistische Brigaden führten in vielen Fällen zur 
Einstellung der Aktivitäten von ZGO oder die Verlagerung von Veran-
staltungen und Schulungskursen nach Tunesien. Es gibt aber auch 
eine Reihe von ZGO, deren Aktivisten trotz aller Bedrohung weiter-
hin mit Demonstrationen für Demokratie, Menschenrechte und die 
Überwindung des innerlibyschen Konflikts eintreten. Diese Beharr-
lichkeit und die erfolgversprechenden Ansätze zivilgesellschaftlicher 
Organisation zum Aufbau einer pluralen Gesellschaft nach 2011 las-
sen vermuten, dass nach einer Beruhigung der innenpolitischen 
Lage in Libyen die ZGO schnell landesweit wieder die unterbroche- 
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nen Aktivitäten aufnehmen und sich für ihre Anliegen engagieren 
werden. 

1. Der Bruch mit der Vergangenheit

Das Jahr 2011 markiert für Libyen eine Zäsur in der politischen Ent-
wicklung des Landes. Die bestehende Ordnung wurde zerstört und 
es wurden Dynamiken, Tabubrüche und Gewaltphänomene aus-
gelöst, die seither die Entwicklung des Landes maßgeblich prägten.

Der politische Umbruch in Tunesien, der am 14. Januar 2011 im 
Sturz des Ben-Ali-Regimes kulminierte, führte auch in Libyen zur 
Gründung einer Protestbewegung gegen das Regime von Muammar 
al-Qaddafi, der „Bewegung des 17. Februar“. Die Bewegung hatte 
für diesen Tag in der ostlibyschen Hafenstadt Banghazi zu Protes-
ten aufgerufen, die schnell in eine landesweite Erhebung mündeten. 
Nach der Eroberung von Kasernen und Depots durch die Qaddafi-
Gegner weiteten sich die bewaffneten Auseinandersetzungen zwi-
schen regimetreuen Teilen der Streitkräfte und den neu gegründe-
ten sogenannten revolutionären Brigaden aus. Aus den bewaffneten 
Auseinandersetzungen gingen die „revolutionären Brigaden“ nach 
der Eroberung der Hauptstadt Tripolis im August 2011 siegreich 
hervor, so dass sie am 23. Oktober 2011 die vollständige „Befreiung 
Libyens“ von der Herrschaft Qaddafis verkünden konnten.1

Ab 5. März 2011 übernahm in den von der Oppositionsbewegung 
kontrollierten Gebieten der aus lokalen Vertretern gebildete Natio-
nale Übergangsrat (National Transitional Council) die politische Füh-
rung.2 Zugleich gründeten sich in diesem neu entstandenen politi-
schen Freiraum zahlreiche zivilgesellschaftliche Organisationen (ZGO),  
die sich für die unterschiedlichsten Ziele einsetzten. 

Diese neu entstehende Zivilgesellschaft ist eine der markantesten 
mit dem Sturz des Qaddafi-Regimes verbundenen Zäsuren, denn 
seit dem Sturz der Monarchie durch Qaddafi am 1. September 1969 
führten ZGO in Libyen neben den staatlich geförderten Massen- und 
Berufsorganisationen ein Schattendasein und die wenigen erlaubten 
ZGO waren Teil des Systems.3 Alle anderen ZGO, die für Menschen-
rechte, sprachlichen Pluralismus, insbesondere das in Westlibyen 
verbreitete Amazigh (Berberisch), oder wie die libyschen Muslim-
brüder für eine spezifische Interpretation des Islam eintraten, waren  
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verboten bzw. wurden verfolgt und in den Untergrund abgedrängt.  
Auch politische Parteien, die bereits 1952, also noch unter der Mo-
narchie, verboten wurden, blieben während der 42-jährigen Herr-
schaft Qaddafis und dem von ihm propagierten „direktdemokrati-
schen“ System tabuisiert und Zielscheibe ideologischer Ausgrenzung 
und Gegnerschaft.4 Einer der zentralen Leitsätze, der in seiner ideo-
logischen Handlungsanleitung, dem Mitte der 1970er Jahre veröffent- 
lichten „Grünen Buch“, festgehalten wurde, lautete: „Man tahazzaba 
khana“ („Wer Parteien/ZGO gründet, verrät die Einheit des Volkes“). 

Angesichts des über vierzigjährigen Vakuums an zivilgesellschaftli-
cher Organisation jenseits der vom Regime geförderten und in das 
politische System integrierten Berufsorganisationen ist die gesell-
schaftliche Selbstorganisation in Parteien und ZGO seit 2011 eines 
der erstaunlichsten Phänomene der Post-Qaddafi-Zeit.

2. Die Zivilgesellschaft unter Qaddafi

Selbstbestimmte und zumal politisch ausgerichtete zivilgesellschaft-
liche Arbeit war innerhalb des von Qaddafi errichteten politischen 
Systems, das seit 1973 zunehmend einen ideologischen Überbau 
erhielt, ein Fremdkörper. Im karitativen Bereich konnte zivilgesell-
schaftliche Arbeit zwar nicht gänzlich unterbunden werden, sie wurde  
aber durch gesetzliche Vorschriften und staatliche Kontrolle stark  
eingeengt. Diese Rigidität war selbst im nordafrikanischen und nah-
östlichen Kontext als außergewöhnlich drakonisch zu bezeichnen. 

Grundlage der staatlichen Kontrollpolitik des zivilgesellschaftlichen  
Bereichs war das 1970 verabschiedete Vereinsgesetz (Gesetz Nr. 111/ 
1970 bisha’n al-jam’iyat), ergänzt um das im Jahr 1972 verabschie-
dete Parteienkriminalisierungsgesetz. Hinzu kamen diverse andere 
Gesetze und Dekrete wie beispielsweise das „Dekret zum Schutz 
der Revolution“ vom 11. Dezember 1969 und Bestimmungen im 
Strafgesetz (besonders die Artikel 206 bis 208 und Artikel 210), die 
jedes nicht vom Staat genehmigte organisierte zivilgesellschaftliche 
Engagement mit Strafe belegten.5 Zivilgesellschaftliches Engage-
ment war dadurch nicht prinzipiell verboten, es sollte jedoch aus-
schließlich auf regimeloyale ZGO beschränkt bleiben. Folglich wa-
ren die Vorschriften, die bei der Gründung einer ZGO zu erfüllen 
waren, so hoch gesteckt, dass sie eine unabhängige Arbeit unmög-
lich machten. Allein die Vorschrift, dass jede ZGO die „Ziele der Re-
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volution vom September 1969“ zu unterstützen habe, ermöglichte 
de facto nur die Gründung kultureller und karitativer ZGO wie Ver-
einigungen zum Schutz lokaler Traditionen, der libysche Zweig des 
Internationalen Roten Kreuzes oder der Pfadfinder. 

Dennoch gab es immer wieder Versuche, auch mit ausländischer 
Hilfe, ZGO-Arbeit u. a. im Bereich Menschenrechte und Frauenförde- 
rung zu leisten. Dies führte dazu, dass die Allgemeine Volkskonfe- 
renz, das libysche „Parlament“, nach einer Kampagne Qaddafis, in 
der er die Zivilgesellschaft und ZGO als „Ausdruck bourgeoiser Kul-
tur und Imitation des Westens“ diffamierte,6 mit Gesetz 19 vom De-
zember 20017 weitere Verschärfungen einführte. Kritiker bezeich- 
neten es als „Gesetz zur Unterbindung zivilgesellschaftlicher Vereini-
gungen“ („Qanun qabt mu’assasat al-mujtama‘ al-madani“). Das Ge-
setz verlangte zum Beispiel die Aufstockung der notwendigen Grün-
dungsmitglieder auf 50 Personen, die Mitgliedschaft von staatlichen 
Funktionären in den Führungsgremien, die Zustimmung der Sicher-
heitsorgane (speziell der Revolutionskomitees) zur Gründung, der 
Nachweis eines offiziellen Hauptsitzes, das Verbot der Kooperation 
mit ausländischen Organisationen und die staatliche Zustimmung zu 
Finanzhilfen aus dem Ausland zur Finanzierung von Aktivitäten. 

Ergebnis dieser strangulierenden gesetzlichen Vorschriften war, 
dass es in Libyen laut einer Recherche von Mercy Corps zum Ende 
des Qaddafi-Regimes nur 22 vom Sekretariat für soziale Angelegen- 
heiten innerhalb des Allgemeinen Volkskomitees (der Regierung 
Libyens) registrierte ZGO gab.8 Von einer vitalen Zivilgesellschaft, 
wie sie in Tunesien und Marokko trotz aller auch dort bestehenden 
Schwierigkeiten vor 2011 vorhanden war, war Libyen weit entfernt.

3. Die Rolle der Zivilgesellschaft beim Sturz des Qaddafi-Regimes

Trotz aller Sicherungsmaßnahmen konnte das Qaddafi-Regime die 
Entstehung islamistischer und säkular ausgerichteter oppositioneller 
Netzwerke, die allerdings weitgehend im Untergrund aktiv waren, 
nicht verhindern. Der von den tunesischen Protesten 2011 inspirierte  
libysche nationale Protesttag gegen das Regime am 17. Februar 
2011 wurde wesentlich von den Familien der Abu-Slim-Opfer9 und 
von Menschenrechtsaktivisten, darunter so prominente wie Fathi 
Terbil oder Salwa Bughaighis, organisiert. Aber auch Auslandslibyer 
versuchten Anfang 2011 bereits frühzeitig durch neu gegründete Be-
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wegungen in Libyen,10 den Machtwechsel zu beschleunigen. Der Ver-
such der Sicherheitskräfte, die Protestversammlungen in Banghazi 
gewaltsam niederzuschlagen, war der Beginn für die schnelle Aus-
weitung der Proteste in Ost- und Westlibyen. Hauptträger des spon-
tanen Protestes und der sukzessive folgenden bewaffneten Aktio-
nen waren die jüngeren Erwachsenen im Alter zwischen 18 und 30 
Jahren.

Parallel zur Proliferation bewaffneter Brigaden entstand in den von 
der Qaddafi-Herrschaft befreiten Gebieten und damit quasi in einem 
rechtsfreien Raum umgehend eine vitale Zivilgesellschaft.11 Aller-
dings dominierte die Bürgerkriegssituation und die damit einher-
gehende humanitäre Katastrophe zunächst die Arbeit der neuen 
ZGO, die zwangsläufig weder registriert noch von einer staatlichen 
Stelle zugelassen waren. Ein solcher Prozess setzte erst nach der 
Gründung des Nationalen Übergangsrats am 5. März 2011 ein. In-
nerhalb des vom Nationalen Übergangsrat am gleichen Tag einge-
setzten Exekutivbüros (Regierung) wurde das sogenannte Executive 
Office of Culture and Civil Society (EOCCS) mit der Aufsicht über 
die schnell expandierenden Organisationen der Zivilgesellschaft und 
ihrer Registrierung beauftragt; das EOCCS sollte den ZGO auch leer 
stehende staatliche Gebäude als Büros zuweisen.

Die Anzahl der ZGO nahm seit Mitte Februar 2011 rasant zu. Statt 
der offiziell registrierten 22 ZGO im Dezember 2010 – also zu Ende 
der Qaddafi-Herrschaft – zählte das EOCCS nach Angabe seines da-
maligen Leiters Attia al-Ghawil im Juli 2011 allein in Banghazi be-
reits 250 ZGO, im Dezember 2011 waren es 360. Selbst in Tripolis 
wurden in den wenigen Wochen seit der „Proklamation der Befrei-
ung Libyens“ am 23. Oktober bis Jahresende 2011 über 250 ZGO 
gegründet. Landesweit wurde die Anzahl der ZGO Ende 2011 mit 
rund 800 angegeben (Juni 2012: 1.700; Dezember 2012: 2.000).12 
Allerdings ließen sich nicht alle ZGO offiziell registrieren; insbeson-
dere die landesweit gegründeten Jugendgruppen (Jam’iyat al-shabab) 
zum „Schutz der Revolution des 17. Februar“ verweigerten sich die-
sem administrativen Schritt.

Die Mehrheit der neuen ZGO war wegen der gravierenden Kriegsfol-
gen13 2011 primär im humanitären Sektor tätig; die Kooperation  
mit internationalen Hilfsorganisationen musste organisiert und ob-
dachlos gewordene Familien, Waisen, Kriegsverletzte, ausländische 
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Arbeitsmigranten ohne finanzielle Reserven usw. mussten versorgt 
und betreut werden. Da (neue) staatliche Strukturen noch nicht 
vorhanden oder erst im Entstehen waren, füllte zwangsläufig zivil- 
gesellschaftliches Engagement diese Lücke.14 Andere Anliegen wie 
die Stärkung der Menschen- und Frauenrechte, die Korruptions-
bekämpfung oder Umweltfragen und politische Schulung traten 
demgegenüber erst ab 2012 stärker in den Vordergrund.

4. Die Zivilgesellschaft seit dem Sturz Qaddafis im Oktober 2011

Der Zivilgesellschaft und der Vereinigungsfreiheit wurde von der 
neuen politischen Führung des „Staates Libyen“ in bewusstem Kon-
trast zur Qaddafi-Ära (zumindest rhetorisch) ein hohes Maß an An-
erkennung und rechtlicher Absicherung zuteil.

Der Nationale Übergangsrat unter Vorsitz des ehemaligen Richters 
Mustafa Abd al-Jalil verabschiedete am 3. August 2011, also noch 
vor dem endgültigen Sturz des Qaddafi-Regimes, eine provisorische 
Verfassungserklärung,15 in der in Artikel 15 ein deutliches Bekennt-
nis zur Zivilgesellschaft abgegeben wurde:

„The State shall guarantee the freedom of forming political parties, 
societies and other civil societies, and a law shall be promulgated 
to regulate same. The establishment of clandestine or armed soci-
eties, or societies in violation of public system or of public morals 
and others which may be detriment to the State or the unity of the 
State shall be prohibited.”

Dieses Bekenntnis zugunsten von Parteien und ZGO entsprang zwar 
dem Geiste der „Revolution des 17. Februar“, begünstigte aber so-
wohl islamistische wie säkular orientierte ZGO. Zudem gab es längst 
keinen Konsens zugunsten der ZGO: weder unter den Mitgliedern des 
Nationalen Übergangsrats noch in der Bevölkerung, wo – an die In-
terpretationen Qaddafis anknüpfend – das Konzept der Zivilgesell-
schaft und der ZGO als „Produkt westlicher Kultur“ interpretiert wur-
de. Es gab durchaus Stimmen wie jene von Mohamed Faraj, Leiter 
des Libyschen Roten Halbmondes in der ostlibyschen Stadt Darna, 
der ZGO hauptsächlich in Moscheen verankert wissen wollte und ZGO 
außerhalb dieses religiösen Rahmens als „westlich“ empfand und ihnen 
unterstellte, die libyschen Werte und Traditionen zu korrumpieren.16 
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Die Stärke und Wirkungsweise solcher Vorbehalte zeigt sich in der  
fluktuierenden ministeriellen Verankerung des Ressorts Zivilgesell-
schaft. Innerhalb der ersten Regierung des Nationalen Übergangs-
rats (Executive Board vom 5. März 2011 unter Leitung von Dr. Mahmud 
Jibril) war eines der 15 Ressorts, das bereits erwähnte EOCCS, für 
die Zivilgesellschaft zuständig. Dieser hohe Stellenwert der Zivil-
gesellschaft setzte sich unter der vom 22. November 2011 bis Sep-
tember 2012 amtierenden Regierung von Abd al-Rahim al-Kib mit 
der Gründung eines Ministeriums für Kultur und Zivilgesellschaft17 
(Minister: Abd al-Rahman Habil) fort. In der ab Okto ber 2012 ernann- 
ten Regierung unter Premierminister Ali Zaidan wurde das Teilressort 
Zivilgesellschaft allerdings ohne Angabe von Gründen gestrichen. 
De facto bedeutet dies seither eine Abwertung des zivilgesellschaft-
lichen Sektors im politischen Spiel, das seit 2012 zunehmend von 
der Polarisierung zwischen islamistischen und nichtislamistischen 
Kräften geprägt ist und dessen Rivalität immer stärker in eine mi-
litärische Auseinandersetzung mündete. Diese Abwertung zeigte 
sich nicht nur auf ministerieller Ebene, sondern auch im gesetzli-
chen Rahmenwerk.

4.1. Die institutionellen Rahmenbedingungen

Die schnelle Ausbreitung der ZGO, insbesondere aber die Bestim-
mung von Artikel 15 der Provisorischen Verfassungserklärung  
(„a law shall be promulgated to regulate …“), machten die Verabschie-
dung eines eigenständigen ZGO-Gesetzes18 zwingend erforderlich. 
Dieses Gesetz sollte nach Auffassung vor allem der nicht religiös 
geprägten zivilgesellschaftlichen Organisationen zum einen die Er-
rungenschaften der Zivilgesellschaft seit dem Sturz Qaddafis erhal-
ten und dazu beitragen, dass der Weg hin zu einer demokratischen 
Gesellschaft konsolidiert wird, zum anderen die Weiterentwicklung 
und Existenz der ZGO in der Zukunft absichern und dabei helfen, 
die zahlreichen bestehenden Probleme von der Finanzierungssiche-
rung bis zur Kapazitäts- und Kompetenzentwicklung zu meistern. 
Zugleich sollte die Regierung bzw. der Gesetzgeber dafür Sorge tra-
gen, dass alle bestehenden repressiven gesetzlichen Bestimmungen 
der Qaddafi-Ära formal aufgehoben werden, insbesondere das Ver-
einsgesetz Nr. 19/2001 und die Artikel 506 ff. des Strafgesetzes.19 

In diesem Kontext legte das Ministerium für Kultur und Zivilgesell-
schaft im Mai 201220 einen vom Cairo Institute for Human Rights 
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Studies als „sehr positiv“ bezeichneten Entwurf für ein neues Ver-
einsgesetz vor, der in 23 Artikeln den legalen Operationsrahmen 
für ZGO definierte, wobei Artikel 1 die Gründung oder die Mitglied-
schaft in ZGO als „basic right of citizenship“ festlegte und diese ge-
mäß Artikel 7 ihre Aktivitäten ohne staatliche Einmischung ausüben  
dürfen. Artikel 5 des Entwurfs bestimmte, dass alle Arten von ZGO 
erlaubt sind, mit Ausnahme solcher, die zur Gewalt und Diskrimi-
nierung aufrufen, und solchen, die Handelsaktivitäten zugunsten 
der Vereinsmitglieder ausüben. Die Registrierung der ZGO sollte bei 
der nächstgelegenen Zweigstelle des neu zu gründenden Supreme 
Council for Public Freedoms and Human Rights erfolgen. Hinsicht-
lich der internationalen Kooperation war der Gesetzestext extrem 
liberal: Laut Artikel 15 war es zum einen ausländischen Vereinigun-
gen grundsätzlich erlaubt, in Libyen Zweigstellen zu eröffnen, de-
ren Leiter allerdings über die libysche Staatsangehörigkeit verfügen 
müssen, zum anderen war die Annahme ausländischer Finanzhilfen  
möglich, solange sie gemäß den Vorgaben von Artikel 12 öffent-
lich angezeigt wurden. Es galt die im Mai 2012 vom Ministerium für 
Kultur und Zivilgesellschaft formulierte Maßgabe, nach der auslän-
dischen Organisationen erlaubt wurde, sich an der Fortbildung der 
ZGO zu beteiligen.21 

Die erhoffte schnelle Verabschiedung des Gesetzentwurfs durch das  
Parlament zog sich allerdings hin und ging dann in den Wirren der 
seit 2013 eskalierenden politischen Auseinandersetzung unter. De 
facto haben die ZGO in Libyen bis heute keine gesetzliche Grundlage;  
Grundlage ist vielmehr der zum 1. Juni 2012 in Kraft getretene mi-
nisterielle Erlass des Ministeriums für Kultur und Zivilgesellschaft,22 
in dem auch die Registrierung der ZGO beim neu gegründeten und 
unter der Aufsicht des Ministeriums stehenden Civil Society Support  
Center (CSSC)23 mit Sitz in Banghazi und Zweigstellen u. a. in Tripolis, 
El-Baida, Jadu, Misrata und Sabha festgelegt ist. Das CSSC wurde 
im August 2012 per Dekret des Ministerrates Nr. 12/2012 gegründet 
und erhielt drei Hauptaufgaben zugewiesen:

„The Commission is responsible for registering civil society orga-
nizations, approving their charters and monitoring them to ensure 
that they carry out their work in accordance with the legislation in 
force. It also provides civil society organizations with logistical and 
technical support and advice. 
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The Commission regulates the work of international civil society or-
ganizations that wish to operate in Libya, in coordination with the 
competent authorities and in accordance with the legislation in 
force. 

The Commission also adopts plans and programmes to enhance its 
work and build the capacities of its staff, and organizes and spon-
sors workshops and training programmes to develop the capacities 
of the staff of civil society organizations, in cooperation with nation-
al and international agencies and institutions.”24 

Der Erlass regelte auch die Voraussetzungen, die bei der Registrie-
rung hinsichtlich der einzureichenden Dokumente25 zu erfüllen sind.

Zudem kostete die Einbeziehung der ZGO in den anberaumten Dis-
kussionsprozess des vorgelegten Gesetzentwurfes, insbesondere 
die Schulung von ZGO-Vertretern in rechtlichen und organisatori-
schen Aspekten sowie dem Konzept der Zivilgesellschaft, viel Zeit. 
Im Sommer und im Herbst 2012 gab es hierzu zahlreiche Veranstal-
tungen, die vom Ministerium für Kultur und Zivilgesellschaft, dem 
CSSC, der UNDP und internationalen Organisationen wie z. B. dem 
International Center for Not-for-Profit Law (ICNL) und dem Network 
of Democrats in the Arab World (NDAW) mit ZGO-Aktivisten durch-
geführt wurden. Die UNDP legte dabei im Rahmen ihres Support to 
Civic Engagement in Libya’s Transition (SCELT)-Programmes großen 
Wert auf die Schulung von Frauen, damit diese im Diskussionsprozess  
gehört werden.26 Mit zunehmender Schulung und größerer Vertraut-
heit mit dem Text des Gesetzentwurfes wuchsen aber auch die for-
mulierten Bedenken gegen einzelne Artikel des Gesetzes. Hauptein-
wand der ZGO: Die grundsätzlich im Gesetzentwurf zum Ausdruck  
kommende Liberalität werde durch manche Artikel mit den dort for-
mulierten Kontroll- und Regelungsvorschriften in Frage gestellt. 

Bei den Auseinandersetzungen zwischen den islamistischen und 
nichtislamistischen Akteuren innerhalb des General National Con-
gress GNC (Parlament) stand die Liberalität des Gesetzentwurfes 
im Zentrum. Die weitreichenden Freiheiten einschließlich der mögli-
chen Kooperation mit „westlichen“ Einrichtungen war der islamisti-
schen GNC-Fraktion ein Dorn im Auge, so dass die Verabschiedung 
bereits längst vor dem Zeitpunkt (Mai 2014) blockiert war, als Ge-
neral Haftar mit seiner antiislamistischen militärischen „Operation 
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Karama“ (Operation Würde) die institutionelle Zweiteilung Libyens 
einleitete.27

4.2. Die neue zivilgesellschaftliche Landschaft in Libyen: Fakten

Nach dem Sturz des Qaddafi-Regimes wurde von den Regierungen 
der USA und der europäischen Staaten, die den Regimewechsel be-
fürworteten und unterstützten, aber auch von internationalen Orga-
nisationen wie UNDP oder UNICEF der lokalen Zivilgesellschaft eine 
entscheidende Rolle bei der demokratischen Entwicklung des neuen 
Libyen zugeschrieben.28 Deshalb sollte auch den seit 2011 entstan-
denen ZGO zur Erfüllung dieser strategischen Erwartung umfang-
reiche (ausländische) Hilfe zukommen. Da seit 2011 ein unüberseh-
bares „mushrooming“ (Barah Mikail) der unterschiedlichsten ZGO 
eingesetzt hatte, wurde speziell von der UNDP29 in Abstimmung mit 
anderen Partnern ein „Civil Society Organisations (CSO) mapping“ 
in Libyen in Angriff genommen, das nicht nur die thematischen In-
terventionsfelder der ZGO und ihre regionale Verbreitung in Ost-, 
West- und Südlibyen, ihre Reichweite (lokal, national) und ihre per-
sonelle Größe erfassen, sondern auch einen Überblick über ihre 
Probleme im Bereich Finanzierung und Ausbildung (Stichwort: Ca-
pacity building) liefern sollte. Ziel war es aber auch, jene ZGO zu 
identifizieren, die als Partnerorganisationen ausländischer Akteure  
den erwünschten demokratischen Transformationsprozess und den 
Aufbau demokratischer Strukturen unterstützen und umsetzen 
könnten.

Ausgangspunkt der ZGO-Erfassung war eine von der internationalen 
Nichtregierungsorganisation ACTED30 im Rahmen ihres „Civil Initia- 
tives Libya-Programmes“ (s. u.) zunächst nur in Südlibyen durchge-
führte Pilotstudie. Schwerpunkt war die historische Hauptstadt des 
Fazzan, die Wüstenstadt Sabha. Jean-Louis Romanet Perroux31, der 
die Untersuchung leitete, führte mit seinem Team aus libyschen Mit-
arbeitern im Dezember 2012 mit 99 lokalen ZGO32 Interviews. Der 
größte Teil der befragten Organisationen war in Sabha aktiv und 
kümmerte sich in der Reihenfolge der Prioritäten um karitative Ziele, 
Jugend, Kultur und Menschenrechte.33 Beeindruckt von den interes-
santen Ergebnissen beauftragten die UNDP und UNICEF Ende 2013 
Jean-Louis Romanet Perroux, eine analoge Untersuchung34 für die 
drei größten libyschen Städte, nämlich Tripolis35, Banghazi36 und Mis-
rata37 sowie die Regionalzentren Zawiya und Zuwara38 zu erstellen, 
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in denen Ende 2014 inzwischen bis zu 2.000 ZGO aktiv waren.  
Für Gesamtlibyen wurde vom CSSC die Zahl der registrierten ZGO 
Ende 2014 mit rund 3.000 angegeben,39 allerdings ohne Hinweis da-
rauf, ob eine registrierte ZGO tatsächlich aktiv ist oder nur eine 
„Karteileiche“ darstellt. Das Team um Perroux interviewte 2014 Ver-
treter von insgesamt 1.022 ZGO,40 so dass die Aussagekraft des 
„CSO mapping“ als hoch eingeschätzt werden kann. Als Zielsetzung 
war wie bereits bei der Pilotstudie zu Sabha formuliert:

„This research is aimed at providing a coherent and rich database 
of CSOs to assist Libyan CSOs and development partners in devel-
oping informed and targeted programmes. It aims to help all those 
who wish to support the development of Libya to better understand 
civil society organizations and to facilitate knowledge sharing and 
networking and provide more information on and visibility to, Libyan 
CSOs.“

Die von UNDP/UNICEF am 19. Mai 2015 präsentierten Ergebnisse41 
zeigen deutlich den seit 2011/12 gestiegenen Aktivitätsgrad der  
libyschen ZGO und erbrachten folgende Detailerkenntnisse:

Am höchsten lag landesweit die ZGO-Dichte bezogen auf 100.000 
Einwohner im westlibyschen Zuwara (80), gefolgt von Banghazi (60),  
Sabha (50) und Tripolis (40); am niedrigsten in Misrata (23) und in 
Zawiya (17), zwei tripolitanischen Städten mit einer großen Anzahl 
bewaffneter Brigaden, die anscheinend eine höhere Attraktion als 
die ZGO besitzen.

Hinsichtlich der thematischen Ausrichtung der ZGO ergab sich ein 
vielfältiges Bild ohne klare Tendenzen. Mit das höchste Engagement 
zeigten die ZGO jedoch für karitative Ziele, für Menschenrechte, für 
Schulungs-/Ausbildungsziele und für staatsbürgerliches Bewusstsein.  
Beispiele sind die Ende 2011 von Issa Muhammad al-Saghir gegrün-
dete Vereinigung für Rechte und Freiheiten (Sawasiya lil-huquq wal-
hurriyat), der von Talat Baghni 2012 gegründete Zusammenschluss 
für politische Aufklärung und karitative Arbeit (al-Kutla lil-taw’iya 
al-siyasiya wal-a’mal al-khairiya) oder die 2012 gegründete Libysche 
Familie für Menschenrechte (Al Libiya li-huquq al-insan). Der Korrup- 
tionsbekämpfung widmete sich die von Amara Muhammad Ajjaj 
2011 gegründete Vereinigung 5. Mai zur Bekämpfung von Korruption  
(5 Mayu li-mukafahat al-fasad). Muhammad al-Sha’b wiederum ver-
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suchte mit seiner 2013 gegründeten Vereinigung (al-Mu’assasa al-
madaniya li-thuwwar Libiya), die Reintegration von „revolutionären 
Kämpfern“ in das zivile Leben zu unterstützen. Eine ganze Reihe  
von ZGO widmete sich zudem entwicklungspolitischen Themen wie 
der Unterstützung der Jugend42 oder nachhaltiger Entwicklung.43

Kennzeichen vieler libyscher ZGO ist die gering ausgeprägte Spezia- 
lisierung; viele ZGO sind von „multiple tasking“ geprägt und passen  
ihre Aktivitäten aktuellen Entwicklungen an wie beispielsweise der 
Förderung von Dialogveranstaltungen 2014/15 und der Verfassungs- 
diskussion.

In den Medien spielen allerdings nur wenige ZGO eine prominentere 
Rolle, darunter das Forum for Democracy Libya (FDL), Phoenix Libya,  
die New Libya Foundation (NLF), das Citizenship Forum for Democ- 
racy and Human Development, die Lawyers for Justice in Libya (LFJL)44 
sowie die von Richtern gegründete Libyan Judges Organization. So 
thematisch wichtige ZGO wie die im Mai 2011 in Banghazi gegrün-
dete Organisation for Transparency, die sich um Transparenz der 
Staatsausgaben auf städtischer und nationaler Ebene kümmert, oder  
die ZGO Libya Body Count,45 die versucht, die Opfer der gewalttäti-
gen Auseinandersetzungen in Libyen zu erfassen, kommen in der 
innerlibyschen Berichterstattung kaum vor. 

Die Mehrzahl der ZGO war beim CSSC registriert; landesweit traf 
dies 2014 auf 85 Prozent der ZGO zu; am höchsten lag dabei die Rate  
mit 94 Prozent in Banghazi und mit 89 Prozent in Tripolis, am nied-
rigsten mit 60 Prozent in Zuwara und 61 Prozent in Misrata. Die ZGO 
waren mehrheitlich dank der durchlaufenen Registrierung, die von 
ihnen die Zusammenstellung und Einreichung entsprechender Unter-
lagen erforderte, hinsichtlich der internen Organisation konsolidiert. 
Fast alle ZGO verfügten über schriftlich niedergelegte Statuten mit 
Angaben zur Ausrichtung („Mission“) und den organisatorischen Zie-
len der Organisation. Bei nur etwa zwei Dritteln bis drei Vierteln der 
ZGO war die Führungsperson gewählt; in den restlichen Fällen übte 
der Gründer oder die Gründerin der ZGO diese Funktion aus.

Das hohe Engagement von Frauen in der Protestbewegung 2011 
setzte sich nach dem Machtwechsel fort. Zum einen wollten sich 
Frauen am Aufbau des demokratischen Libyen aktiv beteiligen, zum  
anderen wollen sie den Angriffen von Islamisten auf die unter Qaddafi 
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erreichten Rechte entgegentreten. Insofern ist es nicht verwunder-
lich, dass 12 Prozent aller ZGO reine „Frauen-ZGO“ sind, die sich  
– konzentriert in den großen Städten – teils ausschließlich mit Frau-
enrechten und mit Fragen der Geschlechtergleichheit beschäftigen, 
teils aber auch für die Lösung allgemeiner Probleme engagieren.

Der höhere Prozentsatz von Frauenorganisationen in Misrata (18 Pro- 
zent) und Zawiya (20 Prozent) erklärt sich aus der teils konservati-
veren Prägung dieser Städte, teils dem besonders aktiven Auftreten 
islamistischer Brigaden, die ein konservatives Frauenbild verfolgen. 
In diesen Städten haben folglich die Frauen beson ders viel an Er-
rungenschaften zu verlieren; entsprechend hoch ist ihr zivilgesell-
schaftliches Engagement. Prominente Beispiele für „Frauen-ZGO“  
oder ZGO, die sich für Frauenrechte einsetzen, sind die von Alaa 
Murabit gegründete Organisation The Voice of Libyan Women (VLW),  
die Libyan Women’s Platform for Peace (LWPP), Women4Libya (W4L)  
oder Attawasul Association for Youth, Women and Children of Free 
Libya. Besonders die VLW hat in diesem Zusammenhang seit De-
zember 2011 die Ausarbeitung einer Libyan Women’s Charter in An-
griff genommen, in der die Rechte der Frauen im „revolutionären 
Libyen“ festgeschrieben werden sollen.46

Das Vertrauen der ZGO in staatliche Institutionen (GNC, Regie-
rung), aber auch die Sicherheitsorgane (Armee, Polizei) und die 
Justiz sowie die politischen Parteien ist generell wenig ausgeprägt; 
überraschenderweise setzten die befragten ZGO-Leiter noch am 
meisten Vertrauen in die Armee und die Justiz, während das den 
Parteien entgegengebrachte Vertrauen gegen null ging („do not 
trust at all“) – was wiederum keine gute Ausgangsbasis für den Auf-
bau demokratischer Strukturen in einem auf Parteien basierenden 
politischen System ist.

Die Bereitschaft einer ZGO, mit anderen ZGO zusammenzuarbeiten, 
ist in Libyen nicht übermäßig ausgeprägt,47 obwohl der Informati-
ons- und Erfahrungsaustausch gerade auch zwischen jungen ZGO 
erfahrungsgemäß sehr hilfreich ist. Ein hoher Prozentsatz der loka-
len ZGO kennt keine Kooperation, wobei die Motive hierfür unklar 
bleiben (fehlender Wille; fehlende Partner?). Ein Aspekt, der sicher-
lich eine Rolle spielt, ist der starke tribale Bezug der Bevölkerung 
und das fehlende Vertrauen in andere gesellschaftliche Gruppen, 
die nicht vom gleichen Stamm oder der gleichen Ortsgemeinschaft 
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gebildet werden. Nur etwa ein Drittel der ZGO kooperiert folglich 
mit anderen ZGO, allerdings auch nur mit solchen aus der gleichen 
Stadt und einem bekannten tribalen Hintergrund. Eine innerlibysche 
überregionale Kooperation oder gar die Kooperation mit internatio-
nalen Organisationen ist hingegen wenig ausgeprägt.48 

Es gibt zwei nicht plausibel zu erklärende Sonderentwicklungen: 
die hohe Bereitschaft zu internationaler Kooperation der ZGO in 
Zuwara, und keinerlei Bereitschaft zu einer solchen Kooperation 
der ZGO in Sabha. Versuche der libyschen ZGO, durch einen Zu-
sammenschluss mehr Gewicht zu erhalten und dadurch mehr zu ih-
ren Gunsten bewegen zu können, blieben deshalb trotz der 2013 
erfolgten Gründung des nur kurzzeitig aktiven Dachverbandes 
LCSO (The Libyan Civil Society Organisation) ohne Bedeutung.49 
Die bereits Ende 2011 in Tripolis gegründete Union of Civil Society 
Organisations (Ittihad mu‘assasat al-mujtama‘ al-madani) ist an-
ders als es der Name vermuten lässt kein nationaler ZGO-Verband, 
sondern selbst nur eine ZGO, die sich mit Hilfe weiterer autonom 
agierender Zellen u. a. in Zawiya, Sirt, Sabha die Vernetzung der 
ZGO untereinander und politische ZGO-Lobbyarbeit zum Ziel ge-
setzt hat.

Die Zurückhaltung der ZGO bei der Kooperation mit internationa-
len Organisationen ist erstaunlich, weil dieser Aspekt die Finanzie-
rung der ZGO-Aktivitäten betrifft. Diese werden im Durchschnitt 
zu zwei Dritteln aus eigenen Aufwendungen der ZGO-Mitglieder be-
stritten; etwa 15 Prozent stammen von privaten Geldgebern (da-
runter etliche Auslandslibyer), 10 Prozent aus staatlichen Fonds und 
etwa 8 Prozent von internationalen Organisationen und internatio-
nalen Nichtregierungsorganisationen. Allerdings sind bislang trotz 
aller Kooperationsbereitschaft kaum ausländische Mittel nach Zu-
wara geflossen und nur geringe Summen in den Fazzan. Da 81 Pro-
zent der ZGO klagten, dass die zur Verfügung stehenden Finanzen 
nicht zur Umsetzung der angestrebten Aktivitäten reichen,50 wäre 
eine hohe Bereitschaft zur Kooperation mit finanzkräftigen inter-
nationalen Einrichtungen zu erwarten gewesen. Dass dieser Schritt 
nicht gemacht wurde, liegt zum einen am Misstrauen gegenüber 
den unterstellten versteckten Zielen der internationalen Einrichtun-
gen, zum anderen an den internen Verwaltungsvorschriften zur Re-
gulierung des „foreign funding“ (s. o.).51
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Libyen weist seit 2011 dank der neu entstandenen Handlungsspiel-
räume nicht nur eine Vielzahl zivilgesellschaftlicher Vereinigungen 
auf, sondern auch etliche private Forschungs- und Beratungsinstitu-
tionen. Waren solche Aktivitäten während der Qaddafi-Ära auf For-
schungszentren wie das historisch ausgerichtete Markaz al-Jihad al-
Libiyin oder die von einem Sohn Qaddafis, Saif al-Islam al-Qaddafi, 
ins Leben gerufene Gaddafi International Charity and Development 
Foundation (GICDF) mit ihren Studien u. a. zur wirtschaftlichen Re-
form beschränkt, haben mehrere im europäischen Ausland und den 
USA ausgebildete Wissenschaftler nach ihrer Rückkehr nach Libyen 
ab 2012 Institute gegründet, um die politische, wirtschaftliche und 
soziale Entwicklung zu begleiten und mit Expertisen Einfluss auf die 
Entwicklung zu nehmen. 

Beispiele für solche zivilgesellschaftlich geprägte Einrichtungen  
(vgl. Anhang 1: Libyen) sind  

 ■ das im November 2011 u. a. von Dr. Amir Abu Dawiya mitbe- 
gründete Libya Center for Strategic & Future Studies mit Sitz in 
Tripolis; 

 ■ das vom derzeitigen Botschafter in den VAE, Dr. Aref Ali Nayed, 
Anfang 2012 gegründete Libya Institute for Advanced Studies mit 
Sitzen in Tripolis (derzeit geschlossen), al-Baida und Tobruk; 

 ■ das im April 2012 von Anas al-Gomati in Tripolis gegründete The 
Sadeq Institute; 

 ■ das von Senussi Bseikri geleitete Libyan Centre for Research and 
Development sowie

 ■ das 2012 von Dr. Ibrahim Guider in Banghazi gegründete The 
Libyan Center for Research and Policy Studies.

Diese Institute sind kraft ihrer öffentlichkeitswirksameren Veranstal-
tungen und ihrer höheren Sichtbarkeit im Internet in der Wahrneh-
mung präsenter als die zahlreichen ZGO, die nur in Ausnahmefällen 
wie Voice of the Libyan Women, die New Libya Foundation oder die 
Lawyers for Justice in Libya über dieselbe Medienpräsenz verfügen.

4.3. Ausländisches Engagement zugunsten der zivilgesellschaftli-
chen Organisationen

Die schnell erfolgten Gründungen zahlreicher ZGO, deren Mitglieder 
über keinerlei oder nur geringe Erfahrung und Expertise hinsichtlich 
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der Selbstverwaltung, der Programmentwicklung, der Finanzakquise 
und Buchhaltung, der Öffentlichkeitsarbeit und der Mitgliederwerbung  
verfügten, und der hohe Stellenwert, der von den „Freunden Libyens“52  
sowie internationalen Einrichtungen der Zivilgesellschaft bei der 
Konsolidierung einer demokratischen Gesellschaft zugesprochen 
wurde, rief eine große Zahl von Akteuren auf den Plan, um bei liby-
schen ZGO „capacity building“ im weitesten Sinne zu betreiben. In-
wieweit dabei auch islamistische ZGO begünstigt wurden, deren 
Zielsetzungen mit der angestrebten Förderung von Demokratie und 
Pluralismus nicht kompatibel sind, konnte nicht geklärt werden.

Die organisatorischen Defizite der ZGO und ihr Bedarf an Hilfe und 
Unterstützung, um insbesondere Frauenrechte abzusichern und das 
politische und gesellschaftliche Engagement von Frauen und Jugend- 
lichen zu fördern, war dank mehrerer Prospektionsstudien bekannt. 
Die erste dieser Studien wurde im Herbst 2011 von der in Amman 
ansässigen Foundation for the Future durchgeführt und der Ab-
schlussbericht bereits im November 2011 vorgelegt.53 Weitere Stu-
dien wie jene der National Championing Voluntary Action von 2013 
sowie das bereits erwähnte „CSO mapping“ folgten und gaben Hin-
weise auf jene thematischen Bereiche, in denen ausländische Un-
terstützung hilfreich sein konnte.

Trotz leichter regionaler Varianz (mit einer allerdings auffallenden  
und nicht direkt erklärbaren Zurückhaltung der ZGO-Führer im west- 
libyschen Zuwara) zeigte die Befragung der Jahre 2013/14, dass 
letztendlich thematische Workshops und Beratungsangebote zu den 
Wahlen bzw. dem anstehenden Verfassungsprozess sowie zur allge- 
meinen politischen Bildung und organisatorische Workshops zur Ver- 
waltung der Finanzen, Projektentwicklung, Projektmanagement, Fund- 
raising und Kommunikation am dringendsten eingestuft wurden.

In diesem Kontext ist seit 2011 eine breite Palette zielgerichteter 
ausländischer Hilfsangebote feststellbar;54 diese stammten von  

 ■ internationalen Einrichtungen, u. a. UNSMIL,55 UNDP, UN Human 
Rights Council, UNESCO, UNICEF, Internationale Organisation für 
Migration; 

 ■ internationalen bzw. international agierenden Nichtregierungs-
organisationen, u. a. ACTED, Network of Democrats in the Arab 
World (London), Foundation for the Future (Amman), Geneva 
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Institute for the Democratic Control of Armed Forces,56 Interna-
tional Center for Not-for-Profit Law/ICNL (Washington D.C.), No 
Peace Without Justice/NPWJ (New York/Brüssel) sowie von

 ■ staatlichen und halbstaatlichen Einrichtungen insbesondere aus 
Staaten der „Freunde Libyens“; so sind zahlreiche US-amerika-
nische Einrichtungen aktiv wie National Endowment for Democ-
racy; die staatliche USAID ist engagiert, ferner die Swiss Agency 
for Development and Cooperation, die Swedish International 
Development Cooperation Agency (SIDCA); die Europäische Union 
gründete den Libyan Content Development Fund; zahlreiche Bot- 
schaften bzw. Außenministerien haben eigene Unterstützungs-
programme. 

Einige Beispiele sollen die Breite des ausländischen Engagements 
zugunsten der Zivilgesellschaft bzw. der ZGO in Libyen aufzeigen: 

 ■ Der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen leistet seit 2012 
technische Hilfe im Bereich Menschenrechte und bezieht dabei 
auch die Zivilgesellschaft mit ein; landesweit wurden so mit the- 
matisch entsprechend ausgerichteten libyschen ZGO die Menschen- 
rechtslage und Strategien zu ihrer Konsolidierung diskutiert; ein 
Höhepunkt war die Organisation einer großen Menschenrechts-
konferenz im Mai 2013 in El-Baida.57

 ■ Die UNDP verfolgt seit 2012 eine „Capacity Strengthening 
Initiative“ in Libyen, wobei die Unterstützung zugunsten der Zivil-
gesellschaft über das Projekt SCELT (Support to Civic Engage- 
ment in Libya’s Transition) läuft. Die erste Projektphase 2012 bis 
2014 wurde von der libyschen Regierung finanziert (2,922 Mio. 
US-Dollar), die zweite seit 18. Mai 2015 umgesetzte Projektstufe 
wird aus dem neu eingerichteten Libyan Civic Engagement Grant 
Fund unterstützt; die libyschen ZGO wurden eingeladen, ent-
sprechende Projektanträge zu stellen.58

 ■ UNICEF intensiviert seit Juli 2014 die Kooperation mit lokalen ZGO,  
um vor allem den Schutz der Kinder und ihrer Rechte voranzutrei- 
ben, da Kinder zu den Hauptleidtragenden der bewaffneten Aus-
einandersetzungen zählen; die UNICEF-Kampagne „Zusammen 
für Kinder“ (seit April 2015) kooperiert hingegen hauptsächlich 
mit Stadtverwaltungen. 

 ■ Die US-Middle East Partnership Initiative (MEPI) richtete im 
September 2011 das für Libyen bestimmte Community Driven 
Grants Program (CDGP) ein, das unter dem Motto „Empowering 
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civil society“ lokalen ZGO helfen soll, sich selbst zu konsolidieren 
und Stadtentwicklungsprojekte bzw. Projekte zur Verbesserung der 
Lebensqualität umzusetzen. Im Dezember 2013 wurden die ersten 
Maßnahmen von sechs ZGO unterstützt, inzwischen profitieren 
rund 40 ZGO in einem thematisch erweiterten Spektrum von dem 
Programm.59

 ■ Das ICNL, eine in Washington beheimatete internationale Nicht-
regierungsorganisation, die u. a. Regierungen und ZGO bezüglich 
der gesetzlichen Grundlagen zur Regelung der Zivilgesellschaft 
berät und lokale ZGO stärken will,60 war insbesondere 2012 mit 
mehreren Workshops an der Ausarbeitung des Entwurfs des Ver- 
einsgesetzes beteiligt. Sie konzentrierte sich 2014/15 darauf, ZGO,  
die sich für die Verbesserung der Menschenrechte und mehr 
partizipative Demokratie einsetzen, fortzubilden.

 ■ Die internationale Nichtregierungsorganisation NPWJ61 mit Haupt- 
sitz in New York und Brüssel ist seit 2011 in Libyen aktiv und 
setzt dort seit Februar 2013 ihr Programm „Supporting Libya’s 
democratic transition through justice and accountability“ um, 
wobei Kooperationspartner vor allem über 20 ZGO in Banghazi 
(u. a. Libyan Human Rights Organisation, 17th February Organisa-
tion, „Limada ana“ for women rights), Tripolis (u. a. Libyan Youth 
Forum, Libyan Centre for Strategic & Future Studies, National  
Amazigh Libyan Conference), Misrata (Association of Civil Society 
Organisations) und Sabha (u. a. Ahrar Libya Organisation, Lawyers 
Coalition, Southern Libyan Women Union) sind. Die NPWJ organi-
siert Workshops, mit denen Mitglieder der Partnerorganisationen 
in Kapazitäts- und Kompetenzentwicklung geschult werden.

 ■ Die internationale humanitäre Nichtregierungsorganisation ACTED 
mit Sitz in Paris62 ist seit 2012 in Libyen zugunsten der Zivilgesell- 
schaft engagiert; Schwerpunkt des Engagements ist Tripolis (Sitz  
ACTED Libyen), sowie Banghazi, Misrata und Sabha. Drei auslän- 
dische und 40 libysche Mitarbeiter setzten bis 2014 sechs Projekte  
in den Bereichen „Stärkung lokaler Regierungsführung“ und „Stär- 
kung des politischen Engagements der Jugend“ um, von denen 
bislang 4.291 ZGO-Aktivisten profitierten. Kern der Aktivitäten 
ist das von der Europäischen Union und der schwedischen SIDCA 
finanzierte Programm „Civil Initiatives Libya“ (CIL),63 das 2014 
in seine zweite Phase (bis 2016) trat, allerdings unter den Aus-
wirkungen des eskalierenden Bürgerkrieges leidet. Der Hauptsitz 
musste deshalb im Sommer 2014 von Tripolis nach Tunis verlegt 
werden. 
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 ■ Die von Amman aus international agierende Fondation for the 
Future (FFF)64 setzte sich seit 2011 bis zur Einstellung ihrer Akti- 
vitäten Ende Oktober 2014 entsprechend ihrem Motto „Deepening 
democratic and civic space across the MENA region“ für die Stär- 
kung der Zivilgesellschaft, der Menschenrechte und demokra- 
tischer Regierungsführung ein. Ausgangspunkt war die mit einer 
eigenen Studie vorgenommene Bedarfsermittlung, die Grundlage 
für die Planung zahlreicher landesweit durchgeführter Capacity-
Building-Workshops zur Bildung einer „neuen Generation von 
ZGO-Professionals“ war.65 

Besonderes Augenmerk der ausländischen Institutionen galt dabei  
stets der Förderung solcher ZGO, die sich wie Voice of Libyan Women,  
das Committee to Support Women Participation in Decision Making, 
die Tiwatriwin Association for Promoting Women with Disabilities 
usw. um die Absicherung der Frauenrechte sorgen und für die Stär-
kung des Engagements von Frauen in Politik und Gesellschaft ein-
treten. Die Unterstützung, in der Regel Aufbau- und Schulungs-
seminare, erfolgte je nach inhaltlicher Ausrichtung durch die eigens 
geschaffene UNSMIL Women’s Empowerment Unit,66 hinsichtlich von 
Wahlen durch die International Foundation for Electoral Systems 
(IFES)67 oder das von der Europäischen Union finanzierte und ge-
meinsam mit den Vereinten Nationen umgesetzte „Spring Forward 
for Women“-Programm.68 Im Rahmen des letztgenannten Program-
mes wurden ab März 2015 Frauen angesichts der Gewalteskalation 
vor allem in Konfliktdeeskalations- und Mediationsmechanismen ge-
schult. Aber auch das IFES sah 2015 ZGO von Frauen als jene Kraft 
an, auf die verstärkt beim Aufbau von Frieden und Demokratie zu 
setzen ist,69 eine Auffassung, die bereits 2012 von libyscher Frauen-
seite formuliert wurde.70

Das hohe ausländische Engagement vor allem zugunsten der nicht-
islamistisch orientierten Zivilgesellschaft hatte politische Auswirkun- 
gen. Bereits 2013 stellte Barah Mikaïl fest, dass die Finanzierung aus 
westlichen Staaten ein „höchst sensitives“ Thema ist, das sowohl auf 
Zustimmung (vor allem seitens jener ZGO, die damit ihre Aktivitäten  
finanzierten) als auch auf Kritik und Ablehnung jener stieß, die in 
den ausländisch finanzierten ZGO-Programmen eine Unterstüt-
zung der politischen Gegner sahen.71 Hinzu kam die grundsätzliche 
Besorgnis vieler ZGO, bei einer zu engen Kooperation mit auslän-
dischen Organisationen abhängig und fremdbestimmt zu werden.72
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Das Misstrauen, ja die Feindschaft gegenüber ausländischen Orga-
nisationen bzw. ausländischer Hilfe für ZGO ist eine in allen Staaten 
Nordafrikas und des Nahen Ostens seit 2011 feststellbare Tendenz.73 
In Libyen ist sie hauptsächlich von islamistischer und nationalistischer  
Seite formuliert worden; beide Seiten warfen den ausländischen Or-
ganisationen vor, mit ihrem Engagement eigene Interessen zu ver-
folgen. Symptomatisch für dieses Misstrauen war die Ausweisung 
in Sirt tätiger ausländischer Organisationen durch den dortigen Mi-
litärrat im Juni 2012, aber auch die 2012 verstärkten Versuche des 
Ministerium für Kultur und Zivilgesellschaft, die ausländische Finan-
zierung lokaler ZGO-Aktivitäten einzuschränken. 

Politischer Hintergrund für diese Entwicklung war die zunehmende 
Konsolidierung islamistischer Kräfte im Parlament (General National  
Congress) und ihr starker Einfluss auf die Regierung. Der Minister 
für Kultur und Zivilgesellschaft Abd al-Rahman Habil legte zwar hin-
sichtlich der allgemeinen Rechte im März 2012 einen bemerkens-
wert liberalen Entwurf des Vereinsgesetzes vor; die liberalen Re-
gelungen sollten aber nicht für die in Libyen tätigen internationalen 
Nichtregierungsorganisationen und nicht für Finanzierungsaspekte  
(das Rückgrat jeglicher ZGO-Aktivität) gelten. Laut Maßgabe des 
Ministers waren deshalb für ausländische Nichtregierungsorganisa-
tionen erschwerte Registrierungsbedingungen und Auflagen wie der 
Zwang zur Vorlage des Aktivitätsprogrammes und zur Offenlegung 
des Budgets vorgesehen:74 „Amongst other stipulations, the inter-
national organisations will be required to present the authorities 
with a complete record of their current and planned activities inside 
Libya (…) International NGOs will be banned from providing cash 
donations to local NGOs.“75 

Lediglich der Umstand, dass das Vereinsgesetz wegen der eskalie-
renden politischen Spannungen und der institutionellen Zweiteilung 
Libyens nicht verabschiedet werden konnte, verhinderte das Inkraft- 
treten der aufgeführten rigiden Vorschriften. Die internationalen 
Nichtregierungsorganisationen operieren folglich bis heute in Libyen 
in einer juristischen Grauzone. 
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5. Gefährdungspotentiale und Perspektiven der zivilgesell-
schaftlichen Arbeit

Die Hauptaktionsfelder speziell der säkularen libyschen ZGO waren  
seit 2011 – abgesehen vom parallel laufenden karitativen Engage-
ment, dessen Aktivitätshöhepunkte im ersten Halbjahr 2011 und 
seit dem neuerlichen Bürgerkrieg 2014/15 lagen – primär die fol-
genden:76

 ■ Stärkung der Menschenrechte im engeren Sinn (u. a. Schutz vor 
willkürlicher Verhaftung durch revolutionäre Brigaden, Kampf 
gegen Folter und extralegale Tötungen) und weiteren Sinn 
(u. a. Schutz der journalistischen Arbeit und der Medienfreiheit; 
Eintreten für soziale Rechte); in diesem Zusammenhang gab es 
immer wieder Demonstrationen von ZGO gegen die Brigaden und 
für den Aufbau einer starken nationalen Armee und Polizei.

 ■ Konsolidierung bzw. Stärkung der Rechte der Frauen und Intensi-
vierung ihrer (gegenwärtig geringen) Präsenz in Politik und 
Wirtschaft.

 ■ Verbesserung der politischen Bildung vor allem unter Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen durch Schulungen und Workshops.

 ■ Teilnahme am noch nicht abgeschlossenen Verfassungsgebungs-
prozess durch Artikulation gruppenspezifischer und lokaler 
Bedürfnisse.

 ■ Teilnahme an der Konsolidierung des politischen Systems durch 
Unterstützung der Wahlprozesse und der Kandidatur für Wahl-
ämter. 

 ■ Veranstaltungen und Demonstrationen gegen religiösen 
Extremismus. 

 ■ Insbesondere seit Herbst 2014 die aktive Teilnahme am natio- 
nalen Dialogprozess zur Überwindung der Konfliktkonstellation 
und der institutionellen Zweiteilung des Landes (Treffen von 
Aktivisten u. a. in Tunis und Algier; Formulierung von Lösungs-
vorschlägen); zugleich Nachfrage beim 2014 gewählten House of 
Representatives und beim General National Congress zu ihren 
konkreten Dialogengagements und Aufruf an die internationale 
Staatengemeinschaft, sich stärker für die Lösung der „libyschen 
Krise“ zu engagieren.77 

In allen Bereichen wurden seit 2011 von den neu gegründeten sä-
kularen ZGO Positionen formuliert und vertreten, die im Gegensatz 
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zu jenen politischen und gesellschaftlichen Vorstellungen standen, 
für die islamistisch ausgerichtete Akteure eintraten. Die Folge war 
eine zunehmende Polarisierung zwischen islamistischen und nicht-
islamistischen Akteursgruppen,78 die sich nach der Wahl des Ge-
neral National Congress im Juli 2012 immer offener manifestierte. 
Das genaue Kräfteverhältnis zwischen politisch aktiven islamisti-
schen und nichtislamistischen ZGO lässt sich allerdings nicht be-
stimmen. Zu beobachten ist jedoch, dass in dem Maße, in dem die 
Vertreter einer islamistischen Gesellschaftskonzeption ihre politi-
schen Ziele weder im 2012 gewählten General National Congress 
bzw. im 2014 gewählten House of Representatives noch in der im 
Februar 2014 gewählten 60 Mitglieder umfassenden Verfassungs-
kommission durchsetzen konnten, sie zum Mittel politischer Ein-
schüchterung und Gewalt griffen.

Es herrscht zunehmend ein politisches Chaos in Libyen, das seit 
2014 durch bürgerkriegsartige bewaffnete Auseinandersetzungen 
zwischen Kräften der „Operation Fajr“ und Kräften der von General 
Khalifa Haftar angeführten „Operation Karama“ verschärft wurde. 
Die Arbeit von ZGO-Aktivisten wurde seither kontinuierlich schwie-
riger.79 Zahlreiche Menschenrechtsaktivisten, prominente Vertre-
ter von ZGO und Journalisten sind Opfer von Entführungen und ge-
zielter Mordanschläge geworden.80 Allein bis Sommer 2013 wurden 
von Ali Abu Za’kuk (Präsident des Citizenship Forum for Democracy 
and Human Development in Banghazi) 61 politische Morde aufgelis-
tet, deren Zahl inzwischen auf über 150 angestiegen ist, darun-
ter so prominente Mordopfer wie der ZGO-Aktivist und Journalist 
Abd al-Salam al-Mismari (2013) und die sich u. a. für Frauenrechte 
einsetzenden Aktivistinnen/Politikerinnen Salwa Bughaghis, Fariha 
al-Berkawi und Intisar al-Hasairi (2014) oder der liberale Facebook-
Moderator „A.A.“, den IS-Kämpfer am 18. Juli 2015 in Sirt öffent-
lich hinrichteten.81 In dieser Bilanz sind die zahlreichen Anschläge 
auf frühere Mitglieder der qaddafischen Sicherheitsorgane, Offiziere 
der libyschen Armee, liberale Imame, Parlamentarier sowie auch 
Anschläge der Gegenseite auf Vertreter islamistischer Brigaden und 
Organisationen oder radikale Imame gar nicht mitgezählt. 

Der 18 Jahre alt gewordene Blogger Tawfik Bensaud aus Tripolis, 
der für eine starke Zivilgesellschaft und ein demokratisches Libyen 
eintrat, meinte kurz vor seiner Ermordung am 19. September 2014 
angesichts der politischen Einschüchterungen, der bewaffneten 
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Auseinandersetzungen und der vielfachen Entführungen und politi-
schen Morde, dass die gegenwärtigen Zustände in Libyen „schlim-
mer als unter Qaddafi“ seien.82

Diese Eskalation der Gewalt und anhaltend extrem prekäre Sicher-
heitslage hatte gravierende Folgen für die Zivilgesellschaft und die 
Arbeit der ZGO. Zahlreiche Demokratie, Pluralität und Menschen-
rechten verpflichtete Aktivisten von ZGO schränkten ihre Aktivitä-
ten und ihre öffentliche Präsenz ein, verlegten ihre Aktivitäten vom 
islamistisch kontrollierten Tripolis nach Ostlibyen, flohen ins Aus-
land oder lagerten, soweit es möglich war, Aktivitäten nach Tunesien 
oder Ägypten aus. Diesen Ausweg nutzten vor allem Aktivistinnen 
von ZGO.83 

Viele säkulare ZGO, die 2012/13 noch Hoffnung hatten, das neue  
Libyen mitgestalten zu können, stellten unter den Bedingungen des 
Bürgerkrieges seit 2014 und dem dadurch erzwungenen Rückzug 
ausländischer Organisationen84 ihre Außenaktivitäten inklusive der 
Maßnahmen zur Kapazitäts- und Kompetenzentwicklung der eige-
nen ZGO entweder ganz ein oder fuhren sie stark zurück.85 Prominen-
testes Beispiel ist der seit 2011 sehr aktive Free Generation Move-
ment (Harakat jil al-ahrar),86 der im Sommer 2014 seine Aktivitäten 
nahezu einstellte.

Seit der verschärften Bürgerkriegssituation gab es folglich auch bei 
den ZGO eine Zweiteilung: Im Gebiet von „Operation Karama“, vor-
wiegend die ostlibysche Cyrenaika, können hauptsächlich die säku-
lar geprägten bzw. nichtislamistisch eingestellten ZGO operieren, 
während im Gebiet von „Operation Fajr“, also Tripolitanien ohne das  
Gebiet des Jabal Nafusa, die der Muslimbruderschaft nahestehenden  
und von ihr finanzierten islamistischen ZGO über uneingeschränk-
ten Handlungsspielraum verfügen. Die Arbeit der säkularen ZGO zu-
gunsten von Menschenrechten, Frauenrechten, für mehr Pluralität, 
Minderheitenschutz wurde dadurch in ganz Libyen erheblich beein-
trächtigt.87

Aber auch die juristische Absicherung der ZGO sowie der politischen 
und bürgerlichen Rechte stockt als Folge der Kämpfe und der insti-
tutionellen Zweiteilung Libyens (Querelen zwischen House of Repre-
sentatives und General National Congress), wie der libysche Bericht 
gegenüber dem Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen einräu-



108

men musste. Libyen war anlässlich der 22. Sitzung der „Universal 
Periodic Review“, der „universellen periodischen Staatenüberprü-
fung“, am 13. Mai 2015 in Genf zum zweiten Mal zur Berichterstat-
tung aufgefordert worden.88 In der Anhörung wurden zahlreiche 
Gefährdungen der Menschenrechtslage und Beschränkungen der 
Meinungs-, Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit in Libyen mo-
niert und von den am Anhörungsverfahren beteiligten Staaten 202 
Empfehlungen ausgesprochen.89 Zu den wichtigsten Empfehlungen  
zählten neben der Stärkung des staatlichen National Council for 
Civil Liberties and Human Rights, der im Dezember 2011 eingerich-
tet worden war, die Forderung, endlich das überfällige Vereins-
gesetz zu verabschieden und alle restriktiven Artikel des Straf-
gesetzes, die aus der Qaddafi-Ära stammen und immer noch 
Gültigkeit besitzen, aufzuheben. 

Erst wenn diese gesetzgeberischen Maßgaben erfüllt sind und die 
Bürgerkriegssituation im Lande überwunden ist, können die auf der 
Basis der universellen Menschenrechte stehenden, für Pluralismus 
und Demokratie eintretenden ZGO ihren Beitrag zum Aufbau ei-
nes „neuen Libyen“ leisten. Dass es hierfür Potential gibt und eine 
Chance besteht, zeigen die zahlreichen Aktivisten, die täglich trotz 
Todesgefahr für diese Werte eintreten. Allerdings ist ihnen auch 
klar, dass das „demokratische Libyen“ nicht kurzfristig, sondern 
allenfalls langfristig realisierbar ist.

1|  Zum Verlauf der achtmonatigen bewaffneten Auseinandersetzungen  
zwischen Februar 2011 und der Proklamation der „Befreiung Libyens“ 
im Oktober 2011 vgl. im Detail das 936 Seiten starke Werk von Bassiouni,  
Cherif: Libya: From repression to revolution. A record of armed conflict 
and international law violations, 2011–2013, Leiden 2013.

2|  Zur politischen Reorganisation und der Post-Qaddafi-Zeit vgl. zum Bei-
spiel Pack, Jason (Hrsg.): The 2011 Libyan uprisings and the struggle 
for the Post-Qadhafi future, New York 2013 und Cole, Peter/McQuinn, 
Brian (Hrsg.): The Libyan revolution and its aftermath, London 2015.

3|  ZGO haben in Libyen bereits eine längere Geschichte; so ging aus der 
ersten, 1920 von den Brüdern al-Fakih, beides bekannte Politiker, ge-
gründeten zivilgesellschaftlichen Vereinigung die spätere Nationale Par-
tei (al-Hizb al-watani) hervor.

4|  Grundlage des strikten Parteienverbots jenseits der einzig seit 1970 er-
laubten nasseristisch beeinflussten Sammlungsbewegung Arabische 
Sozialistische Union war das Gesetz Nr. 71 vom Oktober 1972, das die 
Bildung von Parteien kriminalisierte und auch dem Gesetz seinen Na-
men gab (Parteienkriminalisierungsgesetz/Qanun bi-tajrim al-hizbiya); 
wenn überhaupt, waren formal nur Parteien erlaubt, die sich explizit zu 
den Prinzipien der Septemberrevolution von 1969 bekannten. Das Ge-
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setz sah gemäß Artikel 3 die Todesstrafe für jene vor, die eine „nicht  
revolutionskonforme Partei“ gründeten, in ihr Mitglied wurden oder sie 
unterstützten.

5|  Vgl. für Details National Championing Voluntary Action (NCVO): Building  
bridges report on civil society in Libya, London 2013, S. 1–2, https://
www.ncvo.org.uk/images/documents/policy_and_research/international/  
building-bridges-report-civil-society-libya.pdf (letzter Abruf: 31.10.2015).

6|  Diese Argumentation durchzieht den Diskurs Qaddafis bis zum Aus-
bruch der Proteste im Februar 2011; vgl. z. B.News24, 29.1.2010 
(Gaddafi says no to NGOs), http://www.news24.com/Africa/News/ 
Gaddafi-says-no-to-NGOs-20100128 (letzter Abruf: 31.10.2015).

7|  Vgl. zum Text des modifizierten Gesetzes bzgl. der Reorganisation loka-
ler Vereinigungen (Jam’iyat ahliya) http://www.icnl.org/research/library/
files/Libya/19-2001-ar.pdf (letzter Abruf: 31.10.2015).

8|  Vgl. Mercy Corps: Beyond Gaddafi: Libya’s governance context, Wash-
ington D.C., August 2011, S. 7, http://www.mercycorps.org/sites/
default/files/beyond_gaddafi_libyas_governance_context.pdf (letzter 
Abruf: 31.10.2015). 

9|  Im Juni 1996 wurden im Abu Slim-Gefängnis in Tripolis rund 1.000 in-
haftierte Islamisten, die in die gewaltsamen Angriffe auf Symbole und 
Repräsentanten des Staates seit 1992 verwickelt waren, bei einer Re-
volte von Sicherheitskräften Qaddafis massakriert; vgl. http://www.hrw.
org/legacy/english/docs/2006/06/28/libya13636_txt.htm (letzter Abruf: 
31.10.2015). 

10|  Ein Beispiel ist die am 2.2.2011 von Ayat Mneina und Omar Amir (nach 
Beginn der Proteste in Ägypten am 25.1.2011) von London aus gegrün-
dete Shabab Libya (The Libyan Youth Movement); sie war zunächst eine 
Facebook-Gruppe mit dem Ziel, junge Libyer im Inland mit jenen im 
Ausland zu verknüpfen; später schaltete sie sich direkt in die Organisa-
tion der Anti-Qaddafi-Proteste ein.

11|  Vgl. hierzu Lührmann, Anna: From the core to the fringe? The political 
role of Libyan youth during and after the revolution, Berlin 2015, http://
edoc.hu-berlin.de/miscellanies/arabspring-41600/26/PDF/26.pdf (letzter 
Abruf: 31.10.2015) und mit erweitertem politischen Kontext Rajabany, 
Intissar K./Ben Shitrit, Lihi: Activism and civil war in Libya, in: Khatib, 
Lina/Lust, Ellen (Hrsg.): Taking to the streets. The transformation of 
Arab activism, Baltimore MD 2014, S. 76–108. 

12|  Vgl. Clément, Françoise/Salah, Ahmad: Post-uprising Libyan associa-
tions and democracy building in urban Libya, in: Journal Built Environ-
ment, Marcham/Oxon, Band 40, Nr. 1, 2014, S. 118–128, http://www.
academia.edu/11859989/Post-Uprising_Libyan_Associations_and_ 
Democracy_Building_in_Urban_Libya (letzter Abruf: 31.10.2015).

13|  Vgl. zum Umfang der kriegsbedingten humanitären Katastrophe Inter-
national Organization for Migration: Humanitarian emergency response 
to the Libyan crisis, 28 february 2011 – 27 september 2011, Genf 2011, 
https://www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/media/docs/
reports/MENA-Seven-Month-Report.pdf (letzter Abruf: 31.10.2015).

14|  Vgl. die entsprechenden Schilderungen von Rihab Elhaj in: Rajabany/ 
Ben Shitrit (2014), a. a. O. (Anm. 11), S. 83–84. Zum politischen Kon-
text vgl. ESCWA: Civil society development in transition. Lessons from 
Egypt, Libya, Tunisia and Yemen, Beirut 2014, Kapitel Libyen, S. 8–12, 
http://www.escwa.un.org/information/publications/edit/upload/E_
ESCWA_SDD_14_P-3_E.pdf (letzter Abruf: 31.10.2015). 

15|  Vgl. zum vollständigen Text: The Interim Transitional National Council:  
Constitutional Charter for the transitional stage, Banghazi 3.8.2011, 
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http://www.icnl.org/research/library/files/Libya/constdec.pdf (letzter 
Abruf: 31.10.2015); arabischer Text: https://www.temehu.com/NTC/
tnc-constitutional-declaration-in-arabic.pdf (letzter Abruf: 31.10.2015); 
weitere Informationen zum NTC und zu den Regierungen: https://www.
temehu.com/ntc.htm (letzter Abruf: 31.10.2015). 

16|  Vgl. Mercy Corps (2011), a.a.O. (Anm. 8), S. 8. Die ZGO ihrerseits wa-
ren angesichts ihrer unterschiedlichen Ausrichtung ebenfalls unterei-
nander zerstritten; dies zeigte sich deutlich beim ersten dreitägigen 
ZGO-Treffen in Tripolis (24. bis 26.12.2011). 

17|  Mandat des Ministeriums war es, „to facilitate the building of a con-
structive relationship between government and civil society, and to 
ensure that civil society’s contribution to Libya’s reconstruction and 
transition is maximized“, NCVO (2013), a. a. O. (Anm. 5).

18|  Das in Artikel 15 vorgeschriebene Parteiengesetz wurde im Mai 2012 
vom NTC als Gesetz Nr. 29/2012 verabschiedet; dass das Gesetz so zü-
gig verabschiedet wurde, hängt mit der für den 7.7.2012 geplanten 
Wahl des neuen libyschen Parlamentes, des General National Congress 
(GNC), zusammen; vgl. zum Text des Gesetzes (arabisch) https://www.
temehu.com/NTC/2012-laws/law-29-2012-regarding-political-parties.pdf 
(letzter Abruf: 31.10.2015).

19|  Dieser Schritt erfolgte durch den NTC am 4.1.2012 nur bezüglich des 
Parteienkriminalisierungsgesetzes von 1972, obwohl das neue Partei-
engesetz noch nicht verabschiedet war. Hinsichtlich des repressiven 
Vereinsgesetzes Nr. 19/2001 erfolgte ein solcher Schritt nicht; das Ver-
einsgesetz der Qaddafi-Ära sollte laut Artikel 23 des Entwurfs des im 
Mai 2012 vorgelegten neuen Vereinsgesetzes erst mit Inkrafttreten des 
neuen Gesetzes ungültig werden. Vgl. zum Text des Gesetzentwurfs 
The Interim Transitional National Council: Draft law on associations,  
Tripolis 2012, http://www.icnl.org/news/2012/draft-libyan-law-on- 
associations-ENG.pdf (letzter Abruf: 31.10.2015).

20|  Das Ministerium für Kultur und Zivilgesellschaft setzte zur Ausarbei-
tung des Gesetzentwurfs im Dezember 2011 ein spezielles Komitee un-
ter Leitung von Dr. Azza Almaghour ein.

21|  Im Wortlaut: „The Ministry is keen to allow foreign organizations to par-
ticipate in programs related to developing civil society organizations, 
building their skills, and increasing their knowledge.“

22|  Vgl. Ministry of Culture and Civil Society: Ministry of culture and civil 
society controls on the activities of international organizations sup-
porting civil society in Libya. Tripolis: 1.6.2012, http://www.icnl.org/
research/library/files/Libya/foreign-org-control-en.pdf (letzter Abruf: 
31.10.2015).

23|  Teilweise in der Literatur auch als „Civil Society Commission“ bezeich- 
net; die korrekte Bezeichnung lautet: Centre for Supporting Civil Soci-
ety Organizations (arabisch: Markaz da’m mu’assasat al-mujtama‘  
al-madani); Leiter des sechsköpfigen Board war Bassam Buaisha. Das 
CSSC verblieb bei der Kabinettsbildung im Oktober 2012 (neuer Premier- 
minister Ali Zaidan) trotz Streichung des Teilressorts Zivilgesellschaft 
beim restrukturierten Ministerium für Kultur (Minister Habib M. al-Amin).  
Das CSSC war bis Sommer 2014 „gesamtlibysch“ aktiv; seit der institu-
tionellen Zweiteilung Libyens ist das CSSC ab Herbst 2014 nur noch für 
tripolitanische ZGO der Ansprechpartner. Neue, seit Sommer 2014 ge-
gründete ZGO aus Ostlibyen sind in der Regel unregistriert.

24|  Human Rights Council – United Nations: National report submitted in 
accordance with paragraph 5 of the annex to Human Rights Council res-
olution 16/21 – Libya, New York, 5.5.2015, S. 10, http://www.upr-info.
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org/sites/default/files/document/libya/session_22_-_may_2015/a_hrc_
wg.6_22_lby_1_libya_e.pdf (letzter Abruf: 31.10.2015).

25|  Einzureichen sind von ZGO, zu denen laut Definition des Erlasses keine 
Parteien, Sportclubs und private Unternehmen zählen, demnach: 1. Das 
Verzeichnis der Gründungspersonen, von denen keine vorbestraft sein 
darf; 2. ein Formular, das die libysche Staatsbürgerschaft der Grün-
dungspersonen bestätigt; 3. ein Formular mit dem Namen der Verei-
nigung, dem Sitz und ihren Zielen; 4. Angaben zur Finanzierung der 
Aktivitäten; 5. eine eidesstattliche Versicherung über die Richtigkeit der 
Angaben. Die Praxis weicht nach Angaben libyscher Gesprächspartner 
vom Sommer 2015 von den Vorschriften ab; so gibt es ZGO, die über 
Investitionen verfügen und Gewinne als Einnahmen verbuchen, obwohl 
dies verboten ist.

26|  Vgl. z. B. zu den Schulungen für Frauen im Sommer 2012 den UNDP 
Newsletter, September 2013, besonders S. 9–10, http://www.ly.undp.org/ 
content/dam/libya/docs/Newsletter/newsletter3_10_2013%20Eng.pdf 
(letzter Abruf: 31.10.2015).

27|  Vgl. hierzu im Detail Mattes, Hanspeter: Libyens institutionelle Zweitei-
lung ohne exakte Territorialgrenzen. Eine faktische Darstellung,  
Wuqûf-Kurzanalyse, Berlin, Nr. 25, November 2014, http://www.wuquf.
de/www/cms/upload/wuquf_2014_11_online-analyse.pdf (letzter Abruf: 
31.10.2015).

28|  Vgl. Tripolipost, 30.12.2011 (UN calls for greater role of civil society in 
political transition in Libya).

29|  Zu den umfangreichen Aktivitäten der UNDP vgl. http://www.ly.undp.org  
(letzter Abruf: 31.10.2015) bzw. den Newsletter http://www.ly.undp.org/
content/libya/en/home/library/operations/undp-libya-newsletter- 
january-june-2012/ (letzter Abruf: 31.10.2015).

30|  ACTED (Agence d’Aide à la Coopération Technique Et au Dévelop-
pement); Hauptsitz: Paris, vgl. http://www.acted.org (letzter Abruf: 
31.10.2015).

31|  Derzeit Doktorand an der Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts 
University (USA).

32|  Zu diesem Zeitpunkt gab es 146 registrierte ZGO; drei waren aber be-
reits wieder aufgelöst, 44 konnten für die Interviews nicht kontaktiert 
werden.

33|  Vgl. zu den Details den Abschlussbericht von Perroux, Jean-Louis  
Romanet: Sebha civil society organizations. Assessment report, Tripolis: 
ACTED/Civil Initiatives Libya – CIL 2013, https://www.dropbox.com/ 
s/snmit5ecgpyxt85/0.%20Sebha%20CSO%20-%20English%20Final% 
20report.pdf (letzter Abruf: 31.10.2015); https://www.dropbox.com/s/
89sxljjs9pkoyzk/Sebha%20Research%20Presentation%20-%20March 
%202013.ppt (insgesamt 84 Power Point- Präsentationen zum Bericht) 
(letzter Abruf: 31.10.2015).

34|  Die notwendigen Gelder für die Untersuchung stellte die Swedish Inter-
national Developpment Cooperation Agency bereit.

35|  Vgl. den Bericht von UNDP/UNICEF: Tripoli Civil Society Organizations. 
A survey report, Tripolis 2015, http://www.docdroid.net/qMARyCn/ 
3-tripoli-report-english.pdf.htm (letzter Abruf: 31.10.2015).

36|  Vgl. den Bericht über die ZGO von UNDP/UNICEF: Benghazi Civil Society 
Organizations. A survey report, Tripolis 2015, http://www.docdroid.net/
bqJPMjK/1-benghazi-report-english.pdf.html (letzter Abruf: 31.10.2015).

37|  Vgl. den Bericht über die ZGO von UNDP/UNICEF: Misrata Civil Society 
Organizations. A survey report, Tripolis 2015, http://www.docdroid.net/
WFvRynG/2-misrata-report-english.pdf.html (letzter Abruf: 31.10.2015).
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38|  In den genannten Städten lebt derzeit rund die Hälfte der libyschen Be-
völkerung von sechs Millionen Einwohnern.

39|  Aktivisten des zivilgesellschaftlichen Bereichs sprachen Ende 2015 von 
rund 5.000 ZGO ohne Differenzierung nach registrierten und nichtregis-
trierten ZGO.

40|  Nicht erfasst wurden in der Studie jene libyschen ZGO, die sich außer-
halb Libyens befinden, aber ihre Aktivitäten in Libyen entfalten; pro-
minentestes Beispiel ist die Anfang 2011 in London gegründete ZGO 
The Libyan Civil Society Organisation (LCSO): „It aims to build the ca-
pacity of Libyan activists and civil society organisations with a particu-
lar focus on those working on transparency and on women’s rights and 
participation.“ So der Sigrid Rausing Trust bei der Begründung seiner fi-
nanziellen Unterstützung zugunsten der LCSO; vgl. http://www.sigrid-
rausing-trust.org (letzter Abruf: 31.10.2015).

41|  Vgl. zum vollständigen Text der Studie UNDP/UNICEF: Libyan CSO map-
ping. Comparative highlights, Tripolis 2015, http://www.ly.undp.org/ 
content/dam/libya/docs/LIBYAN%20CSO%20MAPPING%20%20
Comparative%20Highlights_ang.pdf (letzter Abruf: 31.10.2015).

42|  Ein Beispiel ist die 2012 von Hasan al-Saturi gegründete Vereinigung 
Nordafrika: Entwicklung und Unterstützung der Jugend (Shamal Ifriqiya 
lil-tanmiya wa da’m al-shabab).

43|  Ein Beispiel ist die 2012 von Yussuf al-Muamari gegründete Jugend- 
vereinigung für nachhaltige Entwicklung (Shabab al-a’mal lil-tanmiya  
al-mustadama).

44|  Die LFJL engagiert sich stark für Meinungsfreiheit; ihre entsprechenden 
Lageberichte finden in nationalen wie internationalen Medien Aufmerk-
samkeit; vgl. ihren Bericht zur Lage der Meinungsfreiheit 2015: Sawti 
Report: Freedom of expression in Libya, September 2015, http://www.
libyanjustice.org/downloads/Publications/sawti-report--%28en%29.pdf 
(letzter Abruf: 31.10.2015).

45|  Vgl. die Webseite http.://www.libyabodycount.org (letzter Abruf: 31.10.2015).
46|  Auf der VLW-Webseite heißt es hierzu: „The Voice of Libyan Women is 

an advocacy organization that provides Libyan women with a platform 
to raise their voices, advocate for their needs, and actively participate 
in their country’s political processes. Traditionally, the role of women 
in public life in Libya has been very limited and is deeply rooted in pa-
triarchal values and traditions. The Libyan Women’s Charter is a newly 
developed project designed to inspire a unified national women’s move-
ment. The Voice of Libyan Women’s members are currently conduct-
ing online outreach and a tour to speak with women across the country 
to identify specific needs and demands. Ultimately, this project aims 
to unite every Libyan woman under a single charter, or call for action, 
that can be used to influence a constitution and result in greater gender 
equality, empowerment, and opportunities“; http://www.vlwlibya.org/
womenscharterproject/ (letzter Abruf: 31.10.2015); vgl. auch https://
www.facebook.com/media/set/?set=a.200344886731200.40111.135705
886528434&type=1) (letzter Abruf: 31.10.2015).

47|  Ein Networking-Defizit förderte bereits die NCVO-Untersuchung von 
2013 zutage; vgl. NCVO (2013), a. a. O. (Anm. 5), S. 6–7.

48|  Vgl. Details in: Libyan CSO mapping (2015), a. a. O. (Anm. 41), S. 18.
49|  Die Webseite der nur 2013 aktiven LCSO (http://www.libyacso.org) ist 

deaktiviert; die Facebook-Seite (https://www.facebook.com/libyacso) ist 
seit 2013 nicht mehr aktualisiert.

50|  Circa 17 Prozent der ZGO konnten mit den zur Verfügung stehenden 
Mitteln die Kosten der laufenden Aktivitäten gerade abdecken; nur zwei  
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Prozent der ZGO gaben an, über genügend Mittel zu verfügen, um auch  
künftige Projekte planen zu können. Vgl. auch NCVO (2013), a. a. O. 
(Anm. 5), S. 6 (Financial resources)

51|  Vgl. zum Kontext Mikaïl, Barah: Civil society and foreign donors in Libya,  
Madrid 2013, http://fride.org/download/WP_Lybia.pdf (letzter Abruf: 
31.10.2015). 

52|  Die „Freunde Libyens“ sind eine Staatengruppe, die sich anlässlich einer 
Konferenz in Paris am 1.9.2011 formierte, um den damals amtierenden 
NTC bzw. den politischen Transformationsprozess in Libyen konstruktiv 
zu begleiten. 

53|  Vgl. Foundation for the Future: Assessing needs of civil society in Libya.  
An analysis of the current needs and challenges of the civil society in  
Libya, Amman, November 2011, http://www.foundationforfuture.org/en/
Portals/0/PDFs/ASSESSING%20NEEDS%20OF%20CIVIL%20SOCIETY 
%20IN%20LIBYA.pdf (letzter Abruf: 31.10.2015); vgl. auch Salhi, Walid/ 
Jibara, Khalil (Hrsg.): Mapping and participatory needs assessment of 
civil society in Libya, Amman 2012, http://www.foundationforfuture.
org/en/Portals/0/Publications/Mapping%20and%20Participatory%20
Needs%20Assessment%20of%20Civil%20Society%20in%20Libya.pdf 
(letzter Abruf: 31.10.2015). 

54|  Diese Hilfe richtete sich nicht nur an ZGO, sondern auch an staatliche 
Einrichtungen wie die High National Election Commission (zur Durch-
führung der Parlamentswahlen 2012 und 2014 sowie der Wahl der Ver-
fassungskommission im Februar 2014) oder die Verfassungskommission 
(„Komitee der 60“), deren Aufgabe die Ausarbeitung einer neuen liby-
schen Verfassung ist (z. B.Expertise des Max-Planck-Instituts, der in 
Berlin ansässigen Democracy International Reporting oder der Ameri-
can Bar Association zur Ausarbeitung der neuen Verfassung).

55|  Hauptaufgabe der United Nations Support Mission in Libya (UNSMIL) 
ist es seit ihrer Begründung durch Resolution 2009 des Sicherheits-
rates der Vereinten Nationen vom 16.9.2011, die libyschen staatli-
chen Institutionen beim Aufbau geordneter Strukturen zu unterstützen; 
2015 unternahm sie vor allem Anstrengungen zur Beilegung des Bür-
gerkrieges. Die UNSMIL unterhält im Rahmen ihrer Arbeitsbereiche 
„Democratic transition“ und „Rule of law & Human rights“ auch enge 
Beziehungen zur Zivilgesellschaft; insbesondere Frauenorganisationen 
riefen in einem offenen Brief vom 27.2.2015 (vgl. Libya Herald 28.2.2015) 
die UNSMIL auf, sich noch stärker zugunsten der ZGO zu engagieren. 
Vgl. zur UNSMIL die ausführliche Website http://unsmil.unmissions.org/ 
(letzter Abruf: 31.10.2015).

56|  Die DCAF hat sich auch um ihr Informationsportal zur Entwicklung des 
Sicherheitssektors in Libyen verdient gemacht; vgl. http://www.marsad.ly/ 
en/ (letzter Abruf: 31.10.2015).

57|  Vgl. Human Rights Council – United Nations: Technical assistance for 
Libya in the field of human rights, New York, Report A/HRC/25/42, 
13.1.2014, S. 15 (Civil society). 

58|  Vgl. zum SCELT-Projekt allgemein https://www.google.de/search?q= 
friends+of+libya&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=T0W7VZKEHMm4s 
wHZzbsY#q=Support+to+civic+engagement+in+Libya‘s+transition (letz- 
ter Abruf: 31.10.2015); zur Projektphase II vgl. http://www.ly.undp.org/
content/libya/en/home/presscenter/articles/2015/06/07/undp-launches-
phase-ii-of-civic-engagement-grant-fund-new-themes-draw-greater-
number-of-libyan-csos.html (letzter Abruf: 31.10.2015).

59|  Vgl. MEPI in Libya, http://mepi.state.gov/where-we-work2/libya.html 
(letzter Abruf: 31.10.2015).
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60|  Vgl. http://www.icnl.org (letzter Abruf: 31.10.2015).
61|  Vgl. http://www.npwj.org; zum Aspekt „Civil society capacity-building 

training on transitional justice“ vgl. http://www.npwj.org/ICC/Libya-
NPWJ-provides-civil-society-capacity-building-training-transitional- 
justice-and-accountabi (letzter Abruf: 31.10.2015).

62|  Vgl. zur Organisation allgemein http://www.acted.org, zum Engagement 
in Libyen http://www.acted.org/fr/libye (letzter Abruf: 31.10.2015).

63|  Vgl. hierzu die Projektwebseite http://cil.org.ly/en/ (letzter Abruf: 
31.10.2015); dort heißt es: „Civil Initiatives Libya (CIL) is a project, 
that aims to strengthen the capacity of emerging civil society organisa-
tions (CSOs), working with Libyan and European CSOs and Institutions 
to help build a vibrant, active and independent civil society in Libya. 
The project consists of four main components: (1) The set up of four 
multi-purpose training centres for emerging CSOs, (2) Providing spe-
cialised training modules to CSOs, (3) Working with local actors to pro-
duce local development plans, (4) Facilitating dialogue and exchange 
between Libyan and European CSOs and Institutions.“

64|  Vgl. http://www.foundationforfuture.org (letzter Abruf: 31.10.2015).
65|  Vgl. Foundation for the Future (2011), a.a.O. (Anm. 53); zu den Aktivi-

täten in Libyen bis 2014 vgl. im Detail http://www.foundationforfuture.
org/en/WebPresence/LibyaOffice/Activities/Workshop.aspx (letzter Ab-
ruf: 31.10.2015).

66|  Vgl. http://unsmil.unmissions.org/Default.aspx?tabid=5291&language= 
en-US (letzter Abruf: 31.10.2015); „UNSMIL approaches women’s em-
powerment as a core dimension of delivering on its mandate across all 
areas. The Mission promotes women’s rights and facilitates a process 
by which their needs, aspirations and challenges are taken into account. 
Key issues include women’s participation in elections, including their 
standing for office, and in constitutional processes; women’s engage-
ment in the transitional justice and reconciliation processes, including 
the aspects relating to missing persons; gender sensitive security sec-
tor reform; and the strengthening of national and civil society capaci-
ties to safeguard women’s rights and investigate violations.“ 

67|  Vgl. http://www.ifes.org/ (letzter Abruf: 31.10.2015); IFES hat in Work-
shops, teilweise zusammen mit der International Management Group 
durchgeführt, nicht nur ZGO in Wahlangelegenheiten (Schreiben von 
Kandidaturen, Wahlkampf usw.) geschult, sondern auch Mitarbeiter der 
staatlichen High National Electoral Commission, die für die Durchfüh-
rung von Wahlen zuständig ist.

68|  Vgl. http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id=475&id_type=10 und 
http://spring-forward.unwomen.org/en (letzter Abruf: 31.10.2015). 

69|  Vgl. IFES-Positionspapier vom 19.3.2015, https://www.ifes.org/news/ 
libyan-women-take-lead-building-peace-and-democracy (letzter Abruf: 
31.10.2015).

70|  Vgl. die Ausführungen von Bughaighis, Wafa: Women leading political par-
ticipation, public service, and transitional justice in Libya, in: Global Wom-
en’s Leadership Initiative: Women in democratic transitions in the MENA 
region, Washington D.C. 2013, S. 21–24, http://www.wilsoncenter.org/ 
sites/default/files/Women_in_democratic_transitions_in_the_MENA_ 
region_compilation.pdf (letzter Abruf: 31.10.2015).

71|  Barah (2013), a.a.O. (Anm. 51); islamistische Organisationen und Mili-
zen argumentierten hinsichtlich der empfangenen Hilfe aus den Golf-
staaten (primär Katar) nicht analog; für sie ist ihre Unterstützung aus 
den Golfstaaten „Hilfe für die richtige Sache“.
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72|  Vgl. Khalifa, Asma: After the revolution: Challenges facing the civil so-
ciety in the new Libya, in: ONTRAC, Oxford, Nr. 52, September 2012, 
S. 3–4, http://www.intrac.org/data/files/resources/751/ONTRAC-52- 
Enabling-space-for-civil-society-action.pdf (letzter Abruf: 31.10.2015).

73|  Vgl. Cairo Institute for Human Rights: Freedom of association in North 
Africa, Kairo 2013, http://www.cihrs.org/wp-content/uploads/2013/05/
Freedom-of-Association-in-North-Africa.pdf (letzter Abruf: 31.10.2015); 
vgl. zum regionalen Kontext: Solidar: Freedom of association under 
threat in the Middle East and North Africa 2013, http://www.solidar.org/
IMG/pdf/60_mena_foa.pdf (48 S.) (letzter Abruf: 31.10.2015).

74|  Vgl. Ministry of Culture and Civil Society: Ministry of culture and civil  
society controls on the activities of international organizations sup-
porting civil society in Libya, Tripolis, 1.6.2012, http://www.icnl.org/
research/library/files/Libya/foreign-org-control-en.pdf (letzter Abruf: 
31.10.2015).

75|  Libya Herald, Tripolis, 31.5.2012 (Ministry of Culture and Civil Society to 
regulate relationship between foreign and domestic NGOs).

76|  Vgl. ergänzend POMED: The role of civil society in Libya’s transition, 
Washington D.C., Diskussionsveranstaltung, 7.8.2013, http://pomed.org/ 
wordpress/wp-content/uploads/POMED-Notes-The-Role-of-Civil- 
Society-in-Libyas-Transition.pdf (letzter Abruf: 31.10.2015).

77|  Vgl. z. B.Libya Herald, 30.8.2015 (Libyan activists calls on international 
community to help solve Libyan crisis).

78|  Die islamistischen Akteursgruppen umfassen die bereits im Kampf ge-
gen Qaddafi entstandenen islamistischen Brigaden, die überwiegend 
aus Misrata stammenden Brigaden, die seit 2014 das Rückgrat der 
„Operation Fajr“ bilden, die 2014 neu entstandenen IS-Zellen, die nach 
2011 entstandenen islamistischen Parteien einschließlich der Justice 
and Development Party der libyschen Muslimbruderschaft, islamistische 
Vereinigungen (oft kenntlich an ihren religiös gefärbten Namen wie al-
Sabil-Vereinigung oder al-Rahma-Vereinigung), islamistische Prediger 
und den Mufti (Dr. Sadiq al-Ghariani). Zu den Akteuren der Gegenseite  
zählen die nichtislamistisch ausgerichteten „revolutionären Brigaden“ 
und die embryonale libysche Armee, die seit Mai 2014 den Kern jener  
Streitkräfte bilden, die mit der „Operation Karama“ gegen Islamisten 
kämpfen; ferner diverse Parteien, darunter als größte die National Forces  
Alliance von Mahmud Jibril, die Mehrheit der Zivilgesellschaft, in erster 
Linie Menschenrechts- und Frauenorganisationen, liberale Imame, Jour-
nalisten, Hochschullehrer. Vgl. auch Mattes (2014), a.a.O. (Anm. 27).

79|  Vgl. Estival, Jean-Pierre: L’impossibilité totale pour les ONG d’agir dans 
une Libye en décomposition, in: Estival, Jean-Pierre: Les ONG au secours 
des révolutions arabes, Paris 2014, S. 67–79; Perroux, Jean-Louis  
Romanet: Libya’s untold story: Civil society amid chaos, Middle East 
Brief, Waltham MA, Nr. 93, Mai 2015, http://www.brandeis.edu/crown/
publications/meb/MEB93.pdf (letzter Abruf: 31.10.2015).

80|  Vgl. Human Rights Watch, New York, 8.8.2013 (Libya: Wave of political 
assassinations); New York Times, 11.3.2014 (Political killings still plagu-
ing post-Qaddafi Libya).

81|  Vgl. International Service for Human Rights: Libya – The situation of 
human rights defenders, Genf, August 2014, http://www.ishr.ch/sites/ 
default/files/article/files/libyabriefingpaper.pdf (letzter Abruf: 
31.10.2015); UNSMIL, 23.3.2015 (Women face setbacks in New Libya),  
Libya Herald, Tripolis, 29.3.2015 (Human rights defenders in Libya at  
serious risk of being murdered says UNHCR) sowie den Bericht: 
UNSMIL/Office of the United Nations High Commissioner for Human  
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Rights: Human rights defenders under attack, Tripolis/Genf, 25.3.2015, 
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/LY/HumanRightsDefenders 
Libya.pdf (letzter Abruf: 31.10.2015). 

82|  Vgl. Dailykos (US blog), 25.9.2014: Libyan activist says its worse than 
under Qaddafi.

83|  Vgl. z. B. ihre Konferenz vom 24. bis 25.8.2015 in Tunis (UNSMIL, 
26.8.2015: Libyan women dialogue meeting in Tunis) und vom 8. bis 
10.10.2015 in Tunis zur Diskussion des Beitrags von Frauenorganisa-
tionen zum innerlibyschen Dialogprozess (UNSMIL, 16.10.2015: Libyan 
women discuss peace and security).

84|  Ausländische Botschaften und internationale Organisationen verließen  
wegen der Kämpfe im Juli 2014 Tripolis und zogen sich in der Regel 
nach Tunesien zurück.

85|  Vgl. UNDP/UNICEF: Libyan CSO mapping (2015), a. a. O. (Anm. 41), 
S. 4–5.

86|  Vgl. die aktive Webseite http://fgmovement.org/ (letzter Abruf: 
31.10.2015), wo es heißt: „The Free Generation Movement is a NGO made  
up of independent activists working towards the development and progres-
sion of Libya and Libyan society.We aspire to be the voice of change and 
the driving force for progression.“ Vgl. auch https://www.facebook.com/ 
GMovement (letzter Abruf: 31.10.2015).

87|  Vgl. zur Menschenrechtsarbeit Algheitta, Nasser: The future of hu-
man rights protection in the new Libya: prospects and challenges, 
Msida/Malta 2014, https://www.um.edu.mt/__data/assets/pdf_
file/0003/206355/jmalghitta022014web.pdf (letzter Abruf: 31.10.2015).

88|  Vgl. den Bewertungsbericht des International Service for Human Rights: 
Libya – The situation of Human rights defenders, Genf, August 2014, 
http://www.ishr.ch/sites/default/files/article/files/libyabriefingpaper.pdf 
(letzter Abruf: 31.10.2015).

89|  Vgl. zur Anhörung International Service for Human Rights, Genf, 18.5.2015: 
http://www.ishr.ch/news/libya-implement-upr-recommendations-repeal- 
restrictions-freedom-expression-association-and assembly (letzter Ab-
ruf: 31.10.2015). Vgl. ergänzend LFJL: Civil society organisations wel-
come Libya’s UN human rights review and call on the State of Libya to 
accept and implement recommendations, Tripolis, 19.5.2015, http://
www.libyanjustice.org/news/news/post/190-civil-society-organisations- 
welcome-libyaas-un-human-rights-review-and-call-on-the-state-of-libya- 
to-accept-and-implement-recommendations (letzter Abruf: 31.10.2015). 



Marokkos säkulare Zivilgesellschaft: 
Von der Verfassung gestärkt, in der 
Praxis vor einer ungewissen Zukunft 
 
Dörthe Engelcke

 
Zusammenfassung  
Im zivilgesellschaftlichen Bereich kam es seit 2011 in Marokko nicht 
zu großen Umbrüchen. Stattdessen verfestigten sich bereits beste-
hende Tendenzen: Die Zivilgesellschaft hat sich noch weiter spezia-
lisiert, professionalisiert und aufgesplittert und die Staatsführung 
reagierte auf den veränderten politischen Kontext ähnlich wie seit 
den 1990er Jahren, indem sie neue staatliche Organisationen grün-
dete, bestehende reformierte oder versuchte, autonome zivilgesell-
schaftliche Akteure zu kooptieren, um die Hegemonie des Staates 
im öffentlichen Raum wieder herzustellen. Zudem werden weiterhin 
repressive Mittel eingesetzt, sobald zivilgesellschaftliche Organisa-
tionen (ZGO) mit Tabus brechen und die „rote Linie“ der tolerierten 
Positionen zur Monarchie und zur territorialen Integrität Marokkos 
überschreiten. Dennoch eröffnete König Mohamed VI. mit der von 
ihm 2011 vorangetriebenen neuen Verfassung, die weitreichende 
Zugeständnisse an die Zivilgesellschaft beinhaltet, vollkommen neue 
Perspektiven für langfristige strukturelle Veränderungen. Seit 2011 
ist eine Reihe säkular und demokratisch orientierter ZGO entstan-
den, die sich thematisch sehr stark auf kulturelle, gesellschafts- 
verändernde Themen und Demokratieerziehung fokussieren. Ihr 
Ziel ist es, langfristige Veränderungen herbeizuführen und eine kri-
tische Öffentlichkeit heranzuziehen. Es geht ihnen mit ihren Projek-
ten darum, mit der Bevölkerung zu arbeiten und die in der neuen 
Verfassung gewährten Freiheiten voll auszuschöpfen; sie handeln  
nicht gegen die Monarchie als solche. Die in breiten Teilen der marok-
kanischen Gesellschaft positiv rezipierte Verfassung, die faktisch 
dem Individuum und der Zivilgesellschaft umfassende Rechte und 
Freiheiten gewährleistet, wird bislang von der Regierung und den 
staatlichen Institutionen unzureichend in die Praxis umgesetzt. Seit 
Mitte 2014 sind darüber hinaus Einschränkungen der Versamm-
lungsfreiheit und des Handlungsspielraums verschiedener ZGO zu 
verzeichnen. 
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1. Staat und Zivilgesellschaft bis 2011

1.1. Erste Öffnungsphase 

Seit Mitte der 1980er Jahre nahm die Zahl der ZGO, die keine Wohl-
fahrtsorganisationen waren, sondern sich auf spezifische politische 
Themenfelder fokussierten, zu.1 Vor allem Menschenrechtsorganisa-
tionen, Frauengruppen und Organisationen, die zu Amazigh-Rechten 
arbeiten, wurden neu gegründet. Die Expansion der Zivilgesellschaft 
wurde durch den wirtschaftlichen und politischen Liberalisierungs-
prozess, den Marokko seit Mitte der 1980er Jahre durchlief, voran-
getrieben. Auslöser für die Öffnung gegenüber der Zivilgesellschaft 
war die schwere Schuldenkrise Marokkos, die in den 1970er Jah-
ren ihren Ursprung hatte, als Marokkos Staatseinnahmen sich dank 
des hohen Phosphatpreises zwischen 1973 und 1974 verdreifach-
ten und die staatlichen Ausgaben erhöht wurden. Ein Rückgang der 
Phosphatpreise, schwache Ernten und steigende Verteidigungsaus-
gaben für die Besetzung der Westsahara lösten infolgedessen eine 
Wirtschaftskrise aus. Die marokkanische Regierung war 1983 ge-
zwungen, ein Abkommen mit dem Internationalen Währungsfonds 
abzuschließen, um Kredite aufnehmen und die Schulden neu struk-
turieren zu können. Als Auflage musste Marokko Reformen durch-
führen, mit denen die Staatsausgaben gesenkt werden konnten. 
Dies bedeutete vor allem eine Kürzung von Subventionen sowie Pri-
vatisierungsmaßnahmen. Steigende Energie- und Lebenshaltungs-
kosten führten seither immer wieder zu gewaltsamen Ausschreitun-
gen und Protesten der Bevölkerung.2

Zur schwierigen wirtschaftlichen Lage kam hinzu, dass in den 1980er  
und 1990er Jahren die internationale Kritik an der Menschenrechts-
situation in Marokko lauter wurde. Ein Bericht von Amnesty Interna-
tional aus dem Jahr 1990 prangerte beispielsweise Folter und Miss- 
handlungen in marokkanischen Gefängnissen und in Polizeigewahrsam 
an.3 Diese Kritik traf zusammen mit Marokkos Bemühungen um eine 
engere Anbindung an Europa. 1987 stellte die marokkanische Regie- 
rung offiziell den Antrag, in die Europäische Gemeinschaft aufgenom- 
men zu werden. Der Antrag wurde unter anderem mit dem Verweis 
darauf abgelehnt, dass Mitgliedstaaten volle Demokratien sein müs-
sen. 1988 verurteilte das Europäische Parlament die Praxis willkürli-
cher Verhaftungen und den Gebrauch von Folter und forderte König 
Hassan II. dazu auf, die Situation in marokkanischen Gefängnissen 
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zu verbessern. Die prekäre Menschenrechtssituation hatte auch di-
rektere finanzielle Folgen für Marokko. Die Europäische Union ver-
weigerte Marokko 1992 ein Hilfspaket aufgrund der schlechten Men-
schenrechtssituation.4

Es waren somit insbesondere die wirtschaftliche Krise und die inter- 
nationale Kritik an der Menschenrechtssituation, die König Hassan II. 
veranlassten, neue politische Partizipationsmöglichkeiten zu schaf-
fen und ZGO zuzulassen. Sie sollten vor allem die sozialen Auswir-
kungen der notwendig gewordenen wirtschaftlichen Reformeingriffe 
auffangen und damit die Folge eines gescheiterten Entwicklungs-
prozesses abschwächen.5 Um die staatliche Kontrolle über den zivil-
gesellschaftlichen Bereich nicht zu verlieren, wurden allerdings Teile 
der neuen Zivilgesellschaft in staatliche Initiativen eingebunden und 
kooptiert oder es wurden eigene, staatliche Organisationen mit ver-
gleichbarer Aufgabenstellung gegründet. Ein ähnliches staatliches 
Vorgehen ist auch seit 2011 zu beobachten. 

1.2. Die zivilgesellschaftlichen Pioniere

Die ersten marokkanischen ZGO, die auf der Basis der universellen 
Menschenrechte standen und für demokratische Reformen eintra-
ten, gingen aus politischen Parteien hervor. Die Marokkanische Liga 
für Menschenrechte LMDH (Ligue Marocaine des Droits de l’Homme) 
wurde beispielsweise 1972 als Organisation der Istiqlal-Partei (Unab- 
hängigkeitspartei) gegründet. Als die Istiqlal-Partei 1977, nach fünf-
zehn Jahren in der Opposition, wieder Regierungspartei wurde, re-
duzierte sich allerdings der Handlungsspielraum der LMDH, weil 
sie zu abhängig von der Istiqlal-Partei war und sich deren politi-
schem Kalkül unterwerfen musste. Intellektuelle, die der linken 
Union sozialistischer Volkskräfte USFP (Union Socialiste des Forces 
Populaires) nahestanden, entschieden daraufhin 1979, eine zweite 
Menschenrechtsorganisation, die Marokkanische Vereinigung für 
Menschenrechte AMDH (Association Marocaine des Droits Humains), 
zu gründen. 1983 vollzog die AMDH wiederum die Trennung von der 
USFP. Ein radikaler Splitterflügel der USFP, die Partei der demokra-
tischen Avantgarde und des Sozialismus PADS (Parti d’Avantgarde 
Démocratique et du Socialisme), gewann die Kontrolle über die 
AMDH. In der zweiten Hälfte der 1980er Jahre war die AMDH nicht 
mehr handlungsfähig, weil sie wegen ihrer extrem kritischen Hal-
tung zur Monarchie Opfer von Repressionen wurde.6 
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Die Einschränkungen, unter denen die stark politisierten Menschen-
rechtsorganisationen AMDH und LMDH litten, überzeugten eine 
Gruppe von USFP-Aktivisten von der Notwendigkeit, eine weitere 
Menschenrechtsorganisation zu gründen, die einen anderen Ansatz 
verfolgte. 1988 wurde die Marokkanische Organisation für Menschen- 
rechte OMDH (Organisation Marocaine des Droits de l’Homme) ins 
Leben gerufen. Die OMDH suchte im Gegensatz zur AMDH nicht die 
direkte Konfrontation mit dem Staat und konnte deshalb ihre Akti-
vitäten ohne größere Behinderungen von Seiten des Staates aus-
üben.7 

Ebenso wie die ersten Menschenrechtsorganisationen gingen auch 
die ersten Frauenrechtsgruppen aus politischen Parteien hervor.8 
Viele Politikerinnen und Aktivistinnen waren enttäuscht über den 
mangelnden Fortschritt bei der Geschlechtergleichstellung inner-
halb der etablierten politischen Parteien. Diese Aktivistinnen rea-
lisierten, dass sie innerhalb ihrer Parteien auf Widerstand stießen 
und Frauenrechte deshalb nur mangelhaft vorantreiben konnten. 
Sie beschlossen deshalb, parteipolitisch unabhängige Organisatio-
nen zu gründen. 1987 entstand so die Demokratische Vereinigung 
der Frauen Marokkos ADFM (Association Démocratique des Fem-
mes du Maroc). Die ADFM entwickelte sich aus der Frauensektion 
der Partei für Fortschritt und Sozialismus PPS (Parti du Progrès et 
du Socialisme).9 Die Vereinigung Union Frauenaktion UAF (Union de 
l’Action Féminine), wurde 1987 von Mitgliedern der linksradikalen 
Partei OADP gegründet.10 

Neben der Frauenrechts- und der Menschenrechtsbewegung ge-
wann auch die Amazigh-Bewegung seit den 1980er und 1990er 
Jahren an Bedeutung, als eine Reihe von ZGO gegründet wurde, 
die sich vor allem für die Umsetzung der kulturellen und linguisti-
schen Rechte und die Anerkennung von Amazigh als Teil der natio-
nalen Identität einsetzten. 1991 wurde die sogenannte Satzung von 
Agadir (Charte d’Agadir) unterzeichnet, die zum ersten Mal explizit 
die politischen Forderungen der Amazigh-Bewegung formulierte.11 

1.3. Staatliche Förderung der Zivilgesellschaft und Vereinnahmung 
des zivilgesellschaftlichen Diskurses seit den 1990er Jahren 

In den 1990er Jahren leitete König Hassan eine Phase der politi-
schen Liberalisierung ein. Die Gründung und die Aktivitäten von 
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ZGO wurden folglich zunehmend toleriert. Gleichzeitig wurden 
staatliche Einrichtungen geschaffen, mit deren Hilfe die Monarchie 
selbst eine prominente Position beim Schutz von Menschenrechten 
einnehmen konnte. Die staatlichen Einrichtungen bildeten ein Ge-
gengewicht zum Diskurs der ZGO. Zum anderen bemühte sich der 
Staat, die autonomen ZGO zu kooptieren und zu kontrollieren, um 
sicher zu gehen, dass Reformprozesse innerhalb der Parameter des 
Staates ablaufen.12

Als frühe Reaktion auf den neuen Diskurs von marokkanischen Men- 
schenrechtsorganisationen und auf die zunehmende internationale 
Kritik setzte König Hassan 1990 einen Konsultativrat für Menschen-
rechte, den CCDH, ein. Der CCDH hatte eine rein beratende Funk-
tion und unterstand direkt dem König, der als Einziger den CCDH 
konsultieren konnte. Die Reaktion auf die Frauenbewegung verlief 
ähnlich. Zudem wurde 1990 innerhalb des Außenministeriums eine 
Koordinierungsstelle für ausländische Finanzmittel zugunsten von 
Institutionen und ZGO, die Frauenförderung betrieben, eingerich-
tet.13 Mit Hilfe staatlicher Organisationen wurde die Arbeit autonomer 
zivilgesellschaftlicher Akteure zu replizieren versucht, um diese da-
durch zu neutralisieren bzw. ihren Einfluss zu beschränken. Dabei 
ging es vor allem darum, die Hegemonie des Staates im öffentlichen 
Raum wieder herzustellen.14 

Durch eine geschickte Ämterpolitik gelang es, zivilgesellschaftliche 
Akteure in die staatlichen Strukturen zu integrieren und sie da-
mit zu kooptieren. Respektierte Individuen der Zivilgesellschaft üb-
ten immer wieder öffentliche Ämter aus wie beispielsweise Omar 
Azziman, Gründungsmitglied und ehemaliger Präsident der OMDH. 
Omar Azziman wurde 1993 zum ersten Menschenrechtsminister  
Marokkos ernannt und war zwischen 1997 und 1998 Justizminister.15 
Unter König Mohamed VI. setzte sich seine offizielle Karriere fort. 
Seit November 2011 ist Omar Azziman Berater im Königlichen Kabi-
nett. Ein weiteres Beispiel ist Nouzha Skalli, Gründungsmitglied und 
ehemalige Präsidentin der ADFM. Sie war von Oktober 2007 bis Ja- 
n uar 2012 Ministerin für Solidarität, Frauen, Familie und soziale Ent-
wicklung. Derartige Beispiele sind keine Seltenheit. 

König Mohamed VI. verstand es nach seiner Amtsübernahme 1999 
mit seiner Reformpolitik verschiedene zivilgesellschaftliche Bewe-
gungen in die staatlichen Initiativen einzubinden. Die Beziehung der 
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Frauenorganisationen zur Monarchie entwickelte sich so beispiels-
weise von einer Position der kritischen Opposition hin zu einer stär-
keren Kooperation. Es kam zu einer Angleichung der Interessen, weil 
der König durch die von ihm angestoßenen Reformprojekte wie der 
Familienrechtsreform Schlüsselforderungen der Frauenbewegung 
aufgriff und umsetzte.16 Die Frauenbewegung ließ damit von ihrem 
umfassenderen Reformanspruch ab, der auch eine Demokratisie-
rung der politischen Rahmenbedingungen beinhaltet hatte, und ak-
zeptierte, dass aus ihrem Forderungskatalog spezifische Aspekte 
wie die rechtliche Situation von Frauen herausgegriffen und im Rah-
men der bestehenden Strukturen Maßnahmen zur sukzessiven Ver-
besserung der Rechtslage in Angriff genommen wurden. Der wach-
sende Einfluss islamistischer Akteure auf Politik und Gesellschaft 
seit Mitte der 1990er Jahre zementierte die Allianz zwischen Monar-
chie und Frauenbewegung noch zusätzlich, weil die Frauenorganisa-
tionen die Monarchie als Schutz vor einem stärkeren islamistischen 
Einfluss wahrnahmen.17 

Die Amazigh-Bewegung durchlief einen ähnlichen Prozess. König 
Mohamed VI. kündigte am 30. Juli 2001 die Gründung des Königli-
chen Instituts für Amazigh-Kultur (IRCAM) an, das 2002 seine Arbeit 
aufnahm. Die Verfassung von 2011 erklärte Amazigh schließlich zur 
offiziellen Sprache und erfüllte damit eine zentrale Forderung der 
Amazigh-Bewegung, die von vielen politischen Parteien einschließ-
lich der islamistischen PJD und der nationalistischen Istiqlal-Partei 
bislang stets abgelehnt worden war. Der König hatte sowohl die Fa-
milienrechtsreform als auch die Offizialisierung der Amazigh-Spra-
che trotz breiter Opposition aus dem islamistischen und arabisch-
nationalistischen Parteienspektrum verfügt. Dies erhärtete auch bei 
der Amazigh-Bewegung die Überzeugung, dass Wandel nur mit Hilfe 
des Königs möglich sei. 

1.4. INDH ein Mittel staatlicher Kooptationspolitik

Der bisher umfangreichste staatliche Kooptierungsversuch der Zivil-
gesellschaft fand 2005 statt, als die Nationale Initiative für mensch-
liche Entwicklung INDH (Initiative Nationale du Développement Hu-
main) ins Leben gerufen wurde. Das Investitionsvolumen der INDH 
als auch die Art und Weise, wie die Projekte umgesetzt wurden, 
hatten Rückwirkungen auf die Zivilgesellschaft. 
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Die INDH ist eine königliche Initiative, die Gelder für Projekte auf 
kommunaler Ebene in unterentwickelten urbanen und ländlichen Re- 
gionen bereitstellt. Die Bombenanschläge von Casablanca im Mai 
2003, bei denen die Attentäter aus einem der Elendsviertel der 
Stadt stammten, hatte einmal mehr verdeutlicht, dass Maßnahmen 
des Staates in diesen Elendsvierteln zugunsten ihrer marginalisier-
ten Bewohner erfolgen müssen. Das Budget der ersten Phase der  
INDH von 2006 bis 2010 betrug 10 Milliarden marokkanische Dirham 
(MAD), etwa 900 Millionen Euro, und finanzierte ungefähr 20.000 
Projekte. In der zweiten Phase von 2011 bis 2015 stieg das offizielle  
Budget um 70 Prozent auf 17 Milliarden MAD (1,5 Milliarden Euro) 
an. Die von der INDH geförderten Projekte werden mit Hilfe lokaler  
ZGO umgesetzt. Die Verantwortung für die Bereitstellung einiger 
öffentlicher Dienstleistungen wurde damit auf die Zivilgesellschaft 
übertragen. Die Geldmittel, die im Rahmen der INDH vergeben wer-
den, führten dazu, dass die Anzahl der lokal engagierten ZGO seit 
Beginn der Initiative anstieg.18 

Laut Statistiken des Innenministeriums lag die Zahl der aktiven ZGO  
im Jahr 2014 bei circa 60.000. Das kumulierte Budget dieser Orga- 
nisationen betrug nach offiziellen Statistiken 2011 rund 880 Million  
MAD (etwa 73 Millionen Euro).19 Die meisten dieser ZGO sind un-
politisch. Vier Fünftel von ihnen sind lokale Organisationen, die im 
sozialen Bereich tätig sind. Sie übernehmen Aufgaben, die zuvor 
traditionell in den staatlichen Bereich fielen. Die Entbindung des 
Staates von sozialen Dienstleistungen im Zuge der Privatisierung 
wird damit zumindest teilweise wieder aufgefangen. 

Der Staat unterstützt in besonderem Maße ZGO, die Entwicklungs-
arbeit leisten und unpolitisch sind. Im Gegensatz dazu wird regime-
kritischen Organisationen der Zugang zu Geldern verwehrt. Die INDH 
trieb damit den Trend der staatlichen Kooptierung der Zivilgesell-
schaft, der in den 1990er Jahren bereits eingesetzt hatte, voran und  
sie weitete den Handlungsspielraum und den Einfluss des Innen- 
ministeriums auf lokaler Ebene aus.20 Der quantitative Zuwachs an 
ZGO, der oft als Demokratisierungsprozess gedeutet wird, ist somit 
nicht immer in diesem Sinne wirksam; er kann auch, wie im Zusam-
menhang mit der INDH-Initiative deutlich wird, eine unpolitische 
Dimension haben und bestehende Strukturen stärken. 
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2. Neue Rahmenbedingungen für zivilgesellschaftliches 
Engagement

2.1. Die Verfassung von 2011

Marokko erlebte in den ersten Monaten des Jahres 2011 wie alle 
Staaten Nordafrikas eine Protestwelle. Sie erreichte jedoch nicht die 
Ausmaße der Proteste in Tunesien, Ägypten und Libyen, wo es zum 
Sturz der Regierungen und in Libyen sogar zum Zusammenbruch 
der staatlichen Strukturen und zu einem Bürgerkrieg kam. In Ma-
rokko wurden die Proteste 2011 von der Bewegung des 20. Februar  
angeführt, die nicht hierarchisch organisiert war und ein breites 
Spektrum an ideologischen Strömungen vereinte. Sie wurde sowohl 
von Jugendlichen und jungen Erwachsenen der Mittelschicht getra-
gen, die eine säkulare Gesellschaftsordnung anstrebten, als auch 
von islamistischen Akteuren, insbesondere von Mitgliedern der Ge-
meinschaft für Gerechtigkeit und Wohltätigkeit (Jama’at al-Adl  
wal-Ihsan). Obwohl die einzelnen Akteure sehr unterschiedliche Ge-
sellschaftsmodelle anstrebten, vereinte sie kurzfristig die Forderung 
nach sozialer Gerechtigkeit und Rechtsstaatlichkeit sowie die Kritik 
an Korruption und Machtmissbrauch.

Säkulare, demokratische und an den universellen Menschenrechten 
orientierte ZGO spielten bei diesen Protesten Anfang 2011 bis auf 
wenige Ausnahmen keine Rolle; zumindest unterstützten sie die Be-
wegung des 20. Februar nicht offiziell.21 Dennoch hat gerade diese 
Kategorie von ZGO von der neuen Verfassung profitiert, die durch 
die Proteste vorangetrieben worden war und die den Status zivil-
gesellschaftlicher Akteure aufwertete. Prominente Aktivisten der 
Bewegung des 20. Februar wurden dagegen zunehmend Opfer von 
Repressionen. 

König Mohamed VI. kündigte in seiner Rede vom 9. März 2011 eine 
umfassende Verfassungsreform an und nahm damit der Bewegung 
des 20. Februar den Wind aus den Segeln, weil er Forderungen der 
Protestierenden aufgriff.22 Die neue Verfassung von 2011 macht 
Frauengruppen und der Amazigh-Bewegung wichtige Zugeständnisse  
in den Bereichen kulturelle, Menschen- und Frauenrechte. Außer- 
dem regelt sie das Verhältnis von Staat und Zivilgesellschaft zum 
Teil neu. Die Verfassung stärkt die Rechtssicherheit von ZGO und  
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räumt der Zivilgesellschaft insgesamt größeren politischen Gestal-
tungsspielraum ein.

Die Verfassung legt beispielsweise fest, dass sich ZGO frei bilden 
und ihre Aktivitäten im Rahmen der Einhaltung der Verfassung und 
entsprechender Gesetze ohne Restriktionen ausüben können. ZGO 
können nur auf Grundlage eines richterlichen Beschlusses aufgelöst 
oder suspendiert werden. Die Verfassung erklärt, dass ZGO im Kon-
text der partizipativen Demokratie zur Ausarbeitung und Durch-
führung sowie zur Evaluierung der Arbeit gewählter und staatlicher 
Institutionen beitragen (Artikel 12). Der Staat ist darüber hinaus 
verpflichtet, neue Institutionen zu gründen, um zivilgesellschaft-
liche Akteure in die Ausarbeitung, Durchführung und Evaluierung 
seiner Projekte einzubeziehen (Artikel 13). Die Zivilgesellschaft hat 
ferner das Recht, Gesetzesanträge einzureichen (Artikel 14) sowie 
Petitionen vorzulegen (Artikel 15). 

Die neue Verfassung macht ebenso wichtige Zugeständnisse an 
Frauenrechtsgruppen, indem sie Männer und Frauen als gleich- 
gestellt erklärt. Es wird jedoch spezifiziert, dass die „Konstanten 
des Königreichs“ respektiert werden müssen, was sehr vage ist 
und die neue Regelung zumindest teilweise aufweicht. Der Staat 
verpflichtet sich zudem, Parität zwischen Männern und Frauen her-
zustellen. Artikel 19 der Verfassung schreibt zu diesem Zweck die 
Gründung einer Instanz der Parität vor. Was kulturelle Rechte be-
trifft, so erkennt die Verfassung zum ersten Mal Amazigh als offi-
zielle Sprache an (Artikel 5). Damit wurde eine zentrale Forderung 
der Amazigh-Bewegung erfüllt. 

2.2. Die Gesetzeslage für zivilgesellschaftliche Akteure seit 2011

Die Gründung und Arbeit von ZGO wird durch das Gesetz für Ver-
einigungen geregelt.23 Die Gesetzeslage hat sich seit 2011 nicht 
verändert. Das Gesetz garantiert zwar in Artikel 2 das Recht auf 
Vereinigungsfreiheit, grenzt dieses aber zugleich durch vage bzw. 
weit auslegbare Bestimmungen ein: Es dürfen nur Organisationen 
gegründet werden, die nicht sittenwidrig sind, die keine Verletzung 
der islamischen Religion darstellen und die die territoriale Einheit 
und die Monarchie nicht gefährden (Artikel 3). 
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ZGO müssen bei der zuständigen lokalen Behörde einen Antrag auf  
Registrierung stellen. Daraufhin erhalten sie eine provisorische Em- 
pfangsbestätigung ihres Antrags. Falls die Anfrage die rechtlichen 
Bedingungen erfüllt, erfolgt die permanente Registrierung automa- 
tisch innerhalb von 60 Tagen. Alle offiziell registrierten ZGO können  
öffentliche Gelder sowie Hilfen aus dem Ausland beziehen (Artikel 6). 

Viele der progressiveren Bestimmungen des Gesetzes werden in 
der Praxis nicht umgesetzt. Zahlreiche ZGO, die nach 2011 gegrün-
det wurden, warten noch immer auf ihre permanente oder vorläu-
fige Registrierung. Einige ZGO berichten, dass sie trotz Nachfrage 
keine Empfangsbestätigung bekamen, als sie ihren Antrag auf Re-
gistrierung stellten. Erst nach mehrmaligem Nachhaken erhielt bei-
spielsweise CAPDEMA im Jahr 2014 die provisorische Registrierung; 
die permanente Akkreditierung steht weiterhin aus.24

Diese ungewisse rechtliche Situation behindert die Arbeit zivilgesell- 
schaftlicher Akteure. Ohne eine permanente Genehmigung können 
sie zum Beispiel kein Bankkonto eröffnen und keine Gelder aus dem 
Ausland beziehen, wodurch die ZGO häufig in eine prekäre finan-
zielle Situation geraten. Zudem nutzen staatliche Institutionen den 
halblegalen Status von ZGO aus, um sie von Reformprozessen aus-
zuschließen. Das Institut Prometheus wollte beispielsweise eine Bil-
dungsreform anstoßen und hinterlegte einen entsprechenden Ent-
wurf bei der Interministeriellen Abteilung für Menschenrechte DIDH, 
die beim Regierungschef angesiedelt ist. Die DIDH lehnte es jedoch 
ab, den Entwurf entgegenzunehmen, weil die Organisation nicht of-
fiziell akkreditiert war.25 Ein Bericht von Human Rights Watch kriti-
sierte bereits 2009 diese Praxis, so dass es sich in diesem Fall nicht 
um eine neue Entwicklung handelt.26 Der Bericht erklärt, dass die 
Häufigkeit derartiger Fälle und die Tatsache, dass sie im ganzen 
Land auftreten, den Schluss zuließen, dass dies Teil einer offiziellen 
Politik sei, bestimmte Organisationen, die zu sensiblen Themen ar-
beiten, gezielt zu schwächen.27

Um die in der Verfassung von 2011 neu verankerten Rechte zu nutzen, 
müssen Gesetze erlassen werden, die diese Rechte regeln. Dieser Pro-
zess schreitet bisher nur sehr langsam voran. Dies lässt sich beispiels-
weise in Bezug auf die Rechte der Zivilgesellschaft, auf Frauenrechte 
und die Rechte der Amazigh-Bewegung feststellen. 
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Diese Verzögerung lässt sich auch dadurch erklären, dass es 2013 
zu einem Koalitionsbruch kam, der von der Monarchie forciert wurde,  
um die PJD-Regierung zu schwächen. Am 9. Oktober 2015 mahnte  
König Mohamed VI. dennoch in seiner Rede vor den beiden Kam-
mern des Parlaments zur Eröffnung der neuen Legislaturperiode die 
Verabschiedung dieser Gesetze und die Gründung der verfassungs-
mäßig vorgesehenen Instanzen an, darunter die Instanz für Gleich-
stellung und Bekämpfung jeder Form von Diskriminierung (Autorité 
pour la Parité et la Lutte contre toutes les Formes de Discrimina-
tions), der Nationale Rat für Sprachen und marokkanische Kultur  
(Conseil National des Langues et de la Culture Marocaine), der Kon- 
sultativrat für Jugend und Vereins- bzw. Verbandsaktivitäten (Conseil  
Consultatif de la Jeunesse et de l’Action Associative) sowie das Ver-
fassungsgericht.28

Die Regierung ist bei den bisherig vorgelegten Gesetzentwürfen zu-
dem oft nicht auf der Höhe der Verfassung, wie einige Beispiele illu- 
strieren:

Laut Verfassung soll die Partizipation der Zivilgesellschaft am Ge-
setzgebungsprozess gestärkt werden. Die Regierung legte im April 
2015 zwei erste Gesetzesentwürfe zum Einreichen von Petitionen 
und Gesetzesentwürfen durch die Zivilgesellschaft vor. Für den An-
trag einer Petition sind 7.200 Unterschriften notwendig, für einen 
Gesetzentwurf werden 25.000 Unterschriften benötigt. Alle Unter-
zeichner müssen im Wahlregister eingetragen sein. Der aktuelle Ge-
setzentwurf zu Petitionen sieht vor, dass diese dem Regierungschef 
vorgelegt werden müssen.29 Die Oppositionsparteien kritisieren, 
dass der Prozess unnötig schwierig und kompliziert gemacht werde, 
um Bürger zu entmutigen, eine Petition einzureichen und sich aktiv 
politisch zu beteiligen.30

Säkulare Frauenorganisationen hatten die neue Verfassung begrüßt.  
Vor allem die Verankerung von Geschlechtergleichheit sowie die 
Einrichtung einer Instanz für Parität und zur Bekämpfung jeglicher 
Form von Diskriminierung verbuchten Frauengruppen als Erfolg.31 
Frauenorganisationen monieren allerdings, dass der aktuelle Ge-
setzentwurf, der die Paritätsinstanz regulieren soll, nicht verfas-
sungsgemäß sei. Der vorliegende Gesetzentwurf sieht nämlich vor, 
dass die Instanz lediglich eine Meinung äußern, Empfehlungen ab-
geben, Studien durchführen sowie Sensibilisierungsarbeit leisten 
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kann.32 Dies stellt laut Frauenrechtsgruppen einen Widerspruch zur 
Verfassung dar, in der eine unabhängige Kommission mit weitrei-
chenderen Kompetenzen vorgesehen ist. Frauengruppen kritisieren  
außerdem, dass sie zum Gesetzentwurf von der Regierung nicht kon- 
sultiert wurden.33

Die neue Verfassung erklärt Amazigh zu einer offiziellen Sprache 
(Artikel 5). Dies bedeutet unter anderem, dass Amazigh in das ma-
rokkanische Bildungssystem integriert und an staatlichen Schulen 
unterrichtet werden muss. Der entsprechende Gesetzentwurf, der 
die Implementierung der Amazigh-Sprache regeln soll, ist jedoch 
noch immer nicht verabschiedet worden. Währenddessen legte die 
islamistische PJD einen Gesetzentwurf zum Schutz und der Stär-
kung der arabischen Sprache vor. Dies ist von der Amazigh-Bewe-
gung heftig kritisiert worden.34 

2.3. Der zivilgesellschaftliche Dialog 

Die Regierung hatte für den Zeitraum zwischen März 2013 und März 
2014 einen offiziellen Dialog mit der Zivilgesellschaft angesetzt. Der 
Dialog wurde vom zuständigen Minister für den Dialog mit dem Par-
lament und der Zivilgesellschaft organisiert. Ziel des Dialogs war 
es, zu ermitteln, wie die in der Verfassung neu verankerten Rechte 
der Zivilgesellschaft, die in Zukunft Gesetzesentwürfe vorschlagen 
und Petitionen vorlegen kann, in der Praxis umgesetzt werden kön-
nen. Zu diesem Zweck wurde ein Nationales Komitee für den Dia-
log mit der Zivilgesellschaft ins Leben gerufen, das achtzehn Tref-
fen innerhalb Marokkos und zwei Treffen in Europa mit Vertretern 
der Auslandsmarokkaner organisierte. An diesen Treffen nahmen 
insgesamt über 7.000 Repräsentanten der Zivilgesellschaft teil. Am 
Ende des einjährigen Dialogs wurde ein Bericht veröffentlicht, in 
dem unter anderem die Annahme einer nationalen Satzung zur par-
tizipativen Demokratie empfohlen wurde. Der Bericht betont die Be-
deutung der Partnerschaft zwischen Staat und Zivilgesellschaft.35

Zu Beginn bestand das Nationale Komitee für den Dialog mit der  
Zivilgesellschaft aus 14 Mitgliedern. Moulay Ismaïl Alaoui, ein ehe-
maliger Präsident der Partei Fortschritt und Sozialismus PPS (Parti 
du Progrès et du Socialisme), wurde zum Präsidenten des Komitees 
ernannt. Drei Professoren waren Mitglieder des Komitees: Mohamed 
Tozy, Abdallah Saaf und Said Bennis. Die Anzahl der Mitglieder 



129

wuchs dann jedoch von 14 auf etwa 60 Mitglieder an, weil alle  
Ministerien Repräsentanten schickten. Es handelte sich damit fak-
tisch nicht mehr um einen Dialog zwischen Mitgliedern der Zivil-
gesellschaft, sondern um einen Dialog zwischen der Regierung und 
der Zivilgesellschaft.36 Das Vorgehen des für den Dialog mit der  
Zivilgesellschaft zuständigen Ministers wurde von jenen ZGO, die 
zum Dialog nicht eingeladen worden waren, darunter viele un-
abhängige säkulare Frauen- und Menschenrechtsorganisationen, 
aufs Heftigste kritisiert. 

Dieser Vorgang weist auf ein Problem hin, das die Lage der säkula-
ren ZGO und die Umsetzung von Teilen der Verfassung von 2011 er-
schwert: Seit Januar 2012 führt gemäß Verfassung die als stärkste 
Partei aus den Legislativwahlen von 2011 hervorgegangene islamis- 
tische Partei PJD (Partei Gerechtigkeit und Entwicklung) die Regie-
rung. Wenngleich die PJD politische Freiheiten verficht, wie etwa 
das Recht auf Versammlungs-, Organisations- und Redefreiheit, so 
sind insbesondere ihre gesellschaftlichen Vorstellungen mit denen 
der säkularen ZGO nicht vereinbar.

Die Lage wird dadurch noch konfrontativer, dass dieser Disput sich 
zuvorderst um jene gesellschaftlichen, in der Verfassung veranker-
ten Rechte dreht, die für die säkularen ZGO von zentraler Bedeu-
tung sind. Hervorzuheben sind hier die Geschlechtergleichheit sowie 
die Anerkennung und Implementierung von Amazigh als National-
sprache. Die PJD-geführten Regierungen, unterstützt von konser-
vativ orientierten Parteien, bremsten bislang die Umsetzung einiger 
der von der neuen Verfassung gewährten Rechte aus und reagier-
ten in diesen Bereichen bisher nur auf Druck von Seiten des Königs. 

Am weiteren Prozedere der säkularen ZGO, die sich kritisch zu dem 
von der Regierung eingeleiteten Nationalen Dialog mit der Zivil-
gesellschaft äußerten und sich ihm verweigerten, lässt sich die-
se Problematik gut erkennen. Die Kritiker des Regierungsvorgehens 
organisierten sich im April 2012 um den sogenannten Appell von 
Rabat, zu dem der sehr monarchienahe Kamal Lahbib, Präsident des 
Forum des Alternatives Maroc (Forum Alternativen für Marokko), 
und Abdellah Saaf, Professor für Politikwissenschaft und ehemaliger 
Bildungsminister, aufriefen.37 Abdellah Saaf war ursprünglich an der 
staatlichen Initiative beteiligt gewesen, schloss sich dann aber dem 
Appell von Rabat an, der nicht zuletzt auch als breiterer Versuch 
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der Monarchie gesehen werden kann, die PJD-geführte Regierung 
auch jenseits von zivilgesellschaftlichen Fragen zu konfrontieren. 

Der Appell von Rabat vom 11. April 2012 forderte einen intra-zivil-
gesellschaftlichen Dialog.38 An dem Treffen der Befürworter des Ap-
pells von Rabat waren 500 Teilnehmer anwesend, die eine Vielzahl 
von ZGO repräsentierten. Zwischen Mai und November 2013 organi-
sierten die Unterzeichner des Appells mehrere öffentliche Debatten 
und zwanzig regionale Treffen, um die Rolle der marokkanischen Zi-
vilgesellschaft zu diskutieren. Die Mitglieder der Gruppe kritisierten 
die Zusammensetzung des staatlichen Komitees für den Dialog mit 
der Zivilgesellschaft, das für die Unterzeichner des Appells von  
Rabat kein echter Dialog mit der marokkanischen Zivilgesellschaft 
sein kann, weil ein zentraler Teil der unabhängigen Zivilgesellschaft 
bewusst ausgeschlossen wurde. Der Appell sieht den von der Regie-
rung geführten Dialog mit der Zivilgesellschaft als Mittel an, die  
Zivilgesellschaft stärker zu kontrollieren und deren Autonomie zu 
beschneiden.39

Die Nominierung von Abdelali Hamieddine als Berichterstatter 
des staatlichen Dialogkomitees wurde besonders kritisiert, weil 
Hamieddine laut Unterzeichner des Appells von Rabat kein echter 
Vertreter der unabhängigen und säkularen Zivilgesellschaft sei.  
Abdelali Hamieddine ist führendes Mitglied der islamistischen Partei 
PJD und leitet zudem eine PJD-nahe Menschenrechtsvereinigung, 
die Association Al Karama pour les Droits de l’Homme. Hamieddine 
selbst bezeichnete die Kritik als rein politisch motiviert und als Ver-
such, die PJD-geführte Regierung zu boykottieren.40 Die Erfahrung 
des zivilgesellschaftlichen Dialogs verdeutlicht, wie politisiert die-
ses Thema ist. 

Die Umsetzung der Verfassungsbestimmungen in die Praxis, das 
heißt die entsprechende Anpassung des Rechtskorpus, die Einrich-
tung der in der Verfassung vorgesehenen Instanzen bzw. Räte, die 
über die Umsetzung u. a. der Gleichstellung und der Förderung der 
Amazigh-Sprache als zweiter offizieller Sprache wachen und sie vo-
rantreiben sollen, erfolgt deshalb sehr langsam. Der „Umbau“ des 
Systems erfordert von allen Beteiligten – also von den politischen 
Parteien, den Gewählten auf lokaler und nationaler Ebene, den Re-
gierungsmitgliedern, den Amtsinhabern in den Verwaltungen (ins-
besondere auch im Justizbereich) und in den Sicherheitsorganen 
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sowie der Monarchie selbst – enorme mentale und praktische An-
passungsleistungen und eine grundsätzliche Reformwilligkeit.

Die „roten Linien“ der marokkanischen Politik blieben zudem weit-
gehend unverändert. Kritik am König oder der königlichen Familie  
wird nicht toleriert. Ebenso sind Kritik an der Verbindung zwischen 
politischer und wirtschaftlicher Macht sowie das Aufdecken von Kor-
ruption auf höchstem Niveau nicht geduldet.41 Nicht in Frage gestellt  
werden durfte ferner die Zugehörigkeit der Westsahara zu Marokko.  
Gegen Organisationen oder Individuen, die diese Tabus überschrit-
ten, wurde strafrechtlich vorgegangen; allerdings bahnt sich hier 
seit Sommer 2015 möglicherweise eine Änderung an. Eine erste,  
bereits 2005 von Sahraouis in der Westsahara gegründete Menschen- 
rechtsorganisation, die Sahraouische Vereinigung für Opfer von 
Menschenrechtsverstößen (ASVVDH), die Menschenrechtsverstöße  
staatlicher Institutionen in der Westsahara aufdeckte, wurde im Au-
gust 2015 offiziell als Vereinigung anerkannt.42 Gleichzeitig wurde 
die geplante Eröffnung einer IKEA-Filiale in Marokko im September 
2015 kurzfristig untersagt, als bekannt wurde, dass die schwe-
dische Regierung angeblich die Polisario Front unterstützt, welche 
die Unabhängigkeit der Westsahara fordert.43 Es kommt außerdem 
immer wieder zu Verfolgung und Verhaftungen von sahraouischen 
Aktivisten, die häufig vor Militärgerichten angeklagt werden.44

Der Reformprozess ist zwar mit der Verfassungsreform 2011 zwei-
fellos angestoßen worden, sein Fortschreiten wird jedoch nicht selbst-
verständlich sein, wie unter anderem die Rückschritte bei der Ver-
sammlungsfreiheit und dem allgemeinen Handlungsspielraum 
verschiedener ZGO seit Mitte 2014 verdeutlichen.45 Vor allem Grup-
pen und einzelne Personen, die aktiv an der Bewegung 20. Februar  
teilgenommen haben, wurden Opfer von Repressionsmaßnahmen 
des Staates. Noch wird die Verfassung nur mangelhaft umgesetzt. 

3. Die Entwicklung zivilgesellschaftlicher Akteure seit 2011 und 
staatliche Reaktionen

Die Bewegung des 20. Februar verlor bereits Ende 2011 an Schwung.  
Sie hatte zwar keine Neukonfiguration der bestehenden politischen 
Verhältnisse herbeigeführt, sie trug jedoch zu einer allgemeinen 
Politisierung der Gesellschaft bei:46 Viele säkulare zivilgesellschaft-
liche Initiativen, die nach 2011 entstanden sind, wurden entweder 



132

von ehemaligen Aktivisten des 20. Februar mitbegründet oder von 
jungen Erwachsenen ins Leben gerufen, die zwar nicht selbst an den  
Protesten teilgenommen hatten, aber durch die Proteste politisiert 
wurden. 

3.1. Neue Ansätze und staatliche Reaktionen

Generell verfestigten sich nach 2011 im säkularen zivilgesellschaft-
lichen Bereich bereits bestehende Tendenzen der Spezialisierung, 
Professionalisierung und Fragmentierung der ZGO. Die Fragmentie-
rung von Interessen ist auch eine Folge der neuen Verfassung. Der 
korporatistische Charakter der Verfassung sorgt dafür, dass einzelne  
ZGO wie beispielsweise jene der Amazigh- oder der Frauenbewe-
gung begonnen haben, sich auf diejenigen Punkte der Verfassung 
zu konzentrieren, die ihre spezifischen Interessen betreffen, anstatt 
ihre Ziele und Aktivitäten in den Kontext einer umfassenderen För-
derung von Demokratisierung zu stellen.

Viele der seit 2011 gegründeten säkularen ZGO greifen zudem neue 
Themen auf und etablieren neue Arbeitspraktiken. Sie unterschei-
den sich sowohl in ihrer Form als auch in ihrer Zielsetzung von vor-
herigen Initiativen. Zurückzuführen ist dies vor allem auf eine Lern- 
erfahrung dieser ZGO von der Bewegung 20. Februar. Die ehemaligen 
säkularen Aktivisten und Unterstützer der Bewegung des 20. Februar  
konzentrieren sich zwar auf die langfristige Förderung von Demo- 
kratie und Menschenrechten, gehen dabei jedoch mit einem neuen 
Ansatz vor. 

Thematisch widmen sich viele dieser neu gegründeten ZGO kultu-
rellen Themen und engagieren sich bei der Theater-, Literatur- und 
generellen Kulturförderung. Organisatorisch brechen diese ZGO mit 
bisherigen Mustern, indem sie, anstatt Veranstaltungen in geschlos-
senen Räumen zu organisieren, bewusst den öffentlichen Raum in 
Beschlag nehmen und Theaterstücke oder Diskussionsrunden auf 
offener Straße darbieten. Diese Projekte haben zum Ziel, ein neues 
Publikum zu erschließen und die allgemeine Öffentlichkeit einzubin-
den, zu informieren und zu sensibilisieren. Sie zielen auf langfris-
tige Veränderungen ab und wollen einer breiteren Bevölkerungs-
schicht Themen wie Demokratie und Menschenrechte näherbringen 
und nehmen deswegen den öffentlichen Raum, die Straße in Besitz. 
Was ihre innere Struktur anbelangt, so lehnen viele dieser neuen 
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ZGO eine zentrale Kontrollinstanz und die „klassischen“ Hierarchien 
ab. Einige ZGO haben beispielsweise absichtlich keinen Präsidenten 
mehr, sondern lediglich „nationale Koordinatoren“, die regelmäßig 
von den Mitgliedern gewählt werden. 

Viele ehemalige Aktivisten der Bewegung 20. Februar sind überzeugt, 
dass herkömmliche Arten der Mobilisierung wie Straßenproteste 
nicht funktioniert haben, weil das Regime viel zu stark sei. Die von 
ihnen gegründeten ZGO sollen in langfristiger Perspektive Verände-
rungen herbeiführen; sie sollen mit ihren Aktivitäten dazu beitra-
gen, eine kritische Öffentlichkeit zu entwickeln, die dann befähigt 
sein wird, den Demokratisierungsprozess voranzutreiben. Es geht 
ihnen bei diesen Projekten darum, mit der Bevölkerung zu arbei-
ten, um gesellschaftliche Veränderungen voranzubringen; es geht 
ihnen nicht darum, gegen das Regime zu arbeiten. Thematisch wird 
von den neu gegründeten säkularen zivilgesellschaftlichen Initiati-
ven deswegen mehr Wert auf Demokratieerziehung sowie kulturelle 
und künstlerische Projekte gelegt. Kulturprojekte, die auf die Ent-
wicklung einer demokratischen Kultur abzielen, stehen an vorders-
ter Stelle. Anders als die Protestbewegung des 20. Februar richten 
diese neuen ZGO keine klaren Forderungen an die Regierenden; sie 
versuchen stattdessen, durch ihre Aktivitäten Veränderungen an 
der gesellschaftlichen Basis, auf „Graswurzelebene“ herbeizuführen.

Generell wurde von staatlicher Seite die Transformation des politi-
schen Diskurses in einen kulturellen begrüßt, der als weniger ge-
fährlich für die Stabilität des politischen Systems angesehen wird. 
Zudem lässt sich eine gewisse Kontinuität in der Reaktion des Staa-
tes erkennen. Wie bereits vor 2011 schränkt der Staat die Arbeit zi-
vilgesellschaftlicher Akteure grundsätzlich nur ein, falls diese „rote 
Linien“ überschreiten. Ähnlich wie vor 2011 wird versucht, zivigesell- 
schaftliche Akteure zu kooptieren. Staatliche Räte, die in der neuen  
Verfassung verankert wurden, sollen zentrale Themen der säkula-
ren ZGO aufgreifen und auf diese Weise die Führung und Kontrolle 
des öffentlichen Diskurses übernehmen. 

Sie sollen – im Sinne des Königs – die Diskussionen in der Öffentlich- 
keit steuern, die sich mit der Gleichstellung der Geschlechter, dem 
Minderheitenschutz und Minderheitenrechten, der Abschaffung der 
Folter, der Korruptionsbekämpfung und Transparenz oder guter Re-
gierungsführung befassen, legen Berichte vor und sollen auf diese 
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Weise entsprechende Gesetzesänderungen prägen. Auch wenn diese  
Räte und Instanzen, wenn sie dem Verfassungstext folgen, im Sinne  
der säkularen ZGO aktiv sein werden, so riskieren teilnehmende 
ZGO, durch die Kooptation in diese Prozesse ihr eigenständiges An-
sehen und Profil in der Gesellschaft als unabhängige ZGO zu verlie-
ren. 

3.2. Kultur als neuer Schwerpunkt zivilgesellschaftlicher Aktivität

Seit 2011 widmeten sich zivilgesellschaftliche Akteure verstärkt 
kulturellen Themen. Der Grund hierfür liegt nach Angabe mehrerer 
ZGO in einer Lehre, die sie aus den Protesten von 2011 zogen. Die 
Bevölkerung, so die sehr elitäre Erkenntnis, sei nicht bereit gewe-
sen, sich für ein tatsächlich demokratisches politisches System zu 
mobilisieren, weil grundlegendes Wissen, Kommunikationsformen 
sowie eine demokratische Kultur fehlten. Die Kulturarbeit wird des-
halb als wichtige Voraussetzung angesehen, um das Bewusstsein 
der Bürger für Demokratie und Menschenrechte zu schärfen. Den 
Bürgern sollen demokratische Werte wie Toleranz und gewaltfreie 
Konfliktlösung vermittelt werden. Die kulturellen Initiativen verste-
hen sich auch als alternative Bildungsoffensiven, die einen Beitrag 
zur Volksbildung leisten wollen, was vom staatlichen Bildungssys-
tem versäumt wird. Im Folgenden werden zwei Initiativen und ihre 
Ansätze beispielhaft vorgestellt. 

Das „Théâtre de l’Opprimé“ 

Die Theatergruppe Théâtre de l’Opprimé (Theater des Unterdrück-
ten) wurde 2012 in Casablanca gegründet. Die Gruppe organisiert 
Theaterstücke zu politischen und sozialen Themen. Das Théâtre de  
l’Opprimé ist eine interaktive Form von Theater. An einem bestimm-
ten Zeitpunkt wird das Theaterstück unterbrochen und das Publi-
kum dazu aufgefordert, zu intervenieren. Das Publikum wird somit 
selbst zum Schauspieler. Diese Art des Theaters zielt darauf ab, die 
Zuschauer zu animieren, selbst aktiv Konflikte zu lösen und zusam-
men mit anderen konstruktive Lösungen zu finden. Die Stücke wer-
den nicht in geschlossenen Räumen, sondern auf offener Straße auf- 
geführt. Die Gruppe tritt in verschiedenen Städten in Marokko auf.

Hosni Almoukhlis, ein ehemaliger Aktivist der Bewegung des 20. Fe-
bruar und Leiter der Theatergruppe, erklärte: „Wir haben die Bewe-



135

gung des 20. Februars verlassen, weil wir nicht mehr so weiterma-
chen konnten. Wir mussten unsere Taktik ändern. Andauernd auf der  
Straße zu protestieren brachte uns nicht weiter. Wir wollten das Re-
gime nicht mehr konfrontieren. Das Regime ist sehr stark. Unser In-
teresse gilt den Menschen. Wir wollen mit den Menschen arbeiten 
und ihnen beibringen, in der Öffentlichkeit Kritik zu üben.“47 

Die Theatergruppe widmet sich einem breiten Spektrum an Themen.  
In dem Elendsviertel Sidi Moumen in Casablanca, aus dem die Atten- 
täter der Anschläge von 2003 stammten, arbeitet die Gruppe mit 
Frauen des Viertels. Die Frauen von Sidi Moumen schlugen vor, ein 
Stück über Hausarbeit zu erarbeiten. Die Frauen empfanden, dass 
ihre Arbeit im Haushalt nicht wertgeschätzt werde, weil Hausarbeit 
nicht als Arbeit anerkannt wird und es aus diesem Grund zu Span-
nungen in den Familien komme. Das Stück wurde zweimal in Sidi 
Moumen aufgeführt. Bei der zweiten Aufführung waren die Ehemän-
ner der Frauen anwesend. 

Ein anderes Stück, das die Gruppe in Kooperation mit Transparency 
Marokko organisierte, behandelte das Thema Korruption in der Jus-
tiz. Das Stück zeigt eine Gerichtsverhandlung. Während der Verhand- 
lung bekommt der zuständige Richter einen Telefonanruf. Das Stück 
stoppt und das Publikum wird animiert, zu intervenieren und zu ent- 
scheiden, wie der Richter sich verhalten soll. Das Stück wurde in 
fünf marokkanischen Städten aufgeführt.48 

In einem anderen Stück wurde das Thema Wahlen behandelt. Zwei 
Kandidaten treten gegeneinander an. Einer ist korrupt, der andere 
nicht. Das Publikum ist frei zu entscheiden, ob es wählen will oder 
nicht. Nach der Wahl stellt sich heraus, dass der neue Kommunal-
präsident sich nicht für die Kommune einsetzt. Das Stück wird wie-
der unterbrochen und das Publikum gefragt, was es in diesem Fall 
zu tun gedenke. Laut Hosni Almoukhlis begannen die Zuschauer, den  
Kommunalpräsidenten direkt anzusprechen, ihrem Ärger Luft zu 
machen und ihn zur Rechenschaft zu ziehen. Das Stück wurde in 
acht Städten aufgeführt.49

Der reale politische Einfluss der Theatergruppe bzw. der Lehren aus 
den Stücken ist schwer zu messen; was aber zweifellos mittelfristig  
die Wirkung in die Gesellschaf hinein erhöht, ist die Praxis, die Stü-
cke landesweit in verschiedenen Städten aufzuführen. Bei dem 
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Theaterstück zu den Wahlen waren je nach Aufführungsort zwischen  
150 und 500 Zuschauer anwesend.50 

Club de Conscience des Étudiants (sinngemäß: Studentischer Club 
zur Bewusstseinsbildung) 

Der Klub der säkular orientierten Studenten wurde 2007 an der natur- 
wissenschaftlichen Fakultät der Universität Ain Chock in Casablanca 
gegründet. Die Gründung des Klubs wurde durch die starke Präsenz 
islamistischer Studenten auf dem Campus der Universität und durch 
die vielen Missstände in der bestehenden studentischen Interessen- 
vertretung motiviert. Seit 2007 organisiert der Klub einen wöchent- 
lichen Filmabend mit anschließender Diskussion, an dem gesell-
schaftskritische Filme gezeigt werden. Einige der Klubmitglieder 
nahmen auch an den Protesten des 20. Februar 2011 aktiv teil. Die 
Erfahrung der Protestbewegung verstärkte auch bei ihnen das Be-
wusstsein, dass mehr gesellschaftliche Basisarbeit notwendig ist, 
um eine kritische Öffentlichkeit zu schaffen.51

Im Jahr 2012 begann die Gruppe deshalb einstündige Lektüre- 
sitzungen („une heure de lecture“) auf offener Straße zu organisie-
ren. Es haben bisher gut 100 solcher Sitzungen stattgefunden. Die 
Sitzungen sind offen für alle. Jeder bringt ein Buch seiner Wahl mit. 
An der Lektüre und der anschließenden Diskussion nehmen durch-
schnittlich 200 bis 300 Personen teil. Studenten lesen normalerweise  
nicht außerhalb des Unterrichts. Der Klub versucht, Studenten so-
wie die breitere Öffentlichkeit zum Lesen zu animieren und Lesen  
als Alltagsaktivität zu etablieren. Der Klub organisiert außerdem 
Theaterstücke und Konzerte, bei denen jeder Zuschauer bzw. Zuhö-
rer mit einem Buch bezahlen muss. Die Bücher werden gesammelt, 
um kleine Bibliotheken in ländlichen Gebieten einzurichten. Damit 
soll der Wert von Büchern betont werden und Jugendliche und junge 
Erwachsene, die sich für Musik und Theater interessieren, indirekt 
ans Lesen herangeführt werden.52

Die Reaktion des Staates 

Allgemein lässt der Staat diese kulturellen Projekte im öffentlichen 
Raum zu, er förderte sie zum Teil sogar und trug damit zu ihrer In-
stitutionalisierung bei, weil die Abkehr vom politischen und Hinwen- 
dung zum kulturellen Diskurs vom Staat als weniger systemgefähr-
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dend wahrgenommen wird.53 Wie auch in anderen Bereichen wur-
den staatliche kulturelle Organisationen geschaffen, um unabhängige  
ZGO zu kooptieren und um ein Gegengewicht zu schaffen. 

Die Toleranz des Staates gegenüber diesen Kulturprojekten lässt 
sich auch damit erklären, dass er ein Vakuum im öffentlichen Raum 
verhindern will. Der öffentliche Raum soll nicht den islamistischen 
Organisationen überlassen werden. Kulturelle Organisationen der 
säkularen Zivilgesellschaft werden also genutzt oder geduldet, um 
ein Gegengewicht zu den erstarkten Islamisten zu bilden. Die „ro-
ten Linien“ übertreten außerdem bisher nur wenige säkulare ZGO 
bei der Themenwahl für ihre kulturellen Projekte, anders als 2011, 
als beispielsweise die meisten Aktivisten der Bewegung des 20. Fe-
bruar zu einem Boykott der Wahlen aufgerufen hatten. Wenn nun 
aber das Théâtre de l’Opprimé in seinem Theaterstück über Wahlen 
die Zuschauer eventuell sogar dazu anregen will, zu wählen, kommt 
dies dem staatlichen Diskurs sehr entgegen, weil die Wahlbeteiligung 
in Marokko niedrig ist und dies das staatliche Narrativ von der par-
tizipativen Demokratie untergräbt.

Gegen Initiativen, die jedoch die „roten Linien“ überschreiten, wird 
konsequent vorgegangen. Die Aufführung eines Theaterstücks des 
Théâtre de l’Opprimé wurde 2015 untersagt und sogar ein nationales 
Aufführungsverbot verhängt. Das Stück mit dem englischen Titel 
„Mixed City“ (Gemischte Stadt) thematisiert die Probleme von Mi-
granten in Marokko. In dem Stück, das von der EU finanziert wurde, 
werden Themen wie Rassismus gegen Migranten und deren schwie-
riger Zugang zum Schul- und Gesundheitswesen behandelt. Das 
Stück wurde nur in Casablanca uraufgeführt. Geplante Aufführun-
gen in Tanger, Fes und Nador wurden mit Verweis auf administra-
tive Gründe untersagt.54 Migration ist ein sehr sensibles Thema in 
Marokko. Im November 2013 leitete König Mohamed VI. einen Ein-
gliederungsprozess für Migranten ohne regulären Aufenthaltstitel 
ein. Im Zuge dessen erhielten 18.000 Migranten, die zum Großteil 
aus dem subsaharischen Afrika kamen, eine Aufenthaltsgenehmi-
gung.55 Einwanderung nach Marokko ist zu einem königlichen The-
menbereich geworden; eine breite gesellschaftliche Auseinander-
setzung mit der Thematik ist deshalb unerwünscht.

Problematisch ist auch Kritik an Amtsträgern. Driss Boutarda und 
Mounir Raddaoui, zwei Mitglieder des Théâtre de l’Opprimé in Rabat, 
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mussten sich deshalb vor Gericht verantworten. Die beiden Ama- 
teurschauspieler hatten im Dezember 2012 einen Sketch in Rabat 
aufgeführt, der Funktionäre, darunter auch Fuad Ali El Himma, ei-
nen engen Vertrauten des Königs, verspottete.56 Zudem kommt es 
immer wieder zu vereinzelten Repressionsmaßnahmen, die keinem 
genauen Muster folgen. 2013 wurde eine Diskussion zu sexueller 
Belästigung, die der Club de Conscience des Étudiants organisiert 
hatte, von der Polizei gewaltsam aufgelöst. Es war nicht klar, wa-
rum gerade diese Veranstaltung zur Zielscheibe wurde.57

Der Staat unternahm außerdem Anstrengungen, die kulturelle Sphäre  
selbst zu besetzen. Die bereits 2006 auf Initiative des Königs ge- 
gründete Stiftung Hiba ist seit 2011 deutlich aktiver geworden. Die  
Stiftung vergibt Gelder für kulturelle Projekte und stellt Räume zur 
Verfügung.58 Ähnlich wie auch in anderen Bereichen versucht der 
Staat somit Konkurrenzangebote zu schaffen, die zum einen den 
Einfluss unabhängiger Organisationen eindämmen und zum ande-
ren helfen sollen, diese in staatliche Strukturen zu integrieren. Es 
kommt auch vor, dass erfolgreiche zivilgesellschaftliche Initiativen 
kopiert werden, wenn eine Kooptierung erfolglos bleibt. So hatte  
das Ministerium für Jugend beispielsweise versucht, den Club de 
Conscience des Étudiants zu kooptieren. Als der Klub dem Ministe-
rium die Zusammenarbeit versagte, begann das Ministerium paral-
lele Gruppen zu organisieren, die sich ebenfalls auf der Straße tref-
fen, um zu lesen.59 

3.3. Demokratieerziehung als neues Themenfeld 

Einige säkulare ZGO, die sich nach 2011 gründeten, widmen sich 
speziell dem Thema Demokratisierung. Ähnlich wie auch im Fall der 
kulturell engagierten ZGO versuchen diese Gruppen, nicht gegen 
das Regime, sondern an der Basis mit der Bevölkerung zu arbeiten. 
Dieser Ansatz gründet auch auf dem Bewusstsein, dass es Marokko  
an den notwendigen Werkzeugen für eine erfolgreiche Demokra-
tisierung fehlt, wie etwa starken politischen Parteien, starken Ge-
werkschaften und informierten Bürgern. Zahlreiche säkulare ZGO 
arbeiten zu Konzepten wie demokratische Werte, Menschenrechte 
und Rechtsstaat. Sie stehen für graduellen Wandel und Reformen. 
Zudem betreiben sie Lobbyarbeit und nehmen kritisch zu Regie-
rungsinitiativen Stellung. Sie wollen somit eine wichtige Kontroll-
funktion der öffentlichen Politik erfüllen.



139

Das Institut Prometheus für Demokratie und Menschenrechte

Zu diesen ZGO zählt zum Beispiel das Institut Prometheus für De-
mokratie und Menschenrechte, das 2013 gegründet wurde. Es hat 
sich zur Aufgabe gemacht, demokratische Werte zu vermitteln und 
eine demokratische Kultur auf der Basis der universell verbrieften 
Menschenrechte zu fördern. Vor allem Jugendliche sollen an den 
Themenkomplex Demokratie, Bürger- und Menschenrechte heran-
geführt werden. Die Mehrheit der neun Gründungsmitglieder war in 
der Bewegung des 20. Februar aktiv. Yassine Bezzaz, ein früherer 
Aktivist der Bewegung des 20. Februar und nationaler Koordinator 
des Institut Prometheus, erklärt den Ansatz der Organisation wie 
folgt: „Wir haben diskutiert, wie wir das Gefecht mit dem Regime 
weiterführen können. Viele Aktionen konfrontieren den Staat, aber 
nur wenige arbeiten wirklich mit der Gesellschaft – mit Studenten, 
mit jungen Leuten. Denn nicht nur die Regime sind das Problem. Es 
muss viel Arbeit an der Basis geleistet werden.“60 

Das Institut ist auf zwei Ebenen aktiv. Auf der Grasswurzelebene  
arbeitet die Organisation vor allem mit Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen, die zuvor noch nie in zivilgesellschaftlichen Gruppen 
aktiv waren. Das Institut will somit neue Zielgruppen erreichen. 
Ein Themenschwerpunkt ist die lokale Verwaltung. Das Institut be-
treibt darüber hinaus aktiv Lobbyarbeit und nimmt zu Gesetzes-
entwürfen kritisch Stellung. Als die Regierung den ersten Entwurf 
zum neuen Strafgesetz Anfang April 2015 veröffentlichte, initiierte 
Prometheus eine Kampagne unter dem Motto: „Das Strafgesetz wird 
nicht verabschiedet.“ Die Organisation kritisierte, dass der Entwurf 
des Strafgesetzes gegen die neue Verfassung sowie zahlreiche Men-
schenrechtskonventionen, die Marokko ratifiziert hat, verstoße und 
individuelle und persönliche Freiheitsrechte stark einschränke. Spe-
ziell das Fortbestehen der Todesstrafe sowie die Kriminalisierung 
von Abtreibung und des öffentlichen Fastenbrechens während des 
Ramadans wurden kritisiert. Das Strafgesetz ist bisher nicht ver-
abschiedet worden.61 Dies lässt sich auch auf die erfolgreiche Lobby- 
arbeit dieser Organisationen zurückführen.

CAPDEMA

Mit jungen Erwachsenen arbeitet auch Cap Démocratie Maroc 
(CAPDEMA). CAPDEMA wurde ursprünglich 2008 in Frankreich von 
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marokkanischen Studenten, die in Frankreich studierten, gegrün-
det. Animiert durch die Bewegung des 20. Februar wurde 2011 eine 
marokkanische Tochterorganisation ins Leben gerufen. Einige der 
jungen Erwachsenen, die dem marokkanischen Ableger beigetreten 
sind, waren in der Bewegung des 20. Februar aktiv. Die Mehrheit 
hat jedoch an der Protestbewegung nicht aktiv teilgenommen, wurde  
aber durch deren Aktionen zunehmend politisiert und inspiriert.62 
Themen wie die neue Verfassung, die Strafrechtsreform, die Wahlen 
oder das marokkanische Bildungssystem, nationale Identität, Ent-
wicklungspolitik und Demokratisierung werden diskutiert. Seit 2011 
organisiert CAPDEMA kostenfreie, für jeden zugängliche, dreitägige 
sogenannte Sommeruniversitäten.63 Zudem nimmt CAPDEMA ähn-
lich wie das Institut Prometheus kritisch Stellung zu aktuellen politi-
schen Vorhaben wie dem Wahlgesetz, der Legalisierung von Abtrei-
bung und der Pressefreiheit und gibt entsprechende Empfehlungen 
ab. Damit soll auch eine Kontrollfunktion der öffentlichen Politik 
ausgeübt und diese zur Rechenschaft gezogen werden.64

Die Reaktion des Staates

Allgemein schränkt der Staat ZGO wie CAPDEMA und das Institut  
Prometheus nicht in ihrer Arbeit ein, weil sie keine roten Linien 
überschreiten. Die Eingliederung ehemaliger Aktivisten der Bewe-
gung 20. Februar in ZGO wird begrüßt, weil sie damit kontrollier-
barer werden. Dennoch werden auch diese ZGO in ihrer Arbeit be-
hindert, weil ihnen die offizielle Registrierung entweder verweigert 
oder erschwert wird. Zudem werden sie nicht von staatlichen Insti-
tutionen zu bestimmten Reformprojekten konsultiert und damit be-
wusst ausgeschlossen.

3.4. Die Rolle von Berufsverbänden und Gewerkschaften 

Marokkos Gewerkschaft der öffentlichen Angestellten unterstützte 
die Demonstrationen am 20. Februar 2011 offiziell und viele ihrer 
Mitglieder nahmen daran teil.65 Einen Tag später, am 21. Februar 
2011, gab die Regierung bekannt, dass es Verhandlungen zwischen 
der Regierung und der Arbeitervertretung geben werde. Diese Ge-
spräche fanden im April 2011 statt und involvierten die vier wich-
tigsten Gewerkschaften. Aus Angst vor einer anhaltenden Mobili-
sierung der Gewerkschaften und Furcht um den sozialen Frieden 
machte die Regierung in den Bereichen Mindestlohn, Pensionen 
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und Beförderungen weitreichende Zugeständnisse. Die materiellen 
Forderungen der Gewerkschaften wurden damit erfüllt. Im Gegen-
zug verzichteten die Gewerkschaften darauf, die Proteste weiter zu 
unterstützen.66 

Im Bereich der Berufsverbände und Gewerkschaften sind seit 2011 
lediglich zwei wichtige neue Akteure entstanden. Zum einen haben 
sich zwei unabhängige Richterklubs gebildet, die die Unabhängigkeit 
der Justiz und die Einhaltung der Menschenrechte fordern. Zum an- 
deren gründete sich eine neue Studentenvereinigung, die Union des 
Étudiants pour le Changement du Système Éducatif (UECSE), die – 
wie bereits der Name sagt – für einen Wandel des Bildungssystems 
eintritt. Die UECSE fordert unter anderem die Demokratisierung 
und Reform des Bildungssystems. Beide Initiativen können weitest-
gehend frei ihre Aktivitäten entfalten. Dem üblichen Reaktionsmuster 
entsprechend versuchte der Staat allerdings die staatlich gelenkte 
Richterorganisation, die als korrupt und innovationsfeindlich galt, zu 
erneuern und aufzuwerten. 

Der Richter- und der Richterinnenklub

Die Verfassung von 2011 erlaubt zum ersten Mal die Gründung un-
abhängiger Richterorganisationen (Artikel 111). Eine Gruppe marok- 
kanischer Richter machte sofort von der neuen Verordnung Gebrauch 
und gründete im August 2011 den Richterklub (Nadi al-qudat). Die 
offiziellen Angaben der Mitgliederzahlen schwanken stark und vari- 
ieren zwischen 500 und 1.600 Mitgliedern.67 Der Klub fordert die Un- 
abhängigkeit der Justiz. Die Richter setzen sich gegen Korruption im 
Justizbereich und für mehr Transparenz ein.68 Der Klub organisierte  
bereits einige Protestaktionen und versucht, die aktuelle Justizreform  
durch regelmäßige Stellungnahmen aktiv mitzugestalten. Interne 
Probleme und Rivalitäten zwischen verschiedenen Fraktionen inner-
halb des Klubs erschweren jedoch die Arbeit der Organisation.69 

2011 gründeten Richterinnen ihren eigenen Richterklub, dessen 
Präsidentin Aïcha Naciri ist. Mittlerweile hat der Klub an allen Beru-
fungsgerichten Marokkos eine Vertretung. Der Klub hat etwa 630 
Mitglieder. Naciri erklärte, dass sich der Klub speziell für Frauen-
rechte und für bessere Zugangsbedingungen und Karrierechancen 
für Frauen in der Justiz einsetzt. Der Richterinnenklub fordert Pari-
tät für Männer und Frauen innerhalb der Justiz und beruft sich da-
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bei auf Artikel 19 der Verfassung. Für Frauenrechtsgruppen sind 
die Zugangsbedingungen von Frauen zur Justiz bisher keine Prio-
rität gewesen. Der Klub könnte damit einen wichtigen Beitrag zur 
Geschlechtergleichheit in der Justiz leisten und eine feministische 
Alternative zur Arbeit herkömmlicher Frauenrechtsgruppen darstel-
len, die wenig Unterstützung in der breiten Bevölkerung genießen. 
Zudem führt der Klub Schulungen zu Menschenrechten durch und 
setzt sich für eine frauenfreundliche Rechtsprechung ein. Der Klub 
ist außerdem bemüht, das Bewusstsein der Bevölkerung für Gesetze  
und speziell für das Familiengesetz zu schärfen, und arbeitet aktiv 
gegen die Eheschließung von Minderjährigen.70

Die Studentenunion UECSE 

Die UECSE wurde am 6. August 2012 gegründet und entwickelte 
sich seither zu einer Massenorganisation. Am Gründungstag wurden 
in über zwanzig Städten Marokkos Proteste für das Recht auf Bil-
dung organisiert. Die Bewegung schloss sich im Oktober 2012 der 
internationalen Studentenbewegung an. Im Februar 2013 bekam die 
Bewegung noch zusätzlich Zulauf, als ein Student bei einem Polizei-
einsatz in der Universität von Fes ums Leben kam.71 

Die Studentenvertretung UECSE setzt sich speziell für Bildungs-
reformen ein. Für die UECSE ist Bildung eine Voraussetzung für De-
mokratisierung. Das Manifest der UECSE erklärt, dass die Organi-
sation gegründet wurde, weil das gegenwärtige Bildungssystem in 
Marokko seine Aufgabe nicht erfüllt. Der Staat habe versagt, seinen 
Bürgern Zugang zu öffentlicher, kostenloser und qualitativ hoch-
wertiger Bildung zu gewährleisten. Die UECSE prangert die bislang 
gescheiterten Bildungsreformen an und kritisiert den Rückzug des 
Staates aus dem Bildungswesen im Zuge der zunehmenden Priva-
tisierung von Bildung. Zudem wird die fehlende interne Demokra-
tie im Schul- und Universitätssystem verurteilt. Die Organisation 
steht für Demokratie, Unabhängigkeit, Menschenrechte und Säkula-
rismus. Sie verteidigt das Recht auf Bildung und möchte eine natio-
nale Debatte zum Thema Bildung anstoßen.72 Wie auch die meisten 
anderen Organisationen, die nach 2011 gegründet wurden, empfin-
den die Mitglieder der UECSE, dass die Mobilisierung gegen das Re-
gime nicht zum gewünschten Erfolg geführt hat. Daher zielt auch 
diese Initiative darauf ab, mit der Bevölkerung zu arbeiten und eine 
kritische Studentenschaft zu formen.73
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Im September 2013 begann die UECSE mit den sogenannten Volks-
universitäten (Universités Populaires), wo Experten verschiedene 
Themen unterrichten. Das ebenfalls 2013 gestartete Projekt „Philo- 
sophie auf der Straße“ bedeutet konkret, dass junge Erwachsene 
Themen wie Liebe, Glaubensfreiheit, aber auch ein Thema wie die 
Rolle des Staates diskutieren. Dutzende Städte in Marokko nehmen 
an den Aktionen teil. Seit kurzem werden auch sogenannte Teach-ins  
organisiert. Anstelle von Sit-ins wird bei diesen Teach-ins nicht laut-
stark Protest geäußert, sondern durch Fortbildung im öffentlichen 
Raum „protestiert“. Bildung selbst wird damit Teil des Protests. Zu 
den Teach-ins werden Professoren, Gewerkschaftler und Experten 
für bestimmte Themen eingeladen. Diese Initiativen sind auch ein 
Versuch, eine Lücke im Bildungssystem zu schließen, denn die dis-
kutierten Themen werden in Schulen und Universitäten gar nicht 
oder nur unzulänglich behandelt.74

Im Mai 2015 stellte die UECSE formal einen Antrag auf ihre Akkredi-
tierung.75 Innerhalb der Organisation gab es allerdings Unstimmig-
keiten darüber. Ein Flügel, der gegen die offizielle Akkreditierung war,  
befürchtet, dass die Organisation über kurz oder lang vom System 
korrumpiert werden würde; wirklicher Wandel kann diesem UECSE-
Flügel zufolge nur außerhalb des assoziativen Feldes stattfinden, 
weil die Zivilgesellschaft zu leicht zu kooptieren ist. Dieser Flügel 
der UECSE lehnt außerdem Gelder von ausländischen Gebern ab.76 
Die Registrierungsdiskussion innerhalb der UECSE wurde vor al-
lem deshalb nötig, weil das European Endowment for Democracy 
der UECSE eine Finanzierung angeboten hat, aber nur offiziell regis-
trierte Organisationen externe Fördergelder beziehen können.77 

Die Reaktion des Staates

Weder die beiden Richterklubs noch die UECSE übertraten bisher die  
offiziellen „roten Linien“ oder nahmen bei ihren Reformbemühungen 
eine konfrontative Haltung gegenüber dem Staat ein. Daher waren 
sie eher selten staatlichen Repressionen ausgesetzt. Bei der UESCE 
kommt hinzu, dass sie ihre Aktionen spontaner und weniger syste-
matisch organisiert und an verschiedenen Orten abhält, was sie un-
berechenbarer macht und staatliche Gegenmaßnahmen erschwert.78

Die beiden Richterklubs versuchen, für die Unabhängigkeit der Jus-
tiz zu arbeiten, ohne die bestehenden Machtverhältnisse oder die 
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exekutive Rolle der Monarchie in Frage zu stellen. Sie stützen sich 
sogar explizit auf Reden des Königs, um ihren Forderungen nach 
Justizreform Nachdruck zu verleihen, und halten König Mohamed VI. 
an, die Justizreform selbst zu leiten. Der König wird damit als Teil 
der Lösung und nicht als Teil des Problems gesehen. Der weibliche 
Richterklub ist sogar staatlich sehr gefördert worden, weil er seit 
seiner Gründung für einen moderaten Reformkurs innerhalb der Pa-
rameter des Staates plädierte. Zudem ist der Richterinnenklub der 
erste seiner Art, nicht nur in Marokko, sondern in Nordafrika und 
dem Nahen Osten überhaupt, und hilft somit, das Ansehen Marok-
kos als Unterstützer von Frauenrechten zu untermauern. 

Von staatlicher Seite gab es zudem den Versuch, den in den 1970er 
Jahren gegründeten Richterverein Hassania (Amicale Hassania des 
Magistrats) neu zu beleben und damit eine glaubwürdige staatli-
che Richterorganisation als Gegengewicht zu schaffen. Die Amicale 
Hassania des Magistrats versuchte, die Koalitionsbildung zwischen 
den unterschiedlichen Richterorganisationen voranzutreiben.79 Dies 
geschieht hauptsächlich, um die unabhängigen Richterorganisatio-
nen in die staatlichen Strukturen zu integrieren.

3.5. Menschenrechtsorganisationen nach 2011

Die 1979 gegründete AMDH ist die wichtigste unabhängige, landes-
weit vertretene Menschenrechtsorganisation in Marokko mit etwa 
14.000 ehrenamtlichen Mitgliedern. Die AMDH weist auf Menschen-
rechtsverletzungen jeglicher Art hin und leistet gleichzeitig einen 
wichtigen Beitrag zur Menschenrechtserziehung in Schulen und Uni-
versitäten. Die AMDH ist damit zwar kein neuer Akteur, dennoch 
veränderte sich ihre Situation seit 2011 maßgeblich, weil die Orga-
nisation zunehmend Zielscheibe staatlicher Repressionen wurde. 

Der Handlungsspielraum der AMDH verschlechterte sich deutlich, 
nachdem am 15. Juli 2014 Innenminister Mohamed Hassad im Parla- 
ment schwere Vorwürfe gegen „gewisse“ Menschenrechtsorganisatio-
nen erhob. Unter anderem beschuldigte der Minister diese Menschen-
rechtsorganisationen, die nicht namentlich genannt wurden, unter 
dem Vorwand der Menschrechtsarbeit eine „ausländische Agenda“  
zu verfolgen. Ihre Aktionen hätten das Ziel, die marokkanischen  
Sicherheitskräfte zu schwächen.80 Obwohl keine Namen genannt 
wurden, wusste die marokkanische Öffentlichkeit, dass Innenminister 
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Hassan die AMDH zu diesen Organisationen zählte. Der Widerspruch 
zwischen dem öffentlichen Bekenntnis des Königs zur Förderung der 
Zivilgesellschaft und der aktuellen Politik zeigt sich daran, dass das 
Innenministerium vom König und nicht der PJD-geführten Regierung 
kontrolliert wird. 

Im Februar 2015 beschuldigte Innenminister Hassad vor der parla- 
mentarischen Kontrollkommission der öffentlichen Finanzen eine 
wiederum namentlich nicht genannte Organisation, sechs Millio-
nen MAD (etwa 550.000 Euro) jährlich aus dem Ausland zu bezie-
hen, ohne diese ordnungsgemäß zu deklarieren. Wiederum war klar, 
dass sich die Anschuldigungen gegen die AMDH richteten.81 Allein 
2014 wurden über 60 Veranstaltungen der AMDH verboten.82

Das harsche Vorgehen des Staates gegen die AMDH hängt mit ver-
schiedenen Ereignissen zusammen. Zum einen war die AMDH eine  
der wenigen ZGO, die offiziell die Proteste der Bewegung des 20. Fe-
bruar unterstützt hatte. Sie stellte der Bewegung des 20. Februar  
ihre Ressourcen und ihr Netzwerk zur Verfügung. Die erste inter-
nationale Pressekonferenz wenige Tage vor der ersten Massen-
demonstration wurde in den Räumen der AMDH in Rabat organi-
siert.83 Die AMDH ist außerdem international sehr gut vernetzt und 
arbeitet eng mit Human Rights Watch und Amnesty International 
zusammen, die sehr kritische Berichte zur Menschenrechtssitua-
tion in Marokko veröffentlicht haben. Die AMDH überschreitet zu-
dem regelmäßig die „roten Linien“. Ein Beispiel sei angeführt: Als 
Amnesty International im Mai 2015 einen Bericht zu Folter in Ma-
rokko veröffentlichte, löste das einen nationalen Skandal aus. Die 
AMDH hatte Amnesty International bei der Datensammlung für ih-
ren Bericht unterstützt. Amnesty International erhebt in dem Be-
richt schwere Vorwürfe gegen den Staat.84 Der Bericht erklärt, dass 
trotz des Folterverbots in der neuen Verfassung (Artikel 22) Vorfälle 
von Folter und Misshandlung regelmäßig in ganz Marokko vorkom-
men. Der Bericht listet 173 Fälle von Folter und Misshandlung auf, 
die sich zwischen 2010 und 2014 ereignet haben sollen. In dem Be-
richt heißt es ferner, dass eine Diskrepanz besteht zwischen dem 
offiziellen Bekenntnis, Folter zu beenden, und dem Versagen, Täter 
strafrechtlich zu verfolgen.85 

Laut Mourad Errarhib, dem Direktor der Abteilung für Kooperation 
und internationale Beziehungen beim Nationalen Rat für Menschen-
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rechte CNDH (Conseil National des Droits de l’Homme), empfand der 
marokkanische Staat, dass er Opfer einer Instrumentalisierung der 
Menschenrechtsfrage geworden sei.86 In der offiziellen Erklärung 
der DIDH wurde die Zuverlässigkeit der Daten, auf die sich der Be-
richt stützte, in Frage gestellt. Die Erklärung kreidet vor allem an, 
dass Amnesty mit Organisationen zusammengearbeitet habe, die 
„bekannt sind für ihre konträren Positionen gegenüber nationalen 
Entscheidungen“.87 Die AMDH hatte Amnesty International geholfen, 
Folteropfer zu treffen. Die Organisation wurde deshalb beschuldigt, 
einer ausländischen Nichtregierungsorganisation zu helfen, den in-
ternationalen Ruf Marokkos zu beschädigen.

Die AMDH unterstützt außerdem das Recht der Westsahara auf 
Selbstbestimmung, womit sie die offizielle Politik und Marokkos  
Anspruch auf die Westsahara in Frage stellt. Die Haltung der AMDH 
in dieser Frage wird als Angriff auf die territoriale Einheit Marokkos 
gesehen. Zudem erlaubt die AMDH kleineren Organisationen, denen 
die offizielle Akkreditierung verweigert wird und die Opfer staatli-
cher Repressionen sind, ihre Räume zu nutzen. 

Das Netzwerk RAVI

Als Reaktion auf die anhaltenden Einschränkungen ihrer Versamm-
lungsfreiheit gründeten ZGO, die Opfer von Verboten wurden, am 
15. Juli 2015 das Netzwerk RAVI (Réseau des Associations Victimes 
d’Interdiction). Vierzehn ZGO gehören RAVI an. Das Netzwerk ruft 
den Staat dazu auf, die Einschränkungen für ZGO, die seit Januar 
2014 wirksam sind, einzustellen.88 

Eine der ZGO, die Teil von RAVI ist, ist Freedom Now. Freedom Now 
setzt sich für Pressefreiheit ein und ging aus einem Komitee hervor,  
das zur Unterstützung des 2013 inhaftierten Journalisten Ali Al-Nouzla  
gegründet wurde. Da Einschränkungen der Pressefreiheit häufig 
vorkommen und der Fall Al-Nouzla kein Einzelfall ist, wurde im April 
2014 aus dem Komitee die Organisation Freedom Now gebildet, um 
eine permanente Struktur zu schaffen, die sich mit derartigen Fäl-
len beschäftigt.89 Der erste Bericht der Organisation verzeichnet für 
den Zeitraum zwischen April und Dezember 2014 zwanzig Fälle von 
Verletzungen der Pressefreiheit.90 Der Präsident von Freedom Now, 
Maâti Monjib, ein international anerkannter Professor für Geschichte 
an der Universität Mohamed V., ist selbst Opfer staatlicher Repres-
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sionen geworden. Monjib wurde im September und im Oktober 2015 
am Flughafen in Casablanca die Ausreise verweigert; er trat darauf-
hin in einen kurzzeitigen Hungerstreik.91 

Die Reaktion des Staates 

Auf den veränderten politischen Kontext nach den Protesten von 
2011 reagierte der König im Menschenrechtsbereich im März 2011 
mit der Aufwertung des staatlichen Konsultativrates für Menschen-
rechte CCDH in den verfassungsmäßig verankerten Nationalen Rat 
für Menschenrechte, den Conseil National des Droits de l’Homme 
(CNDH). Der CNDH verfügt über dreizehn regionale Menschenrechts- 
kommissionen; er ist damit im ganzen Land präsent und soll somit  
ein geographisches Gegengewicht zur ebenfalls landesweit vertre-
tenen AMDH darstellen. Mit der Reform sollte eine glaubwürdige 
und respektierte staatliche Menschenrechtsorganisation geschaffen 
werden. Der Trend, ehemalige Oppositionelle in staatliche Struktu-
ren einzubinden, um die Glaubwürdigkeit der Einrichtung zu erhö-
hen, setzt sich auch im Hinblick auf den CNDH fort. Der Präsident 
des CNDH, Driss El Yazami, gehörte in den 1970er Jahren der linken 
Opposition an. 

Mit Hilfe des CNDH bemüht sich der Staat, die Menschenrechtsfra-
gen zu monopolisieren. Ein Beispiel dafür sind die Programme zur 
Schulung und Unterweisung in Menschenrechten. Die AMDH führte 
über Jahrzehnte Menschenrechtserziehung in Schulen und an Uni-
versitäten durch. Sie veranstaltet u. a. die sogenannte Université 
d’Éspoir (Universität der Hoffnung), eine jeweils sechstägige Schu-
lung in Menschenrechten, an der jeweils 100 Studenten teilnehmen. 
Zudem bietet sie landesweit an Schulen Fortbildungen für Schüler  
an. 2013 wurden 5.000 Schüler von der AMDH in Menschrechten 
geschult. Seit 2014 ist es der AMDH jedoch untersagt, ihr Programm 
an Schulen und Universitäten anzubieten. Die Menschenrechtsbil-
dung wird jetzt vom CNDH durchgeführt. Mitglieder der AMDH ver-
muten, dass die Programme in Zukunft eher das internationale 
Menschenrechtssystem erklären, anstatt Jugendliche und junge Er-
wachsene dazu aufzufordern, die Menschenrechte selbst aktiv zu 
verteidigen.92

Ferner wurde das 2001 gegründete Büro für Beschwerden (Diwan 
al-Madhalim) 2011 in die Institution des Mediators (Ombudsmannes) 
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des Königsreichs (Médiateur du Royaume) umgewandelt. Wie der 
CNDH ist die Institution des Mediators gemäß neuer Verfassung  
von 2011 eine Verfassungsinstitution (Artikel 162). Der Mediator 
soll die Menschenrechtssituation verbessern und das Vertrauen der 
Bürger in öffentliche Institutionen stärken, indem er in Konflikt- 
fällen zwischen Bürgern und öffentlichen Institutionen vermittelt.93 
Abdelaziz Benzakour, der 2011 von König Mohamed VI. zum Leiter 
der Institution ernannt wurde, ist ein früherer Menschenrechtsakti-
vist. Benzakour ist außerdem Gründungsmitglied der OMDH. Zwi-
schen März 2011 und April 2012 gingen 9.000 Bürgergesuche bei der 
Institution ein. Allerdings fallen 70 Prozent der Beschwerden nicht in 
den Zuständigkeitsbereich der Institution.94 Es ist allerdings noch zu 
früh zu beurteilen, inwieweit die Einrichtung zu einer Verbesserung 
der Menschenrechtssituation beitragen wird. 

4. Perspektiven der säkularen Zivilgesellschaft

Bei den säkularen ZGO in Marokko kam es nach 2011 zu keinen fun-
damentalen Umbrüchen. Stattdessen verfestigten sich bereits besteh- 
ende Tendenzen. Die Expansion der Zivilgesellschaft, die in Marokko 
durch den wirtschaftlichen und politischen Liberalisierungsprozess 
ab Mitte der 1980er Jahre stimuliert wurde, setzte sich fort. Die ZGO 
spezialisieren sich stärker, professionalisieren sich und fragmentie-
ren sich. Die Aufsplitterung ist ein Resultat der neuen Verfassung, 
deren korporatistischer Charakter diesen Trend voranreibt. 

Politische Partizipation wird zunehmend mit zivilgesellschaftlichem 
Engagement gleichgesetzt, was auf Kosten der etablierten politi-
schen Parteien geschieht. Dieser Prozess wird ebenfalls durch die 
neue Verfassung von 2011 verstärkt, die weitreichende Zugeständ-
nisse an die Zivilgesellschaft macht. Sie stärkt die Rechtssicherheit 
von ZGO und räumt ihnen größere politische Gestaltungsspielräume  
ein. Falls implementiert, wird die Zivilgesellschaft laut der neuen 
Verfassung in Zukunft Petitionen und Gesetzesentwürfe vorlegen 
und aktiv in die Regierungspolitik eingebunden werden können. Diese  
Bevorzugung führte zu einem neuen Selbstbewusstsein der Zivil-
gesellschaft. Dennoch vertreten ZGO im Gegensatz zu politischen 
Parteien begrenzte bzw. spezifischere Interessen, wodurch eine Mo-
bilisierung für breitere, allgemeinere politische Zielsetzungen er-
schwert wird.95 
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Auch einige Reaktionsmuster des Staates sind gleich geblieben. Wie 
bereits in den 1990er Jahre reagierte der Staat auf den veränderten 
gesellschaftlichen Kontext, indem staatliche Organisationen gegrün-
det wurden, die ein Gegengewicht zu autonomen ZGO schaffen.  
Zudem wurden bestehende staatliche Organisationen wie beispiels-
weise der staatliche Menschenrechtsrat 2011 reformiert und auf-
gewertet. Dabei geht es vor allem darum, die Hegemonie des Staa-
tes im öffentlichen Raum wieder herzustellen. Ähnlich wie vor 2011 
versuchte der Staat auch nach 2011, zivilgesellschaftliche Akteure  
zu kooptieren. Die Zugeständnisse der neuen Verfassung an die Zi-
vilgesellschaft sind in diesem Sinne auch als ein Kooptationsver-
such zu sehen. 

Trotz weitreichender Zugeständnisse in der Verfassung von 2011 
lassen sich seit Mitte des Jahres 2014 allerdings auch deutliche 
Rückschläge in der Versammlungsfreiheit und dem allgemeinen  
Aktionsrahmen verschiedener ZGO verzeichnen. Während diese 
Rückschläge und Einschränkungen auf die Monarchie und das von 
ihr kontrollierte Innenministerium zurückzuführen sind, setzt auch 
die derzeitige Regierung Benkirane die neue Verfassung insbesondere  
in den Bereichen Frauen- und Amazigh-Rechte nur mangelhaft um.

Seit 2011 sind in Marokko eine Reihe neuer zivilgesellschaftlicher 
Akteure entstanden. Vor allem ehemalige Aktivisten und Unterstüt-
zer des säkularen Spektrums der Bewegung des 20. Februar (2011) 
haben neue Vereinigungen gegründet, die Demokratie und Menschen- 
rechte in Marokko fördern wollen. Diese ZGO fokussieren sich the-
matisch stark auf kulturelle Themen und Demokratieerziehung. Zu-
dem veränderte sich der Ansatz von einigen dieser neu gegründeten  
ZGO. Anstatt Veranstaltungen in geschlossenen Räumen zu orga-
nisieren, nehmen sie bewusst den öffentlichen Raum in Anspruch. 
Dadurch soll ein neues Publikum erschlossen werden. Diese neuen 
ZGO wollen in langfristiger Perspektive Veränderungen durch Basis-
arbeit mit der Bevölkerung herbeiführen. Sie zielen darauf ab, eine 
kritische Öffentlichkeit heranzuziehen, die einen allmählichen demo- 
kratischen Wandel im Rahmen der Monarchie, nicht gegen sie, voran- 
treiben soll. Viele säkulare ZGO, alte wie neue, wollen die Möglich-
keiten der neuen Verfassung ausschöpfen und Reformen innerhalb 
des monarchischen Systems vorantreiben. Sie stellen keine unmit-
telbare Herausforderung für die bestehenden Herrschaftsverhält-
nisse in Marokko dar, nicht zuletzt deshalb, weil sich die Projekte 



150

dieser säkularen ZGO in die Reformlogik des Königs einfügen, der 
Wandel „im Rhythmus Marokkos“ propagiert; sie können damit  
potentiell einen Beitrag zur Etablierung eines demokratischen Werte- 
kanons und somit zu graduellem Wandel leisten. 
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Tunesiens säkulare Zivilgesellschaft: 
Eine „Schule der Demokratie“ mit 
Stärken und Schwächen
 
Dirk Axtmann

Zusammenfassung 
In Tunesien wurde nach dem Machtwechsel am 14. Januar 2011 ein 
politischer Transformationsprozess eingeleitet, der in einen bemer-
kenswerten Aufschwung der Zivilgesellschaft mündete. Neben Orga- 
nisationen, die zum Teil seit Jahrzehnten unter oft schwierigen Um- 
ständen für Menschen- und Bürgerrechte und ein demokratisches 
politisches System einstehen, sind heute hunderte neu gegründete 
säkular orientierte zivilgesellschaftliche Organisationen (ZGO) aus 
unterschiedlichen Handlungsfeldern aktiv. Diese ZGO sensibilisieren  
für Demokratie und Wahlen, sie engagieren sich als Anwälte für Men- 
schenrechte, Medienfreiheit, Transparenz, die Unabhängigkeit der 
Justiz und erheben effektiver als Parteien die Stimme, wenn die Ge- 
fahr autoritärer Regressionen in Politik und Gesellschaft droht. Als 
Lobbygruppen für strategisch bedeutende Gruppen wie Richter oder  
Anwälte wirken sie im Interesse der Demokratie insgesamt. Sie befas- 
sen sich mit heiklen Themen wie Korruption, Umweltzerstörung, Ge- 
walt gegen Frauen oder den Schutz von Minderheiten. Als „Schule der 
Demokratie“ führen sie junge Tunesierinnen und Tunesier an eine 
demokratische Bürgerkultur heran und treiben die Aneignung des 
öffentlichen Raums durch die Bürger voran. Die Verleihung des Frie-
densnobelpreises 2015 an das „Quartett des Nationalen Dialogs“ 
würdigte emblematisch die Rolle der säkularen Zivilgesellschaft im 
demokratischen Transformationsprozess. Es gelang den säkularen 
ZGO in den letzten Jahren zwar, ihre Wirkung in die Gesellschaft 
hinein durch professionelleres Arbeiten, durch stärkere nationale 
und internationale Vernetzung und einen verbesserten Dialog mit 
der staatlichen Verwaltung zu erhöhen. Sie stehen jedoch vor einer 
zentralen Herausforderung: Sie müssen sich gegenüber den enga-
giert, diszipliniert und professionell arbeitenden Anhängern des poli- 
tischen Islam im zivilgesellschaftlichen und politischen Bereich durch- 
setzen, wenn sie ihrer Vision des neuen Tunesien zum Durchbruch 
verhelfen wollen. Zugleich gilt es, diese Vision gegen die permanente  
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Gefahr einer autoritären Regression vor dem Hintergrund des ver-
schärften Kampfes gegen den Terrorismus aufrechtzuerhalten.

1. Politische Rahmenbedingungen der Zivilgesellschaft  
seit 2011

Am 14. Januar 2011 kam es in Tunesien nach wochenlangen Pro-
testen der Bevölkerung zu einem Machtwechsel. Präsident Zine El 
Abidine Ben Ali, seit dem 7. November 1987 an der Staatsspitze, 
verließ das Land.

Ein Kennzeichen des politischen Umbruchs war, dass im Zuge der 
Protestbewegung die unter dem alten Regime legalisierten Opposi-
tionsparteien1 keine nennenswerte Rolle spielten. Dies galt jedoch 
auch für die bis dahin illegale Opposition, insbesondere die Parteien 
Ennahda und Congrès pour la République (CPR), die knapp ein Jahr 
später am 23. Oktober 2011 die Wahlen zur Verfassunggebenden 
Versammlung gewinnen und eine Regierungskoalition bilden soll-
ten.2 Stattdessen spielte die Zivilgesellschaft, insbesondere die re-
gionalen Strukturen der Gewerkschaft Union Générale des Travail-
leurs Tunisiens (UGTT), außerdem die Rechtsanwaltskammer Ordre 
National des Avocats Tunisiens (ONAT), eine logistische Rolle bei 
der Kanalisierung und Ausweitung der zunächst spontanen Protest-
bewegung.

Vertreter der UGTT waren kurzfristig Teil der ersten Übergangsregie- 
rung unter Mohamed Ghannouchi (17. bis 27. Januar 2011), bevor  
sie unter dem Druck ihrer Basis die Proteste unterstützte, die An-
fang März 2011 zum Verbot der alten Staatspartei Rassemblement  
Constitutionnel Démocratique (RCD) und zur Suspendierung der 
Verfassung von 1959 und ihrer Institutionen führte. In der Folge  
prägten die UGTT und 18 andere zivilgesellschaftliche Organisatio- 
nen (ZGO) die Phase des politischen Umbruchs, indem sie in der 
neu gegründeten Hohen Instanz zur Verwirklichung der Revoluti-
onsziele, der politischen Reformen und der demokratischen Transi- 
tion (im Folgenden kurz: Hohe Instanz) mitwirkten.3 

Im institutionellen Vakuum nach dem Bruch mit der alten Verfas-
sungsordnung sicherte die Hohe Instanz als nicht gewähltes Proto- 
Parlament die Repräsentation wichtiger gesellschaftlicher Gruppen  
bei der Beratung der legalen Grundlagen für die Neugründung von 
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Parteien und Vereinigungen und für die Wahlen zu einer Verfassung- 
gebenden Versammlung am 23. Oktober 2011. 

Die neuen Gesetze wurden von der Übergangsregierung unter Béji 
Caid Essebsi (27. Februar bis 24. Dezember 2011) per Dekret in 
Kraft gesetzt. Diese Art der Überführung des „revolutionären Im-
pulses“ in eine stärker institutionalisierte Logik, die zugleich die 
Einbindung der Zivilgesellschaft und von Expertenwissen sicherte, 
bildete einen der Erfolgsfaktoren des im regionalen Vergleich fried-
lichen tunesischen Machtwechsels.

Eine der wichtigsten Errungenschaften Tunesiens seit 2011 ist neben  
der Stärkung der Meinungs-, Presse- und Versammlungsfreiheit die 
Liberalisierung der Arbeit von Parteien und ZGO. Freier als dies vor 
2011 möglich war, fördern sie politisches Engagement. Sie agieren 
als Anwälte für Menschenrechte, Demokratie, Transparenz und Ge-
waltenteilung. Als Interessengruppen für strategisch bedeutende 
Gruppen wie Richter oder Anwälte handeln sie implizit auch im Inte-
resse der Demokratie insgesamt. 

Die ZGO kommunizieren politisch und gesellschaftlich heikle Themen  
und Probleme wie u. a. Korruption, soziale Gerechtigkeit, Gewalt ge-
gen Frauen, fehlende Umsetzung der Gleichstellung von Mann und 
Frau, Umweltzerstörung. Sie treten zudem für die Interessen von 
Minderheiten ein und sensibilisieren auf diese Weise für den fak-
tisch bestehenden Pluralismus in der tunesischen Gesellschaft. 

Als „Schule der Demokratie“ führen ZGO junge Tunesierinnen und 
Tunesier an eine demokratische Bürgerkultur heran und treiben die 
Aneignung des öffentlichen Raums durch die Bürger voran.

Das Gewicht, das der UGTT, dem Anwaltsverband ONAT, dem Un-
ternehmerverband Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce 
et de l’Artisanat (UTICA), der Ligue Tunisienne pour la Défense des 
Droits de l’Homme (LTDH) oder der Association Tunisienne des 
Femmes Démocrates (ATFD) im tunesischen Transformationsprozess 
seit 2011 zukommt, erklärt sich zum Teil mit ihrer bereits vorhan-
denen guten organisatorischen Basis, den Erfahrungen im Umgang 
mit oft schwierigen politischen Rahmenbedingungen und ihrer Ver-
ankerung in der tunesischen Elite. 
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Die Konsolidierung dieser „alten“ zivilgesellschaftlichen Akteure wie 
auch das Aufkommen neuer war von spezifischen Entwicklungen 
seit 2011 abhängig. 

Es sind insbesondere sechs Entwicklungen bzw. Ereignisse, die neue 
Handlungsfelder eröffneten, aber auch neue Herausforderungen für 
zivilgesellschaftliches Engagement nach 2011 darstellten: 

 ■ Nachdem Präsident Ben Ali am 14. Januar 2011 das Land verlas- 
sen hatte, bestand Konsens unter allen maßgeblichen Akteu- 
ren – Übergangsregierung, Opposition, Zivilgesellschaft und 
Sicherheitskräfte –, dass die Zukunft Tunesiens in einem demo- 
kratischen Neubeginn liegen solle. Anfang März 2011 fiel die Ent- 
scheidung, dass diese Transition über die Wahlen zu einer Ver-
fassunggebenden Versammlung beschritten werden sollte. Diese 
wurden zunächst für Juli 2011 geplant und unter dem Gewicht der 
logistischen Herausforderungen auf den 23. Oktober 2011 ver-
schoben. Die hierzu notwendigen, umfassenden Vorbereitungen 
bei gleichzeitigem Fehlen an Vorerfahrung mit demokratischen 
Wahlen boten der Zivilgesellschaft ein reiches Feld an Betätigung.

 ■ Die Abgeordneten in der Verfassunggebenden Versammlung 
(2011 bis 2014) waren in ihrer Mehrheit politisch unerfahren und 
durch politisch-ideologische Gräben voneinander getrennt  
(islamistisch versus säkular). Die im Januar 2014 verabschiedete 
neue Verfassung spiegelt dies wider. Ein wichtiges zivilgesell-
schaftliches Betätigungsfeld ergibt sich für die Zukunft dadurch, 
dass die in der Verfassung enthaltenen fortschrittlichen 
Bestimmungen in nationales Recht überführt werden müssen.

 ■ Trotz einer insgesamt verbesserten Menschenrechtssituation 
kommt es auch nach 2011 durch staatliche Organe, insbesondere 
die Sicherheitsorgane, zu Menschenrechtsverletzungen. Die 
Menschenrechtslage verschlechterte sich erneut dadurch, dass 
die aus drei Parteien bestehende, von Ennahda dominierte Troika-
Regierung (24. Dezember 2011 bis 29. Januar 2014), zunehmend 
autoritärer gegenüber Kritikern, vor allem Journalisten, auftrat.

 ■ Ab Sommer 2011 wurde die politische und gesellschaftliche At- 
mosphäre durch Übergriffe salafistischer Extremisten (wie Ansar 
Scharia) und Übergriffe der sogenannten Ligen zum Schutz der 
Revolution auf Angehörige der Opposition und Gewerkschafter 
vergiftet. Es wurde deutlich, dass die Troika-Regierung diese 
Umtriebe zumindest tolerierte.
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 ■ Die demokratische Umgestaltung geriet nach dem Mord an dem 
linken Oppositionspolitiker Mohamed Brahmi am 25. Juli 2013 
in eine Sackgasse. Es kam zu einem mehrwöchigen Sitzstreik 
verschiedener Gruppen der Zivilgesellschaft vor der Verfassung-
gebenden Versammlung. 

 ■ Entschlossener als die Vorgängerregierungen nahm die seit 6. Fe- 
bruar 2015 amtierende Regierung von Premierminister Habib Essid4 
den Kampf gegen den Terrorismus auf. Die Dringlichkeit dieses 
Kampfes wurde angesichts der Attentate auf Touristen in Tunis 
(18. März 2015, 24 Tote) und Sousse (26. Juni 2015, 39 Tote) 
in tragischer Weise deutlich.5 Am 25. Juli 2015 verabschiedete 
das im Oktober 2014 neu gewählte Parlament mit deutlicher 
Mehrheit das bereits seit Frühjahr 2014 vorliegende Gesetz zur 
Bekämpfung des Terrorismus.

2. Die Rahmenbedingungen zivilgesellschaftlicher Betätigung 
vor und nach 2011

2.1. Die begrenzten Spielräume der Zivilgesellschaft unter dem 
alten Regime

Seit der Unabhängigkeit Tunesiens 1956 waren freie Aktivitäten von 
Verbänden und Vereinigungen als Ausdruck einer autonomen Bürger- 
gesellschaft nur begrenzt denkbar. Die Zivilgesellschaft galt eher 
als komplementär zu staatlichen Entwicklungsanstrengungen. Ent-
sprechend waren die Bildung von Vereinigungen und deren Betäti- 
gung bis 20116 strengster staatlicher Kontrolle unterworfen. Ver-
einigungen mussten durch das Innenministerium zugelassen werden  
und die Visa wurden insgesamt selektiv erteilt.

Die überwiegende Zahl der Ende 2010 knapp 10.000 registrierten 
ZGO fungierte als verlängerter Arm der Staatsführung in bestimm-
ten Gesellschaftsbereichen oder Berufen, oder war ähnlich wie die 
legalisierten Oppositionsparteien Teil einer demokratischen Fassade.  
Dies schloss nicht aus, dass in Phasen der Liberalisierung, etwa in 
den 1970er Jahren und in den ersten Jahren nach der Machtüber-
nahme durch Präsident Ben Ali 1987, Menschenrechtsvereinigun-
gen legalisiert wurden wie die bereits 1977 gegründete LTDH und 
die 1989 gegründete ATFD, die stets umfassend für Menschenrechte 
und Demokratisierung eintrat. Solche Menschenrechtsvereinigun-
gen, die nur etwa ein Prozent der legalisierten Vereinigungen aus-
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machten, bildeten Enklaven der Opposition und genossen aufgrund 
dessen eine gewisse Glaubwürdigkeit in der tunesischen Gesell-
schaft. Phasen der Liberalisierung, die diesen Vereinigungen grö-
ßere Spielräume eröffneten, wechselten sich mit Phasen der Unter-
drückung durch die Staatsführung ab. Darüber hinaus existierten 
nicht legalisierte Vereinigungen.

Der bereits 1946 gegründeten UGTT, die eine wichtige Rolle im Zuge  
der Unabhängigkeitsbewegung gespielt hatte, kam aufgrund der im 
regionalen Vergleich frühen Industrialisierung und ihrer umfangrei-
chen Mitgliederbasis eine Sonderstellung in den Beziehungen zwi-
schen Staat und Gesellschaft zu. Zusammen mit dem ebenfalls eng 
mit der Staatsführung verbundenen Arbeitgeberverband UTICA war 
die UGTT Teil eines neokorporatistischen Arrangements, das in den 
1990er Jahren und in den 2000er Jahren durchaus zum ökonomi-
schen Erfolg des alten Regimes beitrug. Dabei diente die Gewerk-
schaft als Scharnier des Ausgleichs zwischen sozialen Bewegungen  
und politischer Führung. Zugleich bildete die UGTT stets auch die 
wichtigste regimeinterne Opposition und integrierte in ihre lokalen  
Sektionen auch regimekritische Kräfte.7 Phasen stärkeren Autonomie- 
strebens der UGTT, wie anlässlich des Generalstreiks von 1978 oder 
der Brotunruhen von 1984, beschleunigten innenpolitische Kurs-
änderungen bzw. ab Ende Dezember 2010 die Ausweitung der Pro-
teste.

2.2. Seit 2011: Die Liberalisierung der Rahmenbedingungen zur 
Gründung von zivilgesellschaftlichen Vereinigungen

Nach dem politischen Umbruch vom 14. Januar 2011 kam es in den 
Folgemonaten zur Zulassung einer Vielzahl von neuen ZGO. Parallel  
zu den über 100 politischen Parteien, die sich 2011 gründeten, streb- 
ten bisher in der Illegalität operierende Vereinigungen die Legali-
sierung an. Andere ZGO bildeten sich neu, um den politischen Um-
gestaltungsprozess zu begleiten und um ihn in ihrem Sinne oder im 
Sinne bestimmter Parteien mitzugestalten. Der Aufschwung der tune- 
sischen Zivilgesellschaft wurde zunächst dadurch möglich, dass das 
Innenministerium auf der bisherigen Rechtsgrundlage deutlich libe-
raler bei der Zulassung von Vereinigungen vorging. Einen Monat vor 
den Wahlen zur Verfassunggebenden Versammlung veröffentlichte  
schließlich die Regierung unter Premierminister Béji Caid Essebsi 
am 24. September 2011 das Dekret 2011–88. Dieses Dekret brach 



163

formal mit den bisherigen illiberalen rechtlichen Traditionen Tune-
siens bei der Zulassung und Aufsicht von Vereinigungen, z. B. da-
durch dass gegenüber der früheren Gesetzeslage 

 ■ die Notwendigkeit der Zulassung durch das Innenministerium ent- 
fiel und durch die einfache Selbsterklärung der Tätigkeit durch die 
Vereinigung ersetzt wurde.8

 ■ das Dekret den Vereinigungen Zugang zu Informationen von Be- 
hördenseite zusichert und ihnen erlaubt, die Arbeit von Behörden 
zu beurteilen, Empfehlungen abzugeben, Versammlungen (inklu- 
sive Demonstrationen) zu organisieren und Berichte zu veröffent-
lichen.

 ■ die Vereinigungen im Unterschied zu früher ihre eigenen Statuten 
festlegen können.

 ■ die Kriterien für die Mitgliedschaft allein in den Händen der Ver-
einigung liegen.

 ■ Ausländer Mitglied einer Vereinigung sein dürfen.
 ■ Vereinigungen gerichtliche Verfahren für andere Personen 
anstrengen und führen dürfen.

 ■ die Gründer und Angestellten einer Vereinigung nicht persönlich 
haftbar für Außenstände der Vereinigung sind.

 ■ die Niederlassung ausländischer Vereinigungen in Tunesien 
deutlich erleichtert wird.9

 ■ die Finanzierungsmöglichkeiten von Vereinigungen flexibilisiert 
wurden und nunmehr neben Beiträgen der Mitglieder und inlän- 
dischen Spenden öffentliche Hilfe und Spenden auch aus dem 
Ausland ohne vorherige Erlaubnis der Regierung empfangen 
werden können. Allerdings sind die Vereinigungen bei Spenden 
aus dem Ausland zu besonderer Transparenz verpflichtet.10

Zwischen Ende 2010 und Oktober 2015 stieg die Zahl der registrier- 
ten Vereinigungen nach offiziellen Angaben von knapp 10.000 auf 
18.140; davon waren 18.017 tunesische und 123 ausländische Ver-
einigungen.11 Lediglich etwa 3.000 bis 5.000 dieser Vereinigungen  
dürften tatsächlich aktiv sein.12 Die Anzahl der Vereinigungen, die 
sich bei ihrer Registrierung selbst in der Kategorie „Vermittlung staats- 
bürgerlicher Werte“ verortete, stieg zwischen dem Ende 2011 und 
Mitte 2015 von elf auf 512. Die Zahl von Vereinigungen in der weit-
gefassten Kategorie „Rechte“, die Menschenrechtsorganisationen 
und juristische Vereinigungen einschließt, wie auch Vereinigungen,  
die sich für soziale Rechte engagieren, stieg im gleichen Zeitraum 
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von 18 auf 303 Vereinigungen. Die Zahl der Vereinigungen in der 
Kategorie „Frauen“ stieg von 70 auf 169. Auch die Zahl anderer Ver-
einigungen, die neue Themen stärker in die politische Diskussion ein-
bringen, nahm nach 2011 zu. In der Kategorie „Umwelt“ etwa wa-
ren Mitte des Jahres 2015 insgesamt 391 Vereinigungen registriert; 
Ende 2010 waren es lediglich 82 gewesen. Die Vereinigungen in den 
Bereichen „Staatsbürgerliche Bildung“ und „Rechte“ konzentrieren  
sich überproportional im Großraum Tunis. Frauenorganisationen 
sind dagegen gleichmäßiger über das Land verteilt.13

Selbst wenn die Kategorisierung von Vereinigungen durch das Zen-
trum IFEDA ungenau bleibt, lässt die Aufstellung erkennen, dass die 
Zahl zivilgesellschaftlicher Vereinigungen, die zu den Wegbereitern 
der Demokratie in Tunesien gerechnet werden können, zugenommen  
hat. Dennoch bleibt der Aufschwung einer die Demokratie dezidiert  
tragenden Zivilgesellschaft rein quantitativ betrachtet begrenzt. 
Der Anteil von Vereinigungen im Bereich „Staatsbürgerliche Bil-
dung“ an der Gesamtzahl der offiziell registrierten Vereinigungen 
liegt Mitte 2015 gerade einmal bei 2,8 Prozent (Menschenrechte 
oder soziale Rechte: 1,4 Prozent; Frauenrechte: 0,9 Prozent; Ju-
gendliche: 1,9 Prozent).

Demgegenüber erlebte seit 2011 die Kategorie der sogenannten 
Wohltätigkeitsorganisationen (jam’iyat khairiya) eine weitaus deut-
lichere Gründungswelle. Wohltätigkeitsorganisationen bildeten zwi-
schen Januar 2011 und Dezember 2012 mit 1.130 neu registrierten 
Vereinigungen die Kategorie mit dem größten Anteil (22,6 Prozent) 
an den Neugründungen.14 Ihr Anteil an der Gesamtzahl der lega-
lisierten Vereinigungen stieg bis Mitte 2015 auf insgesamt 2.270 
(12,5 Prozent aller registrierten Vereinigungen). Vereinigungen in 
der Kategorie „Entwicklung“ (tanmiya) bildeten mit 935 Vereinigun-
gen die Kategorie mit dem drittgrößten Anteil an den nach 2011 
neugegründeten Vereinigungen. Vereinigungen dieser Kategorie  
stellen Mitte 2015 mit 1.772 offiziell registrierten Vereinigungen 
9,8 Prozent aller Vereinigungen.15 

Verankert in der karitativen Tradition des Islam, entstanden und 
operieren viele Wohltätigkeitsorganisationen und „Entwicklungs-
organisationen“ im Umfeld von Moscheen. Aus demokratietheore-
tischer Sicht erwies sich der Aufschwung dieser Vereinigungen im 
bisherigen Verlauf der politischen Umgestaltung Tunesiens als pro-
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blematisch, weil sie zumeist eine enge Bindung zur islamistischen 
Ennahda-Partei haben oder einer salafistisch-wahhabitischen Islam-
interpretation anhängen. 

Ennahda verfolgte in den letzten Jahren teilweise inkonsistente  
Positionen in Bezug auf Demokratie, Menschenrechte und die Tren-
nung von Religion und Staat und unterhielt enge persönliche Be-
ziehungen zu teilweise gewalttätigen salafistischen Gruppen.16 Der 
Aufschwung karitativer Organisationen im Umfeld vieler Moscheen 
kann darüber hinaus mit dem Aufstieg salafistischer Gruppierungen 
und der Ausbreitung radikal-islamistischer Diskurse in Moscheen in 
Verbindung gebracht werden bis hin zur Etablierung von Rekrutie-
rungsnetzwerken für den Jihad in Syrien.17

2.3. Seit 2013: Staatliche Politik gegenüber der Zivilgesellschaft in 
Zeiten des Kampfes gegen den Terror

Das Dekret 2011–88 vom 24. September 2011 legt zwar die Betonung 
auf den Schutz zivilgesellschaftlicher Vereinigungen vor staatlicher 
Intervention, sieht jedoch die Möglichkeit vor, die Aktivitäten von Ver- 
einigungen einzuschränken oder ganz zu unterbinden. Dies ist für 
den Fall möglich, dass Vereinigungen die Prinzipien von Rechtsstaat, 
Demokratie, Pluralismus, Transparenz und Menschenrechten nicht 
achten (Artikel 3). Vereinigungen dürfen nicht zu Hass oder Diskrimi-
nierung auf religiöser, geschlechtlicher und regionaler Grundlage auf-
rufen oder Parteien im Wahlkampf unterstützen (Artikel 4). Im Ge-
gensatz zur Gesetzeslage vor 2011 ist ein Verbotsverfahren gegen 
eine Vereinigung nach dem Dekret von 2011 an ein Gerichtsverfahren  
auf Initiative des Generalsekretärs der Regierung (Verwaltungschef 
des Premierministeramts) gekoppelt und sieht progressiv sich ver-
schärfende Maßnahmen vor, beginnend mit der Suspendierung der 
Aktivitäten bis hin zur Auflösung (Artikel 45).18

Trotz dieser Gesetzeslage verfolgten die Regierungen der Troika  
unter den Ennahda-Premierministern Hamadi Jebali (24. Dezem-
ber 2011 bis 19. Februar 2013) und Ali Laarayedh (22. Februar 
2013 bis 29. Januar 2014) insgesamt eine selektive Politik gegen-
über der Zivilgesellschaft. Das zunehmend autoritäre Gebaren ge-
genüber zivilgesellschaftlichen Aktionen politischer Gegner kon-
trastierte mit der Duldung gewalttätiger, jedoch Ennahda politisch 
nahestehender Gruppen wie der sogenannten Ligen zum Schutz 
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der Revolution19 oder der in der Illegalität agierenden salafistischen 
Gruppe Ansar Scharia.20 Erst ab Sommer 2013 griff die Regierung 
Ali Laarayedh unter dem wachsenden Druck der Opposition und der 
Zivilgesellschaft nach den politischen Morden an Chokri Belaid  
(6. Februar 2013) und Mohamed Brahmi (25. Juli 2013) härter ge-
gen verfassungsfeindliche Organisationen durch. Am 27. August 
2013 stufte die Regierung die Gruppe Ansar Scharia als terroristi-
sche Vereinigung ein.

Was die staatliche Behandlung der Ligen zum Schutz der Revolution  
angeht, so suspendierte zwar das Verwaltungsgericht Tunis am 
12. März 2013 in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des De-
krets 2011–88 die Aktivitäten der Dachorganisation für einen Monat;  
die Entscheidung wurde jedoch nicht durchgesetzt. Die Regierung 
von Premierminister Mehdi Jomaa (29. Januar 2014 bis 6. Februar 
2015) leitete schließlich die Auflösung der Ligen durch das Verwal-
tungsgericht Tunis ein. Ein entsprechendes Urteil erging am 26. Mai 
2014.

Dass die Errungenschaften des Dekrets 2011–88 im Kontext des ver- 
schärften Kampfes gegen den Terror keinesfalls als gesichert gelten 
können, zeigt folgende Episode. Im Sommer 2014 suspendierte die 
Regierung Jomaa unter Umgehung des Dekrets 2011–88, und damit 
ohne Intervention eines Richters, die Aktivitäten von 157 vor allem 
salafistischen Vereinigungen in mehreren Gouvernoraten. Die Sus-
pendierungen wurden auf der Grundlage des Gesetzes 75–52 aus 
dem Jahr 1975 (Artikel 10 und 11) vorgenommen. Dieses räumt den 
Gouverneuren das Recht ein, in ihrem Gouvernorat alle Maßnahmen 
zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung zu ergreifen. Das 
Vorgehen der Regierung rief in Tunesien wenig Kritik hervor, wurde 
jedoch in einem Kommuniqué von Human Rights Watch vom 13. Au-
gust 2014 kritisiert.21 Diese Politik der Suspendierung bzw. des Ver-
bots von (salafistischen) Vereinigungen wird durch die seit 6. Februar  
2015 amtierende Regierung Habib Essid fortgesetzt.22 

3. Ziele der zivilgesellschaftlichen Wegbereiter der Demokratie

Die ZGO, die als Wegbereiter der Demokratie gelten können, lassen 
sich entsprechend den Schwerpunkten ihrer Arbeit verschiedenen 
inhaltlichen Handlungsfeldern zuordnen. Dabei nehmen die ZGO in 
unterschiedlicher Mischung die folgenden Funktionen ein: 
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 ■ Sie verbreiten bestimmte, für das Entstehen einer säkularen, 
liberal-demokratischen Ordnung konstituierende Werte (etwa: 
Menschenrechte, Toleranz, Pluralismus, Gewaltenteilung).

 ■ Sie organisieren bestimmte, für eine solche Ordnung strategisch 
bedeutsame Gruppen (etwa: Richter, Anwälte).

 ■ Sie mobilisieren bestimmte Bevölkerungsgruppen und geben 
ihnen Gewicht im politischen Prozess.

 ■ Sie wirken durch ihren gesellschaftlichen Rückhalt und ihre 
Verankerung in der politischen Elite vermittelnd und konflikt-
schlichtend.

 ■ Sie vertreten die Interessen von Minderheiten.
 ■ Sie übernehmen bestimmte Ausbildungsfunktionen thematischer 
Natur oder mit Blick auf die Vermittlung bestimmter Softskills.

 ■ Sie wirken koordinierend und als Plattform für andere Ver-
einigungen.

 ■ Sie liefern der Öffentlichkeit und politischen Akteuren 
Expertenwissen.

 ■ Sie wirken als gesellschaftliche Frühwarnorgane, z. B. mit Blick 
auf mögliche Einschränkungen von Grundrechten.

 ■ Sie dokumentieren und analysieren Entwicklungen und Zwischen-
fälle, die den demokratischen Transformationsprozess betreffen.

3.1. Gewerkschaftsverband UGTT und Unternehmerverband UTICA

Neben der Bedeutung, die der UGTT unmittelbar vor und nach dem 
14. Januar 2011 zukam, kann die Funktion des Gewerkschaftsver-
bands als stabilisierender, vermittelnd wirkender Akteur des Trans-
formationsprozesses nicht genug gewürdigt werden. Neben der star- 
ken Mitgliederbasis (2015: ca. 800.000. Mitglieder, davon ca. 250.000 
neue Mitglieder seit 2011) ist diese Funktion nicht von der besonde-
ren, historischen Rolle der UGTT als Scharnier des Ausgleichs zwi-
schen sozialen Bewegungen und politischer Führung zu trennen.

Ab 2013 ließ die zunehmende Polarisierung zwischen islamistisch 
und säkular orientierten Kräften in Politik und Gesellschaft den Ver-
fassungsgebungsprozess stocken, und nach dem Mord an dem lin-
ken Oppositionspolitiker Mohamed Brahmi (25. Juli 2013) geriet das 
Land in eine gefährliche Sackgasse. Es kam zu einem mehrwöchigen 
Sitzstreik von verschiedenen Gruppen der Zivilgesellschaft vor der 
Verfassunggebenden Versammlung, und ein Teil der Oppositions- 
parteien boykottierte die Arbeit der Versammlung. Erst auf Druck 
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des Quartetts des Nationalen Dialogs, bestehend aus UGTT, der 
Menschenrechtsliga LTDH, dem Arbeitgeberverband UTICA und der 
Anwaltskammer ONAT, einigte sich die Troika-Regierung mit der 
Opposition auf einen Fahrplan für einen Nationalen Dialog. Diese 
Intervention der säkularen, demokratisch orientierten Zivilgesell-
schaft ebnete letztlich den Weg zur Verabschiedung der neuen Ver-
fassung am 27. Januar 2014, zur Bildung einer Technokratenregie-
rung unter Premierminister Mehdi Jomaa am 10. Februar 2014 und 
zur Abhaltung von Parlamentswahlen am 26. Oktober 2014 sowie von 
Präsidentschaftswahlen am 23. November 2014 (1. Wahlgang) und 
20. Dezember 2014 (Stichwahl). Wegen des konstruktiven Beitrags 
zur Auflösung der inneren Blockade wurde am 9. Oktober 2015 das 
„Quartett“ mit dem Friedensnobelpreis gewürdigt.

Als politisch links stehende Kraft profilierte sich die UGTT seit 2012 
als Kritiker der islamistischen Regierungspartei Ennahda. Die UGTT 
wendete sich insbesondere gegen Ennahdas Maßnahmen zur Verände- 
rung der Gesellschaft im Sinne ihrer islamistischen Ideologie und 
gegen die Duldsamkeit der Partei gegenüber politischer Gewalt und 
salafistischem Extremismus. In diesem Sinn nahm die UGTT eine 
wichtige föderative Funktion in der Zivilgesellschaft wahr, etwa an-
lässlich der Organisation einer Nationalen Konferenz gegen Gewalt 
(18./19. Juni 2013) zusammen mit der LTDH, dem Arabischen Men-
schenrechtsinstitut IADH und der Anwaltskammer ONAT.

Für die UGTT kann es sich für die kommenden Jahre als Belastungs-
probe zwischen Führung und Mitgliederbasis herausstellen, ihre Rolle  
als ausgleichende politische Korrektivkraft, die durchaus der Tradi-
tion und dem Selbstverständnis der Organisation entspricht, mit ih-
rem Anspruch in Einklang zu bringen, als klassische Arbeitnehmer- 
vertretung Lohnforderungen zu formulieren und durchzusetzen. Zu-
gleich hat die Pluralisierung der Gewerkschaftsbewegung seit 2011 
neue Konkurrenz für die UGTT geschaffen. Bisherige Kader der UGTT,  
die sich an den Rand gedrängt fühlten, gründeten 2011 die Confé-
dération Générale Tunisienne du Travail (CGTT) und die Union des 
Travailleurs de Tunisie (UTT).23 Bislang haben sich diese neuen Ge-
werkschaften allerdings nicht zu einer ernsten Konkurrenz für die 
UGTT entwickelt.

Der Arbeitgeberverband Union Tunisienne de l’Industrie, du Com-
merce et de l’Artisanat (UTICA) vollzog im Mai 2011 durch die Wahl 
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von Wided Bouchamaoui als Präsidentin einen personellen und ge-
nerationellen Bruch mit dem alten Regime.24 Unter der 1970 gebo-
renen Wided Bouchamaoui, die durch die nationale und internatio-
nale Presse – vor allem durch ihre Rolle im Quartett des Nationalen 
Dialogs – stets als eine der einflussreichsten Personen des Landes 
hervorgehoben wird, gewinnt die UTICA an Statur als autonomer 
Sozialpartner gegenüber der starken UGTT. Neben der UTICA kon-
kurrieren seit 2011 zwei weitere Verbände, die Confédération des 
Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT) und die Union des In-
dustriels et Commerçants Libres (UICL) um die Mitgliedschaft der 
Unternehmer. 

3.2. Vereinigungen im Bereich Justiz 

Tunesien verfügt traditionell über ein ausdifferenziertes System der  
Rechtsprechung. Die Einfluss- und Sanktionierungsmöglichkeiten der 
Exekutive auf Richter und Anwälte schränkten jedoch seit der Un-
abhängigkeit die Autonomie der Justiz ein (Gesetz von 1967). Der  
Korpsgeist und das hohe soziale Prestige unter den Berufen im Justiz- 
bereich führten 1946 zur Gründung eines ersten Richterverbands,  
dem Vorgänger der heutigen, 1990 gegründeten Association des 
Magistrats Tunisiens (AMT). Bis 2011 war die AMT die einzige lega-
lisierte Richtervereinigung. 2004 scheiterte der Versuch der AMT, 
ihre Autonomie gegenüber dem Justizministerium auszuweiten. 1963  
wurde die offizielle Anwaltsvereinigung ONAT (Ordre National des 
Avocats de Tunisie) gegründet, gefolgt von der 1970 gegründeten 
Vereinigung der jungen Anwälte ATJA (Association Tunisienne des 
Jeunes Avocats). 

Es ist bezeichnend für den Widerspruch, der unter dem alten Re-
gime zwischen legalistischer Fassade und seiner autoritären Natur  
bestand, dass die Anwälte als eine der ersten Berufsgruppen die am 
17. Dezember 2010 ausbrechende Protestbewegung mit Sit-ins be- 
gleiteten. Am 31. Dezember 2010 rief die Anwaltsvereinigung ONAT 
für den 6. Januar 2011 zum Streik auf.25 Die prominente Rolle der  
Juristen schlug sich in ihrer starken Vertretung in der eingangs er-
wähnten Hohen Instanz nieder, dem Konsultativgremium, das mit 
der Beratung zentraler Gesetzestexte vor den Wahlen von 2011 be-
traut war. In dem 155-köpfigen Gremium war die Anwaltsvereini-
gung ONAT mit vier Personen, die Vereinigung der Richter AMT durch 
eine Person direkt, und außerdem im Kontingent der „nationalen 



170

Persönlichkeiten“ durch eine weitere Person vertreten. Durch ihr 
Vorschlagsrecht für Mitglieder der unabhängigen Wahlkommission 
ISIE für die Wahlen von 2011 kam der Richter- und der Anwalts- 
vereinigung und außerdem der Richtergewerkschaft SMT (Syndicat 
des Magistrats Tunisiens) ein erheblicher Einfluss auf die personelle  
Zusammensetzung dieser für den weiteren Verlauf der politischen 
Umgestaltung Tunesiens so wichtigen Instanz zu.26

Heute sind die Vereinigungen der Richter und Anwälte autonom ge-
genüber der Exekutive und bestimmen seit 2011 frei ihre Führun-
gen.27 Die Zivilgesellschaft im Rechtsbereich ist seit 2011 allerdings 
besonders von Abspaltungen betroffen. Neben der AMT mit ihren 
circa 1.800 Mitgliedern entstanden 2011 die Gewerkschaft der Rich-
ter SMT, die stärker spezialisierte Union der Verwaltungsrichter UMA  
(Union des Magistrats Administratifs) und zuletzt die 2015 gegrün-
dete Vereinigung der jungen tunesischen Richter AJMT (Association 
des Jeunes Magistrats Tunisiens). AMT und ONAT bleiben in der öf-
fentlichen Wahrnehmung bislang die einflussreichsten Organisatio-
nen im Rechtsbereich. 

AMT und ONAT sind eingebunden in ein enges Netzwerk aus Kon-
takten und bezogen immer wieder im Verbund mit anderen Vereini-
gungen Stellung zu aktuellen politischen Themen, so etwa im Juni 
2013 zusammen mit 70 politischen Parteien und über 400 Vereini-
gungen im Rahmen der Nationalen Konferenz zum Kampf gegen Ge-
walt und Terror. Im Herbst 2013 war ONAT Teil des Quartetts, das in 
Verhandlungen mit den politischen Parteien den Weg hin zum Natio-
nalen Dialog ebnete. 

Die Verbände im Justizbereich – insbesondere die AMT – präsentie-
ren sich heute in ihren Stellungnahmen und Aktionen einerseits als 
Lobbyorganisationen ihrer jeweiligen Interessen. Andererseits wir-
ken sie als Frühwarnsysteme mit Blick auf mögliche Gefährdungen 
des Rechtsstaates und der Menschenrechte. Darüber hinaus drin-
gen sie auf die Fortsetzung und Vertiefung der Justizreform, die 
sich aus der neuen Verfassung ergibt. Die Verfassung vom 27. Ja-
nuar 2014 sieht im Vergleich zum Vorgängertext die Stärkung der 
richterlichen Selbstverwaltung durch den Hohen Rat der Richter-
schaft (Conseil Supérieur de la Magistrature) sowie die Stärkung der 
Normenkontrolle durch die Einführung eines unabhängigen Verfas-
sungsgerichtshofs (Cour Constitutionnelle) vor. 
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Besondere Erwähnung unter den neugegründeten Vereinigungen 
im Bereich der Justiz verdient das Beobachtungszentrum für die Un-
abhängigkeit der Richterschaft OTIM (Observatoire Tunisien pour 
l’Indépendance de la Magistrature). Gegründet 2011 durch den  
ehemaligen AMT-Präsidenten Ahmed Rahmouni, agiert OTIM als  
ein Netzwerk von juristischen Kompetenzen. Als Beobachtungsstelle 
legt OTIM bei der fachlichen Begleitung und Aufarbeitung der juristi-
schen Fallstricke der Bildung demokratischer Institutionen besonde-
ren Wert auf den Austausch mit der Öffentlichkeit und den Medien.

3.3. Engagement im Bereich Menschenrechte und Pressefreiheit

Die bedeutende Rolle, die Menschenrechtsorganisationen seit 2011 
spielen, ist nicht von der historischen Rolle der Tunesischen Liga für 
Menschenrechte LTDH zu trennen. Sie wurde 1977 in einer Phase 
der politischen Liberalisierung als eine der ersten Menschenrechts-
organisationen in Nordafrika und dem Nahen Osten überhaupt ge-
gründet. Entsprechend den damaligen Konfliktkonstellationen kriti-
sierte die LTDH ab 1978 vor allem Menschenrechtsverstöße gegen 
linke Oppositionelle und Gewerkschafter. In den 1980er Jahren 
standen Menschenrechtsverstöße gegen die Islamisten der „Bewe-
gung der islamischen Tendenz“, der Vorgängerorganisation von  
Ennahda, die sich nach der Islamischen Revolution in Iran offen  
manifestierten, im Fokus der LTDH.

Soziologisch gesehen rekrutierte sich die LTDH – wie auch andere  
zivilgesellschaftliche Vereinigungen – aus der eher frankophonen 
Elite der Küstenregionen Tunesiens. Sie kann als Teil der liberalen  
Strömung innerhalb jener Staatselite gelten, die sich seit den 1960er 
Jahren im Zuge der gesellschaftlichen Modernisierung bildete und 
die unter den Präsidenten Bourguiba und Ben Ali für die Demokrati-
sierung des politischen Systems eintrat. Von Anfang an war die tu-
nesische Menschenrechtsbewegung eng mit der Gewerkschafts-
bewegung und außerdem mit den linken und nationalistischen 
Oppositionsparteien verbunden, die allerdings bei den Wahlen 2011 
und 2014 weit hinter den selbstgesteckten politischen Zielen zurück- 
blieben.28 

In der kurzen Liberalisierungsphase nach 1987 stärkte Präsident 
Ben Ali symbolisch den Einfluss der Menschenrechte. 1988 konnte 
Amnesty International ein Büro in Tunis eröffnen, und mehrere Ver-
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treter der ersten LTDH-Führungsgeneration wurden auf Minister-
posten berufen wie z. B. Mohamed Charfi, der von 1989 bis 1994 
Bildungsminister war. Im Bereich der Medien wurde 1992 die Ver-
einigung tunesischer Journalisten AJT (Association des Journalistes 
Tunisiens) gegründet. Diese geriet jedoch schnell unter die Kontrolle  
der Staatsführung. 

Die zunehmenden Auseinandersetzungen zwischen Staatsfüh-
rung und  den Islamisten der Bewegung der islamischen Tendenz 
(Mouvement de la Tendance Islamique), die sich 1989 in Ennahda 
umbenannte, führten ab 1990 zu massiven Spannungen zwischen 
Regierung und LTDH. Die erzwungene konziliante Haltung der LTDH 
gegenüber dem Regime nach 1994 begünstigte die Gründung neu-
er Menschenrechtsvereinigungen. Politisch eher links stehende Or-
ganisationen wie der 1998 gegründete Nationale Rat für Freihei-
ten in Tunesien CNLT (Conseil National pour les Libertés en Tunisie) 
und die Vereinigung zum Kampf gegen Folter in Tunesien ALTT 
(Association de Lutte contre la Torture en Tunisie) oder die Ennahda 
nahestehende Internationale Vereinigung zur Unterstützung politi-
scher Gefangener AISPP (Association Internationale de Soutien aux 
Prisonniers Politiques) agierten in der Illegalität und kritisierten 
deutlicher als die LTDH die Menschenrechtsbilanz Tunesiens unter 
Präsident Ben Ali. 

Im Mai 2004 wurde von circa 150 international bekannten Journa-
listen die regimekritische Gewerkschaft unabhängiger Journalisten 
SJT (Syndicat des Journalistes Tunisiens) gegründet.29 Das SJT ver-
öffentlichte 2005 im Vorfeld des in Tunis organisierten Weltgipfels 
zur Informationsgesellschaft einen kritischen Bericht zu den Mecha-
nismen, mit denen die tunesische Staatsführung die Medienfreiheit 
einschränkt. Der Zusammenschluss verlor jedoch schnell wieder an 
Bedeutung, als ihm 2008 mit der Gründung der Natonalen Gewerk-
schaft tunesischer Journalisten SNJT (Syndicat National des Journa-
listes Tunisiens) Konkurrenz erwuchs. Das SNJT war wiederum aus 
der AJT hervorgegangen und trat für eine stärkere Autonomie der 
Journalisten gegenüber der Regierung ein.

Seit dem politischen Umbruch 2011 gewannen LTDH und SNJT ihre 
Autonomie zurück. CNLT, AISPP und ALTT, die sich seit 2012 Orga-
nisation gegen Folter in Tunesien OCTT nennt, konnten nunmehr  
legal operieren. Seit 2011 spielen diese ZGO eine wichtige Rolle als  
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Frühwarnsystem für Gefährdungen der Grundfreiheiten und der 
Pressefreiheit. Kritisiert werden regelmäßig Übergriffe der Sicher-
heitskräfte auf Demonstranten und weiterhin bestehende Menschen- 
rechtsverletzungen, etwa in Gefängnissen und auf Polizeiwachen. 
Journalistenvereinigungen wie SNJT und das 2011 neu gegründete 
Zentrum von Tunis für Pressefreiheit CTLP (Centre de Tunis pour la 
Liberté de la Presse) bezogen Stellung gegen Übergriffe auf Medien- 
vertreter, sei es durch Sicherheitskräfte oder durch die jeweilige 
Regierung. Diese Stellungnahmen sensibilisierten die tunesische Öf-
fentlichkeit und die internationale Gemeinschaft dafür, dass Tunesien  
noch Fortschritte bei der gesetzlichen Umsetzung von Standards im 
Menschenrechts- und Pressebereich erzielen muss, wie sie in der 
Verfassung von 2014 oder in den von Tunesien ratifizierten interna-
tionalen Konventionen vorgesehen sind. 

Über ihre originäre Mission als Bewahrer der Menschenrechte hinaus  
prägen Menschenrechts- und Journalistenverbände die Entwick-
lung Tunesiens seit 2011. Sie spielen eine wichtige Rolle bei der in-
stitutionellen und politischen Ausgestaltung des Landes und waren 
z. B. in der nach 2011 gegründeten Hohen Instanz der politischen 
Reformen vertreten. Eine auffallend hohe Zahl von prägenden Per-
sönlichkeiten des tunesischen Demokratisierungsprozesses verfügt 
über einen Menschenrechtshintergrund.30 

Ab 2012 wandten sich parallel zu den Beratungen der Verfassung-
gebenden Versammlung Menschenrechtsorganisationen wie LTDH, 
OCTT oder der tunesische Zweig des Euromediterranen Netzwerkes 
für Menschenrechte REMDH zusammen mit Frauenorganisationen 
wie ATFD und AFTURD gegen Verfassungsentwürfe der Ennahda- 
dominierten Regierung. Die Verfassungsentwürfe der Regierung sa-
hen eine unzureichende, potentiell die Grundfreiheiten bedrohende 
Trennung zwischen Religion und Politik vor und hätten zur Relativie-
rung der Grundrechte, insbesondere jener von Frauen, geführt. Im 
Endeffekt gilt die Verfassung vom 27. Januar 2014, die unter dem 
Einfluss der Zivilgesellschaft im Konsens zwischen Regierung und 
Opposition erarbeitet wurde, im regionalen Vergleich als vorbildlich, 
insbesondere durch die darin enthaltenen Garantien der Grundrechte.  
Ein wichtiges Betätigungsfeld für die säkularen ZGO in den kom-
menden Jahre wird es allerdings sein, darüber zu wachen, dass die 
in der Verfassung enthaltenen fortschrittlichen Bestimmungen etwa 
zum Schutz der Unversehrtheit des Individuums, der Gleichberech-
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tigung von Frauen oder solche zum Schutz der Minderheiten in die 
nationalen Gesetze (etwa in Bezug auf das Strafrecht, das Familien-
recht) eingearbeitet werden.

Als gesellschaftlich-politische Kraft des Ausgleichs bewährte sich 
die LTDH, als sie im Herbst 2013 im Verein mit UGTT, UTICA und 
dem Anwaltsverband ONAT in Verhandlungen mit den politischen 
Parteien den Weg hin zum „Nationalen Dialog“ und zur Verabschie-
dung der Verfassung ebnete. 

Die Glaubwürdigkeit der für die universellen Menschenrechte ein-
tretenden ZGO als gesellschaftliche Akteure an der Schnittfläche 
zwischen Politik und Gesellschaft beruht neben ihrem sektoriellen 
Fachwissen auf 

 ■ ihrer jahrzehntelangen Oppositionsarbeit unter oft schwierigen 
Bedingungen und ihrem Eintreten für Grundrechte über 
Parteigrenzen hinweg.

 ■ ihrer Kenntnis des staatlichen Räderwerks, da sie selbst vielfach 
Juristen sind und als Menschenrechtsaktivisten der 1990er und 
2000er Jahre die Strukturen kennenlernten. 

 ■ ihren engen persönlichen Kontakten und Arbeitsbeziehungen 
zu anderen ZGO wie AMT, ATFD, AFTURD, ONAT, UGTT, die 
ihren gesellschaftlichen Einfluss erhöhen. LTDH und CNLT sind 
beispielsweise zusammen mit drei anderen ZGO (Doustourna, 
ATFD und FTDES) Mitglieder der Fédération Internationale des 
Droits de l’Homme (FIDH). Themenüberlappungen mit anderen 
ZGO erlauben es den Menschenrechtsorganisationen in breiten 
Koalitionen, etwa zu Frauenthemen zu arbeiten.

Ähnlich wie die ZGO im Rechtsbereich betrachten sich jene des Men- 
schenrechts- und Medienbereichs als gesellschaftliches Frühwarn-
system gegenüber potentiellen Gefährdungen der Freiheit. Unter 
den Regierungen der Troika kritisierten LTDH und CNLT die zuneh-
menden Übergriffe gegen Intellektuelle und gegen Frauen in der 
Öffentlichkeit. Sie trugen mit dazu bei, die Öffentlichkeit für das zu-
nehmende Klima der Angst und Rechtlosigkeit durch das Erstarken 
gewalttätiger salafistischer Gruppen und die Untätigkeit der Regie-
rung zu sensibilisieren. Die Menschenrechtsorganisationen nahmen 
aber auch Stellung gegen die zunehmenden Aktivitäten zur Durch-
setzung eines rückwärtsgewandten islamistischen Politikprojekts 
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in Tunesien. Sie mobilisierten zugunsten einer Zukunft in einem of-
fenen, modernen Land mit klarer Trennung zwischen Religion und 
Politik.31

Im Kontext des verstärkten Kampfes gegen den Terrorismus seit 
2014 warnten LTDH, CNLT und OCTT zusammen mit ihren interna-
tionalen Partnern im Menschenrechtsbereich wie u. a. Amnesty Inter- 
national, Human Rights Watch, die Weltorganisation gegen Folter 
OMCT (Organisation Mondiale Contre la Torture) und FIDH vor einem  
möglichen Rückfall der tunesischen Politik in autoritäre Praktiken.32

Menschenrechtsvertreter und Organisationen zum Schutz der Presse-  
und Medienfreiheit kritisierten in jüngerer Zeit verschiedene Geset-
zesvorhaben, so beispielsweise 

 ■ den bislang nicht verabschiedeten Gesetzentwurf „zur Bekämp- 
fung von Übergriffen gegen die bewaffneten Kräfte“. Danach 
kann je nach richterlicher Auslegung auch einfache Kritik an den 
Sicherheitskräften strafbar sein.

 ■ das am 25. Juli 2015 verabschiedete Gesetz gegen „Terrorismus 
und Geldwäsche“, u. a. weil es Interpretationsspielraum lässt bei  
der Definition dessen, was „öffentliche Unterstützung für Terror- 
ismus“ bedeutet. Das Gesetz stellt in mehrerlei Hinsicht eine Ver- 
schärfung gegenüber dem Vorgängertext von 2003 dar. Terroris- 
musverdächtige können z. B. rechtlich gedeckt bis zu 15 Tage 
in der sogenannten Garde-à-vue-Haft (2003: sechs Tage) ohne 
Klageerhebung oder anwaltliche Betreuung festgehalten werden. 
Dies steht im Widerspruch zu Verfassungsartikel 29, der Verhaf- 
teten unmittelbare Klageerhebung und anwaltlichen Beistand zu- 
sichert.33 Das Gesetz sieht ferner die Todesstrafe als mögliches 
Strafmaß vor.34 Auch die weiten Bedingungen, unter denen Ge- 
richtsverhandlungen unter Ausschluss der Öffentlichkeit abge-
halten und die Anonymität von Zeugen gewahrt werden kann, 
verstoßen gegen internationale Standards. Es ist dem Eingreifen 
der Zivilgesellschaft zu verdanken, dass das Gesetzesprojekt durch 
das Parlament immerhin in der Weise geändert wurde, dass Jour- 
nalisten ihre Quellen nicht offenbaren müssen.

 ■ den Gesetzentwurf bezüglich des Informationszugangs. Die Journa- 
listenverbände SNJT und CTLP kritisierten, dass das Parlament 
am 7. Juli 2015 auf Initiative der Regierung das Gesetzesprojekt 
Nr. 2014–55 über das Recht zum Informationszugang zurückzog. 
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Dieses Gesetz, das seit 2014 im parlamentarischen Verfahren 
steckte, hätte als erstes Gesetz nach der neuen Verfassung ver-
brieftes Recht – das Recht auf Informationsfreiheit – in Gesetzes-
form gebracht.

3.4. Engagement im Bereich Frauenrechte

Zivilgesellschaftliches Engagement im Frauenbereich geht in sei-
nen Anfängen auf die tunesische Frauenbewegung der 1970er und 
1980er Jahre im universitären und gewerkschaftlichen Umfeld zu-
rück. Ihre ideellen Bezüge bilden die aufklärerische Tradition Tune-
siens seit Beginn des 20. Jahrhunderts und die Politik der recht-
lichen und gesellschaftlichen Gleichstellung, die unter dem ersten 
Staatspräsidenten des unabhängigen Tunesien, Habib Bourguiba, 
mit dem Personenstandsgesetz von 1956 eingeleitet wurde. Unter 
Präsident Bourguiba und unter seinem Nachfolger Ben Ali bildete 
eine Art „Staatsfeminismus“ eine der legitimatorischen Grundlagen 
der Staatsführung. Mit dem Aufkommen des politischen Islam in 
den 1980er Jahren bekam dieser eine klare antiislamistische Kon-
notation. 

1956 gegründet, war die Nationale Union der tunesischen Frauen  
UNFT (Union Nationale de la Femme Tunisienne) als eine der „na-
tionalen Organisationen“ (wie UTICA, UGTT und der Verband der 
Landwirte und Fischer UTAP) bis 2011 eng mit der Staatspartei 
und der Regierung verbunden. Nachdem die UNFT 2011 ihre Un-
terstützung durch die Verwaltung verloren hatte, durchlief sie 
Phasen interner Flügelkämpfe und erlangte das frühere Gewicht 
bislang nicht zurück. 

Unabhängige Vertreterinnen von Fraueninteressen haben seit der 
Legalisierung ihrer Vereinigungen an gesellschaftlicher Bedeutung 
gewonnen. Hierzu zählen die bereits 1989 zugelassene Tunesische 
Vereinigung demokratischer Frauen ATFD (Association Tunisienne 
des Femmes Démocrates) und die ebenfalls 1989 zugelassene  
Vereinigung tunesischer Frauen für Forschung und Entwicklung 
AFTURD (Association des Femmes Tunisiennes pour la Recherche 
et le Développement). Beide Organisationen erkannten zwar die im 
regionalen Vergleich beispielhafte rechtliche Stellung von Frauen 
in Tunesien an. Zugleich machten sie auf die fortbestehenden For-
men gesetzlicher Diskriminierung etwa im Familienrecht (Erbrecht) 
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und das Beharrungsvermögen von patriarchalischen Strukturen in 
Staat, Wirtschaft und Gesellschaft aufmerksam. 2010 kritisierte 
die damalige ATFD-Präsidentin Sana Ben Achour die Gängelung der 
ATFD durch die Staatsführung. Eine internationale Dimension konn-
ten ATFD und AFTURD ihrem Engagement bereits unter dem alten  
Regime durch die Zusammenarbeit mit dem Center on Arab Women  
Research (CAWTAR) geben. CAWTAR wurde 1993 auf Initiative meh-
rerer Regierungen von Mitgliedsstaaten der Arabischen Liga als for-
mal regierungsunabhängige regionale Forschungsinstitution mit Sitz 
in Tunis zur Förderung der Gleichberechtigung zwischen den Ge-
schlechtern gegründet. 

Mit dem politischen Umbruch 2011 boten sich Frauenorganisatio-
nen wie ATFD, AFTURD und CAWTAR neue Möglichkeiten, in der Öf-
fentlichkeit nachdrücklicher die Diskriminierung von Frauen und 
die alltägliche Gewalt gegen Frauen anzuprangern. Sie fungieren 
als wichtige Lobbyorganisationen mit Blick auf die Umsetzung der 
Grundsätze der von Tunesien unterzeichneten internationalen Kon-
ventionen (etwa: CEDAW) in nationales Recht.35 ATFD und AFTURD, 
aber auch neu gegründete Frauenorganisationen, etwa die Liga tu-
nesischer Wählerinnen LET (Ligue des Électrices Tunisiennes), die 
Vereinigungen Gleichheit und Gleichstellung (Égalité et Parité), Frauen  
und Führungsfunktionen (Femmes & Leadership) oder Aswat Nissa 
(Frauenstimmen), wurden Antreiber für die Aufnahme des Prinzips 
der vertikalen Parität zwischen Männern und Frauen auf den Kandi- 
datenlisten in das Wahlgesetz für die Wahlen 2011. Es ist auch dem 
gesellschaftlichen Einfluss und Mobilisierungspotential dieser Orga- 
nisationen zuzuschreiben, dass 2013 die konservativen, von der 
Ennahda-Partei erarbeiteten Verfassungsentwürfe letztlich keine  
Mehrheit in der Verfassunggebenden Versammlung erhielten. Diese 
hatten Bestimmungen enthalten, die zur Verwässerung der Gleich- 
berechtigung zwischen Männern und Frauen geführt hätten. Die 
Verfassung vom 27. Januar 2014 legt in Artikel 21 unmissverständ-
lich fest, dass „Bürger und Bürgerinnen gleich an Rechten und 
Pflichten sind“. Artikel 46 verpflichtet den Staat dazu, die gleiche 
Vertretung der Frauen in allen gewählten Gremien anzustreben.

Die genannten Frauenrechtsorganisationen sind somit, ähnlich wie 
die säkularen, demokratisch-orientierten ZGO in anderen Berei-
chen, als Frühindikatoren für einen autoritären Wandel des gesell-
schaftlich-politischen Klimas anzusehen. Ab 2011 wurden von ra-
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dikalen Islamisten vermehrt Übergriffe auf Frauen verübt, die in 
ihrem Erscheinungsbild oder Verhalten nicht den moralischen Mus-
tern dieser Gruppen entsprachen. In den Medien und durch sehr 
konservative und islamistische Prediger wurden in der Öffentlichkeit 
seit 2011 wiederholt Positionen vertreten, die nicht mit den univer-
sellen Menschenrechten, einem modernen Frauenbild und Gleich-
stellungskonzepten vereinbar sind. Diese antimodernistischen  
Positionen ließen das Aufkommen eines gesellschaftlichen Klimas 
befürchten, das der weiteren Förderung der Gleichberechtigung 
entgegenstehen würde.

Frauengruppen wehrten sich zusammen mit anderen säkular ori-
entierten ZGO gegen das unter der Ennahda-geführten Koalitions-
regierung zunehmend frauenfeindliche und gewalttätige Klima ge-
gen Frauen durch Demonstrationen, Informationsveranstaltungen 
und eine Vielzahl von Kommuniqués.36 Bei diesen gemeinschaftli-
chen Aktionen manifestierten sich teils jahrzehntelang gewachsene,  
auf gemeinsamer Sozialisation und politischen Grundüberzeugun-
gen beruhende Verbindungen zu anderen ZGO, insbesondere zu 
Menschenrechtsorganisationen (z. B. LTDH, LTDH, CNLT, OCTT, IADH,  
SNJT, REMDH), Gewerkschaften (UGTT) bzw. gewerkschaftsnahen 
Organisationen wie z. B. dem Tunesischen Forum für wirtschaftliche 
und soziale Rechte FTDES (Forum Tunisien des Droits Économiques 
et Sociaux) und linken bzw. bürgerlichen Parteien wie u. a. Front  
Populaire, Ettakatol oder Nidaa Tounes, jedoch auch mit den Orga-
nisationen im Rechtsbereich (AMT, ONAT).

3.5. Die Begleiter des demokratischen Prozesses

Viele säkulare ZGO leisten – wie die bereits vorgestellten – seit 
2011 einen flankierenden Beitrag bei der Begleitung des demokra-
tischen Umgestaltungsprozesses in Tunesien. Im Folgenden wer-
den speziell solche ZGO als „Begleiter des demokratischen Prozes-
ses“ bezeichnet,  

 ■ die sich der Verbreitung des Konzepts der Demokratie widmen, 
 ■ die in der Wahlbeobachtung aktiv sind, und 
 ■ den politischen Übergangsprozess analytisch begleiten.
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Information über und Einübung in demokratische Werte

Ab Sommer 2011 begannen viele ZGO, die Bevölkerung in bestimm-
ten Regionen Tunesiens oder bestimmte Zielgruppen wie Frauen 
und jüngere Erwachsene mit den Konzepten von Demokratie und 
Wahlen vertraut zu machen. Darunter waren etablierte Vereinigun-
gen wie die LTDH, ATFD, AFTURD, vor allem aber auch neu gegrün-
dete Organisationen wie Lam Echaml, Engagement Citoyen (Bürger-
engagement), Femmes & Leadership, FTDES, Touensa (Tunesier), 
Sawty (Meine Stimme), Union des Tunisiens Indépendants pour la 
Liberté (UTIL; Union unabhängiger Tunesier für die Freiheit), 
Tun’Act, Doustourna (Unsere Verfassung), Tunisian Forum for Youth 
Empowerment, Relais d’Émergence d’une Jeunesse Sociale Organisée  
(RÉSO; Plattform für den Aufbau einer organisieren sozialen Ju-
gend), Jeunes Indépendants Démocrates (JID; Junge unabhängige 
Demokraten) oder Kolna Tounes (Wir sind alle Tunesier). 

Die Vereinigungen sensibilisierten vor den Wahlen 2011 komple-
mentär zur Informationstätigkeit der Wahlbehörde ISIE hundert-
tausende Bürger über die Möglichkeit, sich in die Wählerlisten ein-
schreiben zu lassen, und informierten über das Prozedere der 
Stimmabgabe. Die Informationen wurden in einer Vielzahl von Se-
minaren, Konferenzen, Schulungen, Workshops, in Konferenzhallen, 
an den Arbeitsplätzen der Menschen oder auf Wochenmärkten und 
Straßen weitergegeben. Ihr Einfluss, etwa auf die Wahlbeteiligung, 
ist allerdings schwierig messbar.

Je nach ihrem Profil strebten die genannten Vereinigungen danach,  
entweder die Wähler in ihrer Gesamtheit anzusprechen, oder sie kon- 
zentrierten sich auf bestimmte Zielgruppen. Für LET, ATFD, AFTURD, 
Femmes & Leadership waren dies vornehmlich Frauen; für UTIL,  
Tunisian Forum for Youth Empowerment, Sawty, Engagement Citoyen 
dagegen mehrheitlich Jugendliche. Die Tunesische Organisation für 
den Schutz der Rechte von behinderten Personen (Organisation  
Tunisienne pour la Défense des Droits des Personnes portant un 
Handicap) konzentrierte sich auf die Ansprache von Menschen mit 
Behinderung. Gerade in der Verbreitung der Informationen zu de-
mokratischen Werten und Wahlen ist der Beitrag der genannten 
Vereinigungen kaum denkbar ohne die Kooperation mit zahlreichen 
lokalen Vereinigungen, die die Durchführung von Veranstaltungen 
vor Ort unter oft schwierigen logistischen Umständen sicherstellten. 
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Das zivilgesellschaftliche Engagement vor den Wahlen 2011 zeigte 
auch erste Ansätze der ZGO zum projektbezogenen konzertierten 
Vorgehen. Beispielhaft war das von einer Gruppe von Vereinigungen 
durchgeführte Projekt „Bus Citoyen“, der Bürgerbus. Bei dieser de-
zentralen Bildungsmaßnahme, bei der circa 100 freiwillige Helfer  
mit Bussen zwischen Juli und Oktober 2011 Tunesien bereisten, wur- 
den in Zusammenarbeit mit lokalen Organisationen insgesamt über 
200.000 Bürger (bei einer Bevölkerung von 10 Millionen) in allen  
Gouvernoraten auf Märkten, Plätzen und in Unternehmen mit 
Grundinformationen über Demokratie und Wahlen versorgt.37

Über die transportierten Wissensinhalte hinaus boten die genann-
ten Aktionen und Veranstaltungen und das damit verbundene zivil-
gesellschaftliche Engagement hunderten junger Tunesierinnen und 
Tunesiern, oft zum ersten Mal in ihrem Leben, die Chance zu ge-
meinschaftlicher, politischer Aktivität und die Möglichkeit, Verant-
wortung für ein Projekt zu übernehmen. Sie wurden im Rahmen der 
genannten Aktionen mit Demokratie konstituierenden Werten wie 
Pluralismus, Menschenrechten, Gleichberechtigung, Gewaltfreiheit 
und Toleranz gegenüber Minderheiten in der Arbeitspraxis vertraut 
gemacht. Viele Jugendliche reisten oft zum ersten Mal außerhalb fa-
miliärer Kontexte in verschiedene Regionen des Landes. Diese ge-
sammelten Erfahrungen bringen oft gerade jüngere Gesprächspart-
ner zu der Einschätzung, dass der demokratische Prozess bei allen 
Risiken einer autoritären Rückentwicklung des Landes auch dauer-
hafte Spuren hinterlassen hat. 

Wahlbeobachtung

Durch die Bedeutung von Wahlen im tunesischen Prozess der demo- 
kratischen Umgestaltung waren zivilgesellschaftliche Vereinigungen  
besonders an Wahlbeobachtungsmissionen interessiert. Die staat- 
liche Wahlbehörde ISIE erleichterte sowohl zu den Wahlen für die  
Verfassunggebende Versammlung 2011 als auch zu den Parlaments- 
und Präsidentschaftswahlen 2014 die Akkreditierung von nationalen  
Wahlbeobachtern und kommunizierte regelmäßig mit der Zivil-
gesellschaft. Insgesamt wurden für die Wahlen 2011 neben Partei-
envertretern etwa 13.800 Wahlbeobachter akkreditiert. 

Nach Angaben der EU-Wahlbeobachtungsmission 2011 gehörten 3.800  
Wahlbeobachter der LTDH an, 3.320 der Vereinigung Mourakiboun 
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(Kontrolleure), 2.000 der Tunesischen Vereinigung für integre und  
demokratische Wahlen ATIDE (Association Tunisienne pour l’Intégrité  
et la Démocratie des Elections), 1.240 dem Netzwerk Oufiya (Wort 
halten) und 700 dem Netzwerk Chahed (Augenzeuge). Bei den Wah-
len 2014 wurden bis zum zweiten Wahlgang der Präsidentschafts-
wahlen insgesamt etwa 30.000 nationale Wahlbeobachter akkre-
ditiert. ATIDE stellte je nach Wahlgang bis zu 4.500 Beobachter, 
Mourakiboun bis zu 5.000.

Unter den Vereinigungen, die im Bereich Wahlbeobachtung aktiv  
sind, verdient für das Jahr 2011 auch eine von der LTDH initiierte  
Koalition aus mehreren zivilgesellschaftlichen Vereinigungen (da-
runter UGTT, AMT, ATFD, AFTURD, SNJT, OCTT, CNLT) Erwähnung. 
Gestützt auf tausende von Freiwilligen evaluierten diese Organisa-
tionen die Wählerregistrierung, den Wahlkampf sowie die Abstim-
mung am Wahltag, die Stimmauszählung in den Wahllokalen, Stim-
menverrechnung und die folgenden rechtlichen Einsprüche gegen 
einzelne Wahlergebnisse. Darüber hinaus versuchten diese ZGO vor 
den Wahlen 2011 und 2014 die Bürger, insbesondere die jungen Tu-
nesier, von der Bedeutung von Wahlen zu überzeugen, damit diese 
von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen.

Eine Gruppe von Vereinigungen um ATFD, AFTURD und SNJT beleuch- 
teten 2011 und 2014 genderspezifische Aspekte der Wahlprozesse. 
2014 führte die Vereinigung Mourakiboun basierend auf einer reprä- 
sentativen Fallauswahl von Wahlbüros eine parallele Stimmauszählung  
durch. Diese erbrachte für alle drei Wahlgänge eine starke Überein-
stimmung mit den offiziellen Endergebnissen. Die Vereinigung I Watch 
ihrerseits unternahm 2014 den Versuch, durch die Beobachtung 
von Wahlkampfveranstaltungen Verstöße der großen Parteien, ins-
besondere von Ennahda und Nidaa Tounes, gegen die restriktiven 
gesetzlichen Obergrenzen der Wahlkampfausgaben nachzuweisen. 
Ein Abschlussbericht steht indessen noch aus und belegt nach-
drücklich die Schwierigkeiten der empirischen Erfassung von Wahl-
kampfausgaben.

Mit Nuancen kamen die Organisationen zur Einschätzung, dass die 
Wahlen trotz einiger logistischer Probleme was die Wählerregistrie-
rung und 2011 die Stimmauszählung anbelangt als demokratisch 
einzuschätzen sind und den Wählerwillen widerspiegelten. Die ZGO 
involvierten damit nicht nur tausende von Bürgern direkt in die ers-
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ten freien Wahlen Tunesiens, sie trugen 2011 und 2014 auch erheb-
lich zur Glaubwürdigkeit und zur politischen und gesellschaftlichen 
Akzeptanz der Wahlen bei. Allerdings ließ die Wahlbeteiligung gerade 
von jungen Wahlberechtigten zu wünschen übrig.

Akademische Analyse des demokratischen Umbruchs 

Die Stärkung der Meinungsfreiheit erlaubt seit 2011 auch eine deut-
lich freiere analytische und wissenschaftliche Begleitung der politi-
schen Prozesse innerhalb und außerhalb des universitären Rahmens.  
Tunesische Politologen und Staatsrechtler befreiten sich von stark 
deskriptiven Ansätzen und diskutierten nunmehr – oft in verglei-
chender Perspektive – typische Fragen, die Politikwissenschaft als 
„Demokratiewissenschaft“ ausmachen. Auf dem Weg zur neuen 
Verfassung interessierten zunächst Fragen nach der verfassungs-
mäßigen Verankerung von Grundrechten und der begleitenden Ana-
lyse verschiedener Verfassungsentwürfe. Parallel zu den Wahlen 
2011 und 2014 wurden Fragen nach der technischen Konstruktion  
der tunesischen Variante der Verhältniswahl aufgeworfen und die 
politischen Implikationen des Wahlsystems diskutiert, etwa mit 
Blick auf vermeintliche oder tatsächliche Bevorteilungen einzelner 
Parteien oder die Folgen für die Repräsentation von Frauen. 

Inzwischen prägt stark die Exegese der Verfassung von 2014, der Ab- 
gleich zwischen dem demokratietheoretisch wünschenswerten und 
dem tatsächlichen Machtgleichgewicht zwischen Exekutive, Legis-
lative und Jurisdiktion im sich herausbildenden semipräsidentiellen 
Regierungssystem Tunesiens die wissenschaftliche Arbeit. Darüber 
hinaus prägen fünf Jahre nach dem Beginn der politischen Umwäl-
zungen in Nordafrika vergleichende Untersuchungen zur Entwick-
lung in den Ländern der Region sowie deren geistesgeschichtliche 
und geopolitische Implikationen die politikwissenschaftliche For-
schung in Tunesien, so etwa im Hinblick auf die Zukunft des poli- 
tischen Islam oder das Verhältnis der nordafrikanischen Staaten  
zur EU.

Diese und ähnliche Fragen werden einer interessierten Bildungselite 
in Konferenzen durch verschiedene Vereinigungen zugänglich ge- 
macht; so durch die im Umfeld der Fakultät für Jura, Politik- und 
Sozialwissenschaft (Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et 
Sociales) der Universität Tunis bereits 1984 gegründete Tunesische 
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Vereinigung für Verfassungsrecht ATDC (Association Tunisienne de  
Droit Constitutionnel) und durch die 2011 neu gegründeten Vereini-
gungen ATEP (Association Tunisienne d’Etudes Politiques) für politi-
sche Studien und ARTD (Association pour la Recherche sur la Transi-
tion Démocratique) für Forschung zum Demokratisierungsprozess.38 
Die Mitglieder dieser Vereinigungen sind durch Sozialisierung und 
den professionellen Rahmen in der Regel eng miteinander verbun-
den und unterhalten Beziehungen zu Vereinigungen wie der Richter-
vereinigung AMT. Viele Mitglieder dieser Vereinigungen sind auf in-
dividueller Basis gefragte Experten in den tunesischen Medien, in 
Veranstaltungen und werden von anderen Organisationen wie etwa 
dem Arabischen Institut für Menschenreche (IADH) oder CAWTAR 
als Berater hinzugezogen. Etliche waren auch 2012 bis 2014 An-
sprechpartner für Abgeordnete im Rahmen von Veranstaltungen, die 
z. B. Democracy Reporting International organisierte, und konnten 
ihr Wissen während des Verfassungsgebungsprozesses bei Anhö-
rungen in der Verfassunggebenden Versammlung einbringen. Diese 
Experten bilden überdies ein wichtiges Reservoir für politische und 
staatliche Institutionen.39

Die 2011 im Umfeld der Fakultät für Recht und Politikwissenschaft 
der Universität Tunis–El Manar gegründete akademische Vereinigung 
zur Beobachtung des demokratischen Übergangs OTTD (Observa-
toire Tunisien de la Transition Démocratique) definiert sich als Think 
Tank, der allerdings weniger zu aktuellen Fragen Stellung nimmt. 
Das OTTD analysiert vielmehr retrospektiv, wobei die neuen politi-
schen und zivilgesellschaftlichen Akteure Tunesiens seit 2011 den 
Schwerpunkt der Analyse bilden. Als außeruniversitärer, jedoch 
akademisch fundierter Think Tank ist die Vereinigung Le Labo‘  
Démocratique (Das Demokratielabor) in jüngerer Zeit mit Unter- 
suchungen zu Fragen der Aufarbeitung der autoritären Vergangen-
heit hervorgetreten. Akademisch fundiert arbeitet auch das 2005 
von Ahmed Driss gegründete Center of Mediterranean and Inter-
national Studies (CEMI); das Zentrum, Kooperationspartner der 
Konrad-Adenauer-Stiftung, befasst sich vergleichend mit Fragen der 
Sicherheit und der Anbindung Tunesiens und Nordafrikas an Europa. 

3.6. Transparenz und Bekämpfung der Korruption

Intransparenz war und ist ein Charakteristikum staatlichen Han-
delns in Tunesien: Intransparenz mit Blick auf die Herkunft von  



184

Finanzressourcen und ihrer Verwendung, Intransparenz auch im 
Sinne der Nachvollziehbarkeit von Verantwortlichkeiten und Ent-
scheidungsprozessen von staatlichen Entscheidungsinstanzen, der 
Ministerialbürokratie und der Verwaltung. Intransparenz entsprach 
dem Charakter autoritärer politischer Herrschaft und der damit ein-
hergehenden fehlenden Gewaltenteilung und Kontrollmechanismen 
unter den Präsidenten Bourguiba und Ben Ali. Sie wurde aber auch 
begünstigt durch die autoritäre patriarchalische Kultur. Intrans-
parenz war und ist zugleich ein wichtiger Nährboden für Korruption. 

Die Forderung nach Aufarbeitung der Korruption und nach mehr 
Transparenz wurde 2011 zu einer wichtigen Forderung und Aus-
druck des gesellschaftlichen Bedürfnisses nach einem politischen 
Neuanfang. Gerade einmal zwei Wochen nach dem politischen Um-
bruch wurde deswegen eine Untersuchungskommission zur Auf-
arbeitung der Korruption und Veruntreuung unter dem alten Regime 
eingerichtet. Die neue Verfassung von 2014 wiederum verpflichtet 
in ihrem Artikel 15 die öffentliche Verwaltung neben Neutralität und 
Effizienz auf Transparenz. Artikel 130 sieht unter den fünf einzurich-
tenden Instanzen mit Verfassungsrang die Einrichtung einer Instanz 
für gute Regierungsführung und Kampf gegen die Korruption vor. 
Die genauen Befugnisse dieser Instanz sind jedoch noch durch Ge-
setz zu regeln. 

Vor diesem Hintergrund widmet sich heute eine Vielzahl von ZGO, 
je nach ihrem Schwerpunkt, der Stärkung der Transparenz in politi-
scher wie wirtschaftlicher Hinsicht bzw. der Korruptionsbekämp-
fung. Ein Who’s Who dieser Gruppen bildet das Kollektiv tnOGP, das 
aus dreizehn Vereinigungen besteht. Das Kollektiv bildete sich Ende 
März 2014 im Rahmen eines Koordinierungstreffens mit der Regie-
rung.40 Die in diesem Kollektiv vertretenen Vereinigungen konsti-
tuierten sich damit als Ansprechpartner der Regierung im Rahmen 
der internationalen Initiative Open Government Partnership (OGP), 
der Tunesien im Januar 2014 als eines der ersten Länder Nordafrikas 
beigetreten ist.

Im Folgenden seien einige prominente Beispiele von zivilgesellschaft- 
lichen Vereinigungen, die sich für Transparenz einsetzen, genannt: 

 ■ Die Vereinigung Al-Bawsala (Der Kompass) ist seit 2012 in der  
tunesischen Öffentlichkeit durch ihre Dokumentation der Prä- 
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senz und des Abstimmungsverhaltens der Abgeordneten der Ver- 
fassunggebenden Versammlung im Plenum und in den Ausschüs- 
sen eine Referenz geworden. Diese Tätigkeit wird seit 2014 
mit Blick auf das neu gewählte Parlament fortgesetzt. Jenseits 
dieser zivilgesellschaftlichen Aufsicht über die Parlamentsarbeit 
reicherte Al-Bawsala die Gesetzgebungstätigkeit des Parlaments 
an, etwa durch ihren Input in Anhörungen vor Ausschüssen zu 
Fragen der Transparenz der Parlamentsarbeit und der Geschäfts-
ordnung des Parlaments.

 ■ Seit 2014 überträgt Al-Bawsala den Ansatz der Kontrolle der staat- 
lichen Institutionen auf die Kontrolle der Staatsausgaben und der 
internen Struktur der Ministerien auf nationaler Ebene. Darüber 
hinaus plant Al-Bawsala die Kontrolle von 256 Stadtverwaltungen 
im ganzen Land mittels Anfragen v. a. zum Budget, zum Personal 
der städtischen Verwaltungen, zu den städtischen mobilen und 
immobilen Güter und der städtischen Entwicklungspolitik.

 ■ Als Antenne von Transparency International in Tunesien drängt 
die Vereinigung I Watch auf die Anpassung der tunesischen Ge- 
setze an die Standards der Antikorruptionskonvention der Ver- 
einten Nationen, die Tunesien bereits 2008 ratifiziert hat. Mit der 
Online-Plattform Bill‘ Kamcha (In flagranti) hat I Watch eine ein- 
fach zugängliche Beschwerdestelle zur Denunzierung von Korrup- 
tionsfällen geschaffen. 2015 evaluierte I Watch in Abstimmung 
mit dem Justizministerium Rekrutierungswettbewerbe für Richter.

 ■ Stärker im Universitäts- und Unternehmensmilieu sowie in der 
Ministerialbürokratie vernetzt ist die Tunesische Vereinigung für  
Regierungsführung ATG (Association Tunisienne de Gouvernance).  
Die ATG tritt seit 2012 mit gehaltvollen, konzisen Veröffentlich- 
ungen zum Thema Transparenz hervor, ist in der Kapazitätsbildung  
von Vereinigungen aktiv und berät öffentliche Einrichtungen mit 
Blick auf Fragen der Transparenz.

Al-Bawsala und auch die Vereinigung I Watch nehmen immer wie-
der kritisch öffentlich Stellung zu laufenden Gesetzesvorhaben, die 
in einem Zusammenhang zu Fragen der Transparenz und guten Re-
gierungsführung stehen. Z. B. übten beide im Juli 2015 Kritik an der 
Rücknahme des Gesetzesprojekts über das Recht der Bürger zum 
Informationszugang. Dieser Gesetzentwurf, der das Recht der Bür-
ger auf Informationszugang neu regeln sollte, wäre das erste Ge-
setz gewesen, das ein nach der neuen Verfassung verbrieftes Recht 
(Artikel 32) in Gesetzesform gebracht hätte.41
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Ein weiterer Gesetzentwurf, der von I Watch und anderen ZGO wie 
u. a. ONAT, OTIM, AMT, LTDH, FTDES und dem Online-Magazin Nawaat 
kritisiert wird, ist das Gesetzesprojekt zur Versöhnung im Wirtschafts-  
und Finanzbereich. Dieses Projekt, das am 14. Juli 2015 im Kabinett  
beschlossen wurde und nun der parlamentarischen Behandlung harrt, 
sieht unter bestimmten Bedingungen die Amnestie von Beamten 
und Geschäftsleuten primär aus der Ben-Ali-Ära vor, die unter dem 
Verdacht der Korruption oder der Veruntreuung öffentlicher Gelder 
stehen oder verurteilt wurden. Dieses Gesetz kann Geschäftsleute  
von gegen sie anhängigen Verfahren und Beschränkungen (etwa 
Reisebeschränkungen) befreien. Die genannten zivilgesellschaftli-
chen Vereinigungen heben jedoch hervor, dass das Gesetzesprojekt 
den in der Verfassung festgelegten Prinzipien der Transparenz und 
der Übergangsjustiz (Artikel 148) widerspricht.

Ein ungewöhnlich breites Bündnis von ZGO, darunter Al-Bawsala, 
I Watch, Labo‘ Démocratique, Touensa, Mourakiboun, LTDH, 
Doustourna, Aswat Nissa, FTDES, Kolna Tounes, ferner die der Par-
tei Ennahda nahestehende Jasmine Foundation für Forschung und 
Kommunikation, kritisierte in einem Kommuniqué vom 26. Okto-
ber 2015 die geplanten Änderungen in der Geschäftsordnung des 
Parlaments, die u. a. der Zivilgesellschaft den Zugang zu den Aus-
schusssitzungen erschweren und damit dem verfassungsmäßigen 
Gebot der Transparenz widersprechen.

3.7. Thematisierung von heiklen Themen

Parallel zur Liberalisierung und Pluralisierung der staatlichen und 
privaten audiovisuellen und Printmedien ist mit der Legalisierung 
von Online-Magazinen wie Nawaat.org oder Inkyfada.com ein be-
grenzter Aufschwung eines stärker investigativen Journalismus zu 
verzeichnen. Beide Magazine setzen sich seit 2011 mit politisch heik-
len Themen wie Umweltverschmutzung, Folter in tunesischen Gefäng-
nissen, Rassismus, Übergangsjustiz, den Problemen benachteiligter 
Regionen oder Migrationsfragen auseinander oder greifen gesell-
schaftliche Tabuthemen wie Prostitution oder Gewalt gegen Frauen  
auf. Offen kritisch gegen alle Regierungen seit 2011 und basierend 
auf tiefer gehenden Recherchen setzen sich diese Medien von der 
Mehrzahl der anderen, oft auf Tagespolitik, Personen des öffent-
lichen Lebens und die Berichterstattung zu Veranstaltungen konzen- 
trierten Medien ab. Nawaat und Inkyfada tragen auf diese Weise 
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dazu bei, die gesellschaftliche Pluralität und Komplexität Tunesiens 
in die Öffentlichkeit zu tragen und Lösungen für gesellschaftliche 
Probleme anzumahnen. Durch ihr Beispiel und ihre Schulungstätig-
keiten für Journalisten können Medien wie Nawaat und Inkyfada 
auch neue Standards für den Journalismus in Tunesien setzen.

Zivilgesellschaftliche Vereinigungen greifen zudem verstärkt in em-
pirisch fundierten Studien gesellschaftliche Tabuthemen auf. Frauen- 
organisationen wie beispielsweise ATFD, die Vereinigung Beyti (Mein 
Haus) oder die Beobachtungsstelle Asma Fanni (Observatoire Asma 
Fanni), die sich für Chancengleichheit und die Stärkung der staats-
bürgerlichen Rolle von Frauen in ländlichen Gebieten einsetzt, the-
matisieren etwa seit 2011 freier als bislang in Seminaren und Publi- 
kationen Themen wie den Missbrauch von Frauen in Familien, die 
Prostitution von Minderjährigen oder die soziale Exklusion von Frauen.  
In der Regel geben sie nach der Dokumentation der Missstände 
Empfehlungen für Gesetzesreformen. 

Vor 2011 ebenfalls undenkbar dokumentiert und begleitet das ge-
werkschaftsnahe Forum für wirtschaftliche und soziale Rechte 
FTDES soziale Bewegungen durch die Erstellung von Feldstudien, 
z. B. zur sozialen Lage von Textilarbeiterinnen im Sahel, zur Umwelt- 
situation im Golf von Monastir, zum tabubehafteten Thema des Selbst- 
mords in Tunesien oder zur Lage von illegalen Einwanderern in Tu-
nesien.

Andere, nach 2011 gegründete Vereinigungen sensibilisieren die Öf-
fentlichkeit für die Belange von Minderheiten, über die bislang kaum 
berichtet wurde, und tragen damit zum gelebten Pluralismus der tu-
nesischen Gesellschaft bei. Die Vereinigungen M’nemty (Meine Träu-
merei) und Association Adam for Equality and Development etwa 
versuchen die Öffentlichkeit mit Blick auf die Geschichte der Farbigen  
in Tunesien zu sensibilisieren und wenden sich gegen moderne For-
men von Diskriminierung auf der Grundlage der Hautfarbe, die z. B. 
Studenten aus Subsahara-Afrika trifft. 

Vereinigungen wie Twiza (Helfen) zum Schutz des Kulturerbes und 
die Tunesische Vereinigung für Amazigh-Kultur (Association Tunis-
ienne de la Culture Amazighe), beide 2011 legalisiert, konzentrie-
ren sich darauf, in der Öffentlichkeit an die Berberkultur als Teil der 
Volkskultur vor allem des tunesischen Südens zu erinnern. Dabei 
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spielen weitergehende politische Forderungen, etwa die nach einer 
Aufwertung der ohnehin sehr begrenzt verbreiteten und genutzten 
Berbersprachen, keine Rolle.

Vereinigungen wie Shams (Sonne) und Damj (Inklusion) setzen sich 
für die Entkriminalisierung der Homosexualität ein. Eine Kampagne 
über die sozialen Netzwerke führte beispielsweise ab dem 22. Sep-
tember 2015 zu erheblicher öffentlicher Aufmerksamkeit für das de-
mütigende Verhör und die Verurteilung eines jungen Mannes wegen 
Homosexualität. In einer Erklärung am 30. September 2015 sprach 
sich auch der damalige Justizminister Salah Ben Aissa für eine Re-
form des Strafrechtsparagraphen 230 aus, der Homosexualität un-
ter Strafe stellt und nicht konform ist mit den Bestimmungen der 
neuen Verfassung.

4. Stärken und Schwächen der säkularen Zivilgesellschaft 

In den vorigen Abschnitten wurde auf die Bedeutung der säkularen  
Zivilgesellschaft für den Verlauf des tunesischen Demokratisierungs-
prozesses nach dem Machtwechsel vom 14. Januar 2011 abgehoben. 
Für einzelne Handlungsfelder zivilgesellschaftlichen Engagements 
wurden exemplarisch Akteure vorgestellt, die aufgrund ihrer Pro-
grammatik und ihrer Aktivitäten als Wegbereiter der Demokratie gel-
ten können. Doch welche Stärken, neben individuellen fachlichen und 
strategischen Qualitäten, haben es der Zivilgesellschaft ermöglicht, 
diese Rolle zu übernehmen? Welche Kehrseiten relativieren mögli-
cherweise diese Stärken? Und welche Perspektiven lassen sich hie-
raus für die künftige Rolle der Zivilgesellschaft Tunesiens ableiten?

4.1. Die Verbesserung organisatorisch-strategischer Qualitäten

Eine zunehmende nationale Vernetzung

Einer der Erfolgsfaktoren der tunesischen säkularen Zivilgesell-
schaft liegt in ihrer gestiegenen Fähigkeit, sich zu vernetzen und 
zu kooperieren. Gemeinsame Stellungnahmen zu politischen Fra-
gen oder die Organisation von gemeinsamen Konferenzen oder 
Demonstrationen erzeugten seit 2011 mehr politische und ge-
sellschaftliche Resonanz, als es vereinzelte Aktionen isoliert han-
delnder ZGO vermocht hätten.
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Die Analyse offenbart mehrere Pole der Zusammenarbeit unter ZGO.  
Die periodisch sich wiederholende Zusammenarbeit etwa zwischen 
der Menschenrechtsliga LTDH, den Frauenorganisationen ATFD und  
AFTURD und anderen Menschenrechtsgruppen ist kaum zu trennen  
von den langen, historisch gewachsenen Bindungen unter diesen 
Organisationen und dem Bewusstsein, letztlich einer Elite anzugehö- 
ren, die Werte und Erfahrungshorizonte teilt. In Gesprächen42 ver-
weisen gerade jüngere Aktivisten auf eine gewisse Segmentierung 
der Zivilgesellschaft in die nach 2011 gegründeten Vereinigungen 
und die „etablierten“ Vereinigungen. Unter den jüngeren Vereini-
gungen besteht eine Zusammenarbeit insbesondere unter Organisa- 
tionen wie RÉSO, Engagement Citoyen, Touensa, Doustourna oder 
Lam Echaml.43 Unter diesen Organisationen bildete beispielsweise der  
„Bus Citoyen“ als Initiative zur Information der Bürger in allen Lan-
desteilen über Demokratie und Wahlen eine prägende Erfahrung ge- 
meinsamen zivilgesellschaftlichen Engagements vor den Wahlen 2011.

Seit 2012 mehren sich, oft von internationalen Gebern angestoßen, 
Foren der Zusammenarbeit zwischen den „etablierten“ und den ab 
2011 neu formierten Vereinigungen. Die Unterscheidung zwischen 
beiden Kategorien dürfte damit in Zukunft an Bedeutung verlieren.44

Eine wachsende Professionalisierung und funktionale  
Ausdifferenzierung

Ein weiterer Erfolgsfaktor der tunesischen Zivilgesellschaft in den 
letzten Jahren war ihre Professionalisierung. Diese zeigt sich durch 
die zunehmende Ausdifferenzierung von Entscheidungs- und Füh-
rungsstrukturen, die Definition von Qualitätsstandards und deren 
Evaluierung. Professionalisierung fand und findet auch statt in dem 
Sinne, dass gerade jüngere Aktivisten sich heute stärker als früher 
in Vollzeit – und bezahlt – ihrer zivilgesellschaftlichen Tätigkeit wid-
men. Es ist dabei in dieser sich herausbildenden Schicht von Akti-
visten durchaus üblich, dass einzelne Akteure hauptberufliches und 
ehrenamtliches Engagement in verschiedenen Vereinigungen mit-
einander kombinieren.45 Für viele Gesprächspartner besteht eine 
Kehrseite dieser an sich begrüßenswerten Professionalisierung in 
einem gewissen Erlahmen46 eines spontanen, weniger durch finan-
zielle Interessen geleiteten zivilgesellschaftlichen Engagements,  
wie es für die erste Zeit nach 2011 kennzeichnend war.
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Ein wichtiger Aspekt der Professionalisierung der ZGO besteht auch 
in ihrer funktionalen Ausdifferenzierung. Zwar agiert und kommuni-
ziert das Gros der tunesischen ZGO weiterhin vor allem themenbe-
zogen, nimmt die spezifischen Interessen von Mitgliedern wahr oder 
gibt bestimmte Wissensbestände weiter. In den letzten Jahren hat 
sich darüber hinaus aber eine Reihe von Vereinigungen einen Na-
men gemacht, die sich auf die logistische Unterstützung, Koordinie-
rung und Fortbildung von anderen ZGO spezialisierte. Besonders 
deutlich wird diese Tendenz beispielsweise bei der Online-Plattform 
Jamaity.org oder der Vereinigung Lab’Ess.47 Diese Tendenz gilt je-
doch auch für Vereinigungen wie Doustourna, Lam Echaml, RÉSO, 
Tunisian Forum for Youth Empowerment, ATG, zum Teil auch für 
UTIL, Sawty und die ATDC. Diese Vereinigungen konzentrieren sich 
neben bestimmten inhaltlichen Kompetenzen auf die Koordination  
von Projekten, als Logistik-Dienstleister etwa durch ihre Präsenz in 
bestimmten Regionen oder als Ausbilder für ZGO. Diese Entwick-
lung kann für die Zukunft auch die weitere Kooperation unter den 
hier identifizierten Wegbereitern der Demokratie fördern. 

Eine intensivere internationale Vernetzung

Eng verbunden mit der Professionalisierung einzelner zivilgesellschaft- 
licher Wegbereiter der Demokratie ist deren gewachsene internatio-
nale Vernetzung. Im Unterschied zur Situation vor 2011 erleichtert 
der heutige Gesetzesrahmen (Dekret Nr. 2011–88) die Zusammen-
arbeit mit ausländischen Partnern. Diese Zusammenarbeit48 sichert 
in vielen Fällen die materielle Basis der zivilgesellschaftlichen Arbeit,  
trägt über Fortbildungen zur weiteren Professionalisierung bei und 
erleichtert eine Einbindung in internationale Netzwerke. Dadurch, 
dass die Vergaberichtlinien internationaler Geber oft die Zusammen- 
arbeit in Netzwerken vorsehen, fördert die Unterstützung durch inter-
nationale Geldgeber als Nebeneffekt auch die nationale Vernetzung.

In Verbindung mit der chronisch geringen Finanzbasis vieler tunesi-
scher ZGO liegt eine mögliche Kehrseite dieser gewachsenen inter- 
nationalen Vernetzung in einer größeren Abhängigkeit von interna-
tionalen Finanzmitteln. Je nach dem innen- und außenpolitischen 
Kontext kann diese internationale Vernetzung von ZGO in Zukunft 
negative Rückwirkungen auf ihre Glaubwürdigkeit in der tunesischen  
Öffentlichkeit haben.
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Ein zweischneidig wirkender Faktor: Die stärkere Zusammenarbeit 
mit dem Staat 

Ein weiterer Faktor, der zur Stärkung der tunesischen Zivilgesellschaft 
insgesamt beiträgt, ist der in den letzten Jahren intensivierte Dialog 
des Staates mit ZGO. Die Vervielfältigung der Kommunikationskanäle  
zwischen Staat und Zivilgesellschaft erhöht die Chance, dass der 
Staat den seit der Unabhängigkeit traditionell umfassenden Macht-
anspruch gegenüber der Gesellschaft aufgibt. Umgekehrt wird es 
durch diesen Dialog wahrscheinlicher, dass die Zivilgesellschaft, so-
fern sich der Prozess ihrer Professionalisierung fortsetzt, zu einer 
konstruktiv die politische Zukunft des Landes mitgestaltenden Kraft 
wird. Abgesehen von der Teilnahme der Zivilgesellschaft in der „Ho-
hen Instanz für die politischen Reformen“ (2011) kam es seit 2011 
im Vorfeld der Wahlen vom Oktober 2011 und Oktober 2014 je-
weils zu einem umfassenden Austausch von Vertretern der Zivil-
gesellschaft mit der unabhängigen Wahlbehörde ISIE, u. a. mit Blick 
auf die Akkreditierung von nationalen Wahlbeobachtern. Der Dialog 
zwischen Zivilgesellschaft und Regierung ist im Rahmen des 2014 
eingeleiteten Projekts „Opengovernment Partnership“ festgeschrie-
ben. Menschenrechtsorganisationen wie die LTDH begleiten seit 
2011 die Einrichtung eines Nationalen Mechanismus zur Vorsorge 
gegen Folter, wie er sich aus der tunesischen Ratifikation des Frei-
willigen Zusatzprotokolls der Antifolterkonvention der Vereinten Na-
tionen im Jahr 2011 ergibt. In diesem Kontext kam es 2015 bereits 
zu mehreren Treffen zwischen Kamel Jendoubi, als beigeordneter 
Minister beim Regierungschef zuständig für die Beziehungen mit 
der Zivilgesellschaft, und verschiedenen Kategorien von zivilgesell-
schaftlichen Vereinigungen; am 23. August 2015 war dies ein Tref-
fen mit Menschenrechtsorganisationen.

4.2. Öffentliche Wahrnehmung und Politisierung der Zivilgesell-
schaft als potentiell schwächende Faktoren

Die Zivilgesellschaft in der Wahrnehmung der tunesischen  
Öffentlichkeit

Es liegen bislang nur sehr wenig verwertbare Daten zur Wahrneh-
mung der zivilgesellschaftlichen Vereinigungen in der tunesischen 
Öffentlichkeit vor. Weitverbreitete Vorurteile in der tunesischen Öf-
fentlichkeit unterstellen zivilgesellschaftlichen Vereinigungen man-



192

gelnde Transparenz und fehlende interne Demokratie. Dieses Urteil 
wird oft verbunden mit dem Vorwurf, die Vereinigungen fungierten in 
erster Linie als Vehikel der Interessen ihrer Führungspersonen. Diese  
wenig quantifizierbaren, oft pauschal vorgebrachten Vorurteile mö-
gen zwar einen Teil der Wahrheit abbilden. Sie betreffen jedoch in 
der Wahrnehmung der tunesischen Öffentlichkeit, mit Ausnahme 
der Armee, beinahe alle Institutionen und politischen Akteure und 
sind selbst Ausdruck einer immer noch stark durch Misstrauen ge-
prägten politischen Kultur.

Zivilgesellschaftliche Aktivtäten und ZGO sind in der tunesischen 
Öffentlichkeit weitaus präsenter als vor 2011. Die freiere Bericht-
erstattung in den Medien sowie die Kommunikationskanäle über In-
ternet und soziale Netzwerke erlauben den meisten der hier vor-
gestellten zivilgesellschaftlichen Wegbereiter der Demokratie ihre 
Arbeit darzustellen und Sympathisanten zu mobilisieren. Dennoch 
wird die öffentliche Wirkung der ZGO – ebenso wie diejenige von 
politischen Parteien – durch den spezifischen gesellschaftlichen und 
politischen Kontext Tunesiens eingeschränkt. Für diese begrenzte  
öffentliche Wirkung sind zum einen die bestehenden sozialen Unter- 
schiede und dadurch die nach Region und Stadtvierteln erheblich 
schwankenden Gelegenheiten der Bevölkerung zur sozialen und poli- 
tischen Teilhabe verantwortlich. Zum anderen schränkt das gesell-
schaftlich tradierte Misstrauen gegenüber dem öffentlichen Raum 
im Allgemeinen und politischem und zivilgesellschaftlichem Engage-
ment im Besonderen eine breitere Öffnung gegenüber den ZGO ein. 
Diese tief verankerte Tendenz wurde in den Jahren der autoritären 
Herrschaft seit der Unabhängigkeit eher verfestigt. 

Eine 2014 im Auftrag der Weltbank durchgeführte Umfrage unter 
jungen Tunesiern verweist darauf, dass junge Tunesier und Tunesier- 
innen außerhalb des engen Kreises der eigenen Familie vor allem re- 
ligiösen Führern (Imame), dem Militär, Schulen und der Justiz ver- 
trauen. Zivilgesellschaftliche Vereinigungen nehmen nach dieser 
Untersuchung, ähnlich wie die Presse, eine mittlere Position in der 
öffentlichen Wertschätzung ein.49 Mit Blick auf die Bereitschaft der 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen, sich in ZGO zu engagieren,  
verweist die Studie der Weltbank darauf, dass gerade einmal 1,5 Pro- 
zent der Jungen, die in einem städtischen Umfeld leben, in einer 
Vereinigung aktiv sind. 
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Zivilgesellschaft und politische Parteien

Wegen des schlechten Rufs der politischen Parteien in der tunesi-
schen Öffentlichkeit betonen viele ZGO ihren „unabhängigen“, nicht-
parteigebundenen Charakter. Dennoch stehen viele ZGO politischen 
Parteien nahe. Eine der bislang noch größten (weil die Glaubwürdig-
keit tangierenden) Schwächen der tunesischen Zivilgesellschaft be-
steht somit darin, dass diese eine grundlegende ideologische Kon-
fliktlinie des tunesischen Parteiensystems reproduziert, die für die 
Wahlen der Jahre 2011 und 2014 prägend wurde: Diese Konfliktlinie 
verläuft zwischen politischen und gesellschaftlichen Vertretern ei-
nes unpräzise beschriebenen „islamischen Modells“ auf der einen 
Seite und auf der Gegenseite jenen Vertretern aus Politik und Ge-
sellschaft, die sich selbst als demokratisch bezeichnen und für die 
Trennung zwischen Religion und Staat plädieren. 

Mit den Wahlen 2011 kamen die Befürworter eines „islamischen Mo-
dells“ an die Regierung (Ennahda und Teile des Koalitionspartners 
CPR) mit negativen Folgen für die Trennung zwischen Religion und 
Staat und für die Achtung der Menschenrechte. Die Proteste gegen 
die Ennahda-geführte Regierung mündeten zwar in deren erzwun-
gene Ablösung durch eine nominell technokratische Regierung, das 
Grundproblem war jedoch damit nicht gelöst. Die Antagonismen bei-
der Lager bestehen schließlich auch nach den Parlaments- und Prä-
sidentschaftswahlen von 2014 fort. An der seit Februar 2015 regie-
renden Koalitionsregierung ist die islamistische Ennahda beteiligt, 
womit eine klare Trennlinie zu einem „islamischen Modell“ nicht ge-
zogen wurde. 

Auf der Ebene der Zivilgesellschaft spiegelt sich diese politisch-
ideologische Konfliktlinie in der Existenz einer Reihe von zivilgesell-
schaftlichen Vereinigungen wider, die sich zwar nach ihren vorder-
gründig formulierten Zielen für die Förderung der Menschenrechte 
einsetzen, jedoch eine starke religiöse Referenz haben. Zu diesen 
Vereinigungen mit religiöser Referenz zählen der Pôle Civil pour le 
Développement et les Droits de l’Homme, der sich, wie der Name 
sagt, als eine Art Sammelstelle (Pol) für Bürgervereinigungen mit 
Fokus Entwicklungs- und Menschenrechtsförderung präsentiert, 
oder das auf Konferenzen und Seminare spezialisierte Center for 
the Study of Islam and Democracy (CSID), das offenkundig für den 
politischen Islam und speziell Ennahda wirbt. In diese Rubrik gehören 
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auch Stiftungen wie die von einer Tochter des Ennahda-Präsidenten 
Ghannouchi geleitete Jasmine Foundation. In ihrer politischen und 
gesellschaftlichen Zielrichtung unterscheiden sich diese ZGO mit re-
ligiöser Referenz grundlegend von den säkularen ZGO, die auf der 
Basis der universell verbrieften Menschen- und Bürgerrechte ste-
hen und für ein politisches System, das Religion und Politik trennt, 
eintreten.

Uneinigkeit besteht unter den politischen Beobachtern über die Prä-
gekraft und Virulenz dieser Spaltung der tunesischen Zivilgesell-
schaft entlang politisch-ideologisch-religiöser Linien. Für viele dezi-
diert säkulare Vertreter der Zivilgesellschaft wie ATDC oder ATSM 
ist ein Dialog über die genannte politisch-ideologisch-religiöse Kon-
fliktlinie kaum möglich. Diese Wahrnehmung relativiert sich jedoch 
unter jüngeren Aktivisten und Vertretern von solchen Vereinigun-
gen, die stärker in den Regionen aktiv sind wie beispielsweise das 
Tunisian Forum for Youth Empowerment, Tun’act oder Sawty. 

Dennoch wirkt sich offenkundig der politisch-ideologische Konflikt  
zwischen säkularen Kräften und den diversen Anhängern eines poli- 
tischen Islam auf die Zivilgesellschaft aus. Dieser Bipolarisierung in 
Politik und Gesellschaft können sich auch die ZGO, die auf der Basis  
der universell verbrieften Menschen- und Bürgerrechte stehen und 
folgerichtig ein demokratisches, Politik und Religion trennendes poli- 
tisches System anstreben, gegenwärtig nicht entziehen. 

5. Perspektiven

Der nach dem 14. Januar 2011 einsetzende politische Umbruch in 
Tunesien führte zu einem bemerkenswerten quantitativen und qua-
litativen Aufblühen der tunesischen säkular und demokratisch ori-
entierten Zivilgesellschaft. Neben Organisationen, die zum Teil seit 
Jahrzehnten unter oft schwierigen Umständen für Menschen- und 
Bürgerrechte und ein demokratisches politisches System einstehen, 
wirken heute hunderte neu gegründete ZGO aus unterschiedlichen 
Handlungsfeldern als Wegbereiter der Demokratie. 

Sie sensibilisieren die Bevölkerung für die Konzepte und die Bedeu-
tung von Demokratie und Wahlen, sie engagieren sich als Anwälte 
für Menschenrechte, Medienfreiheit, Transparenz, die Unabhängig-
keit der Justiz und erheben bislang effektiver als politische Parteien  
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die Stimme, wenn die Gefahr autoritärer Regressionen in Politik und 
Gesellschaft droht. Als Lobbygruppen für strategisch bedeutende 
Gruppen wie Richter oder Anwälte wirken sie im Interesse der De-
mokratie insgesamt. Sie greifen sensible Themen wie Korruption, 
Gewalt gegen Frauen, Schutz von Minderheiten oder Umweltzerstö-
rung auf und treiben die gesellschaftliche Diskussion voran. Als eine 
Art Schule der Demokratie sprechen sie insbesondere junge Tune-
sierinnen und Tunesier an und versuchen, sie für bürgerschaftliches 
Engagement zu interessieren. In Abgrenzung zum alten dirigistischen 
politischen und ökonomischen Entwicklungsmodell, das Tunesien 
seit 1956 prägte, wollen diese ZGO die Aneignung des öffentlichen 
Raums durch die Bürger vorantreiben.

Die tunesische Zivilgesellschaft erfüllte nach 2011 auch deswegen  
eine so umfangreiche Liste an Funktionen, weil die politischen Ent-
scheider und die politischen Parteien außerhalb des islamistischen  
Spektrums bislang im Laufe des Transformationsprozesses schwach 
geblieben sind. Säkulare politische Parteien erweisen sich als 
schwach bei der Rekrutierung junger Eliten und deren Heranführen  
an die Politik; sie sind schwach hinsichtlich der Interessenartiku-
lation im Sinne der Bürger und bei der Formulierung realistischer 
und überzeugender politischer Programme. Schließlich gaben sie 
ein schwaches Bild bei der aktiven Gestaltung des politischen Über-
gangsprozesses ab. Das Quartett des Nationalen Dialogs (UGTT, 
UTICA, ONAT, LTDH) hat sich zweifellos mit seiner stabilisierenden 
Rolle und dem Vorantreiben der Institutionenbildung Verdienste er-
worben, die eine Ehrung mit dem Friedensnobelpreis 2015 rechtfer-
tigen. Diese Ehrung des Quartetts und seines zivilgesellschaftlichen 
Engagements weist gleichzeitig auf ein zentrales Problem Tunesiens 
hin. Der Ausgangspunkt der innenpolitischen Krise, die zum aktiven  
Eingreifen der ZGO führte, war schließlich das Versagen der politi-
schen Institutionen des Landes und der Parteien. Den politischen 
Akteuren gelang es angesichts der ideologischen Konfliktlinien zwi-
schen den beiden politischen Blöcken nicht, den Verfassungsgebungs- 
prozess voranzutreiben und die Autorität des Staates wieder herzu-
stellen. Es waren die säkularen ZGO und das Quartett des Nationa-
len Dialogs, die einen Durchbruch erzwangen.

ZGO werden der Politik aber nicht auf Dauer die Verantwortung für 
wichtige Führungsaufgaben abnehmen können, insbesondere nicht 
jene, auf der Grundlage der aktuellen Probleme des Landes  
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(Wirtschafts- und Bildungskrise, Sicherheit) politische Program-
me zu entwickeln und diese in politische Reformen zu überführen. 
Diese Aufgaben dauerhaft der Zivilgesellschaft zu überlassen hie-
ße, deren Ressourcen und Glaubwürdigkeit über Gebühr zu stra-
pazieren. Es hieße auch, die politisch-ideologischen Konfliktlini-
en zwischen den Verfechtern eines säkularen, an den universellen 
Menschenrechten orientierten Politik- und Gesellschaftsprojekts 
und den Anhängern islamistischer, nicht mit demokratischen Vor-
stellungen kompatiblen Modellen dauerhaft in die Zivilgesellschaft 
hineinzutragen. Die großen Verlierer einer solchen Entwicklung wä-
ren die hier als Wegbereiter der Demokratie identifizierten ZGO.

1|  Unter diesen vor 2011 legalisierten Parteien ist wegen ihrer Rolle 2011 
bis Januar 2014 die 1994 gegründete und 2002 legalisierte Partei Forum 
Démocratique pour le Travail et les Libertés (FDTL; Demokratisches Fo-
rum für Arbeit und Freiheiten; Kurzform: Ettakatol) hervorzuheben.

2|  Nach den Wahlen zur Verfassunggebenden Versammlung vom 
23.10.2011 bildeten die drei Parteien Ennahda, Ettakatol und CPR eine 
Koalitionsregierung. Bei den Wahlen vom 23.10.2011 hatte Ennahda 89 
der 217 Sitze gewonnen, der CPR 29, Ettakatol 20.

3|  Die Hohe Instanz zur Verwirklichung der Revolutionsziele, der politi- 
schen Reformen und der demokratischen Transition (Haute Instance  
pour la Réalisation des Objectifs de la Révolution, de la Réforme Politique  
et la Transition Démocratique) entstand am 15.3.2011 durch die Ver-
schmelzung eines noch von der Übergangsregierung unter Mohamed 
Ghannouchi eingesetzten Expertengremiums, der Hohen Kommission 
für die politische Reform, mit dem Rat zur Verteidigung der Revolution, 
einer u. a. durch den Gewerkschaftsverband UGTT initiierten Versamm-
lung von politischen Parteien und ZGO. Die Mitgliederzahl stieg zwischen  
Mitte März und Ende April 2011 von 71 auf 155. In der Hohen Instanz 
waren neben zwölf politischen Parteien 19 Gruppen der Zivilgesellschaft 
vertreten, darunter neben der UGTT (5 Repräsentanten) u. a. Vertre-
ter der tunesischen Diaspora (5), ONAT (4), LTDH (2), UTICA (2), Union 
Générale des Etudiants Tunisiens (2), Union des Diplômés Chômeurs 
(1). Die Hohe Instanz beendete offiziell ihre Arbeit am 13.10.2011, zehn 
Tage vor der Wahl zur Verfassunggebenden Versammlung.

4|  Die Regierung Essid wird im Parlament von einer großen Koalition aus 
Nidaa Tounes (86 Mandate), Ennahda (69 Mandate), Union Patriotique 
Libre (UPL; 16 Mandate), Afek Tounes (8 Mandate), sowie mehreren un-
abhängigen Abgeordneten gestützt. Diese sichert der Regierung eine 
komfortable Mehrheit von über 80 Prozent der 217 Mandate im tunesi-
schen Parlament, der Versammlung der Volksvertreter (Assemblée des 
Représentants du Peuple). 

5|  Am 4.7.2015 rief die Regierung erneut den Notstand aus, der am 
2.10.2015 auslief. Der Notstand (État d’urgence), der in Tunesien im-
mer noch durch ein Dekret aus dem Jahr 1978 geregelt wird, erlaubt 
die kurzfristige Einschränkung von Grundrechten, insbesondere die 
Versammlungs- und Bewegungsfreiheit sowie den Einsatz der Armee 
im Innern.
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6|  Zwar gewährte Artikel 8 der Verfassung vom 1.6.1959 theoretisch die 
Vereinigungsfreiheit. Das Gesetz 59–114 vom 7.11.1959 und die Modifi-
kationen durch Gesetz 88–90 (2.8.1988) und Gesetz 92–25 (2.4.1992) 
begründeten jedoch den o. g. restriktiven legalen Rahmen.

7|  Vgl. Yousfi, Hela: L’UGTT – une passion tunisienne. Une enquête sur les 
syndicalistes en revolution, Tunis 2015. 

8|  Die legale Konstituierung einer zivilgesellschaftlichen Vereinigung im 
Sinne des Dekrets 2011–88 erfolgt durch Eingang der Registrierungs- 
unterlagen an die zuständige Abteilung innerhalb der Verwaltung der 
Regierung (Secrétariat Général du Gouvernement). Innerhalb von sie-
ben Tagen muss die Vereinigung ihre Konstitutierungsunterlagen bei 
der amtlichen Druckerei zur Veröffentlichung im Amtsblatt der Tunesi-
schen Republik abgeben.

9|  Die Zulassung ausländischer Vereinigungen war vor 2011 durch ein ei-
genes Gesetz, Organgesetz 93–80 vom 26.7.1993 geregelt.

10|  Die Modalitäten der staatlichen Finanzierung von Vereinigungen werden 
festgelegt durch Dekret 2013–5183 vom 18.11.2013.

11|  Angaben nach Auskunft des staatlichen Zentrums für Vereinigungen, 
dem Centre d’Information, de la Formation, des Études et de Documen-
tation sur les Associations (Centre IFEDA). Das Centre IFEDA wurde per 
präsidentiellem Dekret 2000–688 vom 5.4.2000 geschaffen; es ist eine 
vom Premierminister abhängige Struktur. Das Zentrum hat offiziell die 
Aufgabe, Daten von zivilgesellschaftlichen Vereinigungen zu sammeln, 
zu dokumentieren und zu veröffentlichen. Es stützt sich dabei v. a. auf 
die Veröffentlichungen der Registrierungsangaben im Amtsblatt der Re-
publik Tunesien. Darüber hinaus unterstützt das Zentrum den Kapazi-
tätsaufbau zivilgesellschaftlicher Organisationen durch die Organisation 
von Seminaren und Vernetzungstreffen und hilft bei der Formulierung 
von Statuten und Programmen. Das Centre IFEDA verfügt über zehn 
Angestellte. Generalsekretär ist Nabil Ajroud; zuständig für Öffentlich-
keitsarbeit ist Myriam Kefi (kefimyriam@yahoo.fr). Kontakt: Centre  
IFEDA, 66, av. Mouaaouia Ibn Ali Sofiane, 2037 Tunis–El Menzah VII, 
Telefon +216 71233122. 

12|  Diesen Zahlen kann trotz der Bemühungen des Centre IFEDA nur ein 
Näherungscharakter zukommen. Sie werden jedoch von der Mehrheit 
der Gesprächspartner bestätigt und als plausibel angesehen. Gesprä-
che wurden geführt mit Kamel Jendoubi, beigeordneter Minister beim 
Regierungschef und zuständig für die Beziehungen mit der Zivilgesell-
schaft (30.7.2015), und mit Myriam Kefi, zuständig für die Öffentlich-
keitsarbeit des Centre IFEDA (30.7.2015).

13|  In den Gouvernoraten Tunis, Ben Arous, Ariana, Manouba, in denen sich 
überhaupt 30 Prozent aller Vereinigungen befinden, konzentrieren sich 
45 Prozent der Vereinigungen im Bereich „Staatsbürgerliche Bildung“. 
Ursächlich hierfür dürfte neben der Nähe zu den politischen Entscheidern  
das Gewicht urbaner, oft jüngerer Mitglieder in diesen Organisationen 
sein, ebenso wie die Nähe zu internationalen Organisationen, denen 
eine besondere Rolle bei der Finanzierung dieser Vereinigungen zukommt.  
Die Vereinigungen der Kategorie „Rechte“ sind sogar zu 67 Prozent im 
Großraum Tunis konzentriert. In der Kategorie „Frauen“ registrierte Ver- 
einigungen sind dagegen gleichmäßiger über das Land verteilt. Hier ent- 
spricht der Anteil der in Tunis ansässigen Vereinigungen (29 Prozent) 
dem Anteil des Großraums an der Gesamtzahl der Vereinigungen  
(Angaben des Centre IFEDA vom Juli 2015).

14|  Vgl. Foundation for the Future: Études sur les organisations de la société  
civile en Tunisie. Rapport final, Amman, Januar 2013, S. 11, http://www.
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foundationforfuture.org/en/Portals/0/Publications/Etude%20OSC%20
Tunisie-Rapport%20Final%20v%204.pdf (letzter Abruf: 14.10.2015).

15|  In absoluten Zahlen bilden nach Kriterien des Centre IFEDA heute Ver-
einigungen zur „Entwicklung von Schulen“, die unter Präsident Ben Ali 
stark gefördert wurden, trotz ihres seit 2011 gesunkenen Anteils immer 
noch die größte Einzelgruppe unter den Vereinigungen (4.664 Vereini-
gungen/25,6 Prozent). Es folgen: Vereinigungen im Bereich Kultur und 
Kunst (3.075/16,9 Prozent), die erwähnten Wohltätigkeitsorganisationen 
(2.270/12,5 Prozent) und Entwicklungsorganisationen (1.772/9,8 Pro-
zent), Sportvereine (1.730/9,5 Prozent), Wissenschaftliche Vereinigungen 
(1.313/7,2 Prozent) und dann Vereinigungen von Freunden bestimmter 
Institutionen („associations amicales“, 855/4,7 Prozent). Erst danach 
folgen Vereinigungen zur Vermittlung staatsbürgerlicher Werte (512/2,8 
Prozent), zum Umweltbereich (391/2,2 Prozent), Jugendorganisationen 
(337/1,9 Prozent), zum Thema Rechte (303/1,7 Prozent).

16|  Vgl. Axtmann, Dirk: Tunesiens Islamisten nach dem Sturz Ben Alis: Zwi-
schen moderater Rhetorik und radikalen Positionen, in: Faath, Sigrid 
(Hrsg.): Islamische Akteure in Nordafrika, St. Augustin/Berlin 2012, 
S. 131–165, S. 289–311.

17|  Interviews mit Kamel Jendoubi, beigeordneter Minister beim Regie-
rungschef und zuständig für die Beziehungen mit der Zivilgesellschaft 
(30.7.2015), Alaya Allani (Islamismus-Experte, 27.7.2015), Asma Nouira 
(Politikwissenschaftlerin, Observatoire Tunisien de la Transition Démo-
cratique, 4.8.2015).

18|  Vgl. Association Tunisienne de Gouvernance (ATG): Gouvernance of associ- 
ations in Tunisia, Tunis 2014, S. 9; vgl. ebenso den Bericht des EU-Pro-
gramms zur Förderung der tunesischen Zivilgesellschaft (PASC-Programme  
d’Appui à la Société Civile) aus dem Frühjahr 2012, S. 7–8, http://eeas.  
europa.eu/delegations/tunisia/documents/projets/rapportdiagnostic_
stecivile_mars2012_fr.pdf (letzter Abruf: 20.8.2015).

19|  Die Ligen zum Schutz der Revolution gingen aus den Nachbarschafts-
komitees hervor, die sich im Zuge des Umsturzes nach dem 14.1.2011 
bildeten. Die Ligen, die sich im Laufe des Jahres 2012 z.T. in der Natio- 
nalen Liga zum Schutz der Revolution organisierten, griffen zunehmend  
als Schlägertruppe innenpolitische Gegner der Regierungspartei Ennahda 
an, insbesondere die Gewerkschaft UGTT.

20|  Die salafistische Gruppierung „Gemeinschaft der Anhänger der Scharia“ 
(Kurz: Ansar Scharia) wurde in Tunesien im Februar 2011 gegründet. 
Sie trat ab Herbst 2011 mit klar demokratiefeindlichen und gewalttäti-
gen Aktionen an die Öffentlichkeit (u. a. Sturm auf die US-Botschaft in 
Tunis im September 2012). Die Gruppe ist seit dem 23.9.2014 auf einer 
Liste der Vereinten Nationen als Al-Qaida nahestehende Gruppierung 
verzeichnet. Ihr Führer, der 1965 geborene Seifallah Ben Hassine (alias 
Abou Iyadh), war in den 1990er Jahren Mitglied des bewaffneten Arms 
von Ennahda und in den 2000er Jahren u. a. im Umfeld von Al-Qaida in 
Afghanistan aktiv. Ben Hassine soll am 14.6.2015 in Libyen bei einem 
US-amerikanischen Luftangriff ums Leben gekommen sein.

21|  Vgl. hierzu http://nawaat.org/portail/2014/08/20/suspension-de-
157-associations-quand-mehdi-jomaa-prefere-les-lois-liberticides-
au-detriment-de-la-justice/ und http://www.businessnews.com.tn/
tunisie-mehdi-jomaa-decide-le-gel-des-activites-de-157-associations, 
520,48754,3. Diese Maßnahme betraf z. B. 19 religiöse Vereinigungen 
im Gouvernorat Nabeul. Bei der Suspendierung der 2012 gegründeten 
Zentristischen Vereinigung für Sensibilisierung und Reform des Predi-
gers Adel Almi am 10.12.2014 berief sich die Regierung auf Artikel 9 des 
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Dekrets 2011–88, der untersagt, dass die Verantwortlichen in Vereini-
gungen gleichzeitig Vorsitzende einer Partei sind. Adel Almi gründete im 
Dezember 2013 die Partei Zitouna, die 2014 zugelassen wurde.

22|  Kamel Jendoubi, zuständiger Minister im Kabinett Habib Essid, spricht 
in dem Zusammenhang nicht von einer „härteren Gangart der Regie-
rung“, sondern eher vom „Beginn der entschlosseneren Anwendung des 
Gesetzes“ (Gespräch des Autors mit Kamel Jendoubi, 30.7.2015).

23|  Die CGTT wurde am 1.2.2011 durch Habib Guiza gegründet. Der ehe-
malige Generalsekretär der UGTT Ismaïl Sahbani gründete am 1.5.2011 
die UTT.

24|  Der langjährige UTICA-Präsident Hédi Jilani (1988 bis 2011) war 
eng, auch familiär, mit dem alten Regime verbunden und hatte am 
19.1.2011, nur wenige Tage nachdem Präsident Ben Ali das Land verlas-
sen hatte, seinen Rücktritt erklärt.

25|  Gobe, Eric: Les avocats en Tunisie de la colonisation à la révolution 
(1881–2011). Socio-histoire d’une profession politique, Tunis/Paris 2013, 
S. 296 f.

26|  Nach dem Dekret vom 18.4.2011 konnten AMT und SMT jeweils drei 
Richter für die insgesamt drei durch Richter zu besetzenden Posten in 
der ISIE vorschlagen. Der ONAT hatte das alleinige Vorschlagsrecht für 
sechs Anwälte, von denen drei in der ISIE vertreten waren. Die Mit-
glieder der Wahlkommission vor den Wahlen 2014 wurden durch die 
Verfassunggebende Versammlung auf der Grundlage individueller Kan-
didaturen gewählt.

27|  Zwischen Januar und Oktober 2011 war Ahmed Rahmouni Übergangs-
präsident der AMT. Er hatte bereits dem Exekutivbüro vorgesessen, das 
auf dem 10. Kongress 2004 gewählt worden war. Nachdem das Exekutiv- 
büro eine stärkere Autonomie der Richterschaft forderte, wurden die 
Räumlichkeiten der AMT durch das Justizministerium geschlossen. Zen-
trale Vertreter des Exekutivkomitees, dem außer Ahmed Rahmouni 
u. a. Kalthoum Kennou angehörte, wurden mit Disziplinarstrafen belegt. 
Auf dem 10. außerordentlichen Kongress (29. bis 31.10.2011) wurde 
Kalthoum Kennou zur Präsidentin der AMT gewählt. Kalthoum Kennou 
kandidierte bei den Präsidentschaftswahlen 2014 als einzige Frau und 
errang im ersten Wahlgang 0,56 Prozent der abgegebenen Stimmen 
(11. Position unter 27 Kandidaten). Ahmed Rahmouni ist heute Präsi-
dent der Juristenvereinigung OTIM. Seit Dezember 2013 steht Raoudha 
Karafi der AMT vor.

28|  Hierzu zählt z. B. die Kommunistische Partei der tunesischen Arbeiter  
PCOT (Parti Communiste des Ouvriers Tunisiens), 2011 umbenannt in 
Arbeiterpartei PT (Parti des Travailleurs) und seit 7.10.2012 eine von 
zwölf linken Parteien, die sich in der Volksfront FP (Front Populaire)  
zusammenschlossen.

29|  Zu den Initiatoren der SJT gehörte u. a. der damalige Journalist der Wo-
chenzeitschrift Réalités (und Mitglied der LTDH) Lofti Hajji (Präsident 
2004 bis 2008), außerdem Mahmoud Dhaouadi (Generalsekretär). Lotfi 
Hajji ist seit 2004 Tunesien-Korrespondent von Al-Jazeera.

30|  Zu nennen ist beispielsweise Moncef Marzouki, Staatspräsident vom 
24. Dezember 2011 bis 12. Dezember 2014; er war von 1989 bis 1994 
Präsident der LTDH und im Jahr 1998 Mitbegründer des CNLT. Ebenfalls 
Mitbegründer des CNLT war Mustapha Ben Jaafar, Präsident der Verfas-
sunggebenden Versammlung (2011 bis 2014). Ein weiterer Mitbegründer 
des CNLT war Kamel Jedoubi, Präsident der Unabhängigen Wahlkom-
mission ISIE bei den Wahlen 2011, seit dem 6.2.2015 als beigeordne-
ter Minister beim Regierungschef zuständig für die Beziehungen mit den 
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Verfassungsinstitutionen und der Zivilgesellschaft. Mitbegründerin des 
CLNT war außerdem Sihem Ben Sedrine, seit 2014 Vorsitzende der In-
stanz Wahrheit und Würde (Instance Vérité et Dignité). Entsprechend 
dem in der Verfassung von 2014 festgehaltenen Prinzip der Übergangs-
justiz ist diese Instanz mit der Aufarbeitung von Menschenrechtsverlet-
zungen unter den Präsidenten Bourguiba und Ben Ali beauftragt.  
Taoufik Bouderbala, LTDH-Präsident von 1994 bis 2000, wurde nach 
2011 Vorsitzender der Kommission zur Untersuchung der seit dem 
Machtwechsel bis 2012 begangenen Menschenrechtsverletzungen. Seit 
9.7.2015 ist Bouderbala erster Präsident des neu eingesetzten Verfas-
sungsorgans Höchste Instanz für Menschen- und Grundrechte (Haute 
Instance des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales).

31|  Vgl. Axtmann (2012), a. a. O. (Anm. 16).
32|  Tatsächlich wurden während der vorübergehenden Neueinführung des 

Notstands zwischen Juli und Oktober 2015 Demonstrationen untersagt. 
Am 2.9.2015 wurde etwa eine Demonstration gegen das Gesetzesprojekt 
zur wirtschaftlichen und finanziellen Versöhnung aufgelöst. Die große 
Demonstration mehrerer Oppositionsparteien (u. a. Front Populaire,  
Ettakatol, Alliance Démocratique) am 12.9.2015 wurde ebenfalls unter-
sagt, jedoch toleriert.

33|  Auf der Grundlage des Gesetzes zur Bekämpfung des Terrorismus aus 
dem Jahr 2003 wurden bis 2011 ca. 3.000 Personen oft auf dünner Be-
weislage und auf der Grundlage von unter Folter erzwungenen Geständ- 
nissen verurteilt. Ab Sommer 2013 wurde das Gesetz im Zuge des ver-
stärkten Kampfes gegen den Terrorismus wieder vermehrt angewendet.

34|  Das tunesische Strafgesetzbuch sieht für eine Reihe von schweren Ver-
gehen die Todesstrafe vor. Faktisch besteht jedoch seit 1993 ein Mora-
torium für die Todesstrafe.

35|  Tunesien unterzeichnete 1985 die Konvention der Vereinten Nationen 
zur Abschaffung jeder Form der Diskriminierung gegen Frauen (CEDAW). 
Die Verfassunggebende Versammlung hob am 23.4.2014 bislang gel-
tend gemachte Vorbehalte gegen die Konvention auf (insbesondere den 
Vorbehalt bezüglich der Vereinbarkeit einzelner Bestimmungen mit dem 
Islam).

36|  Z. B. am 25.7.2012 Unterzeichnung des Pacte de Tunisie des Droits et 
des Libertés, u. a. durch ATFD, LTDH, ONAT, SNJT, UGTT, Amnesty In-
ternational, FIDH, IADH; 2013: Organisation der Nationalen Konferenz 
zum Kampf gegen Gewalt und Terror durch u. a. ATFD, AFTURD, AMT, 
CNLT, FTDES, LTDH, UGTT. Vor den Wahlen 2014 Zusammenarbeit im 
Rahmen der Ad-Hoc-Koalition „Coalition Civile pour les Élections“ von 
ATFD, AFTURD, Doustourna, FTDES, LET, LTDH, ONAT, REMDH, SNJT.

37|  Der „Bus Citoyen“ wurde initiiert durch die Vereinigung Touensa. Teil-
nehmende nationale Organisationen waren ATIDE, Association Citoyenne 
Tunisienne, die Association Femmes et Dignité, Sawty und UTIL. Die 
Initiative wurde von der US-amerikanischen Middle East Partnership Ini-
tiative (MEPI), dem Institut Français und dem Bevölkerungsfonds der 
Vereinten Nationen gefördert. 

38|  Zur ATDC vgl. Anhang 1 (Tunesien). Die Association Tunisienne d’Études 
Politiques wurde von Hatem Ben Mrad (Jahrgang 1955) und Khaled 
Mejri gegründet; beide stammen aus dem Umfeld der Faculté des 
Sciences Juridiques, Politiques et Sociales der Universität Tunis. Die 
ARTD wurde 2011 durch Yadh Ben Achour ins Leben gerufen. Mit finan-
zieller Unterstützung der Hanns-Seidel-Stiftung, von Democracy Re-
porting International oder der Konrad-Adenauer-Stiftung organisierten 
ATDC, ATEP und ARTD in wechselnder Kombination eine Serie von Kon-
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ferenzen zu Themen des demokratischen Übergangs, z. B. Analyse des 
letzten Verfassungsentwurfs am 9.1.2014 oder am 14.6.2014 Konferenz 
zu den geopolitischen Implikationen der politischen Umbrüche in Nord-
afrika. Am 22.2.2014 und 4./5.4.2014 Konferenzen zur neuen Verfassung. 

39|  Prominente Beispiele: Yadh Ben Achour, Präsident der ARTD, war 2011 
Präsident der Hohen Instanz für die politischen Reformen (umgangs-
sprachlich auch „Kommission Ben Achour“ genannt). Abdelfattah Amor, 
Gründer der ATDC 1984 und ihr Präsident bis zu seinem Tod 2012, war 
nach dem politischen Umbruch 2011 Präsident der Untersuchungs- 
kommission zur Aufarbeitung der Korruption und Veruntreuung öffent-
licher Gelder unter dem alten Regime. Farhat Horchani, Präsident der 
ATDC 2012 bis 2015, ist seit 6.2.2015 Verteidigungsminister im Kabi-
nett Essid. Chawki Gaddes, Generalsekretär der ATDC, ist seit 2015 
Präsident der Nationalen Instanz zum Schutz persönlicher Daten (In-
stance Nationale de Protection des Données à Caractère Personnel). 
Das ATDC-Mitglied Ghazi Gherairi war ebenfalls Mitglied der „Kommissi-
on Ben Achour“, desgleichen Chafik Sarsar, Generalsekretär der ARTD; 
Sarsar war als Präsident der unabhängigen Wahlkommission ISIE we-
sentlich am Erfolg der Wahlen 2014 beteiligt.

40|  Teil des tnOGP waren Ende März 2014 die folgenden Vereinigungen: 
ARTICLE 19, Association Tunisienne des Contrôleurs Publics (ATCP),  
Association Tunisienne des Universitaires des Grandes Écoles (ATUGE), 
Association pour la Culture Numérique Libre, Le Labo‘ Démocratique, 
I Watch, Organisme pour la Gouvernance, l’Intégrité et la Citoyenneté  
(OGIC), OPENGOV TN, OPEN TUNISIA, Tunisian Institutional Reform, 
Sawty, Touensa und Tunisian Active Network for Social Accountability 
(TANSA). 

41|  Der Gesetzentwurf 2014–55 über das Recht zum Informationszugang 
wurde im August 2014 von der Regierung Mehdi Jomaa in die damalige 
Verfassunggebende Versammlung eingebracht, aber nicht mehr bear-
beitet. Der Gesetzesentwurf wurde ab dem 6.3.2015 in der zuständigen 
Kommission des im Oktober 2014 neu gewählten Parlaments beraten. 
Auf Initiative der Regierungskoalition nahm das Parlament am 7.7.2015 
das Gesetz von der Tagesordnung.

42|  U. a. Gespräche in Tunis mit Ghazoua Ouerghi, UNDP (27.7.2015); Sami 
Adouani, RÉSO (27.7.2015), Nour Kaabi, Jamaity (3.8.2015), Ghazoua 
Ltaief, Sawty (3.8.2015), Imed Zwawi, Tunisian Forum for Youth Empower- 
ment (2.8.2015).

43|  Lam Echaml ging als Vereinigung aus einem Koordinierungstreffen 
mehrerer ZGO und engagierter Bürger am 29.4.2011 hervor.

44|  Zu nennen sind etwa die „Assises de la Société Civile“ (2012/13), Tref- 
fen von mehreren hundert ZGO zur Koordinierung, initiiert u. a. durch 
Doustourna. Diese boten gerade jüngeren ZGO eine Möglichkeit, wich-
tige und prägende Erfahrungen für die Zusammenarbeit zu sammeln. 
Neue Foren der Zusammenarbeit zwischen ZGO entstanden z. B. auch 
im Rahmen des Euro-Mediterranen Menschenrechtsnetzwerks (REMDH). 
Das Netzwerk lancierte 2014 ein bis 2017 laufendes Projekt zur Einbin-
dung der tunesischen Zivilgesellschaft in die weitere Ausgestaltung der 
Privilegierten Partnerschaft zwischen der EU und Tunesien; 20 bis 30 
tunesische ZGO sind am Projekt beteiligt (vgl. hierzu Anhang 1, Rubrik: 
Tunesien, REMDH).

45|  Verwiesen sei im Zusammenhang mit den in dieser Studie erwähnten 
tunesischen Vereinigungen beispielhaft auf Mehdi Ben Youssef. Als ei-
ner der ehrenamtlichen Teilnehmer am „Bus Citoyen“ im Jahr 2011, 
ist Mehdi Ben Youssef seit Juli 2015 Generalsekretär der Vereinigung 
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Al-Bawsala; Zied Boussen, Präsident der Vereinigung JID ist zugleich 
Projektmanager bei Al-Bawsala. Die Liste ließe sich fortsetzen; so be-
stehen ähnliche Beziehungen zwischen REMDH und ATIDE.

46|  So u. a. im Gespräch mit Chawki Gaddes, ATDC, am 28.7.2015.
47|  Die Vereinigung Lab’Ess, bis 2012 unter dem Namen „Bureau Associations 

Conseil-BAC“ aktiv, ist heute eine Filiale der französischen zivilgesell-
schaftlichen Vereinigung Développement sans Frontières (Entwicklung 
ohne Grenzen). Lab’Ess geht zurück auf die Initiative der Vereinigun-
gen Sawty, Amal – Working for the Rights and Health of Women, RAN-
DET und Enda Inter-Arabe. Mit 13 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz 
von 300.000 Tunesischen Dinar im Jahr 2014 konzentriert sich Lab’Ess 
auf Schulungen und die weiterführende Begleitung von ZGO in Tunis 
und verschiedenen Regionen des Landes; Lab’Ess ist Ansprechpartner 
u. a. bei Fragen zu rechtlichen Grundlagen zivilgesellschaftlicher Arbeit, 
zur Planung und Finanzierung von Projekten oder zur Öffentlichkeitsar-
beit. Kontakt: Maison des Associations, 5, rue Ibn Charaf, 1002 Tunis–
Belvédère; Telefon +216 71287688; contact@labess.tn.

48|  Unter den internationalen Partnern der hier als potentielle Wegbereiter 
für Demokratie eingestuften ZGO dominieren unter dem Gesichtspunkt 
der zur Verfügung gestellten Mitteln neben Organisationen der Verein-
ten Nationen die EU, einzelne EU-Mitgliedsstaaten (wie insbesondere 
Frankreich, Deutschland, Italien und Schweden), die Schweiz und in ge-
ringerem Umfang die USA.

49|  Vgl. hierzu die Umfrage der Weltbank: Youth participation, voice and active  
citizenship, Washington D.C. 2014, S. 11, http://www.worldbank.org/ 
content/dam/Worldbank/document/MNA/tunisia/breaking_the_barriers_
to_youth_inclusion_eng_chap2.pdf (letzter Abruf: 14.10.2015). In dieser 
Veröffentlichung werden indessen die Werte für ZGO getrennt nach „re-
ligiösen Institutionen“ und „community organizations“ angegeben. Ers-
teren wird von den befragten Jugendlichen beinahe so hohes Vertrauen 
entgegengebracht wie religiösen Führern, während die „community orga-
nizations“ die mittlere Position einnehmen.
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Nordafrikas säkulare Zivilgesellschaft: 
Unverzichtbar für eine freiheitliche  
Zukunft
 
Sigrid Faath

 
1. Einem hoffnungsvollen Aufbruch 2011 folgen ernüchternde 
Erfahrungen

Die Massenproteste Anfang des Jahres 2011, gefolgt von politischen  
Umbrüchen in Tunesien (14. Januar) und Ägypten (11. Februar), vom  
Zusammenbruch des Regimes in Libyen am 23. Oktober 2011, von 
zügig eingeleiteten politischen Reformen in Marokko und von Reform- 
ankündigungen in Algerien, setzten eine politische und gesellschaft-
liche Dynamik frei, die über Nordafrika hinaus in den Nahen Osten 
und in die subsaharischen Staaten ausstrahlte. Die Ereignisse des 
Jahres 2011 wurden damals nicht nur von den internationalen Medien,  
sondern auch von vielen Protestteilnehmern und Unterstützern in 
den Ländern selbst als der Beginn einer neuen Ära, als Startsignal  
für soziale und politische Umgestaltungsprozesse in Richtung soziale  
Gerechtigkeit und in Richtung freiheitliche Demokratie gedeutet. 
Der Begriff „al-Rabi’ al-arabi“ (Arabischer Frühling) brachte diese 
Erwartungshaltung zum Ausdruck.1 

Die 2011 vorherrschende Protest- und Aufbruchsstimmung hatte 
auch direkte Auswirkungen auf die Zivilgesellschaften in den nord-
afrikanischen Staaten. Speziell jüngere Personen wurden zivilgesell-
schaftlich aktiv; viele von ihnen wollten sich für den Aufbau einer 
freiheitlichen, säkularen und demokratischen Ordnung engagieren. 
Die Freiräume, die sich nach den Machtwechseln in Ägypten, Libyen 
und Tunesien sowie mit Beginn der intensivierten Reformpolitik in 
Marokko auftaten, gaben den Impuls für neue Arten von zivilgesell-
schaftlichen Aktivitäten und für Neugründungen zivilgesellschaftli-
cher Organisationen (ZGO); sie gaben zudem bereits bestehenden 
ZGO neuen Auftrieb. 

Nach den Machtwechseln 2011 traten allerdings Konflikte an die Ober- 
fläche, die seither sowohl die politischen als auch die zivilgesell-
schaftlichen Akteure spalten. Die Konflikte um die politische Macht 
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und den Ressourcenzugang werden seit dem Aufschwung islamis-
tischer Akteure nach 2011 von dem normativen Konflikt um die 
staatliche und gesellschaftliche Ordnung und ihr Referenzsystem 
überlagert. Zwei gegensätzliche Vorstellungen konkurrieren hierbei 
miteinander: die säkulare Ordnungsvorstellung und die auf religiösem 
(islamischen) Recht islamistischer Auslegung basierende Ordnungs-
vorstellung.

Unter den Befürwortern einer säkularen Ordnung wiederum sind ei-
nige weiterhin autoritären Vorstellungen verhaftet; das heißt, längst 
nicht alle „Säkulare“ wollen einen Prozess anstoßen, der in eine de-
mokratische, rechtsstaatliche, auf den international verbrieften Men- 
schenrechten basierende freiheitliche Ordnung mündet. 

Die Islamisten sahen sich 2011 ihrerseits im Aufwind:2 Die neuen 
Handlungsspielräume im politischen und gesellschaftlichen Bereich 
in Ägypten, Libyen und Tunesien ließen eine zügige Ausweitung ih-
res Einflusses erwarten. Die Zulassung islamistischer Parteien, die 
Amnestie islamistischer Gefangener und die sich 2011/12 einstel-
lenden Wahlsiege islamistischer Parteien in Ägypten, Marokko und 
Tunesien erhärteten den Eindruck. Trotz Wahlsieg und Regierungs-
übernahme oder starker Präsenz in den Übergangsinstitutionen wie 
in Libyen wurden sie allerdings von den Gegnern eines islamistischen  
Politikprojekts ausgebremst. Es kam sogar zu Rückentwicklungen 
wie in Ägypten ab Sommer 2013, als der gewählte islamistische Prä-
sident Mursi, Mitglied der Muslimbruderschaft und der von ihr ge-
gründeten Partei Freiheit und Gerechtigkeit, nach unverhohlenen 
Maßnahmen zur Islamisierung und Machtkonsolidierung durch ei-
nen Militärputsch abgesetzt wurde und seither sowohl die Partei als 
auch die Organisation der Muslimbruderschaft verboten sind und 
verfolgt werden. In Tunesien zwangen massive Proteste der säkular 
orientierten Zivilgesellschaft ab Sommer 2013 die islamistische Par-
tei Ennahda, die seit 2012 einer Koalitionsregierung vorstand, zur 
Abgabe der Regierungsverantwortung an eine „Technokratenregie-
rung“ Ende Januar 2014. Vor allem zwei politische Morde, für die 
Ennahda von der Bevölkerung verantwortlich gemacht wurde, hat-
ten zur Gegenmobilisierung der säkularen Zivilgesellschaft geführt. 

Die islamistischen „Islamisierungsbestrebungen“, die in erster Linie 
die Bevölkerung in das Korsett ihrer Interpretation von religions- 
gefälliger Sitte und Moral, äußerlichem Erscheinungsbild und Ver-
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halten zwängen wollen, laufen indessen an der gesellschaftlichen 
Basis weiter. Der bewaffnete Konfliktaustrag durch einige islamis-
tische Gruppen, die sich auch terroristischer Mittel bedienen, ver-
stärkt sich seither und erhielt zusätzlichen Auftrieb, seit die terro-
ristische Organisation „Islamischer Staat“ mit der Ausrufung eines 
„Kalifats“ im September 2014, spektakulären Aktionen in Syrien, 
Terraingewinn in Libyen seit Ende 2014 und intensiver Propaganda 
unter jungen Erwachsenen an Zulauf gewann.3 

In allen nordafrikanischen Gesellschaften findet derzeit eine ver-
schärfte Auseinandersetzung um die Grundlagen der politischen und  
gesellschaftlichen Ordnung statt. Diesen Ordnungs- und Werte- 
konflikt spiegelt die Zivilgesellschaft wider. Jene ZGO und Bewegun-
gen, die sich gewaltfrei für eine säkulare Ordnung4 engagieren und 
explizit für eine demokratische, freiheitliche, pluralistische Ordnung 
eintreten, sehen sich fünf Jahre nach dem mit vielen Hoffnungen ver- 
bundenen Jahr 2011 in allen Staaten mehr oder weniger starkem 
„Gegenwind“ durch Befürworter einer auf religiösen Rechtsvorstel-
lungen basierenden Ordnung ausgesetzt. Hinzukommen teilweise  
massive Beeinträchtigungen durch die Staatsführung, wenn diese  
zwar ein politisches System auf religiöser Basis ablehnt, aber die 
Forderungen mancher säkularen ZGO nach Demokratie, Freiheit 
und Pluralismus als zu weitgehend einstuft und zu unterbinden sucht.  
Die Art und die Intensität des „Gegenwinds“ variiert allerdings von 
Land zu Land erheblich. 

In Ägypten sind seit der Machtübernahme durch das Militär im Juli 
2013 und der nachfolgenden Wahl von Feldmarschall und Verteidi-
gungsminister Abd al-Fattah al-Sisi ins Präsidentenamt (Vereidigung 
am 8. Juni 2013) alle Organisationen, die sich für Menschenrechte, 
Pluralismus und Demokratie einsetzen und die Staatsführung wegen  
der umfassenden Beschneidung von Freiheiten, polizeilicher Willkür  
und autoritärer Polizeistaatstendenzen kritisieren, massiver staat-
licher Repression ausgesetzt. Sie sind kaum in der Lage, ihr Über-
leben als Organisation zu sichern; einige ZGO verlagerten deswegen  
ihren Standort ins Ausland. Für die säkularen ZGO sind die staatli-
chen Gegenmaßnahmen gegenwärtig existenzgefährdend. 

In Algerien tritt die Staatsführung im Prinzip seit der Unabhängig-
keit für eine säkulare Ordnung ein, die autoritären Strukturen und 
Reflexe wurden bislang jedoch nur durch einzelne liberalisierende 
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Maßnahmen gemildert. Säkular-demokratisch orientierte ZGO, die 
sich für Menschenrechte und Frauenrechte einsetzen, wurden teil-
weise in staatliche Initiativen eingebunden und kooptiert; wenn die 
ZGO jedoch auf ihrer Autonomie beharren und öffentlich staatliche  
Politik und das politische System kritisieren, dann haben sie verstärkt  
mit bürokratischen Hindernissen zu kämpfen und sind vereinzelt 
auch repressiven Maßnahmen ausgesetzt. 

Der 2014 in Libyen ausgebrochene Bürgerkrieg zwischen nichtisla-
mistischen bewaffneten Kräften (Armee und Brigaden) einerseits 
und islamistischen Brigaden andererseits, der zu einer institutionel-
len Zweiteilung des Landes führte, verhindert ein normales Funktio-
nieren von ZGO. Aktivisten säkular orientierter ZGO werden ebenso 
wie säkulare politische Aktivisten direkt von islamistischen Brigaden 
bedroht; zahlreiche Aktivisten wurden bereits ermordet. 

In Marokko räumt die neue Verfassung von 2011 der Zivilgesellschaft  
weitreichende Zugeständnisse ein; der säkular und demokratisch 
orientierten Zivilgesellschaft wird eine wichtige Funktion bei der lang- 
fristigen Förderung von strukturellen Veränderungen in Staat und 
Gesellschaft zugeschrieben. Die praktische Umsetzung ist allerdings  
noch unzureichend. Die von der islamistischen Partei Gerechtigkeit  
und Entwicklung (PJD) geleitete Regierung behindert Reformen, wenn  
es beispielsweise um Frauenrechte (Gleichstellung) und die Rechte  
für Amazigh (Berberophone) geht, weil sich die islamistischen Posi- 
tionen nicht mit den verfassungsmäßig verbrieften Rechten für Frauen  
und Amazigh decken. Die islamistischen ZGO, die lokal und landes-
weit gut verankert und vernetzt sind, konkurrieren zudem auf ge-
sellschaftlicher Ebene mit den säkularen ZGO. Seit 2014 kam es zu-
dem zu Einschränkungen der Versammlungsfreiheit für einzelne  
säkulare ZGO. Dies hing jedoch in der Regel mit deren Positionen 
zur Monarchie ab; sie kritisierten das politische System und forder-
ten eine „echte konstitutionelle Monarchie“. Die Mehrzahl der säku- 
laren ZGO ist allerdings bereit, sich im Rahmen der bestehenden  
Monarchie für Demokratie, Pluralismus und einen freiheitlichen 
Rechtsstaat einzusetzen. 

In Tunesien nahmen seit dem Wegfall jeglicher Restriktionen und 
Kontrollen für Vereinigungen 2011 sowohl die Aktivitäten der säku-
lar-demokratisch als auch der islamistisch orientierten Zivilgesell-
schaft zu. Die islamistischen ZGO waren nach 2011 in einem strate-
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gischen Vorteil, zum einen weil sie engmaschig und landesweit um 
die Moscheen lokalisiert waren und so intensiv an der gesellschaft-
lichen Basis wirken konnten. Zum anderen, weil die islamistische 
Partei Ennahda während ihrer Regierungszeit von Dezember 2011 
bis Januar 2014 die Ausbreitung islamistischer ZGO förderte. Die 
politischen und zivilgesellschaftlichen Vertreter eines „politischen 
Islam“ sind seither unermüdlich bemüht, ihre „Islamisierungsmis-
sion“ fortzusetzen. Der politisch-ideologisch-religiöse Konflikt, der 
in Tunesien seit 2011 auf politischer Ebene offen zutage trat, wie-
derholt sich in der Zivilgesellschaft. Morddrohungen und Einschüch-
terungsversuche seitens gewaltbereiter und bewaffneter Islamisten 
gelten dementsprechend nicht nur Politikern, sondern auch Vertre-
tern der säkularen Zivilgesellschaft. Die seit Februar 2015 amtie-
rende Regierungskoalition aus drei säkularen Parteien, darunter als 
größte Nidaa Tounes, und der islamistischen Partei Ennahda brachte 
keine klare Entscheidung im „Richtungsstreit“, der sich folgerichtig 
auf politischer und zivilgesellschaftlicher Ebene fortsetzt. 

2. Die säkularen zivilgesellschaftlichen Organisationen vor 
neuen Herausforderungen 

Die staatliche Politik gegenüber säkularen, demokratisch orientier-
ten ZGO und ihren Anliegen war vor 2011 in den einzelnen Ländern 
keineswegs klar und konsequent. Die Haltungen schwankten zwi-
schen Akzeptanz und Duldung bis hin zum Verbot von Aktivitäten 
und repressiven Maßnahmen gegen Mitglieder. Es waren in der Re-
gel die öffentlich artikulierte Kritik einzelner ZGO an der Politik oder 
dem autoritären System und die organisierten Proteste, um dieser 
Kritik Ausdruck zu verleihen und Änderungen einzufordern, die re-
pressive Reaktionen des Staates auslösten, selbst wenn einige Posi- 
tionen wie beispielsweise die Förderung der Gleichstellung von 
Frauen oder die Ablehnung eines „islamischen Staates“ islamisti-
scher Prägung geteilt wurden. 

Die Ereignisse des Jahres 2011 wirkten sich direkt auf die Stellung 
der Zivilgesellschaft im Staat und die ZGO aus; die Veränderun-
gen entwickelten sich nicht in jedem Land anhaltend zum Positiven, 
aber sie setzten in einigen Staaten Nordafrikas den „Virus der zivil-
gesellschaftlichen Aktion“ frei.5 
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2.1. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen 

Nach 2011 wurden in der neuen Verfassung Ägyptens, Marokkos und  
Tunesiens sowie in der provisorischen Verfassungserklärung Libyens 
die ZGO gestärkt. Ihr Status als Akteur im partizipativen Prozess 
wurde insbesondere in Marokko, in Tunesien und in Libyen aufgewer- 
tet und ihre Gestaltungsspielräume erheblich ausgeweitet. Die prak- 
tische Umsetzung fiel seit 2011 in den einzelnen Ländern allerdings 
sehr unterschiedlich aus.6 Durch die Kontrollmaßnahmen der ägyp-
tischen Staatsführung sind die Arbeitsbedingungen für zivilgesell-
schaftliche Akteure in Ägypten derzeit wohl im nordafrikanischen 
Vergleich am stärksten eingeengt, wenngleich auch algerische sä-
kulare, demokratisch orientierte ZGO, die nicht staatlich kooptiert 
werden wollen, durch bürokratische Hürden und teilweise repressive  
Maßnahmen des Staates in ihrem Engagement behindert werden. 
In Libyen ist es in erster Linie der anhaltende bewaffnete Konflikt, 
der zivilgesellschaftliches Engagement nur sehr eingeschränkt er-
möglicht, so dass fünf Jahre nach den Umbrüchen von 2011 die sä-
kulare, demokratische Zivilgesellschaft nur in Marokko und in Tune-
sien unter verhältnismäßig guten Bedingungen arbeiten kann, auch 
wenn es punktuell in Marokko einige Restriktionen gibt. 

Staatliche Kooptierungstendenzen von Organisationen und Initia-
tiven der Zivilgesellschaft oder die Gründung von Organisationen 
und Initiativen, die Anliegen der ZGO aufgreifen, sind vor allem in 
Algerien und in Marokko zu beobachten. Dieses staatliche Verhalten 
stößt nicht generell auf Ablehnung, weil es durchaus unterschied- 
liche Auffassungen von Zivilgesellschaft und deren wünschenswer-
ter Nähe oder Ferne zu politischen Parteien und zum Staat bzw. zur 
Staatsführung und staatlichen Institutionen gibt. Für etliche Politi-
ker und Vertreter der Zivilgesellschaft sind ZGO „Hilfskräfte“ des 
Staates.7 

Zur rechtlichen Situation in den einzelnen Ländern 

In Ägypten gesteht die neue Verfassung vom Januar 2014 in Ar-
tikel 75 zwar grundsätzlich jedem Bürger zu, durch einfache Be-
kanntgabe einen Verein gründen zu können, seit der Machtüber-
nahme des Militärs 2013 wird jedoch wieder das zuvor ruhende 
restriktive Vereinigungsgesetz aus dem Jahr 2002 angewendet.  
Die restriktiven Bestimmungen des Gesetzes werden seit 2013  
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nicht nur gegen die Muslimbruderschaft und islamistische Vereini-
gungen, die ihr nahestehen, angewendet, sondern auch auf alle  
säkularen ZGO, die Kritik an der Staatsführung üben und ihr die  
Beschneidung der verfassungsmäßig kodifizierten Freiheiten und 
Menschenrechtsverletzungen vorwerfen. Die Gesetzesbestimmun-
gen sind dabei so unpräzise formuliert, dass eine Zulassungsver-
weigerung oder das Verbot einer Vereinigung leicht zu begründen 
ist. Die Registrierung einer Organisation nach dem Vereinigungs-
gesetz wird von vielen zivilgesellschaftlichen Akteuren umgangen, 
um eine direkte staatliche Einflussnahme auf die Arbeitsinhalte und 
die interne Organisation zu verhindern. Viele ägyptische Organisa-
tionen der Zivilgesellschaft sind deswegen unter anderen Rechtsfor-
men wie beispielsweise als Anwaltskanzleien, Kapitalgesellschaften, 
Medienunternehmen oder gemeinnützige Stiftungen aktiv.

Verfassungsnorm und Realität klaffen auch in Algerien auseinander. 
Die Verfassung gewährt Versammlungsfreiheit und erklärt die För-
derung von ZGO zum Staatsziel. Das im Januar 2012 verabschiedete  
neue Vereinigungsgesetz verbesserte jedoch nicht wie angekündigt 
die Zulassungsbedingungen für ZGO. Es erlaubt vielmehr, dass ei-
ner ZGO ohne Begründung die Registrierung verweigert und ohne 
Gerichtsbeschluss die Auflösung verfügt werden kann. Unpräzise 
Bestimmungen, die beispielsweise den ZGO untersagen, sich „in die 
internen Angelegenheiten des Staates einzumischen“ oder „die na-
tionale Souveränität zu gefährden“, lassen einen großen Interpre-
tationsspielraum, um ein Verbot zu verfügen. Alle bereits vor 2012 
bestehenden ZGO hatten zwei Jahre für die Neuregistrierung Zeit. 
Oft jedoch erhielten ZGO, die ihre Registrierung beantragten, we-
der eine offizielle Ablehnung noch eine formale Genehmigung. Das 
Gesetz sollte zudem die Kontrolle über etwaige ausländische Finan-
zierungen von lokalen ZGO verbessern; dies richtete sich zwar in 
erster Linie gegen eine ausländische Finanzierung islamistischer Or-
ganisationen, traf jedoch alle ZGO. Ein neues, speziell für religiöse 
Vereinigungen geltendes Gesetz, ist deswegen in Vorbereitung. Das 
bedeutet aber nicht, dass die Bestimmungen für alle anderen ZGO 
wieder gelockert werden. 

Die politische Lage in Libyen verhinderte bislang die Verabschiedung  
des sehr liberalen Vereinigungsgesetzes, dessen Entwurf seit Mai 
2012 vorliegt, aber von der islamistischen Fraktion im Parlament, 
dem General National Congress, abgelehnt wurde. Seit Juni 2012 
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regelt ein ministerieller Erlass des Ministeriums für Kultur und Zivil-
gesellschaft die Registrierung neuer ZGO. Die Vorschriften des Er-
lasses werden von ZGO kritisiert, weil sie dem liberalen Geist des 
Gesetzentwurfs widersprechen und die staatliche Kontrolle über die 
ZGO ausweiten. Ob und wann der vorliegende Gesetzentwurf in ei-
nem libyschen Parlament zur Diskussion ansteht, ist nicht absehbar.

Die marokkanische Verfassung von 2011 wertet die zivilgesellschaft-
lichen Akteure auf und gesteht die freie Bildung von ZGO auf der Ba-
sis der Verfassung zu. Vereinigungen können erstmals nur auf der 
Grundlage eines richterlichen Beschlusses aufgelöst werden. Der 
Staat verpflichtet sich in der Verfassung, Institutionen zu gründen, 
um zivilgesellschaftliche Akteure in die Ausarbeitung, Durchführung 
und Evaluierung von Projekten einzubeziehen; die Zivilgesellschaft 
kann laut Verfassung Gesetzesanfragen einreichen und Petitionen 
stellen. Das gültige Vereinigungsgesetz wurde seit 2011 allerdings 
noch nicht modifiziert; es enthält einige Bestimmungen, die unprä-
zise und interpretationsoffen formuliert sind und die Vereinigungs-
freiheit einschränken.8 Andererseits erlaubt es allen offiziell regis- 
trieren ZGO, Gelder aus dem Ausland zu beziehen. Einige ZGO kriti-
sieren, dass die Registrierung nicht immer gemäß den gesetzlichen 
Bestimmungen verläuft und einige sich deswegen in einer ungewis-
sen rechtlichen Situation befinden, die ihnen die Eröffnung eines 
Bankkontos zum Empfang von Geldern verwehrt. Die in der neuen 
Verfassung vorgesehenen Institutionen zur Einbeziehung der Zivil-
gesellschaft in den politischen Prozess und die Anpassung der Ge-
setze an die Verfassung schreitet indessen – wenn auch nur lang-
sam – voran. 

In Tunesien wurden 2011 nach dem Machtwechsel – wie in Libyen 
nach dem Sturz des Qaddafi-Regimes – die Restriktionen für ZGO 
weitestgehend aufgehoben. Das Dekret 88 vom 24. September 2011 
schützt ZGO vor staatlicher Intervention. Die Zulassung erfolgt nach 
einfacher Selbsterklärung. Die ZGO können auch Gelder und Hilfe  
aus dem Ausland erhalten, sind jedoch zu Transparenz verpflichtet.  
Das Dekret sieht die Möglichkeit vor, Aktivitäten von ZGO einzuschrän- 
ken oder sogar ganz zu untersagen, wenn gegen die Prinzipien des 
Rechtsstaates, der Demokratie, des Pluralismus, der Transparenz 
und die Menschenrechte verstoßen wird, wenn zu Hass aufgerufen 
wird und Diskriminierung auf religiöser, geschlechtlicher oder regio-
naler Basis erfolgt. Ein Verbot kann nur nach einem Gerichtsverfah-
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ren erfolgen. In der Praxis wurden in Tunesien seit 2011 zahlreiche 
ZGO toleriert, zugelassen und gefördert, die gegen die o.g. Prin-
zipien verstießen. Die islamistische Dominanz in den Regierungen 
von Dezember 2011 bis Januar 2014, die islamistische Präsenz in 
der Regierung  von Premierminister Essid seit Februar 2015 und der 
durchgehende politische und gesellschaftliche Einfluss von Islamis-
ten seit 2011 verhinderten bislang eine konsequente Umsetzung der 
gesetzlichen Regelungen. 

2.2. Die Zivilgesellschaften in Zahlen 

Die offiziellen Zahlen der (registrierten) ZGO in den nordafrikani-
schen Staaten sind teilweise beeindruckend: In Ägypten existieren  
laut Sozialministerium 45.000 Nichtregierungsorganisationen (2014); 
in Algerien laut Innenministerium 100.000 Vereinigungen (2015); in 
Libyen 4.000 (Dezember 2014); in Marokko sind nach Angaben des 
Innenministeriums über 90.000 ZGO (2014) registriert; in Tunesien 
ist nach Angaben des staatlichen Zentrums für Vereinigungen, dem 
Centre IFEDA, die Anzahl der registrieren ZGO von knapp 10.000 
Ende 2010 auf 18.140 im Oktober 2015 angestiegen. 

Diese Zahlen sagen jedoch wenig über die tatsächliche Anzahl zivil- 
gesellschaftlicher Gruppen aus, da beispielsweise in Ägypten das 
Gesetz für Nichtregierungsorganisationen die Berufsorganisatio-
nen und Gewerkschaften nicht erfasst und zahlreiche zivilgesell-
schaftlich engagierte Gruppen sich nicht oder unter einer anderen 
Rechtsform registrieren ließen. Auch in Libyen sind viele ZGO nicht 
registriert. 

Die Angaben zu den registrierten ZGO sagen zudem nichts über die 
Zahl der tatsächlich aktiven Organisationen aus. In Tunesien geht 
das staatliche Zentrum für Vereinigungen Centre IFEDA davon aus, 
dass nur zwischen 3.000 und 5.000 der 18.140 registrierten ZGO 
aktiv sind; das marokkanische Innenministerium gab 2014 die Zahl 
der aktiven ZGO mit 60.000 an. Es ist davon auszugehen, dass in 
den anderen nordafrikanischen Staaten etliche ZGO ebenfalls nur 
auf dem Papier bestehen. 

Viele ZGO sind darüber hinaus „unpolitisch“, das heißt sie sind u. a. 
mit dem Erhalt historischer Gebäude befasst oder organisieren 
Sport- und Freizeitaktivitäten. Es gibt in Algerien allein rund 15.000 
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Sportvereine und 15.000 Elternvereine, die sich lokal für schulische 
Belange einsetzen. Wenn es um Vereinigungen religiösen Charak-
ters geht, liegen in der Regel nur Schätzungen vor. In Algerien wird 
von etwa 15.000 religiösen Vereinigungen ausgegangen, wobei un-
bekannt ist, wie viele davon islamistisch orientiert sind. In Tunesien 
wurde vom Zentrum für Vereinigungen Centre IFEDA eine Kategori- 
sierung der registrierten Vereinigungen versucht; sie lässt zumin-
dest eine Tendenz erkennen: Seit 2011 bis Dezember 2012 nahm die  
Anzahl der sogenannten Wohltätigkeitsorganisationen mit 22,6 Pro-
zent Neugründungen am stärksten zu; sie machten damit 12,5 Pro-
zent der insgesamt registrierten Vereinigungen aus; einen weiteren 
Aufschwung nahmen Vereinigungen, die sich für „Entwicklung“ en-
gagieren (9,8 Prozent der registrierten Vereinigungen Mitte 2015). 
Viele dieser Wohltätigkeits- und Entwicklungsorganisationen arbei-
ten im Umfeld von Moscheen und sind direkt dem islamistischen 
Spektrum zuzuordnen. In Ägypten waren von den 30.000 (2008) er-
fassten ZGO in etwa 43 Prozent islamistische Vereinigungen, 25 Pro- 
zent semistaatliche lokale Entwicklungsorganisationen und neun 
Prozent koptische Organisationen.9

Die Anzahl der ZGO, die säkular und demokratisch orientiert sind 
und sich explizit für die Förderung eines säkularen, demokratischen 
Prozesses, eines staatsbürgerlichen Verständnisses und einer frei-
heitlichen, toleranten Kultur einsetzen, sind deshalb im Verhältnis 
zur Gesamtzahl an ZGO in den nordafrikanischen Staaten nach wie 
vor eine relativ kleine, wenngleich seit 2011 besonders aktive Kate-
gorie von ZGO, die Wege sucht, um auch unter wieder erschwerten 
Bedingungen (Libyen seit 2014; Ägypten seit 2013) ihre Ideen von 
staatlicher und gesellschaftlicher Ordnung am Leben zu erhalten. 

2.3. Die neuen Herausforderungen für die zivilgesellschaftliche 
Arbeit 

In erster Linie sind zwar die politischen Rahmenbedingungen für 
den Auf- und Ausbau zivilgesellschaftlicher Organisationen und Ak-
tivitäten ausschlaggebend. Ob ZGO längerfristig Bestand haben, 
sich konsolidieren und ihre Aktivitäten gesellschaftlich und auf poli- 
tischer Ebene wahrgenommen werden, hängt jedoch von weiteren  
Faktoren ab: unter anderem von der internen Funktionsweise der 
Organisation, ihrer Fähigkeit, engagierte Mitarbeiter zu gewinnen 
und zu binden, zielgruppengerechte Projekte und Programme zu 
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entwickeln und die eigenen Kapazitäten und Kompetenzen so aus-
zubauen, dass die Projekte und Programme auch professionell um-
gesetzt werden können; ferner von der Fähigkeit, Synergien mit an-
deren ZGO zu bilden, also mit einzelnen ZGO oder in Netzwerken zu 
kooperieren. Die Aktivitäten sollten außerdem nicht auf die Haupt-
stadt begrenzt bleiben; die „Graswurzelarbeit“ auf lokaler Ebene  
durch Kooperation mit lokalen ZGO und deren Fortbildung ist ein 
ebenso wichtiger Aspekt, um die gesellschaftliche Verankerung zu  
gewährleisten, wie Kapazitätsbildungsmaßnahmen zum Thema „Fund  
Raising“, um die Finanzierung der Aktivitäten zu sichern. 

Vielen zivilgesellschaftlichen Aktivisten sind die organisatorischen 
Defizite bewusst und sie versuchen, sie zu überwinden. Die Länder-
analysen zeigen, dass qualitative Verbesserungen im Bereich zivil-
gesellschaftlicher Organisation und Arbeit nicht nur an die rechtliche  
Situation, sondern auch an die allgemeinen politischen und sicher-
heitspolitischen Rahmenbedingungen gebunden sind. Säkulare ZGO 
in Tunesien und Marokko waren diesbezüglich bislang vergleichsweise  
bessergestellt als ZGO in den anderen nordafrikanischen Staaten.  
Sie konnten deshalb in Teilbereichen wie bei der Kompetenz- und 
Kapazitätsbildung, bei der Ausweitung ihrer Aktivitäten in verschie-
dene Städte und Regionen des Landes oder bei der nationalen und 
internationalen Vernetzung Fortschritte verzeichnen. Kommt es al-
lerdings im Zusammenhang mit terroristischen Bedrohungen zu ei-
ner Verschlechterung der Sicherheitslage, verbunden mit verschärf-
ten Sicherheitsmaßnahmen und der Einschränkung von Freiheiten 
(Restriktionen für Versammlungen, Aktivitäten im Freien usw.), sind 
zivilgesellschaftliche Aktivitäten davon unmittelbar in negativer 
Weise betroffen.10

Interne Organisationsstruktur und Transparenz

Unter organisationsinternen Gesichtspunkten betrachtet ist festzu- 
stellen, dass nur einige wenige ZGO in den nordafrikanischen Staa-
ten intern nach demokratischen Regeln funktionieren.11 Im Allge- 
meinen dominiert eine Führungspersönlichkeit und die Organisation  
hängt von dieser Person und ihrem Engagement ab, ganz ähnlich 
wie dies auch bei den politischen Parteien in Nordafrika der Fall ist. 
ZGO kommen oft ihrer Transparenzpflicht nicht nach und legen ihre 
Einnahmen und Finanzquellen nicht offen.12 
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Kooperation untereinander

Die Kooperation zwischen den säkularen ZGO befindet sich in Ägyp-
ten erst in einem Anfangsstadium; regierungskritische, für einen 
modernen Rechtsstaat eintretende Menschenrechtsorganisationen  
geben seit Sommer 2014 mehr gemeinsame Erklärungen heraus, 
weil sie hoffen, durch gemeinsame Aktionen die internationale Auf-
merksamkeit zu erhöhen und dadurch besser vor staatlicher Repres- 
sion geschützt zu sein. Die Kooperation von ZGO ist in Marokko und 
Tunesien schon relativ weit gediehen, wo positive Erfahrungen mit 
gemeinsamen Stellungnahmen und gemeinsamen Protestveranstal-
tungen gemacht wurden. In Tunesien kam es nach 2011 zu einer 
Art Segmentierung der Zivilgesellschaft in die bereits vor 2011 be-
stehenden „etablierten“ und die nach 2011 gegründeten „neuen“ 
ZGO; die beiden Segmente kooperieren jeweils unter sich. Durch 
Anstöße internationaler Geber wurde diese Segmentierung seit 2012 
aufgebrochen; inzwischen kooperieren „etablierte“ und „neue“ ZGO 
immer wieder. Eine ähnliche Entwicklung ist in Marokko zu beobach-
ten. In Algerien sind dagegen die Kommunikations- und Netzwerk-
fähigkeiten unterentwickelt und unter den libyschen ZGO ist eine 
Kooperation fast nicht existent. 

Kooperation mit staatlichen Stellen

Eine zunehmende Offenheit zur (partiellen) Kooperation mit staatli-
chen Stellen ist sowohl in Tunesien als auch in Marokko festzustel-
len. In Marokko gibt es mehrere Vereinigungen und Initiativen, die 
von säkular-orientierten Mitgliedern der Protestbewegung 20. Februar  
(2011) gegründet wurden, die eine neue Strategie verfolgen und mit 
ihren Projekten innerhalb des bestehenden monarchischen Systems 
(und nicht gegen die Monarchie) an der gesellschaftlichen Basis de-
mokratische Bewusstseinsbildung fördern wollen.13 

Internationale Vernetzung

Die internationale Vernetzung wurde nach 2011 durch die neuen ge-
setzlichen Regelungen (Libyen, Marokko, Tunesien) erleichtert und 
dementsprechend die Kooperation mit ausländischen Partnern aus-
gebaut. Dadurch konnten die finanzielle Basis der ZGO und gleich-
zeitig durch die nach den politischen Umbrüchen 2011 massiv aus-
gebauten Fortbildungsangebote der internationalen Geber auch die 



217

Kapazitäts- und Kompetenzbildung vor allem der tunesischen, liby-
schen und marokkanischen zivilgesellschaftlichen Aktivisten ver-
bessert werden. Für die ägyptischen Menschenrechtsorganisatio-
nen, die seit 2013 staatlicher Repression ausgesetzt sind, ist die 
internationale Vernetzung eine Möglichkeit, die internationale Auf-
merksamkeit auf die staatliche Verfolgung zu lenken, in der Hoff-
nung, dass internationale Proteste die Repression zügeln. 

Spezialisierungstendenzen

Eine thematische Spezialisierung der ZGO ist insbesondere in Ma-
rokko und Tunesien zu beobachten. Nach 2011 entstanden zudem 
ZGO, die sich als Dienstleister für andere ZGO anbieten und bei-
spielsweise Kontakte zu lokalen ZGO für die Projektumsetzung her-
stellen, Fortbildungen organisieren oder Ausbilder bereitstellen. In 
Tunesien sind hier die Vereinigung Jamaity mit ihrer Online-Plattform  
Jamaity.org oder die Vereinigung Lab’Ess, in Marokko u. a. die Ver-
einigung Junge für Junge (Association Jeunes pour Jeunes) zu nen-
nen. In Algerien versucht das Zentrum zur Unterstützung zivilgesell- 
schaftlicher Organisationen CROSC (Centre de Ressources pour les 
Organisations de la Société Civile) die Kapazitäten der Zivilgesell-
schaft zu stärken.14

Verankerung in der Gesellschaft durch landesweite Präsenz

Die landesweite Präsenz der säkular und demokratisch orientierten  
ZGO ist nach wie vor suboptimal. Sie sind bislang überwiegend in 
den Hauptstädten und höchstens noch in einigen anderen größeren  
Städten präsent. Allerdings sind marokkanische und tunesische ZGO  
zunehmend bestrebt, dezentral Projekte umzusetzen15 und mit lo-
kalen Partnern landesweit zusammenzuarbeiten. 

Die städtische Verortung hängt eng mit den Entstehungsgeschich-
ten der ZGO zusammen; die Initiativen gingen in der Regel von Mit-
gliedern der städtischen Bildungselite aus. Es liegen zwar keine Um-
fragen für alle nordafrikanischen Staaten vor, die Ergebnisse einer 
Umfrage der Weltbank von 2014 in Tunesien dürften jedoch auf die 
anderen Länder Nordafrikas übertragbar sein. Demnach sind ledig-
lich 1,5 Prozent der Jugendlichen und jungen Erwachsenen in einer 
Vereinigung aktiv und diese wiederum stammen aus einem städti-
schen Umfeld.16 
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Die seit 2011 von jungen Aktivisten gegründeten Vereinigungen wei-
chen folgerichtig nicht von dem bekannten Schema ab und sind über- 
wiegend dem städtischen Milieu verhaftet. Die Erweiterung ihrer 
Basis und ihres gesellschaftlichen Einflusses setzt allerdings voraus, 
dass sie ein mittel- und langfristiges Konzept entwickeln, um sich 
über die Hauptstadt und die größten urbanen Zentren hinaus in die 
mittelgroßen und Kleinstädte zu bewegen. In einer innovativen Art 
und Weise wird dies von kulturell und künstlerisch tätigen ZGO ver-
sucht, wie zum Beispiel von den Theatergruppen Théâtre de l’Opprimé  
(Theater des Unterdrückten) oder Dabateatr (Theater „Jetzt“) in 
Marokko; sie führen ihre Stücke landesweit in unterschiedlichen 
städtischen Zentren auf. Dabateatr entwickelt hierzu gemeinsam 
mit dem Komitee zur Unterstützung der Einschulung von Mädchen 
in ländlichen Regionen (Comité de Soutien à la Scolarisation des 
Filles Rurales) extra ein Projekt für Mädchen in ländlichen Regionen. 

Politisierte Zivilgesellschaften 

Die „Politisierung“ von ZGO im Sinne einer mehr oder weniger direk- 
ten Beziehung zu politischen Parteien, weil die Gründer oder Füh-
rungsmitglieder einer Partei angehören oder ihr nahestehen, ist bei 
allen ZGO ausgeprägt. Die säkularen ZGO machen hier keine Aus-
nahme. Selbst wenn keine Parteimitgliedschaft besteht, so bedingt 
die jeweilige normative Orientierung eine entsprechende Positionie- 
rung zu politischen Themen und damit auch zu politischen Parteien.  
Da in den nordafrikanischen Staaten immer noch ein „Richtungs-
konflikt“ um das Ordnungsmodell für Staat und Gesellschaft aus-
gefochten wird, sind automatisch die Teile der Zivilgesellschaft, die 
mit ihrem Engagement aktiv für Veränderungen in der Gesellschaft 
und in der politischen Ordnung eintreten, politisch.17 Im Verhalten 
vor richtungsweisenden Wahlen lässt sich dies besonders deutlich 
erkennen. Das heißt allerdings nicht, dass diese ZGO als „zivilgesell-
schaftliche Verlängerung“ von politischen Parteien zu betrachten sind.
Diese Kategorie von ZGO gibt es zwar auch, doch viele ZGO sind 
parteipolitisch durchaus autonom und nur ihrer eigenen Agenda ver-
pflichtet.

Finanzierungsprobleme

Die Mitgliedsbeiträge und gelegentliche Spenden reichen für eine 
kontinuierliche, landesweite Aktivität der ZGO nicht aus. Die Finan-
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zierung von Aktivitäten ist dabei für säkular-demokratisch orientierte  
ZGO in der Regel ein weitaus größeres Problem als für islamistische 
ZGO und für solche ZGO, die „unpolitischen“ Aktivitäten nachgehen 
oder sich eng in staatliche Aktivitäten einbinden lassen und regel-
mäßig staatliche Gelder erhalten. 

In allen nordafrikanischen Staaten ist das Thema „ausländische Fi-
nanzierung von ZGO“ ein Reizthema, das zwiespältige Reaktionen 
hervorruft und sehr unterschiedlich gehandhabt wird: In Libyen ste-
hen seit 2011 ausländische „westliche“ Institutionen und deren Finanz- 
hilfen, die vorzugsweise an säkular-demokratisch orientierte ZGO 
gehen, bei Islamisten und Nationalisten in der Kritik. Das 2012 im 
Entwurf vorgelegte Vereinigungsgesetz, das eine sehr liberale Re-
gelung für die Registrierung ausländischer Nichtregierungsorganisa-
tionen in Libyen, die ausländische Finanzierung libyscher ZGO sowie 
die Kooperation libyscher ZGO mit ausländischen Einrichtungen vor-
sah, wurde wegen des Widerstands islamistischer Abgeordneter und 
der politischen Wirren nicht verabschiedet. Ausländische Organisa-
tionen in Libyen und libysche ZGO, die ausländische Gelder anneh-
men, bewegen sich deshalb gegenwärtig in einer rechtlichen Grau- 
zone. In Ägypten wiederum ist die Annahme ausländischer Gelder  
ohne Zustimmung des für ZGO zuständigen Sozialministeriums strikt 
untersagt. In Algerien ist die Annahme ausländischer Gelder gleich-
falls zustimmungspflichtig und kann jederzeit verweigert werden. In 
Tunesien ist eine vorherige Genehmigung für die Annahme auslän-
discher Gelder nicht erforderlich, allerdings besteht gemäß Dekret 
5183 vom 18. November 2013 eine besondere Offenlegungspflicht. 
In Marokko können alle offiziell registrierten ZGO gemäß Artikel 6 
des zuletzt 2009 modifizierten Vereinigungsgesetzes von 1958 öf-
fentliche Gelder und Hilfen aus dem Ausland erhalten.

Nachwuchsprobleme 

Problematisch für die Rekrutierung neuer Aktivisten ist die schwie-
rige sozioökonomische Lage vieler junger Menschen. Bestehende 
wirtschaftliche Probleme (Arbeitslosigkeit oder gering bezahlte Ar-
beit) wirken sich auf das ehrenamtliche Engagement von Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen in einer thematisch orientierten ZGO,  
die sich für den Schutz von Freiheiten, Bürgerrechten usw. einsetzt, 
eher bremsend aus. Gerade für junge Arbeitslose sind interessen-
orientierte ZGO, die sich um ihre sozioökonomischen Belange küm-
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mern, zumindest (temporär) attraktiver.18 Für junge, arbeitslose 
Erwachsene ist zudem ein zeitintensives zivilgesellschaftliches Enga-
gement auf ehrenamtlicher Basis ohne die Perspektive, durch den 
Kompetenzerwerb in der ZGO die Chancen auf eine bezahlte Tätig-
keit zu verbessern, höchstens kurzfristig eine Option. Die ZGO kön-
nen wiederum bei allzu großer Fluktuation unter den Mitarbeitern 
ihre Kompetenz- und Kapazitätsbildung als Organisation und ihre 
Konsolidierung nicht voranbringen. 

Professionalisierungsproblematik

Seit 2011 zeigte sich eine Vielzahl internationaler Organisationen 
bereit, finanzielle Unterstützung für zivilgesellschaftliche Aktivitä- 
ten zur Förderung von Demokratisierungsprozessen und demokra- 
tischer politischer Kultur sowie Hilfen zur Kapazitäts- und Kompetenz- 
bildung von ZGO bereitzustellen. Davon profitierten etliche ZGO, 
was sich auch in der Qualität der Projekte und in der Auswahl der 
Zielgruppen, der Spezialisierung und den Kommunikations- und 
Netzwerkkapazitäten niederschlug.19 In Tunesien kam es bei einigen 
ZGO zu einer Professionalisierung; sie konnten es sich dank der Fi-
nanzhilfen erlauben, einige Mitarbeiter hauptberuflich anzustellen.

Mit der „Professionalisierung“ von ZGO sind allerdings auch Gefah-
ren verbunden; nur auf zwei soll hier hingewiesen werden: Je stär-
ker die Professionalisierung voranschreitet, desto größer ist die Ge-
fahr, dass materielle Gesichtspunkte vor Inhalte gesetzt werden oder  
sich die Inhalte (Projektkonzepte) in erster Linie am Finanzier und 
dessen Interesse ausrichten. Es besteht ferner die Gefahr, dass das  
Ansehen von ZGO durch allzu starke Professionalisierungstendenzen  
einiger Organisationen in der Bevölkerung leidet und ihnen pauschal 
– wie dies bei Parteien und Parteimitgliedern der Fall ist – persönli-
che und materielle Interessen als Hauptziel unterstellt werden. Die 
Folge kann wachsender Ansehensverlust, Desinteresse an den An-
geboten der ZGO und an einer Mitarbeit in der ZGO sein.

3. Die säkulare Zivilgesellschaft – unverzichtbar für eine 
freiheitliche Ordnung 

Innerhalb von Demokratisierungsprozessen wird der Zivilgesellschaft 
und ihren Organisationen eine bedeutende Rolle zugeschrieben. Das 
gilt beim Entwurf der neuen Ordnung, bei der Umsetzung der kodi-
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fizierten Texte der neuen Ordnung, wo ZGO eine wichtige Kontroll-
funktion zufällt, und bei der Konsolidierung und langfristigen Siche-
rung der demokratischen Ordnung. Dies kann durch die Einspeisung 
von Forderungen und Veränderungswünschen, die durch gesellschaft- 
lichen Wandel „neu“ entstanden sind, den bisherigen Positionen 
der Mehrheitsgesellschaft  nicht entsprechen und folglich mit Tabus 
brechen, geschehen. 

Die ZGO können mit ihren Hinweisen auf neue Bedürfnisse und For-
derungen gesellschaftlicher Gruppen als eine Art Frühwarnsystem 
für gesellschaftliche Entwicklungen dienen, die Anpassungsleistun-
gen des Staates erforderlich machen, deren Umsetzung wiederum 
positive Auswirkungen auf die Wahrnehmung des Staates und seine 
Legitimität in der Bevölkerung hat.20 

Wenn es um den Aufbau einer nicht nur formal demokratischen Ord- 
nung, sondern um einen demokratischen, pluralen, freiheitlichen 
Rechtsstaat geht, der auf der Basis der international verbrieften 
Menschenrechte steht, sind die Organisationen der säkular und de-
mokratisch orientierten Zivilgesellschaft unverzichtbar. Dies gilt vor 
allem für ihre Funktion 

 ■ als Vermittler spezifischer Vorstellungen, Forderungen und Be- 
findlichkeiten (wie z. B. Ängste) von Bevölkerungsgruppen in den 
politischen Raum; ZGO fungieren als Interessenvertreter dieser 
Gruppen und vertreten auch Forderungen von Minderheiten.

 ■ als Kontroll- und Warneinrichtung, wenn beispielsweise Verfas- 
sungsbestimmungen und Gesetze nicht umgesetzt werden, Ge- 
setze nicht verfassungskonform sind, bestehende Gesetze die 
gesellschaftliche Realität nicht adäquat berücksichtigen oder 
Gesetze zur Regelung neuer Sachverhalte fehlen.

 ■ als Verbreiter und Förderer einer säkularen, pluralen, 
demokratischen und freiheitlichen Kultur in der Gesellschaft 
durch Information und praktische Einübung. Teilweise kommt 
eine Expertenfunktion hinzu, weil die ZGO Beratungs- und 
Aufklärungsfunktionen gegenüber der Öffentlichkeit, staatlichen 
Institutionen und der Verwaltung wahrnehmen.

Die Länderanalysen zeigen, dass sich in keinem nordafrikanischen 
Land die Lage der säkular-demokratischen ZGO gleicht; sowohl hin-
sichtlich der rechtlichen Rahmenbedingungen als auch hinsichtlich 
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ihrer Anzahl sowie ihren Möglichkeiten, sich zu betätigen, sind die 
Unterschiede groß. Dementsprechend können die demokratisch- 
orientierten ZGO die drei genannten zentralen Funktionen von ZGO 
nicht in allen nordafrikanischen Staaten wahrnehmen. 

3.1. Das Spektrum der Aktivitäten 

Die säkular-demokratischen ZGO sind seit 2011 fordernd, fördernd 
und werbend zugunsten einer freiheitlichen und pluralistischen Ord-
nung in den nordafrikanischen Staaten aktiv. Die landespezifischen 
Bedingungen wirken sich allerdings auf die Aktivitäten der ZGO bzw.  
ihre thematischen Schwerpunktsetzungen und auf die Projekte aus.  
Je enger der rechtlich von der Staatsführung (Ägypten) oder durch 
die politische Konfliktsituation (Bürgerkrieg in Libyen) gesteckte Hand-
lungsrahmen ist, desto stärker ist die thematische Konzentration 
der ZGO. 

In Ägypten sind die Menschenrechtsorganisationen und Frauenorga-
nisationen, die für Pluralismus und einen demokratischen Rechts-
staat eintreten, seit 2013 in erster Linie Dokumentare der staatli-
chen Menschenrechtsvergehen und Übergriffe; sie nehmen darüber 
hinaus Stellung zu einzelnen Gesetzesvorlagen und staatlichen Maß- 
nahmen. Mit ihren Berichten sorgen sie dafür, dass die Verstöße in-
ternational bekannt werden.

Viele libysche ZGO sind wenig spezialisiert; sie reagieren auf die je-
weiligen Umstände und bieten ihnen entsprechend Aktivitäten an, 
die sich thematisch zum Beispiel 2014/15 auf Veranstaltungen zur 
Verfassungsdiskussion, karitative Engagements, die Stärkung der 
Menschenrechte bzw. den Schutz vor willkürlicher Verhaftung durch 
bewaffnete Milizen, Folter und auf die Konsolidierung der Rechte  
von Frauen und ihrer Präsenz in Politik und Wirtschaft konzentrierten.

Die Mehrzahl der algerischen säkular-demokratisch orientierten 
ZGO befasst sich mit den Themenkomplexen Bürgerrechte, Men-
schenrechtsschutz, Menschenrechtsverletzungen, Frauenrechte  
(Frauengleichstellung) und Kinderrechte.21 Die ZGO versuchen zu-
dem verstärkt, Initiativen zu entwickeln, um ihre Kapazitäten und 
Kompetenzen auszubauen und den Aufbau einer unabhängigen, 
leistungsstarken Zivilgesellschaft zu fördern, die Partner und Kor-
rektiv des Staates sein kann. In diesem Sinne ist seit 2014 das 
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Zentrum zur Unterstützung der zivilgesellschaftlichen Organisatio-
nen CROSC aktiv. 

Sehr weit ausdifferenziert ist das Aktivitätsspektrum der säkular-
demokratischen ZGO in Marokko und Tunesien.22 Neben den „klas-
sischen“ Themen Menschen-, Frauen- und Kinderrechte, Medien-
freiheit sowie in Marokko Amazigh-Rechte engagieren sich ZGO in 
jüngster Zeit verstärkt im Bereich „Demokratieerziehung“ und För-
derung eines staatsbürgerlichen Bewusstseins, bei dem Schutz von 
Minderheitenrechten, der Kontrolle staatlicher Institutionen und 
Politik, Korruptionsbekämpfung und Transparenz (staatlichen Han-
delns). Innovative Ansätze nahmen zu, um über kulturelle Aktivi-
täten Zugang zu breiteren Bevölkerungsgruppen und insbesondere 
auch zu Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus unterschiedli-
chen sozialen Verhältnissen zu gewinnen. Intensiv laufen in Marokko  
und in Tunesien Maßnahmen von ZGO für ZGO zur Verbesserung ih-
rer Leistungsfähigkeit. In beiden Ländern sind zudem einige Berufs- 
verbände der Richter und Anwälte und in Tunesien der Gewerk-
schaftsverbund UGTT als „Wächter“ über den demokratischen 
politischen Kurs bzw. die verfassungsmäßig festgeschriebene demo-
kratische Ordnung auf der Basis der international verbrieften Men-
schenrechte und Freiheiten aktiv. Mehrere ZGO bildeten außerdem 
vor den Wahlen in Marokko (2011, 2015) und in Tunesien (2011, 2014)  
Wahlbeobachter aus und betätigten sich bei der Wahlbeobachtung. 
Im außeruniversitären Bereich sind vermehrt wissenschaftlich ar-
beitende Einrichtungen und Think Tanks entstanden, um den Re-
formprozess mit Studien und Diskussionsveranstaltungen fundiert 
zu begleiten.23

3.2. Die säkular-demokratische Zivilgesellschaft als Tabubrecher

Säkular-demokratisch orientierte ZGO brachen schon immer Tabus, 
weil sie Themen in den öffentlichen Raum hineintrugen, die aus poli- 
tischen Gründen oder wegen den religiösen und sozialen Traditionen,  
die in der Mehrheitsgesellschaft das sittlich-moralische Verhalten 
bestimmten, störten, beunruhigten und folglich auf Ablehnung und 
Widerstand stießen. Es sei hier nur an die Pioniere der Menschen- 
und Frauenrechte in den nordafrikanischen Staaten erinnert24 und 
wie lange es zum Beispiel dauerte, bis ihr Einsatz für die Anerken-
nung der internationalen Konvention zur Abschaffung jeder Form 
von Diskriminierung gegen Frauen (CEDAW) ohne Vorbehalt bezüg-
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lich der Vereinbarkeit mit dem Islam zum Erfolg führte: Tunesien, 
das als „Vorreiter“ für Frauenrechte in Nordafrika und dem Nahen 
Osten gilt, unterzeichnete die CEDAW mit Vorbehalten 1985 und hob  
erst im April 2014 alle Vorbehalte auf; Marokko, das 1993 die Kon-
vention ratifizierte, hob im Juni 2011 im Zusammenhang mit der 
neuen Verfassung die Vorbehalte auf und ratifizierte das Fakultativ-
protokoll, das Frauen, die Opfer von Gewalt wurden, das Recht zu-
gesteht, vor einer internationalen Instanz zu klagen. Selbst wenn 
diese Hürde genommen ist, steht die Anpassung der nationalen Ge-
setzgebung allerdings erst noch bevor. 

Der Anteil von ZGO an politischen Entscheidungen ist schwer zu mes- 
sen; zweifellos spielen jedoch der konstante Druck der ZGO und ihre  
Sensibilisierungsmaßnahmen für spezifische Thematiken im politi-
schen und gesellschaftlichen Bereich eine Rolle. Die ZGO bereiten  
das Umfeld vor, in dem schließlich auch Themen, die zunächst als 
„nicht mehrheitsfähig“ galten, öffentlich breiter und differenziert 
diskutiert werden, so dass sich für neue Positionen allmählich neue 
Befürworter gewinnen lassen. Hierzu zählen Themen, die Menschen-  
und Freiheitsrechte betreffen wie u. a. die volle Gleichstellung der 
Geschlechter inklusive der Gleichbehandlung beim Erbe, Gewalt in 
der Familie, sexueller Missbrauch in der Familie, Folter, Todesstrafe, 
Rassismus und die Entkriminalisierung von Homosexualität, Abtrei-
bung, Selbstmord oder das Recht des Individuums, seine Religion 
individuell zu leben oder keine Religion zu haben. Alle diese Themen 
sind in den nordafrikanischen Staaten extrem heikle Themen; sie 
sind aber nicht mehr in allen Staaten gleichermaßen tabuisiert, son-
dern werden insbesondere durch das Engagement der ZGO in die 
Öffentlichkeit und den politischen Raum getragen und schließlich 
auch breiter in den Medien problematisiert. 

Bemerkenswert sind in diesem Zusammenhang Initiativen zuguns-
ten der Gleichstellung von Minderheiten wie beispielsweise in Tune-
sien die Vereinigung zur Unterstützung von Minderheiten ATSM, die 
Vereinigung M’Nemty (Meine Träumerei) und Shams (Sonne), die sich  
speziell für die Beendigung jeglicher rassistischen und homophoben 
Diskriminierung einsetzen. Für Marokko sind Vereinigungen, die sich 
wie Mouvement Anfass Démocratique (Bewegung „Demokratischer 
Atem“) unter anderem mit dem Thema Abtreibung befassen und 
gesetzliche Reformen fordern, zu nennen. 
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4. Perspektiven 

Die säkular-demokratischen ZGO ähneln oftmals Seismographen, 
die frühzeitig gesellschaftliche Veränderungen und notwendig wer-
dende gesetzliche Anpassungsleistungen des Staates erkennen und 
als Forderungen formulieren. Die säkular-demokratischen ZGO in 
Nordafrika wirken zudem als „Warnsystem“, indem sie auf Entwick-
lungen und Maßnahmen hinweisen, die sich negativ auf die Grund-
freiheiten und politischen Rechte auswirken und den Aufbau einer 
demokratisch freiheitlichen Ordnung gefährden oder verhindern. 

Um die Funktionen als „Seismograph“ für Veränderungen der Ge-
sellschaft, als „Sprachrohr“ für neue gesellschaftliche Bedürfnisse 
und als „Warnsystem“ für Gefährdungen der Menschenrechte und 
Freiheiten und als Vermittler demokratischer Werte wirksam wahr-
nehmen zu können, brauchen die säkularen, für eine demokratische 
rechtsstaatliche Ordnung eintretenden ZGO neben Zeit vor allem 
politische Rahmenbedingungen, in denen sie rechtlich abgesichert 
sind und in denen sie als konstruktives Element zur Entwicklung 
von Staat und Gesellschaft gelten. Die ZGO ihrerseits müssen sich 
an demokratischen Kriterien messen lassen, also selbst eine Vor-
bildfunktion einnehmen, Kapazitäten und Kompetenzen kontinuier-
lich ausbilden und ihre gesellschaftliche Verankerung durch landes-
weite Präsenz ausbauen. Zu all dem muss die Finanzierung für die 
entsprechenden Projekte und eine arbeitsfähige Basisinfrastruktur25 
gewährleistet sein. 

Die Forderungen nach einem säkularen demokratischen Rechtsstaat,  
der Pluralismus und die individuellen Freiheiten garantiert, sind Aus- 
druck der pluralistischen gesellschaftlichen Realität in den nordafri-
kanischen Staaten zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Die individuel-
len Vorstellungen der Lebensgestaltung und Lebensführung sind 
nur in einer politischen und gesellschaftlichen Ordnung, die Plura-
lismus und Differenz ermöglicht und den Zwang zur Anpassung an 
enge normative Korsette und Einheitskonzepte aufhebt, umsetzbar.

Das Engagement von ZGO, den Aufbau einer säkularen demokra-
tischen Ordnung voranzutreiben und ein modernes Staats- und 
Staatsbürgerverständnis zu lehren, ist nicht neu.26 Die Umsetzung 
ihrer Forderungen drängt jedoch mehr den je seit den politischen 
Umbrüchen von 2011, weil die Versuche islamistischer Akteure 
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aggressiver geworden sind, anderen ihre reduktionistische Sicht-
weisen und Ordnungsmodelle aufzuzwingen. 

„Die Entwicklung der Welt“, so der senegalesische Philosoph Souley- 
mane Bachir Diagne, „macht den Pluralismus überall unumgänglich“.27 
Um islamistische, aber auch säkulare antipluralistische Ordnungs-
modelle an einer dauerhaften Festsetzung zu hindern, ist es des-
halb zwingend notwendig, die säkular-demokratischen ZGO in ihren  
Bemühungen zur „Demokratieerziehung“ und in ihrer Funktion als 
„Wächter“ über Rechte und Freiheiten, demokratische Prozesse und  
Institutionen zu unterstützen. Zukunft „entsteht nicht aus dem Nichts,  
sie hat ihre Wurzeln in der Vergangenheit und der Gegenwart“.28 Mit 
anderen Worten: Werden die säkular-demokratischen ZGO heute 
nicht gefördert, sind auch zukünftig keine pluralistischen, freiheitli-
chen Ordnungen in Nordafrika zu erwarten.

1|  Vgl. Joffé, George (Hrsg.): North Africa’s Arab spring, London 2013 so-
wie Tamer, Georges/Röbbelen, Hanna/Lintl, Peter (Hrsg.): Arabischer 
Aufbruch. Interdisziplinäre Studien zur Einordnung eines zeitgeschicht-
lichen Phänomens, Baden-Baden 2014.

2|  Vgl. Joffé, George (Hrsg.): Islamist radicalisation in North Africa: Politics 
and process, London 2012 sowie Faath, Sigrid (Hrsg.): Islamische Akteure  
in Nordafrika, Sankt Augustin/Berlin 2016 (aktualisierte und erweiterte  
Auflage).

3|  Zur Organisation „Islamischer Staat“ vgl. Lerch, Wolfgang Günter: Der 
„Islamische Staat“: Historische und politische Dimension, Frankfurt am 
Main 2015 (FAZ eBook); Buchta, Wilfried: Terror vor Europas Toren. Der 
Islamische Staat, Iraks Zerfall und Amerikas Ohnmacht, Frankfurt am 
Main 2015. Vgl. auch Mattes, Hanspeter: Islamistische Terrorgruppen  
in Nordafrika: trotz Bekämpfung immer mehr präsent, GIGA Focus, Ham- 
burg, Nr. 2, 2015, http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-430611 
(letzter Abruf: 11.11.2015).

4|  Der Begriff „säkulare Ordnung“ umfasst alle Ordnungsvorstellungen, die  
das Primat religiösen Rechts im Staat ablehnen. Vgl. auch den einleiten- 
den Beitrag dieser Studie: Faath, Sigrid: Nordafrikas zivilgesellschaftli-
che Wegbereiter für Demokratie und Pluralismus. Zum Untersuchungs-
gegenstand, insbesondere Abschnitt 4. 

5|  So der tunesische Journalist Nabil Ben Ameur in der Online-Zeitung Ka-
pitalis vom 24.8.2015 (Khemais Ksila et Abdelaziz Koti, membres du 
bureau exécutif de Nidaa Tounes, ont attrapé le „virus“ de l’action as-
sociative), nachdem auch zwei Parlamentarier der Partei Nidaa Tounes 
sich zur Gründung einer Vereinigung entschlossen. 

6|  Vgl. Details in den Länderanalysen der vorliegenden Studie.
7|  So beispielsweise für Abdelkrim Bennani, Präsident der marokkanischen 

Vereinigung Ribat Al Fath (Maroc-Hebdo, 1.5.2015): „Je ne cesserai  
jamais de répéter que les associations de la société civile sont des auxi-
lières de l’Etat dans le sens noble et bénéfique du terme.“ 

8|  Demnach dürfen ZGO nicht „sittenwidrig“ sein, die islamische Religion 
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nicht „verletzen“, die territoriale Einheit und die Monarchie nicht „ge-
fährden“ (Artikel 3).

9|  Nach Angaben des ägyptischen Ministers für soziale Solidarität Ghadah 
Wali vom September 2015 wurden seit Sommer 2013 1.100 Nicht regie- 
rungsorganisation verboten und 571 aufgelöst (MENA news agency, Kairo,  
26.9.2015: Egypt receives orders from nobody on NGO’s – minister).

10|  Die Entwicklung in Tunesien nach dem Selbstmordanschlag am 
24.11.2015 auf Mitglieder der Präsidentengarde im Zentrum von Tunis, 
der zur neuerlichen Verhängung des erst am 2.10.2015 aufgehobenen 
Notstandes führte, zeigt dies exemplarisch.

11|  Vgl. Martin, Alexander Peter: Do Tunisian secular civil society organisa-
tions demonstrate a process of democratic learning?, in: The Journal of 
North African Studies, London, Band 20, Nr. 4, 2015, S. 1–16.

12|  Für staatsbürgerlich korrektes Verhalten und die Einhaltung der Gesetze  
plädieren einige ZGO wie u. a. in Tunesien die Association Tunisienne de 
Gouvernance (ATG). Allerdings werfen sie auch dem Staat vor, die Ein-
haltung der Transparenzpflicht von ZGO und Parteien nicht konsequent 
durchzusetzen. Vgl. u. a. Leaders, Tunis, 26.11.2015 (Neila Charchour: 
Appel à la conscience citoyenne).

13|  Vgl. Details in der Länderanalyse Marokko, Abschnitt 3. 
14|     Vgl. Details in den entsprechenden Länderanalysen und bei den Aus- 

führungen zu den einzelnen Vereinigungen in den jeweiligen Länder- 
abschnitten von Anhang 1.

15|  Die aktuelle politische Lage in Libyen verhindert ein landesweites Enga-
gement; in Ägypten sind die Aktivitäten der regierungskritischen Men-
schenrechtsorganisationen generell blockiert.

16|  Vgl. World Bank: Youth participation, voice and active citizenship, Wash-
ington D.C. 2014, http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/ 
document/MNA/tunisia/breaking_the_barriers_to_youth_inclusion_
eng_chap2.pdf (letzter Abruf: 11.11.2015). 

17|  Ein eindrucksvolles Beispiel hierfür sind nach zwei politischen Morden 
an linken Politikern die Proteste der tunesischen Zivilgesellschaft im 
Sommer und Herbst 2013, angeführt von dem Gewerkschaftsverbund 
UGTT, dem Unternehmerverband UTICA, der Menschenrechtsorganisa-
tion LTDH und der Anwaltskammer ONAT gegen die von der islamisti-
schen Ennahda-Partei geführte Regierung. 

18|  Wie die Vereinigungen von arbeitslosen Hochschulabgängern. In Tune-
sien fordert zum Beispiel die Union des Diplômés Chômeurs (UDC) die 
massive Einstellung von Diplomierten in den öffentlichen Dienst (L’Eco-
nomiste Maghrébin, 13.3.2015: UDC: Appel); ähnliche Forderungen 
formu lieren die entsprechenden Vereinigungen in Marokko und Algerien,  
darunter die Association Nationale des Diplômés Chômeurs du Maroc 
(ANDCM) und das Comité National pour la Défense des Droits des  
Chômeurs (CNDDC) sowie das Comité National des Diplômés Chômeurs 
(CNDC) in Algerien.

19|  Vgl. hierzu im Detail speziell die Länderbeiträge Libyen, Marokko und 
Tunesien und die Ausführungen zu ausgewählten ZGO in diesen Ländern 
in Anhang 1 der vorliegenden Studie. Viele ZGO dieser drei Länder wur-
den seit 2011 besonders intensiv mit ausländischer Hilfe bedacht. 

20|  Vgl. hierzu Monga, Céleste: Uncivil societies. A theory of sociopolitical 
change, Washington D.C. 2009, S. 22–23, ftp://ftp.worldbank.org/pub/
repec/SSRN/staging/4942.pdf (letzter Abruf: 21.11.2015).

21|  Zu nennen sind hier insbesondere die Bürgerrechtsinitiative RAJ, die 
sich mit ihren Projekten speziell auch an junge Menschen wendet, um 
die demokratische Bürgerkultur zu stärken; die Menschenrechtsorgani-
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sationen LADDH, SOS Disparus oder das Netzwerk der Anwälte für die 
Verteidigung der Menschenrechte RADDH; die Frauenrechtsorganisatio-
nen RACHDA, CIDDEF oder Femmes en Communication (FeC), die das 
Webradio Voix de Femmes (Stimme der Frauen) betreibt; der Dachver-
band Réseau NADA, in dem sich rund 150 Vereinigungen zusammen-
schlossen, die sich für Kinderrechte engagieren (zu Details vgl. den 
Länderbeitrag Algerien in der vorliegenden Studie). 

22|  Für Details vgl. die Länderbeiträge und die Länderrubriken in Anhang 1 
der vorliegenden Studie. 

23|  Für Marokko ist hier zum Beispiel ICWAD (ISIS Center for Women and 
Development) zu nennen, das Studien zu Frauen- und Genderfragen 
fördern will; für Tunesien u. a. die Association pour la Recherche sur la 
Transition Démocratique (ARTD), die Forschung zum demokratischen 
Transitionsprozess durchführt, oder die Vereinigung Le Labo‘ Démo-
cratique (Das Demokratielabor), die wissenschaftlich zur Aufarbeitung 
der autoritären Vergangenheit beitragen will. In Algerien stellt sich seit 
2011 der Think Tank NABNI der Aufgabe, akademisch fundierte Konzepte  
zur Reform von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zu erarbeiten.

24|  Vgl. die Überblicksartikel von Carsten Jürgensen zur Menschenrechts- 
und Frauengleichstellungsdebatte in: Faath, Sigrid (Hrsg.): Politische 
und gesellschaftliche Debatten in Nordafrika, Nah- und Mittelost, Ham-
burg 2004, S. 295–318, 319–339. Vgl. auch as-Sa’dawi, Nawal: Funda-
mentalismus gegen Frauen. Die „Löwin vom Nil“ und ihr Kampf für die 
Menschenrechte der Frau, Kreuzlingen 2002, als persönliches Zeugnis 
einer Pionierin der ägyptischen Frauenrechtsbewegung.

25|  Ohne einen kleinen Stab von Mitarbeitern, die für ihre Tätigkeit entlohnt 
werden, sind kontinuierliche Aktivitäten auf einem entsprechend hohen 
Niveau kaum durchzuführen.

26|  Es sei beispielhaft auf die Publikationen der tunesischen Wissenschaft-
ler Mohamed Charfi, Mohamed Talbi und Youssef Seddiq oder des Ägyp-
ters Fuad Zakaria hingewiesen. 

27|  Interview mit Souleymane Bachir Dagne („Freiheit ist im Koran zwei-
schneidig“), in: Philosophie Magazin, Sonderausgabe 04 (Der Koran), 
Berlin, Juni 2015, S. 62. 

28|  So die Zeitschrift Futuribles (Paris; http://futuribles.com), die sich, laut 
ihrer Selbstdarstellung, auf prospektive Analysen konzentriert.  
Jean-François Mayer erinnerte in seinem Beitrag zur Zukunft der Reli-
gionen an diese allzu oft nicht ausreichend in Betracht gezogene Tat-
sache (Avenir des religions: prospective à l’horizon 2050 – données et 
réflexions, in: Religioscope, Fribourg/Schweiz, 28.9.2015, http:// 
religioscope.org). 
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Anhang 1





Kurzprofile säkular orientierter 
Organisationen der Zivilgesellschaft:

Ägypten, Algerien, Libyen, Marokko und Tunesien

 
Bei den vorgestellten zivilgesellschaftlichen Organisationen (ZGO) 
handelt es sich um eine Auswahl. Es gibt durchaus noch andere ZGO  
in den nordafrikanischen Staaten, die sich für einen demokratischen 
Staat, in dem ziviles Recht die Beziehungen zu den Staatsbürgern 
regelt und die universell verbrieften Menschen- und Grundrechte 
gewährleistet sind, engagieren. Wie viele dies sind, ist zahlenmäßig 
allerdings nicht erfasst. 

Die meisten ZGO in den Staaten Nordafrikas sind unpolitisch; sie 
sind im sozialen Bereich engagiert oder reine Interessenvertretun-
gen spezifischer Berufsgruppen. Das gilt auch für einen Teil der re-
ligiösfundierten ZGO, die an jeder Moschee zu finden sind. Sobald 
diese religiösfundierten ZGO jedoch erzieherisch aktiv sind, werden  
sie zu Vermittlern einer spezifischen Religionsinterpretation und da-
mit auch eines Gesellschafts- und letztendlich Staatsmodells, des-
sen Ausprägung von konservativ, traditionelle Werte und Tabus be-
wahrend, bis zur Umsetzung islamistischer Vorstellungen für die 
Gestaltung von Staat und Gesellschaft reicht. Diese religiösfundier- 
ten ZGO, die religiöses über ziviles Recht stellen und einen Staat 
anstreben, der dieses Primat der Religion gewährleistet, sind sozu- 
sagen die zivilgesellschaftlichen Gegenspieler der säkularen, demo-
kratisch orientierten ZGO. Einige der säkularen, demokratisch orien- 
tierten ZGO sollen beispielhaft im Folgenden mit ihrem Kurzprofil 
vorgestellt werden.

Die Autoren der Länderbeiträge führten 2015 zum Teil mehrere Rei-
sen in die Untersuchungsländer durch und kontaktierten zahlreiche 
Vertreter der Zivilgesellschaft, um jene Organisationen zu identifi-
zieren, die als potentielle Wegbereiter von Demokratisierungsprozes- 
sen gelten können und parteipolitisch weitgehend unabhängig sind. 
Für die Aufnahme in die Rubrik Kurzprofile sollte ferner zumindest 
einer der folgenden Aspekte auf die ZGO zutreffen:
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 ■ Die ZGO sollte durch eigene Aktivitäten versucht haben, Einfluss 
auf die politische und gesellschaftliche Entwicklung seit 2011 zu 
nehmen.

 ■ Sie sollte über Sachkompetenz zu politisch und gesellschaftlich 
wichtigen Themen im Hinblick auf eine pluralistische, die uni-
versellen Menschen- und Grundrechte achtende Entwicklung 
verfügen.

 ■ Sie sollte möglichst landesweit oder zumindest in mehreren Regio- 
nen des Landes präsent und aktiv sein.

 ■ Sie sollte kooperationsfähig sein und möglichst die Fähigkeit zur 
Zusammenarbeit in nationalen und/oder internationalen Netz-
werken besitzen oder anstreben. 

 ■ Sie sollte auf politischer Ebene wahrgenommen werden.

Die in den Länderrubriken zusammengestellten ZGO basieren, das 
sei nochmals ausdrücklich betont, auf einer Auswahl. In allen Län-
dern Nordafrikas ist insgesamt die Zivilgesellschaft seit 2011 in Be-
wegung: Es kam zu zahlreichen Neugründungen von ZGO, weil sich 
neue Freiräume boten; einige ZGO mussten jedoch seither aus or-
ganisationsinternen Gründen oder wegen politischer Repression die  
Arbeit einschränken oder sogar einstellen, manche lösten sich auf  
oder verlagerten ihre Aktivitäten ins Ausland. Im zivilgesellschaft-
lichen Bereich ist in den nordafrikanischen Staaten vieles im Fluss. 
Die vorgestellten Kurzprofile sind deshalb Momentaufnahmen des 
Jahres 2015.

Die Bedingungen für relativ autonomes, zivilgesellschaftliches En-
gagement von Organisationen, die ein säkulares demokratisches 
Ordnungssystem für Staat und Gesellschaft auf der Basis der uni-
versellen Menschenrechte anstreben, unterscheiden sich zudem in 
den einzelnen Staaten, was sich auch in der Anzahl jener Organisa-
tionen widerspiegelt, die 2015 aktiv waren und nicht nur lokale Wir-
kung entfalteten. 

Tunesien und Marokko sind die beiden Länder, in denen die hier im  
Mittelpunkt stehende Kategorie von säkularen ZGO sehr diversifi-
ziert ist und im regionalen Vergleich seit 2011 die größten Freiräume  
besitzt, wenngleich es in Marokko und auch in Tunesien immer wie-
der zu Einschränkungen für zivilgesellschaftliche Aktivitäten kommt, 
die oft mit Sicherheitsargumenten begründet werden. In Ägypten  
werden regierungskritische ZGO staatlich streng überwacht; aus 
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Gründen des Selbstschutzes vor staatlicher Repression und um über- 
haupt weiterhin Organisationsstrukturen aufrechterhalten zu kön-
nen, verlegten einige ZGO ihren Sitz ins Ausland, wieder andere 
stellten die Arbeit vorübergehend ein. Die Handlungsspielräume für 
jene säkularen ZGO, die auf kritische Distanz zu staatlichen Stel-
len gehen bzw. sich nicht kooptieren lassen wollen, sind in Algerien 
ebenfalls eng. In Libyen wiederum verhindert die anhaltende Bür-
gerkriegssituation eine kontinuierliche, offene Tätigkeit von ZGO. 

Die im Folgenden vorgestellten ZGO stimmten der Kurzpräsentation  
zu. Die Kurzprofile der ZGO sind nach Ländern geordnet; die Rei-
henfolge der Länderrubriken ist wie im Analyseteil der Studie alpha- 
betisch. Innerhalb der Länderrubriken wird diese alphabetische 
Ordnung für die Präsentation der einzelnen ZGO beibehalten. Die 
Gliederung der Kurzprofile ist identisch. Die Anzahl der beispielhaft 
angeführten ZGO variiert allerdings in den Länderrubriken. Marokko 
und Tunesien sind mit 30 bzw. 36 ZGO am stärksten vertreten.

Der Namensbezeichnung folgt das Gründungsdatum und in einigen 
Fällen das Jahr der offiziellen Registrierung (Legalisierung). Zu er-
wähnen ist, dass im Fall Ägypten durchgängig nur die Gründungs-
daten angegeben wurden, weil einige Organisationen sich nicht nach  
dem Vereinigungsgesetz 84/2002 registrieren ließen, sondern diverse 
Rechtsformen annahmen, um einen Status zu erhalten. Mitglieder-  
oder Mitarbeiterangaben waren nicht immer zu erhalten; wenn keine  
Angaben erfolgten, wurde die Rubrik nicht angeführt. 

Das Pfeilsymbol (→) vor dem Namen einer ZGO weist darauf hin, dass  
zu dieser Organisation ein Kurzprofil vorhanden ist. Alle angeführ-
ten Webseiten wurden zuletzt am 2. November 2015 abgerufen.

Die Schreibweise der Eigennamen und Eigenbezeichnungen folgt der  
jeweils landesüblichen Schreibweise in lateinischer Schrift. Es wur-
den entsprechend für Algerien, Marokko und Tunesien die französi-
schen Varianten der Namen angeführt und bei Ägypten und Libyen 
die dort gängigen englischen Varianten. Englische Bezeichnungen 
wurden nicht ins Deutsche übersetzt; bei französischsprachigen Be-
zeichnungen wurde die deutsche Übersetzung angefügt. 

In den Kurzprofilen werden sehr geläufige Abkürzungen nicht auf-
geschlüsselt; wie z. B. EU für Europäische Union, Verweise auf di-
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verse Unterorganisationen der Vereinten Nationen (UNDP, UNESCO, 
UNHCR, UNIFEM etc.), FIDH für die Internationale Föderation für Men- 
schenrechte mit Sitz in Paris (Fédération Internationale des Droits 
de l’Homme), IEMed für Institut Européen de la Méditerranée in 
Barcelona. 



Ägypten

(Zusammengestellt von Jannis Grimm und Stephan Roll)

 
AFTE 

Association for Freedom of Thought and Expression 

Gründungsjahr/Jahr der Legalisierung: 2006

Hauptsitz: Kairo

Kontakt: Ahmed Basha Str. 4, 6. Stock, Apt. 12, Garden City, Kairo; 
Telefon +202 7926281; info@afteegypt.org; http://www.afteegypt.org

Gründer/Führungspersönlichkeiten: Emad Mubarak (Gründer) ist 
ein bekannter ägyptischer Rechtsanwalt, der sich seit seiner Studien- 
zeit aktiv für die Menschen- und Bürgerrechte in Ägypten einsetzt 
und auch mit dem → HMLC affiliiert ist. Ahmad Ezzat (Leiter Rechts-
abteilung und Mitbegründer) war nach dem Jurastudium in London  
und Kairo bis 2009 als Rechtsanwalt im → HMLC und im → ECESR 
beschäftigt. Mohammad El-Taher (Programmleiter Digital Freedoms) 
ist ein Kommunikationsexperte, der zuvor für die → ANHRI und die 
libanesische Organisation Social Media Exchange gearbeitet hat.

Ziele: Die 2006 von einer Gruppe junger Anwälte gegründete AFTE 
kämpft für Informations- und Meinungsfreiheit in der ägyptischen Ge- 
sellschaft. Zudem arbeitet der Verein an der Aufarbeitung der Ereig-
nisse um die ägyptische „Januarrevolution“ 2011. Als Alternative zum  
offiziellen Narrativ der ägyptischen Behörden dokumentierte die AFTE,  
gestützt auf Feldforschung, Sammlung und Auswertung von Doku-
menten, eine Reihe von Schlüsselereignissen, wie das Massaker an 
koptischen Demonstrierenden vor dem staatlichen Maspero-Fernseh-
gebäude im Oktober 2011 und die gewaltsame Auflösung der islamis- 
tischen Protestcamps im Sommer 2013. 

Aktivitäten: Die AFTE recherchiert fortlaufend zur allgemeinen Lage 
der Meinungsfreiheit in Ägypten und dokumentiert staatliche Zensur.  
Ihr Monatsbericht (Human Rights Violations Index) enthält einen 
Überblick über die Lage der Meinungsfreiheit an ägyptischen Univer- 
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sitäten und die landesweite Entwicklung von Polizeigewalt und Re- 
pression. Die AFTE unterhält zudem eine Rechtsabteilung, die Opfern 
von Verfolgung juristischen Beistand anbietet und die Freilassung 
inhaftierter politischer Aktivisten zu erwirken sucht. Dies schließt ex- 
plizit auch Opfer von politischer Zensur, darunter auch wegen ihrer 
Werke verfolgte Künstler und Karikaturisten, mit ein. Neben diesem 
„Kern- geschäft“ widmet sich die AFTE in einer Reihe von Program-
men diversen Fokusthemen: So zielt eines ihrer Programme auf den 
Schutz der Rechte von Akademikern und Studenten sowie die För-
derung der Unabhängigkeit ägyptischer Universitäten ab. Darüber 
hinaus bezweckt das Programm eine größere Verbreitung der Nut-
zung sozialer Medien an ägyptischen Universitäten, um mögliche 
Menschenrechtsverstöße, Polizeieinsätze oder Rechtsbrüche gegen-
über Studenten zeitnah zu erfahren und mit den Opfern in der ent-
sprechenden Zielgruppe unmittelbar in Kontakt treten zu können. Im 
Rahmen ihres Programms zur Medienfreiheit veröffentlicht die AFTE 
eine Reihe von Studien und Untersuchungen zur Medienfreiheit sowie 
zur Entwicklung der Mediennutzung, um die Öffentlichkeit für die Re- 
levanz des Themas zu sensibilisieren. Hieran schließt auch ein Pro-
gramm zur Netzfreiheit an, das darauf abzielt, das Recht auf Zugang, 
Nutzung, und Veröffentlichung von digitalen Inhalten sowie die un- 
eingeschränkte Nutzung von Computern und Software in Ägypten 
zu verteidigen. In einem eigenen Programm für Kunstfreiheit fördert 
die AFTE überdies unter dem thematischen Oberbegriff der Gedan-
kenfreiheit kulturelle Veranstaltungen und verschiedene Ausdrucks-
formen künstlerischer Kreativität, nicht zuletzt mit dem Ziel, eine 
Debatte über die Einschränkungen kreativer Freiheit anzustoßen.

 
AITAS 

Andalus Institute for Tolerance and Anti-Violence Studies 

Gründungsjahr: 2004 

Hauptsitz: Kairo

Kontakt: Hussein Hegazy Str. 24, 3. Stock, Apt. 16, Downtown, 
Kairo; Telefon +202 279 438 97; info@andalusitas.net;  
ahmed@andalusitas.net; http://www.andalusitas.net
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Gründer/Führungspersönlichkeiten: Ahmed Samih (General 
Manager) hat jahrelange Erfahrung in der Menschenrechtsarbeit und 
war Trainer in verschiedenen zivilgesellschaftlichen Projekten; Samar 
El Husseiny (Executive Director) ist in der Fraueninitiative des „Bush 
Presidential Center“ involviert und Mitglied der Arbeitsgruppe Frauen- 
rechte und Geschlechtergerechtigkeit des Euro-Mediterranean Human  
Rights Network; Mostafa Mahdy (Financial and Administrative Direc-
tor) verantwortet das Finanzmanagement; Mohsen Kamal (Head of 
Human Rights Education) entwickelte Bildungslehrpläne und Hand-
bücher für die American University in Kairo und sammelte internatio-
nale Erfahrung durch sein Engagement am Menschenrechtszentrum 
der Universität von Minnesota (2009) und durch seine Tätigkeit im 
Ausschuss für konstitutionelle Fragen des Europäischen Parlaments 
in Brüssel (2012).

Ziele: Das AITAS ist ein unabhängiges Forschungsinstitut, das sich 
primär für gewaltlose Konfliktbewältigung und ein friedliches gesell-
schaftliches Miteinander einsetzt. Dabei ist es das zentrale Anliegen 
des Instituts, kulturell, rassistisch, sexuell, politisch oder konfessio-
nell motivierte Intoleranz und Gewalt in der ägyptischen Gesellschaft  
zu bekämpfen. AITAS setzt sich zudem für Rechtsstaatlichkeit, die 
legislative Verankerung von mehr Minderheitenrechten und die Ab- 
schaffung der Todesstrafe ein.

Aktivitäten: AITAS ist hauptschlich in zwei Bereichen aktiv – 
Rechtsbeistand und Advocacy. Das Institut bietet kostenlose Rechts-
beratung und ggf. auch rechtliche Vertretung vor Gericht an. Dazu 
beschäftigt AITAS Rechtsanwälte, die zu verschiedenen Menschen-
rechtsfragen beratend tätig sind und Unterstützung für die Opfer von 
Menschenrechtsverletzungen leisten. AITAS ist Mitglied in der Front 
for the Defense of Egyptian Protesters, die bei Demonstrationen ver-
haftete Personen vor Gericht verteidigt. Daneben berät AITAS politi-
sche Entscheidungsträger, um die Entscheidungsprozesse zuguns-
ten von mehr Gleichstellung und Gerechtigkeit zu beeinflussen und 
die Einhaltung internationaler Menschenrechtsstandards im Gesetz-
gebungsprozess zu garantieren. Das Institut arbeitet mit ande-
ren Menschenrechtsorganisationen im Bereich der Wahlbeobachtung 
zusammen. AITAS betreibt eine Online-Plattform, die es registrier-
ten ägyptischen Bürgern ermöglicht, individuell Verstöße gegen das 
Wahlrecht zu melden, und auf der wahlbezogene Informationen zur 
Verfügung gestellt werden (http://vawet.net). In diesem Sinne ver-
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folgt AITAS auch die ägyptische Medienlandschaft und dokumentiert 
mögliche Verstöße gegen Medienrecht und Medienethik; diese Exper-
tise wird zur Dokumentation von staatlicher Gewalt genutzt. Ein 
„Gewalt-Meter“ soll eine Einschätzung des persönlichen physischen 
Risikos in Ägypten ermöglichen. 2007 lancierte AITAS mit Horytna 
Radio bereits eine alternative Quelle für Nachrichten, Meinungen und  
Kommentare mit Fokus auf Menschenrechtsfragen (http://horytna.net/).  
Seitdem entstanden Online-Radios in fünf ägyptischen Gouvernoraten. 
Angesichts der wachsenden Problematik sexueller Belästigung in 
Ägypten rief AITAS mit dem Projekt „Raise your Voice“ ein Ausbil-
dungsprogramm ins Leben, das junge Ägypterinnen technisch und 
finanziell dazu in die Lage versetzen soll, eigene Dokumentarfilme 
mit dem Fokus auf Teilaspekten sexueller Belästigung zu produzieren.

 
Al-Haqanya Center for Law and Legal Profession

Gründungsjahr: 2013

Hauptsitz: Kairo

Kontakt: Hussein Basha al-Meamari Str. 2, 4. Stock, Apt. 9, Down-
town, Kairo; Telefon +202 27739749; info@alhaqanya.org;  
http://www.alhaqanya.org/?lang=en 

Gründer/Führungspersönlichkeiten: Mohamed Abdelaziz  
(Direktor), bekannter Rechtsanwalt.

Mitglieder: Keine genauen Angaben verfügbar. Etliche Mitarbeiter 
des Zentrums arbeiten unentgeltlich. 

Ziele: Das von einer Gruppe junger Aktivisten während des Volks-
aufstandes 2011 gegründete Zentrum hat sich zum Ziel gesetzt, Bür- 
ger „auf freiwilliger Basis zu verteidigen“ und Rechtsstaatlichkeit sowie  
Gleichheit vor dem Gesetz als Werte im gesellschaftlichen Bewusst-
sein zu verankern. Das Zentrum tritt für eine unabhängige Justiz und 
faire Gerichtsverfahren ein. Als eine Voraussetzung hierfür fordert Al-
Haqanya insbesondere die Abschaffung von Sondergerichten in Ägyp-
ten in all ihren Ausprägungen, etwa die neu geschaffenen Sondertribu- 
nale für Terrorismusverfahren sowie die Militärtribunale, welche in 
zunehmendem Maße auch Zivilisten verurteilen. 
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Aktivitäten: Der zentrale Betätigungsbereich des Zentrums ist die 
Rechtshilfe für und juristische Verteidigung von politisch Inhaftierten, 
Aktivisten und Journalisten. Darüber hinaus übernimmt das Zentrum 
immer wieder die Funktion eines Sprachrohrs für Zusammenschlüsse 
verschiedener ägyptischer Menschenrechtsorganisationen, etwa bei 
der Veröffentlichung gemeinsamer Stellungnahmen zur Regierungs-
politik oder bei der Austragung von Pressekonferenzen. Zudem ver-
anstaltet Al-Haqanya Lesekreise zur Diskussion und Kommentierung 
aktueller Gesetze und Gesetzesvorlagen und publiziert regelmäßig 
Berichte und Einschätzungen zur aktuellen Verfassung der Judikative 
in Ägypten. Nicht zuletzt richtete das Zentrum wiederholt Workshops 
aus, um die Staatsbürger über Rechtsnormen und juristische Verfah-
rensweisen zu informieren. Als jüngstes Themengebiet beschäftigt 
sich das Zentrum mit dem Phänomen der Zwangsverschleppungen 
und Entführungen ägyptischer Oppositioneller und Regimekritiker. Es 
setzt sich für eine Aufklärung ihres Verbleibs ein, betreut Opfer von 
Verschleppungen nach ihrer Auffindung in ägyptischen Gefängnissen 
und setzt sich allgemeiner für transparente Haftbedingungen und die 
Aufklärung von Menschenrechtsverletzungen in Justizvollzugsanstal-
ten ein.

 
ANHRI 

Arab Network for Human Rights Information 

Gründungsjahr: 2003 

Hauptsitz: Kairo

Kontakt: 26.-Juli-Str. 19, 4. Stock, Apt. 55, Downtown, Kairo;  
Telefon +202 3964058; info@anhri.net; http://www.anhri.net/en/

Gründer/Führungspersönlichkeiten: Gamal Eid (Executive Director) 
ist Gründer und Geschäftsführer des ANHRI und einer der bekanntes-
ten Autoren und Sprecher für Menschenrechte und Meinungsfreiheit 
in Ägypten. Als Anwalt hat er zahlreiche bekannte Menschenrechts- 
aktivisten vor Gericht vertreten. Er war außerdem aktives Mitglied 
der Kifaya-Bewegung, die vor allem zwischen 2004 und 2006 gegen 
das Mubarak-Regime protestierte. Eid wurde mehrmals durch die 
ägyptische Polizei verhaftet und wiederholt im Gewahrsam gefoltert. 
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Mitarbeiter: 25 Festangestellte.

Ziele: Das ANHRI versteht sich als zentrales Archiv für arabisch-
sprachige Menschenrechtsinformationen und Webseiten zum Thema 
im gesamten Nahen und Mittleren Osten. Durch den Fokus auf ara-
bischsprachige Berichte soll diese Publikationssprache im Bereich der 
Menschenrechtsarbeit gefördert werden, um Menschenrechte so als 
universales Konzept im Bewusstsein der arabischsprachigen Gesell-
schaften zu verankern und ihnen das Stigma des westlichen Import-
produkts zu nehmen. So soll letztlich das arabische Lesepublikum für 
Menschenrechtsfragen sensibilisiert und durch Förderung ihrer Betei-
ligung an verschiedenen Menschenrechtskampagnen ein interregio-
naler Kreis von Menschenrechtsunterstützern aufgebaut werden.

Aktivitäten: Zurzeit widmet sich das ANHRI der Vorbereitung eines 
Kataloges mit Information zu den Menschenrechtsorganisationen in 
der Region, einschließlich ihrer Adressen, ihren Arbeitsbereichen und 
Kontaktdaten. ANHRI unterstützt und berät die Menschenrechtsorga- 
nisationen fortlaufend und hilft ihnen etwa bei der Erstellung eigener  
Webseiten, schult sie in Prozeduren zur sicheren Kommunikation sowie  
der Nutzung des Internets und anderen Technologien zum Informati-
onsaustausch. In einem öffentlichen Kalender werden die Aktivitäten  
all dieser Menschenrechtsorganisationen gebündelt. Über die Online-
Diskussionsforen sowie den Webblog Katib (http://www.katib.org/)  
können Leser hieran partizipieren und ihre Meinungen und Ideen über  
Menschenrechtsfragen in der Region anonymisiert und unzensiert 
äußern. Auch Leitfäden zur Forschungsmethodik im Bereich der Men-
schenrechte werden durch das Netzwerk erstellt – etwa Anleitungen  
zur Zeugenbefragung, zur Beobachtung von Gerichtsverfahren, Leitfä- 
den für Gefangenenbesuche und zur Vorgehensweise einer Beschwer- 
destellung bei den Vereinten Nationen oder internationalen Menschen- 
rechtsausschüssen. Die vom ANHRI betriebene Webseite Qadaya 
(http://qadaya.net/) bietet Informationen über Gerichtsurteile, wich-
tige Gerichtsverfahren, die Verfassungen der verschiedenen Länder 
der Region sowie über relevante Rechtsänderungen in der Region. 
Im November 2011 wurde das ANHRI für sein Gesamtwerk mit dem 
Roland Berger Preis für Menschenwürde ausgezeichnet.
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APRO

Arab Penal Reform Organization 

Gründungsjahr: 2004

Hauptsitz: Kairo; Zweigstellen in anderen arabischsprachigen Län-
dern befinden sich im Aufbau bzw. sind angedacht.

Kontakt: Saraya El-Azbakeya Str. 14, Erdgeschoss, Downtown, Kairo; 
Telefon +202 27870063; info@aproarab.org; http://www.aproarab.org/

Gründer/Führungspersönlichkeiten: Mohamed Zaria (Vorsitzen-
der) ist ein ägyptischer Menschenrechtsanwalt und Hochschullehrer, 
der sich seit Jahren für Justiz- und Polizeireformen einsetzt. Zuvor 
war Zaria Programmdirektor des Ägypten-Programms im Kairoer 
Institut für Menschenrechtsstudien (→ CIHRS). 

Ziele: Die APRO setzt sich für Reformen in der legislativen Struktur  
und den Strafsystemen der Mitgliedstaaten der Arabischen Liga ein 
und fördert die Zusammenarbeit zwischen lokalen und internationalen  
Organisationen in diesem Bereich. Die Organisation fordert die Ab- 
schaffung aller Formen von physischer Gewalt und Intoleranz inner-
halb des Strafrechts und des Systems staatlicher Strafverfolgung. Ein 
Anliegen der Organisation ist es etwa, das staatliche Gefängniswesen 
dahingehend zu reformieren, dass der Fokus der ägyptischen Haftan-
stalten weg vom Aspekt der Strafe und hin zu Aspekten der sozialen 
Rehabilitation und Reintegration von Inhaftierten in die Gesellschaft 
gelenkt wird. Die APRO fordert die Abschaffung von menschenrechts- 
widrigen Gesetzen und eine Stärkung persönlicher Freiheiten als wich- 
tigsten und stark vernachlässigten Teil der bürgerlichen Grundrechte 
in der arabischen Welt. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf Aspekten von 
Meinungs- und Religionsfreiheit. Darüber hinaus tritt die APRO für 
die Rechte von Frauen ein und ist gegen alle Formen von Gewalt und 
Diskriminierung. 

Aktivitäten: Gemeinsam mit anderen lokalen und regionalen Orga-
nisationen veröffentlicht die APRO Studien und Forschungspapiere 
sowie Analysen von Gesetzestexten und Vergleiche von Gesetz- 
gebungen und Verfassungen verschiedener Mitgliedsländer. Darüber 
hinaus führt die Organisation Schulungen für Anwälte und Aktivisten 
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durch und leistet Rechtshilfe für politisch Inhaftierte. Eine offizielle 
Genehmigung vorausgesetzt, führt die Organisation zudem Kontrol-
len in ägyptischen Gefängnissen durch und prüft die Haftbedingun-
gen ihrer Klienten. Auf Basis der gesammelten Fakten richtet die APRO  
Politikempfehlungen an die ägyptischen Behörden, die zusätzlich im 
Internet veröffentlicht werden. Durch Kampagnen, insbesondere in 
den sozialen Medien, versucht die APRO auf die Rechte von Gefange-
nen aufmerksam zu machen. 

 
CEWLA 

Center for Egyptian Women’s Legal Assistance 

Gründungsjahr: 1995 

Hauptsitz: Gizeh

Kontakt: Abdul-Hady Rady Str. 1, Boulaq El-Dakrour, Gizeh, Kairo; 
Telefon +202 33266088; info@cewla.org; http://www.cewla.org/

Gründer/Führungspersönlichkeiten: Azza Soliman (Gründerin), 
Rechtsanwältin und Frauenrechtsaktivistin, setzt sich seit zwei Jahr-
zehnten gegen Diskriminierung und Gewalt gegen Frauen ein, insbe-
sondere gegen die weibliche Genitalverstümmelung; Fatma Khafaji 
(Direktorin) war vor ihrer Tätigkeit für CEWLA als UNICEF-Programm-
leiterin in Kairo und Vorsitzende des UNIFEM-Regionalbüros in Jorda-
nien tätig; Ahmad El-Sawi (Generalsekretär) ist Professor für islami-
sche Archäologie und publiziert zu Fragen des islamischen Rechts.

Ziele: CEWLA setzt sich aktiv für ein gleichberechtigtes und selbst-
bestimmtes Leben ägyptischer Frauen ein. Dem Zentrum geht es um 
die Verankerung von Frauenrechten als essentiellen Bestandteil der 
Menschenrechte, den Kampf gegen alle Formen von Gewalt gegen 
Frauen, die Förderung der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen 
Rechte der Frauen – auch entgegen des kulturellen Erbes des Lan-
des – sowie die Sensibilisierung von Frauen für ihre eigenen Rechte.

Aktivitäten: Das Zentrum ist derzeit mit vier Programmen in Ägyp-
ten aktiv. In seinem Rechtsbeistandsprogramm bemüht sich CEWLA 
neben dem Beratungsangebot auch Projekte zur Vernetzung der 
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Frauenrechtsorganisationen in Ägypten durchzuführen. Daneben be- 
treibt CEWLA ein Förderprogramm für lokale Frauengemeinschaften  
in den „Aschwiyat“, den Armenvierteln Kairos. Schwerpunkte dieses  
Programms sind Kurse, die auf eine Reduktion des Analphabetismus 
unter Frauen aus einfachen Verhältnisse abzielen sowie die Selbst-
organisation von Dienstleistungen unterstützen. Hieran knüpft auch 
das Nachwuchsprogramm des Zentrums an, in dessen Rahmen Ent-
wicklungsprojekte für Erzieher, Kleinkinder und alleinerziehende Müt-
ter durchgeführt werden. Zudem betreibt das CEWLA dauerhaft ein  
Programm zum Thema Gewalt gegen Frauen, in dem langfristig ange- 
legte Projekte zur psychologischen Beratung und Betreuung von Ge- 
waltopfern durchgeführt und regelmäßig Selbsthilfegruppen organi- 
siert werden. Im Rahmen dieses Programms werden Kampagnen 
gegen Genitalverstümmelung und häusliche Gewalt im ländlichen 
Raum durchgeführt.

 
CIHRS 

Cairo Institute for Human Rights Studies 

Gründungsjahr: 1993

Hauptsitz: Kairo; seit Dezember 2014 Verlagerung des Sitzes nach 
Tunis; zudem betreibt das CIHRS ein Büro in der Schweiz, von wo aus  
es seine Aktivitäten mit den Vereinten Nationen koordiniert.

Kontakt: Abd El-Megid El-Remaly Str. 21, 7. Stock, Apt. 71, Bab El-
Louq, Kairo; Telefon +202 27963757; info@cihrs.org;  
http://www.cihrs.org/ 

Gründer/Führungspersönlichkeiten: Der 2009 verstorbene CIHRS- 
Gründer, Mohammed al-Sayed Said, war ein ägyptischer Aktivist und 
Akademiker, der in den späten 1980er Jahren inhaftiert und gefoltert 
worden war; er war auch einer der bekanntesten Gründer der oppo-
sitionellen Kifaya-Bewegung sowie anderer regimekritischer Initia-
tiven zur Zeit der Präsidentschaft Mubaraks wie etwa der Nachrich-
tenplattform El-Badil. Aktueller Generaldirektor des CIHRS ist Bahey 
el-Din Hassan; er begann seine Menschenrechtsarbeit vor mehr als 
30 Jahren in der ägyptischen Journalistengewerkschaft. Er war an 
der Gründung verschiedener Menschenrechtsorganisationen beteiligt, 
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darunter auch der Vertretung von Amnesty International in Ägypten. 
CIHRS-Präsident ist derzeit Kamal Jendoubi, ein tunesischer Menschen- 
rechtsaktivist und Vorsitzender mehrerer Menschenrechtsorganisatio-
nen, der nach dem politischen Umbruch in Tunesien 2011 zum Prä-
sidenten des unabhängigen Wahlbeobachtungsausschusses gewählt 
wurde und seit Anfang 2015 dort Minister für Beziehungen zur Zivil-
gesellschaft ist. 

Ziele: Das CIHRS tritt für die Einhaltung der Menschenrechte und für 
einen demokratischen Wandel ein. Ziel ist vor allem die Entwicklung, 
Beratung und Förderung einer neuen Menschenrechtspolitik in den 
arabischsprachigen Ländern, die Vermittlung einer Menschenrechts-
kultur sowie die Förderung des Dialogs zwischen den Kulturen.

Aktivitäten: Das CIHRS organisierte in den letzten 20 Jahren ver-
schiedene Konferenzen zu Menschenrechtfragen in zehn arabischen, 
afrikanischen und europäischen Städten. Überdies präsentiert das 
Institut seine Jahresberichte zur aktuellen Lage der Menschenrechte 
regelmäßig an zahlreichen Universitäten und Forschungszentren im 
Ausland. In den letzten Jahren fungierte das CIHRS insbesondere als  
Koordinationsinstanz der aktiven ägyptischen Menschenrechtsgemeinde,  
um gemeinsame Haltungen und eine Menschenrechtsagenda für  
die Zukunft zu entwickeln. Auf der Webseite des CIHRS werden regel- 
mäßig Stellungnahmen ägyptischer Menschenrechtsorganisationen 
sowie Kurzkommentare und Links zu aktuellen Studien und Recher-
chen mit Menschenrechtsbezug veröffentlicht. Insgesamt ist das CIHRS  
der größte Herausgeber von Informationen zur Lage der Menschen-
rechte in Nordafrika/Nahost. Neben seiner Webpräsenz veröffentlicht  
das Institut regelmäßig Zeitschriften sowie zahlreiche Bücher zu spe-
zifischen Menschenrechtsfragen, etwa kürzlich zur Bedeutung der Un- 
abhängigkeit und Freiheit von Universitäten. Darüber hinaus führt 
das CIHRS Bildungsmaßnahmen zu Menschenrechtsfragen sowohl für 
junge und weniger erfahrene als auch für etablierte Menschenrechts-
aktivisten durch.

 
ECESR 

Egyptian Center for Economic and Social Rights 

Gründungsjahr: 2009
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Hauptsitz: Kairo; Zweigstelle in Alexandria 

Kontakt: Al-Fadl Str. 1, 3. Stock, Downtown, Kairo;  
Telefon +202 3938205; info@ecesr.org; http://ecesr.org 

Gründer/Führungspersönlichkeiten: Khaled Ali (Gründer und 
Direktor) unterstützt als Rechtsanwalt seit 1995 vor allem die Anlie-
gen der ägyptischen Arbeiterschaft und setzt sich gegen alle Formen 
der Korruption ein. Zu seinen Klienten zählen einige der prominen-
testen Aktivisten, etwa der Blogger Ahmed Douma und der Mitgrün-
der der Bewegung des 6. April, Mohamed Adel. Zudem war er Grün-
dungsmitglied und leitender Direktor des → HMLC und der Front for 
the Defense of Egyptian Protesters. Als Kandidat der ägyptischen 
Menschenrechtsbewegung trat Khaled Ali bei der Präsidentschafts-
wahl 2012 an und erhielt 0,58 Prozent der landesweit abgegebenen 
Stimmen; Mohammed Adel (Forschungsdirektor) ist ein ägyptischer 
politischer Aktivist und einer der Gründer der Jugendbewegung des 
6. April. Er war innerhalb der oppositionellen Kifaya-Bewegung aktiv 
und an den Arbeiterprotesten in 2008 beteiligt. Adel wurde 2013 
wegen des Verstoßes gegen das Protestgesetz und für einen angeb-
lich tätlichen Angriff auf Polizeibeamte zu drei Jahren Zwangsarbeit 
verurteilt. 

Ziele: Das ECESR ist als Anwaltskanzlei registriert und macht es sich 
zur Aufgabe, für die Achtung der internationalen Menschenrechtskon-
ventionen in Ägypten zu kämpfen. Dabei setzt es sich insbesondere  
für ökonomische und soziale Rechte ein. So engagiert sich das ECESR  
für die Einführung funktionierender Sozialsysteme und einer öffentli-
chen Grundversorgung sowie für die Bildung von Allianzen zwischen 
unterschiedlichen sozialen Bewegungen in Ägypten. Zudem kämpft 
das ECESR für die Abschaffung von diskriminierenden Gesetzgebungs- 
strukturen, vor allem dort, wo diese den universellen Arbeits- und 
Gewerkschaftsrechten widersprechen.

Aktivitäten: Das ECESR analysiert und überwacht den Stand der 
wirtschaftlichen, sozialen und gewerkschaftlichen Freiheiten und 
Arbeiterrechte in Ägypten. Es führt Kampagnen, Schulungen und 
Konferenzen zur Sensibilisierung der ägyptischen Öffentlichkeit für 
diese Rechte durch, bietet Rechtsbeistand für ägyptische Bürger zur 
Einforderung ihrer sozialen und ökonomischen Rechte an und ent-
wirft Gesetzesvorlagen und Verwaltungsvorschriften zur Integration 
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sozialer und ökonomischer Rechte in die ägyptische Gesetzgebung. 
Darüber hinaus überprüft das Zentrum regelmäßig die globalen Han-
dels- und Investitionsregime auf ihre Nachteile für die ägyptischen 
Bürger und Arbeiter. Ein Projekt zur Budgetkontrolle zielt darauf ab,  
das soziale Bewusstsein für Ägyptens Staatshaushalt zu stärken und  
ein transparentes und verantwortungsvolles Haushaltsverfahren in  
Ägypten zu etablieren. Das komplementäre Schulden- und Entwick- 
lungsprogramm des ECESR ist eines der ausgedehntesten Programme  
des Zentrums und befasst sich mit der nationalen Verschuldungs- 
situation und der Entwicklung der großen Finanzierungsinstitutionen 
und Entwicklungsbanken in Ägypten. Im Programm zur Steuergerech- 
tigkeit werden Fragen des nationalen Steuersystems analysiert und 
Schwächen in der Steuergesetzgebung identifiziert. Eines der ältes-
ten Programme des Zentrums, das viel öffentliche Aufmerksamkeit 
erfährt, setzt sich mit der Korruption bei der Privatisierung staatli-
cher Unternehmen und Einrichtungen auseinander und bringt ent-
sprechende Verdachtsfälle zur Anzeige. Darüber hat das Programm 
auch die Kontextbedingungen der Privatisierungsverträge und deren 
Auswirkungen sowohl auf die Rechte der Bürger als auch auf die ägyp- 
tische Volkswirtschaft im Blick. Weitere, kleinere Projekte werden im 
Bereich der Gesundheit, des Wohnungsbaus, im Bildungssektor sowie 
zur Thematik der Umweltgerechtigkeit durchgeführt.

 
ECPPS 

Egyptian Center for Public Policy Studies

Gründungsjahr: 2007 zunächst als Egyptian Union of Liberal Youth 
(EULY); 2009 als ECPPS

Hauptsitz: Kairo 

Kontakt: Abd EL-Megeed El-Ramaly Str. 21, 8. Stock, Apt. 81, Bab 
El-Louq, Kairo; Telefon +202 7958861; info@ecpps.org;  
http://ecpps.org/index.php/en/

Gründer/Führungspersönlichkeiten: Mahmoud Farouk (Gründer  
und geschäftsführender Direktor) studierte Jura an der Universität  
Kairo und ist Mitglied der ägyptischen Rechtsanwaltskammer. Er ist 
ein prominenter Menschenrechtsaktivist und Teil der Front for the 
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Defense of Egyptian Protesters; Mohamed Rabie (Verwaltung und 
Finanzdirektion) arbeitete zuvor für die Akhbar-Al-Youm-Stiftung, 
das Al-Andalus Institut und das Ägyptische Institut für Demokratie; 
Ahmed Abou El Dahab (Programmdirektor) ist studierter Jurist, der 
sich u. a. für das → CIHRS, das → AITAS und die Egyptian Union of 
Liberal Youth engagierte.

Mitarbeiter: Zehn

Ziele: Das ECPPS versteht sich als eine liberale Organisation, die libe- 
rales Denken bei jungen Menschen in Ägypten fördern und individu- 
elle Freiheiten schützen will. Nachdem die Vorgängerorganisation des 
ECPPS, die Egyptian Union of Liberal Youth, im Jahr 2009 mit dem 
Templeton Freedom Award for Excellence in Promoting Liberty ausge-
zeichnet wurde, entschieden sich die Mitglieder der Union, ihre Orga-
nisation in einen Think Tank umzufunktionieren. Das ECPPS widmet 
sich seitdem der forschungsgestützten Förderung von Menschen-
rechten sowie von Persönlichkeits- und individuellen Freiheitsrechten 
in Ägypten. Das ECPPS zielt in seiner Arbeit auf eine grundlegende 
Reform des Rechts- und Wirtschaftssystems ab, um markwirtschaftli-
che Strukturen, einen „schlanken Staat“ sowie maximale persönliche 
Freiheitsrechte dauerhaft zu etablieren. 

Aktivitäten: Das ECPPS ist in drei Bereichen aktiv: Forschung, Lobby- 
und Kampagnenarbeit. So führt das Zentrum fortlaufend Studien und 
Forschung zur aktuellen soziopolitischen und rechtlichen Lage durch. 
Es leistet Beratung und formuliert Vorschläge zur Lösung aktueller 
rechtlicher und sozioökonomischer Missstände in Ägypten. Insbeson-
dere leistet es Lobbyarbeit bei politischen Entscheidungsträgern, um 
diese von der Reformnotwendigkeit zu überzeugen. Es führt Kam-
pagnen durch, um in der Zivilgesellschaft für liberale Grundwerte 
zu werben. Das Zentrum veröffentlicht regelmäßig Policy-briefings, 
Berichte und rechtliche Analysen. Zudem unterhält es Programme 
zur Förderung einer transparenten Privatisierungspolitik.

 
ECRF 

Egyptian Commission for Rights and Freedoms

Gründungsjahr: 2013
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Hauptsitz: Gizeh; Zweigstellen gibt es in Mansoura und Dakhaliya, 
geplant sind weitere Büros in Alexandria und Buheira. 

Kontakt: info@rights-freedoms.org; http://www.rights-freedoms.org

Gründer/Führungspersönlichkeiten: Mohamed Lotfy (General- 
direktor) arbeitete vormals als Wissenschaftler und Beobachter für  
Amnesty International in Ägypten, etwa zum Fall des inhaftierten aus- 
tralischen Journalisten Peter Greste. Internationale Aufmerksamkeit 
erhielt Lotfy im Juni 2015, als er einen Tag vor dem Berlin-Besuch des  
ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi am Kairoer Flughafen an 
der Ausreise nach Deutschland gehindert wurde. 

Mitarbeiter: 35 in Kairo (davon sechs Rechtsanwälte und acht Wis-
senschaftler); mehr als 100 ehrenamtliche Mitarbeiter landesweit auf 
Mitgliederbasis.

Ziele: Die ECRF will den „Schutz der Menschheit und des Landes“ 
durch rechtliche, entwicklungspolitische und soziale Aktivitäten ver-
bessern. Bürger aus verschiedenen sozialen Verhältnissen sollen in 
Menschenrechtsarbeit, insbesondere in lokalen Initiativen und Grup-
pen, involviert werden. Ziel der ECRF ist die Abschaffung aller For-
men von Ungerechtigkeit in Bezug auf bürgerliche und politische 
Rechte sowie auf soziale und wirtschaftliche Lebensbedingungen. 
Ziel der ECRF ist es ferner, eine rechtliche und institutionelle Grund-
lage für Rechtsstaatlichkeit in Ägypten zu schaffen. Ein Schwerpunkt 
ist daher die Forderung nach einem Ende von Polizeigewalt. Weitere 
Themen sind die Stärkung des Ansehens und der Rolle der Frau in 
der ägyptischen Gesellschaft, die Förderung von Arbeitern und Stu-
denten und ein Eintreten für deren Rechte sowie ein allgemeines 
Recht auf Ausbildung.

Aktivitäten: Die ECRF führt Untersuchungen zu Menschenrechts- 
verletzungen in Ägypten durch, dokumentiert sie und organisiert 
Solidaritätskampagnen. 2015 initiierte die ECRF z. B. eine Solidari-
tätskampagne für mehr Medienfreiheit, die eine unmittelbare Antwort 
auf die beruflichen Einschränkungen des prominenten Moderators 
Bassem Youssef war. Zudem bietet die ECRF rechtliche Unterstützung 
und Beratung sowie juristische Vertretung vor Gericht an. Sie ent-
wirft außerdem Vorschläge zur Reform von nationalen Gesetzen und 
rechtlichen Richtlinien, so dass sie besser mit internationalen Men-
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schenrechtskonventionen vereinbar sind. Regelmäßig publiziert die 
ECRF Berichte zur aktuellen Lage der Menschenrechte im Land, die 
überwiegend auf Arabisch erscheinen, in Kooperation mit anderen 
Organisationen indes auch zunehmend in Englisch publiziert werden. 
Im Januar 2015 startete die ECRF ihren eigenen YouTube-Kanal.

 
ECWR

Egyptian Center for Women’s Rights 

Gründungsjahr: 1996

Hauptsitz: Kairo

Kontakt: Engineers Towers, 2nd Tower, 20. Stock, Apt. 3, Nile cor-
niche, Maadi, Kairo; Telefon +202 5282176; info@ecwronline.org; 
http://www.ecwronline.org.

Gründer/Führungspersönlichkeiten: Nehad Abolkomsan (Grün-
derin und Direktorin) ist eine ägyptische Anwältin und Aktivistin, die 
zahlreiche Bücher zur Frauensituation in Ägypten veröffentlichte.

Ziele: Das ECWR setzt sich für die Gründung einer leistungsstarken  
ägyptischen Frauenbewegung ein. Es fordert die Abschaffung aller 
Formen der Diskriminierung gegen Frauen und die Stärkung ihrer 
Teilhabe in allen Bereichen des öffentlichen Lebens. Konkret tritt es 
etwa für die Erhöhung des Anteils von Frauen innerhalb der politi-
schen Institutionen, der Parteien und der öffentlichen Verwaltung 
ein. Überdies versucht das Zentrum, Frauenrechte innerhalb der 
ägyptischen Gesetzgebung zu stärken. Ziel des ECWR ist es auch, 
die Anzahl der Aktivisten und Aktivistinnen für Frauenrechte in Ägyp-
ten zu erhöhen und die Zusammenarbeit mit lokalen, regionalen 
und internationalen Vereinigungen zu stärken. Ein Schwerpunkt der 
Arbeit liegt auf dem Kampf gegen sexuelle Belästigung und Gewalt 
gegen Frauen.

Aktivitäten: Das ECWR ist in den Bereichen Forschung, Lobby- und 
Kampagnenarbeit aktiv. 2005 begann das Zentrum über informelle 
Fragebögen das Phänomen der sexuellen Belästigung von Frauen in 
Ägypten systematisch zu analysieren. Diese Untersuchungen wurden 
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sukzessive ausgeweitet und standardisiert, um aussagekräftige Daten- 
sammlungen zu erstellen. Auf dieser Grundlage versucht das ECWR 
beratend auf staatliche Stellen, wie z. B. das Innenministerium, ein-
zuwirken und diese für das Thema zu sensibilisieren. Die für das Zen- 
trum tätigen Anwälte und Rechtsexperten entwickeln regelmäßig 
Vorschläge und Entwürfe für neue Gesetze zum Schutz der Frau und 
ihrer Förderung in der Gesellschaft. 2014 startete das ECWR eine Ini-
tiative, um der Öffentlichkeit alle verfügbaren Informationen, Daten 
und Statistiken zum Thema zugänglich zu machen. Zudem führt das 
Zentrum Schulungen für Lehrer und Sozialarbeiter durch, um das 
Thema auch im Schulunterricht zu verankern.

 
EDA 

Egyptian Democratic Academy

Gründungsjahr: 2009 als Public/Private Non-Profit Foundation 

Hauptsitz: Kairo; Zweigestellen in Assuan, Alexandria, Buheira, 
Damanhur, Mahalla.

Kontakt: 105.-Str. 5, Midan al-Huriya, Apt. 10, Maadi, Kairo;  
Telefon +201 99992945; media.eda@gmail.org; http://egyda.org/en/

Gründer und Führungspersönlichkeiten: Hossam el-Din Ali (Prä-
sident des Verwaltungsrates) ist Funktionär der liberalen Al-Ghad-
Partei; 2005 war er Mitorganisator der Präsidentschaftswahlkampa-
gne Ayman Nours, der in den ersten pluralen Präsidentschaftswahlen 
gegen den amtierenden Präsidenten Husni Mubarak antrat. 

Anzahl der Mitarbeiter: Zusätzlich zu den drei leitenden Positionen 
gibt es weitere fünf festangestellte und 15 ehrenamtliche Mitarbeiter.

Ziele: Die EDA ist eine gemeinnützige politische Organisation, die 
von einer Gruppe von Aktivisten mit dem Ziel gegründet wurde, De- 
mokratie, Menschenrechte und politische Partizipation insbesondere  
in das gesellschaftliche Bewusstsein der ägyptischen Jugend zu tra-
gen. Sie engagiert sich für freie Meinungsäußerung sowie politische  
und religiöse Toleranz und die gesellschaftliche Integration von benach- 
teiligten Gruppen (darunter Kinder, Frauen, Menschen mit Behinde-
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rungen und Bewohner von Armenvierteln). Daneben setzt sie sich für 
staatliche Transparenz und ein Ende der Korruption in Ägypten ein 
und versucht in der Bevölkerung ein Bewusstsein dafür zu schaffen, 
bei Wahlen und Personalentscheidungen objektive Auswahlkriterien 
für die eigene Meinungsbildung anzulegen. 

Aktivitäten: Die EDA führt landesweit eine Reihe von Projekten mit 
Schwerpunkt auf Menschenrechtsbildung durch; die bekanntesten 
Projektpartner sind die Al-Mahroussa Akademie, die Politische Akade- 
mie, das ägyptische Netzwerk für politische Teilhabe, der Salon zur Zu- 
kunft Ägyptens und die Liberale Ecke. Zudem veranstaltet die Aka-
demie regelmäßig Filmreihen und fördert politisch engagierte sowie 
karitative Jugendorganisationen.

 
EIPR 

Egyptian Initiative for Personal Rights

Gründungsjahr: 2002

Hauptsitz: Kairo; Zweigstellen in Oberägypten und dem nordwest- 
lichen Delta.

Kontakt: Dar El-Shefa Str. 6, Erdgeschoss, Garden City, Kairo;  
Telefon +202 27960197; eipr@eipr.org; http://eipr.org/en 

Gründer und Führungspersönlichkeiten: Gasser Abdel-Razek 
(Executive Director) ist seit den 1990er Jahren im Menschenrechts-
bereich aktiv. Er arbeitete für verschiedene lokale und internationale 
Menschenrechtsorganisationen – darunter Human Rights Watch und 
Oxfam International – und war auch an der Gründung des → HMLC 
beteiligt. Soha Abdelaty (stellvertretende Direktorin) war vor ihrer 
Tätigkeit für die EIPR bei Amnesty International in London tätig. Sie 
verfügt über langjährige Erfahrung in der Medienarbeit.

Ziele: Die EIPR ist derzeit wohl die führende Menschenrechtsorgani-
sation in Ägypten. Über ihre vier großen Programmlinien zu den The-
men bürgerliche Freiheit, Strafgerichtsbarkeit, wirtschaftliche und so- 
ziale Gerechtigkeit sowie Demokratie und politische Rechte deckt sie 
eine Vielzahl von Themen ab, wobei sich deren Gewichtung über die 
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Jahre immer wieder veränderte und auch von den Profilen der jeweils 
tätigen Aktivisten und Mitarbeiter abhängt.

Aktivitäten: Die Arbeit erfolgt durch Kampagnen, die Erstellung von  
Studien und die Unterstützung von Gerichtsverfahren gegen staat-
liche Stellen. In den vergangenen Monaten veröffentlichte die EIPR 
zahlreiche umfangreiche und zum Teil viel beachtete Analysen, darun- 
ter solche zu Themen wie konfessionelle Gewalt, Verfasstheit der 
koptischen Kirche, Polizeigewalt und Terrorismusgesetzgebung sowie 
Rückführung veruntreuter Vermögenswerte aus dem Ausland. Zudem 
führte die Initiative eine umfangreiche Studie zur Situation der syri-
schen Flüchtlinge in Ägypten durch. Durch eine Vielzahl von Aktivis-
ten und Mitarbeitern in verschiedenen Gouvernoraten des Landes 
verfügt die EIPR auch außerhalb Kairos über vergleichsweise gute 
Informationszugänge. Als bislang einzige der großen ägyptischen 
Menschenrechtsorganisationen reichte die EIPR zum Jahreswechsel 
2014/15 offiziell ihre Registrierungsdokumente als zivilgesellschaft-
liche Organisation beim Sozialministerium ein, auch um hierdurch 
einen Präzedenzfall zu schaffen, an dem sich die ägyptische Men-
schenrechtsbewegung orientieren kann.

 
El-Nadim Center for Rehabilitation of Victims of Violence  
and Torture

Gründungsjahr: 1993

Hauptsitz: Kairo

Kontakt: Soliman El-Halaby Str. 3A, Ramses, Kairo;  
Telefon +202 25787089; info@elnadeem.org; http://alnadeem.org/en

Gründer und Führungspersönlichkeiten: Aida Seif al-Dawla 
(Executive Director) ist eine Psychiaterin, die seit ihrer Zeit in der 
Studentenbewegung der 1970er Jahre für Bürgerrechte und Men-
schenwürde in Ägypten eintritt. 

Ziele: Das Nadim Center setzt sich gegen alle Formen von Missbrauch,  
Folter und organisierter Gewalt ein und bietet Opfern und ihren Ange- 
hörigen psychologische und rechtliche Unterstützung. Zudem fordert  
das Zentrum eine strengere strafrechtliche Verfolgung aller Fälle von  
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Amtsmissbrauch, insbesondere von Gewaltausübung im Dienst, sowie  
von individuellen Gewaltverbrechen, unabhängig von Geschlecht, 
Alter, politischer, religiöser oder ethnischer Zugehörigkeit der Opfer. 

Aktivitäten: Das Nadim Center arbeitet insbesondere zu den Themen 
Folter und Gewalt gegen Frauen. Für Folteropfer unterhält das Zen-
trum Beratungsstellen, in denen psychologische Bewältigungs- und 
Rehabilitationshilfe angeboten wird. Zusammen mit anderen Men-
schenrechtsorganisationen werden auch Integrations- und Rehabilita-
tionsprojekte entwickelt. Zudem erstellt das Nadim Center auch psy-
chologische Gutachten für die Opfer von staatlicher Gewalt, die etwa 
im Fall eines Gerichtverfahrens nötig sind, um einen persönlichen 
Schaden nachzuweisen. Bereits 2001 etablierte das Zentrum ein Pro-
gramm für Frauen, das psychologische und medizinische Betreuung 
für weibliche Gewaltopfer anbietet. Darüber hinaus führt das Nadim 
Center Weiterbildungskurse und Kampagnen zur Aufklärung über 
Missbrauch und Gewalt in Armenvierteln durch.

 
HMLC

Hisham Mubarak Law Center

Gründungsjahr: 1999

Hauptsitz: Kairo; Zweigstelle in Aswan.

Kontakt: Souk El-Tawfikia Str. 1, 5. Stock, Downtown City, Kairo; 
Telefon +202 5758908; hmlc@link.net; https://www.facebook.com/
hmlcpage 

Gründer und Führungspersönlichkeiten: Gründer und langjähriger  
Direktor des Zentrums war der im August 2014 verstorbene Ahmed 
Seif El-Islam; er war ein führender ägyptischer Menschenrechtsanwalt,  
der sich seit den 1980er Jahren für Menschen- und bürgerliche Frei-
heitsrechte einsetzte und mehrere Male verhaftet und auch gefoltert 
wurde. Seine Kinder sind ebenfalls bekannte Aktivisten und Blogger, 
sein Sohn Alaa Abdel Fatah verbüßt gegenwärtig eine langjährige Ge- 
fängnisstrafe. Aktuell amtierender Direktor des HMLC ist Mostafa  
al-Hassan; er ist als Anwalt für das Zentrum tätig. Hend Nafea, Lei-
terin des Rights Defenders Program, verließ Ägypten; sie wurde als 
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Aktivistin 2011 verhaftet und schwer gefoltert und 2015 in Abwesen-
heit zu lebenslanger Haft verurteilt. 

Ziele: Das HMLC ist eine Rechtsanwaltskanzlei mit Sitz in Kairo und 
Assuan, die sich insbesondere für die rechtliche Beratung und aktive 
Unterstützung von Folteropfern und Opfern willkürlicher Verhaftung 
einsetzt. Außerdem kämpft sie für die Abschaffung von menschen-
rechtswidrigen Gesetzen, die Verschärfung der Gesetzgebung gegen 
Folter und Gewaltausübung bei Untersuchungen und Gerichtsver-
fahren, die Reform des Justizsystems und arbeitet an einer Sensi-
bilisierung der Öffentlichkeit für die Notwendigkeit einer gerechten 
und fairen Gesetzgebung als Vorbedingung für demokratische Regie-
rungsführung in Ägypten.

Aktivitäten: Das Zentrum war in der Vergangenheit hauptsächlich  
durch Programmlinien zu den Themen Rechtsbeistand (kostenlose  
Rechtsberatung und rechtliche Vertretung vor Gericht), juristische 
Forschung, legislative Reformen, Kontrolle der Exekutive und im Be- 
reich Menschenrechtsbildung aktiv. Seit 2011 wurde der Betrieb 
durch Razzien und Verhaftungen immer wieder gestört.

 
HRAAP

The Human Right Association for the Assistance of Prisoners 

Gründungsjahr: 1997

Hauptsitz: Kairo

Kontakt: Champollion Rd. 45 (hinter dem Obersten Gerichtshof), 
5. Stock, Apt. 54, Kairo; Telefon +202 25749321; hraap@hrcap.org; 
http://hrcap.org/en/main.php

Gründer und Führungspersönlichkeiten: Mohamed Zarei (Grün-
der) ist ein Rechtsanwalt und Menschenrechtsaktivist, der bereits 
in seiner Studienzeit in Kairo wegen seiner politischen Aktivitäten 
inhaftiert und gefoltert wurde. Nach seinem Studium arbeitete er für 
verschiedene Menschenrechtsorganisationen, darunter die Ägypti-
sche Organisation für Menschenrechte (EOHR), bevor er die HRAAP 
gründete. 
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Ziele: Die HRAAP bietet rechtliche Hilfe und Unterstützung für Gefan-
gene und fordert Reformen im ägyptischen Strafsystem sowie Ver-
besserungen der Haftbedingungen in Gefängnissen. Zudem setzt sie 
sich, wie die → APRO, für die Umgestaltung der ägyptischen Gefäng-
nisse von Straf- zu Resozialisierungsanstalten ein. Sie will Verbesse-
rungsvorschläge entwickeln, leistet Prozesskostenhilfe für Gefangene 
und engagiert sich bei der Sensibilisierung von Juristen, Mitarbeitern 
von Strafvollzugsanstalten und der ägyptischen Bürger für die Rechte 
von Häftlingen und ihren Angehörigen. Sie fordert vehement eine 
Verbesserung der medizinischen, sozialen und Wohnbedingungen der 
Gefangenen zur Achtung ihrer Menschenwürde.

Aktivitäten: Die HRAAP führt Recherchen zur Lage in ägyptischen 
Gefängnissen durch mit dem Ziel, eine Datenbank zu den ägyptischen 
Gefängnissen und Gefangenen zu erstellen und Wissenschaftler dabei 
zu unterstützen, Studien zum ägyptischen Haftsystem durchzufüh-
ren. Darüber hinaus gibt die Vereinigung monatlich aktualisierte Be- 
richte zu den aktuellen Bedingungen in den ägyptischen Gefängnis-
sen heraus und veröffentlicht informative Kataloge zu den Rechten 
von Gefangenen. Eine weitere fortlaufende Aktivität ist die Ausstattung  
einer juristischen Bibliothek, die Wissenschaftlern und den Feldteams 
von ZGO bei der Untersuchung der ägyptischen Gefängnisse helfen  
soll. Zudem bietet die Vereinigung rechtliche Beratung für Gefangene,  
untersucht Haftbeschwerden und bietet Unterstützung im Fall von 
Folterverdacht und Menschenrechtsverletzungen an.

 
Nazra for Feminist Studies 

Gründungsjahr: 2007

Hauptsitz: Kairo

Kontakt: El-Saraya El-Kobra Str. 14, 2. Stock, Garden City, Kairo; 
Telefon +202 27946992; info@nazra.org; http://nazra.org/en 

Gründer und Führungspersönlichkeiten: Mozn Hassan (Gründerin  
und geschäftsführende Direktorin) ist Mitglied verschiedener politischer  
und sozialer Zusammenschlüsse, die ägyptische Menschenrechts- 
verteidiger und vor allem Frauen unterstützen und eine Verbesserung 
der Menschenrechtslage in Ägypten fordern. 2013 wurde sie für ihren 
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Mut und ihr Engagement für Frauen in Ägypten mit dem Charlotte 
Bunch Human Rights Defender Award ausgezeichnet. Eine weitere 
Gründerin ist Masa Amir, die als Wissenschaftlerin bei Nazra tätig ist; 
Programmleiterin ist Fatma Mansour.

Anzahl der Mitarbeiter: 30 Mitarbeiter und Ehrenamtliche.

Ziele: Nazra ist eine Gruppe von Aktivistinnen, die für den Aufbau 
einer starken ägyptischen Frauenbewegung eintritt, um Frauenrechte 
in allen Lebensbereichen zu stärken. Im Mittelpunkt der Arbeit stehen  
dabei die Förderung von Frauen in der Politik, die Sensibilisierung für 
Themen rund um sexuelle Belästigung und Gewalt sowie die Schaf-
fung von sicheren Räumen für Frauen in der Gesellschaft.

Aktivitäten: Seit 2010 führt Nazra verschiedene Projekte zu den 
Themen Gender und Sexualität sowie ein Monitoring-Programm zur 
Wahlbeobachtung durch. 2011 engagierte sich Nazra bei den Parla-
mentswahlen, indem sie im Rahmen ihrer Women Political Participa-
tion Academy ein intensives Mentoring für die 16 weiblichen Kandi-
datinnen anbot. Im selben Jahr initiierte Nazra ein neues Programm 
(Women Human Rights Defenders Programme), um politisch aktive 
Frauen zu unterstützen und vor verschiedenen Formen der Diskrimi- 
nierung zu schützen. Darüber hinaus ist Nazra mit ihrem „Sexuality  
Programme“ darum bemüht, eine Debatte über Geschlecht und Sexu- 
alitätstabus in Ägypten anzustoßen. Das Programm umfasst eine Reihe 
konkreter Aktivitäten, darunter etwa monatliche Gesprächsrunden  
und Diskussionsgruppen. Zudem leitete Nazra ein erfolgreiches Inter- 
ventionsteam, das bei Demonstrationen in Fällen von sexueller Ge- 
walt einschritt und die Opfer von Vergewaltigung und sexueller Be- 
lästigung physisch und psychologisch betreute. 

 
NWF

New Woman Foundation

Gründungsjahr/Jahr der Legalisierung: 1984 Gründung und erste 
Tätigkeit; 2004 offizielle Registrierung in der heutigen Rechtsform.

Hauptsitz: Kairo
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Kontakt: Abdel Moniem Sanad Str. 14, Mohandiseen, Kairo;  
Telefon +202 3464901; nwrc@nwrcegypt.org 

Gründer und Führungspersönlichkeiten: Amal Abdel Hadi (Grün-
derin) ist eine bekannte Frauenrechtlerin und Buchautorin, die unter 
anderem auch die Task Force Against Female Genital Mutilation und 
die Ägyptische Organisation für Menschenrechte (EOHR) mitbegrün-
dete. Eine weitere Führungspersönlichkeit ist Nawla Darwish, eine 
bekannte Frauenrechtlerin.

Ziele: Die NWF kämpft für die vollständige Aufhebung aller Diskri-
minierung gegen Frauen; sowohl ökonomisch und soziokulturell als 
auch politisch und juristisch. Die Organisation sieht ihren Kampf für 
Frauenrechte und die Gleichstellung von Frauen im Kontext eines 
größeren Kampfes für Demokratie, soziale Gerechtigkeit und gegen 
jede Form von Diskriminierung, sei es aufgrund von Gender, Klasse, 
Rasse, Ethnie oder Religion. Damit versucht die NWF sich in einen 
Kampf gegen repressive Machtstrukturen im nationalen, regionalen 
und globalen System einzufügen.

Aktivitäten: In ihrer jahrelangen Arbeit widmete sich die NWF dem 
Thema Frauenrechte aus den verschiedensten Perspektiven. Die 
inhaltliche Bandbreite reichte von der Beschäftigungssituation von 
Frauen bis zum Thema Sexualhygiene. Konkret umfasste die Arbeit 
der NWF wissenschaftliche Untersuchungen, Monitoring von Frauen- 
rechtsverletzungen, Kampagnenplanung, Training für zivilgesellschaft- 
liche Organisationen, Unterstützung bei der Organisation von Frauen, 
Seminare, Workshops und Medienarbeit. Die Schwerpunkte der 
Organisation sind jedoch der Kampf gegen sexuelle Gewalt, Female 
Genital Mutilation (FGM) und Vergewaltigungen.

 





Algerien
 
(Zusammengestellt von Jasmin Lorch)

 
CIDDEF 

Centre d’Information et de Documentation sur les Droits de l’Enfant 
et de la Femme (Informations- und Dokumentationszentrum für 
Frauen- und Kinderrechte)

Gründungsjahr/Jahr der Legalisierung: 2002/Registrierung 
unter dem Vereinigungsgesetz von 1990; bislang keine Registrierung 
unter dem neuen Gesetz von 2012.

Hauptsitz: Alger 

Kontakt: 5, rue Ibn Hazm, Sacré Cœur, Algier;  
Telefon +213 21743447; ciddefenfant@yahoo.fr;  
http://www.ciddef-dz.com/pages-index/index.php

Gründer/Führungspersönlichkeiten: Nadia Ait-Zai (Präsidentin). 

Anzahl der Mitglieder: Etwa fünf permanent für die Organisation 
tätige Mitglieder sowie einige Unterstützer und Freiwillige. 

Ziele: Verwirklichung der rechtlichen, gesellschaftlichen und politi-
schen Gleichberechtigung von Mann und Frau; Schaffung einer 
demokratischen bürgerlichen Kultur; Reform des Familiengesetzes; 
Bereitstellung von Informationen über die Situation der Frauen- und 
Kinderrechte in Algerien.

Aktivitäten: Öffentlichkeitsarbeit und Sensibilisierungskampagnen 
rund um das Thema Gleichberechtigung; Pressearbeit; Bildungsarbeit 
und Seminare; politische Lobbyarbeit; Maßnahmen zur Kapazitäts- und 
Kompetenzentwicklung für Parlamentarierinnen; Herausgabe einer 
Zeitschrift und anderer Berichte zum Thema Frauen- und Kinder-
rechte; Unterhalt eines Dokumentationszentrums.
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CFDA/SOS Disparus

Collectif des Familles de Disparus en Algérie/SOS Disparus (Kollektiv 
der Familien von Verschwundenen in Algerien/SOS Verschwundene)

Gründungsjahr/Jahr der Legalisierung: 1998 als CFDA (in 
Frankreich); 2001 als SOS Disparus in Algerien; formale Registrie-
rung in Frankreich im Jahr 1999; keine offizielle Registrierung in 
Algerien.

Hauptsitz: Paris/CFDA; Algier/SOS Disparus; lokale Büros in  
Constantine und Oran.

Kontakt: CFDA: 112, rue de Charenton, 75012 Paris;  
Telefon +33 143448782; SOS Disparus: 21, rue Mustapha Benboulaid, 
16000 Algier, Telefon +213 21710316; 48, rue Larbi Ben M’Hidi, 
31000 Oran; Telefon +213 41337643; sosdisparusdz@gmail.com; 
http://www.algerie-disparus.org/; http://www.memorial-algerie.org/; 
https://facebook.com/ALERTEDISPARUSALGERIE 

Gründer und Führungspersönlichkeiten: Yous Fatima (Präsidentin  
von SOS Disparus); für die organisatorische Arbeit zuständig: Yekhlef 
Khalif (Sprecher von SOS Disparus), Nassera Dutour (Sprecherin von 
SOS Disparus). 

Anzahl der Mitglieder: Vier Festangestellte in Algier, ein Fest- 
angestellter in Constantine und acht Festangestellte in Oran; plus 
Freiwillige und Praktikanten; die Familienmitglieder der rund 
8.000 Verschwundenen, zu denen die Organisation Dossiers erstellte, 
werden als Mitglieder betrachtet.

Ziele: Aufklärung der Akte des „Verschwindenlassens“, die zur Zeit 
des algerischen Bürgerkrieges von den staatlichen Sicherheitskräften 
verübt wurden; Verwirklichung der Menschenrechte; Kampf gegen 
das „Verschwindenlassen“ in Algerien und international.

Aktivitäten: Recherche; Erstellung von Dossiers zu Fällen von „ver-
schwundenen“ Personen; Gespräche mit Opferfamilien; Öffentlichkeits-
arbeit/Lobbyarbeit für die juristische Aufarbeitung der „schwarzen 
Dekade“; Abfassung von Berichten zur Situation der Menschenrechte 
in Algerien; Seminare zum Thema Rechtsstaatlichkeit; lokale und 
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internationale Kampagnen gegen Straflosigkeit und die Praxis des 
„Verschwindenlassens“.

 
CROSC 

Centre de Ressources pour les Organisations de la Société Civile 
(Zentrum zur Unterstützung zivilgesellschaftlicher Organisationen)

Gründungsjahr: 2014; bislang keine eigene Registrierung, aber 
legaler Status, administrativ getragen durch das → Réseau NADA.

Hauptsitz: Algier (einziger fest etablierter Sitz); aber geplante Pro-
jekte in rund 18 teilweise entlegeneren Wilayaten.

Kontakt: 105, rue Didouche Mourad, Algier;  
Telefon +213 21238424; Mobil +213 660732952;  
centre.ressources.dz@gmail.com; http://www.crosc.dz;  
https://www.facebook.com/centre.ressources 

Führungspersönlichkeiten: Arar Abderrahmane (Präsident Réseau 
NADA). 

Anzahl der Mitglieder: Fünf vollbeschäftigte Mitarbeiter (1. Halb-
jahr 2015; weitere Einstellungsverfahren laufen).

Ziele: Stärkung der Kapazitäten und Professionalisierung der algeri-
schen Zivilgesellschaft; Ausweitung der Partizipation zivilgesellschaft-
licher Organisationen in lokalen Entwicklungsprozessen; Verstärkung 
der Zusammenarbeit zwischen Zivilgesellschaft und Staat.

Aktivitäten: Beratungs- und Trainingsmaßnahmen für lokale zivil-
gesellschaftliche Organisationen in den Bereichen Management, Pro-
jektentwicklung, Kommunikation, Einwerbung von Geldern, Aufbau 
effektiver und demokratischer Binnenstrukturen; Unterstützung der 
Kommunikation und des Austauschs zwischen zivilgesellschaftlichen 
Organisationen; Dokumentation; Sammeln von Informationen zu 
zivilgesellschaftlichen Organisationen in Algerien. 
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FeC

Femme en Communication (Frauen in Kommunikation)

Gründungsjahr/Jahr der Legalisierung: 1995

Hauptsitz: Algier 

Kontakt: 1, rue Bachir Attar, Maison de la Presse Tahar Djaout, 
Algier; Telefon +213 550404907; Fec95@hotmail.com;  
redaction@femmesencommunication.com;  
Radio.voixdefemmes@gmail.com; http://www.voixdefemmesdz.com 

Gründer/Führungspersönlichkeiten: Nafissa Lahreche (Präsidentin). 

Anzahl der Mitglieder: Sechs Journalistinnen (v. a. bei Radio Voix 
de Femmes); 250 Kleinunternehmerinnen im Bereich Kunsthandwerk, 
die in 40 Wilayaten von FeC unterstützt werden. Sie werden als Mit-
glieder der Organisation betrachtet.

Ziele: Verwirklichung der Gleichberechtigung zwischen Mann und 
Frau; Beendigung aller Formen von Gewalt gegen Frauen; breite In- 
formation und Sensibilisierung der Gesellschaft über die Rechte von 
Frauen; Reform des Familiengesetzes; Verbesserung der sozioökono-
mischen Situation von Frauen im ländlichen Raum.

Aktivitäten: FeC betreibt das Radio Voix de Femmes („Stimme der 
Frauen“); Pressearbeit; Ausbildung von Journalistinnen; Bildungsar-
beit und Seminare; Kapazitäts- und Kompetenzentwicklung für Par-
lamentarierinnen; politische Lobbyarbeit; Herausgabe von Publika-
tionen (z. B. Erfahrungsberichte von Frauen während der „schwarzen 
Dekade“); Maßnahmen zur Unterstützung von Kunsthandwerkerin-
nen im ländlichen Raum. 
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LADDH

Ligue Algérienne pour la Défense des Droits de l’Homme (Algerische 
Liga für den Schutz der Menschenrechte)

Gründungsjahr/Jahr der Legalisierung: 1985/Formale Anerken-
nung durch den Staat im Jahr 1989; später registriert unter dem Ver- 
einigungsgesetz von 1990; keine Registrierung unter dem Vereini-
gungsgesetz von 2012.

Hauptsitz: Algier (einziger fest etablierter Sitz); aktive Sektionen 
der LADDH in weiteren Wilayaten.

Kontakt: 5, rue Pierre Viala (ex Frères Alleg; auf der Höhe: 101, rue 
Didouche Mourad), Sidi M’hamed, Algier; Telefon +213 21238086; 
contact@la-laddh.org; http://www.la-laddh.org/?lang=fr;  
https://www.facebook.com/LADDH?fref=ts 

Gründer/Führungspersönlichkeiten: Ali Yahia Abdennour (Grün-
der); Noureddine Benissaad (Präsident; Führungsanspruch von ande-
ren Fraktionen umstritten). 

Anzahl der Mitglieder: Nach eigenen Angaben etwa 1.500 Mitglie-
der in ganz Algerien. 

Ziele: Verwirklichung der Menschenrechte, wie sie in der Menschen-
rechtscharta der Vereinten Nationen festgelegt sind; Förderung poli- 
tischer und bürgerlicher Freiheiten; Etablierung eines Rechtsstaates;  
Verwirklichung der Unabhängigkeit der Justiz; Realisierung von Demo- 
kratie. Kampf gegen staatliche Willkür und Unterdrückung, Intoleranz 
und Rassismus.

Aktivitäten: Öffentlichkeitsarbeit, um national und international Auf- 
merksamkeit für die Situation der Menschenrechte in Algerien zu 
schaffen (oft via Internet); Dokumentation von Menschenrechtsver-
letzungen; Abfassung von Berichten; Beratung und mediale Unter-
stützung für soziale Bewegungen.
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NABNI

Notre Algérie Bâtie sur de Nouvelles Idées (Unser Algerien, gebaut 
auf neuen Ideen)

Gründungsjahr/Jahr der Legalisierung: 2011, Netzwerk von 
Wissenschaftlern und Experten, keine offizielle Registrierung.

Hauptsitz: Algier

Kontakt: http://www.nabni.org/; http://www.nabni.org/contact-
adhesion/formulaire-contact/; https://fr-fr.facebook.com/Nabni2012 

Gründer/Führungspersönlichkeiten: Prominente Mitglieder sind 
u. a. Mabrouk Aib, Liès Kerrar, Mostefa Lacheraf, Slim Othmani, 
Zoubir Benhamouche.

Anzahl der Mitglieder: keine Angaben (offenes Netzwerk).

Ziele: Aufbau nachhaltiger wirtschaftlicher Strukturen, Abkehr von 
der Rentenökonomie, Reform des Bildungs- und Gesundheitswesens, 
Schaffung gesellschaftlicher Grundlagen für ein friedliches Zusam-
menleben, interkulturelle Toleranz, Reform der Regierungsführung/
gute Regierungsführung. 

Aktivitäten: Ausarbeitung und Veröffentlichung von Berichten und 
Stellungnahmen, öffentliche Diskussionsrunden, Pressearbeit.

 
RACHDA

Rassemblement contre la Hogra et pour les Droits des Algériennes 
(Zusammenschluss gegen Missachtung und für die Rechte der Alge-
rierinnen)

Gründungsjahr: 1997; gegenwärtig legaler Status.

Hauptsitz: Beratungszentrum für Frauen in Algier; weiteres Bera-
tungszentrum für Frauen in Constantine; nach eigenen Angaben lan-
desweit in ca. 20 Wilayaten tätig.
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Kontakt: rachda.femmes@caraail.com; dalilaaoudj@yahoo.fr; 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.443983735623001. 
99095.415991968422178&type=3 

Gründer/Führungspersönlichkeiten: Dalila Aoudj (Präsidentin). 

Anzahl der Mitglieder: Drei angestellte Mitarbeiter(innen) und 
etwa 50 Anhänger(innen)/Unterstützer(innen). 

Ziele: Gleichberechtigung von Mann und Frau; Verbesserung der 
sozioökonomischen, sozialen und gesundheitlichen Situation von 
Frauen; Schutz von Frauen gegen häusliche Gewalt; Abschaffung/
Reform von Gesetzen, die Frauen diskriminieren. 

Aktivitäten: Seminare zum Thema Frauenrechte; Sensibilisierungs-
kampagnen; Alphabetisierungs-, Trainings- und Gesundheits- 
programme für Frauen; politische Lobbyarbeit; Herausgabe der Reihe 
„Femmes contre l’Oubli“ („Frauen gegen das Vergessen“); Unterhalt 
von zwei Beratungszentren für Frauen und eines Frauenhauses.

 
RADDH 

Réseau des Avocats pour la Défense des Droits de l’Homme  
(Netzwerk von Rechtsanwälten zum Schutz der Menschenrechte)

Gründungsjahr: Januar 2012; Gründung als vergleichsweise loses 
Netzwerk von Anwälten, die sich für die Menschenrechte einsetzen; 
keine Registrierung unter dem Vereinigungsgesetz von 2012.

Hauptsitz: Algier 

Kontakt: amine_sid@yahoo.fr 

Gründer/Führungspersönlichkeiten: Sidhoum Abderrahmane 
Amine (Koordinator).

Anzahl der Mitglieder: Derzeit rund 15 aktive Mitglieder, allesamt 
Anwälte.

Ziele: Verwirklichung der in der Menschenrechtscharta der Vereinten 
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Nationen festgelegten Menschenrechte; Rechtsschutz für Menschen-
rechtsaktivisten, Gewerkschaftsaktivisten und Mitglieder sozialer 
Bewegungen in Algerien; Förderung von Rechtsstaatlichkeit; Förde-
rung der Unabhängigkeit der Justiz.

Aktivitäten: Arbeit im Rahmen des bestehenden Justizsystems; 
Verteidigung von angeklagten Menschenrechtsaktivisten, Gewerk-
schaftern und Mitgliedern sozialer Bewegungen (wie etwa der 
Arbeitslosenbewegung); Dokumentation von Menschenrechtsverlet-
zungen; Abfassung von Berichten über die Menschenrechtslage und 
die Situation der Justiz in Algerien; Öffentlichkeitsarbeit; Pressarbeit; 
öffentliche Erklärungen; Schulungen und Maßnahmen zur Kapazitäts- 
und Kompetenzentwicklung für die eigenen Mitglieder.

 
RAJ

Rassemblement Actions Jeunesse (Zusammenschluss „Aktion 
Jugend“)

Gründungsjahr/Jahr der Legalisierung: 1992/Formale Registrie-
rung im Jahr 1993 unter dem Vereinigungsgesetz von 1990; keine 
offizielle Registrierung unter dem Vereinigungsgesetz von 2012.

Hauptsitz: Algier; lokale Komitees in 15 weiteren Wilayaten und in 
mehreren Universitäten.

Kontakt: 17, rue Larbi Ben Mhidi, 3. Stock, Algier (Centre); Telefon 
+213 550911420; contact@raj-dz.com; http://raj-dz.com/fr/index_
acc.php; http://rajalgerie.unblog.fr/qui-sommes-nous/;  
https://www.facebook.com/pages/RAJ-Algerie/325639970801796 

Gründer/Führungspersönlichkeiten: Abdelouahab Fersaoui  
(Präsident).

Anzahl der Mitglieder: Circa 600 in den 15 Wilayaten, in denen 
RAJ präsent ist.

Ziele: Förderung einer demokratischen, bürgerlichen politischen Kul-
tur; Förderung einer sozial und politisch engagierten Jugend, die ihre 
Rechte und Pflichten kennt; Etablierung rechtsstaatlicher Strukturen; 
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Verwirklichung der Menschenrechte; Förderung eines demokratischen 
Wandels; Stärkung der Zivilgesellschaft.

Aktivitäten: Seminare und öffentliche Diskussionsrunden zu The-
men wie Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte und Vereinigungsfrei-
heit; Lobbyarbeit für die Abschaffung des Vereinigungsgesetzes von 
2012; Meinungsumfrage zu politischen und gesellschaftlichen Ansich-
ten von Jugendlichen; internationale Netzwerkaktivitäten.

 
Réseau NADA 

Netzwerk „Rose des Morgens“ 

Gründungsjahr/Jahr der Legalisierung: 2004; 2011 Legalisierung 
unter dem Vereinigungsgesetz von 1990; mittlerweile Erneuerung der 
Registrierung unter dem neuen Vereinigungsgesetz von 2012.

Hauptsitz: Algier (einziger fest etablierter Sitz); Réseau NADA ist 
ein Netzwerk, das insgesamt rund 150 einzelne, im ganzen Land 
agierende Organisationen im Bereich Kinderrechte vertritt.

Kontakt: 102, rue Didouche Mourad; 16000 Algier; Telefon  
+213 21741471; Mobil +213 794412346; a_arar2002@yahoo.fr; 
http://www.nada-dz.org/; https://fr-fr.facebook.com/pages/Reseau-
NADA-Actions-Sociales-et-Solidaires/723158761042020 

Führungspersönlichkeiten: Arar Abderrahmane (Präsident). 

Anzahl der Mitglieder: 30 vollbeschäftigte Mitarbeiter;  
etwa 800 ehrenamtlich tätige Anhänger. 

Ziele: Verwirklichung der Kinderrechte; Anpassung der nationalen 
Gesetzgebung Algeriens an die Kinderrechtskonvention der Vereinten 
Nationen; Schutz von Kindern vor Gewalt und Missbrauch; Stärkung 
der Kapazitäten lokaler zivilgesellschaftlicher Organisationen; Profes-
sionalisierung der algerischen Zivilgesellschaft. 

Aktivitäten: Hilfsprogramme für Kinder in Not; Hotline für Kinder in 
Not; politische Lobbyarbeit zur Verbesserung der nationalen Gesetz-
gebung im Bereich Kinderrechte; Maßnahmen zur Kapazitäts- und 
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Kompetenzentwicklung für die Mitgliedsorganisationen des Réseau 
NADA; administrative Unterstützung des → CROSC; politische Lobby-
arbeit für die Reform des Vereinigungsgesetzes von 2012. 



Libyen
 
(Zusammengestellt von Ali Algibbeshi und  
Hanspeter Mattes)

 
CFDHD

Citizenship Forum for Democracy and Human Development /  
Muntada al-muwatana lil-dimuqratiya wal-tanmiya al-bashariya

Gründungsjahr/Jahr der Legalisierung: Mai 2011; Legalisierung 
2012. 

Hauptsitz: Banghazi

Kontakt: Telefon +218 924517953; alyabuzakuk@gmail.com;  
info@muwatanah.org; http://www.muwatanah.org (viele Unter- 
seiten inaktiv).

Gründer und Führungspersönlichkeiten: Ali Ramadan Abu Za’kuk, 
auch: Aly Abuzaakouk (Gründer/Direktor); Abd al-Hafid Abl al-Jawwad 
Ghawil (Vizedirektor); Madi Ali al-Shuwihdi (Programmdirektor).

Anzahl der Mitglieder: Nicht genau bekannt; in mehreren Städten 
sind Mitgliedergruppen aktiv.

Ziele: Das CFDHD versteht sich als ZGO, die sich für eine umfassende 
demokratische Entwicklung auf der Basis von Recht und Gesetz ein-
setzt. Das Forum will insbesondere zur Diskussionskultur und politi-
schen Bildung in Libyen beitragen. Vgl. Interview mit Za’kuk über die 
Rolle der Zivilgesellschaft für die politische Transformation in Libyen 
und die Herausforderungen, die sich dadurch für das Citizenship 
Forum ergeben (http://pomed.org/wordpress/wp-content/uploads/
POMED-Notes-The-Role-of-Civil-Society-in-Libyas-Transition.pdf).

Aktivitäten: Landesweite Durchführung von zahlreichen Workshops 
„to educate activists on citizenship“. Zentren der Aktivitäten sind 
Banghazi, Tripolis, Sabha, Misrata, Tobruk. Zusammen mit JMW Con-
sulting (Dänemark) und dem US-amerikanischen National Demo- 
cratic Institute wurde eine Umfrage zur Sicherheitsperzeption in 
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Libyen durchgeführt; die Ergebnisse wurden im November 2013  
veröffentlicht (Text: http://www.muwatanah.org/books/Seeking- 
Security_-Second-Public-opinion-Survey_Libya_Arabic-Version.pdf). 
Das Forum gibt seit 2011 die Zeitschrift „al-Muwatana“ (zwei Num-
mern pro Jahr) heraus.

 
FDL

Forum for Democracy Libya / Muntada Libiya al-Dimuqratiya

Gründungsjahr/Jahr der Legalisierung: Juni 2011; Legalisierung 
2011.

Hauptsitz: Banghazi

Kontakt: http://www.fdl.org.ly;  
https://www.facebook.com/nebifdustoori

Gründer und Führungspersönlichkeiten: Dr. Lamia Abusedra 
(Co-Gründerin); Amr Ben Halim (Mitbegründer; Board-Chairman); 
Dr. Faraj Najm (Board-Mitglied); FDL versteht sich als „group of 
activists, intellectuals, and young citizens who came together out 
passion and desire to positively influence the governance system 
in Libya.“ Liste des Führungsteams http://fdl.org.ly/aboutus/team/
?lang=en. 

Anzahl der Mitglieder: FDL gilt nach der → NLF als zweitgrößte 
ZGO Libyens.

Ziele: Das FDL will die Kultur der Demokratie und die Verantwort-
lichkeit (der Politik) gegenüber der Gesellschaft propagieren und 
stärken. Dies geschieht durch die Förderung von drei Hauptwerten:  
(1) Vielfalt: FDL tritt für die Vielfalt und die Rechte aller Libyer/Libye-
rinnen unabhängig ihrer ethnischen, tribalen, geschlechtsspezifischen,  
sozialen, sprachlichen und religiösen Unterschiede ein; (2) Inklusion:  
FDL ist der Auffassung, dass Inklusion der beste Ansatz ist, um die 
Marginalisierung der unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen in  
Libyen zu vermeiden und die Vorstellungen der unterschiedlichen 
Gruppen in die Politikformulierung zu integrieren; (3) Gleichheit: FDL 
ist der Auffassung, dass die Umsetzung von Rechtsstaatlichkeit in 
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einem demokratischen und freien Libyen Voraussetzung für Gleich-
heit zwischen allen Bürgern unabhängig ihrer politischen, ethnischen 
und sozialen Unterschiede ist (Erklärung der Gründerin, https://
www.osce.org/home/88721?download=true, S. 17).

Aktivitäten: FDL versucht durch Workshops und die Ausbildung von  
„Ruwwad“ (kundigen Multiplikatoren) die Bürgerbeteiligung an politi-
schen Prozessen zu erhöhen; angesichts der immer noch fehlenden 
Verfassungsgrundlage hat FDL für die UNDP das Programm „Nabi fi  
dusturi/I want in my constitution“ („Ich möchte, dass in meiner Ver-
fassung ... enthalten ist“) umgesetzt, das dazu dient, die Bürger unter  
dem Motto „Towards an Inclusive and Democratic Social Contract“ 
in die Ausarbeitung des Verfassungstextes einzubeziehen (Details: 
http://fdl.org.ly/newconstitution/?lang=en).

Die FDL publizierte einige Studien auf ihrer Webseite.

 
LCRPS

The Libyan Center for Research and Policy Studies / al-Markaz al-libi 
lil-abhath wa-dirasat al-siyasiyat

Gründungsjahr: Dezember 2012 

Hauptsitz: Banghazi

Kontakt: POB 9011 Abdelmounam Reyad post office, Banghazi; 
Telefon +218 612234619; lcrps.libya@yahoo.com;  
https://ar-ar.facebook.com/AlmrkzAllybyLlabhathWdrastAlsyasatLcrps 

Gründer und Führungspersönlichkeiten: Dr. Ibrahim Guider 
(Gründer und Exekutivdirektor; 1999–2007 Direktor der Arabischen 
Arbeitsorganisation; http://www.dribrahimguider.com/); Board of 
Directors (landesweite Zusammensetzung).

Ziele: Das LCRPS will sich gemäß den Angaben auf der Facebook-
Seite des Instituts in sechs Bereichen besonders engagieren: 
(1) Durchführung von Studien und Untersuchungen, um die Auswir-
kungen von Entwicklungsmaßnahmen zu erfassen und Vorschläge 
für die Lösung sozialer und wirtschaftlicher Probleme zu erarbeiten.
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(2) Durchführung von Umfragen, um die Bedürfnisse der Bevölke-
rung in den Bereichen nationale Sicherheit und Wirtschaft zu erfas-
sen; Ziel ist es, die Beteiligung der Bevölkerung an der nationalen 
Entwicklung zu stärken. 
(3) Ausarbeitung von Analysen und Empfehlungen für die wichtigs-
ten politischen Akteure; Erarbeitung von Vorschlägen für die Bil-
dungs-, Sozial- und Wirtschaftspolitik. 
(4) Aufstellung und Ausbildung von Forscherteams für soziale und 
wirtschaftliche Themen; das LCRPS ist offen, bei dieser Zielsetzung 
mit libyschen und arabischen Universitäten sowie internationalen 
Forschungszentren zusammenzuarbeiten. 
(5) Analyse des Korruptionsphänomens in Libyen; Thematisierung 
der Korruption auf Veranstaltungen und Erarbeitung von möglichen 
Bekämpfungsstrategien. 
(6) Erstellung von Lageberichten über ethnische und regionale Diskri-
minierungsformen in Libyen und Durchführung von Maßnahmen, um 
Diskriminierung zu reduzieren und die Menschenrechte zu stärken.

Aktivitäten: Das Zentrum erstellt zu unterschiedlichen Themen Stu-
dien und diskutiert diese mit Politikern und der Öffentlichkeit; Wert 
wird dabei auch auf Teilnahme von Dorfbewohnern gelegt. Im Rah-
men des Zentrums werden die unterschiedlichen Aufgaben von je 
einem „Research Team“ und einem „Public Opinion and Orientation 
Team“ umgesetzt.

 
LCSFS

Libyan Center for Strategic & Future Studies / Markaz Libiya  
lil-dirasat al-istratijiya wal-mustaqbaliya

Gründungsjahr: November 2011 

Hauptsitz: Tripolis, Assareem Area, Attalh Street.

Kontakt: Telefon +218 217202175; http://www.lrcsfs.ly 

Gründer und Führungspersönlichkeiten: Dr. Amir Abu Dhawiah; 
am Zentrum waren Anfang 2015 acht Forscher angestellt, darunter 
Mustafa Rhab, Fatima al-Najjar, Amir al-Nass und Salih Abu Ghrara.
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Anzahl der Mitglieder: Über die Anzahl der Mitglieder liegen keine 
Angaben vor; seit der institutionellen Zweiteilung Libyens 2014 finden 
die Aktivitäten nur noch im Großraum Tripolis statt.

Ziele: Hauptziel ist der Aufbau eines demokratischen Systems, des-
sen Verfassung gleiche Rechte und Freiheiten für alle Bürger garan-
tiert und in dem Rechtsstaatlichkeit herrscht. Zu diesem Zweck erstellt 
das Zentrum für alle wichtigen Sektoren von öffentlicher Infrastruk-
tur über Bildungswesen, Gesundheitswesen, Umwelt bis zum Justiz-
sektor Analysen, die auf die notwendigen Reformen hinweisen. Die 
Publikationen sollen wissenschaftlichen Ansprüchen genügen. Einige 
sind auf der Webseite platziert. Das Zentrum will mit seinen Strategie- 
papieren die politischen Entscheidungsprozesse unterstützen.

Aktivitäten: Das Zentrum engagiert sich bislang mit Workshops und  
Arbeitspapieren vor allem im Bereich Verfassungsgebung (u. a. Online 
Constitutional Consultations Project), Justizreform (u. a. Transitional 
Justice Project), Bildungswesen, Umwelt und Wohnungsbau; zudem 
begleitete es die Wahlprozesse 2012 und 2014.

Zielgruppe der Aktivitäten sind besonders Jugendliche und junge 
Erwachsene sowie Frauen.

 
LFJL

Lawyers for Justice in Libya / Muhamun min ajli al-adala fi libiya

Gründungsjahr/Jahr der Legalisierung: 2011 (nach Beginn der 
Proteste am 17. Februar 2011); LFJL ist als Vereinigung in Groß- 
britannien registriert.

Hauptsitz: London (Diaspora); Ausgangspunkt für Aktivitäten in 
Libyen: Büro in Tripolis/Hay al-Andalus; LFJL ist in allen größeren  
libyschen Städten präsent (Karte: http://www.libyanjustice.org/
about-us/where-we-work). 

Kontakt: Telefon +44 2072425071; info@libyanjustice.org;  
http://www.libyanjustice.org und http://www.destoori.org;  
http://www.facebook.com/Libyanjustice 
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Gründer und Führungspersönlichkeiten: Elham Saudi (Direktorin);  
sechs Gründungsmitglieder in der Diaspora (alles Juristen, die an 
international renommierten Hochschulen in Oxford, London, Paris, 
Berkeley, Stanford und Kairo tätig sind); Thomas Ebbs (Programm- 
direktor in Libyen seit 2012); Aml El-Houdeiri (Koordinatorin des 
International Advocacy Programme).

Anzahl der Mitglieder: Inzwischen sind rund 60 Juristen innerhalb 
Libyens in allen größeren Städten für LFJL aktiv.

Ziele: Die LFJL wurde nach Angaben auf der Webseite der Vereini- 
gung von einem Netzwerk libyscher Rechtsanwälte mit Wohnsitz im 
Ausland gegründet; Ziel ist es, ihre berufliche Erfahrung für Entwick- 
lungen in Libyen einzusetzen, insbesondere um die Verankerung von  
Menschenrechten und rechtsstaatlicher Strukturen zu unterstützen  
und die Demokratie zu konsolidieren. Die LFPL will ihre Projekte un- 
abhängig durchführen, damit ihr Ansehen nicht beschädigt wird.

Hauptachsen des Engagements sind die Übergangsjustiz, Menschen- 
rechte, die Verfassungsreform, Aspekte der Regierungsführung und 
Stärkung des Rechtsstaates. LFJL will mit seinen Aktivitäten vor al-
lem in der gegenwärtigen Übergangsphase mit seiner Expertise die 
Konsolidierung der Demokratie fördern.

Aktivitäten: LFJL entfaltet seine Workshop-, Diskussions- und Schu-
lungsveranstaltungen in vier Hauptbereichen:  
(1) Übergangsjustiz, Straffreiheit, Menschenrechte,  
(2) Verfassungsgebung und Justizreform (hierzu erschien 2014 ein 
72-seitiger Bericht mit Empfehlungen http://www.libyanjustice.org/
downloads/Publications/destoori-report-eng.pdf),  
(3) Regierungsführung und Rechtsstaatlichkeit sowie  
(4) Internationale Lobbyarbeit (Kooperation mit den Menschenrechts-
räten der Vereinten Nationen und der Afrikanischen Union). LFJL 
gibt den unregelmäßig erscheinenden Newsletter „Mizaan“ (Waage) 
heraus.
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LIAS

Libya Institute for Advanced Studies / Majma‘ Libiya lil-dirasat  
al-muqaddima

Gründungsjahr: 2012

Hauptsitz: Tripolis; weitere Büros gibt es in al-Baida und Tobruk.

Kontakt: http://www.lias.ly; https://www.facebook.com/Libya 
InstituteForAdvancedStudiesLias  
contact-us@liasinstitute.com

Gründer und Führungspersönlichkeiten: Dr. Aref Ali Nayed 
(Gründer und Vorsitzender seit Dezember 2012; er ist Wissenschaft-
ler und derzeit Botschafter Libyens in den VAE). 

Ziele: Die Gründung des Instituts erfolgte laut Webseite als Antwort 
auf den hohen Bedarf an Bildung und Forschung im post-qaddafischen 
Libyen; LIAS will durch sein Bildungsangebot die Defizite des libyschen 
höheren Bildungswesens überwinden helfen und dazu Seminare im 
Bereich öffentliche Verwaltung, Fortbildungen in Islamischem Finanz-
wesen und im Bereich erneuerbare Energie anbieten. Diese sollen den 
Weg Libyens zu einer diversifizierten Wirtschaft unterstützen.

Aktivitäten: Laut Webseite ist das LIAS exzellenter Forschung ver-
pflichtet, deren Ziel die Erarbeitung von Vorschlägen ist, um die zahl-
reichen sozioökonomischen Probleme zu lösen. LIAS ist bestrebt, na- 
tionale Forscher aus unterschiedlichen Regionen des Landes in seine 
Forschungsarbeit zu integrieren. LIAS verfügt über mehrere Arbeits- 
und Forschungsabteilungen (Libyan Studies; Stabilization Studies; 
Youth and Gender; Government; Management; Media; Sustainability);  
seit 2014 rückte speziell die Terrorismusbekämpfung in den Vorder-
grund, die umfassend dokumentiert wird. LIAS hat zudem eine kon-
krete Vision für das künftige Libyen: „Libya 2020 vision“ (http://
www.libyavision2020.ly), die mit Vorträgen und Workshops verbrei-
tet wird. LIAS versteht sich als „führende private Einrichtung, die 
Libyens nächste Führungsgeneration unterstützen will“. Das Institut 
bietet deshalb sowohl Beratungsleistungen als auch Ausbildungsfor-
mate an, „ranging from 360° consulting services, through to profes-
sional education and degree programs for professional and personal 
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development“. 2015 war LIAS zudem (finanziert von UNDEF) in die 
Fortbildung von Journalisten involviert.

 
Libyan Judges Organization 

Al-Munazzama al-libiya lil-qada‘

Gründungsjahr/Jahr der Legalisierung: Reorganisation 2011.

Hauptsitz: Tripolis

Kontakt: Keine Website.

Gründer und Führungspersönlichkeiten: Nicht bekannt.

Anzahl der Mitglieder: Mehrere Dutzend libysche Richter.

Ziele: Als Oberziele gelten die Stärkung des Rechtsstaates in Libyen 
und die Unabhängigkeit der Justiz.

Aktivitäten: Es fanden Veranstaltungen zum Verbot der Folter sowie 
Workshops zur Justizreform und zur Sicherheitssektorreform statt.

 
LWPP

Libyan Women’s Platform for Peace 

Gründungsjahr/Jahr der Legalisierung: Oktober 2011; Legalisie-
rung 2012. 

Hauptsitz: Tripolis

Kontakt: http://www.lwpp.org (dort findet sich auch ein Link zur 
ausführlichen Facebook-Seite). 

Gründer und Führungspersönlichkeiten: LWPP wurde durch über 
30 Frauenaktivistinnen aus allen Landesteilen auf Initiative von Zahra‘ 
Langhi gegründet; etliche LWPP-Aktivistinnen kehrten erst 2011 aus 
dem Exil nach Libyen zurück; Koordinator ist derzeit Younis Najm.
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Anzahl der Mitglieder: In mehreren Städten existieren Mitglieder-
zirkel; quantitative Angaben zur Mitgliederzahl liegen nicht vor.

Ziele: Gemäß Eigendarstellung engagiert sich LWPP für die Einbezie-
hung von Frauen in den Transformationsprozess. Es soll garantiert 
werden, dass „Frauen auch im Post-Qaddafi-Libyen ein vitaler Teil der 
Gesellschaft bleiben und ihre Rechte gewahrt werden, sie Führungs-
rollen in Politik und Wirtschaft übernehmen, in den Verfassungs- 
gebungsprozess und in Bildungsfragen einbezogen werden“. Seit der 
verschlechterten Sicherheitslage 2014 fördert LWPP den politischen 
Dialog zwischen den verschiedenen Konfliktparteien und unterstützt 
den UNSMIL-Dialogprozess.

Aktivitäten: Die erste große Forumsveranstaltung mit über 50 Akti-
vistinnen fand vom 26.–28. November 2011 in Tripolis zur stra-
tegischen Planung der kommenden Aktivitäten statt (https://
libyanwomensplatformforpeace.wordpress.com/2013/02/07/
movement-of-libyan-women%CA%BCs-leaders-meet-in-tripoli-to-
chart-course/). Seither veranstaltet die LWPP Diskussionsrunden, um 
die Forderungen der libyschen Frauen hinsichtlich ihrer politischen 
Repräsentation in Parlament und Regierung zu formulieren. LWPP 
plädiert für die Integration von Frauen in Polizei und Armee. Im Rah-
men des UNSMIL-Dialogprozesses führte LWPP in vielen libyschen 
Städten Diskussionsrunden und Workshops durch, um die Zustim-
mung der Bevölkerung zugunsten des Dialogs zu erhöhen. Im März 
2015 verabschiedete die LWPP eine eigene 14 Punkte umfassende 
„Crisis response strategy to achieve stabilization in Libya“ (https://
libyanwomensplatformforpeace.wordpress.com/2015/03/11/libyan-
womens-platform-for-peace-releases-a-crisis-response-strategy-to-
achieve-stabilization-in-libya-at-the-59th-session-of-csw/); LWPP 
organisierte zudem Diskussionsveranstaltungen zu der im marokka-
nischen Skhirat im Juli 2015 erzielten Vereinbarung. Daneben führt 
die LWPP Gedenkveranstaltungen durch, um Frauenaktivistinnen wie 
Salwa Bugaighis oder Fariha al-Berkawi, die Opfer politischer Morde 
wurden, zu würdigen. Seit Februar 2013 wird ein Newsletterarchiv 
bereitgestellt (einsehbar auf der Webseite).
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NLF

New Libya Foundation. Investing in active Citizenry / Mu’assasa 
Libya al-jadid. Nastathmiru fil-insan

Gründungsjahr/Jahr der Legalisierung: 2011; Beginn als Face-
book-Seite „Time for a new Libya“ am 10. Februar 2011; Gründung 
als Vereinigung 25. Februar 2011. 

Hauptsitz: Tripolis 

Kontakt: New Libya Foundation, Hay Andulus, P.O.Box 80297, Tripolis;  
Telefon +218 913293299; rihab@newlibyafoundation.org;  
http://www.newlibyafoundation.org 

Gründer und Führungspersönlichkeiten: Rihab al-Haj (Elhaj) 
(Co-Gründerin und Exekutivdirektorin) und Iya Khalil (Co-Gründer); 
Walid Raghei (Schatzmeister), Salah Buzagia (Operations manage-
ment trainer), Ammad al-Musrati, Program Manager (Leadership in 
Civil Society).

Ziele: Die NLF will den Aufbau der Zivilgesellschaft in Libyen durch 
Aus- und Fortbildungsmaßnahmen sowie Hilfe beim Zugang zu Pro-
jektmitteln stärken. „Our vision is broad with our immediate focus 
on: Civic engagement, inclusiveness, and association.“

Aktivitäten: Die NLF ist breit aufgestellt und konzentriert sich neben 
der Erstellung von eigenen Studien vor allem auf die Bereiche „Policy 
making“ (Initiative zur Beteiligung am Verfassungsgebungsprozess 
sowie zur politischen Bildung in den Städten) und Wahlen (besonders  
viele Aktivitäten im Vorfeld der Wahlen 2012 und 2014). Zur Umset-
zung ihres Anspruchs, die politische Bildung der Bevölkerung zu ver-
bessern, betreibt die NLF mehrere „Democracy Resource Center“ 
sowie seit 2012 das in Tripolis ansässige „Civil Society Incubator 
Center“; an diesem Zentrum werden die sechsmonatigen Programme 
„Leadership in Civil Society“ durchgeführt, für die sich zivilgesell-
schaftliche Aktivisten melden können; seit Juli 2015 läuft eine neue 
Ausschreibung (pro Kurs werden 20 Personen ausgebildet). Ziel ist 
die institutionelle Konsolidierung bestehender und die Gründung 
neuer ZGO (http://www.newlibyafoundation.org/programs/centers/ 
incubator-center). Rihab Elhaj verfasste 2013 ein ausführliches 
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62-seitiges Dokument über den Zustand der libyschen Zivilgesell-
schaft, ihre Wahrnehmung in der Gesellschaft an sich und die Erwar-
tungen der Gesellschaft an die ZGO (http://fsi-media.stanford.edu/
evnts/7028/Elhaj,_Rihab._Building_Libyan_Civil_Society.pdf). Alle 
NLF-Aktivitäten sind ausführlich auf der Webseite (englisch/arabisch) 
dokumentiert. Die Finanzierung der umfangreichen Aktivitäten wird 
allerdings nicht ersichtlich.

 
Sadeq Institute. Pluralism-Accountability-Change

Der Name bezieht sich auf den Menschenrechtsaktivisten Sadeq 
Hamid Shwehdi (geboren 1954, hingerichtet 1984), der seinen 
Kampf für Freiheit mit dem Leben bezahlte.

Gründungsjahr: 2011

Hauptsitz: Tripolis

Kontakt: anas.elgomati@sadeqinstitute.org; http://www. 
sadeqinstitute.org; https://www.facebook.com/sadeqinstitute 

Gründer und Führungspersönlichkeiten: Anas el-Gomati (Grün-
der und Generaldirektor); Osama Bouri, Dr. Moez Zeiton, Mohammed 
Debashi (Gründungsmitglieder).

Ziele: Das Sadeq-Institut versteht sich als unabhängiger und unpar-
teiischer Think Tank. Die Aufgaben konzentrieren sich laut Webseite 
auf die Stärkung einer „Kultur informierter Bürger“. Das Institut will 
deshalb Foren zur Diskussionsbeteiligung der Bürger bieten. Durch 
den Dialog mit den Bürgern sowie durch eigene Forschungsarbeiten  
sollen bedarfsgerechte Lösungen für anstehende Probleme erarbeitet 
werden und den Bürgern Informationen in die Hände gegeben wer-
den, um die Arbeit der Politiker und Verwaltungen besser kontrollie-
ren zu können. Leitmottos sind: „Pluralism through ideas“; „Accoun-
tability through research“; „Change through participation“.

Aktivitäten: Das Institut veröffentlicht Studien und organisiert Ver-
anstaltungen, die politische Entscheidungen in den Bereichen Regie-
rungsführung, Sicherheit, Finanz- und Wirtschaftspolitik, Gesund-
heits- und Bildungspolitik sowie Justizreform unterstützen sollen; 



294

zugleich will das Institut die Diskussionskultur fördern. Zahlreiche 
Studien und politische Lageeinschätzungen sind auf der Webseite 
des Instituts einsehbar. Um die Breitenwirkung zu stärken, veranstal-
tet das Institut unregelmäßig das sogenannte „The Sadeq Forum“, 
auf dem politische Entscheider und Wissenschaftler zusammenkom-
men. Die seit 2014 eskalierenden politischen Auseinandersetzun-
gen in Libyen hatten negative Rückwirkungen auf die Aktivitäten des 
Instituts.

 
VLW

The Voice of Libyan Woman / Munazzamat sawt al-mar’a al-libiya

Gründungsjahr/Jahr der Legalisierung: Ende 2011; registriert 
2012. 

Hauptsitz: Zawiya; weitere 35 Büros („City teams“) in allen Landes- 
teilen Libyens. Die Führungsmannschaft der Büros besteht in der Regel 
aus vier Personen (Leitung und je ein Verantwortlicher für Medien, 
für Fundraising, für Außenkontakte).

Kontakt: info@vlwlibya.org; http://www.vlwlibya.org;  
http://alaamurabit.com/; https://www.linkedin.com/in/alaamurabit

Gründer und Führungspersönlichkeiten: Alaa Murabit, Gründe-
rin und Präsidentin; von Beruf Ärztin. Sie ist 1989 geboren und in 
Saskatchewan/Kanada aufgewachsen; 2005 kehrte sie nach Zawiya/
Libyen zurück, wo die Familie herstammt. 2011 unterstützte sie die 
Protestbewegung und gründete VLW. Sie erhielt mehrere Preise, ist 
laut Newsweek (2013) „one of 25 women under 25 to watch“ und 
für BBC „unter den 100 wichtigsten Frauen 2014“ (http://www.bbc.
com/news/world-29758792). Weitere Führungsmitglieder von VLW 
sind u. a. Najat Dau (Director of the Advisory Committee), Ahmed 
al-Shaibi (Regional Coordinator of Noor Campaign – East & West of 
Libya), Sara Barka (Regional Coordinator of Noor Campaign –  
Southern Libya), Khulud Htewash (Head of IT and Communications) 
und Salsabil Zantouti (Senior Project Officer).

Anzahl der Mitglieder: VLW ist landesweit präsent; laut Alaa 
Murabit (Gespräch im Frühjahr 2015) hat VLW rund 600 Mitglieder, 
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davon sind die meisten Lehrer/innen, Studenten/innen, aber auch 
Geschäftsleute sind beigetreten.

Ziele: VLW setzt sich neben humanitären Zielen, die wegen der 
Bürgerkriegssituation gegenwärtig im Vordergrund stehen, pri-
mär für die Stärkung der Frauenrechte in Libyen ein, die durch 
islamistische Gruppen besonders gefährdet sind. Vgl. hierzu die 
Interviews mit Alaa Murabit (http://journal.georgetown.edu/
giving-a-voice-to-women-in-libya-five-minutes-with-alaa-murabit/ 
und http://theglobalobservatory.org/2012/09/interview-with-
alaa-murabit-founder-voice-of-libyan-women/).

Aktivitäten: Nach der Konstituierungsphase 2012 ab 2013 Beginn 
der Aktivitäten zu den drei Schwerpunkten Sicherheit, ökonomische 
Besserstellung der Frauen und Verbesserung ihrer politischen Partizi-
pation.

Maßnahmen zu Verbesserung der Sicherheitslage: Kampagne für 
Dialog (zwecks Überwindung der innerlibyschen Konfliktkonstella-
tion) und Kampagne gegen Extremismus seit 2014; zudem Kam-
pagne gegen häusliche Gewalt. Im Rahmen der seit 2014 laufenden 
Noor-Kampagne (Noor: Shedding light on women’s security in Lib-
ya) werden Maßnahmen zur Verbesserung der allgemeinen Sicher-
heitslage für Frauen erörtert (http://noor.vlwlibya.org/).

Maßnahmen zur ökonomischen Besserstellung der Frauen: Bereits 
im Januar 2012 formulierte VLW einen Aktionsplan für die stärke-
re Einbeziehung von Frauen in das Wirtschaftsleben (Memorandum: 
„National policies on ensuring the economic empowerment of wom-
en in Libya“; http://www.vlwlibya.org/national-policies-on-ensuring-
the-economic-empowerment-of-women-in-libya/).

Maßnahmen zur Stärkung der politischen Partizipation: Im Vorfeld  
der Parlamentswahlen von 2012 und 2014 unterstützte VLW die 
Kandidatur von Frauen und baute ein Frauennetzwerk auf.





Marokko 
 
(Zusammengestellt von Dörthe Engelcke)

 
ADALA

Association Adala (Vereinigung Gerechtigkeit)

Gründungsjahr: 2005

Hauptsitz: Rabat

Kontakt: 46, av. Fal Oueld Oumeir, 3. Stock, Apt. 8, Rabat–Agdal; 
Telefon +212 537773346; adalajust2005@gmail.com;  
http://www.justicemaroc.org/

Gründer und Führungspersönlichkeiten: Die aktuelle Präsidentin ist 
Jamila Sayouri. Prominente Mitglieder sind außerdem Nadir El Moumni, 
Abdelaziz Nouidi (ehemaliger Präsident) und Zahra El Boukaissi. 

Anzahl der Mitglieder: Keine genauen Angaben; etwa 30.  
Das Exekutivbüro der Organisation besteht aus acht Mitgliedern. 
Darüber hinaus hat die Organisation zahlreiche Unterstützer und 
Sympathisanten.

Ziele: ADALA setzt sich für das Recht auf ein faires Gerichtsverfah-
ren und das Einhalten von Prozessstandards ein. Darüber hinaus 
setzt sich die Organisation für die Unabhängigkeit der Justiz sowie 
die Einhaltung von ethischen Standards innerhalb der Justiz ein. Die 
Organisation engagiert sich ebenfalls für eine Verbesserung der Aus- 
und Weiterbildung von Richtern, Anwälten und Justizbeamten. 

Aktivitäten: ADALA betreibt hauptsächlich Lobby- und Recherche-
arbeit. Die Organisation gibt Empfehlungen zur Justizreform ab und 
nimmt kritisch zu Gesetzesinitiativen der Regierung Stellung. Sie 
beobachtet Gerichtsverfahren und macht auf Verstöße der Prozess-
ordnung und der Menschenrechte aufmerksam. Sie leistet außerdem 
Sensibilisierungsarbeit und bietet Weiterbildungen zu Menschenrech-
ten für Richter und Anwälte an. Sie hat zahlreiche Studien zu juris-
tischen Themen veröffentlicht. 2011 veröffentlichte die Organisation 
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den ersten Bericht zum Zustand der Justiz in Marokko. Der 400 Sei-
ten lange Bericht thematisiert den Zugang zur Justiz und die Ausbil-
dung von Richtern. Der Bericht macht außerdem auf eine Reihe von 
Gerichtsverfahren aufmerksam, die als politisch motiviert galten, und 
dokumentiert Verstöße der Menschenrechte und der Prozessordnung. 

ADFM

Association Démocratique des Femmes du Maroc (Demokratische 
Vereinigung marokkanischer Frauen)

Gründungsjahr: 1985

Hauptsitz: Casablanca; Büros in Rabat und Marrakesch.

Kontakt: 79, rue Jaber Bnou Hayane, Résidence Casa Anfa, 5. Stock, 
Apt. 22–23, Casablanca; Telefon +212 522205152; 2, rue Ibn Mokla, 
Rabat–Les Orangers; Telefon + 212 537706081; adfm.ong@gmail.com;  
association.adfm@menara.ma; association.adfm@gmail.com

Gründer und Führungspersönlichkeiten: Die Organisation wurde 
von einer Gruppe von Frauen gegründet, unter ihnen Rabea Naciri, 
Amina Lamrini und Nouzha Skalli. Die aktuelle Präsidentin des Büros 
in Casablanca ist Malika Jghima. Die Präsidentin des Büros in Rabat 
ist Aatifa Timjerdine. 

Anzahl der Mitglieder: Keine genauen Angaben. In den drei Büros 
der Organisation in Casablanca, Rabat und Marrakesch sind ins-
gesamt 31 Personen tätig. Zudem hat die Organisation eine große 
Anzahl an Unterstützern. 

Ziele: Die ADFM setzt sich für Frauenrechte ein. Sie fordert die Umset- 
zung der Geschlechtergleichheit in allen rechtlichen sowie politischen,  
zivilen und kulturellen Bereichen. Sie will den Gender-Ansatz in allen 
politischen und sozialen Aktionsfeldern etablieren und zielt ebenso 
darauf ab, marokkanische Gesetze und internationales Recht in Ein-
klang zu bringen. 

Aktivitäten: Die ADFM betreibt vor allem Lobbyarbeit auf nationa-
ler und internationaler Ebene. Das Büro in Casablanca arbeitet haupt-
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sächlich daran, die politische Partizipation von Frauen zu fördern. Das 
Büro in Rabat ist auf die rechtliche Gleichstellung von Frauen spezia-
lisiert. Die ADFM arbeitet überwiegend auf der Gesetzesebene. Sie 
macht auf jegliche Art von rechtlicher Diskriminierung gegen Frauen 
aufmerksam, dokumentiert diese und gibt Empfehlungen an die Re- 
gierung, wie diese sie beheben kann. Zudem koordiniert die ADFM 
den Alternativbericht zum alle vier Jahre von der marokkanischen 
Regierung als Vertragsunterzeichner einzureichenden Bericht an den 
CEDAW-Ausschuss der Vereinten Nationen. 

ADN

Association des Droits Numériques (Vereinigung für IT-Rechte)

Gründungsjahr: 2014

Hauptsitz: Rabat

Kontakt: rue Aguensous/av. Hassan II, Immeuble 6, Apt. 1, Rabat–
Les Orangers; Telefon +212 537730961; https://www.facebook.com/
raqmiya?fref=ts

Gründer und Führungspersönlichkeiten: Rida Benotmane ist 
der aktuelle Präsident der Organisation. Prominente Mitglieder sind 
außerdem Hisham Almiraat und Karima Nadir.

Ziele: Die Organisation setzt sich für Meinungs- und Ausdrucks- 
freiheit speziell im Internet ein. Die Organisation fordert den Schutz 
der Privat sphäre und speziell privater Daten im Internet. Sie will 
staatliche Überwachung im Internet bekämpfen. Zudem will die  
ADN den freien Zugang aller Bürger zum Internet gewährleistet 
sehen. Sie setzt sich für Transparenz und Zugang zu öffentlichen 
Informationen ein.

Aktivitäten: Die Organisation betreibt vor allem Medien- und Lobby- 
arbeit. Sie sensibilisiert die Öffentlichkeit zu Themen wie Schutz der 
Privatsphäre im Internet und macht auf Verletzungen der Privat sphäre  
aufmerksam. Die Organisation betreibt auch Studien zum Thema 
Rechte im Internet. In dem ersten Bericht der Organisation mit dem 
Titel „Les yeux du pouvoir“ (Die Augen des Regimes) dokumentiert  
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die ADN staatliche Verletzungen der Privatsphäre und Überwachungs- 
maßnahmen im Internet. 

 
AFEM

Association des Femmes Chefs d’Entreprises du Maroc (Vereinigung 
marokkanischer Unternehmerinnen) 

Gründungsjahr: 2000

Hauptsitz: Casablanca; die AFEM unterhält Sektionen in Rabat, Fes, 
Marrakesch, Tanger, Agadir, El Jadida und Meknès.

Kontakt: Technopark, 132, route de Nouaceur, Casablanca;  
Telefon +212 522397593; info@afem.ma; http://www.afem.ma 

Gründer und Führungspersönlichkeiten: Die Organisation wurde 
von Salwa Karkri Belkziz gegründet. Die aktuelle Präsidentin ist Asmâa 
Morine Azzouzi. Weitere Führungspersönlichkeiten sind u. a. Laila 
Miyara, Meryem Aziz Alaoui, Myriam Ezzakhrajy und Raja Bensaoud. 

Anzahl der Mitglieder: Etwa 500 Mitglieder.

Ziele: Die AFEM setzt sich für die Förderung weiblicher Führungskräfte 
in Unternehmen und die allgemeine Gleichstellung von Frauen ein. 
Zudem will die Organisation die Repräsentanz von Unternehmerinnen 
in öffentlichen Gremien und Institutionen verstärken.

Aktivitäten: Die AFEM unterstützt Frauen bei der Unternehmens-
gründung. Zudem fördert die Organisation die Weiterentwicklung von 
frauengeführten Unternehmen, indem sie Netzwerke zwischen Unter-
nehmerinnen durch ein Mentoring-Programm fördert. Darüber hinaus 
bietet die AFEM umfassende Weiterbildungsprogramme zu Betriebs- 
und Geschäftsführung sowie Schieds- und Schlichtungsverfahren an, 
um die Kompetenzen der Unternehmerinnen zu erhöhen. Mitglieder 
können außerdem Englischkurse belegen. In Kooperation mit dem 
marokkanischen Arbeits- und Sozialministerium ist die Organisation  
dabei, ein Ausbildungszentrum für die Förderung junger Unterneh-
merinnen zu gründen. Die AFEM fördert ferner die Kooperation mit 
nationalen und internationalen Organisationen sowie öffentlichen Ein-
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richtungen in Marokko. Sie betreibt Lobbyarbeit, um diese Institutio- 
nen sowie die Regierung für die Interessen der Unternehmerinnen  
zu sensibilisieren. Darüber hinaus nimmt die Organisation an gesell-
schaftlichen Debatten, die Frauenrechte wie beispielsweise die 
Reform des Familienrechts betreffen, teil. 

 
AJJ

Association Jeunes pour Jeunes (Vereinigung Junge für Junge)

Gründungsjahr: 2005 

Hauptsitz: Tiflet (Gründungsort) und Rabat; seit 2011 ist AJJ landes-
weit aktiv. 

Kontakt: 485, av. Al Moukawama, Quartier El Jadid, 15402 Tiflet; 
4 bis, rue Daytaoua, Immeuble 22, 1. Stock, Rabat–Agdal; Telefon 
+ 212 537776846; ajjdirection@gmail.com, ajjmaroc@gmail.com; 
info@ajjmaroc.com; elkhalfiredouan@gmail.com; http://www.ajj.
org.ma/fr/; https://www.facebook.com/AJJMaroc/timeline

Gründer und Führungspersönlichkeiten: Imad Akka (Präsident), 
Redouan El Khalfi.

Anzahl der Mitglieder: 50 Mitglieder.

Ziele: Die Organisation setzt sich für die politischen, zivilen, öko-
nomischen, sozialen und kulturellen Rechte von Jugendlichen ein. 
Angestrebt wird die Integration von Jugendlichen und jungen Er- 
wachsenen durch Bildung und Weiterbildung, die Schaffung von Ge- 
schlechtergleichheit, Demokratie, von Mechanismen, um Jugendliche 
und junge Erwachsene in Entscheidungsprozesse einzubinden, die 
Unterstützung von ZGO, die von Jugendlichen gegründet wurden.

Aktivitäten: Gründung von Zentren, die junge Unternehmer bera-
ten und unterstützen. Sensibilisierungskampagnen für das Familien-
recht aus dem Jahr 2004. Im März 2011 begann das Projekt „Future 
Dialoge: Youth and Constitutional Rights, a Common Vision to Ensure 
Youth Participation“. Zu diesem Zweck organisierte AJJ acht regionale  
Treffen, an denen 500 ZGO und insgesamt etwa 8.000 Personen teil-
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nahmen. Das Projekt gibt Empfehlungen an lokale Verwaltungsin-
stitutionen, wie Jugendliche besser in Entscheidungsprozesse ein-
gebunden werden können und wie das Verhältnis zwischen der 
Zivilgesellschaft und dem Parlament verbessert werden kann. AJJ 
überprüfte ebenfalls in Kooperation mit dem US-amerikanischen 
National Democratic Institute (NDI) im Jahr 2011 die Kampagnen-
versprechen von zwölf politischen Parteien und stellte die Ergebnisse 
öffentlich vor. In Kooperation mit dem US-amerikanischen National 
Endowment for Democracy (NED) führte AJJ eine Antikorruptions-
kampagne durch, die darauf abzielte, die Transparenz der lokalen 
Verwaltung zu verbessern. 

AMDH

Association Marocaine des Droits de l’Homme (Marokkanische Ver-
einigung für Menschenrechte)

Gründungsjahr: 1979

Hauptsitz: Rabat; landesweit 94 Büros.

Kontakt: rue Aguensous/av. Hassan II, Immeuble 6, Apt. 1, Rabat–
Les Orangers; Telefon +212 537730961; amdh1@mtds.com;  
http://www.amdh.org.ma/fr

Gründer und Führungspersönlichkeiten: Khadija Ryadi, 
Abdelhamid Amine, Ahmed El Haij.

Anzahl der Mitglieder: 14.000 ehrenamtlich tätige Mitglieder. 

Ziele: Einführung und Einhaltung der universalen Menschenrechte, 
soziale Gerechtigkeit, Etablierung eines demokratischen Systems.

Aktivitäten: Die Organisation macht durch Kampagnen- und Lobby-
arbeit auf Menschenrechtsverletzungen aufmerksam. Seit 1995 ver-
öffentlicht sie einen jährlichen Bericht zur Menschenrechtslage in 
Marokko. Bis 2014 war sie außerdem in der Menschenrechtserzie-
hung an Schulen und Universitäten im ganzen Land aktiv. 
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AMFI

Association Marocaine des Femmes Juges (Marokkanische Vereini-
gung der Richterinnen)

Gründungsjahr: 2011

Hauptsitz: Casablanca

Kontakt: 13, rue Manaser, Casablanca–Quartier Palmier; Telefon 
+212 661084604; assoc.femmejuge@gmail.com;  
http://www.amfj.ma/fr

Gründer und Führungspersönlichkeiten: Die Organisation wurde 
von Aïcha Nassiri gegründet, die seit der Gründung der Organisa-
tion als ihre Präsidentin fungiert. Führende Mitglieder sind außerdem 
Aicha Ait Lhaj, Wafaa Lmlass, Wafaa Jamaoui und Aziza Boustani.

Anzahl der Mitglieder: 630 

Ziele: Allgemein setzt sich die Organisation für die Unabhängig-
keit der Justiz ein. Speziell setzt sich die Organisation dafür ein, den 
Zugang von Frauen zur Justiz zu verbessern und mehr Frauen in 
Führungspositionen zu bringen. Langfristig soll Parität von Männern 
und Frauen innerhalb der Justiz erreicht werden. Die Organisation 
will außerdem Solidarität und Kooperation zwischen weiblichen Rich-
terinnen unterstützen und Geschlechtergleichheit fördern.

Aktivitäten: Die Organisation betreibt sowohl Lobby- als auch Bil-
dungsarbeit. Sie unterbreitet Vorschläge für Justizreformen und 
nimmt zu Regierungsinitiativen Stellung. Darüber hinaus veran-
staltet sie Schulungen in Menschenrechten, an denen Richterin-
nen sowie bisher 80 sogenannte Murchidats (religiöse Führerinnen), 
die Religions unterricht hauptsächlich an Moscheen und in Gefäng-
nissen anbieten, teilgenommen haben. Die Organisation hat außer-
dem Mitglieder des staatlichen Höchsten Rats der Religionsgelehr-
ten (Conseil Supérieur des Oulémas) in Menschenrechtsaspekten 
geschult. Zudem sensibilisiert sie ihre Mitglieder zu Fragen des Fami-
lienrechts. Sie nahm auch am Weltmenschenrechtsforum im Novem-
ber 2014 in Marrakesch teil. Momentan plant die Organisation ein 
Forum in Rabat, welches Richterinnen aus allen Staaten Nordafrikas 
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und des Nahen Ostens sowie aus dem subsaharischen Afrika zusam-
menbringen soll.  

AMJI

Association Marocaine des Journalistes d’Investigation (Marokkani-
sche Vereinigung investigativer Journalisten)

Gründungsjahr: 2009

Hauptsitz: Rabat

Kontakt: 6820, Madinat Al Irfane, Rabat;  
amjipressmaroc@gmail.com; http://www.amji.e-monsite.com

Gründer und Führungspersönlichkeiten: Hicham Mansouri, Maâti 
Monjib, Mohamed El Kadi; Maria Moukrim ist die aktuelle Präsidentin. 
Abdelkebir Mamoun ist der Vizepräsident. 

Anzahl der Mitglieder: Keine genauen Angaben über aktuelle Mit-
gliederzahlen. Die Organisation hat zehn Gründungsmitglieder. 

Ziele: Förderung des investigativen Journalismus in Marokko. Die 
Organisation setzt sich außerdem für Presse- und Meinungsfreiheit 
ein. 

Aktivitäten: AMJI organisiert Weiterbildungen für Journalisten. AMJI 
organisiert beispielsweise Schulungen zu investigativem Journalis-
mus in verschiedenen Städten in Marokko. Die Organisation schult 
zudem Journalisten in Menschenrechtsaspekten. AMJI hat ein Stipen-
dienprogramm für investigativen Journalismus, für das sich marok-
kanische Journalisten bewerben können. Die Organisation vergibt 
außerdem einen jährlichen Preis für den besten Artikel, der auf Ara-
bisch, Französisch und Amazigh veröffentlicht wurde. 
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Association Racines

(Vereinigung Wurzeln)

Gründungsjahr: 2010

Hauptsitz: Casablanca

Kontakt: 30, rue Banafsaj, Résidence Berth 2, 2. Stock, Apt. 8, 
20140 Mers Sultan, Casablanca; Telefon +212 522476335;  
info@racines.ma; http://www.racines.ma 

Gründer und Führungspersönlichkeiten: Aadel Essaadani (Koor-
dinator), Dounia Benslimane Raymond Benhaim (aktueller Präsident), 
El Mehdi Azdem. 

Anzahl der Mitarbeiter: 13 Mitarbeiter (davon sieben Festange-
stellte).

Ziele: Kultur soll für alle Bürger zugänglich werden und soll als Mit-
tel zur Demokratie sowie zur Stärkung sozialer und wirtschaftlicher 
Entwicklung gefördert werden. Ziel ist die Schaffung einer staatli-
chen Kulturpolitik und einer kulturellen Industrie für Künstler. Die 
Organisation tritt für den Schutz der kreativen Freiheit von Künst-
lern ein. 

Aktivitäten: Die Organisation betreibt vor allem Lobbyarbeit, um 
die staatliche Kulturpolitik zu beeinflussen. Um ihre Forderungen mit 
Daten zu untermauern, betreibt sie zudem auch eigene Forschung. 
Die Organisation entwickelte unter anderem das Projekt „artmap“ 
(http://www.artmap.ma), eine Studie des kulturellen Sektors in 
Marokko. In diesem Projekt wurde zum einen die kulturelle Infra-
struktur des Landes erfasst, und zum anderen wurden die kulturellen 
Gewohnheiten der Bürger durch eine Umfrage mit 1.200 Teilnehmern 
dokumentiert. Die Studie wurde dem Kulturministerium vorgelegt, 
um Reformen in der Kulturpolitik anzustoßen. Zudem hat die Orga-
nisation im Jahr 2013 wöchentliche Treffen mit Vertretern aller gro-
ßen Parteien organisiert, um deren Ansatz zur Kulturpolitik zu disku-
tieren. Neben der Lobbyarbeit begann die Organisation 2013 auch 
selbst kulturelle Produktionen zu unterstützen. In Kooperation mit 
dem → Théâtre de l’Opprimé (Theater des Unterdrückten) wurden 
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bisher ein Theaterstück zum Thema Wahlen sowie ein Theaterstück 
zum Thema Migration erarbeitet. 

Bayt al-Hikma

(Haus des Wissens)

Gründungsjahr: 2007

Hauptsitz: Rabat

Kontakt: baytalhikma@gmail.com;  
https://baytalhikma.wordpress.com/

Gründer und Führungspersönlichkeiten: Khadiya Rouissi (Grün-
derin und aktuelle Präsidentin), Ahmed Aassid, Fettah Bennani. 

Anzahl der Mitglieder: Es liegen keine genauen Angaben zu den 
Mitgliederzahlen vor. 

Ziele: Bayt al-Hikma setzt sich für Menschenrechte und speziell für 
die Etablierung individueller Freiheiten ein. Die Organisation engagiert 
sich für Werte wie Toleranz, Gewaltfreiheit, Glaubensfreiheit und eine 
säkulare Gesellschaft.

Aktivitäten: Bayt al-Hikma organisiert Konferenzen und Diskussi-
onsrunden zu Themen wie Werte in einer demokratischen Gesell-
schaft, Glaubensfreiheit, Vernunft und Gerechtigkeit. Die Organisa-
tion hat außerdem eine Sommeruniversität zu „Werten in der Schule“ 
organisiert. Bayt al-Hikma will das Erbe arabischer humanistischer 
Denker wieder neu beleben und organisiert Diskussionen, in denen 
Amazigh, arabische wie auch andalusische Denker diskutiert werden. 
Zudem nimmt Bayt al-Hikma zu aktuellen politischen Themen Stel-
lung. 2008 publizierte die Organisation den ersten Appel für indivi-
duelle Freiheiten. Im Juli 2015 wurde der zweite Appel veröffentlicht. 
Die Vereinigung leistet ferner soziale Arbeit; sie führte zum Beispiel 
ein Projekt durch, in dessen Rahmen Polizisten und Sozialarbeiter in 
Polizeistationen für den Umgang mit minderjährigen Gewaltopfern 
sensibilisiert wurden. Bislang wurden 17 Trainingseinheiten angebo-
ten, an denen insgesamt rund 600 Personen teilnahmen. 
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CAPDEMA

Cap Démocratie Maroc (sinngemäß: Kurs Richtung Demokratie in 
Marokko) 

Gründungsjahr: 2011

Hauptsitz: Rabat

Kontakt: Soufiane Sbiti: sbiti@capdema.org; Salma Bouchiba: 
salma.bouchiba@gmail.com; http://www.capdema.org/

Gründer und Führungspersönlichkeiten: Soufian Sbiti (aktuel-
ler Präsident), Salma Bouchiba (ehemalige Präsidentin), Othman 
Belkebir (Generalsekretär). 

Anzahl der Mitglieder: Etwa 30 bis 40 Mitglieder.

Ziele: Etablierung einer konstitutionellen Monarchie, Gewalten- 
trennung, Etablierung eines Rechtsstaates, Umweltschutz,  
Schaffung eines robusten Wirtschaftssystems.

Aktivitäten: Zwischen 2011 und 2014 organisierte CAPDEMA soge-
nannte Demokratie-Cafés. Professoren und Experten wurden in ein 
Café eingeladen, um mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen The-
men wie die neue Verfassung, die Strafrechtsreform, die Wahlen oder 
das marokkanische Bildungssystem zu diskutieren. Außerdem orga-
nisiert CAPDEMA seit 2011 Sommeruniversitäten. Diese Veranstal-
tungen sind kostenfrei und für jeden zugänglich. Während der drei-
tägigen Veranstaltungen werden Themen wie nationale Identität, 
Entwicklungspolitik und Demokratisierung behandelt. Außerdem gibt 
die Organisation zu aktuellen politischen Vorhaben wie dem Wahlge-
setz, der Legalisierung von Abtreibung und der Pressefreiheit Emp-
fehlungen ab. 
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CDC 

Chantiers de la Citoyenneté („Baustellen“ der staatsbürgerlichen 
Kultur/Bürgerkultur)

Gründungsjahr: 2012

Hauptsitz: Rabat

Kontakt: Espace El Manal, Rabat; Telefon +212 664146110;  
contact@cdcmaroc.org; touissijamal@gmail.com;  
https://www.facebook.com/ChantiersDeLaCitoyennete/timeline

Gründer und Führungspersönlichkeiten: Jamal Touissi 

Anzahl der Mitglieder: Ungefähr 60 aktive Mitglieder. 

Ziele: Die fünf explizit genannten Ziele sind die Förderung von 
Demokratie, Menschenrechten, Diversität, Dialog und Entwicklung. 

Aktivitäten: Die CDC organisiert ein jährliches Demokratie-Camp 
(Démo Camp), während dem verschiedene Veranstaltungen zu par-
tizipativer Demokratie stattfinden. Zudem arbeitet CDC gerade 
an einem Memorandum zur partizipativen Demokratie. In diesem 
Zusammenhang werden Jugendliche sowie Mitglieder von politischen 
Parteien und ZGO zu ihren Ideen für eine partizipative Demokratie 
befragt. Auf der Grundlage der Antworten wird dann ein Memoran-
dum erstellt, welches der Regierung vorgelegt werden soll. Im Rah-
men eines der Projekte der Vereinigung CDC, den sogenannten Ver-
fassungssalons (Salons de la Constitution), erklärt ein juristischer 
Experte in neun Sitzungen die neun Kapitel der Verfassung. Die Sit-
zungen wurden gefilmt und auf YouTube verfügbar gemacht. 

CDG 

Centre des Droits des Gens (Zentrum für die Rechte der Menschen)

Gründungsjahr: 1999

Hauptsitz: Fes; 240 Sektionen landesweit.
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Kontakt: 38, rue Chefchaouni V.N., Fes; Telefon +212 535943511; 
centredgfes@hotmail.com; soussijamila@yahoo.fr;  
chahdijam@gmail.com; http://www.centredesdroitsdesgens.org

Gründer und Führungspersönlichkeiten: Die Organisation wurde 
von einer Gruppe von Menschenrechtsaktivisten aus der Region Fes 
gegründet. Zu den Gründern gehören Jamal Chahdi, Jamila Souiri, 
Omar Elhaloui und Samah Rachida.

Anzahl der Mitglieder: 2.600 (1.300 Frauen und 1.300 Männer).

Ziele: Das CDG setzt sich für den Schutz von gefährdeten Gruppen 
wie Migranten, Kindern, Minderheiten, Behinderten und Frauen in 
prekären Situationen ein. Es zielt darauf ab, Geschlechtergleichheit, 
Demokratie und Menschenrechte zu etablieren. Die Organisation for-
dert die Abschaffung der Todesstrafe. Auf der rechtlichen Ebene zielt 
die Organisation darauf ab, diskriminierende Gesetzestexte zu refor-
mieren und sie in Einklang mit internationalen Menschenrechtsstan-
dards zu bringen. 

Aktivitäten: CDG bietet psychologische sowie juristische Beratung 
für Frauen und Kinder, die Opfer von Gewalt geworden sind, an. 
Es betreibt Menschenrechtserziehung und Sommeruniversitäten zu 
Frauenrechten und Geschlechtergleichheit. Zudem hat das Zentrum 
einige Leitfäden zum Familiengesetz von 2004, zu Geschlechter-
gleichheit sowie zur juristischen Alphabetisierung entwickelt und bie-
tet Weiterbildungen zu diesen Themen an. Zudem betreibt die Orga-
nisation auch Lobby- und Kampagnenarbeit, um auf diskriminierende 
Gesetzestexte aufmerksam zu machen und diese zu reformieren. Die 
Organisation bietet außerdem Menschenrechtserziehung in Schulen  
an. Die Organisation führte ein Projekt zur Pressefreiheit durch, wel-
ches darauf abzielte, die Kapazitäten unabhängiger Medien zu stär-
ken; damit soll der politische Transformationsprozess insgesamt 
unterstützt werden.
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CJD 

Centre des Jeunes Dirigeants du Maroc (Zentrum junger marokkani-
scher Führungskräfte)

Gründungsjahr: 2001

Hauptsitz: Rabat; es gibt insgesamt sieben weitere Büros in Agadir, 
Fes, Casablanca, Tanger, Rabat, Marrakesch und Laâyoune.

Kontakt: Université Hassan II, Bibliothèque Universitaire Mohamed 
Sekkat (4. Stock), route d’Eljadida, Casablanca;  
Telefon +212 522989436; fzoukacha@gmail.com;  
kbaghri@gmail.com; http://www.cjd-maroc.net

Gründer und Führungspersönlichkeiten: Der aktuelle Präsident  
ist Hicham Zoubairi. Weitere Führungspersönlichkeiten sind u. a. 
Fatima-Zahra Ettalbi, Khalid Baghri und Abdelouahed Jambari. 

Anzahl der Mitglieder: Keine genauen Angaben. Die unterschiedli-
chen Büros haben insgesamt 32 Repräsentanten. 

Ziele: Das CJD fördert junge Unternehmer, um deren Fachwissen und 
allgemeine Kompetenzen auszubauen. Die Organisation will darüber 
hinaus gute Regierungsführung und Rechtssicherheit etablieren und 
eine innovationsfreundliche kreative Wirtschaftsumgebung schaffen. 
Sie zielt darauf ab, eine humanere Wirtschaftsordnung aufzubauen, 
die verantwortungsbewusste und respektvolle Praktiken etabliert und 
Nachhaltigkeit fördert.

Aktivitäten: Das CJD bietet zahlreiche Mentoring- sowie Weiterbil-
dungsprogramme an. Beispielsweise organisiert es Berufsberatungen 
für Abiturienten und fördert somit den Austausch zwischen Schülern  
und Unternehmern. Die Schüler bekommen einen Einblick in die un- 
terschiedlichen Unternehmen und die Berufspraxis eines Unterneh-
mers. Das Programm soll das Interesse der Schüler an der Privat-
wirtschaft wecken. In Kooperation mit Adam Smith International 
leitete das CJD 2013 die Initiative „Forsa Mentoring“ ein. 140 Mento-
ren aus ganz Marokko arbeiten mit angehenden Unternehmern über 
einen Zeitraum von zwölf Monaten zusammen. Zudem fungiert das 
CJD auch als Think Tank. Es betreibt Studien und publiziert Satzun-
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gen. Beispielsweise gab das CJD eine Satzung zu guter Unternehmens- 
führung in Marokko (La Charte du bien entreprendre au Maroc) heraus, 
die die Einbindung von Frauen und Männern in der Unternehmens-
führung betont.

 
DABATEATR

DABATEATR. Action Citoyenne, Culturelle, Artistique et Libre, ACCAL 
(Theater – Jetzt. Kulturelle, künstlerische und freie Bürgeraktion, 
ACCAL; Accal bedeutet in Amazigh: Land, Erde)

Gründungsjahr: 2004

Hauptsitz: Rabat

Kontakt: 8, rue Moulay Ahmed Loukili (ex Safi), Apt. 5 Rabat–Hassan; 
contact@dabateatr.com; http://www.dabateatr.com 

Gründer und Führungspersönlichkeiten: Gründer ist Jaouad 
Essounani, weitere Führungspersönlichkeiten sind: Driss Ksikes, 
Hakima Lebbar, Jaouad Essounani, Mehdi Pyro und Nazih Bahraoui.

Anzahl der Mitglieder: Keine genauen Angaben. DABATEATR ver-
fügt über ein großes Netzwerk von Regisseuren, Komödianten, Schau- 
spielern, Dramaturgen, Choreographen, Video-Künstlern und Musikern. 

Ziele: DABATEATR will eine neue interdisziplinäre Art des Theaters 
schaffen, die volksnah ist. Ausdrucksfreiheit und Kreativität sollen 
gefördert werden. Diverse Kunstschaffende in Marokko sollen besser 
vernetzt werden.

Aktivitäten: Die Gruppe initiiert Theaterstücke zu politischen und 
sozialen Themen und tritt in verschiedenen Kulturzentren und Thea-
tern auf. In dem Stück mit dem Titel „Hadda“ geht es beispielsweise  
um eine Frau, die gefoltert und vergewaltigt wurde. Sie wird erst die  
Geliebte eines marxistisch-leninistischen Aktivisten und dann die Frau  
eines Imams. Durch die Augen seiner Hauptdarstellerin hinterfragt 
das Stück gesellschaftliche und religiösen Normen. Das Projekt „Art 
Qaida“ zielt darauf ab, ein neues Publikum anzusprechen und den 
freien Austausch von Ideen und kreativen Ausdrucksformen zu för-
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dern. Die Gruppe setzt auf eine interaktive Form des Theaters, die 
das Publikum einbezieht. Das Publikum schlägt das Thema vor und 
die Theatergruppe improvisiert eine Theaterszene, die dieses Thema 
aufgreift. Die Zuschauer werden außerdem aufgefordert, sich als 
Schauspieler zu versuchen oder Gedichte und Lieder vorzutragen. Das 
Publikum kann somit das Programm selbst aktiv gestalten. Zusam-
men mit dem Komitee zur Unterstützung der Einschulung von Mädchen  
in ländlichen Gebieten (Comité de Soutien à la Scolarisation des Filles 
Rurales) hat DABATEATR eine Schreibwerkstatt organisiert, um ein 
Theaterstück zu entwickeln, welches die Schulbildung von Mädchen 
auf dem Land thematisiert. In Kooperation mit → CAPDEMA wurde die 
Kooperation „Je Politique“ (Ich politisiere) ins Leben gerufen. Es wer-
den politische Fragen wie Demokratie und individuelle Freiheiten be- 
handelt. Die Schauspieler sowie das Publikum werden in zwei Gruppen  
eingeteilt, die gegeneinander argumentieren und ihre jeweiligen Posi-
tionen künstlerisch umsetzen. Das Ziel ist es, sich mit Politik künstle-
risch auseinanderzusetzen.  

FLDDF

Fédération de la Ligue Démocratique des Droits des Femmes  
(Verband der demokratischen Liga für Frauenrechte)

Gründungsjahr: 1993

Hauptsitz: Casablanca; 14 weitere Büros in verschiedenen  
Landesteilen.

Kontaktdaten: 27, rue El Banafsaj, Casablanca–Mers Sultan;  
Telefon +212 522297869; contact@flddf.org; flddf@yahoo.fr;  
federation_lddf@livre.fr; http://www.flddf.ma/apropos.html

Gründer und Führungspersönlichkeiten: Fouzia Assouli ist eine 
der Gründerinnen der FLDDF und die aktuelle Präsidentin der Orga-
nisation. Prominente Mitglieder sind unter anderem Bouchra Abdou 
und Rajaa Berrada.

Ziele: Die FLDDF setzt sich für Frauenrechte und Geschlechter-
gleichheit in allen gesetzlichen sowie politischen, zivilen und kultu-
rellen Bereichen ein. Sie will marokkanische Gesetze und internatio-
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nales Recht in Einklang bringen. Zudem zielt die Organisation darauf 
ab, die Stellung von sozial schwachen Frauen zu verbessern. Die 
FLDDF setzt sich außerdem dafür ein, jegliche Gewalt gegen Frauen 
zu bekämpfen.

Aktivitäten: Die Organisation arbeitet auf zwei Ebenen. Zum einen 
betreibt die FLDDF Lobbyarbeit auf internationaler sowie nationaler 
Ebene. Sie macht auf Diskriminierung von Frauen aufmerksam und 
betreibt gezielte Lobbyarbeit, um diskriminierende Gesetzestexte zu 
ändern. Sie hat sich außerdem auf die Dokumentation von Diskrimi- 
nierung spezialisiert. Sie gibt regelmäßig Berichte heraus, um die 
Implementierung des Familiengesetzes von 2004 zu dokumentieren 
und auf Missstände in der Anwendung des Rechts aufmerksam zu 
machen. Zum anderen arbeitet die Organisation auch auf der Gras-
wurzelebene. Sie bietet Alphabetisierungskurse an und betreibt soge-
nannte Centres d’Écoute, Zentren, in denen Frauen kostenlos recht-
lich beraten werden. Die FLDDF organisiert außerdem „Karawanen“, 
die Sensibilisierungsarbeit zum Familienrecht und anderen frauen-
spezifischen Themen in ländlichen Gebieten betreiben. 

 
Freedom Now

Gründungsjahr: 2014

Hauptsitz: Rabat

Kontakt: rue Aguensous/av. Hassan II, Immeuble 6, Apt. 1, Rabat–
Les Orangers, Fax +212 37738851; fredomnowmaroc@gmail.com; 

https://www.facebook.com/freenowma/timeline

Gründer und Führungspersönlichkeiten: Maâti Monjib ist der 
aktuelle Präsident der Organisation. Prominente Mitglieder sind 
außerdem Fatima Ifriqi, Ahmed Benseddik und Khadija Ryadi.

Anzahl der Mitglieder: Keine Angaben. Etwa zehn Mitglieder.

Ziele: Freedom Now setzt sich für Presse- und Meinungsfreiheit ein. 
Die Organisation zielt darauf ab, eine unabhängige kritische Presse in 
Marokko zu kultivieren.
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Aktivitäten: Freedom Now betreibt hauptsächlich Kampagnen- und 
Lobbyarbeit. Sie setzt sich für Journalisten ein, die Repressionen aus-
gesetzt sind. Die Organisation hat einen ersten Jahresbericht veröf-
fentlicht, in dem sie auf Verletzungen der Pressefreiheit aufmerksam 
macht.  

ICWAD

ISIS Center for Women and Development („Isis“ bezieht sich auf die 
Göttin der altägyptischen Mythologie)

Gründungsjahr: 2006

Hauptsitz: Fes

Kontakt: 28, rue Haiti/av. Oran, Fes–Montfleuri 1;  
sadiqi_fatima@yahoo.fr

Gründer und Führungspersönlichkeiten: Fatima Sadiqi ist die 
Gründerin und aktuelle Direktorin. Die Vizedirektorin ist Farida 
El Kettani. Andere Führungspersönlichkeiten sind Laila Baghdadi, 
Souad Slaoui, Bouchra Elbtioui, Asma Filali, Moha Ennaji, Mohamed 
Moubtassime und Rachid Elouardi.

Ziele: Die Organisation verfolgt drei Hauptziele. ICWAD will das Inte-
resse an Frauen- und Genderfragen erhöhen. Zudem zielt sie darauf 
ab, die Kooperation zwischen zivilgesellschaftlichen Akteuren und 
akademischen Einrichtungen zu verbessern, um so neue Synergie-
effekte zu erreichen. ICWAD tritt für den interkulturellen Dialog und 
den Aufbau eines globalen Netzwerkes ein, das sich mit Gender- und 
Frauenfragen beschäftigt.

Aktivitäten: ICWAD organisiert vor allem nationale und internatio-
nale Konferenzen und Diskussionsrunden zu Frauenrechten und Gen-
derfragen. Bisher wurden u. a. folgende Themen behandelt: Frauen-
rechte nach dem Arabischen Frühling; Frauen und neue Medien im 
Mittelmeerraum; Frauen, Kultur und Entwicklung: die südliche Perspek- 
tive. Die Konferenzen finden meistens mehrsprachig statt (Arabisch,  
Englisch, Französisch) und sind interdisziplinär. Die Ergebnisse wer-
den in verschiedenen Sprachen publiziert. Zudem bemüht sich 



315

ICWAD durch den Aufbau einer Bibliothek die Forschung zu Gender- 
und Frauenfragen zu verbessern.  

IPDDH

Institut Prometheus pour la Démocratie et les Droits Humains 
(Institut Prometheus für Demokratie und menschliche Rechte)

Gründungsjahr: 2013

Hauptsitz: Rabat

Kontakt: rue Monastir, Immeuble 14, Apt. 3, Rabat–Hassan;  
Telefon +212 661194242; institut.prometheus@gmail.com;  
https://www.facebook.com/institutprometheus/timeline

Gründer und Führungspersönlichkeiten: Yassine Bazzaz und 
Mehdi Bouchoua sind beide Mitbegründer der Organisation. 

Anzahl der Mitglieder: Etwa 49.

Ziele: Demokratisierung der Gesellschaft.

Aktivitäten: Das Institut arbeitet auf zwei Ebenen. Auf der Gras-
wurzelebene arbeitet die Organisation vor allem mit Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen. Dabei werden speziell Jugendliche und 
junge Erwachsene angesprochen, die zuvor noch nicht in zivilge-
sellschaftlichen Gruppen aktiv waren. Das Institut will somit neue 
Zielgruppen erreichen. Ein Themenschwerpunkt ist die lokale Ver-
waltung. In vier Workshops mit jeweils 30 Teilnehmern lernen die 
Teilnehmer, wie die Kommunalverwaltung funktioniert und wie sie 
sich selbst aktiv einbringen sowie Kommunalpolitiker effektiv zur 
Rechenschaft ziehen können. Auf der Lobbyebene hat das Insti-
tut Vorschläge zur Strafrechtsreform sowie zu den Gesetzesentwür-
fen zur Antragstellung von Petitionen und der Vorlage von Gesetzes-
entwürfen gemacht. Außerdem erarbeitet das Institut Prometheus 
einen alternativen Bericht zur Situation der Menschenrechte, der 
2017 im Rahmen des universalen Revisionsprozesses der Menschen-
rechtssituation in Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen (VN) dem 
Menschenrechtsrat der VN vorgelegt werden soll. Dieser Bericht wird 
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von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die lokale Menschen-
rechtsarbeit betreiben, gestaltet. 

 
LMCDH

Ligue Marocaine pour la Citoyenneté et les Droits Humains  
(Marokkanischer Verband für staatsbürgerliche Kultur und  
menschliche Rechte)

Gründungsjahr: 2010

Hauptsitz: Rabat

Kontakt: Telefon +212 0661196662; adhmaroc@yahoo.fr

Gründer und Führungspersönlichkeiten: Driss Sedraoui ist der 
Gründer und Präsident der Organisation. 

Anzahl der Mitglieder: Keine genauen Angaben. Die Organisation hat  
Mitglieder in ganz Marokko. Das Nationalbüro wird von einem 67 Mit-
glieder umfassenden sogenannten Parlament der LMCDH kontrolliert. 

Ziele: Ziel der LMCDH ist es, die Menschenrechte sowie individuelle 
Freiheiten und Demokratie zu fördern. Opfer von Menschenrechts- 
verletzungen, vor allem Frauen und Kinder, sollen effektiver 
geschützt werden. Marokkanische Gesetze sollen mit internationalen 
Menschenrechtskonventionen in Einklang gebracht werden.

Aktivitäten: Die Organisation dokumentiert vor allem Menschen-
rechtsverletzungen und gibt Empfehlungen ab. Die LMCDH verknüpft 
die Menschenrechtsfrage mit Fragen von sozialer Gerechtigkeit und 
Entwicklung. Sie betont die Würde des Menschen und das Recht auf 
Zugang zu angemessenem Wohnraum, sauberem Trinkwasser, einer  
guten Gesundheitsversorgung und Bildung. Die Berichte der LMCDH 
konzentrieren sich vor allem auf Menschenrechtsverletzungen von 
marginalisierten Gruppen wie Frauen, Kindern und Menschen, die 
unter der Armutsgrenze leben. Die Organisation machte in ihren Be- 
richten u. a. auf Menschenrechtsverletzungen an minderjährigen weib- 
lichen Hausangestellten und an marokkanischen Prostituierten in den 
Golfstaaten aufmerksam. Der Kampf gegen Armut und die Verbesse-
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rung der Lebensumstände marginalisierter Gruppen steht deshalb für 
die LMCDH im Vordergrund. Die Organisation unterstützt diverse Ent-
wicklungsprojekte und organisiert Sportveranstaltungen sowie Kultur- 
angebote für besagte Gruppen. Zudem betreibt die LMCDH Öffent-
lichkeitsarbeit und Menschenrechtserziehung, um die Gesellschaft für 
Menschenrechte und Marginalisierung zu sensibilisieren. 

 
LMDDH

Ligue Marocaine pour la Défense des Droits de l‘Homme (Marokka-
nischer Verband für den Schutz der Menschenrechte)

Gründungsjahr: 1972

Hauptsitz: Rabat

Kontakt: 5, rue La Mecque, 10000 Rabat–Hassan;  
Telefon +212 0537263744; contact@lmddh.org

Gründer und Führungspersönlichkeiten: Mohammed Zhari ist 
der amtierende Präsident. Prominente Mitglieder sind außerdem 
Mohamed Taoufik Qabbab (Vizepräsident), Mustapha Belôuchi  
(Zentralbüro), Abdelaziz Tounac, Mustapha Saker (ehemaliger Präsi-
dent) und Hafida Jadli (ehemalige Vizepräsidentin).

Anzahl der Mitglieder: Das Zentralbüro der LMDDH hat 23 Mitglieder. 

Ziele: Gewährleistung der universalen Menschenrechte, soziale Ge- 
rechtigkeit, Etablierung eines demokratischen Systems. Das Ziel ist 
es, alle Gesetzestexte in Einklang mit der internationalen Menschen-
rechtskonvention zu bringen.

Aktivitäten: Die LMDDH betreibt Sensibilisierungskampagnen für 
Menschenrechte und internationale Menschenrechtskonventionen. 
Die Organisation macht durch Kampagnen- und Lobbyarbeit auf Men-
schenrechtsverletzungen aufmerksam und dokumentiert diese. Sie 
organisiert Konferenzen und Diskussionsrunden zu Menschenrechts-
themen. Außerdem ist die LMDDH in der Menschenrechtserziehung 
tätig. 
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MDDH

Le Médiateur pour la Démocratie et les Droits de l’Homme  
(Der Mediator für Demokratie und Menschenrechte)

Gründungsjahr: 2007

Hauptsitz: Rabat

Kontakt: 23 bis, rue Al Khataouate, Apt. 1B, Rabat–Agdal;  
Telefon +212 537777612; contact@mediateurddh.org.ma;  
mediateurddh@gmail.com;  
http://www.mediateurddh.org.ma/index.php/fr/

Gründer und Führungspersönlichkeiten: Die Gründerin und 
Generalsekretärin ist Khadija Marouazi. Hafsa Afailal ist die Pro-
grammkoordinatorin. 

Ziele: Der MDDH zielt auf eine effektive Kontrolle der öffentlichen 
Politik ab. Er will damit zur Konsolidierung der Demokratie und der 
Menschenrechte beitragen.

Aktivitäten: Der MDDH betreibt vor allem Lobbyarbeit und Recher-
che sowie Demokratieerziehung. Der MDDH veröffentlicht Berichte, 
in denen er die Regierungspolitik und die Arbeit öffentlicher Institu-
tionen evaluiert. Der MDDH gibt ebenso Empfehlungen zu aktuellen 
politischen Vorhaben ab (wie beispielsweise zur Verfassungsreform 
von 2011). In Kooperation mit dem United Nation Democracy Fund 
(UNDEF) führte der MDDH das Projekt „Jeunes pour la Démocratie“ 
(Junge Erwachsene treten für Demokratie ein) durch. Über zwei Jahre 
nahmen 150 junge Erwachsene aus verschiedenen Regionen zwi-
schen 18 und 30 Jahren an dem Projekt teil. Das Projekt förderte den 
Ideenaustausch zwischen Jugendlichen. Im Rahmen des Programms 
wurde ein sogenanntes paralleles Parlament ins Leben gerufen. Das 
Projekt zielt darauf ab, die politische Partizipation junger Erwachsener 
zu fördern. Die Teilnehmer sollen lernen, die öffentliche Politik zu ana-
lysieren und zu evaluieren. 
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Mouvement ANFASS Démocratique 

(Bewegung „Demokratischer Atem“)

Gründungsjahr: 2013

Hauptsitz: Casablanca; ANFASS ist zudem in den folgenden Städten 
aktiv: Tanger, Rabat, Kénitra, Meknes, Fes, Laâyoune, Agadir,  
Marrakesch, Safi, Salé, Errachidia.

Kontakt: http://www.anfass.ma; https://www.facebook.com/
anfassmaroc; https://twitter.com/AnfassDemo;  
https://www.youtube.com/channel/UC63g7SezG052P2EJsmo5Mwg

Gründer und Führungspersönlichkeiten: Mounir Bensalah 
(Präsident und Gründungsmitglied), Gründungsmitglieder: Nizar 
Bennamate, Iman Jafout, Fadawi Al-Bouzidi, Othman Bimoualif.

Anzahl der Mitglieder: Etwa 205 aktive Mitglieder.

Ziele: ANFASS will Marokko „demokratischen Atem“ einhauchen und 
eine parlamentarische Demokratie und einen Rechtsstaat etablieren. 
Die Organisation setzt sich für Menschenrechte, die Verbesserung 
öffentlicher Dienstleistungen, eine gerechte Sozialpolitik, Säkularis-
mus und Geschlechtergleichheit ein. 

Aktivitäten: Organisation von Konferenzen und Diskussionsrunden. 
ANFASS nimmt Stellung zu diversen politischen und sozialen Reform-
projekten und unterbreitet darüber hinaus selbst Reformvorschläge, 
um Reformdebatten anzuregen. Unter anderem hat die Organisation 
Vorschläge zur Gesundheitsreform, zur Bildungsreform, zum Abtrei-
bungsgesetz und zur Reform des Rentensystems vorgelegt. 

OADL 

Observatoire Amazigh des Droits et Libertés (Amazigh-Beobachtungs- 
stelle für Rechte und Freiheiten)

Gründungsjahr: 2008
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Hauptsitz: Rabat

Kontakt: 16, rue Nigéria, Apt. 11, Rabat–Océan;  
observatoireamazigh@yahoo.fr; meryamdemnati@yahoo.fr

Gründer und Führungspersönlichkeiten: Meryam Demnati, 
Ahmed Aassid, Abdallah Bouzandag, Abdeslam Boumisser, Abdeslam 
Khalafi, Khadija Ridaoui.

Anzahl der Mitglieder: 32

Ziele: Gewährleistung von individuellen und persönlichen Freihei-
ten, Geschlechtergleichheit sowie der international anerkannten 
Menschenrechte. Nationale Gesetzgebungen sollen mit internatio-
nalen Konventionen in Einklang gebracht werden. Bekämpfung jeg-
licher Art von Diskriminierung und Errichtung einer partizipativen 
Demokratie. Gewährleistung und Schutz der Amazigh-Kultur und 
Amazigh-Sprache. 

Aktivitäten: OADL ist vor allem in der Interessenvertretung und 
Kampagnenarbeit aktiv. Die Organisation forderte seit ihrer Grün-
dung die unterschiedlichen Entscheidungsträger auf, die kulturellen 
und politischen Rechte der Amazigh umzusetzen. Sie legte konkrete 
Vorschläge zur Umsetzung von Artikel 5 der neuen Verfassung von 
2011 vor, der Amazigh zur nationalen Sprache erklärt. Dadurch, dass 
viele der Mitglieder selbst Wissenschaftler sind, kann die Organisa-
tion ihre Forderungen mit entsprechenden Daten untermauern. Sie 
organisiert Konferenzen und Diskussionsrunden zu Themen, die spe-
ziell Amazigh-Rechte und Amazigh-Freiheiten, aber auch individuelle 
und persönliche Freiheiten, Demokratie und Menschenrechte im All-
gemeinen betreffen. 

 
OMDH

Organisation Marocaine des Droits de l’Homme (Marokkanische 
Organisation für Menschenrechte)

Gründungsjahr: 1988

Hauptsitz: Rabat; zwölf weitere Büros.
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Kontakt: 8, rue Ouargha, Residence Volubilis, Apt. 1, Rabat–Agdal; 
Telefon +212 537770060; contact_omdh@yahoo.fr; contact@omdh.org

Gründer und Führungspersönlichkeiten: Der aktuelle Präsident 
ist Boubkeur Largou. Prominente Mitglieder sind Amina Bouayyach, 
Mustapha Znaidi und Boudris Belaid. 

Anzahl der Mitglieder: Etwa 1.200. 

Ziele: Die Organisation will die universellen Menschenrechte in 
Marokko umsetzen und eine Menschenrechtskultur fördern. Marokka-
nische Gesetze sollen mit internationalen Menschenrechtskonventio-
nen in Einklang gebracht werden.

Aktivitäten: Die OMDH betreibt vor allem Lobby- und Recherche- 
arbeit. Sie gibt Empfehlungen zu aktuellen Reformprojekten wie etwa 
der Strafrechtsreform ab. Während des Verfassungsreformprozesses 
2011 veröffentlichte die Organisation ein Memorandum, in dem sie 
forderte, dass die Vorrangstellung von Menschenrechten in der Ver-
fassung verankert werden müsse. Die OMDH weist auf Menschen-
rechtsverletzungen hin. Die Arbeit zu politischen Gefangenen ist ein 
Schwerpunkt der Organisation. In diesem Zusammenhang setzte 
sich die OMDH dafür ein, dass die International Convention for the 
Protection of All Persons from Enforced Disappearance ratifiziert wird. 

 
SIMSIM Participation Citoyenne

(SIMSIM staatsbürgerliche Partizipation; SIMSIM ist eine Anlehnung 
an „Sesam-öffne-Dich“ aus der 1001-Nacht-Geschichte um Ali Baba. 
Der Schatz, für den sich die Vereinigung einsetzt, ist die öffentliche 
Information)

Gründungsjahr: 2013

Hauptsitz: Rabat

Kontakt: info@simsim.ma; http://www.simsim.ma

Gründer und Führungspersönlichkeiten: Hind Kabaj und Andrew 
G. Mandelbaum haben die Organisation gegründet. Hind Kabaj ist die 



322

aktuelle Präsidentin. Andrew G. Mandelbaum ist der Vizepräsident. 
Andere Mitglieder sind Sara Mejdoubi und Laila Moqaddem.

Anzahl der Mitarbeiter: 13

Ziele: SIMSIM will neue Medien und Technologien nutzen, um die 
Kommunikation zwischen Bürgern und Politikern zu verbessern. Die 
politische Partizipation von Bürgern soll somit gefördert werden und 
die Bürger sollen befähigt werden, öffentliche Politik selbst mitzuge-
stalten und ihre Anliegen vorzutragen. Die Organisation will damit 
gute Regierungsführung erreichen. 

Aktivitäten: Das Hauptprojekt der Organisation ist die Erstellung 
einer Internetseite (http://www.nouabook.ma). Diese Internetseite 
erlaubt es Bürgern, kostenlos und direkt mit ihren Abgeordneten zu 
kommunizieren.

 
Théâtre de l’Opprimé

(Theater des Unterdrückten)

Gründungsjahr: 2012

Hauptsitz: Casablanca

Kontakt: Telefon + 212 652949893; t.opprime.casa@gmail.com;  
mokhliscasa@gmail.com;  
https://www.facebook.com/Masra7Lme7 gour/timeline

Gründer und Führungspersönlichkeiten: Der Gründer und 
aktuelle Direktor ist Hosni Almoukhlis.

Anzahl der Mitglieder: Das Organisationskomitee hat sieben Mit-
glieder. Die Theatergruppe hat zwölf Mitglieder. 

Ziele: Das Théâtre de l’Opprimé zielt darauf ab, die Gesellschaft durch 
Theater zu verändern. Das Théâtre de l’Opprimé ist eine interaktive 
Form von Theater und basiert auf der Methode des Lateinamerikaners  
Augosto Boal sowie historischen Formen des marokkanischen Thea-
ters. An einem bestimmten Zeitpunkt wird das Theaterstück unter-
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brochen und das Publikum dazu aufgefordert, zu intervenieren. Das  
Publikum wird somit selbst zum Schauspieler. Ziel ist es, die Zuschauer 
zu animieren, selbst aktiv Konflikte zu lösen und zusammen mit an- 
deren konstruktive Lösungen zu finden.

Aktivitäten: Die Gruppe organisiert Theaterstücke zu politischen 
und sozialen Themen. Bisher wurden Themen wie Korruption, Migra-
tion und Wahlen behandelt. Diese Stücke werden nicht in geschlosse-
nen Räumen, sondern auf offener Straße aufgeführt, um neue Ziel-
gruppen zu erreichen. Die Gruppe tritt in verschiedenen Städten in 
Marokko auf. Zudem organisiert das Théâtre de l’Opprimé monatlich 
Workshops zu Theatertechniken, die kostenlos und für die Öffent-
lichkeit zugänglich sind. An den Workshops nehmen jeweils ungefähr 
30 Teilnehmer teil.

 
TM

Transparency Maroc 

Gründungsjahr: 1996

Hauptsitz: Casablanca

Kontakt: 24, rue Khouribga (3. Stock), Casablanca;  
Telefon +212 5 22542699; transparency@menara.ma;  
contact@transparencymaroc.ma; http://www.transparencymaroc.ma

Gründer und Führungspersönlichkeiten: Der Generalsekretär der 
Organisation ist Abdessamad Saddouq. Weitere Führungspersönlich-
keiten sind u. a. Sion Assidon, der erste Präsident und Mitgründer der 
Organisation, Bashir Rachdi und Michèle Zirari.

Anzahl der Mitglieder: Keine genauen Angaben. Der Exekutivrat 
hat fünf Mitglieder, der Regionalrat 21.

Ziele: Das Ziel ist es, Korruption jeglicher Art aufzudecken und zu 
bekämpfen. Die Organisation setzt sich für Rechtsstaatlichkeit und 
Demokratie ein und will gute Regierungsführung und Transparenz 
erreichen. 
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Aktivitäten: TM führt Studien durch und verfasst Berichte, um ein 
besseres Verständnis der Mechanismen von Korruption zu erreichen 
und die Öffentlichkeit über die diversen Arten von Korruption zu  
informieren. Basierend auf diesen Studien und Berichten betreibt die 
Organisation Lobbyarbeit, um die Regierung dazu anzuhalten, Korrup- 
tion zu bekämpfen. Die Organisation führt zahlreiche Projekte zu 
transparenter Regierungsführung durch. Das Projekt „Zugang zu 
Information und Transparenz des Finanzsystems“ wurde in Koopera-
tion mit Oxfam Novib umgesetzt. Es zielt darauf ab, das Finanzsystem 
transparenter zu machen und die Einnahme und Verteilung von Staats- 
einnahmen gerechter zu gestalten. Zudem gründete Transparency 
Maroc 2009 in Rabat ein Antikorruptionszentrum, das Centre d’Assistance 
Juridique Anti-Corruption (CAJAC). Das Zentrum wird u. a. von der 
EU finanziert. Mittlerweile gibt es Ableger in Fes und Nador. Die Zen-
tren unterstützen und beraten Opfer und Zeugen von Korruption 
juristisch. 

 
UAF

Union de l’Action Féminine (Union für Frauenaktion)

Gründungsjahr: 1987 

Hauptsitz: Rabat; Büros in mehreren Städten.

Kontakt: 425, av. Hassan II, 4. Stock, Apt. 13, 10060 Rabat–Diour 
Jamaâ; Telefon + 212 537727222; uaf@menara.ma;uaf@mtds.com

Gründer und Führungspersönlichkeiten: Latifa Jbabdi ist eine 
der Gründerinnen der Organisation und die aktuelle Präsidentin. Pro-
minente Mitglieder sind außerdem Aisha Lakhmass, Nezha Alaoi und 
Fatima Outaleb.

Anzahl der Mitglieder: Keine genauen Angaben. Etwa 30 aktive 
Mitglieder in verschiedenen Städten sowie zahlreiche Unterstützer 
und Sympathisanten. 

Ziele: Die UAF setzt sich für Frauenrechte und Geschlechtergleich-
heit in allen rechtlichen sowie politischen, zivilen und kulturellen 
Bereichen ein. Sie will marokkanische Gesetze und internationales 
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Recht in Einklang bringen. Zudem zielt die Organisation darauf ab, 
die soziale Stellung von Frauen zu verbessern.

Aktivitäten: Die Organisation arbeitet auf zwei Ebenen. Zum einen 
betreibt die UAF Lobbyarbeit auf internationaler sowie nationaler 
Ebene. Die Organisation macht auf rechtliche Diskriminierung von 
Frauen jeglicher Art aufmerksam, dokumentiert diese und gibt Emp-
fehlungen an die Regierung ab, wie diese behoben werden kann. 
Das erfolgreichste Beispiel der UAF-Lobbyarbeit war eine Petition, für 
die sie 1993 eine Million Unterschriften sammelte. Die Petition for-
derte die Reform des Familienrechts und leitete den Reformprozess 
des Familienrechts in den 1990er Jahren ein. Neben der Lobbyarbeit 
leistet die UAF zum anderen auch soziale Tätigkeiten. Sie betreibt 
drei Frauenhäuser in Rabat, Casablanca und Kenitra, die Frauen, die 
Opfer von Gewalt geworden sind, Unterschlupf bieten. Neben psy-
chologischer und medizinischer Versorgung erhalten die Frauen auch 
rechtliche Beratung sowie eine professionelle Weiterbildung. 

 
UECSE

Union des Étudiants pour le Changement du Système Éducatif 
(Union der Studenten für einen Wandel des Bildungssystems)

Gründungsjahr: 2012

Hauptsitz: Aktiv in verschiedenen Städten. Die Eröffnung eines 
Büros in Rabat ist vorgesehen.

Kontakt: nabelkabir@gmail.com; http://uecse1.blogspot.com/ 

Gründer und Führungspersönlichkeiten: Nabil Belkabir, Ali Bedar.

Anzahl der Mitglieder: Es gibt keine offiziellen Mitgliederzahlen, 
Schätzungen gehen von mehreren Tausend aus. 

Ziele: Die UECSE ist eine Studentenvertretung, die sich für Bildungs-
reformen einsetzt und die interne Demokratie an Schulen und Uni-
versitäten fördern will. Die Organisation setzt sich für Demokratie, 
Menschenrechte und Säkularismus ein. 



326

Aktivitäten: Die UECSE organisiert zahlreiche Bildungsprogramme. 
Sie hat die sogenannte Volksuniversität (Université Populaire) und 
das Projekt „falsafa fi zenqa“ (Philosophie auf der Straße) ins Leben 
gerufen. Während der Université Populaire werden Experten eingela-
den, die ein bestimmtes Thema unterrichten. Während der „Philoso-
phie auf der Straße“ diskutieren Jugendliche und junge Erwachsene 
Themen wie etwa Meinungsfreiheit, Liebe, Homosexualität, Privatisie- 
rung von Bildung, Gewalt als politisches Mittel. Die UECSE betreibt 
zudem Lobbyarbeit und unterbreitet Vorschläge zur Reform des Bil-
dungssystems. Um ihre Forderungen auf ein besseres Fundament zu 
stellen, fördert die UECSE auch Forschungsprojekte zum marokkani-
schen Bildungssystem.



TUNESIEN
 
(Zusammengestellt von Dirk Axtmann)

 
AFTURD 

Association des Femmes Tunisiennes pour la Recherche et le 
Développement (Vereinigung der tunesischen Frauen für Forschung 
und Entwicklung)

Gründungsjahr/Jahr der Legalisierung: 1989

Ähnlich wie die →  ATFD hat AFTURD ihre Wurzeln in der tunesi-
schen Frauenbewegung im universitären Umfeld der 1970er und 
1980er Jahre. Im liberaleren Klima nach 1987 wurde AFTURD 1989 
gegründet und legalisiert.

Hauptsitz: Tunis 

Kontakt: AFTURD, Cité Sprols, rue 7301 (Bloc 9), 1004 Menzah 9B, 
Tunis; Telefon +216 71870580; afturd@gmail.com

Gründer und Führungspersönlichkeiten: Präsidentin ist Salwa 
Kannou, Generalsekretärin Khedija Ben Hassine. 

Ziele: Bekämpfung aller Formen der legalen und faktischen gesell-
schaftlichen Diskriminierung von Frauen und Sensibilisierung der 
Öffentlichkeit in diesem Sinne; Forschung zu Fragen der Diskriminie-
rung und dem Stand der Emanzipation von Frauen.

Aktivitäten: Die Arbeit von AFTURD ist teilweise komplementär zur 
Arbeit der → ATFD. AFTURD organisiert Seminare, Kampagnen, Dis-
kussionsrunden und gibt Publikationen u. a. zur Sensibilisierung für 
Frauenfragen heraus. Am 21. August 2015 gab AFTURD z. B. eine ge- 
meinsame Erklärung mit → ATFD, → REMDH, der Association Femmes 
et Leadership und → LTDH heraus, in der diese Organisationen die 
Aufhebung der verbleibenden tunesischen Vorbehalte gegen die Kon- 
vention der Vereinten Nationen gegen die Diskriminierung von Frauen 
(CEDAW) und die entsprechende Anpassung des Familiengesetzes  
forderten. Vor den Legislativ- und Präsidentschaftswahlen von 2014 
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nahm AFTURD gemeinsam mit → ATFD, → LTDH, Institut Arabe des 
Droits de l’Homme, CNLT, → REMDH, → SNJT, → Doustourna, → ATDC, 
→ LET und → FTDES an der „Coalition civile pour les élections“ teil. 
Zusammen mit der → LTDH und → ATFD war AFTURD Teil der „Gen-
der Election Monitoring Mission“ von Gender Concerns International 
bei den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen 2014.

 
AL-BAWSALA

(Der Kompass)

Gründungsjahr/Jahr der Legalisierung: Juni 2012/2012

Hauptsitz: Tunis 

Kontakt: 43–45, av. Bourguiba, Le Colisée (Bloc B), 1000 Tunis; 
Telefon +216 71257985; contact@albawsala.com;  
http://www.albawsala.com

Gründer und Führungspersönlichkeiten: Gegründet wurde  
Al-Bawsala von Amira Yahyaoui (Jahrgang 1984), Maher Tekaya 
und Nadia Boulifa. Seit 30. Juni 2015 wird Al-Bawsala von Ons Ben 
Abdelkarim (Präsidentin, Jahrgang 1990) und Mehdi Ben Youssef 
(Generalsekretär, Jahrgang 1991) geleitet.

Anzahl der Mitarbeiter: Etwa zehn festangestellte Mitarbeiter; ins-
gesamt etwa 50 Mitarbeiter in verschiedenen Regionen. 

Ziele: Transparenz des Regierungshandelns; Stärkung und Kontrolle 
des nationalen Parlaments; Stärkung der lokalen Demokratie durch 
Transparenz.

Aktivitäten: Ab 2012 bis zur Wahl des Parlaments im Oktober 2014 
dokumentierte Al-Bawsala im Projekt Marsad Majles (http://www.
marsad.tn) die Arbeit der Verfassunggebenden Versammlung im Ple-
num und den Ausschüssen, das Abstimmungsverhalten und die Prä-
senz der Abgeordneten. Während des Verfassungsgebungsprozesses  
(2012 bis Januar 2014) gab Al-Bawsala (gemeinsam mit anderen Ak- 
teuren im Bereich Menschenrechte) Stellungnahmen zu Verfassungs- 
entwürfen und Empfehlungen im Sinne einer Stärkung der Grund-
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rechte in der Verfassung ab. Im Sinne der Kapazitätssteigerung beriet 
Al-Bawsala die im Oktober 2011 gewählte Verfassunggebende Ver-
sammlung im Rahmen von Anhörungen etwa zu Fragen der Transpa-
renz der Parlamentsarbeit und der Geschäftsordnung. Dieses Bera-
tungsprojekt wird in der laufenden Legislaturperiode fortgesetzt. Seit  
2014 verfolgt Al-Bawsala im Projekt Marsad Baladiya die Arbeit von 
256 Stadtverwaltungen mittels Anfragen v. a. zum Budget, zum Per-
sonal, zu den mobilen und immobilen Gütern und der städtischen 
Entwicklungspolitik. Im Rahmen des Projekts Marsad Budget erfolgt 
die Kontrolle der Staatsausgaben und der internen Struktur der Minis- 
terien auf nationaler Ebene. Die Daten werden für den Bürger zugäng- 
lich gemacht. Seit 2012 organisiert Al-Bawsala regelmäßig Debatten 
zwischen Abgeordneten und Bürgern und veröffentlicht kritische Stel-
lungnahmen zu laufenden Gesetzesvorhaben mit Bezug zu den Men-
schen- und Bürgerrechten und zu Fragen der Transparenz und guten 
Regierungsführung.

 
AMT

Association des Magistrats Tunisiens (Vereinigung der tunesischen 
Richter)

Gründungsjahr/Jahr der Legalisierung: In der aktuellen Form 
gründete sich die AMT am 11. Februar 1990.

Hauptsitz: Tunis 

Kontakt: Palais de Justice, 50, boulevard Bab Bnet, 1019 Bab Bnet, 
La Medina, Tunis; Raoudha Karafi: raoudhakarafi@yahoo.fr; 

https://www.facebook.com/Associations-des-Magistrats-Tunisiens- 
143007255761181/timeline/

Gründer und Führungspersönlichkeiten: Bei genereller Unter-
ordnung der Richterschaft unter die Exekutive bestanden in der AMT 
immer wieder auch Spannungen zwischen regimenahen Strömungen 
und solchen, die für eine stärkere Autonomie der Richterschaft ein-
traten. Nach 2011 erlangte die AMT eine größere Autonomie von der 
Staatsführung unter ihrem Übergangspräsident Ahmed Rahmouni 
(Januar bis Oktober 2011), der dem Exekutivbüro von 2004 ange-
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hörte und heute Präsident des → OTIM ist. Ein weiteres Mitglied des 
Exekutivbüros von 2004, Kaltoum Kennou, wurde auf dem 10. außer-
ordentlichen Kongress (29.–31. Oktober 2011) Präsidentin. Auf dem 
11. Kongress im Dezember 2013 wurde Raoudha Karafi zur Präsi-
dentin der AMT gewählt; Raoudha Karafi wurde auf dem 12. Kongress 
am 13. Dezember 2015 wiedergewählt. Weitere Mitglieder des neuen 
Exekutivbüros vom Dezember 2015 sind: Aicha Belhassen, Bassma 
Hamada, Hamdi Mourad, Karim Boulila, Ons Hammadi, Abdessatar 
Khelifi, Mohamed Beltaief, Fatma Bechaouech, Sami Baâzazi, Ahmed 
Brahmi.

Ziele: Stärkung der Justiz durch Stärkung der Richterschaft; Sensi-
bilisierung der Öffentlichkeit für die Gefährdung der Unabhängigkeit 
der Justiz.

Aktivitäten: Öffentliche Stellungnahmen gegen Gesetzesprojekte,  
die als die Unabhängigkeit der Justiz gefährdend wahrgenommen 
werden, z. B. im Mai 2015: Forderung zur Neuformulierung des Ge- 
setzes Nr. 16-2015 zum Hohen Rat der Richterschaft im Sinne einer 
Stärkung der Autonomie der Richterschaft und der Sicherung ihres 
Einflusses bei der Berufung der Richter. Nach Verabschiedung des 
Gesetzes am 15. Mai 2015 durch das Parlament legten auf Initiative  
der AMT 30 Abgeordnete der Opposition bei der Provisorischen In- 
stanz zur Kontrolle der Verfassungsmäßigkeit von Gesetzen Einspruch 
ein. Die Provisorische Instanz erklärte am 7. Juni 2015 das Gesetz in 
Teilen für verfassungswidrig. 

 
ATDC

Association Tunisienne de Droit Constitutionnel (Tunesische Vereini-
gung für Verfassungsrecht)

Gründungsjahr/Jahr der Legalisierung: 1984

Hauptsitz: Tunis (Büros ihrer Mitglieder an der Juristischen Fakultät 
der Universität Tunis). 

Kontakt: Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales de 
Tunis, 14, rue Hédi Karray, Centre Urbain Nord, 1080 Tunis; Telefon 
+216 71874614; contact@atdc.org.tn
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Gründer und Führungspersönlichkeiten: Gegründet wurde die 
ATDC durch Abdelfattah Amor (verstorben 2012) als akademische 
Vereinigung. Sie beschränkte sich vor 2011 entsprechend einem 
„stillschweigenden Abkommen“ mit dem Präsidialbüro (so Chawki 
Gaddes, in einem Interview mit dem Autor am 28. Juli 2015) auf die 
positivistische, juristische Analyse von Fragen des vergleichenden 
Verfassungsrechts. Unter den Gründungsmitgliedern der ATDC sind 
eine Reihe von Juristen, die den tunesischen Transformationsprozess 
nach 2011 mitprägten, wie z. B. Yadh Ben Achour. Seit 2011 spielt 
die ATDC eine wichtige Rolle als akademische Referenz für aktuelle 
Fragen zum tunesischen Verfassungsrecht, auch in international ver-
gleichender Perspektive. Führungspersonen: Präsidentin der ATDC ist 
seit 2015 Neila Chaabane; Ehrenpräsident ist ihr Vorgänger im Amt, 
Farhat Horchani, der am 6. Februar 2015 Verteidigungsminister im 
Kabinett Essid wurde; Chawki Gaddes, Generalsekretär seit 1997, 
ist seit 5. Mai 2015 zudem Präsident der Nationalen Instanz für den 
Schutz persönlicher Daten INPDP. 

Anzahl der Mitglieder: 15, davon etwa sieben aktive Mitglieder.

Ziele: Die ATDC ist sowohl als Interessenvertretung von Professo-
ren insbesondere im Bereich Verfassungsrecht aktiv als auch auf  
Forschung zu aktuellen Fragen des tunesischen und internationalen 
Verfassungsrechts konzentriert.

Aktivitäten: Kolloquien, Veröffentlichungen, öffentliche Stellungnah-
men zu aktuellen Fragen des tunesischen und internationalen Verfas-
sungsrechts. Die Mitglieder intervenieren individuell oder unter dem 
Etikett der ATDC zu einer Vielzahl von verfassungsrechtlich relevanten 
Fragen, etwa in Schulungen von zivilgesellschaftlichen Organisationen,  
bei Beratung von Ministerien und anderen staatlichen Einrichtungen  
und Institutionen in verfassungsrechtlichen Dingen (z.B. Vorlage 
eines ersten Gesetzentwurfs für den gemäß neuer Verfassung von 
2014 zu gründenden Verfassungsgerichtshof).
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ATFD

Association Tunisienne des Femmes Démocrates (Tunesische Verei-
nigung demokratischer Frauen)

Gründungsjahr/Jahr der Legalisierung: 1989

Hauptsitz: Tunis; Regionalbüros wurden nach 2011 in Kairouan, 
Bizerte, Sousse und Sfax eingerichtet; sie dienen zudem als Anlauf-
stelle für Frauen, die Opfer von Gewalt wurden.

Kontakt: 21, av. Charles Nicolle, Cité Jardins, 1002 Belvédère, 
Tunis; Telefon +216 71890011; mail.atfd@gmail.com;  
http://www.femmesdemocrates.org.tn

Gründer und Führungspersönlichkeiten: Die ATFD wurde von 
einer Reihe sehr politischer Präsidentinnen geführt, so etwa Sana 
Ben Achour (die 2008 die Gängelung durch die Staatsführung kriti-
sierte), Bochra Belhaj Hmida (Präsidentin 1994 bis 1998, seit 2014 
Parlamentsabgeordnete der Partei Nidaa Tounes) oder Khédija Chérif 
(Präsidentin 2006 bis 2008; seit 2010 Generalsekretärin der FIDH). 

Seit dem Kongress vom November 2013 präsidiert Saida Rached 
das neunköpfige Leitungskomitee der ATFD. Generalsekretärin ist 
Najet Yaacoubi, Schatzmeisterin ist Bakhta El Haji Jmour.

Anzahl der Mitglieder: Etwa 250

Ziele: Volle Gleichberechtigung von Frauen und Männern in der 
Gesellschaft. 

Aktivitäten seit 2011: Entsprechend der Zielsetzung trat die ATFD  
nach 2011 in vielfacher Weise durch Stellungnahmen, Seminare, Pu- 
blikationen, Kampagnen etc. öffentlich auf und forderte eine gleichbe-
rechtigte politische Vertretung von Frauen (z. B. Kommentierung der 
Wahlgesetze 2011 und 2014 unter dem Gesichtspunkt der Geschlech-
tergerechtigkeit); die Aufhebung der bestehenden Vorbehalte Tune-
siens gegenüber der Konvention der Vereinten Nationen gegen die 
Diskriminierung von Frauen CEDAW und entsprechende Reformen der 
tunesischen Gesetze, etwa im Bereich des Familienrechts. Während 
des Verfassungsgebungsprozesses 2012 bis 2014 erstellte die ATFD 
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einen Referenzrahmen zum Schutz der Frauenrechte. Zusammen mit 
anderen ZGO engagiert sich die ATFD für Menschenrechte und gegen 
die zunehmende Gefahr des salafistischen Terrorismus (z. B. 2013 
Mitorganisation der Nationalen Konferenz zum Kampf gegen Gewalt 
und Terror). Die ATFD ist am Programm Amal (Hoffnung) beteiligt, 
finanziert durch Oxfam International, das darauf abzielt, Frauen in 
allen Landesteilen den Zugang zu Entscheidungsposten zu erleichtern. 

 
ATG 

Association Tunisienne de Gouvernance (Tunesische Vereinigung für 
Regierungsführung)

Gründungsjahr/Jahr der Legalisierung: 2011

Hauptsitz: Tunis 

Kontakt: rue du Lac Leman, Centre Nawrez (Bloc B-B2-1), 1053 
Berges du Lac 1, Tunis; Telefon +216 71960696; Dr. Moez Joudi: 
moezjoudi@gmail.com; Projektkoordinatorin: Frau Afraa Fdhil, 
afraafdhil@gmail.com;  
http://dm-investor.tn/association-tunisienne-de-gouvernance

Gründer und Führungspersönlichkeiten: Dr. Moez Joudi (Präsi-
dent, Unternehmer, Dozent, Experte für gute Regierungsführung), 
Chiheb Ghazouani (Vizepräsident, Rechtsanwalt, Dozent), Wassim 
Khrouf (Generalsekretär, Finanzbuchhalter, Dozent), Mahmoud Elloumi 
(Schatzmeister, Finanzbuchhalter, Dozent), Dr. Sofiene Toumi (Außen-
kontakte mit öffentlichen Institutionen, Unternehmen und Universitä-
ten, Dozent), Dr. Bechir Bouzid (internationale Außenkontakte). 

Anzahl der Mitarbeiter: Team von etwa 20 Experten, zwei festan-
gestellte Mitarbeiter.

Ziele: Die ATG will als Think Tank dazu beitragen, gute Regierungs-
führung und Elemente der partizipativen Demokratie zu stärken. 

Aktivitäten: Publikationen (in französischer, englischer und arabi-
scher Sprache) zu Themen wie Institutionen und Zivilgesellschaft im 
tunesischen Transformationsprozess oder Transparenz im Staat. Die 
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ATG organisiert Seminare zu den rechtlichen Rahmenbedingungen 
für zivilgesellschaftliches Engagement vor allem unter dem Gesichts-
punkt Transparenz und gute Regierungsführung; in die Seminare 
sind Fachleute aus Verwaltung und Ministerialbürokratie eingebun-
den. Die ATG berät öffentliche Institutionen und Unternehmen zur 
Verbesserung der Transparenz und gibt juristische und politische 
Empfehlungen zur Fortentwicklung der Rechtsgrundlagen für zivil- 
gesellschaftliche Aktionen. 

 
ATIDE 

Association Tunisienne pour l’Intégrité et la Démocratie des Elections 
(Tunesische Vereinigung für integre und demokratische Wahlen)

Gründungsjahr/Jahr der Legalisierung: März 2011

Hauptsitz: Tunis; 26 Regionalbüros.

Kontakt: rue du Lac Biwa, Passage du Lac Inary, Immeuble Les 
deux Lacs, Treppe 1, 2. Stock, Büro 103, Les Berges du Lac, 1053 
Tunis; Telefon +216 71962510; http://www.atide.org/;  
https://www.facebook.com/atideTunisie

Gründer und Führungspersönlichkeiten: Elfköpfiges Exekutiv-
komitee, darunter: Moez Bouraoui (Präsident), Raouf Boutara (Vize-
Präsident), Fatma Landoulsi (beigeordnete Präsidentin), Mohamed 
Hichem Chebbi (Generalsekretär), Lilia Rebai (Schatzmeisterin, 2014 
bis 2015 zugleich Projekt-Koordinatorin bei → REMDH).

Anzahl der Mitarbeiter: Etwa 20 Mitarbeiter in Tunis; ATIDE steht 
ein Netz von mehreren Tausend ehrenamtlichen Wahlbeobachtern 
zur Verfügung.

Ziele: Stärkung der Demokratie durch Wahlbeobachtungen; Sensibilisie-
rung der Öffentlichkeit für die Bedeutung von Wahlen und die damit zu- 
sammenhängenden Schritte (z. B. Einschreibung in die Wählerregister).

Aktivitäten: Durchführung von Informationsveranstaltungen für 
Wähler vor den Wahlen 2011 und 2014; Ausbildung von nationalen 
Wahlbeobachtern vor den Wahlen 2011 und 2014 (2011: etwa 2.000 
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Wahlbeobachter in allen Regionen des Landes; 2014: 3.000 bis 4.500 
je nach Wahlgang); Durchführung von Wahlbeobachtungsmissionen 
anlässlich dieser Wahlen. Begleitung der verschiedenen Etappen der 
Wahlprozesse 2011 und 2014 (Wahlgesetzgebung, Einschreibung in 
die Wählerregister, Wahlkampf, Abstimmung am Wahltag, Stimmen-
auszählung, Veröffentlichung der Wahlergebnisse) in Tunesien und im 
Ausland. ATIDE veröffentlicht Stellungnahmen zu den Wahlen und ist 
darin deutlich kritischer als etwa → Mourakiboun. ATIDE richtet Emp-
fehlungen an die unabhängige Wahlinstanz ISIE und veranstaltet seit 
2015 Sensibilisierungskonferenzen für die administrativen Herausfor-
derungen vor den für 2016 geplanten Kommunalwahlen.

 
ATSM 

Association Tunisienne de Soutien des Minorités (Tunesische Verei-
nigung zur Unterstützung von Minderheiten)

Gründungsjahr/Jahr der Legalisierung: 2011

Hauptsitz: Tunis

Kontakt : 11, av. 14 Janvier, Carthage Byrsa, Tunis;  
Telefon +216 22602328 http:/www.atusmi.com;  
atsminorites@gmail.com; https://www.facebook.com/AsTuSoMi

Gründer und Führungspersönlichkeiten: Yamina Thabet (Präsi-
dentin); sechs weitere Personen im Exekutivbüro.

Anzahl der Mitglieder: Etwa fünf feste und mehrere unbezahlte 
Mitarbeiter; 1.500 Sympathisanten.

Ziele: Dokumentation und Bekämpfung verschiedener Formen der 
Diskriminierung von religiösen, kulturellen und sexuellen Minderhei-
ten; Verbesserung des gesetzlichen Schutzes dieser Minderheiten.

Aktivitäten: Dokumentation und Verfolgung von Fällen von Rassis- 
mus, Antisemitismus, Homophobie und Volksverhetzung in der 
Öffentlichkeit; Denunzierung dieser Fälle seit 2011 unregelmäßig 
in öffentlichen Stellungnahmen, so z. B.: Kritik an antisemitischen 
Äußerungen von Imamen (u. a. Dezember 2012, April 2015); Kritik 
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im Frühjahr 2013 im Zusammenhang mit der Verhaftung des Präsi-
denten des Parti Libéral Tunisien unter dem Vorwurf der „Sodomie“ 
(→ Shams) und Forderung nach Aufhebung dieses Straftatbestands; 
Kritik nach Verurteilung eines 22-Jährigen zu einem Jahr Strafe 
wegen „Sodomie“ am 22. September 2015. Im Februar 2015 öffent-
liche Kritik an physischen und verbalen Übergriffen auf in Tunesien 
(meist als Studenten) ansässige Bürger subsaharischer Staaten. 

 
CJD

Centre des Jeunes Dirigeants d’Entreprise (Zentrum der Jung- 
unternehmer)

Gründungsjahr/Jahr der Legalisierung: 1998 

CJD wurde unter dem Dach des Arbeitgeberverbands UTICA als  
Ableger von CJD Frankreich gegründet.

Hauptsitz: Tunis; weitere Büros in elf größeren Städten Tunesiens

Kontakt: Immeuble Yasmine, Rue du Lac Malaren, 1053 Tunis–
Les Berges du Lac, Telefon+216 71862355; www.cjd-tunisie.org; 
https://www.facebook.com/cjdtn; s.general@cjd-tunisie.com

Gründer und Führungspersönlichkeiten: Das am 11. Dezem-
ber 2015 gewählte 15-köpfige Exekutivbüro besteht u. a. aus: Wafa 
Laamiri (Präsidentin), Moez El Ghali (Vizepräsident, zuständig für 
Sponsoring), Mouna Chaieb (2. Vizepräsidentin, zuständig für Ausbil-
dung), Mohamed Hachicha (zuständig für Finanzen), Mehdi Sellami. 
Generalsekretär ist Zied Hafsi.

Mitglieder: Etwa 400 Jungunternehmer

Ziele: Partei- und sektorenübergreifende Vernetzung und Weiter-
bildung junger Unternehmer v. a. kleinerer und mittlerer Unterneh-
men unter dem Wert- und Leitbild eines „Liberalismus mit Verantwor-
tung“. Ähnlich dem Leitbild der Sozialen Marktwirtschaft stellt dieses 
Leitbild der Wirtschaft der reinen Gewinnorientierung die Dimension 
der Verantwortung und der Nachhaltigkeit an die Seite. Der CJD ver-
sucht, die politischen Entscheider in diesem Sinne zu beeinflussen.
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Aktivitäten: Neben verschiedenen Formaten zur Vernetzung der 
CJD-Mitglieder organisiert der CJD Pressekonferenzen, Kolloquien 
und Diskussionsrunden z. T. mit Politikern zu aktuellen Wirtschafts-
fragen wie beispielsweise zu den jährlichen Haushaltsgesetzen oder 
zur Reform der Investitionsgesetzgebung. Der CJD ist bemüht, das 
Leitbild des „ausbildenden Unternehmens“ zu verbreiten. Im Rah-
men des „Management Campus CJD“ und der „École du CJD“ (seit 
2014) finden Fortbildungen für CJD-Mitglieder statt. Das Programm 
„Wajjahni“ unterstützt junge diplomierte Hochschulabgänger bei der 
Arbeitssuche bzw. bei der Umsetzung einer Geschäftsidee.

 
CTLP

Centre de Tunis pour la Liberté de la Presse (Zentrum von Tunis für 
Pressefreiheit)

Gründungsjahr/Jahr der Legalisierung: Februar 2011

Hauptsitz: Tunis 

Kontakt: 4, rue de Mexique, 1002 Belvédère, Tunis;  
Telefon +216 71288655; info@ctlj.org; http://www.ctlj.org/ (Sic! 
„ctlj“ Akronym für Webseite und E-Mail)

Gründer und Führungspersönlichkeiten: Der CTLP wurde von 
19 Journalisten gegründet, die im Mai 2004 an der Gründung der 
regierungskritischen Journalistengewerkschaft SJT beteiligt waren. 
Heutige Führungspersönlichkeiten innerhalb eines neunköpfigen Exe-
kutivkomitees sind Mahmoud Dhaouadi (Präsident), Mohamed Maali 
(Generalsekretär) und Faten Hamdi (Schatzmeister).

Ziele: Etablierung eines unabhängigen und investigativen Journa-
lismus; Förderung der Menschenrechte und insbesondere der Mei-
nungsfreiheit; Durchsetzung einer liberaleren Neufassung grundle-
gender Gesetze, die den Medienbereich regeln (z. B. Neufassung  
der Dekrete Nr. 115 und Nr. 116 aus dem Jahr 2011).

Aktivitäten: Regelmäßige Berichte zu Übergriffen auf Journalisten, 
z. B. 2013 Präsentation eines Berichts zu Übergriffen auf Journalis-
tinnen in Ausübung ihrer Arbeit (2012 bis 2013). Am 30. April 2015 
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Warnung vor der Zunahme von Aggressionen gegen Journalisten seit 
Anfang 2015, v. a. durch Sicherheitskräfte; Plädoyer für die Änderung 
der restriktiven Regelungen des Medienbereichs; Stellungnahmen zu  
neuen Gesetzesvorhaben, die potentiell die Meinungsfreiheit einschrän- 
ken können; Schulung von jungen Journalisten u. a. in Bezug auf Stan- 
dards, die im Rahmen der Presse- und Meinungsfreiheit und des 
investigativen Journalismus zu beachten sind. 

 
Doustourna 

(Unsere Verfassung)

Gründungsjahr/Jahr der Legalisierung: 2011 Beginn der Arbeit, 
Registrierung Januar 2012.

Hauptsitz: Tunis, darüber hinaus 18 Zellen (geführt von drei bis fünf 
Personen) in 13 Gouvernoraten (Schwerpunkt: Tunis, Sahel, Sfax, 
Zentrum, Norden).

Kontakt: 10, rue El Hamidiya, 1004 Montplaisir, Tunis; Jaouhar Ben 
Mbarek (Generalkoordinator): jaouharbenmbarek@yahoo.fr;  
http://doustourna.org/index.php/fr/

Gründer und Führungspersönlichkeiten: Das Nationale Büro 
besteht aus fünf Personen, darunter Jaouhar Ben Mbarek (General-
koordinator), Mariem Tangour (Generalsekretärin). Das Nationale 
Büro zuzüglich Vertreter der lokalen Zellen bilden die Nationale Koor-
dination, die in regelmäßigen Treffen die Orientierungen des Netz-
werks festlegt und über neue Projekte entscheidet (bis Dezember 
2014: 18 Treffen).

Anzahl der Mitglieder: Etwa 80 aktive Entscheider, landesweit 200 
bis 300 Mitglieder.

Ziele: Doustourna will ein dezentrales Forum von (insbesondere jun-
gen) „Bürger-Aktivisten“ zur Diskussion und Reflexion über Fragen 
des politischen Wandels sein und als Scharnier zwischen den ZGO 
dienen. Doustourna will das Wertebild eines aktiven, selbstverant-
wortlichen Bürgers und das Konzept eines freiheitlichen, demokra-
tischen Staates als Gegenentwurf zu einem autoritären Staatsver-
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ständnis „gleich ob religiöser oder weltlicher Prägung“ fördern. Ziele 
sind ferner die Förderung der Gleichberechtigung der Geschlechter 
sowie gesellschaftliche, politische und religiöse Diversität.

Aktivitäten: Doustourna initiiert bzw. nimmt seit 2011 an Netzwerk-
treffen der Zivilgesellschaft wie z. B. den „Assises“ (Tagungen) von 
Mahdia im Juli 2011 (350 Teilnehmer), auf denen ein Verfassungs-
entwurf erarbeitet wurde, teil. Die „Assises“ vom Dezember 2012 in  
Monastir, an denen mehr als 170 ZGO und 650 Experten teilnahmen,  
entwarfen das Leitbild eines modernen Tunesiens. In den Jahren 
2013 bis 2014 folgten regionale Tagungen in 24 Gouvernoraten zur 
Entwicklung des Landes (Teilnahme von insgesamt 1.200 Aktivisten), 
im Dezember 2013 ein nationales Treffen in Djerba (Teilnahme von 
über 300 ZGO und über 900 Personen); 2013 bis 2014 kooperierte 
Doustourna mit über 100 ZGO landesweit in einem Projekt zur För-
derung der partizipativen Demokratie, das darauf abzielte, die Bür-
ger in die Entwicklung der Wahlprogramme der Parteien einzubin-
den. Daneben nimmt Doustourna regelmäßig Stellung zur aktuellen 
Tagespolitik. 

 
Engagement Citoyen 

Iltizam wa muwatana (Staatsbürgerliches Engagement)

Gründungsjahr/Jahr der Legalisierung: 2011 

Hauptsitz: Tunis; weitere Büros in Frankreich.

Kontakt: Telefon +216 58464647; tunisie@engagementcitoyen.tn; 
http://www.engagementcitoyen.tn

Gründer und Führungspersönlichkeiten: Engagement Citoyen 
wurde durch fünf Unternehmerinnen, PR-Spezialisten und Coaches 
begründet, die sich wiederum auf ein Netz innerhalb der gesellschaft-
lichen Eliten stützen (u. a. Anwälte, Ärzte). Unter den Gründerinnen 
sind Amelle Gaddes (Präsidentin), Olfa Khalil (Vizepräsidentin), Nedra 
Karay Ben Smail (Generalsekretärin). 

Ziele: Stärkung des staatsbürgerlichen Bewusstseins und der Stel-
lung der Frauen; Kapazitäts- und Kompetenzentwicklung für zivilge-
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sellschaftliches Engagement; Sensibilisierung der Bevölkerung für die 
Bedeutung von Wahlen für demokratische Systeme.

Aktivitäten: Vor den Wahlen 2011 organisierte die Vereinigung Tref-
fen und zivilgesellschaftliche Trainingskurse mit jungen Arbeitslosen  
in strukturschwachen Regionen, etwa in Gafsa, Kasserine, Sidi Bouzid; 
es fanden Sensibilisierungsaktionen für die Wahlen 2011 statt; in  
diesem Zusammenhang wurde publikumswirksam ein Kurzfilm ge- 
zeigt, „Ben Ali – le retour“ (Ben Ali – Die Rückkehr), der die vermeint- 
liche Neuenthüllung eines stadtbekannten Plakats aus der Zeit der 
Präsidentschaft Ben Alis zeigte, das durch die aufgebrachte Bevölke-
rung entfernt wird. Es fanden Sensibilisierungs- und Unterstützungs-
maßnahmen von mehreren Tausend Wählern bei der Einschreibung 
in die Wählerlisten vor den Wahlen von 2011 in der Region Kasserine 
statt; Kontakt mit potentiellen Wählern wurde z. B. über Seminare in 
etwa 40 Unternehmen geknüpft; unterstützt wurde die Vereinigung 
darin durch Unternehmer, lokale Organisationen und Juristen (als 
Animateure der Kurzseminare). Seit 2011 werden Kurzaufenthalte 
für Jugendliche in Frankreich organisiert und finanziert.

 
FTDES 

Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux  
(Tunesisches Forum für wirtschaftliche und soziale Rechte)

Gründungsjahr/Jahr der Legalisierung: 2011

Hauptsitz: Tunis; weitere Büros in Kairouan, Kasserine, Monastir 
und Gafsa/Redeyef.

Kontakt: 47, rue Farhat Hached, Tunis, 2. Stock, 1001 Tunis; Tele-
fon +216 71257664; contact@ftdes.net; forum.tdes@gmail.com; 
http://www.facebook.com/ftdes

Gründer und Führungspersönlichkeiten: FTDES wurzelt im Milieu 
von gewerkschaftlichen Unterstützern der sozialen Bewegungen der 
Jahre 2007, 2010 bis 2011. Vorsitzender des Leitungskomitees in 
Tunis ist Abderrahman Hedhili, Exekutivdirektor ist Alaa Talbi. 

Anzahl der Mitarbeiter: Etwa 20 Festangestellte.
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Ziele: Förderung einer sozial fundierten Demokratie, der universellen 
Menschenrechte, der Gleichberechtigung der Geschlechter; sozial- 
verträgliche Gestaltung der Globalisierung und ihrer Auswirkungen 
auf Tunesien, insbesondere in den Bereichen Arbeitsrecht, Frauen-
rechte und Umwelt; Stärkung des zivilgesellschaftlichen Einflusses 
auf die Gestaltung der wirtschaftlichen Entwicklung.

Aktivitäten: Dokumentation und Begleitung von sozialen Bewegun-
gen, z. B. durch die Erstellung von empirisch substanziellen Feld-
studien. Im Rahmen des Arbeitsbereiches des Observatoire Social 
Tunisien (http://ostunisie.org), der „Beobachtungsstelle“ für soziale 
Entwicklungen, veröffentlicht das FTDES monatliche Berichte zur so- 
zialen Lage in Tunesien. Das FTDES hat eine Reihe von Konferenzen  
und Informationsveranstaltungen mitorganisiert bzw. koordiniert, da- 
runter z. B. 2015 das Weltsozialforum in Tunis. Es vermittelt im Dia-
log zwischen Zivilgesellschaft und Regierung (wie z. B. im Juni 2015  
bei den Protesten in der Region Gafsa). Das FTDES veröffentlicht  
Stellungnahmen zu einer Vielzahl von aktuellen Themen, die über den  
sozialen Bereich im engeren Sinne hinausgehen, z. B. am 8. August 
2015 eine gemeinsame Warnung (mit → REMDH, → SNJT) vor Rück-
schritten im Bereich der Menschenrechte vor dem Hintergrund der 
Terrorismusbekämpfung. 

 
I watch

Ana Yaqidh (Ich beobachte)

Gründungsjahr/Jahr der Legalisierung: 2011

Hauptsitz: Tunis

Kontakt: 14, rue Irak, 1002 Tunis–Lafayette; Telefon +216 71844226, 
contact@iwatch-organisation.org; http://www.iwatch-organisation.org; 
http://www.facebook.com/I.watch.tunisia

Gründer und Führungspersönlichkeiten: Achraf Aouadi (Grün-
der), Mouheb Garoui (Geschäftsführer), Youssef Belgacen (Projekt-
Manager).

Anzahl der Mitarbeiter: Sieben Festangestellte, vier Praktikanten.
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Ziele: Förderung von Transparenz; Bekämpfung von Korruption und 
Missbrauch öffentlicher Gelder.

Aktivitäten: I Watch ist (neben → Touensa) ein zivilgesellschaftlicher 
Ansprechpartner der tunesischen Regierung im Rahmen des Open-
government Partnership Plans von September 2014 (http://www.
opengovpartnership.org/country/tunisia). I Watch führte 2015 in 
Kooperation mit dem Justizministerium eine Evaluierung der Rekru-
tierungswettbewerbe für Richter durch. Die Vereinigung nimmt kri-
tisch Stellung zu Gesetzesprojekten mit Bezug zu Transparenz und 
Korruption, z. B. zum Entwurf der Regierung für ein „Gesetz zur wirt-
schaftlichen und finanziellen Versöhnung“, der am 14. Juli 2015 im 
Kabinett beschlossen wurde; I Watch kritisierte auch die Rücknahme 
des Gesetzentwurfs (Projet de loi 2014-55 sur le droit d’accès à  
l’information), der das Recht der Bürger und Journalisten zum Infor-
mationszugang regeln sollte. Der Gesetzentwurf, der noch im August 
2014 von der damaligen Regierung ins Parlament eingebracht, aber 
nicht mehr bearbeitet wurde, wurde am 7. Juli 2015 von der Tages-
ordnung genommen. I Watch drängt auf die Anpassung der tunesi- 
schen Gesetze an die Standards der Anti-Korruptionskonvention der  
Vereinten Nationen, die Tunesien 2008 ratifizierte. Reformbedarf sieht 
I Watch v. a. in der Anpassung nationalen Rechts an die von den Ver-
einten Nationen verwendeten Definitionen von Korruption sowie den 
Zeugenschutz. I Watch richtete eine Beschwerdestelle bzw. Plattform  
zur Denunzierung von Korruptionsfällen in flagranti „Bill Kamcha“ 
(https://www.facebook.com/Billkamcha) ein. Bei den Parlaments-
wahlen 2014 war I Watch nicht nur an der Überwachung der Wahlen  
mit 1.200 akkreditierten Wahlbeobachtern beteiligt, sondern verfolgte  
auch bereits den Wahlkampf von sechs Parteien mit 50 Beobachtern  
nach der Methode des „Parallel expense trading“. Diese Methode er- 
laubt eine näherungsweise Schätzung der Wahlkampfkosten je Liste/
Kandidat im Rahmen eines Wahlkampfs. Der Bericht von I Watch zur 
Wahlkampagne 2014 steht noch aus. 
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Jamaity

(Meine Vereinigung)

Gründungsjahr/Jahr der Legalisierung: Januar 2014

Hauptsitz: Tunis; keine direkte Präsenz außerhalb von Tunis, jedoch 
gutes Netzwerk in alle Landesteile.

Kontakt: rue Arabie Saoudite, Immeuble Galaxy, Bloc D, 6. Stock, 
1002 Lafayette, Tunis; Nour Kaabi: kaabi.nour@jamaity.org;  
http://www.jamaity.org

Gründer und Führungspersönlichkeiten: Jamaity ist eine gemein- 
same Initiative des in Tunis ansässigen Institut Arabe des Droits de 
l’Homme (IADH) und der seit 2011 mit einem Büro in Tunis regis-
trierten Organisation Développement sans Frontières (DSF). Projekt-
koordinatorin ist Nour Kaabi.

Anzahl der Mitarbeiter: Acht Mitarbeiter.

Ziele: Projekt zur besseren Darstellung und Vernetzung der tunesi-
schen Zivilgesellschaft; Dokumentation der tunesischen Zivilgesell-
schaft in ihrer Dynamik und Ausdifferenziertheit; Erleichterung der 
Vernetzung von externen Geldgebern mit tunesischen ZGO.

Aktivitäten: Das Projekt manifestiert sich bislang insbesondere durch 
die interaktive Online-Plattform http://www.jamaity.org. Diese bie-
tet knappe, präzise Selbstauskünfte tunesischer ZGO und Suchfunk-
tionen für internationale Geldgeber. Die Plattform informiert über ak-
tuelle, bedeutsame Ereignisse in der tunesischen Zivilgesellschaft 
und über Bildungsangebote; sie hat eine Rubrik „Stellenmarkt“, die 
verfügbare Stellen in tunesischen ZGO und bei in Tunesien aktiven 
internationalen Organisationen anzeigt. Die Plattform soll mittelfris-
tig mehr Wissensinhalte für ZGO bieten und zu einem sozialen Netz-
werk für ZGO ausgebaut werden. Jamaity plant die Organisation von 
jährlichen Konferenzen, um die Vernetzung der tunesischen Zivilge-
sellschaft zu erleichtern.

 
 



344

JID 

Jeunes Indépendants démocrates (Junge unabhängige Demokraten)

Gründungsjahr/Jahr der Legalisierung: 2011

Hauptsitz: Tunis; weitere Büros in Monastir und Gafsa.

Kontakt: Zied Boussen, http://jidtunisie.e-monsite.com/

Gründer und Führungspersönlichkeiten: Zied Boussen, Souhir 
Hedfi, Aicha Mbarek, Salma Jrad.

Anzahl der Mitglieder: 30 aktive Mitglieder, in der Mehrzahl Stu-
denten, die auch in anderen ZGO und in Studentenverbänden tätig 
sind. JID-Gründer Zied Boussen z. B. arbeitet zugleich als Projekt-
Manager in der Rechtsabteilung bei → Al-Bawsala.

Ziele: Sensibilisierung der jungen Tunesier für die Bedeutung von 
Wahlen; Förderung eines selbstbewussten, staatsbürgerlichen 
Bewusstseins bei jungen Tunesiern.

Aktivitäten: 2011 und 2014 betrieb JID eine Online-Plattform, 
„Wahlomat“, die es dem Benutzer erlaubt, aufgrund eines Frage- 
bogens aus den zur Wahl angetretenen Parteien jene herauszufiltern, 
die auf der Basis der eingegebenen Kriterien der eigenen politischen 
Präferenz am nächsten kämen. JID führte vor den Wahlen 2011 und 
2014 Schulungen und Informationsveranstaltungen zur Bedeutung 
von Wahlen für Schüler und Studenten durch. 

 
Kolna Tounes 

(Wir sind alle Tunesien)

Gründungsjahr/Jahr der Legalisierung: 2012

Hauptsitz: Tunis 

Kontakt: 9, rue de Tunis, Tunis–Ariana; Telefon + 216 31174477; 
contact@kolna-tounes.com; http://www.kolna-tounes.com/fr/
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Gründer und Führungspersönlichkeiten: Emna Mnif (Präsiden-
tin; sie war von 2011 bis 2012 Vorsitzende der Partei Afek Tounes); 
Kolna Tounes verfügt über einen Orientierungsstab (Comité de suivi) 
von 25 Personen.

Anzahl der Mitglieder: Etwa 300 bis 400. 

Ziele: Kolna Tounes versteht sich als Bürgerbewegung und will mög-
lichst viele Bürger konstruktiv in den Bau eines alternativen demo-
kratischen Gesellschaftsprojekts jenseits der Spaltung in „religiös-
konservative“ und „laizistische“ Kräfte einbinden. Kolna Tounes will 
die Gesellschaft für die Übernahme von Selbstverantwortung sensibi-
lisieren und lokale Demokratie, friedliche Konfliktlösungen, das Kon-
zept einer solidarischen Wirtschaft und die Werte Demokratie, Men-
schenrechte und Gleichberechtigung der Geschlechter fördern.

Aktivitäten: Publikation eines Comic („Objectif Terre“) für Jugend-
liche ab elf Jahren, aus dessen Erlös der Schulbedarf für Kinder aus 
bildungsfernen Schichten finanziert wird (z. B. im September 2015 
Verteilung von Schulbedarf an 150 Kinder im Gouvernorat Siliana); 
Durchführung von Workshops für Kinder in ärmeren Regionen zur 
Verbreitung der von Kolna Tounes vertretenen Werte. Zur Stärkung  
der lokalen Bürgermitsprache organisierte Kolna Tounes z. B. im No- 
vember 2013 ein Kolloquium im südtunesischen Nefta („Politique de la  
ville et atouts“); zur Vernetzung junger Menschen aus den Maghreb-
staaten mit dem Ziel, die Sensibilisierung für die Werte der Selbst- 
bestimmung zu fördern, organisierte die Vereinigung z. B. vom 31. Au- 
gust bis zum 3. September 2015 das dritte Treffen der „Jeunes 
Magrébins pour les Libertés“. Zur Förderung einer Vision für die Ent-
wicklung auf kommunaler Ebene organisierte Kolna Tounes im Gou-
vernorat Siliana z. B. eine Veranstaltung zum Thema „Öko-Tourismus“. 

 
Lam Echaml 

Réseau des Associations Citoyennes (Netzwerk staatsbürgerlicher 
Vereinigungen)

Gründungsjahr/Jahr der Legalisierung: 2011

Hauptsitz: Tunis 
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Kontakt: 104, av. de l’Union du Maghreb Arabe, 2036 Tunis-La 
Soukra; Telefon +216 70693090; lam.echaml@gmail.com, http://
www.lamechaml.org; https://www.facebook.com/lamechaml; Tarak 
Mahdaoui: mahdhaoui.tarak@gmail.com

Gründer und Führungspersönlichkeiten: Lam Echaml ging aus 
den „Assises Nationales de la Société Civile“ (29. April 2011), einem 
ersten Koordinierungstreffen mehrerer zivilgesellschaftlicher Orga-
nisationen, hervor; es ist nicht zu verwechseln mit den „Assises 
de la Société Civile“, die in den Jahren 2012 und 2013 stattfanden 
(→ Doustourna). Führungspersönlichkeiten: Moncef Ben Salem (Prä-
sident), Tarak Mahdaoui. 

Anzahl der Mitarbeiter: Etwa 10 Personen, zwei Festangestellte.

Ziele: Bildung eines Netzwerks von Vereinigungen und Bürgern zur 
Förderung eines staatsbürgerlichen Selbstbewusstseins bei (insbe-
sondere jungen) Tunesiern; Sensibilisierung der tunesischen Öffent-
lichkeit für die berberischen kulturellen Wurzeln (Amazigh-Kultur) 
Tunesiens.

Aktivitäten: Lam Echaml konzentriert sich auf Sensibilisierungs-
maßnahmen für Bürger in abgelegenen Regionen; dazu wurden 
z. B. 2014 120 Ausbilder geschult, die u. a. im Vorfeld der Wahlen 
für die Einschreibung in die Wählerregister warben und Interessen-
ten bei der Einschreibeprozedur unterstützten. Die Vereinigung bie-
tet Maßnahmen zur Kapazitätsstärkung bestimmter Berufsgruppen 
(z. B. Journalisten, zivilgesellschaftliche Aktivisten im Landesinnern) 
durch jährliche Sommeruniversitäten (seit 2011), den Ausbildungs-
zyklus „Storymaker“ oder die Ausbildungsveranstaltungen zur För-
derung aktiver Staatsbürgerinnen („Pour une Citoyenne Active“) im 
Landesinnern an. 2012 bis 2014 führte sie Veranstaltungen in ver-
schiedenen Regionen des Landes zu wichtigen Themen des Verfas-
sungsgebungsprozesses durch; 2014 war sie an der Organisation der 
Amazigh-Kulturtage (Journées de la culture amazighe) beteiligt.
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Le Labo‘ Démocratique

Al-Makhbar al-Dimuqrati (Das Demokratielabor)

Gründungsjahr/Jahr der Legalisierung: 2012

Hauptsitz: Tunis

Kontakt: av. du Japon, Immeuble Narcisse, Tunis–Montplaisir; Tele-
fon +216 29099250; labo.democratique@gmail.com;  
http://labodemocratique.wordpress.com

Gründer und Führungspersönlichkeiten: Das Führungstrio be- 
steht aus Farah Hached (Präsidentin; Enkelin des 1952 ermordeten 
Gewerkschaftsführer Farhat Hached), Salma Chaari (Generalsekretä-
rin), Khaled Benjennet (Schatzmeister). Hinzu kommt ein neunköpfi-
ger Orientierungsrat (Conseil d’orientation) bestehend aus Experten 
und Intellektuellen verschiedener Spezialisierungen (u. a. Juristen, 
Architekten, Agrarwissenschaftler, Unternehmer).

Anzahl der Mitglieder: Kollektiv aus 15 bis 20 Experten.

Ziele: Außeruniversitärer, jedoch akademisch fundierter Think Tank 
zur Bearbeitung von für die tunesische Transition bedeutenden 
Schlüsselthemen, insbesondere zum Umgang mit der Überwachung 
des Einzelnen durch den Staat.

Aktivitäten: 2015 erstellte die Vereinigung Studien mit besonderem 
Bezug zur Bewältigung der autoritären Vergangenheit des Landes 
(Studie: Les archives de la dictature) und zur Überwachung des Ein- 
zelnen durch den Staat in Tunesien (Studien: Protection de la vie  
privée et transparence; Les services de renseignement tunisiens; 
Studienprojekt: Police politique). Die Studienergebnisse werden  
durch Pressekonferenzen und Kolloquien bekannt gegeben. Labo‘ 
Democratique pflegt den internationalen Austausch zu Fragen der 
Übergangsjustiz (u. a. Studienreise zur Stasi-Gedenkstätte in Berlin 
Hohenschönhausen) und gibt öffentliche Stellungnahmen zu Fragen 
der Übergangsjustiz ab. 
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LET 

Ligue des Électrices Tunisiennes (Liga der tunesischen Wählerinnen)

Gründungsjahr/Jahr der Legalisierung: April 2011

Hauptsitz: Tunis; weitere Büros in Kelibia und Jendouba; darüber 
hinaus ist LET aktiv in Nabeul, Bizerte, Kasserine, Sousse, Le Kef.

Kontakt: 18, rue Mouhamed Bachrouch, Nasr 2, Tunis;  
Telefon +216 71810768; ligue.electrices.tunisiennes@gmail.com;  
http://let.com.tn

Gründer und Führungspersönlichkeiten: Präsidentin: Besma 
Soudani Belhadj (ehemalige Leiterin des → REMDH in Tunis), Vize-
präsidentin: Torkia Ben Khedher (Gewerkschafterin); weitere Füh-
rungsmitglieder: Anwar Mnasri (Richterin am Verwaltungsgericht), 
Najla Abbès (Literaturwissenschaftlerin), Narjes Tira (Richterin, Mit-
glied in der → AMT), Leila Samoud (Lehrerin), Aida Samoud, Wijden 
Riden (2014 Kandidatin des Front Populaire im Wahlkreis Nabeul 1, 
Mitglied der → LTDH).

Anzahl der Mitarbeiter: Etwa 13 feste Mitarbeiterinnen.

Ziele: Förderung der Fähigkeit von Frauen zur Teilnahme am öffent-
lichen Leben, insbesondere am Wahlprozess als Wählerinnen (Pro-
blem der Frauen ohne Personalausweis, Einschreibung in die Wähler-
register) und Kandidatinnen.

Aktivitäten: Zur Stärkung der Rolle von Frauen in Wahlen: Orga-
nisation von Wahlbeobachtungen in Südtunesien, Organisation von 
Seminaren zur Sensibilisierung von Frauen für Wahlen, Ausbildung 
von jungen Ausbildern zum Thema Frauen und Wahlen; Kapazitäts- 
und Kompetenzentwicklung von Kandidatinnen vor den Legislativ-
wahlen von 2014 und für die Kommunalwahlen 2016; Evaluierung 
der Rolle der Frauen in den Wahlen 2014 (das Projekt soll mit Blick 
auf die Kommunalwahlen 2016 fortgeführt werden); Teilnahme an 
internationalen Kolloquien zum Thema. Zur Kapazitätsstärkung von 
Frauen in Politik und Gesellschaft vor allem von Frauen in entlegene-
ren Regionen: Durchführung von Seminaren. 
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LTDH

Ligue Tunisienne pour la Défense des Droits de l’Homme  
(Tunesische Liga für Menschenrechte)

Gründungsjahr/Jahr der Legalisierung: 1976; legalisiert am 
5. Mai 1977 

Hauptsitz: Tunis; Büros in 24 weiteren Gouvernoraten.

Kontakt: 56, av. Habib Bourguiba, Studio 38, 5. Stock, 1000 Tunis; 
Telefon +216 71258000; contact@ltdh.tn; http://www.ltdh.tn 

Gründer und Führungspersönlichkeiten: Seit den 1970er Jahren  
übte die LTDH je nach Ausmaß des gewährten Spielraums periodisch  
in Berichten und Pressekonferenzen Kritik an den rechtlichen Rahmen- 
bedingungen der Menschrechte in Tunesien, insbesondere mit Blick 
auf die Unterdrückung linker bzw. ab den späten 1980er Jahren isla-
mistischer Oppositioneller. Die Abwahl von Moncef Marzouki (LTDH-
Präsident seit 1989) im Jahr 1994 fiel zusammen mit einem neuen 
Verhalten gegenüber der Staatsführung. Die Jahre 2000 bis 2011 wie-
derum (Präsidentschaft von Mokhtar Trifi) standen im Zeichen LTDH-
interner Auseinandersetzungen über die Haltung zur Staatsführung  
und ging mit erheblichen Einschränkungen der Arbeitsfreiheit der LTDH 
einher. Nach 2011 erfolgte eine Neuaufstellung. Die heutige Führung 
wird durch ein elfköpfiges Leitungskomitee wahrgenommen. Präsi-
dent ist Abdessatar Ben Moussa (seit 23. September 2011); Vizeprä-
sidentin: Belkis Mechri; Exekutivdirektor: Abderrazek Belhaj Zekri.

Anzahl der Mitglieder: Etwa 3.000

Ziele: Schutz und Förderung der Menschenrechte in Tunesien.

Aktivitäten: Seit der Wiedererlangung ihrer Autonomie nach 2011  
kritisiert die LTDH in ihren Berichten das Fortbestehen von Menschen- 
rechtsverletzungen (insbesondere in tunesischen Gefängnissen und 
dem Polizeigewahrsam) und mahnt die Umsetzung der neuen Ver-
fassungsvorgaben mit Menschenrechtsbezug in nationales Recht an 
(u. a. im Strafrecht und im Strafvollzug). Darüber hinaus fungiert sie 
seit 2011 als Frühwarnmelder für eine mögliche autoritäre Re-Orien-
tierung der tunesischen Politik. In diesem Zusammenhang kritisierte 
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die LTDH z. B. Aspekte des am 25. Juli 2015 verabschiedeten Geset-
zes gegen „Terrorismus und Geldwäsche“. Mit ihrem für den tunesi-
schen Kontext bemerkenswerten Mitgliederpotential unterstützt die 
LTDH die Ausbildung und Akkreditierung von Wahlbeobachtern, z. T. 
in Kooperation mit → ATFD, → AFTURD; 2014 nahm die LTDH an der 
Gender Election Monitoring Mission von Gender Concerns Internatio-
nal teil.

 
M’nemty

(Meine Träumerei)

Gründungsjahr/Jahr der Legalisierung: 2013

Hauptsitz: Tunis 

Kontakt: 43, rue Mongi Slim, 2000 Tunis–Bardo (gegenüber „Stade 
Tunisien“); Telefon +216 71221411;  
Saadia Mosbah: mosbahsaadia@gmail.com

Gründer und Führungspersönlichkeiten: Saadia Mosbah (Präsi-
dentin).

Ziele: Beendigung aller Formen der Diskriminierung (insbesondere der  
Diskriminierung wegen der Hautfarbe); Sensibilisierung der Öffent-
lichkeit mit Blick auf die lange Geschichte der aus Subsahara-Afrika 
stämmigen Bevölkerung in Tunesien und deren fortgesetzte Diskrimi-
nierung; Sensibilisierung für die modernen Formen der Sklaverei z. B. 
von Migranten aus Subsahara-Afrika.

Aktivitäten: M’nemty organisiert insbesondere symbolische Aktio-
nen mit Happening-Charakter wie z. B. die jährliche Feier des Jahres-
tags der Abschaffung der Sklaverei in Tunesien (23. Januar 1846). 
Am 23. Januar 2015 inszenierte M’nemty ein Kulturspektakel, „Noirs 
à l’honneur“, im Haus der Kultur Ibn Rachiq im Zentrum von Tunis; 
im Vorprogramm des Weltsozialforums 2015 (Tunis, 24.–28. März 
2015) organisierte M’nemty anlässlich des Internationalen Tags gegen 
Rassendiskriminierung (21. März) eine symbolische Karawane nach 
Djerba, an dem sich sehr viele Nachfahren ehemaliger schwarzer 
Sklaven beteiligten.
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Mourakiboun / ATED

(Kontrolleure)/Association Tunisienne pour l’Éveil Démocratique 
(Tunesische Vereinigung für demokratisches Erwachen) 

Gründungsjahr: April 2011

Hauptsitz: Tunis

Kontaktdaten: rue 8300, Immeuble Luxor II, Apt. BM4, 1002 
Tunis–Montplaisir; Telefon +216 71905535; Rafik Halouani: rafik.
halouani@mourakiboun.org; http://www.mourakiboun.org;  
https://www.facebook.com/mourakiboun

Gründer und Führungspersönlichkeiten: Mourakiboun bildet 
das Hauptprojekt der Vereinigung ATED, die deswegen unter diesem 
Namen bekannt ist; Generalkoordinator von ATED/Mourakiboun ist 
Rafik Halouani. 

Anzahl der Mitarbeiter: In der Zentrale etwa zehn Festangestellte; 
in den Regionen ist ein harter Kern von rund 600 Personen aktiv; bei 
den Wahlen von 2014 stellte Mourakiboun 6.000 Wahlbeobachter.

Ziele: Stärkung der Demokratie durch die Begleitung und Evaluierung  
von Wahlen; Vorantreiben der in der Verfassung von 2014 vorgese-
henen Dezentralisierung; Förderung von guter Regierungsführung.

Aktivitäten: 2011 und 2014 setzte Mourakiboun Maßnahmen zur 
Sensibilisierung der Bevölkerung für die Bedeutung von Wahlen um 
und bildete Wahlbeobachter aus (etwa 3.200 vor den Wahlen zur 
Verfassunggebenden Nationalversammlung 2011; etwa 6.000 für die 
Parlaments- und Präsidentschaftswahlen 2014). Die Vereinigung war 
2011 und 2014 an Wahlbeobachtungsmissionen beteiligt und beglei-
tete die verschiedenen Etappen der Wahlprozesse (Einschreibung in 
die Wählerregister, Wahlkampf, Abstimmung am Wahltag, Organisa-
tion einer parallelen Auszählung, deren Ergebnisse nahe an den tat-
sächlichen Endergebnissen waren); Mourakiboun erarbeitete Empfeh-
lungen für die unabhängige Wahlinstanz ISIE (z. B. am 9. Juni 2015 
Empfehlung an die ISIE, das Wählerregister für die Kommunalwah-
len 2016 erheblich zu überarbeiten). 2015 richtete Mourakiboun eine 
Webseite (http://www.tunisiaelectiondata.com) zur Visualisierung 
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der Ergebnisse der Parlamentswahlen 2014 bis auf die Ebene der  
Wahllokale ein. Seit 2015 läuft ein neues Programm zum Thema 
Dezentralisierung, in dem landesweit über 6.000 Bürger zur Frage 
„Welche Dezentralisierung wollen wir?“ konsultiert werden. Im Gegen- 
satz zu → Al-Bawsala und → Doustourna konzentriert sich Mourakiboun 
bei diesem Thema auf die Sensibilisierung und Information der Öf- 
fentlichkeit. Ein weiteres neues Programm soll die öffentlichen Dienst- 
leistungen evaluieren. 

 
Nawaat 

(Kern)

Gründungsjahr/Jahr der Legalisierung: 2004; Legalisierung erst 
2011.

Hauptsitz: Tunis; Netz von engagierten Journalisten in allen  
Landesteilen.

Kontakt: 42 bis, av. Bab Bnet, 1019 Tunis; Telefon +216 71572829; 
contact@nawaat.org; http://www.nawaat.org

Gründer und Führungspersönlichkeiten: Gegründet wurde Nawaat 
2004 als kollektiver Blog von Journalisten (Sami Ben Gharbia, Sufian 
Guerfali, Riadh Guerfali, ab 2006: Malek Khadraoui), die versuchten, 
während der Zeit der Gängelung der Medien unter Präsident Ben Ali 
eine Plattform für vom offiziellen Diskurs abweichende Nachrichten 
einzurichten. 

Ziele: Etablierung eines unabhängigen und investigativen Journa-
lismus, der sich insbesondere für die Menschenrechte und die Mei-
nungsfreiheit stark macht.

Aktivitäten: Während der sozialen Proteste ab dem 17. Dezember 
2010 spielte Nawaat eine wichtige Rolle in der Verbreitung von Infor-
mationen über die Demonstrationen. Nawaat veröffentlichte ab Ende 
November 2010 mehrere auf Wikileaks veröffentlichte Berichte des 
US-Botschafters über die Korruption in der tunesischen Führung. Seit 
2011 ist Nawaat ein wichtiger Akteur im Bereich investigativer Jour-
nalismus. Nawaat prangert Verstöße gegen die Menschenrechte und 
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Korruption an, greift Umwelt- oder soziale Probleme auf und berich-
tet mehr als andere tunesische Medien aus verschiedenen Regionen 
des Landes. Nawaat trainiert Blogger und Journalisten im Bereich 
investigativer Journalismus und nahm im März 2013 am Weltsozial- 
forum in Tunis mit einem Panel zum Thema „Création d’un réseau 
national de journalisme citoyen“ teil. Nawaat bezieht Stellung zu 
Gesetzesvorhaben mit potentiell kritischen Folgen für die Meinungs-
freiheit (so etwa zum Terrorismus- und Geldwäschebekämpfungs- 
gesetz oder zum Gesetz über das Recht zum Informationszugang).

 
OCTT

Organisation de Lutte contre la Torture en Tunisie (Organisation zur 
Bekämpfung von Folter in Tunesien)

Gründung/Jahr der Legalisierung: 2003; legalisiert 2011; 2012 
Umbenennung in OCTT (bis 2012: Association de Lutte contre la 
Torture en Tunisie/ALTT)

Hauptsitz: Tunis; Kontaktnetz in allen Landesteilen.

Kontakt: 56, av. de la Liberté, 1. Stock, 1002 Tunis–Belvédère; 
Telefon +216 71840773; octorture.tn@gmail.com;  
https://www.facebook.com/octtun

Gründer und Führungspersönlichkeiten: Präsidentin und Grün-
derin ist Radhia Nasraoui, Anwältin, Menschenrechtsaktivistin. Andere 
historische Gründer: Mondher Charni, Ali Ben Salem, Ridha Barakati. 
Nasraouis Engagement gegen Folter ist eng verbunden mit ihrem poli- 
tischen Kampf an der Seite ihres Mannes Hamma Hammami und den 
damit einhergehenden Repressionen und Gewalttätigkeiten. Hamma 
Hammami gründete 1986 die Kommunistische Arbeiterpartei Tune-
siens (seit 2012: Parti des Travailleurs Tunisiens; seit Oktober 2012 
ist diese Teil des Parteienbündnisses Front Populaire). 

Ziele: Förderung der Menschenrechte in Tunesien, insbesondere 
Kampf gegen Folter; Sensibilisierung der tunesischen Öffentlichkeit 
für Menschenrechte.
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Aktivitäten: Die OCTT erstellte seit ihrer Gründung Berichte und gab  
öffentliche Stellungnahmen gegen Folter in Tunesien ab, z. B. 2008  
der Bericht „La torture en Tunisie et la loi antiterroriste du 10 décem- 
bre 2003“. Dieser Arbeitsschwerpunkt besteht seit dem Machtwech-
sel 2011 fort: Am 8. Mai 2015 nahm OCTT z. B. öffentlich Stellung 
gegen Polizeiübergriffe, Folter und ungeklärte Todesfälle in Polizei-
gewahrsam. Die OCTT engagiert sich bei der Aufarbeitung der Folter 
unter der Ben-Ali-Zeit und arbeitet an einem Projekt zur Übergangs-
justiz in Kooperation mit der belgischen Sektion der Vereinigung 
Rechtsanwälte ohne Grenzen und → AFTURD. OCTT gibt Empfeh-
lungen für Reformen im Sicherheits- bzw. Gefängnissektor mit Blick 
auf die Vermeidung von Folter und die Erleichterung von Kontrollen 
durch ZGO. Diese Reformen sollen die tunesische Gesetzeslage an 
internationale Standards annähern, wie sie insbesondere in relevan-
ten Konventionen der Vereinten Nationen festgelegt sind, die Tune-
sien ratifiziert hat. Die OCTT richtete in Kooperation mit der Weltorga- 
nisation gegen Folter (Organisation Mondiale contre la Torture/OMCT), 
die seit 2011 einen tunesischen Zweig besitzt, zwei Anlaufstellen in 
Le Kef und Sidi Bouzid ein, in der Folteropfer juristischen Beistand 
erhalten.

 
ONAT 

Ordre National des Avocats de Tunisie (Nationale Kammer der 
Rechtsanwälte)

Gründungsjahr: 1963

Hauptsitz: Tunis; weitere Büros in Sousse und Sfax.

Kontakt: Palais de Justice, 50, bv. Bab Bnet, 1019 Tunis–Bab Bnet; 
Telefon +216 71560315; weitere Adresse: Maison de l’Avocat, 1019 
Tunis–Bab Bnet; Telefon +216 71261009; http://avocat.org.tn/; 
https://www.facebook.com/OrdreNationalDesAvocatsDeTunisie

Gründer und Führungspersönlichkeiten: ONAT ist die offizielle 
Anwaltsvereinigung, der automatisch alle zugelassenen Anwälte des 
Landes angehören. Zugleich war sie vor 2011 einer der Rückzugsorte 
der islamistischen und linken Opposition. Als eine der ersten Berufs-
gruppen trugen die Anwälte der ONAT während der Protestbewegung 
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die Demonstrationen im Landesinnern in die Hauptstadt. Als Präsi-
dent der Anwaltskammer präsidiert Mohamed Fadhel Mahfoudh (seit 
24. Juni 2013) einem Rat, bestehend aus den Präsidenten und Gene-
ralsekretären der Regionalverbände (auf Ebene der Gouvernorate) 
sowie sechs weiteren, durch die Generalversammlung gewählten Per-
sönlichkeiten. Den regionalen Leitungsorganen gehören neben den 
Präsidenten je nach der Zahl der im Regionalverband organisierten 
Anwälte zwischen sechs bis zehn Mitglieder an.

Anzahl der Mitglieder: Mehrere Tausend.

Ziele: Durchsetzung der Unabhängigkeit der Justiz und der Garantie  
der Menschenrechte, insbesondere des Rechts Verhafteter auf anwalt- 
liche Betreuung; Professionalisierung der Justiz; Autonomie in der 
Regelung des Anwaltsberufs.

Aktivitäten: 2015 zahlreiche öffentliche Stellungnahmen für eine 
Reform der Justiz, der Sicherheitskräfte und die Einrichtung aller in 
der Verfassung vorgesehenen Institutionen; im März 2015 Vorlage 
eines eigenen Gesetzentwurfs für die Neugestaltung des Hohen Rats 
der Richterschaft (Conseil Supérieur de la Magistrature), präsentiert 
im Rahmen einer Anhörung im zuständigen Parlamentsausschuss. 
Stellungnahmen zu aktuellen Gesetzesprojekten, z. B. am 31. Januar 
2015 Kritik am ersten Gesetzentwurf des Justizministeriums zum 
Hohen Rat der Richterschaft. Diese Kritiken bringen die Sorge um die 
effektive Unabhängigkeit der Justiz zum Ausdruck. 

 
OTIM 

Observatoire Tunisien de l’Indépendance de la Magistrature (Tunesi-
sche Beobachtungsstelle für die Unabhängigkeit der Richterschaft)

Gründungsjahr/Jahr der Legalisierung: 2012

Hauptsitz: Tunis

Kontakt: 29, rue Mongi Slim, Cité Riadh, 2000 Tunis–Bardo (Nähe 
„Stade Tunisien“); Telefon +216 71224224; Ahmed Rahmouni: 
ahmedrahmouni1@gmail.com; marsed.kadha.tn@gmail.com 
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Gründer und Führungspersönlichkeiten: OTIM ist personell eng 
mit dem Richterverband → AMT verbunden, dessen Übergangspräsi-
dent Ahmed Rahmouni 2011 war. Neben Rahmouni sind im elfköpfi-
gen Exekutivkomitee (Generalsekretär: Omar Oueslati, Schatzmeis-
ter: Hatem El Echi) Richter aus den Bereichen Straf-, Privat- und 
Verwaltungsrecht, nicht jedoch Richter der Militärjustiz vertreten. 

Anzahl der Mitglieder: Etwa 600.

Ziele: OTIM definiert sich jenseits korporatistischer Interessen als 
akademisch fundierte Beobachtungsstelle, um die Richterschaft und 
Gesellschaft gleichermaßen für mögliche Gefährdungen der Unab-
hängigkeit der Justiz zu sensibilisieren. Teil der erklärten Strategie 
von OTIM ist es, den Austausch zwischen Justiz und Gesellschaft zu 
fördern; in diesem Sinne ist OTIM bestrebt, Anwälte, Notare, Rechts-
pfleger und Journalisten in seine Gremien zu integrieren.

Aktivitäten: Veröffentlichung von Kommuniqués zu aktuellen politi-
schen Fragen (2014: etwa 30, 2013: etwa 60 Kommuniqués) mit 
Bezug zur Unabhängigkeit der Justiz und solchen, die deutlich darü-
ber hinausgehen und die Wahrung der Menschenrechte betreffen, 
wie z. B. Ende Juli 2015 die Stellungnahme gegen das vom Parla-
ment verabschiedete Gesetz zur Bekämpfung des Terrorismus und 
die Risiken, die dieses Gesetz für die Garantie der Meinungsfrei-
heit birgt. OTIM baute die Webseite http://www.kadhanews.com 
mit aktuellen Informationen und Stellungnahmen zum Thema Recht 
und Unabhängigkeit der Justiz auf. 2014 gründete OTIM ein Fortbil-
dungszentrum für Richter und andere Berufsgruppen, das Centre de 
Tunisie pour la Justice et le Droit. Ferner veranstaltet OTIM ein bis 
zwei Kolloquien und Konferenzen pro Monat zu Themen der Unab-
hängigkeit der Justiz.

 
REMDH 

Réseau Euro-Méditerranéen des Droits de l’Hommes  
(Euro-Mediterranes Menschenrechtsnetzwerk)

Gründungsjahr/Jahr der Legalisierung: Als tunesische Vereini-
gung Gründung und Zulassung 2011.
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Hauptsitz: Tunis; keine direkte Präsenz in anderen Landesteilen, 
jedoch gutes, landesweites Netzwerk.

Kontakt: 80, rue de Palestine, 1002 Tunis–Lafayette;  
Telefon +216 71843694; Lilia Rebai: lre@euromedrights.net;  
http://www.euromedrights.org

Gründer und Führungspersönlichkeiten: REMDH wurde 1997 
gegründet; das Exekutivsekretariat von REMDH befindet sich in 
Kopenhagen, Filialen von REMDH wurden in Amman, Kairo, Rabat und 
Tunis eröffnet. REMDH besitzt seit 2011 ein Büro in Tunis. Direktor des 
Maghreb-Büros ist Ramy Salhi; Projektkoordinatorin ist Lilia Rebai.

Anzahl der Mitarbeiter: Etwa sechs.

Ziele: Stärkung der Menschenrechte, nationale und internationale 
Vernetzung der Mitgliedsvereinigungen zur besseren Wahrnehmung 
ihrer Rolle als „Wachhund“ für Menschenrechte.

Aktivitäten: REMDH-Tunis veröffentlicht Verlautbarungen zu Fragen 
der Menschenrechte, z. B. im Zusammenhang mit aktuellen Gesetzes- 
vorhaben; 2014 startete ein Projekt zur Einbindung der tunesischen 
Zivilgesellschaft in die weitere Ausgestaltung der Privilegierten Part-
nerschaft mit der EU. Die an den Sitzungen der Arbeitsgruppen  
(Justizreform; Geschlechtergleichberechtigung; wirtschaftliche und 
soziale Rechte; Migranten, Flüchtlinge, Asylsuchende) teilnehmenden 
ZGO geben Reformempfehlungen an die tunesische Regierung sowie 
für die laufenden Verhandlungen zwischen der tunesischen Regierung 
und der EU ab. 

 
RÉSO 

Relais d’Émergence d’une Jeunesse Sociale Organisée (Plattform für 
den Aufbau einer organisierten, sozialen Jugend) 

Gründungsjahr/Jahr der Legalisierung: 2011

Hauptsitz: Tunis; Büros in Tozeur, Medenine, Manouba, Gafsa, Bizerte.
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Kontakt: 17, av. Habib Thameur, 1000 Tunis;  
Telefon +216 71257667; contact.reso@gmail.com; http://www.reso.tn/ 
sitereso/; https://www.facebook.com/reso.tn?fref=ts

Gründer und Führungspersönlichkeiten: Sami Adouani (Präsident), 
Safa Chebbi, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit; insgesamt 18 Füh-
rungspersonen inklusive Ausbildern (fünf Koordinatoren für die Kon-
takte zu Partnern und Kommunikation; 13 Ausbilder).

Ziele: Vermittlung von „Soft Skills“ zur Förderung des beruflichen 
Fortkommens von Jugendlichen; Vermittlung staatsbürgerlicher 
Werte an Jugendliche und Anregung zu sozialem Engagement.

Aktivitäten: Réso organisiert Ausbildungszyklen für Jugendliche, 
die zu staatsbürgerlichem Engagement befähigt werden sollen. Maß-
nahmen finden auf lokaler Ebene in verschiedenen Regionen des 
Landes statt. So werden z. B. 2013 bis 2016 Ausbildungszyklen für 
Jugendliche im Rahmen des von der Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) finanzierten Projekts „CoMun“ zur Dezentra-
lisierung durchgeführt; Réso organisierte den Wettbewerb „Koulna 
baladiya“ („Wir alle sind die Stadtverwaltung“) in Menzel Bourguiba, 
Sousse, Monastir, Kairouan, Jendouba, Le Kef, der sich an Jugend- 
organisationen richtete, die sich in die lokalen Entscheidungspro-
zesse einbringen wollen. Seit 2012 führte Réso über 400 Veranstal-
tungen mit insgesamt über 5.000 Teilnehmern durch (davon waren 
66 Prozent Frauen; 60 Prozent der Teilnehmer waren zwischen 25 
und 30 Jahre alt).

 
Shams 

Pour la Dépénalisation de l’Homosexualité en Tunisie (Sonne – Für 
die Straffreiheit von Homosexualität in Tunesien)

Gründungsjahr/Jahr der Legalisierung: Mai 2015 (Registrierung)

Hauptsitz: Tunis-Ariana 

Kontakt: Die Adresse von Shams wird zum Schutz ihrer Verantwort-
lichen hier nicht publiziert; contact@shams-tunisie.com; http://www.
shams-tunisie.com



359

Gründer und Führungspersönlichkeiten: Ahmed Benamor (Präsi-
dent), Yadh Krandol (Vizepräsident), Hédi Sahly (Generalsekretär). 

Anzahl der Mitglieder: 40

Ziele: Beendigung der rechtlichen und gesellschaftlichen Diskrimi- 
nierung und Kriminalisierung von Homosexuellen und anderen sexu- 
ellen Minderheiten in der tunesischen Gesellschaft. Abschaffung von 
Paragraph 230 des tunesischen Strafgesetzes, der Homosexualität 
unter Strafe stellt. 

Aktivitäten: Shams organisierte die erste Demonstration von Homo- 
sexuellen anlässlich des Weltsozialforums am 26. März 2015 (etwa 
30 Teilnehmer); die Vereinigung lanciert Kampagnen auf sozialen 
Netzwerken gegen Diskriminierung und Kriminalisierung von sexuel-
len Minderheiten, gegen die entsprechenden Strafgesetze und gegen 
entwürdigende Praktiken im Zuge polizeilicher Untersuchungen (wie 
z. B. im Falle eines am 22. September 2015 zu einem Jahr Gefängnis  
verurteilten 22-jährigen Homosexuellen). Dabei berufen sich Shams 
und andere Organisationen der LGBT-Bewegung (Lesbian, Gay, Bisexual,  
Transgender-Bewegung) auf Verfassungsartikel 24, der die des Ein-
zelnen schützt. Als Ergebnis dieser jüngsten Kampagne nahmen Oppo-
sitionsparteien wie Al-Massar die Forderung nach Abschaffung von 
Paragraph 230 des Strafgesetzbuches auf, der Homosexualität unter 
Strafe stellt. Shams unterstützt junge Tunesier und Tunesierinnen, 
die aufgrund ihrer sexuellen Orientierung Ausgrenzung bzw. mate-
rielle Not erfahren.

 
SNJT 

Syndicat National des Journalistes Tunisiens (Nationale Gewerk-
schaft der tunesischen Journalisten) 

Gründungsjahr/Jahr der Legalisierung: 2008

Hauptsitz: Tunis

Kontakt: 14, rue des États-Unis, 1002 Tunis–Belvédère;  
Telefon +216 71783395; snjt@snjt.org; http://www.snjt.org/
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Gründer und Führungspersönlichkeiten: Die SNJT ist 2008 aus 
der 1992 gegründeten, regimekonformen Association des Journa-
listes Tunisiens (AJT) hervorgegangen; sie repräsentierte den für 
stärkere Medienfreiheit eintretenden Flügel um Néji Bghouri, der 
seit 2014 Präsident der SNJT ist. Weitere Führungspersönlichkei-
ten der SNJT sind: Soukaina Abdessamad (Schriftführerin), Aida 
Hishri, Khmais Arfaoui (Schatzmeister), Karim Ltifi (stellvertretender 
Schatzmeister).

Anzahl der Mitglieder: Etwa 550 (2008).

Ziele: Verbesserung der Ausbildung und Arbeitsbedingungen von 
Journalisten; Stärkung der Unabhängigkeit der Medien.

Aktivitäten: Die SNJT organisiert Seminare zur gewerkschaftlichen 
Organisation von Journalisten. Auf Initiative von SNJT-Mitgliedern 
kam es im September 2013 zu einer Streikwelle in den öffentlichen 
und privaten Medien gegen die Ernennung von Direktoren für fünf 
öffentliche Radiostationen und die Versuche dieser Direktoren, Ein-
fluss auf die redaktionelle Arbeit zu nehmen. Gemeinsam mit ande-
ren ZGO übt die SNJT öffentliche Kritik an potentiell die Medienfrei-
heit einschränkenden Gesetzesvorhaben der tunesischen Regierung, 
so z. B. im Rahmen der Kampagne in den audiovisuellen Medien  
(1.–15. August 2015) gegen die medienfeindlichen Aspekte des 
Gesetzes zur Bekämpfung von Terrorismus und Geldwäsche. 

 
Touensa

(Tunesier)

Gründungsjahr/Jahr der Legalisierung: 2011

Hauptsitz: Sidi Daoud, Tunis 

Kontakt: 2, rue Tarek Ibn Zied, 2046 Sidi Daoud, Tunis,  
contact@touensa.org; http://www.touensa.org 

Gründer und Führungspersönlichkeiten: Das Direktionskomi-
tee von Touensa besteht aus acht Personen, darunter Tarek Marzouk 
(Präsident), Khalil Ben Chérif (Generalsekretär), Rim Ben Smail 
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(Schatzmeisterin). Touensa hat mehrere Personen zur Projektdurch-
führung angestellt: Lorand Revault (Projektkoordinator), Anna 
Fortunier (Projektmanager), zwei weitere Personen im Rahmen des 
Projekts TRIMD.

Ziele: Verbreitung von staatsbürgerlichen und demokratischen Wer-
ten insbesondere unter jüngeren Tunesiern; Kampf gegen Korrup-
tion; Stärkung der Transparenz.

Aktivitäten: 2014 entwickelte Touensa Comics zur Verbreitung 
staatsbürgerlicher Werte vor allem unter Jugendlichen (Comic-Film-
Figur Lahlouba vor den Wahlen 2014); drei Comic-Filme wurden 
2014 für eine Sensibilisierungsaktion gegen Korruption eingesetzt. 
Ebenfalls 2014 bildete Touensa ein Netzwerk für zivilgesellschaft-
liche Vereinigungen, das „Réseau Associatif“, das in verschiede-
nen Landesteilen staatsbürgerliche Fortbildung von insgesamt etwa 
7.000 Personen betrieb. Touensa initiierte bzw. nahm an verschie-
denen Plattformen und gemischten Kommissionen teil, die sich dem 
Austausch zwischen staatlicher Verwaltung und ZGO widmeten, 
wie z. B. 2013: Marsoum41.org, eine Online-Plattform, die Touensa 
zusammen mit der Association Tunisienne des Sciences Administra-
tives und der Gruppe OpenGovTn betrieb. Touensa nahm 2013 fer-
ner am Kollektiv tnOGP im Rahmen der Opengovernment Partner-
ship (http://www.opengovpartnership.org/country/tunisia) zwischen 
den staatlichen Institutionen und der Zivilgesellschaft (→ I Watch, 
→ Labo‘ Démocratique) teil; Touensa war 2013 Mitglied der Gemisch-
ten Kommission zwischen Finanzministerium und Zivilgesellschaft, 
die u. a. das Projekt „budget citoyen“ (Staatsbürger-Haushalt) ent-
wickelte. Touensa ist seit 2015 an dem bis 2017 laufenden Projekt 
TRIMD (Transparence et implication pour une meilleure démocratie/
Transparenz und Einmischung zugunsten einer besseren Demokra-
tie) beteiligt, das durch UNDEF finanziert wird. Dieses Projekt zielt 
auf die Fortbildung und Stärkung der Bürger in acht Kommunen des 
Gouvernorats Beja ab; Bürger sollen an der Planung und Finanzie-
rung ihrer lokalen Belange teilnehmen. 
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Tounes Al-Fatet

Junges Tunesien

Gründungsjahr/Jahr der Legalisierung: 2012

Hauptsitz: Tunis 

Kontakt: 6, Rue Borj Bourguiba, 1002 Tunis;  
Telefon +216 52213223; www.tounesaf.org, taf@tounesaf.org;  
https://www.facebook.com/tounesalfatet/

Gründer und Führungspersönlichkeiten: Hamza Amor (Präsident), 
Wajden Mokrani (stellvertretende Präsidentin, zuständig für Public 
Relations), Walid Jaafar (zuständig für Finanzen), Anis Akrouti, Susan 
Frey, Wafa Mahfouzi.

Anzahl der Mitarbeiter: Neun (oben stehende plus etwa vier Prak-
tikanten), ferner mehrere beratende Mitglieder.

Ziele: Ermutigung Jugendlicher, sich im öffentlichen Leben zu enga-
gieren, insbesondere durch Debatten über mögliche „Brücken“ zwi-
schen den kulturellen Werten einer arabisch-muslimischen Gesell-
schaft und den Werten der Moderne.

Aktivitäten: Tounes Al-Fatet organisiert wissenschaftliche Kolloquien, 
die sich schwerpunktmäßig mit der arabisch-islamischen Geistes- 
geschichte auseinandersetzen; z. B. das Kolloquium „Hatte die arabi-
sche (geistige) Renaissance Erfolg?“ (23. Januar 2016) oder das Kol-
loquium „Fils d’Abraham sur la terre de la Tunisie“ (Söhne Abrahams 
auf tunesischem Boden) zur Geschichte und Praxis der friedlichen 
Koexistenz von Religionen in Tunesien (2014).
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Tunisian Forum for Youth Empowerment 

Muntada Tounes lil-Tamkin al-Shababi 

Gründungsjahr/Jahr der Legalisierung: 2011 

Hauptsitz: Tunis; Präsenz in mindestens drei weiteren Gouvernoraten 
(Jendouba, Sfax, Kairouan) durch Partnerorganisationen.

Kontakt: rue Khalil Ibn Ahmed, 2010 Tunis–Manouba;  
Telefon +216 70523507; Imed Zouaoui: imed.zouaoui@yahoo.fr

Gründer und Führungspersönlichkeiten: Das Forum wurde von 
Personen gegründet, die im Umfeld der Universität Tunis-Manouba 
im Bereich des Forum Al-Jahedh (eher links-islamistisch), des  
Institut Arabe des Droits de l’Homme, der Studentengewerkschaft 
Union Générale des Etudiants de Tunisie (UGET, eher links orientiert) 
und in dem Bereich der Behindertenarbeit (Inklusion der Behinder-
ten) engagiert sind. Präsident des Forums ist Imed Zouaoui, General-
sekretär Laid Ghazala, Schatzmeister Khaled Bargaoui. Zuständig für 
Rechtsangelegenheiten ist Nahed Sallemi, für Dokumentation Abd el 
Karim Mejri, für Öffentlichkeitsarbeit Olfa Jlassi.

Anzahl der Mitglieder: Das Leitungsteam (Büro) besteht aus sechs 
Personen; insgesamt sind etwa 60 Personen in ganz Tunesien für 
Aktionen des Forums mobilisierbar.

Ziele: Verbreitung demokratischer Bürgerkultur („citoyenneté“); 
Stärkung des Gedankens der Menschenrechte in der tunesischen 
Bevölkerung; Einbindung von Frauen und Jugendlichen in politische 
Entscheidungsprozesse; Inklusion von Menschen mit Behinderung.

Aktivitäten: Das Forum organisierte Seminarreihen zum bürgerschaft- 
lichen Engagement insbesondere im Gouvernorat Manouba. So ver-
anstaltete das Forum z. B. 2013 im Rahmen des Projekts „Espace 
Jeunes“ (Fada‘ al-shabab/Raum für Junge) Seminare für Jugendliche 
in benachteiligten Vierteln und regte in Zusammenarbeit mit dem 
Institut Arabe des Droits de l’Homme (IADH) die Bildung von Schüler- 
komitees in mehreren Schulen benachteiligter Viertel an. Das Projekt 
„Soyons actifs/actives“ (Linakoun faailin/faailat“/Werden wir aktiv) 
widmete sich 2015 der Kapazitätsförderung von tunesischen ZGO 
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in verschiedenen Landesteilen. Das Forum bildete sogenannte Men-
schenrechtsbotschafter aus, die an verschiedenen Schulen und Uni-
versitäten in Jendouba, Kairouan, Sfax, Tunis-Manouba jeweils The-
mentage zum Komplex Menschenrechte organisierten. Das Forum 
koordiniert das Austauschprogramm „Jeunes Femmes Leaders“ (Junge  
weibliche Führungskräfte) zwischen Tunesien und Deutschland in 
Zusammenarbeit mit dem Auswärtigen Amt in Berlin. 

 
Twiza 

Association Twiza pour le Patrimoine, la Solidarité et le Développe-
ment (Vereinigung Twiza für das Kulturerbe, Solidarität und Ent-
wicklung)

Gründungsjahr/Jahr der Legalisierung: 2011 

Hauptsitz: Tataouine

Kontakt: Ras El Oued, 3264 Tataouine; Postanschrift: 5, rue Ibn 
Zohr, 2074 El Mourouj; twizapsd@gmail.com; Laroussi Khemira: 
larkhem@yahoo.fr 

Gründer und Führungspersönlichkeiten: Laroussi Khemira  
(Präsident), Aicha Ben Hamed (Generalsekretärin), Faiçal Bouchriha. 
Twiza, ein Amazigh-Begriff, bedeutet „helfen“. Die Gründung von 
Twiza geht auf den 1986 im südtunesischen Douiret lokalen Kultur-
verein ASNAPED (Association de Sauvegarde de la Nature et de  
Protection de l’Environnement à Douiret/Vereinigung zur Rettung der 
Natur und zum Schutz der Umwelt in Douiret) zurück. Erste Verhand-
lungen mit der staatlichen Verwaltung zwecks Gründung von Twiza 
wurden ab 2009 geführt. 

Anzahl der Mitglieder: Zehn aktive Mitglieder.

Ziele: Akademisch fundierte Sensibilisierung der tunesischen Öffent-
lichkeit für die Belange der berberischen (Amazigh) Komponente in 
der tunesischen Geschichte, Kultur und Gesellschaft; Förderung der 
Forschung über berberische Sprache und Kultur und deren Bewah-
rung.
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Aktivitäten: Twiza leistet die akademische Begleitung von kulturel-
len Veranstaltungen wie etwa dem internationalen Festival der Ksour 
(befestigten Speicherburgen) von Tataouine (Festival International 
des Ksours de Tataouine) oder der 2015 bereits im dritten Jahr orga-
nisierten tunesischen Amazigh-Kulturtage (10.–13. Januar 2015). 
Twiza pflegt regelmäßigen Austausch mit Amazigh-Vereinigungen in 
Algerien und Marokko.

 
UGTT 

Union Générale des Travailleurs Tunisiens (Generalunion der tunesi-
schen Arbeiter)

Gründungsjahr/Jahr der Legalisierung: 1946 

Hauptsitz: Tunis; durch regionale und lokale Büros starke Rückbin-
dung in alle Regionen.

Kontakt: Zentrale der UGTT: 29, Place Mohamed Ali, 1000 Tunis; 
Telefon +216 71332400; secretariat.general@ugtt.org.tn;  
http://ugtt.org.tn 

Gründer und Führungspersönlichkeiten: Die Bedeutung der 1946 
gegründeten UGTT steht in engem Zusammenhang mit ihrer mobi-
lisatorischen Rolle in der Unabhängigkeitsbewegung und der beson-
deren Rolle als Scharnier des Ausgleichs zwischen sozialen Bewegun-
gen und politischer Führung, die sie seit der Unabhängigkeit 1956 
einnimmt. Die Gewerkschaft befand sich zwar zumeist in einer engen 
Interessenallianz mit der bis 2011 quasi als Einheitspartei funktionie- 
renden Regierungspartei, sie war zugleich jedoch durch die Zahl ihrer  
Mitglieder und ihr Mobilisierungspotential stets auch die wichtigste  
legale Opposition gegen den umfassenden Machtanspruch des Staats- 
apparats. Im Winter 2010/11 unterstützte die Gewerkschaftsführung 
mit zeitlicher Verzögerung gegenüber ihrer Basis die soziale Protest-
bewegung, die am 14. Januar 2011 zum politischen Umbruch führte. 
Auf dem 22. UGTT-Kongress in Tabarka (25.–28. Dezember 2011) 
vollzog die UGTT selbst den personellen Bruch mit dem alten Regime 
durch die Wahl von Houcine Abassi zum neuen Generalsekretär. Seit 
2014 sucht die UGTT in ihrer Politik den Balanceakt zwischen ihrer 
Funktion als Arbeitnehmervertretung und der Rolle als einem der 
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Garanten des tunesischen demokratischen Transformationsprozes-
ses. Gewürdigt wurde dieses Engagement der UGTT im Rahmen des 
„Nationalen Dialog Quartetts“ (UGTT, Arbeitgeberverband UTICA, → 

LTDH, → ONAT) durch die Vergabe des Friedensnobelpreises 2015 an 
das „Quartett“. 

Anzahl der Mitglieder: Etwa 800.000 (2015).

Ziele: Die UGTT vertritt als Gewerkschaftsverbund zwar in erster Li- 
nie Arbeitnehmerinteressen; seit 2011 reicht ihre Zielsetzung jedoch 
weit darüber hinaus: Die UGTT tritt nicht nur für die Umsetzung der 
sozialen und regionalen Entwicklungsbelange der Protestierenden 
von 2011 und die soziale Abfederung der Globalisierungseffekte ein, 
sondern auch für ein Religion und Politik trennendes, demokratisches 
politisches System, das auf der Basis der universellen Menschen-
rechte steht. 

Aktivitäten: Bei den Aktivitäten der UGTT seit 2011, die über ihre 
rein gewerkschaftliche Funktion hinausgehen, sind u. a. zu nennen: 
2012/13 öffentliche Stellungnahmen gegen Reautoritarisierungs-
tendenzen und die Gefahren des Terrorismus unter der Ennahda-
geführten Regierungskoalition, z. B. zusammen mit anderen ZGO 
am 25. Juli 2012 Unterzeichnung des „Pacte de Tunisie des droits et 
des libertés“; 2013: Mitorganisation der „Nationalen Konferenz zum 
Kampf gegen Gewalt und Terror“; 2013/14: logistische Unterstüt-
zung der von → Doustourna durchgeführten regionalen Tagungen der 
Zivilgesellschaft in 24 Gouvernoraten. Seit Sommer 2013 mit Unter-
stützung des Unternehmerverbandes UTICA, → LTDH und → ONAT 
erfolgreiche Einleitung des „Nationalen Dialogs“, der den Weg zur Ver-
abschiedung der neuen Verfassung (26. Januar 2014) und den Wah- 
len des Jahres 2014 ebnete. Seit 2014 Mitarbeit in mehreren Arbeits-
gruppen des Projekts von → REMDH zur Einbindung der Zivilgesellschaft  
in die Ausgestaltung der Privilegierten Partnerschaft mit der EU.



Anhang 2





Zusammenfassung

Die Massenproteste Anfang des Jahres 2011, gefolgt von politischen 
Umbrüchen in Tunesien (14. Januar) und Ägypten (11. Februar), vom  
Zusammenbruch des Regimes in Libyen am 23. Oktober 2011, von 
zügig eingeleiteten politischen Reformen in Marokko und von Re-
formankündigungen in Algerien, setzten eine politische und gesell-
schaftliche Dynamik frei, die über Nordafrika hinaus in den Nahen 
Osten und in die subsaharischen Staaten ausstrahlte.

Die 2011 vorherrschende Protest- und Aufbruchsstimmung hatte 
auch direkte Auswirkungen auf die Zivilgesellschaften in den nord-
afrikanischen Staaten. Speziell jüngere Personen wurden zivilgesell-
schaftlich aktiv; viele von ihnen wollten sich für den Aufbau einer 
freiheitlichen, säkularen und demokratischen Ordnung engagieren. 
Die Freiräume, die sich nach den Machtwechseln in Ägypten, Libyen 
und Tunesien sowie mit Beginn der intensivierten Reformpolitik in 
Marokko auftaten, gaben den Impuls für neue Arten von zivilgesell-
schaftlichen Aktivitäten und für Neugründungen zivilgesellschaftli-
cher Organisationen (ZGO); sie gaben zudem bereits bestehenden 
ZGO neuen Auftrieb. 

Die offiziellen Zahlen der (registrierten) ZGO in den nordafrikani-
schen Staaten sind beeindruckend: In Ägypten existieren laut Sozial- 
ministerium 45.000 Nichtregierungsorganisationen (2014); in Alge-
rien laut Innenministerium 100.000 Vereinigungen (2015); in Libyen 
4.000 (Dezember 2014); in Marokko sind nach Angaben des Innen-
ministeriums über 90.000 ZGO (2014) registriert; in Tunesien ist 
nach Angaben des staatlichen Zentrums für Vereinigungen IFEDA 
die Anzahl der registrieren ZGO von knapp 10.000 Ende 2010 auf 
18.140 im Oktober 2015 angestiegen. 

Mit der vorliegenden Studie werden jene Akteure in den Mittelpunkt 
gestellt, die im Unterschied zu islamistischen Parteien und ZGO weit-
aus weniger Beachtung fanden, obwohl sie die eigentlichen poten- 
tiellen Wegbereiter für demokratische Prozesse sind. Gemeint sind 
Organisationen der Zivilgesellschaft, die für eine Religion und Politik 
trennende politische Ordnung eintreten, in der ziviles Recht die Be-
ziehungen der Staatsbürger untereinander und zwischen Bürger 
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und Staat regelt, und die sich zudem für ein demokratisches, auf 
der Basis der universell verbrieften Menschenrechte stehendes 
Staats- und Gesellschaftsmodell engagieren.

Es handelt sich um jene ZGO, die sich von anderen politischen und 
gesellschaftlichen Akteuren abheben, weil  

 ■ sie sich nicht nur im Diskurs zu Pluralismus und den universellen 
Menschenrechten (Frauenrechte, Minderheitenrechte; Gleichheit, 
Gleichstellung der Geschlechter; Religions- und Glaubensfreiheit 
etc.) bekennen, sondern auch durch ihr Handeln und ihr kon- 
kretes Engagement diese Normen stärken, verbreiten und durch-
setzen und damit einen Mentalitätswandel herbeiführen wollen; 

 ■ sie sich für rechtsstaatliche Prinzipien und für eine gesamtgesell-
schaftliche Entwicklung einsetzen und 

 ■ sie mit ihren Aktivitäten zum Abbau von Gewalt in Staat und 
Gesellschaft beitragen und friedliche Konfliktlösungsmecha-
nismen fördern wollen.

Die Anzahl der ZGO, die säkular und demokratisch orientiert sind 
und sich explizit für die Förderung eines säkularen, demokratischen 
Prozesses, eines staatsbürgerlichen Verständnisses und einer frei-
heitlichen, toleranten Kultur einsetzen, sind allerdings im Verhältnis 
zur Gesamtzahl an ZGO in den nordafrikanischen Staaten nach wie 
vor eine relativ kleine, wenngleich seit 2011 besonders aktive Kate-
gorie von ZGO, die Wege sucht, um auch unter wieder erschwerten 
Bedingungen (Libyen seit 2014; Ägypten seit 2013) ihre Ideen von 
staatlicher und gesellschaftlicher Ordnung am Leben zu erhalten. 

Die Bedingungen für relativ autonomes, zivilgesellschaftliches Enga- 
gement von Organisationen, die ein säkulares demokratisches Ord-
nungssystem für Staat und Gesellschaft auf der Basis der universel-
len Menschenrechte anstreben, unterscheiden sich in den einzelnen 
Staaten. Tunesien und Marokko sind die beiden Länder, in denen die 
hier im Mittelpunkt stehende Kategorie von säkularen ZGO sehr di-
versifiziert ist und im regionalen Vergleich seit 2011 die größten 
Freiräume besitzt, wenngleich es sowohl in Marokko als auch in Tu-
nesien immer wieder zu Einschränkungen für zivilgesellschaftliche  
Aktivitäten kommt, die oft mit Sicherheitsargumenten begründet  
werden. In Ägypten werden regierungskritische ZGO staatlich 
streng überwacht; aus Gründen des Selbstschutzes vor staatlicher  
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Repression und um überhaupt weiterhin Organisationsstrukturen 
aufrechterhalten zu können, verlegten einige ägyptische ZGO ihren 
Sitz ins Ausland, wieder andere stellten die Arbeit vorübergehend 
ein. Die Handlungsspielräume für jene säkularen ZGO, die auf kriti-
sche Distanz zu staatlichen Stellen gehen bzw. sich nicht kooptieren 
lassen wollen, sind in Algerien ebenfalls eng. In Libyen wiederum 
verhindert die anhaltende Bürgerkriegssituation eine kontinuierliche,  
offene Tätigkeit von ZGO. 

In allen nordafrikanischen Gesellschaften findet derzeit eine ver-
schärfte Auseinandersetzung um die Grundlagen der politischen 
und gesellschaftlichen Ordnung statt. Diesen Ordnungs- und Werte-
konflikt spiegelt die Zivilgesellschaft wider. Jene ZGO und Bewegun-
gen, die sich gewaltfrei für eine säkulare Ordnung engagieren und 
explizit für eine demokratische, freiheitliche, pluralistische Ordnung 
eintreten, sehen sich fünf Jahre nach dem mit vielen Hoffnungen 
verbundenen Jahr 2011 in allen Staaten mehr oder weniger starkem  
„Gegenwind“ durch Befürworter einer auf religiösen Rechtsvorstel-
lungen basierenden Ordnung ausgesetzt. Hinzu kommen teilweise  
massive Beeinträchtigungen durch die Staatsführung, wenn diese  
zwar ein politisches System auf religiöser Basis ablehnt, aber die 
Forderungen mancher säkularen ZGO nach Demokratie, Freiheit 
und Pluralismus als zu weitgehend einstuft und zu unterbinden 
sucht. Die Art und die Intensität des „Gegenwinds“ variiert aller-
dings von Land zu Land erheblich. 

Die vorliegende Studie geht von der Annahme aus, dass langfristig  
gewaltfreiere Konfliktlösungen und ein friedlicheres kooperatives 
Miteinander der ethnisch, sprachlich, religiös, weltanschaulich und 
in Bezug auf die Lebensführung und Ordnungsvorstellungen plura-
listischen Gesellschaften Nordafrikas nur durch ein intensives politi-
sches und vor allem gesellschaftliches Engagement zugunsten von 
Pluralismus, Durchsetzung der universellen Menschenrechte und 
Gewaltfreiheit gelingen kann. Dazu bedarf es der Förderung demo-
kratischer Kultur und jener Akteure, die sich diesen Werten ver-
pflichtet sehen. Das heißt, das fortgesetzte Engagement der säkula-
ren demokratischen Zivilgesellschaft ist eine Grundvoraussetzung, 
wenn in den Staaten Nordafrikas langfristig ein neues gesellschaftli-
ches Miteinander in einer pluralistischen, Diversität, Menschen- und 
Freiheitsrechte anerkennenden und schützenden Ordnung stattfin-
den soll.



Seit 2011 befindet sich die arabische Welt im 
Umbruch. Neben einem konfliktreichen Prozess 
der Neuausrichtung der regionalen Ordnung mit 
unmittelbaren Folgen für Europa finden in den 
Ländern Nordafrikas und des Nahen Ostens innen-
politische Auseinandersetzungen um die künftige 
Ausgestaltung der Staats- und Gesellschaftsord-
nungen statt. Die vorliegende Studie stellt jene 
zivilgesellschaftlichen Akteure in den Staaten 
Nordafrikas in den Mittelpunkt der Analyse, die 
sich für universelle Werte und Normen, für Rechts- 
staatlichkeit, für Partizipation und Säkularismus, 
kurz für Demokratie einsetzen. Zugleich ist die 
Studie die zweite in einer Reihe, die sich gesell-
schaftlichen und politischen Akteuren in Nord-
afrika widmet, die die Chancen und Grenzen für 
die Transformation ihrer Gesellschaften maßgeb-
lich bestimmen. 
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